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Vorrede.

Das Werk, dessen erste Theile der Verfasser hiermit

der Oeffentlichkeit übergibt, bat zur Aufgabe, die geschicht-

liche Entwickelung derjenigen Rechtsnormen darzulegen,

welche die Verhältnisse der kirchlichen Gemeinschaften in

und zu dem deutschen Staate regeln. Die Geschichte des

deutschen Kirchenrechts ist ein Theil der deutschen Rechts-

und Verfassungsgeschichte und in Folge der innigen Wech-

selbeziehungen, in welchen die Kirche und das staatliche

und gesellschaftliche Leben des Volkes bis in die neueste

Zeit standen und noch stehen, einer der wichtigsten Theile

derselben. Aber allerdings stellen sich der Erforschung

der Geschichte des Kirchenrechts grössere Schwierigkeiten

entgegen als der eines jeden andern Zweiges der ßechts-

geschichte. Das deutsche Kirchenrecht — wenigstens das

Recht der katholischen Kirche — ist nur zu geringem Theil

von dem deutschen Volke oder dem deutschen Staate er-

zeugtes Recht. Das deutsche Kirchenrecht ist ein Theil

des deutschen Rechts, aber es entnimmt seinen Inhalt viel-

fach, ja vornehmlich den allgemeinen Normen, welche die

Rechtsverhältnisse der an keine nationale Schranken ge-

bundncn Kirchengemeinschaften ordnen. Das Kirchenrecht

hat nicht nur einen nationalen, sondern auch einen inter-
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nationalen Charakter. Zur Erkenntniss und zum Yerständ-

niss der Entwickelung des deutsclien Kirchenrechts

genügt desslialb niclit die Darlegung derjenigen Rechtssätze,

welche in dem deutschen Staate in Bezug auf die Kirche

gegolten haben und noch gelten. Es ist nothwendig, diese

Rechtssätze über die Grenzen des deutschen Staates zu

verfolgen und nachzuweisen, welche Entwickelung sie durch-

gemacht, welche Gestalt sie gewonnen haben, ehe sie von

der deutschen Kirche und dem deutschen Staate aufge-

nommen wurden. Erst dadurch wird es möglich die Be-

deutung zu verstehen, welche sie für das deutsche Recht

gewonnen haben. Erst dadurch wird es möglich, die eigen-

thümliche Weiterentwickelung, welche diese Rechtssätze in

der deutschen Kirche erhalten haben, zu erkennen und

zu würdigen.

So sah sich der Verfasser denn auch genötliigt, ehe er

an seine eigentliche Aufgabe herantreten konnte, eine Dar-

stellung des Kirchenrechts voranzuschicken, das in der

westlichen Hälfte des römischen Reichs, vornehmlich in

Gallien im 4. und 5. Jahrhundert vor der Gründung der

germanischen Staaten in Geltung war. Der Verfasser würde

es vorgezogen haben, auf eine der bisherigen Darstellungen

des Kirchenrechts und der Kirchenverfassung dieses Zeit-

raums zu verweisen. Aber so vielfach und zum Teil er-

schöpfend auch einzelne Fragen bisher untersucht wurden,

so zahlreich die Vorarbeiten sind, welche hier zu Gebote

standen, so glaubte er doch nicht, dieser Aufgabe sich ent-

schlagen zu dürfen. Die ausführlichsten Bearbeitungen

dieser Periode der Geschichte des Kirchenrechts, die fast

allen spätem zur Grundlage gedient haben und die immer

noch durch ihre Vollständigkeit und Gelehrsamkeit alle
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spätem überragen — die grossen Werke von Thomassi-

nus und Bingliam — gehen von ganz andern Gesichts-

punkten aus und sind zum Theil in Anschauungen befangen,

die. mit dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft und

der hier vertretenen Auffassung des Kirchenrechts in Wider-

spruch stehen. Sie wollen nicht sowohl eine geschichtliche

Entwickelung der Rechtsnormen geben, als eine Darstellung

kirchlicher Alterthümer. Doch verdankt der Verfasser die-

sen beiden grossen Gelehrten des 17. Jahrhunderts die

wesentlichste Förderung, die ihm bei der Ausarbeitung des

ersten Bandes zu Theil geworden ist. Aber er hielt es

nicht für möglich, an ihre Darstellungen unmittelbar anzu-

knüpfen. Gerade die Hauptpunkte, auf die es ihm anzu-

kommmen schien, sind bei ihnen gar nicht oder nur ober-

flächlich berücksichtigt. Wie der Verfasser selbst im Ver-

laufe seiner Vorarbeiten sich gezwungen sah, das Kirchen-

recht des 4. und 5. Jahrhunderts in umfassenderer Weise

aus den Quellen selbst zu untersuchen und sich dadurch

erst den Ausgangspunkt der weitern Entwickelung zu schaf-

fen, so überzeugte er sich auch, dass für den Leser die ge-

nauere Kenntniss des Kirchenrechts, wie es sich im west-

römischen Reich herausgebildet hatte, zum Verständniss der

folgenden Perioden nicht zu entbehren sei. Der Zweck des

Verfassers musste demnach in dem ersten Theil darauf ge-

richtet sein, die Anknüpfungspunkte für die spätere Dar-

stellung zu bieten. Keineswegs lag es in seiner Absicht,

eine vollständige Geschichte des Kirchenrechts im römischen

Reich seit Constantin zu geben. Es sind desshalb auch

nur diejenigen Rechtsnormen und Rechtsverhältnisse aus-

führlicher erörtert worden, welche im fränkischen Reiche

fortwirkten oder fortgebildet wurden. Der erste Band

"7
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musste dcsslialb diircliweg den Charakter der Einleitung in

sofern an sich tragen, als sein Inhalt nur die Grundlage

für die folgenden Bände bilden soll. Es wurde damit zu-

gleich der Vortheil gewonnen, dass die weitere Darstellung

vereinfacht werden und sie sich bei denjenigen Instituten,

welche ihrem wesentlichen Inhalte nach sich seit der römi-

schen Zeit nicht verändert haben, mit Verweisung auf den

ersten Band begnügen konnte.

Hieraus erklärt es sich, dass die neuern Arbeiten über

das Verhältniss der Kirche zu dem römischen Staat im 4.

und 5. Jahrhundert ^) von dem Verfasser nur wenig benutzt

werden konnten, wenn einzelnen von ihnen auch hervor-

ragende wissenschaftliche Bedeutung zukommt. Sie wollen

nicht sowohl die Rechtsentwickelung darstellen, als vielmehr

die politischen Verhältnisse der kirchlichen Gemeinschaft

zu dem römischen Kaiserthum. Gerade das bedeutendste

dieser Werke — das des Herzogs von Broglie — be-

handelt fast ausschliesslich die Geschichte der K ir che li-

po litik, nicht die Geschichte des Kirchenrechts.

Der Verfasser verhehlt sich nicht, dass die im ersten

Bande gegebene Geschichte des Kirchenrechts im 4. und

5. Jahrhundert nach vielen Bichtungen hin nur eine lücken-

hafte ist. Aber er hofft, dass diese Lücken durch den Zweck,

•) Hierher gehören von grössern Werken: Biffel, Geschichtliche

Darstellung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche von der

Giündung des Christenthums bis auf Justinian I. (183G); Niehues,

Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaiserthum und Pa2)stthum im

Mittelalter, I (18Go); A. de Broglie^ L'Eglise et l'Empire Romain au

IV Siecle (G vol. 5"'»' ed. 1867); B. Malfatti, Imperatori e Papi ai

tempi dclla Signoria dei Franchi in Italia, I (187G). Der erste Band
des letztern Werkes behandelt hauptsächlich die römische Zeit unter

fleiasiger Benutzung der deutschen Forschungen.
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den er im Auge hatte, erklärt werden. Es war dadurch

eine Beschränkung geboten, deren Grenzen zu ziehen im

einzelnen nicht leicht war. Nichts liegt dem Verfasser fer-

ner als die Ansicht, hier überall das Richtige getroffen zu

zu haben. Konnte im allgemeinen auf die Gestaltung der

kirchenrechtlichen Institute sov7ohl im Orient, als auch in

Italien, Spanien, Afrika u. s. w. keine Rücksicht genommen

werden, so musste vielfach doch auf die Zeugnisse über die

kirchlichen Verhältnisse in diesen Ländern gegriffen werden,

weil direkte Nachrichten für das Abendland und speciell

für Gallien fehlten. Indess geschah dies meist doch nur in

solchen Fällen, wo der grosse Entwickelungsgang der kirch-

lichen Anschauungen zu erweisen war, oder wo eine allge-

meine Geltung der nur für eine Provinz bezeugten Normen

aus gewichtigen Gründen angenommen werden durfte.

Der zweite Band enthält die Entwickelung des Kir-

chenrechts im Merowingischen Reiche. Auch hierfür

fehlte es nicht an Vorarbeiten mannigfacher Art. Zwar

sind die betreffenden Abschnitte bei Thomassinus heute

nur noch wenig zu benutzen, aber die gesammte neuere

deutsche und französische Literatur über die Geschichte

der fränkischen Verfassung erörtert in bald grösserer, bald

geringerer Ausführlichkeit aach das Verhältniss der Kirche

zu dem Staate. Allerdings sind es überall nur einzelne

Punkte, welchen eine eingehendere Untersuchung gewidmet

wurde. Eine das ganze Gebiet des Kirchenrechts umfassende

Darstellung fehlte bisher. Der Verfasser hofft die Unter-

suchungen nicht nur im einzelnen weiter geführt, sondern

auch durch diesen Versuch, ein Gesammtbild zu entwerfen,

den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung und das

Verständniss der einzelnen Theilc gewonnen zu haben.
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Sollte er in dieser Hoffnung sich nicht täuschen und seine

Arbeit als eine wirkliche Förderung der Wissenschaft an-

erkannt werden, so weiss er doch, dass ihm die Durch-

führung der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nur möglich

war, weil er anknüpfen konnte an die vortrefflichen, zum

Theil bahnbrechenden Arbeiten von Waitz, Roth, Sohm
und Andern. Vor allem drängt es den Verfasser auszu-

sprechen, wie ihm durch die, auch auf diesem Gebiete

Epoche machenden Forschungen Sohms vielfach erst die

richtigen Gesichtspunkte eröffnet wurden. Wenn es ihm

häufig auch nicht möglich war die Ansichten Sohms zu

theilen, so verdankt er ihm doch die grösste Anregung und

Förderung.

Aus der grossen Ausführlichkeit, mit der die merowin-

gische Periode behandelt ist, wird dem Verfasser wohl kein

Vorwurf gemacht werden. Er glaubt, dass diese Zeit aus

zwiefachem Grunde eine solche Ausführlichkeit verdient.

Es galt zunächst im einzelnen nachzuweisen, dass die recht-

lichen Normen über das Verhältniss des Staats zur Kirche

grundsätzlich verschieden waren sowohl von denen, die

im römischen Reich bestanden, als von denen, die in der

karolingischen Zeit und im Mittelalter zur Herrschaft ge-

langten. Es galt nachzuweisen, dass auch auf dem Gebiete

des Staatskirchenrechts das fränkische Reich wahrhaft staat-

liche Einrichtungen geschaffen hat, dass auch hier nicht

,,das Scliwanken der Begriffe" die Eigenthümlichkeit des

deutschen Rechts ausmacht ^), sondern dass in dem Staats-

') Neustens hat wieder Fustel de Coulanges (Histoire des Insti-

tutions politiques de l'ancienne France, I. 2'"" ed. 1878), olme Berück-

sichtigung der deutschen Forscliungen und gestützt auf eine sehr

mangelhafte Kenntniss der Quellen, ein Bild von dem fränkischen
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kirchenreclit der Merowinger klare und bestimmte Grund-

sätze zum Ausdruck und zur Durchführung gelangten,

Grundsätze, zu denen in neuester Zeit der deutsche Staat

zum Theil wieder zurückgekehrt ist.

Sodann aber erschien eine ausführlichere Behandlung

dieser Periode desshalb nothwendig, weil zahlreiche und

wichtige Institute des Mittelalters hier ihre Wurzeln haben,

die biosgelegt werden mussten, um das Verständniss der

spätem Entwickelung zu ermöglichen.

Die Darstellung kann, nachdem diese breite Grundlage

gelegt worden ist, in den folgenden Bänden rascher fort-

schreiten. Der dritte Band, dessen Vorarbeiten zum grossen

Theil schon beendet sind, soll die Geschichte des Kirchen-

rechts bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts fortführen.

Voraussichtlich kann derselbe in nicht allzulanger Zeit vor-

gelegt werden.

Die Geschichte der Quellen und Literatur des deutschen

Kirchenrechts ist von dem Plane dieses Werkes ausge-

schlossen. Wenn die umfassenden, von staunenswerther

Gelehrsamkeit zeugenden Arbeiten von Maassen und

Schulte über die Geschichte der Quellen und Literatur

des canonischen Rechts im Abendlande vollendet sein wer-

den, wird diese Aufgabe der Rechtsgeschichte eine Lösung

gefunden haben, auf welche die deutsche Wissenschaft stolz

zu sein berechtigt ist. Zu einer Weiterführung der For-

Staatswesen entworfen , in dem zu den alten , längst widerlegten Irr-

tliümcrn neue gehäuft sind. Nach seinen Schilderungen hätten die

verschiedensten, sich widersprechenden Prinzipien zu gleicher Zeit

geherrscht oder wären vielmehr nach jedesmaliger Willkür zur An-

wendung gelangt. Daraus hätte sich mit Nothwendigkeit ein Zustand

allgemeiner Verwirrung und Rechtlosigkeit ergeben.
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scliuni^cii auf diesem Gebiete, die nur möglich ist auf Grund

einer eindringenden und lange Jahre erfordernden Unter-

suchung der Archive, fühlt sich der Verfasser nicht im

Stande. Mit um so grösserem Danke erkennt er es an,

dass ihm allein durch die Werke von Maassen und Schulte

die Möglichkeit gegeben wurde, den Versuch einer Ge-

schichte der kirchenrechtlichen Institute zu unternehmen.

Zu seinem Bedauern war es dem Verfasser nicht mehr

möglich, einzelne Aufsätze und neue Ausgaben, die im Laufe

des letzten Jahres erschienen sind, benutzen zu können.

Für eine grössere Zahl von Druckfehlern, die vornehm-

lich in der ersten Hälfte des I. Bandes stehen geblieben

sind, erbittet der Verfasser die gütige Nachsicht der Leser.

Die Correkturen mussten in den unruhigen Wochen der

Uebersiedelung nach seinem jetzigen Aufenthaltsorte ge-

macht werden.

^ . 26. März ._^^Dorpat, -^—v^^r ISiS.^
7. April

Edgar Loening",
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Als im Jahre 486 die Franken den letzten liest des

römischen Reiches in Gallien zerstörten und damit den

Grund legten, auf dem nach mehr als drei Jahrhunderten

ein neues Kaiserthum des Westens erwachsen sollte — da

schien mit dieser letzten Säule des römischen Weltreiches

auch die letzte weltliche Stütze der katholischen, der römi-

schen Kirche in Gallien gestürzt zu sein. Der Süden und

Westen bis an die Loire und die Seealpen, bis an die

Grenzen Italiens und des burgundischen Gebiets waren dem

mächtigen Schwerte des arianischen Westgothenkönigs Eu-

rich unterworfen. Der Südosten aber mit den alten Sitzen

katholischer Metropoliten, Lyon und Vienne — Mittel-

punkten des kirchlichen Lebens für ganz Gallien, — ge-

horchte den arianischen Burgunden. Nun wurde auch der

Norden der katholischen Herrschaft entzogen und fast in

demselben Jahre, in dem der Bischof von Arles, der für sich

ein Yikariat über das südliche und südöstliche Gallien be-

anspruchte, den Westgothenkönig als Herrscher anerkennen

musste, wurden die Metropoliten von Reims, Rouen, Sens

u. s. w. genöthigt, dem Schwerte der heidnischen Franken

sich zu beugen. Mit dem politischen schien auch das

kirchliche Band, das Gallien mit dem Centrum der antiken

Welt vorbuiidcn hatte, zersclinitten werden zu sollen. Noch



fühlten sich die katholischen Bischöfe den rohen und

ketzerischen Barbaren gegenüber als Träger der Bildung

und des rechtgläubigen Christenthums von dem Gefühle

der Ueberlegenheit durchdrungen. Schon fehlte es aber

auch nicht an Beispielen, wo dieser Stolz und die Glaubens-

treue zu wanken begannen und die Bischöfe die Gunst des

Arianerkönigs zu erringen suchten mit dem ganzen Auf-

wände der Schmeichelei und Heuchelei, wie er an dem Hofe

von Rom und Ravenna erforderlich gewesen war, und mit

der ausgebildeten Kunst der Selbstverläugnung, die bei dem

steten Wechsel der rechtmässigen und unrechtmässigen Be-

herrscher Galliens im 5. Jahrhundert sich zu hoher Virtuo-

sität entwickelt hatte. Mit der Losreissung Galliens von

Italien, mit dem Untergang des letzten römischen Feldherrn

in Gallien war unzweifelhaft auch der Fortbestand der

katholischen Kirche diesseits der Alpen bedroht. Dem Aria-

nismus schien der Boden geebnet, seine volle Herrschaft

nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Da traten Chlodo-

vech und seine Franken zum katholischen Christenthum

über und stellten sich damit in einen politischen und kirch-

lichen Gegensatz zu den Westgothen und Burgunden, wur-

den damit die Bundesgenossen aller politischen und kirch-

lichen Gegner der arianischen Herrschaft in Gallien. Die

Franken erwarben damit in den Augen der katholischen

Bischöfe und der katholischen Bevölkerung ganz Galliens

den berechtigten Anspruch, als Erben der römischen Herr-

schaft aufzutreten. Die Existenz und Weiterentwicklung

der katholischen Kirche war gerettet. Ueberall in den

Landen der arianischen Könige, auch wo der starke Arm
der Franken noch nicht hinreichte, machte sich die That-

saclie in ihrem vollen GcAvichte geltend, dass im Centrum

Galliens ein mächtiges katholisches Reich erstanden war,

dessen eben erst Christ gewordner Fürst mit scharfem

politischen Blick alle Vortheile erkannte, die ihm aus der
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Stellung als Vorkämpfer der katholischen Kirche erwachsen

konnten.

Und diese Vortheile bestanden nicht blos in den Sym-

pathien, welche ihm die katholischen Bischöfe und Provin-

zialen in dem westgothischen und burgundischen Reiche

entgegenbrachten. Für die Gründung und die dauerhafte

Kraft des fränkischen Reiches, das allen Innern Stürmen

während Jahrhunderten trotzte, war es kaum von geringerm

Werthe, dass die feste Organisation der katholischen Kirche

das Gerüste abgeben konnte für die politische Organisation

des Reiches. Die verwickelte, rein bureaukratische und

centralistische Verwaltungsmaschine des römischen Reichs

war verbraucht und in der Zerrüttung und Verwilderung

des öffentlichen Lebens, unter den Raubzügen und den Er-

oberungen germanischer Barbaren, unter denen seit fünfzig

Jahren fast ununterbrochen das Land zu leiden gehabt

hatte, stückweise zertrümmert worden. Auch wäre sie für

die ungefügen Hände der eben erst in die Cultur eintreten-

den Franken völlig unbrauchbar gewesen. Das ausgebildete

römische Verwaltungsrecht, wie wir es aus dem Codex

Theodosianus kennen lernen, wäre den Franken unverständ-

lich gewesen. Die mannigfach gegliederten Kategorien der

zahlreichen Schaaren von höhern und niedern Beamten,

die vielfachen Competenzabgrenzungen, der verwickelte In-

stanzenzug, das Formen- und Schreiberwesen, das dem

unserer heutigen Bureaukratie kaum nachgestanden, — alles

dies setzte bei dem, der diese Maschine beherrschen wollte,

eine Bildung und Fassungsgabe voraus, die wohl einzelne

hochbegabte Germanen, wie der Vandale Stilicho, der Sueve'

Ricimer u. s. w. sich erwerben konnten, die aber für die

Franken unerreichbar waren. Die einfache und durchsich-

tige Organisation der katliolischen Kirche dagegen bot sich

von selbst als Grundlage der fränkischen Herrschaft dar.

Li jedem Stadtgebiete erschien der Bischof als der von
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ileii Verhältnissen selbst gegebene Wahrer und Vertreter

(Ter Interessen des fränkischen Königs, die ja zugleich die

Interessen der katholischen Kirche waren. In dem Bischof

aber sahen nicht nur die römisch gebildeten vornehmen

Klassen der Gesellschaft ihren Mittelpunkt, sondern im

Laufe des 5. Jahrhunderts in der schrecklichen Noth der

Zeit hatten die Mildthätigkeit und der Eifer für das Ge-

meinwesen, von dem zahlreiche Kirchenhäupter beseelt

waren, ihnen einen massgebenden Einfluss auf die untern,

von entsetzlichem Jammer und Elend gedrückten Schichten

der Bevölkerung gegeben. Die römische Gesetzgebung hatte

iiinen wichtige politische Befugnisse eingeräumt und sie

gerade auf den Gebieten der innern Verwaltung, wo die

wichtigsten Interessen jedes Einzelnen von dem Staate berührt

werden, zur Mitwirkung, nicht selten auch zum selbstän-

digen Handeln aufgefordert. Es scheint, dass auch unter

der Herrschaft der arianischen Burgunden und Westgothen

den Bischöfen diese öffentlichrechtlichen Befugnisse, mit

denen sie die römischen Kaiser ausgestattet hatten, nicht

entzogen wurden. Gestützt auf diesen ihren kirchlichen,

socialen und politischen Einfluss erwiesen sich die Bischöfe

als die mächtigsten und vertrauenswürdigsten Organe, um
die Ausdehnung der fränkischen Herrschaft über ganz Gal-

lien vorzubereiten und um den neuen Staat zu befestigen

und zu kräftigen. Die Metropolitanverfassung bot eine ein-

lache und bequeme Handhabe dar, um von einem Mittel-

punkte aus die Thätigkeit der Bischöfe im Interesse der

neuen Beherrscher des Landes zu regeln und einheitlich zu

leiten. In dem seit langem in Gallien eingebürgerten In-

stitute der Provinzialsynoden hatte die Kirche ein mit

hoher Autorität bekleidetes Organ, das als Vertretung des

Ki)iscopats den kirchlichen und politischen Bestrebungen

der einzelnen Bischöfe einen grössern Nachdruck zu ver-

leihen vermochte und der engen Verbindung der katho-



lisclieii Kirche mit dem Frankenkönig die iScinktion der

gesammten Kirche des Landes ertheilte.

So erschienen nicht nur die Aufrechthaltung und der

Schutz der rechtlichen Organisation, Avelche die katholische

Kirche theils aus sich selbst heraus gebildet hatte, welche

ihr theils durch die weltliche Gesetzgebung der römischen

Kaiser gegeben worden war, als eine Pflicht, welche die

Kirche ihren neugewonnenen Söhnen auferlegte, sondern

das höchste politische Interesse der fränkischen Eroberer

erforderte auch, dass die katholische Kirche in ihrer Ver-

fassung und in ihrem Rechte geschützt werde, dass sie be-

fähigt werde, ihnen die Dienste zu leisten, die zu leisten

die Kirche sich so bereitwillig zeigte. So trat die katho-

lische Kirche ein in den neu gegründeten fränkischen Staat

mit ihrem alten Verfassungs- und Verwaltungsrecht, das im

römischen Reiche entstanden war und vielfach unter dem

Einfluss ganz anderartiger kirchlicher, socialer und politi-

scher Verhältnisse Gestalt gewonnen hatte. Aber hier zu-

erst zeigte sich jene wunderbare Elastizität der Grundfor-

men der katholischen Kirchenverfassung, die, ohne sich im

wesentlichen zu verändern, den verschiedenartigen Verhält-

nissen sich anzupassen verstehen und zu ihrer Ordnung sich

tauglich erweisen. Allerdings hatte damals die Verfassung

der Kirche noch nicht jene feste Ausbildung nach der Spitze

hin erhalten, wie in spätem Jahrhunderten. Noch war es

möglich, der katholischen Kirche eines einzelnen Staates

einen eigenthümlichen Charakter aufzuprägen und sie zu

einem in sich ruhenden, von aussen unabhängigen Organis-

mus zu gestalten. Der Schutz, den die fränkischen Könige

der katholischen Kirche von Chlodovech an verliehen, die

Gunst, die sie ihr und ihren Priestern im reichsten Maasse

zuwanden, die Verschmelzung der katholischen Kirchen-

interessen mit den fränkischen Reichsinteressen, die ins-

besondere den arianischen Nachbarstaaten gegenüber von
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den Königen und den Bischöfen verkündet und zum Pro-

gramm der Kirchen- und Staatspolitik erhoben wurde,

liinderten die Merovinger nicht, die katholische Kirchenver-

lassung soweit umzugestalten und auf das kirchliche Leben

soweit eine Einwirkung für sich zu beanspruchen, als dies

nothwendig erschien, um die Machtvollkommenheit des

fränkischen Königthums aufrecht zu erhalten auch der

Kirche gegenüber. Ohne die damaligen Grundformen der

kirchlichen Verfassung zu zerstören, drückte doch das

merovingische Königthum der Kirche mit starker Hand

einen eigenthümlichen Charakter auf. Von allem, was die

merovingischen Könige gethan, dürfen vielleicht ihre Kir-

chenpolitik und ihre gesetzgeberische Thätigkeit auf dem

Gebiete der Kirchenverfassung als das giltigste Zeugniss

ihres staatsmännischen Geistes und ihrer politischen Klug-

heit betrachtet werden. Chlodovech und seine Nachfolger

Hessen das Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Kirche

in ihren Grundzügen bestehen, aber die wichtigen, eingrei-

fenden Aenderungen, die sie vornahmen oder die unter

ihren Einwirkungen entstanden, liefern den Beweis, dass

sie trotz ihrer strenggläubigen Unterwerfung unter die

orthodoxen Lehren der Kirche, trotz ihrer Befangenheit

in dem allgemeinen Wunderglauben ihrer Zeit die politische

Bedeutung der Kirche für das Staats- und Volksleben wür-

digten und in königlicher Machtvollkommenheit die recht-

lichen Verliältnisse dieser wichtigsten Körperschaft im

Ueiclic selbständig durch eigne Gesetze ordneten. Die

katholische Kirche mit ihrem im römischen Reich gebilde-

ten Kirchenrecht wird in die fränkische Monarchie aufge-

nommen, aber das Kirchenrecht erfährt sowohl in Bezug

auf die innern Verhältnisse der Kirche wie in Bezug auf

die Verhältnisse der Kirche zur Staatsgewalt eine Fortbil-

dung, die sich vielfach in Gegensatz setzt zu den bisherigen

Listituten und Tendenzen der Kirche. Es wird unsere
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Aufgabe sein, diesen Fortbildungs- und Umwandlungspro-

zess im Einzelnen nachzuweisen, soweit dies die mangel-

haften und spröden Quellen ermöglichen. Voraussetzung

aber dieser Geschichte der Entwicklung des Kirchenrechts im

fränkischen Reich ist die Darstellung des Kirchenrechts,

wie dasselbe im römischen Eeich und insbesondere in Gal-

lien im 5. Jahrhundert sich ausgebildet hatte. Die Grund-

lage, von der aus das Kirchenrecht im fränkischen Reich

sich fortbildete, ist das Kirchenrecht des römischen Reichs.

Nur von dieser Grundlage aus wird es möglich sein, die Be-

deutung und den rechtsgeschichtlichen Werth zu bestimmen,

welche den Veränderungen und Neubildungen der fränki-

schen Zeit zukommen.

Schon seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts hatte die Verbreitung
des Christen-

katholische Kirche ihre äussere Organisation in Gallien t^^™? ^^ ^*^-
*-^

lien.

vollendet, sofern die aus einzelnen Gegenden uns erhaltnen

sichern Nachrichten uns einen Schluss auf das ganze Land

gestatten. In allen wichtigern Städten waren Bischofssitze

errichtet worden. Die vornehmen, durch Reichthum oder

Bildung ausgezeichneten Klassen der Bevölkerung waren

dem Christenthum gewonnen und, soweit die Beredsamkeit

der Bischöfe oder die innere Ueberzeugung von der Wahr-

heit der neuen Religion nicht ausreichten, um diesen Erfolg

zu erzielen, hatten die zahlreichen Gesetze der römischen

Kaiser seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, welche den

Heiden die Bekleidung jeder Ehrenstelle entzogen, welche

die Darbringung von Opfern und die Feier des alten Göt-

terdienstes bei schweren Strafen verboten, welche die Tem-

pel schlössen und die Tempelgüter für den Fiskus einzogen

oder an die christlichen Kirclien verschenkten, auf die

städtische Bevölkerung genügend gewirkt, um in den Städten
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wenigstens die letzten Reste des Heidenthums zu vernichten.

Unter der gedrückten und verkommenen Landbevölkerung

müssen sich aber in vielen Gegenden der Dienst und

die Verehrung der alten Gottheiten noch lange erhalten

haben. Noch in viel späterer Zeit werden uns Spuren des

Heidenthums in Landstrichen begegnen, deren städtische

Mittelpunkte längst vollständig christianisirt waren. Erst

seit dem Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts

scheint die Christianisirung der ländlichen Bevölkerung

grössere Fortschritte gemacht zu haben. Der heilige Mar-

tin von Tours war es zuerst, der in dem letzten Drittel

des 4. Jahrhunderts nach dem Vorbilde .der orientalischen

Bischöfe das ganze mittlere Gallien von Poitiers bis Autün

durchzog, um gegen das Heidenthum der Landbevölkerung

anzukämpfen. Umgeben von fanatischen Mönchen und

eifrigen Anhängern aus den Städten zerstörte und ver-

brannte er die Tempel und Bildnisse der Götter, warf die

Altäre um und Hess die heiligen Haine und gottgeweihten

Bäume abhauen. Mit offner Gewalt führte er Krieg gegen

die Priester und die Anhänger des alten Götterglaubens.

Im Widerspruch mit Gesetz und Pvecht, in unzweifelhafter

Gewaltthat und Landfriedensbruch wurde die widerstrebende

Landbevölkerung bekehrt und nur die Auflösung aller recht-

lichen Ordnung, die damals schon eingetreten war, verhin-

derte, dass die schweren Strafen, mit welchen diese Frie-

densstörungen bedroht waren, verhängt wurden. Erst

seit dieser Zeit scheint in vielen Gegenden Galliens auf

dem platten Lande das Christenthum heimisch geworden

zu sein. Der Schüler, Freund und Biograph Martins, Sul-

picius Severus, erklärt selbst, dass vor der Ankunft Martins

in Gallien Niemand oder doch fast Niemand den wahren

Gott verehrte. Erst in Folge seines Beispiels und seiner

Wirksamkeit wuchs die Zahl der Christen so an, dass bald

kein Ort mehr zu finden war, wo nicht eine sehr besuchte
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Kirche oder ein Kloster gestanden hätte. Denn überall, wo

der Heilige einen heidnischen Tempel zerstört hatte, baute

er auf demselben Platz eine Kirche oder ein Kloster, i)

Wenn nun auch der Erfolg, den der heilige Martin und

seine Nachfolger errangen, kein so durchschlagender gewe-

sen sein dürfte und dem Missionseifer der gallischen Bi-

schöfe in der ländlichen Bevölkerung ihres Sprengeis noch

ein naheliegendes Object gegeben war, so wird durch die von

Severus berichteten Thatsachen doch erwiesen, dass damals

erst die Verbreitung des Christenthums auch ausserhalb

der Städte begann. ^) Der Zeitgenosse und Landsmann des

Severus, der Bhetor Severus Sanctus Endelechius, der im

Jahre 395 seinen Hörsaal in Rom auf dem Forum Martis

hatte, legt hierfür ebenfalls Zeugniss ab. In seinem ,,durch

die Eleganz seiner Verse wie durch die Naivität der darin

auftretenden bäuerlichen Convertiten gleich sehr lesenswer-

then Gedichte", das jetzt den Titel führt De mortibus boum
und das in Südfrankreich abgefasst wurde, lässt der Dichter

einen Christ gewordenen Hirten als sicherstes Mittel gegen

die Viehseuche angeben, den Ochsen zwischen die Hörner

das Kreuzeszeichen des Gottes einzubrennen, ,,der allein

in den grossen Städten verehrt wird". Die Stelle des

Dichters zeigt deutlicher als alles andere, wie sehr mit

Recht damals noch die Heiden als Pagani bezeichnet

wurden. ^)

1) Vgl. Richter, Das Weströmische Reich, bes. unter den Kaisern

Gratian, Valentinian II. und Maximus (1865), S. G31 fg. — Von an-

dern! Standpunkt aus Beinkens, Martin von Tours (1866), S. 121—129.

— S. übrigens Sulpicius Severus, Vita B. Martini, c. 10 sqq. (ed. Halm,

Vindob. 1867, p. 120 sqq.).

2) Vgl. auch Le Blant, Inscriptions chretiennes de Gaule I. (1856),

Preface, p. 41 scjq.

3) Vgl. Bcruays, Ucber die Chronik des Sulpicius Severus (1861),

S. 2. — Beugnot^ llistoirc de la destruction du pagauismc cn Occidcnt
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Aeussere orga- Trotzdeiii also hl der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts
nisation der

Kirche in Gai- ^{q Bekchrunff der gallischen Bevölkerims; zu dem Christen-
lieu. o o o

thum noch nicht vollendet war, so zeigte doch die äussere

Organisation der Kirche im wesentlichen die Gestalt, die

sie während vieler Jahrhunderte behalten hatte und auf

der noch die heutige Organisation der katholischen Kirche

in Frankreich vielfach ruht. Es ist eine bekannte That-

sache , dass die Eintheilung des kirchlichen Gebietes im

römischen Kciche sich eng an die administrative Einthei-

lung des Staates anschloss. Im allgemeinen galt als Regel,

dass jede civitas ein Bischofsitz sein solle, dessen Sprengel

mit dem städtischen Gebiet zusammenfiel, dass der Bischof

der Hauptstadt einer Provinz, der metropolis, als Metro-

politan eine höhere Instanz über den einzelnen Bischöfen

bildete zur Leitung der gemeinsamen kirchlichen Angelegen-

heiten der Provinz.^)

Auf Grund der grossen, von Diocletian durchgeführten

Ileorganisation der innern Verwaltung des römischen Picichs,

die im Westen bis zum Untergang des Beiclis im wesent-

lichen in Geltung blieb, war in Gallien der Sitz einer der

vier grossen Generalgouverneure des Beichs, denen die

oberste Leitung und Beaufsichtigung der Provinzialverwal-

tung unter den kaiserlichen Centralbehörden zustanden. Der

(1835), II, 177. — Scvcrus Sanctus Endelechius, v. 105: ,,Signum, quod

perhibunt esse crucis Dei, mfignis qui colitiir solus in urbibus." (Anthol.

Lfit., ed. Biese [1870], II, 317).

^) Die umfassendste Darstellung der äussern Organisation der

Kirche im römischen Reich ist noch immer die, welche J. Bingham

auf Grund der Geographia sacra des Carolus a Sancto Paulo (cum notis

et animadvcrsionibus Lucae Ilolstenii. Amstel. 1708) gibt. (A]iti(jui-

ties of the Christian Church. B. IX. Oxford 1855, III, 218—438.)

Sic bedarf jedocli im Einzelnen sehr vieler Berichtigungen, die nur

zum geringen Tlieil gemacht sind von Wiltsch in dem Handbuch der

kirchlich'jn Geographie und Statistik bis ins IG. Jahrh. (184<>), 2 Bde.
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Praefectus Praetorio Galliarum beherrschte von seiner Resi-

denz Trier aus die vier Diöcesen: Gallien, die 7 Provinzen,

Spanien und Britannien. An der Spitze jeder dieser Diö-

cesen stand ein Yicarius, eine von Diocletian gegründete

Mittelinstanz zwischen dem Prilfecten und den Provinzial-

statthaltern. Nur die Diöcese Gallien im engern Sinne,

welche die grössere nördliche Hälfte von Gallien umfasste

und deren Abgrenzung ungefähr bezeichnet werden kann

durch eine Linie, die von der Mündung der Loire nach

Martigny in Wallis gezogen wird, war der unmittelbaren

Beaufsichtigung des Präfectus Prätorio unterworfen. Die

Diöcese bestand aus 10 Provinzen, aus der Lugdunensis I

(mit der metropolis Lyon); Lugdunensis II (mit der me-

tropolis Ronen); Lugdunensis III (mit der metropolis Tours);

Lugdunensis IV oder Senonia (mit der metropolis Sens);

aus Belgica I (mit Trier) und Belgica II (mit Reims); aus

Germania I (mit Mainz) und Germania II (mit Köln); aus

der Maxima Sequanorum. (mit Besangon) und der Provincia

Alpium Graiarum et Poeninarum (mit der metropolis Mon-

tiers en Tarantaise). Die 7 Provinzen, welche das südliche

Gallien bildeten, standen unter einem Vicarius und waren

die Provinzen: Viennensis (mit der metropolis Vienne);

Aquitania I (mit Bourges); Aquitania II (mit Bordeaux);

Novempopulana (mit civitas Elusatium, heute Ciutat in

der Kähe von Eauze, Departement Gers); Narbonensis I

(mit Narbonne); Narbonensis II (mit Aix) und endlich die

Provincia Alpium maritimarum (mit Embrun). Doch wurde

später, wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte des 4. Jahr-

hunderts, auch die Diöcese Gallien im engern Sinne dem

Vikarius der 7 Provinzen unterstellt, ohne dass jedoch die

beiden Diöcesen reclitlich mit einander verschmolzen wor-

den wären. Der Präfectus Prätorio war dadurch von dem
Detail der Verwaltungsgeschäfte entlastet und konnte seine
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Thätigkeit unbehindert der allgemeinen Leitung der Ver-

waltung in seinem grossen Gebiete widmen. ^)

Die Provinzen waren eingetheilt in Stadtgebiete (civi-

tates) , welche ohne principielle Trennung von Stadt und

Land die Hauptstadt und die umliegenden Dorfschaften

(vici, pagi), Gutsbezirke und befestigten Plätze (castra)

umfassten.

Die dürftigen und lückenhaften Nachrichten, welche

uns eine historisch beglaubigte Kunde von der Einführung

und Verbreitung des Christenthums in Gallien gewähren,

ermöglichen nicht, einen genauen Nachw^eis zu führen, in

wie w^eit in allen einzelnen gallischen Provinzen die welt-

liche Verwaltungseintheilung bei der kirchlichen Eintheilung

in Bisthümer beobachtet worden ist. So richtig es ist,

dass im allgemeinen die kirchliche die weltliche Ein-

theilung zur Grundlage nahm, so falsch würde es jedoch

^) Die genaue Kenntniss der administrativen Eintheilung des römi-

schen Reichs und insbesondere Galliens ist uns übermittelt durch das

bekannte römische Staatshandbuch, die Notitia Dignitatum et admini-

strationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis

et Occidentis aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts, das in der klassi-

schen Ausgabe von BöcJcing (2 Bde., Bonn 1830—1853) gegenwärtig

die Grundlage aller einschlagenden Untersuchungen und Darstellungen

bildet. (Ucber Gallien insbesondere Adnotationes p. 1G2 fg. und 470 fg.)

Hierzu kommen: das Verzeichniss der römischen Provinzen, aufgesetzt

um das Jahr 297, herausgegeben und erläutert von Mommsen^ Abhand-

lungen der Berliner Akademie 18G3, S. 491 fg.; ferner die Notitia pro-

vinciarum et civitatum Galliae, aus der spätesten Zeit des römischen

Reichs, die in zahlreichen Handschriften erhalten, sehr häufig gedruckt

worden ist. Die werthvoUsten Ausgaben sind von B. Guerarcl, Essai

sur le Systeme des divisions territoriales de la Gaule dcpuis i'äge Ro-

main jusqu'a la fin de la dynastie Carlovingienne (Paris 1832), p. 12 sqq.,

und von W. Bramhach im Rheinischen Museum für Philologie, Bd. XXIlf.

(1868, auch besonders erschienen). — Die Erstrecknng des Amtsspren-

gels des Vikarius der 7 Provinzen auf die Diöcese Gallien im engern

Sinne hat BöcJcing nachgewiesen, a. a. 0., Adnotat. p. 476. Vgl. auch

Mommsen, a. a. 0., S. 498.
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sein, diese Regel als eine ausnahmslose liinzustellen oder

eine unbedingte Uebereinstimmung der kirchlichen und

weltlichen Eintheilüng^ annehmen zu wollen. So finden

wir auch in Gallien im 5. Jahrhundert die Metropolitan-

verbände und Bisthümer auf Grundlage der administrativen

Eintheilung in provinciae und civitates abgegrenzt. Aber

mehrere Ausnahmen, von denen später noch zu reden sein

wird, zeigen, dass weder ein Staatsgesetz noch eine kirch-

liche allgemein gültige Vorschrift einen grundsätzlichen

Anschluss an die staatliche Eintheilung des Gebietes vor-

schrieben. So wurde im Jahre 450 durch einseitige kirch-

liche Verordnung die Provinz Viennensis in die beiden

kirchlichen Metropolitanverbände Vienne und Arles getheilt,

ohne dass eine Theilung der staatlichen Provinz statt-

gefunden hätte. ^)

Der Bischof von Moutiers en Tarantaise, der metropolis

der Provinz Alpes Graiae, war dem Metropolitanverband

von Vienne eingeordnet. ^)

Auch die Bischöfe hatten tlieils in dem Stadtgebiet

ihren Sitz nicht in der Hauptstadt, sondern in einem der

Nebenorte, theils aber war ein Stadtgebiet in zwei bischöf-

liche Sprengel getheilt worden. So hatte der Bischof der

civitas Deensium in der Provinz Viennensis nicht seinen

Sitz in der Hauptstadt, dem heutigen Die, sondern in der

civitas Voconsiorum, dem heutigen Luc en Diais. ^) Glei-

') Dies geschah durch das später zu erörternde Schreiben des

Pnpstcs Leo vom 5. Mai 450 {Jaff6 n. 228, Ballerim, Opp. I, 998).

^) Siehe das angeführte Schreiben Leos.

^) Es ergibt sich dies aus den von Maassen (Geschichte der Quel-

len und Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum
Ausgange des Mittelalters, I, 1870) mitgetheilten Katalogen der Unter-

Kchriftcn der auf den (Joncilien von Orange 441 und von Vaison 442

versammelten Bischöfe, welche neben den Namen der Bischöfe auch

die Städte und Provinzen nennen, denen sie angehören, S. 950 fg.

Die Sammlung der Handschrift von Köln, der Maassen diese Mitthei-
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clier Woise scliciut es, dass der Bischof der civitas Equestri-

um Noviodunum (Nyon) in der Provinz Maxima Sequa-

norum (der Kirclienprovinz Besan^pn) seinen Sitz nach

Belica (Belkii) schon vor dem Jahre 412 verlegt hatte. ^)

Andererseits erscheinen Orte als Bischofssitze, die keine

civitates waren, während die civitates, zu deren Gehiet sie

gehören, ebenfalls als Bischofssitze bezeichnet werden. Das

Stadtgebiet war offenbar in zwei bischöfliche Sprengel ge-

theilt. Zwar hatten kirchliche Vorschriften mehrfach ver-

boten, in Dörfern und kleinen Städten, die nicht Haupt-

städte des Stadtgebietes sind , Bischofssitze zu errichten,

wie das Concil von Sardica im Kanon G dies ausdrücklich

erklärt und der Kanon 57 des Concils von Laodicea

wiederholt hatte. Indessen wurde diese Vorschrift in

Gallien so wenig, wie in andern Theilen des römischen

Reichs genau beobachtet^) So wird in keinem der uns

erhaltenen Verzeichnisse der Provinzen und Städte Galliens

aus der römischen Zeit die civitas Telo Martins (Toulon)

lung entnommer, hat in der zweiten Hälfte des 6. Jalirhunderts ihren

Abschlups gefunden; die Handschrift selbst rührt aus dem 7. Jahihun-

hundert her. [Maassen, a. a. 0., S. 574, 584 fg.) Dass das Bisthum der

civitas Voconsiorum identisch ist mit dem Bisthum der civitas Dcen-

sium ergibt sich aus der geographischen Lage der beiden Orte Die

und Luc, sowie daraus, dass später nur ein Bischof von Die erwähnt

wird. (Vgl. Gulrard, a. a. 0., p. 120.) Luc gehörte nicht, wie Böclcinc)

Adnotat. p. 1036 meint, zur Provinz Narbonensis I, sondern zur Provinz

Viennensis, wie in den Bischofskatalogen der Kölner Handschrift an-

gegeben ist.

^) Gucrard, a. a. 0., p. 108. Gallia Christiana, \l, 356.

^) So gab es auch in Afrika noch im 5. Jahrhundert in vielen

Flecken und Dörfern Bischöfe, die innerhalb ihres Sprengeis alle bischöf-

lichen Befugnisse ausübten, also nicht Chorbischöfe in Unterordnung

unter den Stadtbiscliof waren. Vgl. Binterim, Denkwürdigkeiten der

christkatholischen Kirche aus den ersten, mittlem und letzten Zeiten

(Mainz [1838 fg.], Bd. I, Th. 2, S. 40.5). Hefele, Conciliengeschichte

(2. Aufl. 187.3), I, 774.
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erwähnt. Der Ort erscheint in der Notitia Dignitatum nur

als Sitz eines Procurators der dortigen Seidenmanufaktur ^),

während dagegen ein Bischof von Toulon auf den Concilien

von Orange (441) und Vaison (442) gegenwärtig war. Mit

grosser Wahrscheinlichkeit kann angenommen werden, dass

Toulon in dem Bezirk der civitas Massiliensis (Marseille)

lag, da das Gebiet des Bisthums Toulon mit der Pro-

vinz Viennensis, zu der es gehörte, nur durch das Gebiet

von Marseille verbunden ist. Auf den andern Seiten ward

es von der Provinz Narbonensis II begrenzt, mit der es

in keinem kirchlichen Verband stand.

AVährend in den angeführten Fällen der Sprengel des

Bischofs kleiner war als das Stadtgebiet, so müssen auch

vielfach mehrere städtische Gebiete zu einem Bisthum ver-

einigt worden sein. Wenigstens werden in den Provinz-

und Städteverzeichnissen mehrere civitates angeführt, für

welche sich ein besonderes Bisthum nicht nachweisen lässt,

die vielmehr von der Zeit an, wo sie überhaupt in kirch-

licher Beziehung erwähnt werden, einem andern Bisthum

einverleibt waren. Die civitas Diablintina (heute das Dorf

Jubleins in der Nähe der Stadt Mayenne) in der Provinz

Lugdunensis III bildete, soweit die historischen Nachrich-

ten reichen, kein eignes Bisthum, sondern nur einen Theil

des Bisthums Le Maus (civitas Cenomannorum).^) In der

Provinz der Seealpen lässt sich für die civitas Iligomagen-

sium, deren Lage noch nicht völlig ermittelt ist, ein Bis-

thum nicht nachweisen.^) Auch in der Provinz Maxima

^) Ueber Toulon als Sitz des procurator bafii vgl. Notit. Bignit.

Occid., c. X, § 1, p. 50. Adnotat. 362.

^) Geographie ancienne du Mans par Cauvin (Instituts des pro-

vinces de France I [Paris 1845], p. 255. 257. 296).

^) Vielleicht ist dieselbe jedoch identisch mit der räthselhaften

civitas Eturamine in derselben Provinz, deren Bischof auf dem Concil

von Vaison 442 anwesend war {Maassen, a. a. 0.). Dagegen unterliegt es

Locning, (ieschichte des Kirclicnrcclits. I. 2
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Sequanoriim finden sich melirere civitates angegeben, welche

])ei dem gänzliclien Älangel an Nachrichten hierüber nicht

als Sitze von Bischöfen betrachtet werden können, deren

Gebiete also Theile anderer bischöflichen Sprengel gebildet

haben müssen.^)

Diese Angaben werden genügen, um darziithun, dass

zwar im allgemeinen die territoriale Organisation der Kirche

sich an die bürgerliche Eintheilung des Landes in Provinzen

und Stadtgebiete anschloss, dass jedoch von dieser Regel

mannigfache Ausnahmen bestanden. Im Grossen und Gan-

zen kann angenommen werden, dass schon im 5. Jahrhun-

dert die äussere Organisation der gallischen Kirche voll-

endet war. 2) Abgesehen von einigen , allerdings wichtigen

wohl kaum eiiiom Zweifel, dass die in der Noiitia provinciarum et

civitatum Galliae verzeichnete civitas SoUinensium, deren Lage eben-

falls nicht sicher feststeht, identisch ist mit der civitas Salinensium,

deren Bischof Claudius auf den Concilien von Orange 441 und

Vaison 442 durch einen Priester vertreten war. Maasaeu, a. a. 0. Von
diesem wird der Ort für das Städtchen Castellane erklärt. Ebenso

Walkeiiaer, Geographie ancienne des Gaules (1839), II, 105. Die Ver-

muthung erscheint nicht wahrscheinlich, da Castellane nicht auf eine

civitas, sondern auf ein castellum zurückzuführen sein dürfte, wenn

es überhaupt r()mischer Zeit seine Entstehung verdankt. Bisher wurde

die civitas SoUinensium, welche in einzelnen Handschriften auch civitas

Salinensium geschrieben wird (Gnerard, a. a. 0., p. 33, Note 4), für

das heutige Seillans erklärt {D'Ain'üIe, Notice de Tancienne Gaule,

Paris 1760, p. 18. 217. 508. Gucrard, a. a. 0., p. 112).

') Siehe hierüber Giinard, a. a. 0., p. 107 fg.

'^) In den später zu Deutschland gehörigen Landest heilen sind

Bischöfe römischer Zeit in folgenden Provinzen und Städten historisch

sicher nachgewiesen: in Belgica I in Trier, Metz, Toul, Verdun; in

Germania II in Köln und Tongern; in Ractia I in Chur; in Noricum

in Pettau (Poetovio, das seit Diocletian nicht mehr zu Paiinonia, son-

dern zu Noricum gehörte 3Iarqvardt, Ilömische Staatsverwaltung

[1873], 1, 140. Die Polemik von Friedrich, Kirchengcschichte Deutsch-

lands [1867], I, 206. 344, gegen Rettberg, Kirchengcschichte Deutsch-

lands [1816], I, 160, ist nicht begründet). In Germania I ist für
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Aenderungen, die im Laufe der Jahrhunderte an dieser

äussern Organisation durch Aufhebung von Bistliümern,

Gründung neuer Bisthümer, Bildung neuer Metropolitan-

verbände vorgenommen worden sind , bildete die an die

weltliche römische Eintheilung Galliens angelehnte kirch-

liche die Grundlage der kirchlichen Organisation Frank-

reichs bis zu dem Ende des 18. Jahrhunderts. ^) üebte,

wie hieraus hervorgeht, schon der äussere Bau des gewal-

tigen römischen Reichs einen massgebenden Einfluss aus

auf die Gestaltung der christlichen Gesellschaft, so zeigten

sich die Machtvollkommenheit und die Befugnisse, welche

die in dem Kaiser verkörperte Staatsgewalt der Kirche

gegenüber in Anspruch nahm, von keinem geringern Ge-

wicht bei der Ausbildung und Verwaltung der Kirche und

ihrer einzelnen Kreise.

Mainz der Bestand einir zahlreichen Christengemeinde durch Hiero-

nymus erwiesen [Friedrich,, I, 313). Es darf daraus geschlossen

werden, dass dort ein Bisthum bestand. Bischöfe von Worms, Speier,

Strassburg und Äugst (bei Basel), werden nur in den Akten des Kölner

Concils von 346 genannt. Trotz der neuern Versuche, die Aechtheit

derselben darzuthun [Friedrich^ I, 277—300), können sie als

historisch glaubwürdiges Dokument nicht verwerthet werden. Der

Bestand eines Bisthums zu Windisch (Vindonissa) in römischer Zeit

ist sehr wahrscheinlich, da ein Bischof von Windisch schon 517 auf

dem Concil von Epao erscheint. Für die Hauptstadt von Kaetia II

(Augsburg) will Friedrich aus der sehr zweifelhaften Conversatio S.

Affrae die Existenz eines Bischofs Narcissus erweisen, der zur Zeit

der diocletianischen Verfolgung gelebt haben soll (I, 186—199. 336.

430). Wir können diese wie andere zweifelhafte Fragen dahin gestellt

sein lassen.

^) Die Veränderungen, welche in der äussern Organisation der

Kirche seit der römischen Zeit eingeführt worden sind, sind tabella-

risch, in guter Ueborsicht dargestellt und erläutert von Giierard,

a. a. 0., p. 99—127.

9*



Kapitel I.

Staat und Kirclie.

I. Coiistautin und die Kirclie.

Langsam hatte sich die ungeheure Revolution des ge-

samniten geistigen und staatlichen Lebens, welche in der

Erhebung des Christenthums zu der herrschenden Staats-

religion lag, vorbereitet und langsam, nicht ohne lang-

jährigen Stillstand, ja nicht ohne rückläufige Bewegungen

vollzog sie sich. Als in dem zweiten Jahrzehnt des 4. Jahr-

hunderts Constantin dem Christenthum Glaubensfreiheit

gewährte, seine Anhänger als vollberechtigte Bürger des

römischen Reichs anerkannte und den Kirchen staatlichen

Schutz und Privilegien verlieh, war dadurch nicht nur eine

schwere Zeit der Verfolgungen und der Kämpfe für die

Religion der Zukunft zum Abschluss gelangt, es war auch

ein neues und weittragendes Prinzip in das Staats- und

Völkerleben der europäischen Welt eingeführt worden.

Stellung con- Coustautin sclbst war sich wohl bewusst, dass dadurch
fitantins zum

t '^ • n- i ii ^ •• t^
•

c'hrigtcnthum. niclit uur der endgiltige Sieg der neuen lebenskraitigen

Religion Christi über das alternde, eines lebendigen Inhalts

bare Heidenthum für alle Zukunft sicher gestellt war;

er that auch jenen wichtigsten Schritt seines Lebens in

der Uebcrzeugung und in der Absicht, das verfallene und

schwankende Fundament der römischen Staatsreligion, wel-

ches seit Jahrhunderten nur noch äusserlich und zum

Scheine das Gebäude der römischen Weltmonarchie stützte.
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abzugraben und durch eine festere Grundlage zu ersetzen.

„Ich bin davon durchdrungen", schreibt Constantin, „dass,

wenn es mir gelingen sollte, alle Menschen zur Verehrung

desselben Gottes zu bringen, diese Veränderung in der

Religion eine andere in der Regierung des Reichs hervor-

bringen werde." ^)

Seit fünf Jahrhunderten hatte die römische Staats-

religion die Kraft verloren, das innere religiöse Leben des

Volkes zu beherrschen, ihre Formen aber waren mit dem

römischen Reich fast über den gesammten bekannten Erd-

kreis ausgedehnt worden. Sie dienten dazu der römischen

Herrschaft die übersinnliche Begründung zu geben, deren

die Imperatoren, sowenig wie früher die aristokratischen oder

demokratischen Lenker der römischen Republik, entbehren

zu können glaubten. Nicht der Glaube an die alten, längst

zum Gegenstand des Spottes oder im besten Falle zu alle-

gorischen Hilfs- und Ausstattungsmitteln der Poesie gewor-

denen römischen ^Staatsgötter war es, was der römische

Staat von den bunten Völkermassen, die unter seiner Herr-

schaft vereinigt waren, forderte, sondern Anerkennung der

göttlichen Stiftung und göttlichen Majestät des Reichs.

Jeder religiöse Glaube und Aberglaube, die tollsten Aus-

geburten einer orientalischen Phantasie wie die streng sitt-

lichen Systeme späterer Philosophenschulen konnten sich

dieser einen Forderung des Staates an die Gewissen und

an das äussere Bekenntniss seiner Unterthanen unterwerfen.

Sie wurden dadurch nicht berührt. Die Priester der Staats-

religion waren nicht Diener einer religiösen Genossenschaft,

^) Eusehias Vita Constantini, II, G5. Schreiben des Kaisers an

Alexander, Bischof von Alexandrien, und an Arius: „£?Sti)? w^ d >coivy]v

OLTcaai TOI? ToO ^iOu ^ipaicouatv Itz t\i\ixl^ lafc e'fjLaf? 6,uovotav xaiaariq-

aaipit, xa\ fj twv ^r,ij.oj'!wv TcpaY!J.aTa)v y^psia oij'j§pO}j.ov Totis arcavrwv

EuasPi^'. y^H^x^iri'.:; tt,v ,u.-;T«ßoAr,v y.y.pv.Miixa.i,^''
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nicht Verkünder religiöser Wahrheiten, sie wirkten nicht

ein auf das innere geistige und religiöse Leben des Volkes,

sie waren Beamte des Staates. Ihr Amt und ihre Funktionen

waren politische; sie konnten eine politische, aber keine

religiöse Bedeutung erlangen. Wie der Charakter der

rechtlichen Stellung des Imperators darin bestand, dass

er in sich die Vollgewalt sämmtlicher Staatsämter ver-

einte, so verstand es sich auch für alle Imperatoren seit

Augustus von selbst, dass sie an der Spitze der staatlichen

Priestercollegien traten und die Würde und das Amt eines

Pontifex Maximus bekleideten. ^) Die alten Cultuseinrich-

tungen wurden beibehalten, die Opfer mit einem dem Zeit-

alter entsprechenden Luxus dargebracht, die Tempel mit

Reichthümern und Grundstücken ausgestattet, die alte

Mythologie und das alte pontificische Recht weiter gelehrt

und angewandt. Aber der religiöse Inhalt war längst ver-

schwunden, und nur ein nüchterner politischer Gedanke

geblieben. In buntester Mischung hatten sich die religiö-

sen Vorstellungen der Völkerschaften des Morgen- und

Abendlandes mit einander verbunden und in grösserm oder

geringem! Maasse sich der Phantasie der Gebildeten und

Ungebildeten bemächtigt, soweit nicht durch die philoso-

phischen Systeme die religiösen Bedürfnisse befriedigt wur-

den oder überhaupt eine vollständige Religionslosigkeit

Platz gegriffen hatte. Constantin sah nicht blos, wie früher

schon viele seiner Vorgänger, den geringen politischen

Werth ein, den unter solchen Verhältnissen die alte Staats-

religion und deren zwangsweise Anerkennung für den von

iJiocletian und ihm reorganisirten Staat haben könne, er

suchte auch nach einem Ersatz für die morsch gewordene

Stütze, die der Staat bisher in dem officiellen Cultus der

Staatsreligion zu haben glaubte. Diesen Ersatz konnte er

') Mommacn, KOmisclic« «Uatsrecht (1875), II, 1015 lg.; lülO.
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allein in dem Cliristenthum linden, dessen innere Lebens-

kraft und dessen sittliche Stärke sich eben erst in dem

Kampfe auf Leben und Tod, den Diocletian gegen die

Christen begonnen, auf das glänzendste bewährt hatten.

Gegenüber der unumschränktesten und mächtigsten aller

Staatsgewalten hatten die Genossenschaften der Christen,

die ohne ein äusseres Band über das ganze Gebiet des Reichs

zerstreut waren, die über keine oder doch nur geringfügige

äussere Machtmittel geboten, sich in ihrer Unabhängig-

keit erhalten und unter Bedrückungen und Verfolgungen

zwar manche ihrer Mitglieder durch Märtyrertod oder durch

schwächlichen Abfall verloren, im Ganzen aber eine den

philosophisch Gebildeten, wie den in dumpfen Aberglauben

befangenen Ungebildeten der damaligen Zeit als wahn-

witzig erscheinende Treue des religiösen Glaubens bewiesen.

Die Bluttaufe, welche die christlichen Gemeinden erhalten,

musste den sittlichen Unterschied zwischen den herrschen-

den asiatischen und ägyptischen Superstitionen und dem

Christcnthum auch dem Staatsmanne, der sich allein von

politischen Rücksichten und Berechnungen leiten Hess, dar-

thun. Die Frage, ob die Aufrechthaltung der Staatsrcligion

noch fernerhin die Aufgabe einer richtigen, auf Erkenntniss

des geistigen Zustandes des Volkes ruhenden Politik sein

dürfe, musste verneint werden auch von einem Imperator,

der dem Cliristenthum innerlich kalt gegenüberstand, und

der seine philosophisch-deistischen Ueberzeugungen bis an

das Ende seiner Regierung nicht aufgab. Denn mit der

Aufrechthaltung der alten Staatsrcligion war verbunden

die Fortdauer und das Fortwuchern all des unsittlichen

und das Volk entnervenden Aberglaubens, der aus allen

Gegenden über das weite Reich sich verbreitet hatte. Für

Constantin handelte es sich darum, in dem Christcnthum,

in der allgemeinen Verehrung des einen Gottes dem
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wankenden Reiche einen neuen einheitlichen Boden zu geben. ^)

Die grossartigen Reformen Diocletian's in der Verfassung

und der Verwaltung des Reichs hatten nicht verhindert,

dass noch zu Lebzeiten des grossen Staatsmannes die hef-

tigsten Bürgerkriege das Reich zerrütteten und die Grund-

lagen der neuen Ordnung wieder erschütterten.

Der geniale Scharfsinn Constantins erkannte in dem
Christenthum die. Macht, die stark genug und befähigt war,

um in dem Ungeheuern Reiche der Staatsgewalt als Stütze

zu dienen. Durch die Anerkennung des Christenthums,

durch die Erhebung der Kirche zu einer vom Staate ge-

schützten, mit den wichtigsten Privilegien versehenen, mit

Reichthümern ausgestatteten Gesellschaft suchte der Kaiser

zunächst die sittlichen Kräfte, welche in der Religion Christi

lebendig waren, dem Staate dienstbar zu machen. Weder

die Gewalt der Waffen, noch der künstliche Mechanismus

einer ausgebildeten Bureaukratie, noch die Abwendung vom

öffentlichen Leben, der sich der grösste Theil der Bewohner

des Reichs hingegeben hatte, konnten die Welt beschützen

vor unaufh()rlichen Soldatenrevolutionen, die bald in die-

sem, bald in jenem Theile des Reichs ausbrachen, die Er-

hebung eines Generals zum Kaiser zum Ziel hatten, und

denen es nicht selten gelang, das ganze Reich auf Jahre

hinaus in Verwirrung, Bürgerkrieg, Militärterrorismus zu

stürzen. Jedes sittliche Band, das die Staatsgewalt mit

den Unterthanen verknüpfen konnte, schien verloren, jedes

Machtmittel, ausser dem der rohen Gewalt, versagte, um
das staatliche Pflichtgefühl in den Staatsangehörigen zu

erhalten und zu stärken. War der Glaube an die ewige

') Constantin in dem angeführten Schreiben {Eusebius, Vita Con-

stantini, II, c. 65): ,,HpwTOv u-kv yap fJ^v ocKavTWv twv £ävwv izzpX to Setov

Ttpo-iJiG'.v , w? jjL'.av C5&WC O'jaTaatv evcaaaf o£UT£pov os, xo tt)? xoiviq? ot-

x.ou}j.£vtq; awjjia xatctTicp x^aÄSTTw xm voa-<](JiaTi TCccaxov xaxw«;, 6t.opä(oaao!:^a'.

itpovi:'j|j.T'ßr]v." — Ferner IL c, 70.
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Borna auch nocli nicht entschwunden, wie hundert Jahre

später, so war doch dieser Glaube nicht thatkräftig, nicht

energisch genug, um als ein politisches Element benutzt

werden zu können. Die Christen dagegen hatten gerade

in den harten Jahren der Verfolgung gezeigt, welch starkes

Gefühl der Zusammengehörigkeit sie verband, wie sie sich

innerhalb des weiten römischen Reichs überall als eng ver-

bundene Brüder betrachteten, zu welcher Aufopferungs-

fähigkeit, welchem Gemeinsinn, welcher Selbstlosigkeit das

Christenthum seine Anhänger erzogen hatte. Schon war

die äussere Organisation der Kirche in ihren Grundzügen

vollendet. In den drei Jahrhunderten, während deren die

christlichen Kirchen meist geduldet und ignorirt, manch-

mal auch verfolgt von der Staatsgewalt, in ihrem innern

Leben aber ungestört von äussern Einflüssen eine eigene

Verfassung herausbilden konnten, war es den Christen ge-

lungen, eine Verfassung zu schaffen, die in bewunderns-

werther Weise aristokratische und demokratische Elemente

in sich vereinigte, und jedem dieser Elemente einen ge-

nügenden Spielraum gewährte, welcher die Selbständigkeit

der einzelnen kirchlichen Gemeinden wahrte und doch ein

Mittel darbot, um der Einheit der Kirche in der Vielheit

der Gemeinden einen Ausdruck zu geben. Schon hatte die

bischöfliche Gewalt eine solche Stärke gewonnen, dass es

möglich erschien, durch die Bischöfe die Kirche zu leiten

und zu jenem hohen politischen Zweck zu benutzen, den

Constantin im Auge hatte. Die Organisation der Kirche

in dem Episcopat und die Macht, die derselbe in den Ge-

meinden erlangt hatte, boten dem Kaiser die Möglichkeit dar,

den Bund mit der Kirche zu schliessen, der die Schicksale

Europas auf Jahrhunderte bestimmen sollte. So tritt es

denn auch sofort hervor, dass es nur die einheitliche, von

brüderlicher Gesinnung erfüllte Kirche ist, welcher Con-

stMiitin seine Gunst zuwendet. Seine ganze Politik, die er
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vom Jahre 311 bib zu seinem Tode der Kirche und den

kirchlichen Parteiungen gegenüber verfolgte, erklärte sich

aus seinem Bestreben, die Einheit der Kirche zu Avahren

und zu stärken, alle dogmatischen und hierarchischen

Streitigkeiten zu beseitigen, die Kirche fähig zu erhalten,

alle ihre Mitglieder mit jenem Gemeingeist, der das Fun-

dament eines jeden Staatswesens bildet, zu erfüllen. Fast

alle uns erhaltenen Schreiben Constantins, die kirchlich-

politischen Inhalts sind, zeigen diesen Grundgedanken.

Schon im Jahre 313 macht er die Bischöfe dafür verant-

wortlich, dass jede Spaltung, jede kirchliche Streitigkeit

beseitigt werde. ^) So erklärt er in dem obenerwähnten

Schreiben an Alexander von Alexandrien und an Arius, er

habe vor einigen Jahren, als der Dämon der Zwietracht

die Gemüther Afrikas ergriffen, kein Mittel unversucht ge-

lassen; den unerträglichen Wahnsinn zu beseitigen. Der

ganze Zweck dos Schreibens ist darauf gerichtet, die neu-

entstandene Streitigkeit im Keime zu ersticken, den Geist-

lichen es einzuschärfen, wie plebejisch, kindisch, des Priesters

unwürdig es sei, über Nebendinge Zwiespalt und Uneinig-

keit hervorzurufen. ,,Der grosse Gott und der gemeinsame

Erlöser Aller habe Allen das gemeinsame Licht aufgehen

lassen, sie mögen ihm gestatten, dass er, der Diener Gottes,

unter Gottes Vorsehung seine Bestrebungen zum guten

Ziele bringe, damit die Gemeinden Gottes durch seine An-

sprache und Bemühung und die Dringlichkeit seiner Er-

mahnung zu gemeinsamer Einheit gebracht werden." ^) Und

in demselben charakteristischen Sinne redet der Kaiser

') Schreiben an Miltiades, Bischof von Rom, und an Marcus.

Euschius, Ilist. eccl., X, c. 5: „ozore ij.t^Ö£ ttjV u{j.£Tepav ^Trtjj.£X-:tav Xaviavet,

ToaauTT|V |JL£ 7.?öo) Tf^ tv!3£'c7|j.w xa!3oXiXT]^ iy.vXrplrj. diiov£V£iv, (o; |jltq8£v

y.oc^oXou G^iaixy. y] Sf/^oatao'l'/v i'v tivt totiw ßouXeo!:Ja( \xz u;j,ai; >'.aTaXm:£rv."

'^) EHsebiutt, Vita Constinitini, JI. c. 66.
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die Synode von Nicäa an: „Die Zwietracht in der Kirche

halte ich für schrecklicher und schmerzlicher als jeden

andern Krieg. Sobald ich durch Gottes Hilfe über die Feinde

gesiegt hatte, glaubte ich, es sei jetzt nichts mehr nötliig

als mit denen, welche ich befreit, in gemeinsamer Freude

Gott Dank zu sagen. Als ich aber nun von eurer Zwie-

tracht hörte, war ich überzeugt, diesen Gegenstand keinem

andern nachsetzen zu dürfen. . . Ich werde aber nur dann

meinen Wunsch zu erreichen glauben, wenn ich die Ge-

müther Aller vereinbart und friedliche Eintracht erblicke,

welche ihr, als Gottgeweihte, auch Andern verkündigen

müsst." ^)

Neubelebung des römischen Staates durch den in dem veriiaiteu der
*-' Christen zum

Christenthum herrschenden Gemeingeist, durch die Auf- oZ^T'''^^^,"o '
Staat vor Uon-

opferungsfähigkeit der Christen, die sich in den letzten
s*'*'^*'"-

Zeiten in so hellstrahlendem Lichte gezeigt, war es, was

Constantin bei seiner Erhebung des Christenthums zu der

von dem Staate bevorzugten und auf alle Weise unter-

stützten Religion in erster Linie bezweckte. Das bisherige

Verhalten der Christen dem Staate gegenüber konnte ihn

nur berechtigen, auch in der Zukunft von dem Christen-

thum eine Wirkung zu erhoffen, welche für die Erhaltung

^) Eusehiits, Vita Constantmi, III, c. 12. — Mit Recht hat Baur (Kir-

chengeschichte der drei ersten Jahrhunderte, 3. Ausgabe 1863, S. 4G0

— 463) hervorgehoben, dass Constantin in allen seinen Aeusserungcn

auf die Einheit der Kirche dringt und uns überall derselbe charakte-

ristische Zug des Einheitsintcresses begegnet. Doch gibt er meines Er-

achtens eine unrichtige Deutung, wenn er dasselbe aus der monarchi-
schen Tendenz erklärt, mit welcher Constantin von seinem politischen

Standpunkt aus der christlichen Kirche entgegengekommen sei. Von
einer monarchischen Tendenz in Bezug auf die Kirche ist bei Con-

stantin keine Andeutung zu finden. Nicht die monarchisch organisirtc

Kirchenverfassung ist es, die er anstrebt, sondern nur die einheitliche

Gesinnung in der Kirche. — Von Verfassungs fragen ist bei ihm
keine Rede.
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und Ruhe des Ungeheuern Reichs, das er beherrsclite, die

erwünschteste erscheinen musste. Allerdings hatten ein-

zelne hochangesehene und einflussreiche Kirchenlehrer, wie

Origines und seine Anhänger, sich nicht damit begnügt,

von dem wahren Christen eine Geringschätzung des welt-

lichen Lebens und eine strenge Pflichterfüllung zu fordern;

sie verlangten auch eine vollständige Abwendung von dem
äussern, allgemein -menschlichen Leben, eine Askese, die

jede äussere menschliche Gemeinschaft unmöglich machen

sollte, die nur ein rein innerliches Leben als das allein

berechtigte anerkennen wollte. Diese Richtung, die nicht

nur jeden weltlichen Gcnuss und jede äussere auf wirtli-

schaftliche Cultur gerichtete Thätigkeit verwarf, wollte

allerdings von keinem andern Vaterland etwas wissen, als

von dem göttlichen. Sie kannte keine andere Gemeinde,

als die innere Gemeinde der Gläubigen. Sie verwarf denn

auch folgerichtig jede Thätigkeit des Christen im Dienste

des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft, sie erklärte

jede Berührung mit dem Staate und seinen Aemtern für

eine Befleckung, sie verdammte jede Verwaltung bürger-

licher Aemter wie die Leistung von Kriegsdiensten durch

Christen. ^)

Auch Tertullian und die von ihm beeinflussten Rich-

tungen gingen davon aus, dass die Christen nicht von dieser

Welt seien und deshalb auch mit dieser äussern Welt keine

Verbindung haben dürfen. Abschliessung gegen das heid-

nische Leben und das damit gleichgestellte äussere Leben

überhaupt bildet auch bei dieser afrikanischen Schule den

') Siehe insbesondere Origines, Advcrsus Celsum, VIII, c. 73—75

(od. de la Rue, Paris 1733, I, p. 792—798), V, c. 32 (p. G02). — Vgl.

StäiicUin, Gcscliiclitc der Sittenlehre Jesu (1802), II, 282. 287. Bothc,

Vorlesungen über Kirchengcschichte, herausgegeben von Weingarten

(187.0), I, 438 fg. — Hedepening, Origines. Eine Darstellung seines

LebcTis und seiner liohrc (18'ifi), 11, 429.
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Grundzug der christlichen Ethik. Von diesem Standpunkte

aus machte sie den Versuch, alle Elemente des bürger-

lichen Lebens, welche irgendwie mit dem Heidentimm in

Zusammenhang standen, sorgfältig auszuscheiden und jede

Beschäftigung zu verwerfen, welche mit dem Cultus der

Götter eine Berührung hatte. Alle solche Berufsarten und

Sitten mussten ihr als götzendienerisch und als Verläugnung

Christi erscheinen. So spricht es Tertullian geradezu aus,

dass die Bekleidung obrigkeitlicher x\emter und die Leistung

des Kriegsdienstes Götzendienst seien. ,,Es kann unser Leben

nicht zugleich Zweien angehören: Gott und dem Kaiser!

Es lassen sich der göttliche und der menschliche Diensteid,

die Fahne Christi und die Fahne des Satans, das Lager

des Lichts und das Lager der Finsterniss nicht mit einander

verbinden." 1) Aber gerade bei Tertullian trägt diese dem
menschlichen und bürgerlichen Leben völlig abge^vandte

Richtung der christlichen Sittlichkeit einen mehr theore-

tischen Charakter. Er verlangt keineswegs, dass diese

Grundsätze in dem praktischen Leben der Gegenwart streng

durchgeführt werden. Gerade Tertullian ist es, der an

andern Orten das Zugeständniss macht, dass der Krieger-

stand an sich nicht als widerchristlich zu betrachten sei. ^)

Gerade er ist es, der mit Selbstbewusstsein und Stolz darauf

hinweist, dass die Christen in rascher Eroberung die Heere,

die städtischen Curien, den Palast, den Senat, das Forum

^) Tertullian^ De Idolatria, c. 19 (opp. omn. ed. Gelder^ 1853, I,

101). „Non convenit sacramento divino et humano, signo Christo et

sigiiü diaboli, castris lucis et castris tenebrarum; non potest una anima
duobus deberi, deo et Cae.sari." — Ebenso entschieden verwirft er für

die Christen den Beruf des Lehrers: ,,Quaerendum est etiam de kidi

inagistris et de caeteris professoribus litterarum, imo non dubitandum
affines illos esse multimodae idolatriae" (De Idolatria, c. 10).

-) De Corona c. 11, 12 (I, 412). — Apologcticum, c. 42 (I, 260):

„Navigamus et nos vobiscuiu et militamus et rusticamur et merca-

niur, proinde misccinus artcs, opcras uostras publicamus usui vestro."
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füllen, (lass die Christen die Heiden aus allen bürgerlichen

Ehrenstellungen verdrängen.^) Gerade er ist es, der sich

darauf beruft, dass die Gebete der christlichen Soldaten

das römische Heer gerettet haben. ^)

Konnte also von denjenigen, welche in der Theorie in

entschiedenster Weise die völlige Abwendung von der sünd-

haften Welt und dem heidnischen Staate predigten, und

jede Verbindung des Christen mit dem öffentlichen Leben

verdammten, diese Lehre der Wirklichkeit und den Bedürf-

nissen des täglichen Lebens gegenüber nicht aufrecht er-

halten werden, so würde es kaum besonderer Zeugnisse

bedürfen, um darzuthun, dass derartige supranaturalistische

Ansichten auch in der damaligen Zeit in den christlichen

Gemeinden keinen Boden fanden. Einzelne eigenthümlich

organisirte Persönlichkeiten können wohl so vollständig

von dem menschlichen Gemeinschaftsleben sich lossagen

und die menschliche Natur verläugnen, dass sie selbst jene

Lehren auch ausführen und an sich selbst das Beispiel

geben, dass sie von dem Menschen nicht Unmögliches ver-

langen. Wohl ist es möglich, dass sie in einer Periode

grosser geistiger Aufregung und eines fieberhaften Enthu-

siasmus eine Schaar begeisterter Anhänger um sich sam-

meln, die ihnen nachzustreben bemüht sind. Aber niemals

wird es gelingen, einer Sittenlehre in grössern Kreisen

Boden und Herrschaft zu verschaffen, welche im unmittel-

baren Widerspruch mit der Natur des Menschen als Vor-

^) Apologeticum (I, 250j, c. 37: „Hesterni sumus et vestra omnia

implevimus, urbes, insulas, castella, inunicipia, conciliabula, castra ipsa,

tribus,clecurias,palatium, senatum, forum; tota vobis reliquimus templa."

2) Apologeticum (I, 131), c, 5. — Vgl. auch Ad Scapulam (I, 541),

c. 2: „Christianus nullius est hostis, nedum imperatoris quem sciens

a Deo suo constitui necesse est ut et ipsum diligat et revereatur et

honores et salvum velit cum toto Romano imperio, quousque saecu-

lum stabit: tamdui enim stabit."
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bedingung der wahren Sittlichkeit und Religiosität die

Abtödtung jedes irdischen Interesses, die absolute Gleich-

giltigkeit gegen die bürgerliche Gesellschaft und den Staat

vorschreibt. Wieweit in den beiden ersten Jahrhunder-

ten des Christenthums die im Kampfe mit dem Juden- und

Heidenthum begeisterten Gläubigen der jungen Christen-

gemeinden es mit der völligen Abwendung von der irdischen

Welt ernst nahmen, in wie weit der herrschende Glaube an

die Wiederkunft Christi und an die Aufrichtung des tausend-

jährigen Reichs ihnen einen Ersatz bot für ihren Verzicht

auf jede Theilnahme an dem allgemein-menschlichen Leben,

muss hier dahingestellt bleiben. Es darf angenommen

werden, dass die von Seiten der römischen und griechischen

Schriftsteller gegen sie erhobenen Vorwürfe der Staats-

feindlichkeit, der Weigerung, ihre staatlichen und bürger-

lichen Pflichten zu erfüllen, eine Begründung hatten, und

wenn auch übertrieben, doch nicht unberechtigt waren.

Doch schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts legen die Apologeten des Christenthums das

grösste Gewicht darauf, nachzuweisen, dass der Vorwurf

der Staatsfeindlichkeit den Christen durchaus mit Unrecht

gemacht werde. ,,Das Reich, das wir erwarten", sagt

Justinus, ,,ist kein menschliches, sondern ein Reich nach

diesem Leben, wesshalb wir auch grossmüthig den Tod ver-

achten. Aber so lange wir leben, bleiben wir eure

besten Bürger, da wir an einen Gott glauben, der nicht

allein die Handlungen , sondern auch die geheimsten Ge-

danken kennt und bestraft. Wir entrichten am ersten

unsern Tribut, da Christus, von dem wir unsern Namen
führen, dieses uns geboten hat." i) Der etwas jüngere Apo-

loget Melito von Sardes will sogar das Aufblülicn des

römischen Reichs mit dem Christenthum in Verbindung

') JiistinUf; Jlayttji', Apoloj^ia, I, c. 17.
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bringen, das Glück des Reichs als Folge der Gebete der

Christen darstellen. „Und das ist das grösste Zeichen

dafür, dass unsere Lehre mit den glücklichen Anfängen

des Kaiserthums (unter Aiigustus) zugleich zu dessen Besten

aufwuchs, dass dem Reich seit der Regierung des Augustus

nichts Üebles begegnet ist, sondern vielmehr, den Gebeten

aller entsprechend, nur Glänzendes und Ruhmvolles."^)

Völlig eingeordnet in den staatlichen Verband, in die

wirthschaftlichen und geistigen Bestrebungen der Umgebung,

in die bürgerliche Gesellschaft erscheint schon das Leben

der Christen in der Sittenlehre des Clemens von Alexan-

drien. Nicht Trennung des Christen vom Leben ist das

zu erstrebende Ziel, das er aufstellt, sondern christliches

Verhalten in den verschiedensten Beziehungen zum Leben.

So findet denn auch Clemens nichts Anstössiges darin, dass

der Christ bürgerliche Aemter bekleide, und verlangt nur,

dass er auch hier seinen christlichen Sinn nicht verläugne.

,,Wenn er in einem öffentlichen Amte stehe, so solle er,

gleich Moses, denen, über die er zu gebieten hat, zum Heile

vorangehen, und die Wilden und Ungläubigen sanft machen,

so dass er die Guten und Ausgezeichneten ehrt, die Gott-

losen aber straft, soviel es zum Behufe der Zucht der Ver-

nunft angemessen ist." ^) Am Ende des 3. und Anfang des

4. Jahrhunderts finden wir schon zahlreiche Christen in

öffentlichen Aemtern und zwar unter ausdrücklicher Billi-

gung der Kirche, die nur verlangte, dass der Christ keine

Amtspflichten erfülle, die geradezu dem Worte Gottes

widerstrebten. Unter Diocletian bekleideten zahlreiche

Christen vor dem Beginn der grossen Verfolgung hohe

Aemter im Heer und in der Verwaltung. Selbst in der

') Eusehius^ Hist. Eccl., IV, c. 2G. — Vgl. Overheck, Studien zur

Geschichte der alten Kirche (1875), I, 145.

2) Clemcms Ähxandriniis, Stromata, VII, c. 3 (ed. Potter, Oxonii

1715, p. 838). Rothe, a. a. 0., S. 418.
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nächsten Umgebung des Kaisers befanden sich Christen

als Hofbeamte, Eunuchen und Pagen. ^) Hatte doch schon

vorher ein Bischof von Antiochia, Paulus von Samosata,

gleichzeitig mit dem bischöflichen Amte das Amt eines

höhern Provinzialsteuerbeamten bekleidet! 2) Erst viel spä-

ter wurde von der Kirche die Unvereinbarkeit des bischöf-

lichen Amtes mit einem weltlichen Amte ausgesprochen

und dem Bischof, der ein solches übernehme, mit Absetzung

gedroht.^) Laien war die Bekleidung weltlicher Aemter

gestattet. Nur sollten solche Beamte, denen von Amts-

wegen die Aufsicht über die heidnischen Tempel und die

heidnischen Priestercollegien oblag, wie die städtischen

Duumviri, während der Zeit, dass sie das Amt bekleideten,

sich des Besuchs der Kirche enthalten. •*) Ja sogar die

Uebernahme von heidnischen Priesterwürden, die wegen

den damit verbundenen Verpflichtungen, für Gladiatoren-

spiele und Thierhetzen Sorge und Kosten zu tragen, Geld-

beiträge für öffentliche Bauten zu geben u. s. w. , nicht

nach Belieben ausgeschlagen werden konnten, wurde von

der Kirche nicht mit unbedingter Ausschliessung von der

kirchlichen Gemeinschaft bedroht. Nur Christen, welche

als heidnische Priester den Göttern opferten und heidnische

Festspiele gaben, sollen von der Kirche ausgeschlossen sein

und auch im Tode nicht die Communion erhalten. Haben

sie nicht geopfert, wohl aber Festspiele gegeben, so sollen

^) Eusebnt.s, Ilist. eccl., VIII, c. 1. — Lactantius , De mortibus

persecutorum, c. 10.

^) En.sebius, Hist. cccl., YII, c. 30. — Paulus von Samosata war
zu gleicher Zeit (um 2C0—272) Bischof von Antiochien und ducenarius

procurator.

2) Canones Apost., c. 81 {Hefele, Conciliengeschiclite, I, 825). —
Concil von Chalcedon (451), c. 3.

^) Synode von Elvira (um 306), c. 5G: ,,Magistratum vero uno anno

quo agit duumviratum, prohibendum plaeet ut sc ab ecclesia cohibeat."

— Vgl. Ilefele, Conciliengeschichte, I, 181.

Loening, Gescluclite des Kirclieureclits. I. 3
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sie nach vornusgogangener Busse am Ende ihres Lebens

Avioder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wer-

den. Wer dagegen nur die Priesterwürde übernommen

und deren Abzeichen getragen hat, ohne zu opfern und

ohne auf eigene Kosten Festspiele zu geben, der soll schon

nach einer zweijährigen Busse wieder in der kirchlichen

Gemeinschaft Aufnahme finden. ^) Diese von der spanischen

Synode von Elvira getroffenen Bestimmungen rühren nach

dem wahrscheinlichen Resultat der neueren Untersuchungen

aus der Zeit her, die unmittelbar den Diocletianischen Ver-

folgungen nachfolgte. ^) Es ist begreiflich, dass man denen,

welche in den vergangenen Tagen der Bedrückung nicht

den Muth des Martyriums gefunden hatten, bei denen die

menschliche Schwäche über die Glaubenstreue gesiegt hatte,

die Rückkehr in die kirchliche Gemeinschaft nicht allzusehr

zu erschweren oder gänzlich unmöglich zu machen Willens

war. Aber selbst wenn man diese geschichtliche Begrün-

dung in den augenblicklichen Zeitverhältnissen zugibt, so

zeigen die angeführten Bestimmungen der Synode von

Elvira doch, wie wenig die weltverachtenden Grundsätze der

Sittenlehre, die von Origenes und Tertullian verkündet

worden waren und die jede Rücksichtsnahme auf die

^) Synode von Elvira, c. 2. 3. 55. — Vgl. Hefele, a. a, 0., I, 156.

179 fg. _ Koher, Der Kirchenbann, S. 105.

') Garns ^
Kirchenß^escliichte von Spanien (18G5), II, 8, glaubt,

dass die Synode im Mai 306 stattgefunden habe, während IlefeJe,

a. a. 0., S, 148 — 154 geneigt ist, die Abhaltungszeit der Synode in

den Herbst 305 oder in das Jahr 306 zu verlegen. Wenn auch die von

Garns und Hefele angeführten Gründe für die Jahre 305 oder 306

keine volle Beweiskraft besitzen, so scheinen doch gerade die im Texte

angeführten Canones dafür zu sprechen, dass die Synode unmittelbar

nach dem Aufhören der Verfolgung, nicht während der Verfolgung

stattgefunden hat. Die altern Ansichten, welche zwischen den Jahren

250 und 700 schwankten, sind hinreichend widerlegt von Garns und

Hefele, a. a. 0.
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wirtlischaftlichen, bürgerlichen und staatlichen Verhältnisse

der Menschen verdammten, in die christlichen Kirchen

eingedrungen und zur Grundlage der christlichen Ethik

geworden waren. ^)

So bildeten die Christen der Masse der heidnischen

Unterthanen des römischen Reichs gegenüber einen wichti-

gen Bruchtheil der Bevölkerung, der in sich durch gemein-

schaftliche Ueberzeugung geeinigt und durch lebendigen

Gemeinsinn und Opferfreudigkeit für das Gemeininteresse

verbunden war. Dieses Gemeininteresse aber war ein re-

ligiöses, kein politisches. Der religiöse Geist, der sie be-

herrschte, strebte noch nicht darnach, die äussere Welt,

Staat und Gesellschaft sich zu unterwerfen und die poli-

tischen Machtmittel sich dienstbar zu machen. Noch war

der religiöse und kirchliche Sinn nur auf das innere Leben

der Einzelnen und der kirchlichen Gemeinschaft gerichtet.

Von den politischen Bewegungen und Aufständen, den

Militär- und Palastrevolutionen, welche in dem vergangenen

^) Der entschiedenste Gegensatz gegen die, dem Staat und der

Gesellschaft völlig abgewandten und feindseligen Anschauungen eines

Origenes u. s. w. aus der vorconstantinischen Zeit würde sich in dem
bekannten anonymen Brief an Diognetus finden, wenn derselbe wirklich

der vorconstantinischen Zeit angehörte. Indessen ist diese bisher

herrschende Ansicht von OverbecJc in den Studien zur Geschichte der

alten Kirche (I, 1— 93) so energisch angegriffen und erschüttert wor-

den, dass der Brief vorerst nicht mehr als ein Zeugniss für die kirch-

liche Anschauung der drei ersten Jahrhunderte wird angeführt werden

können. Die Entscheidung des Streites muss den Kirchenhistorikern

überlassen bleiben. — Vgl, über die Frage Gehhardt in der neuen

Ausgabe der Patrum Apostolicorum oi)era (ed. Gehhardt, Harnaclc et

Zahn, Lipsiae 1875), I, 211—215, der die Abfassung in die Zeit

von 170—310 verlegt. Hiermit übereinstimmend llarnack in der

Zeitschrift für Kirchengeschichte (1876), I, 122. — Gegen Overheek

auch Keiiiij Geschichte Jesu (3. Bearbeitung, 2. Aufl. 1875), S. 375,

und HügenfeJd, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1875,

S. 130 fg.

3*
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Jahrhuiulei't das römische Reich nicht zur Ruhe gelangen

Hessen, hatten sich die Christen ferngehalten. Eine frei-

willige Theilnahme an dem politischen Leben widersprach

ihren sittlichen Anschauungen, die damals noch eine ganz

andere Kraft besassen, wie hundert Jahre später. Der

Ausspruch ihres göttlichen Stifters wies sie an, der Obrig-

keit Gehorsam zu leisten, auch wenn die Obrigkeit eine

heidnische war, selbst wenn sie in Tyrannei ausartete oder

als Tyrannei entstanden war. Sie fühlten sich im Gegen-

satz zu dem heidnischen Staat. All ihre Bestrebungen

waren kirchliche, die von der äussern Gestaltung der welt-

lichen Herrschaftsverhältnisse gar nicht oder wenig berührt

zu werden schienen. Von der Betheiligung der Christen

an einem Aufstand gegen einen Kaiser, von einer Verschwö-

rung derselben gegen das Staatsoberhaupt weiss die Ge-

schichte nichts zu melden. ^) Die Christen erfüllten ihre

staatsbürgerlichen Pflichten, sie zahlten willig die Steuern,

übernahmen die ihnen aufgezwungenen staatlichen und

städtischen Aemter, scheuten auch nicht mehr davor zu-

rück, Militärdienst zu leisten. Aber trotzdem standen für

sie die staatlichen Interessen zurück, wurden sie zunächst

iu ihren Gesinnungen, in ihrem Thun und Lassen bewegt

^) Burckhardt in seinem treffliclien Buche: Die Zeit Constanlin

des Ciro^^sen (Basel 18.53, S. 387), stellt zwar die Vermuthung auf,

dass ein Comi)lolt mehrerer Christen, die im Gefühle ihrer wachsen-

den Bedeutung sich des Kaiserthums bemächtigen zu können glaub-

ten, den unmittelbaren Anlass zu der Christcnverfolgung Diocletians

gegeben habe. Indessen ist diese Vermuthung durch kein geschicht-

liches Zeugniss gestützt, sondern ruht nur auf theilweise sehr künst-

lichen und gewagten Combinationen. Sie hat auch keinen Anklang

gefunden. Sie ist vor allem im Widerspruch mit allem, was wir

sonst über das politische Verhalten der Christen wissen und bedürfte

also, um glaubhaft zu sein, um so mehr eines direkten Beweises.

Gegen Burckhardt haben sich auch ausgesprochen Baur, a, a. 0.,

S. 452 fg. (Anmerkung), Eichter, Das Weströmische llcich, S. GG7, u. A.
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und bestimmt von Gedanken und Gefühlen, welche der

Masse ihrer Mitbürger fremd und unverständlich waren.

Und damit war auch die Grenze ihres Gehorsams gegen

die Staatsgewalt gegeben. Sobald die politisch -religiösen

Vorschriften, welche fast in allen Theilen der staatlichen

Gesetzgebung enthalten waren, auch auf sie zur Anwendung

gebracht werden sollten, lehrte sie ihre Religion, Gott mehr

zu gehorchen denn den Menschen, und wenn auch zahl-

reiche Christen eine Vermittlung zwischem ihrem Gewissen

und dem Staatsgebote suchten, so war doch die christliche

Gemeinschaft als solche in offner Auflehnung gegen diese

Staatsgesetze, welche die alte Staatsreligion wenigstens

äusserlich aufrecht zu halten zur Aufgabe hatten.

So mussten die Christengemeinden, je zahlreicher sie

wurden und je mehr sie an Mitgliedern wuchsen, um so

mehr als ein Element erscheinen, das die Auflösung des

römischen Reichs vorbereiten und beschleunigen werde,

weil es die bisherige religiöse Grundlage des Staates zu

zerstören drohte.

Aus diesem Gesichtspunkte erklärt sich der Versuch oieiciiberech-
tigung von

Diocletians, das Christenthum durch Verfolffunsen zu ver- chiistenthum
' ^ '-' und Heiden-

nichten. Nachdem aber dieser Versuch fehlgeschlagen war, c^Jn^tanUn'

galt es, auf anderm Weg die Gefahr zu beseitigen. Con-

stantin that dies, indem er selbst die bisherige religiöse

Grundlage des Staates zerstörte und die Kluft, welche bis-

her allein noch die Christen von einer völligen Hingabe

an das Reich trennte, ausfüllte. Indem er diejenigen

Staatsgesetze beseitigte, welche bisher allein den Wider-

stand der Christen hervorgerufen hatten, vollzog er jene

Versöhnung des Christenthums mit dem römischen Reich,

welche schon Apologeten des 2. Jahrhunderts, wie Melito

von Sardcs, verkündet hatten. Es schien dadurch in den

zum Christenthum übergetretenen Unterthanen des Reichs

gerade jener geistige Zustand, es schienen gerade jene
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sittlicli-politisclien Anschaimngen erzeugt zu werden, die

für den Bestand und die Rulie der absoluten Staatsgewalt

der römischen Imperatoren die geeignetsten sein mussten.

Durch das Christenthum hatte einerseits die sittliche Kraft

seiner Bckenner eine der damaligen heidnischen Welt fast

unbekannte Stärke erlangt, waren Genieingefühl und Opfer-

fähigkeit erweckt und lebendig erhalten worden. Anderer-

seits aber konnten die in kirchliche Interessen vertieften

Christen nicht den Verdacht erwecken, der absoluten Staats-

gewalt entgegenzutreten, wenn dieselbe nur ihr religiöses

Gewissen achtete. Politische Leidenschaften, Ehrgeiz und

Herrschsucht im Staate schienen ihnen fremd zu sein. Das

Pflichtgefühl, das sie anwies, der Obrigkeit gehorsam zu

sein, schien bei ihnen an die Stelle des Eigennutzes und

der Ausbeutung des Staates zu persönlichen Interessen ge-

treten zu sein. Die einzelnen christlichen Gemeinden waren

zwar durch ein inneres Band zu einer geistigen Einheit

verbunden, sie hatten die Organe, durch welche sich ein

einheitlicher Wille der Kirche aussprechen konnte, sie

waren in grössere Kreise gegliedert. Aber fern war

die Kirche noch von einer äussern Einheit, von einer

centralistischen Gestaltung ihrer Verfassung, wodurch sie

gefahrdrohend dem Kaiserthum hätte gegenüber treten

können.

Der Einfluss der Bischöfe war stark genug, um die

einzelnen Gemeinden zu beherrschen; die vereinzelten oder

nur durch einen losen Metropolitanverband vereinten Bi-

schöfe konnten der Staatsgewalt keinen politischen Wider-

stand leisten. Durch Anerkennung des Christenthum s,

durch Beförderung und Begünstigung, durch Vorrechte

und Schenkungen, welche der Kirche verliehen wurden,

glaubte das Kaiserthum neue, zuverlässige Organe zu ge-

winnen, um auf die Bevölkerung einzuwirken und sich des

unbedingten Gehorsams und der Treue der Unterthanen
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zu versichern. Nicht Schwächung, sondern Stärkung der

kaiserlichen Gewalt war das Ziel der constantinischen Po-

litik. Durch die Anerkennung des Christenthums und die

Aufnahme der christlichen Kirche sollte die absolute Ge-

walt des Imperators keine Beschränkung erfahren. Nicht

nur blieb der Kaiser nach wie vor das rechtliche Haupt

der alten heidnischen Staatsreligion, er behielt die Würde

und die Gewalt des Pontifex Maximus bei, sondern es

konnte auch kein Zweifel darüber aufkommen, dass die

rechtliche Stellung der christlichen Kirche in dem Staate

durch die von dem Kaiser erlassenen Gesetze und Anord-

nungen geregelt werden, dass der Kaiser als der höchste

Richter auch alle Streitigkeiten der Kirche zu entscheiden

habe. Der Kaiser übte die höchste Gewalt über die Kirche,

nicht als eine ihm durch die Kirchenverfassung übertragene

Gewalt, sondern der Kaiser übte die höchste Gewalt über

die Kirche und über alle kirchlichen Angelegenheiten, weil

er der Inhaber der unbeschränkten Gewalt im römischen

Ileich war und seinem Willen die Ordnung aller Verhält-

nisse unterlag. Es erweckt desshalb auch eine falsche

Vorstellung, wenn der Kaiser als das Haupt der Kirche

bezeichnet wird. Eine Unterscheidung zwischen innern

und äussern kirchlichen Angelegenheiten zu machen, lag

der Anschauungsweise der Zeit fern. Der Grundsatz der

Bekenntnissfreiheit war dem römischen Staatsrecht der

heidnischen wie der christlichen Zeit ebenso unbekannt,

wie die Berechtigung des Individuums gegenüber der Staats-

gewalt überhaupt.

Ohne selbst Christ zu werden, zur selben Zeit, da er

noch heidnische Tempel errichtete, da er selbst noch die

Sonne, Apollo und Mithras als Symbole seines unerforsch-

lichcn Noumens verehrte^), hat Constantin, wie sein Bio-

*) BurcIchanU, a. ii. 0., S. 300 fg^. liichtcr, a. a. 0., S. 8ö.
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grapli und Panegyriker, der Bischof Eusebius von Citsarea,

schreibt, als der von Gott eingesetzte allgemeine Bischof,

S3nioden berufen, dieselben geleitet und die kirchlichen

Streitfragen entschieden. ^) Von einer Selbständigkeit der

Kirche gegenüber der Staatsgewalt konnte der mit un-

beschränkter Gewalt ausgestattete Imperator keine Ahnung

haben. Indessen sowenig er selbst sich unbedingt dem

Christenthum anschloss und die Verbindung mit der bis-

lierigen Staatsreligion abbrach, sowenig war es seine Ab-

sicht, durch Anerkennung des Christenthums dasselbe zur

herrschenden Staatsreligion zu erheben. Er beförderte

möglichst den Uebertritt zum Christenthum, er bevorzugte

die Neubekehrten, er beschleunigte und erleichterte den

Prozess der Christianisirung ^) , wandte aber hierzu keine

Zwangsmittel gegen Nichtgläubige an. Er befahl den

Bischöfen, Alle, welche die Gemeinschaft der Kirche ver-

langen, aufzunehmen; er drohte ihnen, bei der geringsten

Schwierigkeit, die sie machen würden, sie absetzen und

aus der Stadt jagen zu lassen. ^) Aber er befahl nicht,

dass die Anhänger der alten Staatsreligion oder die phi-

losophisch Gebildeten zu dem Christenthum sich bekehrten.

Er belegte die Nichtchristen mit keinen rechtlichen Nach-

theilen. Er überliess es der wirkenden Kraft des Christen-

thums, die Welt zu erobern. Und allerdings wäre eine

zwangweise Bekehrung damals thatsächlich kaum durch-

^) EusehiuSj Vita Coiistaiitirii, I, c. 44: ,,£^aip£TOV (Sl Tir] iy.y.Ar^ci<y.TO\i

!?£oü TY]v T.ap' auTOu v£[a.G)v 9povTt6a' 6iacp£po|jL£va)v rtvwv npoc, dXX-qXous xata

S'.a'ydpou; y_cSpac, olc/'rt? xoivö; iKioy.oviQq ix. ^£ou zaä£aTa|j.£V0{;, auvo6ou?

TtOV TCO lUcoO AEiTOupywv auv£/.poT£t."

2) Richter, a. a. 0., S. 86.

^) Athanasius erzählt selbst, dass der Kaiser ihm geschrieben

habe, sofort die Arianer in die Kirchengemeinschaft aufzunehmen,

widrij(enfalls er ihn absetzen und aus der Stadt jag^cn lassen werde

(Athfi)uisüis. Apologia contra Arianes, c. 59. Opp. Patavii 1777, I, 140).
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fülirbar gewesen. Noch bildeten die Christen einen ver-

hältnissmässig kleinen Bruchtheil der Bevölkerung des

römischen Reichs. .In die reichen, vornehmen, einfluss-

reichen Klassen war das Christenthum noch wenig ein-

gedrungen. Noch fünfzig Jahre später bestand der rö-

mische Adel fast ausschliesslich aus Nichtchristen. ^) Alle

wichtigen Aemter in der Militär- und Civilverwaltung be-

fanden sich in den Händen von Heiden. Am Hof, in der

Armee, in der Aristocratie war das Christenthum nur

schwach vertreten. Seine Anhänger gehörten zum grössten

Theil den untern Schichten der Bevölkerung an und waren

bisher dem öffentlichen Leben fast gänzlich fern geblieben.

Die Zahl der Christen wird auf den zwanzigsten, höchstens

den zwölften Theil der Gesammtbevölkerung geschätzt.^)

Es wäre unzweifelhaft ein selbst die Macht eines Constan-

tins übersteigendes Unternehmen gewesen, die Religion

einer so kleinen Minderheit zur alleinherrschenden Staats-

religion zu erheben. Wenn Constantin auch einige sitten-

lose Culte verbot und auf seine Anordnungen hin einige

Tempel in Kleinasien und Syrien geschlossen wurden, die

als die Sitze der ärgsten Ausschweifungen bekannt waren,

der Cultus der römischen Staatsgötter blieb unangetastet.

Die Priestercollegien behielten alle ihre Privilegien bei, die

Staatsgüter, welche den Tempeln zur Bestreitung der Cultus-

^) Äufjustinns, Confessiones, VllI, c. 3, von der Zeit Julians spre-

chend: (idolis et sacris sacrilegis) ,,tota fere Romana nobilitas infulta..."

2) Vgl. insbesondere Labastie, Memoire sur Je souverain pontificat

des empereurs Romains IV. in den Meraoires de l'Academie des lu-

,scriptions (1726), XV, 77. Beugnot^ Histoire de la destruction du

paganismc en Occident (1835), I, 115. II, 187—190. Chastel, Histoire

de la destruction du paganisme dans l'Empire d'Orient (1850), p. 3(5

schätzt die Christen zur Zeit Constantins im Orient auf ein Zehntel

;

im Occident auf ein Fünfzehntel der Bevölkerung. Dass die frühern

ydiätzungtn auf die Hälfte oder doch ein Fünftel der Bevölkerung

übertrieben waren, i.st hcutf wohl allgojnein anerkannt.
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kosten, zum Unterlialt des Tempelpersoiuils, zur Besoldung

der Priester verlielien waren, blieben ihnen überlassen.

Neue Tempel wurden errichtet und in der neuen Haupt-

stadt Constantinopel Hess der Kaiser neben den christlichen

Kirchen prachtvolle heidnische Tempel erbauen. Neben

den constantinischen Münzen, mit dem Labarum erscheinen

solche mit Inschriften zu Ehren der alten Staatsgötter,

des Jupiter, des Mars, des Hercules und insbesondere des

Sonnengottes. Der Kaiser selbst erscheint auf den Mün-

zen mit heidnischen Emblemen versehen und Opfer dar-

bringend. ^)

IL Der Kampf des Staats gegen das Heidenthuni.

Unduldsamkeit Frülic scliou tratcu jedoch in das Verhältniss, in wel-
uer Christen. '^ '

dies Constantin die Staatsgewalt zu den im römischen

Reiche sich bekämpfenden Religionen gesetzt hatte, neue

Elemente, welche demselben einen veränderten Charakter

gaben und Kämpfe hervorriefen, durch welche die politi-

schen Ziele, die Constantin bei der Anerkennung des Christen-

thums verfolgte, zum grössten Theile vereitelt wurden. Zu-

nächst musste die Stellung der Kaiser zu der alten Staats-

religion und den vielen heidnischen Culten, die im römischen

Reiche Verbreitung hatten, eine andere werden. Ferner

aber zeigte die christliche Kirche auch gegenüber dem

christlichen Staatsoberhaupt eine Selbständigkeit und Un-

abhängigkeit, welche es unmöglich machte, dass die Kaiser

die Kirche in derselben Weise behandelten, wie sie frülier

die alte Staatsrcligion behandelt hatten.

Was den ersten Punkt betrifft, so genligt hier ein

') Bcufjnot, a. a. 0., p. DG fg. Chastel^ a. a. 0., p. 77 f^. Burck-

hardt, a. a. 0., S. 301.
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Ueberblick über den Gang der Gesetzgebung gegen die

alten Religionen.

Constantin hätte eine Parität zwischen Heidentimm

lind Cliristenthum hergestellt. Aber die christlichen Bi-

schöfe, welche früher nur verlangt hatten, dass den Christen

die Freiheit des Glaubens gewährt werde ^), dass die Christen

nicht zu Handlungen gezwungen werden, welche den Ge-

boten Gottes widerstreiten, erhoben noch zu Constantins

Lebzeiten den Ruf nach Verfolgung der Anhänger der alten

Religion, nach Schliessung der Tempel, nach Alleinherr-

schaft der christlichen Religion. Trotz des gesteigerten

Interesses, welches Constantin seit der völligen Besiegung

des Licinius an der christlichen Lehre und an den kirchlichen

Verhältnissen nahm, Hess er sich doch aus den einmal ein-

geschlagenen Bahnen der kirchlichen Politik nicht heraus-

reissen. Bis an sein Ende hielt er an der Gleichberechtigung

der Religionen fest und verwaf jede Anwendung von Zwangs-

mitteln, um dem Christenthum raschere Verbreitung zu

verschaffen. Diese geistige Freiheit und Unbefangenheit

aber, die sich Constantin bewahrte, mussten seinen Nach-

folgern, die von Bischöfen in der christlichen Lehre er-

zogen worden waren, entgehen. Unter ihnen ertönte immer

lauter der Ruf nach Verfolgung des Heidenthums, nach

der ausschliesslichen Herrschaft der christlichen Religion.

An die Söhne Constantins, an Constans und Constantins,

richtete der christliche Rhetor Julius Maternus Firmicus

seine Schrift: De errore profanarum religionum, in welcher

er geradezu die Vernichtung der alten Staatsreligion und

aller abergläubischen Culten verlangte und den Kaisern

^) Tertiillianius ^ Ad Scapulam, c. 2 (I, 54^)): „llumani juris et

naturalis potestatis est uiiicuique quod putaverit colerc; nee alii obcst

aut prudcsl alterius religio. Süd nee rcligionis est eogx're religioneni

quae si)unlc suseipi debeat, nun vi."
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die Unduldsamkeit in Religionsangelegenheiten als das von

dem Christentlium geforderte Princip verkündete. „Erhebet

doch die Fahne des Glaubens", ruft er ihnen zu, ,,Euch hat

die Gottheit dieses Geschäft vorbehalten 1 Durch ihre Gnade

streckt ihr ruhmreich alle Eure Feinde nieder, durch deren

Werk das römische Reich geschwächt wurde. Errichtet das

Zeichen des heiligen Gesetzes, befehlet, verkündet, was

Euch nothwcndig erscheint. Glückliche Herrscher! Gott

hat Euch theilhaftig gemacht seines Willens und seines

Ruhmes. Eueren Händen überlässt Christus die Ehre, den

Götzendienst und die Tempel zu vernichten!" Er empfiehlt

den Kaisern die Mittel der Zerstörung und Vernichtung

anzuwenden, deren sich die jüdischen Könige gegen die

Götzendiener bedient haben. Er rechtfertigt die gewaltsame

Unterdrückung des Götzendienstes, indem er sich auf die

Ausrottung der Kanaaniter durch die Juden beruft. ^)

constantius. Schou im Jalirc 341 erliess Kaiser Constantius ein Verbot,

Oj)fer darzubringen; er erklärte, dass von nun an der heid-

nische Aberglaube aufzuhören habe. ^) Wenige Jahre nach-

her ordneten die beiden Kaiser Constantius und Constans

die Schliessung aller Tempel an und verboten bei Todes-

strafe und der Strafe der Vermögensconfiscation jedes

Opfer "^), und Constantius sah sich bewogen, diese schwere

^) Julius FirmicKS Matemus, De errore profanarum religionum

(ed. Halm, Vindob. 18G7), c. 20. 28. 20 (p. 109. 125. 129).

2) Codex Theodosianus (ed. Hänel, Boimae 1837), XVI, 10, c. 2.

Die Auslegung und Tragweite dieses Gesetzes sind allerdings streitig

und die Ansicht, dass sich dasselbe nur auf die geheimen Culte und

Oi^fcrdienste beziehe, nicht ohne gewichtige Gründe. Die Gründe,

welche für eine weitere Ausdehnung des Gesetzes auf allen heidnischen

Opferdienst sprechen, haben Gothofredus (Cod. Theod., ed. Bitter,

Lipsiae), VI. 290 zu c. 3, Cod. Theod., XVI, 10 und nach ihm Cha-

stel, a. a. 0., p. 78, entwickelt.

^} c. 4, Cod. Thcod., XVI, 10. Das handschriftlich überlieferte

Datum des Gesetzes ist jedenfalls falsch, die richtige Datirung streitig.
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Strafandrolumg nach wenigen Jahren zu wiederholen. ^)

Maternus Firmicus konnte den beiden Kaisern volles Lob

spenden. „Weniges fehlt und Ihr habt durch eure Gesetze

den Teufel gründlich zu Boden geschlagen, und die unheil-

bringende Ansteckung des Götzendienstes ist vernichtet.

Das Gift des Aberglaubens verschwindet und jeden Tag

siecht die Kraft der heidnischen Begierden mehr und mehr

dahin." 2) Indessen trotz den blutigen Gesetzen und der

Befriedigung, die sich darüber in den Kreisen der eifrigsten

und unduldsamsten Christen kund gab, hatten die Gesetze

nur einen geringen Erfolg, ja -es unterliegt keinem Zweifel,

dass die Kaiser selbst dafür sorgten, dass sie gar nicht

oder nur sehr unvollständig zur Ausführung gelangten.

Insbesondere im Westen, wo der alte Götterglaube noch

tiefere Wurzeln besass und das Christenthum die höhern

Stände noch weniger ergriffen hatte als im Osten, blieben

die Gesetze fast durchweg ein todter Buchstabe. Als Con-

stantius nach Rom kam (357), liess er zwar die Statue und

den Altar der Viktoria aus dem Berathungssaal des Senats

entfernen, über im übrigen zeigte er für die ehemalige

Staatsreligion, deren Oberhaupt er noch war, die grösste

Achtung, hielt die Privilegien der Yestalinnen aufrecht,

vertheilte die Priesterwürden unter die angesehensten Män-

ner der Hauptstadt, gewährte die grossen Staatszuschüsse

den Tempeln und Spielen und zeigte überall seine Ehr-

erbietung vor der Religion des Staats. ^'^) Auch Yiach jenen

Ilünel, a. a. 0., p. 1G13, will das Gesetz in das Jahr 346, andere wie

Gothofrcdiis (VI, 294), Chastelj a. a. ü., p. 83, in das Jahr 353 setzen.

') c. G, Cod. Theod., XVI, 10 (356).

^) De errore profan, relig., c. 21 (p. 111): „Modicum tantum su-

perest, ut legibus vestris funditus prostratus diabolus jaceat ut

cxtinctae idolatriae pereat funesta contagio. Veneni hujus virus evanuit

et per dies singulos'substantia profanae cupiditaiis exspirat."

^) SijmmacJiHS, Epistolae, Lib. X, cp. 51 (cd. Pareus, 1642, p. 431). —
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strengen Strafgesetzen übte der K<a,iser Constantius nocli

die Obliegenheiten eines Pontifex Maximus aus und erliess

z. B. im Jalire 358 ein besonderes Gesetz über die Wahl

des Oberpriesters der Provinz Afrika. ^)

Mochten auch zahlreiche Tempel geschlossen worden

sein, mochte der Verfolgungssucht fanatischer Geistlicher

und eines zerstörungslustigen Pöbels durch die Gesetze von

346 und 356 ein weites Feld der Thätigkeit gegeben sein,

so bestand doch an andern Orten der heidnische Gottes-

dienst öö'entlich und ungestraft fort. Nach wie vor be-

feinden sich Heiden in den höchsten Aemtern und Würden-

stellen und hatten zum Theil selbst die gegen den heidnischen

Cultus gerichteten Gesetze zur Ausführung zu bringen.

Zwar war in dem Gesetz vom Jahre 346 (c. 4, cod. Theod.,

XYI, 10) den Provinzialstatthaltern , welche sich in der

Ausführung des Gesetzes lässig zeigten, die Strafe der Yer-

mögensconfiscation angedroht ; aber trotzdem blieb das

Gesetz unausgeführt. Dabei darf nicht vergessen werden,

dass alle diese Gesetze sich nur bezogen auf den öffent-

lichen Cultus der Götterreligion. Der Einzelne blieb per-

sönlich unbehelligt, wenn er sich der verbotenen Opfer

enthielt. Nirgends ist von einer zwangsweisen Bekehrung

zum Christenthum in den Gesetzen die Bede. Auch als

nach der kurzen Bestauration des alten Götterglaubens

unter Julian sein Nachfolger Jovianus sich wiederum als

Anhänger der ,, allein heiligen'- Beligion Christi erklärte,

und den Kirchen und Geistlichen alles zurückerstattete,

was ihnen Julian entzogen hatte, erfolgte nicht ein Ver-

nichtungskampf gegen das Ileidenthum, das unter Julian

den letzten Versuch gemacht hatte, das römische Beich zu

Ferner Ammianus BlarccUinus , Rer. Gest., XVI, 10, dessen Bericht

mit dem des Symmachus völlig übereinstimmt. .

»j c. 46, Cod. Theod., XII, 1.
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behciTsclien. Im Gegentlieil sicherte Jovian den bestürzten

Heiden die ungestörte Ausübung ihres Gottesdienstes zu^)

und versuchte eine gleiche Beliandlung der beiden Religio-

nen durchzuführen. Die Gesetze der Söhne Constantins

wurden nicht wiederhergestellt. Sein Nachfolger Yalenti- freih^Ji" unter

nian I. wie dessen Bruder Valens verkündeten ausdrücklich,

eine Gleichberechtigung und Bekenntnissfreiheit für die

Anhänger der alten Staatsreligion wie für die Christen. 2)

Indessen sowenig wie die Alleinherrschaft, welche das

Heidenthum in der kurzen Regierungszeit Julians genoss,

sowenig sollte die völlige Neutralität, welche Valentinian

und Valens gegenüber den beiden Mächten bewahrten,

welche sich um die geistige Beherrschung der Welt stritten,

für die Sache der alten Staatsreligion von dauernder Be-

deutung sein. Nach den wenigen Jahren der Regierung

der beiden Brüder gelangten die Männer auf den Thron

der Imperatoren, die bestimmt waren für alle Zeiten dem
Heidenthum im römischen Reiche den rechtlichen Boden

zu entziehen. Mit Gratian und Theodosius dem Grossen

war der Kampf zwischen Christenthum und Heidenthum

wenigstens auf dem Gebiete der Gesetzgebung entschieden.

^) Bichter, a. a. 0., S. 171.

-) Das Gesetz des Valentinian wird angeführt in c. 9, Cod. Theod.,

IX, 16 (von 371) : „Testes sunt leges a me in exordio imperii mei

datae, quibus unicuique quod animo imbibisset, colendi libera facultas

tributa est." Sehr treffend wird der Charakter der religiösen Gesetz-

gebung und Politik Valcntinians geschildert von Ammianus MarccUimts

(XXX, c. 9): „Hoc moderamine principatus inclaruit, quod inter reli-

gionum divorsitates medius stetit, nee quemquam inquietavit, neque

ut hoc coleretur imperavit aut illud, nee interdictis minacibus sub-

jectorum cervicem ad id quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas

reliquit has partes, ut repcrit." Ueber die Gesetzgebung und Politik

des Valens vgl. TJicmintius, Orat. 12 ad Valent. de religion. (ed. Diu-

dorf, 1833, p. 184). Theodoret, Ilist. eccl., IV, 24; V, 21, p. 368. 447

(ed. Gaisford, Oxonii 1854). — Chastel, a. a. 0., p. 160 ^g.
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Verbot des Gratiau entsagte auch äusserlicli der Stellung eines
heidnischen
cuitus durch Oberhauptes der römischen Staatsreligion, er lehnte es ab
Gratian und ^ ^ '

Theodosius I. r^ig Christ Pontifex Maximus zu werden (383). Es war da-

mit das untrügliche Zeichen gegeben, dass in den Augen

des Kaisers der alte Götterglaube, der bis dahin das rö-

mische Reich mit dem Nimbus der religiösen Weihe um-

geben hatte, jeden politischen Werth verloren habe, dass

die Politik der christlichen Imperatoren einer solchen

Stütze nicht mehr bedurfte. Doch begnügte sich Gratian

hiermit nicht. Er entzog auch dem Heidenthum die Staats-

zuschüsse zur Bestreitung des öffentlichen Cuitus, er nahm

die Güter, welche bisher vom Staat den Tempeln verliehen

waren und deren Einkünfte zum Unterhalt der Priester-

collegien dienten, als Fiscalgut an sich, er hob die Vor-

rechte, mit denen seit uralter Zeit die Vestalinnen be-

günstigt, die den Pontifices verliehen waren, auf. Das

Piecht der Tempel, Vermächtnisse zu erwerben, wurde auf

Vermächtnisse von beweglichen Sachen beschränkt. ^) Noch

entschiedener ging Theodosius vor, der, seit 379 Beherrscher

des Orients, nach dem Tode Valentinians IL (392) und

seines Nachfolgers Eugenius (394) die Herrschaft über das

ganze römische Beich in seinen Händen vereinigte. Gleich

den Söhnen Constantins verbot Theodosius bei Todesstrafe

jede gottesdienstliche Handlung dos alten liitus. Wie ein

Hochverräther solle bestraft werden, Avcr sich einer injuria

rcligionis schuldig mache. Nicht nur die öffentlichen Opfer

im Tempel oder an andern geweihten Orten sollten nicht

mehr stattfinden, auch wer im Innern des Hauses vor den

Lai'en und Penaten, diesen simulacra sensu carentia, eine

^) Symmachiis X, Ep. M. 61. Amhrosius, Ep. 18 (Opp. ed. Veiictiis

1751. II, 857). c. 20, Cod. Theod., XVI, 10. Bmgnot, a. a. 0., I, 338.

353 fg. Chastel^ a. a. 0., p. 182. von LaaaiiJ.v, Der Untergang des Helle-

nismus und die Einziehung seiner Tcinpelgüter durch die christlichen

Kaiser (München 1854), S. 90. Eichter, a. a. 0., S. 549 fg.
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Andacht verrichtet, wer Hausaltäre aufgestellt u. s. w., ver-

fällt der Strafe. Das Grundstück, dessen Eigenthümer um
die Vornahme einer solchen Handlung auf demselben ge-

wusst hat, wird für den Fiscus eingezogen. ^) Jede Lebens-

äusserung des Heidenthums sollte vernichtet werden. Aeus-

serlich wenigstens sollte die Einheit der Religion in dem

einheitlichen römischen Reiche hergestellt werden. Immer

aber waren nur die äussern Handlungen der alten Götter-

religion verpönt, noch wurde ein Zwang, um die Ungläu-

bigen zu bekehren, nicht angewandt. Doch schon zeigte

die Gesetzgebung des Theodosisus den leisen Anfang, um .

von dieser negativen Beschränkung des religiösen Cultus

zu einem positiven Glaubenszwang überzugehen. Trotz der widerstand
.

des Heiden-
Begünstigung , die dem Christenthum zu Theil ward, trotz thums.

der Verachtung, welche der Kaiser bei jeder Gelegenheit

gegen den alten Götterglauben und den Götzendienst aus-

sprach, mehrten sich doch die Fälle, dass neubekehrte

Christen in den frühern Irrglauben zurückfielen. Selbst hoch-

gestellte Beamte, welche während ihrer amtlichen Thätig-

keit eifrige Christen zu sein schienen, sagten sich an ihrem

Lebensabend wieder von der christlichen Religion los und

bekannten den alten Glauben ihrer Väter, wie jener Pro-

consul von Asien, Festus, der im Jahre 379 starb. 2) Gegen

diese Apostaten ging die Gesetzgebung zuerst mit Strafen

vor, die zeigen, dass gerade in den letzten Lebenstagen

der Bekehrten am häufigsten derartige Rückfälle in das

Heidenthum stattfanden. Durch das Gesetz vom 2. Mai

381 wurde den Apostaten die Fähigkeit, Testamente zu

errichten genommen und alle Testamente schon gestorbe-

ner Apostaten für ungiltig erklärt. ^) Indessen hatte das

>) c. 12, Cod. Theod., XVI, 10, von 392.

'^) TiUcmo)it, Histoirc des Empereurs, V, 109.

3) c. 1, Cod. Theod., XVI, 7.

Loening, Gescliichte des Kircheurechts. I.
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Gesetz keinen grossen Erfolg. Schon im folgenden Jahre

nnisste dasselbe wiederholt und verschärft werden. Jetzt

Avnrde den Apostaten auch die Fähigkeit genommen, aus

Testamenten zu erwerben , wenn der Testator nicht Vater,

Mutter oder Bruder des Apostaten war. ^) Dieselben Be-

stimmungen wurden durch Gratian für das Westreich ge-

troffen. ^) Bis zum Jahre 42G mussten gegen die Apostasie

die alten Gesetze wiederholt und verschärft werden. Selbst

die x\ndrohung der Infamie konnte den Abfall von dem

Christenthum nicht verhindern. ^) Auch die harten Straf-

gesetze gegen die Ausübung heidnischer Cultushandlungen

konnten in der westlichen Hälfte des römischen Reichs

nicht vollständig zur Ausführung gebracht werden. Zwar

erklärten nach dem Tode des Theodosius seine Nachfolger,

die sich in das grosse Reich getheilt hatten, sofort, dass

sie die gesammte Gesetzgebung ihres Vaters gegen das

Heidenthum aufrecht erhalten werden. ^) Aber zahlreiche

Zeugnisse aus dem Ende des 4. und Anfang des 5. Jahr-

hunderts liefern den Beweis, dass wenigstens in der west-

lichen Hälfte des römischen Reichs trotz den drohenden

Gesetzen der alte heidnische Cultus nach wie vor geübt

wurde, dass noch die Tempel offen standen, die Opfer dar-

gebracht und die alten Riten beobachtet wurden. Noch wur-

den die Prozessionen und Tänze gehalten wie ehedem, noch

wurden in Gesängen und Hymnen die Götter angefleht,

dem römischen Reiche ihren Schutz zu gewähren, noch

war in den Gemüthern der Menschen der Glaube nicht

ausgerottet, dass die Siegesfähigkeit Roms von der Gnade

') c. 2, Cod. Theod., XVI, 7, von 383.

2) c. 3, Cod. Theod., XVI, 7.

3) c. 4—7, Cod. Theod., XVI, 7.

^) c. 13, Cod. Theod., XVI, 10, vom Jahre 395.
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und Gunst der Götter abhänge. ^) Noch befanden sich Hei-

den in den höchsten Aemtern, und wurden gerade wegen

ihres Heidenthums von der Gunst der Menge getragen.

Als im Jahre 392 der Senator Eugenius in Kom zum Kaiser

erhoben wurde und die Herrschaft des Theodosius bedroht

erschien, war es zunächst die Wiederherstellung der alten

Staatsreligion, welche den Erfolg der Revolution zu sichern

schien. Und selbst nachdem der Aufstand niedergeschlagen

und nach einer zweijährigen Zwischenzeit die theodosiani-

schen Gesetze wieder in Geltung traten, hielt es die kaiser-

liche Regierung für politisch nothwendig, die wichtigsten

Aemter in die Hände von Heiden zu legen. Der Präfectus

Prätorio von Italien, der Generalgouverneur von Italien,

dem westlichen Illyrien und Afrika, Yiktorius Massala (39G)

;

der Präfectus Urbi, der höchste Beamte der Hauptstadt,

Florentius (397), der Consul des Jahies 397 und andere

höhere Beamte waren offene Anhänger des Götterdienstes. ^)

Selbst in Constantinopel war im Jahre 404 der Stadtpräfekt

Optatus ein Heide. ^)

Aber allerdings hatten die Gesetzgebune; und die Po- christliche
<-j o Zerstörungs-

litik Gratians und Theodosius dazu beigetragen, den Kampf ^^^*^'-

zwischen Christenthum und Heidenthum aus einem Kampfe

der Geister zu einem Kampfe der Gewalt und der Waffen

zu machen. Wo die christliche Bevölkeruns^ stark und fa-

^) Mit grosser Gelehrsamkeit und Sorgfalt hat Beugnot, a. a. 0.,

I, 364—395. II, 8, alle Zeugnisse gesammelt, welche die Fortdauer des

öffentlichen Cultus der Götter in dieser Zeit auch nach den Gesetzen

des Theodosius im Abendlande darthun. Die etwas romanhafte aus-

geschmückte Schilderung von dem Kampf zwischen Christenthum und

Heidenthum am Ende des 4. Jahrhunderts bei Eichter^ a. a. ü.,

S. 542 fg., leidet jedenfalls an Einseitigkeit.

2) Symmachus, VII, Ep. 81. IV, Ep. 50. 58.

3) Socratcs, Ilist. eccl., VI, 18. Vgl. Pichler, Geschichte der

kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident (1864), I, 41.

Beugnot, a. a. 0., II, 6.

4*
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natiscli genug war, wurde mit Todesstrafe und Confiscation

gegen jeden , der sich einer heidnischen Cultushandhing

schuldig gemacht, vorgegangen. Die angeführten Gesetze

gaben den glaubenseifrigen Bischöfen und Mönchen das

Signal, um auf eigne Faust, unter Verachtung aller gesetz-

lichen Schranken kleine Religionskriege zu führen, Tempel

einzureissen, Götterbilder zu vernichten, die Häuser und

Landsitze reicher Heiden zu zerstören und zu plündern. ^)

Die Staatsgewalt konnte oder wollte dem nicht entgegen-

treten. Die Stimme eines Augustinus, der im Jahre 398

die Christen von solchen Gewaltthaten und Raubzügen ab-

mahnte, verhallte wirkungslos in dem lärmenden Fanatismus,

der unter Berufung auf das alte Testament und unter Miss-

achtung der Lehren Christi in blinder Wuth gegen das

Heidenthum ankämpfte. ^) Durch die Theodosianische Gesetz-

gebung war das Christenthum zur herrschenden Staats-

religion erklärt worden. Li den Gesetzen wenigstens war

damit die Umwälzung, welche unter Constantin begonnen

worden, vollendet. Die Verbindung des römischen Reichs

mit dem alten Götterglauben war völlig gelöst und der

letzte Imperator, der das einheitliche römische Weltreich

beherrschte, war es, der das System der Gleichberechtigung

der Religionen, das von Constantin begründet worden war,

für immer beseitigte. Allerdings hatte die Ausbreitung des

^) Siehe oben S. 10 über die Verbreitung des Christentluims durcli

Martin von Tours auf dem platten Lande in Gallien, lieber diese

Vervvüstungszüge im Orient und das Verhalten der Regierung zu ihnen

vgl. insbesondere Chastel, a. a. 0., p. 189—201.

^) Augustinus , Sermo 63. De verbis Evang. Matth. 8, c. 17 (ed.

Bassani ^ 1807, VII, 364). Andererseits stachelte Ambrosius die

Kaiser zu gewaltthätigem Vorgehen gegen das Heidenthum an.

Siehe Ep. 17. 18 ad Valent. II (Opp. III, 86« sqq.). — Sermo de obitu

Theodosani, c. 38: „Quis splendidius celebravit quam qui sacrilegos

removit errores , clausit templa, simulacra destruxit? In hoc Josias

rex superioribus antelatus est." (III, 293.)



— 53 —

Cliristenthums , die Verbindung desselben mit der Staats-

gewalt, die Zurückdrängung und Verfolgung des Aber-

glaubens und des Götzendienstes nicht die Wiedergeburt

des römischen Reichs zur Folge gehabt. Mit der äussern

Macht, die das Christenthum gewann, verlor es seinen

stärkenden, versittlichenden und veredelnden Einfluss, den

es in den Jahrhunderten der Verfolgung auf die Gemüther

der Menschen ausgeübt hatte. Je mehr es eindrang in die

höhern und gebildeten Schichten der Gesellschaft, je mehr

in ihm die von dem Kaiser und den Gesetzen begünstigte

Religion der herrschenden Klassen erschien, um so weniger

vermochte es, der Leidenschaften des Egoismus, der Aus-

schweifung und Ueppigkeit, wie sie seit Jahrhunderten in

der Aristokratie Roms und der Provinzen einheimisch gewor-

den waren und fast schrankenlos geherrscht hatten, Herr

zu werden. Auch das Christenthum erwies sich unfähig,

dem römischen Weltreich die Widerstandsfähigkeit zu geben,

die es vor innerm Zerfall und äusserer Zerstörung zu be-

wahren im Stande gewesen wäre. Die Hoffnungen, welche

Constantins Politik auf die Einführung des Christenthums

gesetzt hatte, erwiesen sich als nichtig. Das Gemein-

gefühl, die Opferfähigkeit für den Staat waren dadurch

nicht gesteigert worden, wohl aber hatte der Kampf zwi-

schen Christenthum und Heidenthum, der Kampf zwischen

den verschiedenen christlichen Sekten selbst neue Elemente

der Zwietracht und des Hasses in die römische Gesellschaft

gebracht. Der Verfall des römischen Reichs im Westen

wenigstens ist offenbar durch das Christenthum nicht auf-

gehalten, sondern beschleunigt worden. Neuer Menschen,

neuer wirthschaftlicher und gesellschaftlicher Zustände be-

durfte das Christenthum, um seine volle Kraft zu entfalten.

Theodosianische Strafgesetze, gewaltthätige Unterdrückung

des Heidenthums genügten nicht. Doch gingen die Nach-

folger Theodosius des Grossen auf dem von ihm eingeschla-
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geiieii Wege weiter. Je grösser die Gefaliren wurden, welche

dem Bestände des Reichs drohten, je schwächer die Re-

gierung wurde und je mehr unter den schwierigsten Zeit-

verhältnissen Hof- und Weiberintriguen an die Stelle einer

männlichen und kräftigen Politik traten, um so strenger

und fanatischer wurden die Gesetze, die den Kampf gegen

die Ueberreste des Heidenthums fortzuführen bestimmt

waren, bis dasselbe, jeder äussern Stütze beraubt, an in-

nerer Schwäche und an Mangel eines tiefern Gehaltes lang-

sam dahinstarb oder sich in abergläubischen Vorstellungen

und Gebräuchen in das Christenthum hinüberrettete. Wir

haben hier nur den Gang der Gesetzgebung im weströmi-

schen Reiche zu verfolgen, das seit dem Tode Theodosius

des Grossen mit raschen Schritten seiner Auflösung ent-

gegenging.

Gosotze ?egen lu dcu uächstcn Jahren nach dem Tode des Theodo-

teu^der chri- sius schicn CS allerdings selbst der schwachen Resierunff

seines Nachfolgers in dem westlichen Theile des Reichs

nothwendig, der Zcrstörungs- und Yerfolgungswuth der

Christen Einhalt zu thun und die öffentliche Sicherheit und

den Schutz des Eigenthums wieder herzustellen. Ohne die

Härte der bisherigen Gesetzgebung zu mildern, musste die

Regierung doch einer völligen Anarchie vorbeugen. Sic

sah sich genöthigt die Zerstörung der Tempel und Ver-

nichtung der Götterbilder durch herumziehende, von Bi-

schöfen und Mönchen angeführte Banden zu verbieten. In

wiederholten Gesetzen wurden diese eigenmächtigen Gewalt-

thaten untersagt, die Tempel für Staatseigenthum erklärt. ^)

') c. 15 und c. 18, Cod. Theod., XVI, 10, von 399. Ein Gesetz

des Kaisers Ilonorius von 408 (c. 19, Cod. Theod., XVI, 10) vindiciri

alle Tempel in und ausserhalb den Städten ad usum publicum und

bestimmt, dass die auf den kaiserlichen Domänen befindlichen Tempel

zu anderweitigem geeigneten Gebrauch verwandt werden sollen (ad
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In einzelne Provinzen, in welchen die Anordnungen über

Schliessung, aber Erhaltung der Tempel eine besondere

Aufregung hervorgerufen hatten, wurden besondere Com-

missäre gesandt, welche mit der Ausführung dieser Mass-

regeln beauftragt waren. So berichtet uns Augustinus von

den beiden höhern Finanzbeamten, Gaudentius und Jovius,

welche nach Carthago geschickt wurden, um dort die Tem-

pel zu schliessen und die Götterbilder umzustürzen. ^) Auch

gegen die vielfachen Versuche von Beamten und Privat-

personen durch Anwendung von Zwang Bekehrungen zum

Christenthum hervorzubringen, musste die Gesetzgebung

einen Schutz gewähren. War auch jede äussere Handlung,

welche als Bekenntniss der alten Religion erschien, ver-

boten, so hatte der Fanatismus doch noch nicht in dem

Maasse der Staatsgewalt sich bemächtigt, um einen Glau-

benszwang gesetzlich zu Sanktioniren. Das Gesetz be-

stimmte, dass Niemand zum Bekenntniss des Christenthums

gezwungen werden solle. ^)

Wenn durch diese gesetzlichen Bestimmungen auch Gesetzlicher
Glaubens-

dem Einzelnen ein eng begrenztes Maass von Gewissens- zwaug.

freiheit gelassen wurde, so verfolgte doch im übrigen die

Gesetzgebung die Bahn, die ihr von Theodosius gewiesen

war. Dem Heidenthum sollte nach und nach die Möglich-

keit zu existiren durch die Gesetze entzogen , seine

usus accommodos transferantur). Die auf Privatgütern befindlichen

Süllen von den Eigenthümern selbst zerstört werden.

^) De Civitate Dei (ed. Bombart, 1863), XVIII, c. 54. „Interim . .

.

in civitate notissima. . . Carthagine Africae Gaudentius et Jovius comi-

tes imperatoris Honorii... ialsorum deorum templa everserunt et

simulacra l'regerunt."

2) Dieses Gesetzes wird in einer uns bewahrten Notiz über die

vierzehnte Synode von Carthago gedacht: „eo tempore quo lex data est,

ut libora voluntate quis cultöm christianitatis excipcret." Die Synode

trat am 14. Juni 408 zusammen. Codex eccl. Africanae, c. 107 {Bruvs,

Canones Apostolorum et conciliorum Saec. IV—VII [I83J>]. I, 188).
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Anhänger mit gesetzlichen Nachtheilen belegt werden. Zu

den Ermahnungen von einzelnen Bischöfen gesellten sich

nun auch die entschiedner klingenden Aufforderungen der

Synoden an den Kaiser, jede Spur des Heidenthums zu

vertilgen. Im Jahre 401 richteten die im Juni und wie-

derum im September zu Carthago versammelten Bischöfe

Nordafrikas an den Kaiser die dringende Bitte, Anord-

nungen zu treffen, dass alle Tempel, die trotz der bis-

herigen Massregeln noch nicht zerstört oder geschlossen

seien, gänzlich vernichtet werden, auch wenn sie sich auf

Privatgrundstücken befänden. Denn noch stehe besonders in

den Küstenstädten der alte Götzendienst in voller Kraft.

Auch die heiligen, den Göttern geweihten Haine und Bäume

sollten verschwinden. Die Schmausereien der Heiden, die

den Christen so grossen Anstoss erregten, sollten von dem

Kaiser bei schwerer Strafe verboten werden. Denn in ihrer

Anziehungskraft, die sie auf schwache Christen ausübten,

liege eine in den Zeiten christlicher Kaiser unerträgliche,

wenn auch geheime Verfolgung der Christen. ^) So wurden

denn, während noch im Jahre 399 der Kaiser die Gast-

mähler und Feste, sofern nur keine Opfer dabei dargebracht

wurden, als Lustbarkeiten des Volkes (communis laetitia)

gestattet hatte ^), im Jahre 402 die alten Festschmäuse in

honorem sacrilegi ritus verboten. Die öffentlichen Ein-

künfte, welche auch nach den Gesetzen des Gratian und

Theodosius die Tempel noch bezogen, wurden ihnen ge-

nommen und dem Militärfiskus zugewiesen. Um die Aus-

führung des Gesetzes zu sichern, wurden nicht nur die

Beamten, welche sich eine Säumigkeit zu Schulden kommen

1) Fünfte Synode von Carthago, c. 2. c. 4. Sechste Synode von

Carthago, c. 18 (Codex canonum ecclesiae Africanac, c. 58. c. 60. c. 84.

Brims, a. a. 0., I, 170. 176). Uebcr die Zeit dieser Synoden vgi

Jlefele, a. a. 0., II, 80 fg.

') c. 17, Cod. Thcod., XVI, 10.
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Hessen, mit erhüliter Strafe bedroht, — eine Massregel,

von deren Wirksamkeit man sich nicht viel versprechen

konnte — sondern, was weit bedeutsamer war, den Bi-

schöfen wurde die Befugniss ertheilt, selbständig

dafür Sorge zu tragen, dass mit dem Gesetze Ernst

gemacht, die Tempel geschlossen, die Bildsäulen umgestürzt,

jede heidnische Feierlichkeit verhindert werde, i)

In den folgenden Jahren wurden die gesetzlichen Be-

stimmungen theils wiederholt, theils ergänzt. Unter dem

Nachfolger des Honorius, unter Valentinian III. that die

Gesetzgebung den letzten Schritt. Am 9. Juli 425 wurden,

wie Theodosius II. schon 416 im oströmischen Reiche be-

stimmt hatte, die Heiden von allen Civil- und Militär-

ämtern ausgeschlossen. Es wurde ihnen gleichzeitig ver-

boten, christliche Sklaven zu halten.^) Durch Gesetz vom

4. August 425 verkündete der Kaiser den Grundsatz des

Glaubenszwanges und erklärte es als Aufgabe des Staates,

die Einheit des katholischen Glaubens herzustellen und

jeden Heiden und Ketzer zu verfolgen und zu strafen. Wer
sich weigere, die rechtgläubige Staatsreligion zu bekennen,

soll mit der Strafe der Proscription getroffen werden. Wer

1) c. 19, Cod. Theod., XVI, 10 (Constit. Sirm., XII): „Episcopis

quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus

facultatem. — Vgl. Beiignot, a. a, 0., II, 51 fg.

2) Constitutiones Sirmondi (ed. Hänel, Bonnae 1844), C. VI : „Juda-

eis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denega-

mus: quibus Cliristianae legis nolumus servire personas', ne occasione

dominii sectam venerandae religionis immutent. Omnes igitur perso-

nas erroris infausti jubemus excludi, nisi bis emendatio matura sub-

venerit." — Das Gesetz Theodosius II von 416 in c. 21, Cod. Theod.,

XVI, 10. — Honorius hatte schon im Jahre 408 den Befehl erlassen,

dass kein Häretiker oder Heide (qui catholicae sectae sunt inimici)

am Hofe ein Amt bekleiden dürfe (c. 42, Cod. Theod., XVI, 5). Doch
musste er, wie Zosiraus (Ilistoriae, V, 46) erzählt, das Gesetz bald

wieder aufheben in Folge des entschiedenen Auftretens eines Generals,

des Gcneridcs.
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der Veriuuift nicht weiche, solle wenigstens durch die Furcht

vor Strafe von dem Unglauben zum Glauben gebracht wer-

den. ^) Eine weitere Verschärfung der Strafgesetze gegen

die frühere Staatsreligion trat in dem weströmischen Reich

durch die Publikation des Thcodosianischen Codex ein (438),

wodurch ciie von Theodosius IL erlassenen Gesetze auch im

Westen Gesetzeskraft erhielten. So wurde insbesondere

durch das Theodosianische Gesetz von 435 die Zerstörung

aller Tempel und heidnischen Heiligthümcr angeordnet.

Der Beamte, auf dessen Befehl sie vorgenommen werde,

solle den Ort, wo früher der Tempel gestanden, durch

Aufrichtung eines Kreuzes reinigen. Die Vornahme von

Opfern u. s. w^ wurde mit der Todesstrafe bedroht. ^) In-

dessen selbst hiermit glaubte sich der fromme Eifer und

die Verfolgungssucht nicht begnügen zu können. Unmittel-

bar nach Publikation des Thcodosianischen Codex erliess

Theodosius IL ein neues, wiederum verschärftes Gesetz

gegen das Heidenthum. Er gesteht ein, dass die bisherigen

Strafandrohungen ihren Zweck nicht erreicht hätten. Unter

Beleidigung der göttlichen Majestät, unter Missachtung des

christlichen Zeitalters wagten es die Heiden immer noch,

Opfer darzubringen. In den unglücklichen Naturereignissen,

die das Reich betroffen, zeige sich der Zorn des Himmels

über den heidnischen Unglauben. Desshalb wird jeder,

der, wo es auch sei, bei einer Handlung der heidnischen

') c. 63, Codex Theod., XVI, 10: „Omiies liaeresos omiiesquc per-

fidias, omnia Schismata superstitionesque gentilium, omnes catliolicae

legis ininiicos insectamur errorcs. Si quos vcro haec quoque clcmen-

tiae nostrae statuta poena comitetur, et noverint, sacrilegae super-

stitionis auctorcs, participcs conscios proscriptione plectendos, ut ab er-

rore perfidiac, si... rationc retrahi nequeunt, saltem terrore revocentur."

2) c. 25, Cod. Thcod., XVI, 10. Ucber das handschriftlich falsch

überlieferte Datum des Gesetzes vgl. Hänel, a. a. 0., p. 1627.)
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Gottesverehrung betroffen werde, mit Confiscation des Ver-

mögens und dem Tode bestraft. ^)

Neben diesem offiziellen, gegen das Heidenthum ge-

richteten Vernichtungskrieg wurde der, vielleicht wirkungs-

vollere und jedenfalls gewaltthätigere private der Bischöfe

und Geistlichen mit den fanatisirten Pöbelmassen der

grossen Städte fortgeführt. Im Jahre 423 musste von

neuem der Kaiser jeden Akt der rohen Gewalt, wel-

cher unter dem Vorwand der Religion (religionis auctori-

tate abusi) gegen ruhig lebende und den Gesetzen sich

fügende Juden und Heiden verübt werde, verbieten, und

einen drei- bis vierfachen Ersatz des angerichteten Scha-

dens festsetzen. 2) Und nicht mit Angriffen gegen die

Lebenden begnügte sich der religiöse Verfolgungswahn oder

die unter diesem Kleide sich verdeckende Raubsucht. Schon

frühe, schon unter den Söhnen Constantins richtete sich

die Zerstörungslust gegen die reichgeschmückten Grabdenk-

mäler, um diese Zeichen des alten Glaubens zu vernichten

oder um sich der kostbaren Materialien, aus denen sie er-

richtet waren, zu bemächtigen. In wiederholten Gesetzen

hatten die Kaiser Constans und Constantius die Verletzung

der Gräber mit Strafe bedroht.^) Jetzt scheuten sich

Bischöfe und Geistliche nicht, das Beispiel dieser Grab-

schänderei zu geben. Valentinian III. war im Jahre 447

genöthigt, scharfe Strafe gegen sie anzudrohen. Leute aus

^) Novellae Theodosiani II, tit. III, § 8 (ed. Hänel, Bonnae 1844).

Durch Gesetz Valentinians III. von 448 (Nov. Valent., tit. XXVI) wurden
bekanntlich die Theodosianischen Novellen auch im weströmischen

Reich bestätigt und publizirt.

2) c. 24, Cod. Theod., XVI, 10.

3) c. 1, Cod. Theod., IX, 17 (340), c. 2, 4i. t. (349), c. 3, h. t.

(356), c. 4, h. t. (357): „Qui aedificia manium violant, domus, ut ita

dicam, dcfunciorurn
,
gominuni videntur facirius perpctrare: nam et

sepultos spoliant dcstruendo et vivos polluunt fabricando."
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den untern Volksklassen, die sich eines solchen Verbrechens

schuldig gemacht, sollen mit dem Tode hestraft werden.

Vornehme mit Verlust ihres halben Vermögens und lebens-

länglicher Infamie. Geistliche aber, die eine härtere Strafe

wegen ihres geistlichen Standes verdienen, sollen aus dem
geistlichen Stand ausgestossen und zu lebenslänglicher De-

portation verurtheilt werden. Priester und Bischöfe sollen

dieselbe Strafe erleiden. Denn: ,, Strafe den Verbrechern,

unsere kaiserliche Gnade den ruhigen Bürgern, Friede den

Todten." ')

Geringe Wir- Indcsscu wcdcr dicsc Gcsetzc, welche den Fanatis-
kuQg der Ge-

setze. i^iYLs der Christen einzudämmen bezweckten, noch jene

früher angeführten, welche das Heidenthum auf gesetz-

lichem Wege vertilgen wollten, konnten von der schwachen,

nur noch von der Gnade der Barbaren abhängigen Regie-

rung des westlichen Reichs zur Ausführung gebracht wer-

den. Zwar machte offenbar in den nächsten Jahrzehnten

nach Theodosius dem Grossen der Christianisirungsprocess

der alten Welt ausserordentliche Fortschritte, doch war die

Zahl der Heiden, welche noch im 5. Jahrhundert tlieils in

öffentlichem Gottesdienst, theils in Privatandacht und durch

häusliche Opfer die Götter verehrten, in einzelnen Theilen

des westlichen Reichs immer noch bedeutend genug. In

Gallien insbesondere muss die Ausführung der kaiserlichen

Gesetze eine sehr wenig sorgfältige gewesen sein. ^) Nur

langsam siegte das von der Staatsgewalt und durch blutige

Gesetze unterstützte Christenthum über die Widerstands-

kraft der alten Religion, mit der die ganze Bildung der

Vornehmen, die sittlichen Anschauungen und Lebens-

') Nov. Valcntinijftii III, tit. XXII, § 9, „ut criminosis poeria red-

datur, innocentcr viventibus gratulatio, pax sepulcris."

''') Maximus Taurinensis, Scrmo 81 de sanctis (opp. ed. Romao

1784, p. GIO). — Traciatus contra paganos (p. 721 sqq.)-
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gewohnheiten der untern Klassen, ja das Schicksal des

Reichs verwoben zu sein schienen. Auch von denjenigen,

die äusserlich dem Christenthum sich zugewandt hatten,

blieben viele im Herzen dem Götterglauben treu, immer

wieder zog es sie zu den Opfern, zu den Spielen, zu den

'geheimnissvollen Feierlichkeiten und Mysterien des Götter-

dienstes. ^) Die reichen Grundbesitzer, die Christen gewor-

den waren, Hessen unbekümmert um die Staatsgesetze wie

um das Seelenheil ihrer Sklaven und Colonen, ihre hinter-

sässigen Bauern ungestört dem alten Götzendienste fröhnen

und noch aufJahrhunderte hinaus erhielten sich die Anhänger

des Heidenthums und übten ihren verwilderten Cultus. Auch

die Versuche der Kirche, an die Stelle der Staatsgewalt zu

treten und durch ihre Organe und ihre Mittel die gänz-

liche Vertilgung des Heidenthums zu beschleunigen, hatten

nicht überall Erfolg. Zwar machte das zweite Concil von

Arles, das in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts von

zahlreichen Bischöfen aus mehrern Kirchenprovinzen Süd-

galliens abgehalten wurde, jeden Bischof dafür verantwort-

lich, dass in seinem Sprengel die Heiden keine Fackeln

mehr anzünden, nicht Bäume, Quellen noch Felsen mehr

^) Vgl. insbesondere die Schilderungen bei Salvian, De Guberna-

tione Dei (Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera ed.

St. Baluziiis, ed. II, Paris 1669), 1. VI, p. 136: „Per turpitudines crimi-

nosas aeterna illic salus Christianae plebis extinguitur et per sacrile-

gas superstitiones majestas divina violatur. Dubium enim non est qiiod

laedunt Deum, utpote idolis consecratae. Colitur namquc et honoratur

Minerva in gymnasiis , Venus in theatris , Deus Neptunus in circis,

Mars in arenis, Mercurius in palaestris et ideo pro qualitate actorum

cultus est superstitionum." — Papst Leo I. ertheilte 458—i59 dem
Bischof Rusticus von Narbonne auf seine Anfrage Auskunft über die

Behandlung der Christen, welche an heidnischen Spielen oder Fest-

schmäusen Theil genommen oder welche Götterbilder angebetet haben

{Jaffe, n. 320. Leonis Magni Opera, ed. Balhriiü, Vcnetiis 1753,

f, 1425, c. 17).
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verehren. Den Gutsbesitzern, die auf die Ermalmung des

Bischofs hin diese gotteslästerlichen Handlungen nicht ab-

schaffen, soll die Kirchengemeinschaft entzogen werden.^)

Um dieselbe Zeit richtete der Bischof Maximus von Turii\

eine eindringliche Predigt an die Grundbesitzer, welche

den Götzendienst der Bauern auf ihren Gütern dulden und

ihr Gewissen damit beruhigen, dass sie denselben nicht an-

geordnet haben. Wer wisse, dass auf seinem Grund und

Boden solche gottlose Handlungen vorgenommen werden,

und nicht dagegen einschreite, sei ebenso schuldig, als

wenn er selbst sie angeordnet habe. Der Grundherr, dessen

Bauer den Göttern Opfer darbringe, mache sich selbst des

Götzendienstes schuldig. ^)

Aber alle diese kirchlichen Vorschriften und Ermah-

nungen wirkten nur langsam und wir werden später finden,

dass noch bis tief in die fränkische Zeit in Gallien sich

Ueberreste des alten celtisch-römischen Götzendienstes er-

halten haben, die erst nach Jahrhunderten den vereinten

Anstrengungen der Staatsgewalt und der Kirche vollständig

wichen.

Die alte Staatsreligion hatte den staatlichen Schutz

und die staatlichen Vorrechte verloren, die Verbindung

des römischen Reichs mit ihr war gelöst Sie und ihre

Anhänger wurden von dem Staate und der mächtig gewor-

denen Kirche mit blutigen Strafgesetzen und rohen Gewalt-

thaten verfolgt. Aber der Verbreitung und Alleinherrschaft

des Christenthums setzte sie trotzdem immer noch eine

') II. Concil von Arles, c. 23: „Si in alicujus territorio infi-

deles aut faculas accendunt aut arbores, funtes vel fraxa venerantur, si

hoc eruere ncglexcrit, sacrilegii reum se esse cognascat. Dominus aut

ordinator rei ipsius, si admonitus emendare noluerit, communione pri-

vetur." {Briins, II, lo3.)

^) Maximus Tuurinensis, Öermo 9G. 07. De idolis auferendis de

propriis possessionibus (p. 655 sqq.)
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zähe Widerstandskraft entgegen. Dieser Kampf der alten

mit der neuen Religion hatte zur Folge, dass zu all den

zersetzenden und zerstörenden Elementen, welche schon

vor Constantin den Verfall des römischen Reichs vorbereitet

hatten, ein neues wichtiges Element hinzukam. Selbstsucht

und Herrschsucht, Habgier der Einzelnen, Pflichtvergessen-

heit und Unbotmässigkeit der hohen Beamten und Generale,

Schwäche und geistige wie sittliche Verkommenheit der

meisten Creaturen, welche auf dem Throne der Cäsaren

sassen, Weiber- und Intriguenwirthschaft, in welche die

wichtigsten Angelegenheiten des Reichs hineingezogen wur-

den — dazu die in immer kleinern Zwischenräumen sich

wiederholenden, immer heftiger werdenden Angriffe und

Einfälle der Barbaren, alles dies schon machte Revolution,

Bürgerkrieg, Verwüstung der cultivirtesten Gegenden des

Reichs zu den regelmässigen Erscheinungen in der Ge-

schichte des weströmischen Reichs. Zu allen diesen Kräf-

ten, welche an dem Untergang des Reichs arbeiteten, kam
nun noch der innere Zwiespalt, welcher durch die Heiden-

verfolgungen hervorgerufen wurde. Häufig genug empfingen

die Generale, welche sich zu Kaisern proclamiren Hessen

oder einen von ihnen abhängigen Strohmann zum Kaiser

proclamirten , ihre kräftigste Unterstützung von der heid-

nischen Partei in Rom, die noch im Jahre 409, zum letzten

Male, durch die Unterstützung des Westgothenführers Ala-

rich auf kurze Zeit einen eignen Kaiser dem legitimen

entgegenstellen konnte. ^)

^) Attalus niusstc allerdings, ehe er die Kaiserwürdc aus den

Händen Alariclis empfing, sich von dem arianischen Bischof Sigi-

rarius taufen lassen. (Sozomenus, IX, c. 9.) Aber alle seine Hand-
lungen zeigen, dass er ein Vertreter der heidnischen Partei war. An
Heiden wurden die wichtigsten Staatsämter verliehen. Dahn, Könige

der Germanen, V, 40, nimmt an, Attalus sei nur vom Katholicismus

zum Arianismus bekehrt worden, denn ein Nichtgetaufter hätte im
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III. Die kaiserliche Gewalt und die Selbständigkeit

der Kirche.

Unumschränkte War GS der absoluten Gewalt der Imperatoren nicht
Gewalt dos ^
Kaisers, gelungen, durch Staatsgesetze und ein unmittelbares Ein-

greifen eine friedliche Umwandlung der heidnischen in eine

christliche Welt zu ermöglichen, hatte auch diese Revolu-

tion ihre blutigen Opfer gefordert und war durch sie nun

ein weiterer Schritt geschehen zur Auflösung des Reichs, so

genügte auch die kaiserliche Gewalt nicht, um innerhalb der

christlichen Kirche, die nun zur Staatskirche erhoben worden

war, Friede und Einheit zu erhalten. Ebenso feindselig, ja

noch gehässiger standen sich innerhalb der Kirche die einzel-

nen Sekten gegenüber, wie die Kirche dem Heidenthum. Wir

sahen, wie Oonstantin vom ersten Tage an, wo er dem Christen-

Gleichberechtigung und Duldung gewährte, daraufhin-

arbeitete, die Einheit in der Kirche zu erhalten, wie er bei

jeder Gelegenheit den Bischöfen und Geistlichen einschärfte,

ihre wichtigste Pflicht sei es, den Frieden und die Einigkeit in

der Kirche herzustellen und künftig zu bewahren. Und nicht

bei Ermahnungen Hess es Constantin bewenden. Der Kaiser

als der Träger der unumschränkten Gewalt, als das Oberhaupt

der bisherigen Staatsreligion konnte ein der Staatsgewalt

unzugängliches Gebiet der kirchlichen und der persönlichen

Bekenntnissfreiheit nicht anerkennen. Er konnte eine Gleich-

berechtigung verschiedner Religionen, ja auch eine gesetzliche

Bekenntnissfreiheit gewähren, aber eine Schranke für die

absolute Gewalt, deren Inliabcr er war, sah er weder in

der innern Ueberzeugung der Einzelnen nocli in der der

Jahre 409 schwcrlicli Stadtpräfckt von llom sein können. Aber 404

war noch der Stadtpräfekt von Constantinopel ein Heide (Socrate.s,

VI, 18) und 429 der Präfektus Prätorio von Italien, Volusianus. —
Vgl. Tilleinont, Memoires pour servir ä l'liist. eccl., XIV, 249.
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kirchlichen Gemeinden und G esainmtheiten. Die Verfassung

der Kirche wie dogmatische Fragen unterlagen der kaiser-

lichen Gesetzgebung. Eine Selbständigkeit der Kirche gegen-

über der kaiserlichen Gewalt war mit den bisherigen

Grundsätzen der Staatsverfassung in Widerspruch. Auch

zögerten die Bischöfe nicht, den Kaiser als den absoluten

Gesetzgeber in religiösen Angelegenheiten anzuerkennen.

Schon früher sind Zeugnisse dafür angeführt worden, dass

die Kirclie dem Kaiser die Aufgabe und die Verpflichtung

zuschrieb, Gesetze gegen das Heidenthum zu erlassen und

die Staatsgewalt zu dessen Unterdrückung zu verwenden.

Noch häufiger wandten sich die verschiedenen Sekten, die

sich seit dem Anfang des 4, Jahrhunderts bildeten oder

die aus früherer Zeit sich erhalten hatten und jetzt eine

neue Bedeutung erwarben, an den Kaiser, um von ihm

Schutz und Hilfe zu erhalten und durch Staatsgesetze

ihre theologischen Gegner niederzuschlagen. Jede Sekte

legte sich die Eigenschaft und die Rechte der katholischen

Kirche bei und verlangte von dem Kaiser Schutz und

Gunst und vor allem Verfolgung der Andersgläubigen.

Hierin unterschied sich die schliesslich siegende Kirche

des Concils von Nicäa weder von dem Arianismus noch den

andern Häretikern, mit denen sie im 4. und 5. Jahrhundert

zu kämpfen hatte. Kein Kaiser, welcher religiösen Partei

er auch angehörte, zeigte das geringste Bedenken, diesen

Aufforderungen, die nur seiner eignen Anschauung von der

Machtfülle des Imperiums entsprachen, Folge zu geben, und

liäufig genug sehen wir die Gesetzgebung thätig werden,

um theologische Streitfragen zu entscheiden, um über die

subtilsten Controversen einer Dogmatik sich endgiltig aus-

zusprechen, deren Spitzfindigkeiten dem Laien völlig un-

verständlich sein mussten, die aber um so mein* geeignet

war, den Eifer der Theologen zu entfiammen.

In den Jahren der Unterdrückung und Verfolgung, als

Loening, Gescliichte des Kiiclicnroch<§. I. 5
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die Christen das erliebendc und öüirkende Gefühl verband,

allen Gefahren zum Trotz den christlichen Glauben zu be-

kennen, erschien die Gesamnitheit der christlichen Gemeinde

als eine wahre, innerlich verbundne Einheit. Doch schon

am Tage nach dem Sieg des Christenthums traten die Spal-

tungen und Zerwürfnisse hervor und sofort wandten sich

die Parteien an die absolute kaiserliche Gewalt, um von

ihr eine Entscheidung, die Verfolgung der Gegenpartei zu

erlangen. Noch feldte es der Kirche an einem Organ, das

die gesammte Kirche vertrat. Dieses Organ der kirchlichen

Einheit, dem zugleich die Macht zustand seinen Willen als

den kirchlichen AVillen zur Durchführung zu bringen, schien

in dem Kaiser gegeben. Der Kaiser war ,,der von Gott

eingesetzte, gemeinsame Bischof, der unter den streitenden

Parteien den Eriedcn Gottes aufzuricliten hat". ^) ,,Ich ge-

stehe", erklärt Constantin, ,,dass ich es mit dem gött-

lichen Recht nicht für vereinbar halte, die Streitigkeiten

und Spaltungen in der Kirche unbeachtet zu lassen. Denn

durch sie kann die höchste Gottheit nicht nur gegen das

menschliche Geschlecht überhaupt zum Zorn gereizt wer-

den, sondern auch insbesondere geg(>n mich, auf dessen

Schultern sie durch ihren himmlischen Willen die Herr-

schaft der Welt übertragen hat. Erzürnt über mich könnte

sie etwas anderes beschliessen. Also werde ich nur dann

wirklich vollständig ruhig sein können, wenn ich weiss,

dass alle meine Unterthanen in einiger, brüderlicher Ge,-

sinnung den höchsten Gott in dem schuldigen Cultiis der

katholischen Religion verehren,"-)

'; Eusehius, Vita Constantini, I, c. 44.

'') Opiütus, Do 8chismate Donati.stai'um (ed. Diqu'n , Paris 1702),

p. 181. Schreiben Constaiitiiis an den Vikar von Afrika: „Confitcor

gravitati tiiac, iit ncquaquam fas esse ducani, ut ojusmodi contentioncs

et altercationes dissimulcntur a nobis, ex quibus forsitan commovcri

possit summa divinitas non solum contra humanuni gcnus, scd ctiam
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Die Kirche erkannte an, dass dem Kaiser diese Auf-

gabe von Gott übertragen sei und dass ihm zur Durch-

fiilxKxtttg derselben, weltliche wie geistliche Mittel zu Gebote

stehen. Das zweite ökumenische Concil von Constantinopel

(im Jahre 381) richtet seinen Dank an Gott, welcher die

kaiserliche Würde eingesetzt hat zur Aufrechthaltung des

gemeinen Friedens der Kirche und zur Bestätigung des

wahren Glaubens; es bittet desshalb den Kaiser um Be-

stätigung seiner Beschlüsse. ^ ) Pflicht und Recht des Kai-

sers ist es, den rechten Glauben zu bewahren und zu

schützen. ^) Kraft göttlicher Inspiration ist der Kaiser das

Oberhaupt der allgemeinen Kirche; die kaiserliche Gewalt

ist ihm übertragen nicht allein zur Herrschaft der Welt,

sondern auch und zwar vorzugsweise, um der Kirche seinen

Schutz zu verleihen.^) Papst Leo erklärt geradezu, dass

in me ipsum, cujus curae nutu suo coelesti terrena omnia raoderanda

commisit, et secus aliquid hactenus incitata decernet. Tunc enim

revera et plenissime potero esse securus, cum universos sensero debito

cultu catliolicae religionis sanctissimum Deum concordi observantiae

fraternitate venerari."

^) Schreiben des Concils an Kaiser Theodosius {Mansi, III, 558).

„Initio quidem nostri ad tuam pietatem öcripti gratias agimus Deo

qui vestrae pietatis imperium constituit ad communem pacem eccle-

siarura et sacrae fidei confirmationem : agentes autem Deo debitas

gratias necessario quoque ea, quae acta sunt in sancto concilio, ad

tuam referimus pietatem."

2) Aus zahlreichen Stellen seien beispielsweise angeführt die Worte

des päpstlichen Legaten Philippus auf der Synode zu Ephesus (431)

:

jjSynodum convenire jusserunt . . . christianissimique imperatores ....

pcrpetuo custodicntes fidem catholicam, qui et apostolicam doctrinam

a piissimis humanissimisque sanctae memoriae avis et patribus ipsorum

traditam sibi hucusquc custodierunt et custodiunt." {Mansi, IV, 1295.)

3) Papst Leo an den Kaiser Leo (vom 1. Sept. 457. Joffe,

n. 301. Leonis Opera, ed. Ball. I, 1305) : „Secundum illam fiduciam

quam ex Dei inspiratione universali ccclesiae praestitistis profi-

teremini in totius mundi pacem Chalcedonensis Synodi vos esse

custodes." — Derselbe an Kaiser Leo (vom 1. Dez. 457. Joffe,
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Gott durch den Kaiser wirke und schreibt ihm priesterlichen

und apostolischen Geist zu. ^)

Mit diesen Anschauungen war es völlig im Einklang,

wenn Kaiser Constantius auf dem Concil von Mailand (355)

ausrief: „Was ich bestimme, hat als Canon zu gelten!" 2),

wenn Kaiser Theodosius I. im Jahre 380 als seinen

Willen erklärte, dass alle seine Unterthanen die von ihm

bezeichnete Lehre als rechtgläubige anzunehmen haben,

dass alle, die diesem Gebote nicht Folge leisten, für wahn-

sinnige und ihres Verstandes beraubte Ketzer zu betrachten

seien. ^) Nur als eine Aeusserung dieser Theorie muss es

gelten, wenn das Concil von Constantinopel im Jahre 448

den Kaiser Theodosius IL als Hohenpriester und Kaiser

(apx,^sp£i;<^ ßaaL^e^c) begrüsste. Auch die auf dem vierten

ökumenischen Concil zu Chalcedon vereinigten Bischöfe tru-

gen kein Bedenken, den Kaiser Marcian anzuerkennen ,,als

den Priester und Kaiser zugleich, als den Sieger im Krieg

und den Lehrer des Glaubens!'"*)

n. 309, 1. c. 1321): „Cum enim Clomoiitiam tiiam Dominus tanta sacra-

menti sui illumiiiatione ditaverit, debes incuiictaiitcr advertcrc, regiam

potestatem tibi non ad solum miiiidi regimcn, sed maxime ad ecclo-

siae praesidium esse collatam." Vgl. ferner die Schreiben Leos an

den Kaiser Ja_ffe, n. 317 (l. c. 1344) und Jaffe, n. 318 (1. c. 1353).

^) In dem in der vorigen Note angeführten Schreiben JaJ^'e^

n. 309: „Sacerdotalem namque et apostolicum tuae pietatis animum

etiam hoc malum ad justitiam ultionis debet accendcre. . .
." Schrei-

ben Leos an den Kaiser Marcian vom 4. März 453 {'J^ciJ/'e, n. 269.

BaUerini, I, 1199).

2) Äihanasius ^ Ilist. Arian. ad mon., c. 33: „0T:£p ^yw pouXojJLat.,

TGUTO /vaVWV VOtJ-l'^^jt^O)" (I, 287).

3) c. 2, Cod. Theod., XVI, 1: „Cunctos populos quos clcmentiac

nostrae regit temperamentum, in tali volumus reb'gionc versari etc..

reliquos vero dementes vesanosque judicantes haeretici dogmatis infa-

miam sustinere etc.. .
."

*) Mami, Vf, 734; VII, 178. — Hefdc, II, 330. 476. Ilefcle erklärt
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Der Kaiser als Inhaber der höchsten Gewalt im Staate i'er Kaiser
uud die allge-

wie in der Kirche, als Vertreter der kirchlichen Einheit ™<^^'^«? c^n-

machte von dieser ihm zuerkannten Macht zur Leitung und

Ordnung der Kirche insbesondere Gebrauch, um durch seine

Autorität gegenüber den zahlreichen Sekten den wahren

Glauben festzustellen und alle diejenigen, welche von dem

vom Kaiser für orthodox erklärten Glauben abwichen, zu

verfolgen. Der Kaiser war es, der kraft seiner Machtvoll-

kommenheit die Institution der allgemeinen Kirchenversamm-

lungen begründete, und durch dessen Genehmigung und

Bestätigung die Beschlüsse dieser Versammlungen Giltig-

keit und Anerkennung in der ganzen Kirche erhielten.

Der Kaiser war es, der die ökumenischen Concilien berief,

der ihren Versammlungsort bestimmte, der sie verlegte,

vertagte, der sie schloss. Die Beschlüsse wurden von dem

Kaiser in besondern Edikten kund gemacht und dadurch

mit dem Charakter von Staatsgesetzen bekleidet. ^)

Wenn auch schon von Constantin »nerkannt war, dass

die Väter des Concils von Nicäa ihre Beschlüsse gefasst

hätten unter der besondern Einwirkung des heiligen Gei-

stes, so verstand es sich doch von selbst, dass als vom

heiligen Geist eingegeben nur diejenigen Beschlüsse des

Concils angesehen wurden, welche die Genehmigung des

Kaisers empfangen hatten. Die allgemeinen Concilien er-

scheinen als Organe der Einheit der Kirche, vor allem

freilich diese Begrüssungen des Kaisers als des Hohenpriesters nur

für byzantinische Höflichkeiten.

^) Es erscheint überflüssig, hier auf diese allgemein bekannten

Punkte näher einzugehen. Ausführliche Belege sind noch einmal in

grosser Vollständigkeit zusammengestellt von Schulte , Die Stellung

der Concilien, Päpste und Bischöfe und die päpstliche Constitution

vom 18. Juli 1870 (Prag 1871), S. 58 fg., 96 fg., nebst den dazu ge-

hörigen Stellen des Anhangs. Vgl. auch Jlefele, a. a. 0., I, Einleitung,

S. 1—50. S. 44 fg. daselbst der nähere Nachweis für die kaiserliche

Bestätigung der Beschlüsse der alten allgemeinen Concilien,
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aber als Organe des Kaisers, der durch sie seinen Einfiuss

auf die Kirche ausübt und in ihnen die Einheit der Kirche

herstellt und wahrt. Von einer Selbständigkeit der in den

allgemeinen Concilien vertretenen Kirche gegenüber dem
Kaiser kann in den Zeiten des römischen Reichs keine

Ptede sein.

Indem nun aber die von den Concilien festgestellten

Glaubenssätze als kaiserliche Kirchen- und Staatsgesetze

galten, deren Nichtbeachtung einen Widerspruch gegen die

kaiserliche Gewalt in sich enthielt, musste ein jeder solcher

Widerspruch als Auflehnung gegen die Autorität des Kaisers

angesehen und mit Strafen verfolgt werden. Schon Con-

stantin hatte erklärt, dass nur die rechtgläubige Kirche

und ihre Anhänger des staatlichen Schutzes und der ge-

währten Privilegien theilhaftig seien, dass dagegen die

Häretiker und Schismatiker mit höhern Staatslasten zu be-

legen seien. 1) Hier aber zeigte sich, dass die Kirche,

trotzdem sie die absolute Gewalt des Kaisers auch in Bezug

auf rein kirchliche und religiöse Fragen häufig genug aus-

drücklich anerkannte, keineswegs in dem Staate aufgegangen

war, dass das Bewusstsein von der W^ahrheit des religiösen

Glaubens, welche durch kein irdisches Gebot, durch keinen

Beschluss einer Versammlung, durch keinen kaiserlichen

Befehl berührt oder verändert werden kann, keineswegs in

der sklavischen Erniedrigung vor dem Imperator unter-

gegangen war.

S'hfschöfc Während dreier Jahrhunderte hatten die Christen ihren

^KaiUJ?" Glauben bekannt und hatten für ihren Glauben gelitten

trotz der römischen Staatsgesetze, trotz der Verfolgungen,

') c. 1, Cod. ThoocL, XVI, 5 (vom Jahre 326): „Privilcgia, quac

contomplatione religionis iiidulta sunt, catholicac tantum legis obscr-

vatori])iis prodessc oportet. Ilaercticos autcm atquc scliismaticos non

solum ab bis privilegiis ahcnos esse vohimus, sed etiam divcrais munc-

ri])us ronstringi et sul)jici."
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die in Folge dessen von Rechts wogen über sie verhängt

wurden. Diese Selbständigkeit des religiösen Glaubens war

in Gefahr vernichtet zu werden , als das Staatsoberhaupt

selbst das Christenthuni der Staatsordnung einfügte, damit

aber auch die Oberherrlichkeit über alle kirchlichen An-

gelegenheiten in Ans2)ruch nahm. Aber sehr bald zeigte

es sich, dass die Christen trotz der Unterwerfung unter

den Kaiser, trotz der Anerkennung des Kaisers als ,,des

Hohenpriesters'^ nicht gewillt waren, die errungne Selbstän-

digkeit des Glaubens aufzugeben. Vielmehr trat es sofort

hervor, dass als stillschweigende Bedingung dieser Unter-

werfung und Anerkennung die Voraussetzung galt, dass

der Kaiser den wahren orthodoxen Glauben bekenne.

Was die wahre Glaubenslehre sei, darüber konnte zwar

äusserlich durch ein vom Kaiser genehmigter Concilien-

beschluss oder auch durch eine einfache Verordnung des

Kaisers eine Entscheidung gefällt werden. Aber alle kirch-

liehe Parteien nahmen für sich wenigstens den wahren

Glauben und die sittliche wie religiöse Pflicht in Anspruch,

auch gegenüber einem Concilienbeschluss oder einem kaiser-

lichen Gesetz an dem von ihnen für wahr gehaltnen Glauben

festzuhalten. Jede Partei verlangte für sich nicht nur Frei-

heit und Schutz der Staatsgewalt, sondern auch Herrschaft

und Unterdrückung aller Gegenparteien. Jede Partei er-

klärte den Kaiser, solange er ihr angehörte, für den von

Gott mit der Herrschaft über die Kirche betrauten Hohen-

priester. Jede Partei aber verweigerte, sobald der Kaiser

ihr nicht mehr angehörte, sobald ein Gesetz gegen sie selbst

erlassen wurde, den Staatsgesetzen den Gehorsam, sofern

dieselben sich auf Glaubenssachen bezogen, und berief sich

auf die Freiheit des Gewissens, auf den Vorrang der geist-

lichen vor den weltlichen Angelegenheiten, auf die Unab-

hängigkeit der Kirche vom Staate. Hieraus erklärt es sich,

wie von dersell)en Partei, ja von denselben Männern in
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verschieduen Zeitpunkten ganz verschiedne Aussprüche über

die Stellung der Kirclie zu der Staatsgewalt getlian werden

konnten. Diese Verschiedenheit beruht nicht in einer

schwankenden, unsichern Grundauffassung, sondern sie ist

allein zu erklären aus der Yerschiedenheit der Stellung,

welche der Kaiser zu der kirchlichen Partei im jedesmaligen

Zeitpunkt einnahm.^)

Das Bewusstsein, dass im letzten Grund die Freiheit

des Gewissens und des religiösen Glaubens von keiner

Macht der Erde angetastet werden könne und dass die

staatliche Gewalt die Kirche zu leiten und zu ordnen habe,

aber nur wenn sie den kirchlich wahren Glauben bekennt,

tritt unmittelbar zu Tage in zahlreichen Ansprüchen der

uns erhaltenen Schriften der später für orthodox geltenden

Theologen, wie mittelbar in den immer wiederholten und

verschärften Gesetzen gegen die Häretiker und Schisma-

tiker, deren Schriften uns unbekannt sind, deren Verhalten

aber hinlänglich Zeugniss von ihrer Standhaftigkeit im

Glauben und ihrem Widerstand gegen den Staat, der sie

zum orthodoxen Bekenntniss zwingen will, ablegt.

Schon in der ersten kirchlichen Streitigkeit, in welcher

die Parteien die Entscheidung des Kaisers anriefen, erklärte

die eine Partei, zu deren Ungunsten die Entscheidung aus-

gefallen, dass dem Kaiser nicht die Befugniss zustehe, sich

in kirchliche Angelegenheiten zu mischen, dass der Bischof

als Organ der Kirche über dem Kaiser stehe. Die Dona-

tisten in Afrika, die zuerst an den Kaiser sich gewandt

hatten mit der Bitte durch von ihm bestellte Richter ihre

') Sehr richtig hat dies schon Friedberg (Die Grenzen zwischen

Staat und Kirche, Tübingen 1872, S. 13) hervorgehoben: „Dem der

orlhodoxcn Kirche geneigten, selbst nocli heidnischen Kaiser wurde

eben gern zugestanden, was dem luiretischcn verweigert wurde, und

nur die vom Kaiser verworfene Partei bemängelte seine Compctenz.*'
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Streitigkeiten mit ihren Gegnern entscliciden zu lassen,

waren es, die später nachdem der Spruch gegen sie aus-

gefallen war und der Kaiser ihre Appellation zurückgewiesen

hatte, am eifrigsten die Unabhängigkeit der Kirche gegen

den Staat vertheidigten. ^) Daraus ergab sich dann, dass

die katholischen Schriftsteller, welche die Donatisten be-

kämpfen, insbesondere Optatus von Mileve, auf das ent-

schiedenste für die Machtvollkommenheit der Kaiser auch

in kirchlichen Angelegenheiten eintraten. ^)

Als aber gegen Ende der Regierung Constantins und

unter seinem Nachfolger Constantins die auf dem Concil

von Nicäa siegreiche orthodoxe Partei die kaiserliche Gunst

verloren (hatte, und ihre Gegner, die Arianer, von dem

Staate als die rechtgläubigen Vertreter der Kirche betrach-

tet wurden, da erhoben dieselben Bischöfe, welche in Nicäa

und gegenüber den Donatisten die Oberherrlichkeit des

Kaisers über die Kirche anerkannt hatten, laut ihre Stimme

und wiesen jede Einmischung des Kaisers in die kirchlichen

Angelegenheiten scharf zurück. Sie erinnerten sich der

Lehren der alten Kirche, die in den Zeiten der Bedräng-

niss durch den heidnischen Staat in sich selbst die Kraft

^) Optatus, De schismate Donatistarum , III, c. 3 (ed. Dupin,

p. 56): „(Donatus) Carthagini principatum se tcnuisse crediderat;

et cum super imperatorem non sit nisi solus Deus, qui fecit

impcratorem, dum se Donatus super imperatorem extoUit, jam quasi

hominum excesserat metas . . . Dum episcopus inter episcopos suos non

fuit nee homo inter homines esse voluit, quod extulit cor suum et

Deus sibi fuisse videbatur."

^) Optatus, a. a. 0.: „Qui cum ad Donatum... venirent et quare

venerant, indicarent: ille solito furore succensus in haec verba proru-

pit: Quid est Imperatori cum ecclesia? et de fönte levitatis suae multa

maledicta effudit. Jam tunc meditabatur contra praecepta Apostoli Pauli

potcstatibus et regibus injuriam facere. . . . Non enim respublica est in

ecclesia, scd ecclesia in repul)lica, id est in imperio Romano merito

Paulus docet, orandum esse pro regibus et potcstatibus, etiam si talis

esset imporator, <pii gentilitcr viverct." (p. 50.)
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des AYiderstandes fand, indem sie die geistige Majestät der

heiligen Kirche weit über jede weltliche Majestät stellte.

Schon die apostolischen Constitutionen aus dem 3. Jahr-

hundert hatten es ausgesprochen: ,,Um soviel die Seele

besser ist als der Leib, um soviel überragt das Priester-

thum die kaiserliche Gewalt."^) Und in ähnlicher Weise

war schon im 2. Jahrhundert dem Gedanken von der Ueber-

ordnung des Priesterthums über das Kaiserthum Ausdruck

gegeben in dem Satze: „Wie der Himmel die Erde über-

ragt, so überragt das Priesterthum Gottes eine jede Herr-

schaft auf Erden." -) Der Freund und einflussreiche Rathgeber

Constantins, Hosius von Cordova, rief jetzt dessen Sohne

Constantius zu: „Dir hat Gott die kaiserliche Gewalt ge-

geben, uns Bischöfen aber hat er die kirchliche Gewalt

anvertraut. Und wie derjenige, welcher Dir das Reich ent-

reisst, Gottes Gebot verletzt, so fürchte, dass, wenn Du
die kirchliche Gewalt an Dich reissest. Du Dich eines

grossen Verbrechen schuldig machst; Aveder haben wir die

Macht über das Irdische zu gebieten, noch Du, heiliges

Puiuchwerk darzubringen." ^) Heftiger und schärfer er-

gingen sich der erst jüngst aus dem Heidentimm bekehrte

und zum P>iscliof seiner Vaterstadt erhobne Hilarius von

Poitiers sowie Bischof Lucifer von Cagliari auf Sardinien

gegen den arianischen Kaiser. "•)

^) Constitutiones Apost. , II, 31: „"Oaw '^\)ir] aw.uaro; xpertiov,

T030UTG) kpwauvY) ^y-Oikdciq.^^

') Testamcnta XII patriarcharum. Juda, c. 21 (Gallandi, BiMioth.

Vet. Patrum, I, 212). — Vgl. jedoch Ritschi, Entstehung der altkaiho-

lischcn Kirche, S. 173.

2) Athanasius, Hist. Arian. ad monaoh., c. 44 (I, 293).

^) Von Hilarius gehören insbesondere hierher seine drei Bücher:

Contra Constantium, und seine Schrift: Contra Auxentium {S. Hilarii

Opp. Veron. 1730, II, 535— G17). Vgl. BeinJcens, Hilarius von Poitiers

(Schaffhauscn 18Gß). Noch viel heftiger und massloser greift Lucifer

von Cagliari den Kaiser an, den er mit einer wahren Fluth von

Schimpfwörtern überschüttet. Er nennt ihn: canis (Opp. cd. Dominicus



— 75 —

Allerdings bildeten diese orthodoxen Vorkämpfer der

kircliliclien Freiheit gegen staatlichen Gewissenszwang nur

einen kleinen Bruchtheil der Masse der Bischöfe, die sich

jetzt sogiit den kaiserlichen Gesetzen, welche das strenge

Dogma aufzuopfern befahlen, fügten, wie sie früher das

Bekenntniss des Concils von Nicäa angenommen hatten.

,,Die ganze Welt seufzte und staunte, dass sie arianisch

geworden sei", gestand Hieronymus^), und nur wenige Bi-

schöfe zogen die Verbannung der Fügsamkeit unter das

kaiserliche Gebot vor.

Zwanzig Jahre später, als Kaiser Valens in der Öst-

lichen Hälfte des Reichs wiederum den Arianismus zur Herr-

schaft zu bringen suchte, war es vornehmlich der Bischof

von Cäsarea in Kappadocien, Basilius der Grosse, der dem
Kaiser entgegentrat und furchtlos den Gehorsam in Glaubens-

sachen verweigerte. Gleich ihm vertheidigten der greise

et J. ColeW, Vcnet. 1788, p. 92), lupus, nee homo (p. 247), liomo pesti-

lens (p. 267), praecursor Antichristi (p. 129. 133. 137. 145. 189. 212.

218. 229. 236 etc.), imitator, filiiis, procurator, minister diaboli (p. 94.

118. 137. 216), latro (p. 117), imperator stultistime (p. 2l4) etc. lieber

das Verhältniss des Kaisers zu den Bischöfen sagt er (Pro S. Atha-

nasio, Lib. I, p. 61): „Proba te (imperator) super nos factum judicem,

proba ad hoc te constitutum iraperatorem , ut nos armis tuis ad om-

nem implendam voluntatem amici tui diaboli perduceres, cum probare

non possis quia praeceptum sit tibi, non solum dominari episcopis,

sed et ita eorum obcdire statutis, ut si subvertere eorum decreta ten-

taveris, /Si fueris in sujierbia comprehensus , morte mori jussus sis.

Quomodo dicere potuis, judicare te posse de episcopis, quibus nisi

obedieris, jam quantum apud Deum, mortis poena multatus?"
Lib. de non parccndo in Deum delinquentibus (p. 223) : „(Probas) si

non transfiguratus es in apostolos Christi qui tamquam vere ad te

omnis cura ecclcsiae pertineat, sie sis sollicitus, ne quis alicubi catho-

licus pracsit cpiscopus." — Alle seine Werke sind leidenschaftliche

Schmähscliriften.

') Hicrouymus^ Adversus Luciferianos, c. 19: „Ingcnuiit totus orbis

et arianum se esse miratus est" (Opp. cd. Valarsii et Maffeii. Venet.

1767, II, 191).
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Atluiiiasius von Alexandrien, der jetzt zum fünften Male

in eine, wenn auch kurze Verbannung wandern musste, der

Bischof Gregorius von Nazianz, der unter Constantius dem
Arianismus aus Schwäche sich zugewandt hatte, Gregor von

Nyssa und andere die Selbständigkeit der Kirche in Glau-

benssachen. Gerade in diesem Kampfe mit dem Arianismus

und den ihm huldigenden Kaiser bildete sich die Ueber-

zeugung von der Selbständigkeit der Kirche, der Ueber-

ordnung des Priesterthums in kirchlichen Dingen selbst

über den Kaiser schärfer aus. Gegen Ende des 4. Jahrhun-

derts finden diese Anschauungen einem orthodoxen und

mächtigen Kaiser gegenüber, wie Theodosius der Grosse

war, einen einflussreichen und beredten Vertreter in dem

Bischof Ambrosius von Mailand, der den Kaiser zur Zeit,

als er in der höchsten Fülle seiner Macht stand, zur An-

erkennung der von der Kirche und dem geistlichen Stand in

Anspruch genommenen geistlichen Gewalt brachte. ,,Selbst

der orthodoxe Kaiser stehe nicht über der Kirche, sondern

in der Kirche. Keine grössere Ehre komme dem Kaiser

zu, als Sohn der Kirche zu heissen." ^) Der Kaiser solle

nicht glauben, dass er in den Dingen, die göttlich sind,

eine kaiserliche Gewalt habe, er solle sich nicht überheben;

wolle er auf die Dauer herrschen, so sei er Gott unterthan. ^)

Im Orient war es vor allen andern Johannes Chrysostomos,

der unter dem Sohn Theodosius des Grossen, dem schwachen

Arcadius, die Anschauung von der Ueberordnung der Kirche

') Amhrosii Sermo c. Auxentium, c. 3G (III, 926): ,,Quid enim

lionorificcntius quam ut Imperator ecclesiae filius esse dicatur

Imperator enim intra ecclesiam, non supra ecclesiam est; bonus Im-

perator (]uacrit auxilium ecclesiae, non refutat."

2) Amhrosii Ep. 20, c. 19 (111,905): „Noli te gravare, Imperator,

ut potes, tc in ea quae divina sunt, imperiale aliquod jus liabere, noli

tc extollerc, sed si vis diutius imperare, esto I)eo subditus. . . . Publi-

cormn tibi moenium jus comniissum est, non sacrorum."
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über jede weltliche Macht, die Pflicht des Kaisers, sich dem

Priester zu beugen, verkündete und in seinem Streite mit

der Kaiserin Eudoxia zur Geltung brachte. Die geistliche

Gewalt überragt nach ihm die staatliche wie die Seele den

Leib, wie der Himmel die Erde, ja noch weit mehr. Die

Gewalt, welche die Bischöfe üben, ist weit höher und er-

habener als die kaiserliche. Denn die geistliche Gewalt

hat nicht vorzüglich dafür Sorge zu tragen, dass die ver-

übten Verbrechen bestraft werden, sondern dafür, dass

überhaupt keine begangen werden. Wenn aber welche •be-

gangen werden, so sucht sie den Kranken nicht zu tödten,

sondern zu heilen .... Das Reich des Kaisers erstreckt sich

über die Erde und alle irdischen Dinge; unser Reich aber

auf die Seelen und die Sorge für sie. Soviel also die Seele

über alle irdischen Dinge erhaben ist, um soviel muss auch

unser Reich über das des Kaisers erhaben sein. ^)

In vollem Gegensatz zu dem bestehenden Staatsrechte,

zu der Anerkennung, welche bisher dem Kaiser von der

Kirche gezollt worden, ist bei Chrysostomos schon die ganze

mittelalterliche Lehre von der Unterwerfung des Staates

unter die Kirche im Keim enthalten. Schon begnügt sich

der Bischof, der die Kirche vertritt, nicht mehr mit Frei-

heit des Glaubens, mit Schutz und Privilegien des Staates,

schon wird unbedingte Herrschaft der Kirche über den

Staat verlangt. — Jedoch sollten diese Theorien noch nicht mus im oströ-
mischen Keich.

so bald zur YerAvirklichung gelangen. Sehr bald nach

Chrysostomos unter Theodosius IL wurde im oströmischen

Reiche in noch entschiednerer Weise a,ls von den Kaisern

seit Constantius die absolute kaiserliche Gewalt auch über

die Kirche geltend gemacht. Fast ohne Widerspruch zu

Johannes Chrysontomos in Ep. II ad Cörintli. Ilom. XV, c. 4. 5

(Opp. cd. Vcnetiis 1741, X, 548 sqq.). Vgl. auch IIoiii. III ad popu-

lum Antioclicn., c. 2 (II, 38).
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erfahren, entschieden die folgenden Kaiser nach ihrem Gut-

dünken dogmatische Fragen und die Häupter der Kirche

zögerten nicht, je nach der kaiserlichen Entscheidung auch

ihr Glaubensbekenntniss zu ändern. Mehr und mehr voll-

zog sich in Ostrom die Verschmelzung von Kirche und

Staat und bildete sich ein Cäsaropapismus aus, der für das

künftige Schicksal der griechischen Kirche und für die

kirchliche Trennung des Orients vom Occident entscheidend

geworden ist. Die seltnen Stimmen, welche in dem ost-

römischen Reiche gegen den kaiserlichen Absolutismus in

der Kirche, für Glaubensfreiheit und Selbständigkeit der

Kirche ^ch erhoben, verhallen erfolglos. Durch Justinian

empfing das byzantinische Staatskirchenthum seine gesetz-

liche Ausbildung und in der berühmten Einleitung der

Novelle VI vom 16. März 535 auch seine theoretische Be-

gründung. Rechtlich wurde dadurch das Verhältniss, in

welchem bisher die Kaiser zur Kirche gestanden hatten,

nicht geändert. Seit Constantin hatten die Kaiser eine

ebenso absolute Gewalt über alle kirchlichen Angelegen-

heiten in Anspruch genommen und ausgeübt, wie über die

rein weltlichen. Mit wenigen Ausnahmen sind alle christ-

lichen Kaiser davon ausgegangen, dass es die ihnen von

Gott mit dem Imperium übertragene Aufgabe sei, religiöse

Streitigkeiten zu entscheiden, den wahren Glauben zu

schützen, die Ketzer zu verfolgen, kirchlichen Missständen

abzuhelfen. Und ebensowenig zweifelten sie, dass es ihnen

zukomme zu bestimmen, was der wahre Glaube sei. Con-

stantin wie Marcian, Constantius wie Theodosius IL und

Zeno waren davon durchdrungen, dass, wie Papst Leo an

den Kaiser Leo schreibt, der Geist Gottes in ihnen wohne

und den wahren Glauben sie lehre, dass kein Irrthum ihren

Glauben missleiten könne. ^) Thatsächlich aber wurde das

J) Jaffe, n. 315. Schreiljeu vom 21. März 458 {Ball, I, 1340).
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Yerhältniss der Kaiser zu der Kirche und den Bischöfen

seit dem 5. Jahrhundert in Constantinopel dadurch ein

anderes, dass in der griechischen Kirche die bisherige, nur

bedingungsweise Anerkennung des Kaisers als des Ober-

haupts der Kirche zu einer bedingungslosen wurde, dass

die Kirche bereitwillig nach den Befehlen des Kaisers ihren

Glauben änderte und auch das Bewusstsein der Innern

Freiheit und Selbständigkeit verlor.

Ganz anders erestaltete sich die Entwicklung im Westen. Selbständigkeit
o o der Kirche im

Mit dem Tode Kaiser Thcodosius des Grossen beginnt für ^''^SJ^^*^'^

die westliche Hälfte des nun für immer getheilten Welt-

reichs die letzte Phase der Geschichte. Das Westreich tritt

in die Periode der Auflösung ein. Immer schwächer wird

die Regierungsgewalt, immer tiefer sinken Macht und An-

sehen des Imperators, bis derselbe schliesslich nur noch

ein Spielball in den Händen germanischer Heerführer wird.

Immer lockerer wird das Band, welches die verschiedenen

Theile des Reichs zu einem Staate vereinigt. Die Kaiser,

die kaum noch den Schatten einer Macht besassen, waren

nicht mehr im Stande, die ersten Aufgaben eines Staates

zu erfüllen, sie konnten dem Reiche keinen Schutz gewäh-

ren gegen die verheerenden Einfälle der Barbaren, sie

konnten nicht verhindern, dass die Hauptstadt, dass Rom
von ihnen erobert und geplündert werde, sie konnten nicht

verhindern, dass die fruchtbarsten und cultivirtesten Gegen-

den zu dauernden Sitzen der Barbaren wurden. Sie be-

sassen nur noch dem Namen nach eine unumschränkte

„Qaainvis er«;o miiltum per omnia de pietatis vestrae cordc confidam

et per inhabitantem in vobis Spiritum Dei satis vos in-

structos esse pcrsxnciani, uec fidei vestrae ullus possit

error i lindere; praeccptioiii tarnen vestrae in eo adnitar obedire,

ut ali(]Uüs de fratribus mcis dirigam qiii apud vos praesentiae meae

instar cxhibeant et quae sit apostolicac fidei regnla, licet ut dixi

vobis sit bene nota, denionstreiit.''
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Gewalt im Staate. Wie liätten sie der Kirclic gegenüber

jene Maclitstellung behaupten können, welche ihre Vor-

gänger inne gehabt hatten? Je mächtiger im 5. Jahrhundert

die Autorität der Kirche wurde, um so mehr musste die

schon früher vorhandene Ueberzeugung, dass das Priester-

tlium der Staatsgewalt übergeordnet sei, dass der Staat

nur die Aufgabe habe mit seinen Machtmitteln die Kirche

zu unterstützen, an Stärke und Yerbereitung gewinnen.

In den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts war es, dass im

oströmischen Reich Johannes Chrysostomos im Kampfe mit

der übermächtigen Staatsgewalt vergebens seine Stimme

erhob, um die innere Freiheit und Unabhängigkeit der re-

ligiösen Ueberzeugung und der Kirche vor dem Cäsaropapis-

mus zu retten. In denselben Jahren war es, dass im Westen

der Bischof von Hippo, Aurelius Augustinus, auf das engste

mit der Staatsgewalt verbündet, um die Ketzer und die

Feinde der kirchlichen Einheit niederzuschlagen, die katho-

lische Lehre von dem Verhältniss der Kirche zum Staat

ausbildete, wie sie dann in allen kommenden Jahrhunderten

von der katholischen Kirche festgehalten wurde. Mögen

auch einzelne Folgerungen später schärfer gezogen worden

sein, hat auch Augustinus keineswegs das vollständige

System vor Augen gehabt, wie es später im Mittelalter auf-

gebaut und der Verwirklichung nahegefiihrt worden ist, die

Prinzipien sind von ihm gegeben.

Augustinus. In dem Kampfe mit den Donatisten, welche seit bald

hundert Jahren die afrikanische Kirche in Spaltungen und

Zerrüttung gestürzt hatten, waren Augustinus und seine

Partei genöthigt, die Hilfe der Staatsgewalt anzurufen, um
der Gegner Herr zu werden.

Die Kraft der Wahrheit und die Ueberredungsgabe des

glaubensstarken Bischofs reichten nicht aus, wie Augustinus

anfänglich gehofft hatte, um die Verirrten zur herrschenden

Kirche zurückzuführen und die Eintracht im Glauben und
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in der kircliliclieii Verfassung herzustellen. Immer schär-

fere Gesetze musste der Kaiser gegen die Donatisten er-

lassen, immer stärkere Strafen mussten angedroht und aus-

geführt werden, immer mehr mussten die geistigen Mittel

den Zwangsmassregeln weichen, ehe von einer Bewältigung

der Ketzerei die Rede sein konnte.

Augustinus aber konnte sich nicht begnügen, dass seine

kirchlichen Gegner mit schweren Geldstrafen, ja mit Ver-

bannung und Tod bedroht, dass ihre Kirchen ihnen

genommen und seiner Partei übergeben, dass sie zur

Verzweiflung und Selbstmord getrieben wurden. Für ihn

kam es zunächst darauf an, ihre Irrthümer zu wider-

legen, sie geistig zu besiegen. Gegenüber der Lehre der

Donatisten von der Unabhängigkeit der kirchlichen Gemein-

schaft zum Staate, von der Freiheit der religiösen Ueber-

zeugung von jedem äussern Zwang hatte er das Anrufen

der Staatsgewalt, die Einmischung des Staats in kirchliche

Streitigkeiten, die staatlichen Zwangs- und Strafgesetze

gegen Ketzer und Schismatiker zu rechtfertigen. Mit einer

Berufung auf das geltende Staatsrecht, auf den absoluten

Willen des Kaisers, dem von Gott die Leitung des Staats

wie der Kirche übertragen sei, auf den Willen Gottes, der

in dem Befehl des Kaisers vermöge Lispiration sich

offenbare, waren Augustins Ueberzeugungen von der Heilig-

keit und unbedingten Autorität der katholischen Kirche

unvereinbar. Hiermit standen alle seine theologischen und

philosophischen Anschauungen über den weltlichen Staat

und dessen Verhältniss zu dem Staate Gottes im Widerspruch.

Wollte er nicht die Grundprincipien seiner Theologie und

Ethik aufgeben und verläugnen, so musste er die bisher

verfassungsmässig beanspruchten und thatsächlich ausgeüb-

ten Befugnisse der Kaiser in kirchlichen Angelegenheiten

als solche auf das entschiedenste bekämpfen. Der Weg,

auf dem er trotzdem dazu gelangte, dem Staat die Be-

Loeniiig, Geschichte des Kirchenrechts. I. G
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rechtigung oder vielmelir die Yerplliclituiig zuzuschreiben,

die Ketzer und Scliismatiker zu verfolgen und mit Zwangs-

massregeln zur Rückkehr in den Schooss der einheitlichen,

alleinseligmachenden Kirche zu nöthigen, ist für das ganze

Mittelalter massgebend geblieben. ^)

Der weltliche Staat, die civitas terrena, hat als solcher

nur die terrena felicitas zu seinem Zweck, die Herstellung

der irdischen Glückseligkeit. Dieser Zweck wird nur er-

reicht durch den Frieden. Der Staat erfüllt damit eine

ihm von Gott gegebene Aufgabe und auch der nichtchrist-

liche Staat, der heidnische, hat demnach seine Berechtigung

und verlangt von den Unterthanen desshalb Gehorsam.

Selbst die Christen sind verpflichtet zum Gehorsam gegen

die heidnische Obrigkeit. ^)

Auch die civitas Dei bedarf in ihrer irdischen Erschei-

nung des weltlichen Friedens, w^elchen der Staat gibt. ''^)

Aber der Staat, der nur diesem ihm eigenthümlichen Zweck

nachstrebt, der nur die Herstellung der irdischen Glück-

seligkeit im Auge hat, ist ebenso sündlich, wie das aus-

schliessliche Streben nach irdischer Glückseligkeit überhaupt

sündlich ist. Der Staat, der sich auf sich selbst stützen

^) Ueber die theologischen Ansichten Augustins ist jetzt besonders

zu vergleichen die Schrift von A. Dornen Augustinus, sein theolo-

gisches System u. s. w. (1873).

2) Augustimis, De Civitate Dei, XIX, c. 17: „liaec ergo caelestis

civitas , dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus cives evocat

atque in omnibus Unguis peregrinam colligit societatem, non curans

(luidquid in moribus, legibus instituiisquc diversum est, quibus pax

terrena vel conquiritur vel tenetur, nihil eorum rescindens nee de-

struens, immo etiam servans ac sequcns, quod licet diversum in diversis

naiionibus, ad unum tarnen eundemquc finem terrcnac jmcis intenditur."

Vgl. XIX, c. 2G.

^) De civ. Dei, XIX, c. 17: „Civitas caelestis vel potius pars (>jus

quae in liac mortalitate peregrinatur et vivit ex fidc, etiam ista pace

necesse est utatur, donec ipsa, cui talis pax ncccssaria est, mortalitas

transeat."
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will und eine Selbständigkeit in Anspruch nimmt, muss

von Gott abfallen. Er zieht die falschen Götter, die Dä-

monen dem einen Gott vor, er wird zur civitas Diaboli.

Er kann dann aber selbst sein irdisches Ziel nicht er-

reichen; statt felicitas und pax herrschen nur miseria und

bellum. ^) Der Staat wird dann zu einem magnum latroci-

nium-), ohne wahre Gottesverehrung, ohne Gerechtigkeit,

ohne Nächstenliebe. So sind zwei Arten von weltlichen

Staaten zu unterscheiden, die civitas terrena, die nur ihre

irdischen Ziele verfolgt, und die bestimmt ist zur ewigen

Strafe einzugehen; und eine civitas terrena, welche auf die

wahre civitas caelestis hindeutet und ihr dient. ^) Der

Staat muss, um nicht dem Teufel zu verfallen, der civitas

caelestis, der Kirche dienen ; die Staatsgewalt muss in den

Dienst des wahren Gottes treten. Die in die Erscheinung

tretende Kirche hat zwar, wie oben erwähnt, die staatlichen

Gesetze und Einrichtungen, welche die irdische Glückselig-

keit und den Frieden bezwecken, anzuerkennen und sie zu

befolgen. Dafür muss aber der Staat seine Stütze in der

Kirche suchen und nach den höhern kirchlichen Principien

und Vorschriften sich in der Gesetzgebung und seiner gan-

zen Thätigkeit richten. ^) ,,Die Könige", heisst es im Psalm,

^) De civ. Dei, XV, c. 4: „Si neglectis melioribus, quae ad supernam

pertinent civitatem, ubi erit victoria in aeterna et summa pace secura,

bona ista sie concupiscuntur, ut vel sola esse credantur vel bis

quae meliora creduntur, amplius dib'gantur: necesse est miseria conse-

quatur et quae inerat augeatur " XV, c. 4: „Ideo civitas ista

adversus se ipsam plerumque dividitur litigando, bellando atque pug-

nando et aut mortiferas aut certe mortales victorias requirendo."

2) a. a. 0., IV, c. 4. XIX, c. 21. 23.

2) a. a. 0., XV, c. 2: „Invenimus ergo in terrena civitate duas for-

mas, unam suam praesentiam demonstrantem, alteram caelesti civitati

significandae sua praesentia servientem." (II, e. 21, XIX, c. 21. 23.)

^) a. a. 0., V, c. 24: „Cliristianos imperatores dicimus esse felices...

si suam potestatcm ad Dei cultum maxime dilatandum majestati cius

iamulam faciunt."

G*
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,,sollen (lern Herrn in Furcht dienen. Wie dienen sie ihm

aber, wenn sie nicht das, was gegen das Gebot Gottes ge-

schieht, mit religiösem und gewissenhaftem Ernst verbieten

und bestrafen! Denn anders dient Gott, wer ein einftxcher

Mensch ist, anders wer auch König. Als Mensch dient man

durch frommes Leben, als König auch dadurch, dass man

das Gerechte befiehlt, das Gegentheil verhindert. So hat

Ezechias gedient, als er Haine und Götzentempel und jene

Altäre, die gegen den Befehl des Herrn errichtet waren,

zerstörte; so hat Josias gedient mit ähnlichem Thun; so

hat gedient der König von Ninive, als er die ganze Stadt

aufforderte, den Herren zu sühnen; so hat üarius gedient,

als er das Götzenbild zum Zerbrechen in die Hand Daniels

gab und dessen Feinde den Löwen vorwarf u. s. w. Darin

dienen also die Könige als Könige dem Herrn, dass sie

das thun zu seinem Dienste, was zu thun sie nur als Könige

im Stande sind." ^)

Der christliche Kaiser aber hat nicht nach eigner Ueber-

zeugung zu bestimmen, in welcher Weise der Staat in Gottes

Diensten zu handeln hat, und wie er für die Kirche Christi

Sorge zu tragen hat. Die Kirche selbst ist es, welche

diese Tflicht bestimmt, deren Weisungen er auszuführen hat.

Die Kirche Christi ist für Augustinus die über den ganzen

Erdkreis verbreitete, einheitliche Gemeinschaft Christi, der

') Ep. 185 (Opp. ed. Bassani, 1807), II, 847: „Paulo post in

eodem Psalmo dicitur: Et omnes reges iiitelligitc, crudiniini qui

judicatis terram : Serite in timore et cxultatc ci cum trcniorc.

Quomodo ergo reges domino serviunt in timore nisi ca quac contra

jussa Domini fiunt, religiosa severitate prohibendo atquc plecicndo?

Aliter enim servit quia homo est, alitcr iiuia etiam rcx est. Quia

homo est, ei servit vivendo fidehter: quia vcro etiam rcx est, servit

legcs justa praeci]»ientes et contraria proliibentcs, convcnienti vigorc

sanciendo. Sicut scrvivit Ezechias etc. In hoc serviunt doniino reges,

in quantum sunt reges, cum ca faciunt ad sorvicndum illi quac non

pcssunt faceic nisi reges."



— 85 —

Leib Christi. Sie ist die heilige Einheit, wie er immer

wiederholt, die Sponsa sine macula et ruga, die unica co-

lumba, die sanctai ecclesia. ^) Nur wer an der Einheit der

Kirche festhält, kann der göttlichen Gnade theilhaftig wer-

den. ,,Wer sich von der katholischen Kirche getrennt hat,

wird deshalb allein, auch wenn er glaubt, tugendhaft zu

leben, wegen dieser Sünde allein, dass er von der Einheit

Christi getrennt ist, das ewige Leben nicht erlangen. Der

Zorn Gottes wird über ihm sein. 2)" Nur die Kirche ver-

mittelt die göttliche Gnade, ausserhalb der einheitlichen,

heiligen Kirche ist kein Heil zu erlangen. Diese einheit-

liche Kirche, deren Mitgliedschaft Heilsbedingimg ist, ist

nicht allein die innere Gemeinschaft der Gläubigen und

Heiligen, sondern sie ist die in die Erscheinung der Aussen-

welt tretende Anstalt, deren Autorität jedes einzelne Glied

sich zu beugen, vor deren Ausspruch die Ueberzeugung der

Einzelnen zu weichen hat. Diese in die Erscheinung tre-

tende Kirche hat aber ihr Organ in dem heiligen, von den

Laien unterschiedenen Stande des Clerus. Die Gnaden-

niittel der Kirche, ohne welche kein Mensch selig werden

kann, sind in die Hände der Priester gelegt. ^) Der Priester

') lieber den Augustinischen Begriff der Kirche siehe insbesondere

Ä. Eoiix, De- A, Augustino adversario Donatistarum (Lugduni Bat.

1838), p. 63—70. Baur , Die christliche Kirche vom Anfang des 4.

bis zum Ende des 6. Jahrhunderts (2. Ausgabe, Tübingen 18G3),

S. 217-228. Borner, a. a. 0., S. 232—244. 276—295.

2) Ep. 141 (Op. 11, 597): „Quisquis ab hac catholica ecclesia

fuerit separatu?, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo

scelere, quod a Christi unitate disjunctus est, non habebit vitam , sed

ira Dei manebit super cum." — De unitate ecclesiae, c. 49 (XII, 472)

:

„Ad ipsam salutcni ac vitam nemo pervenit, nisi qui habet Caput

Christum. Habere autom caput Christum nemo potcrit, nisi qui in

ejus corpore i'uerit, (piod e«t ecclesia." — Andere Stellen, in denen

derselbe Gedanke ausgedrückt ist, hat Borner, a. a. 0., S. 234, zusam-

mengestellt.

3) Bor)icr, a. a. 0., S. 285.
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als das Organ der Kirche ist der Vermittler zwischen Gott

und den übrigen Christen, der mit einem sacramental-

heiligen Charakter durch die Ordination bekleidet worden

ist. Dieser sacramental- heilige Stand des Priesterthums

ist es nun auch allein, durch welchen die Kirche spricht

und ihre Autorität sich äussert.

So ist auch der christliche Kaiser verpflichtet, der

Autorität der Kirche sich zu beugen und nach ihren Vor-

schriften die Staatsgewalt zu gebrauchen. Nicht dem Kaiser

kommt es zu, die Kirchenlehre zu bestimmen, wohl aber

ist die Staatsgewalt zum Dienst der Kirche von Gott ge-

ordnet. ^) Die Kirche kann dem Kaiser und seinen Beamten

nicht blos geistlichen Rath ertheilen. sie kann ihnen auch

Befehle ertheilen, wde sie der wahren Gottesverehrung zu

dienen haben. 2) Befinden sich die Gesetze und Befehle des

Kaisers in Uebereinstimmung mit den kirchlichen Vor-

schriften, dann sind sie zu befolgen, dann ist in ihnen

Wahrheit zu sehen. Dann ist es Christus selbst, der durch

den Kaiser seinen Befehl verkündet. Wer solche mit der

kirchlichen Wahrheit übereinstimmende Befehle des Kaisers

missachtet, der wird in dieser W^elt seine Strafe empfangen,

aber auch vor Gott wird er seinen Lohn erhalten, weil er

das nicht thun wollte, was die Wahrheit selbst durch den

Mund des Königs befahl. ^) Wenn der Kaiser aber einen

^) Contra literas Petil., II, c. 217 (XII, 3G3) : „Et hoc quidem

vohis reges dicerent, si ferirent: Ad hoc eorum potestas diviiiitus

ordinata est."

2) Ep. 133 (II, 518) an den Tribunus Marcclhnus über die

Behandhino: der Häretiker: ....Pro ecclesiae utilitate missus es.. Si

iion audis ainicum i>etentem, audi Episcopum consulentem. Quamvis,

quoniam Christiane loquor, maxime in tali causa non arroganter dixe-

rini, audire te episcopum convenit jubentem... vestram fidem quia

iilii estis ecclesiae et ipsius niatris niansuetudinem commendarc minimc

iieglegatis. Vgl. auch Ep. 134, c. 4 (II, 520).

^) Ep. 105 (II, 31)1), c. 7: ,,Quandü Imperatorcs vcritatem tcnent,
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Befehl erlasst, der g#gen die kirclilicheii Vorschriften, gegen

die Wahrheit verstosst, dann ist demselben Ungehorsam

entgegenzusetzen. ' Denn Gott und die Kirche stehen über

der weltlichen Staatsgewalt. ^)

So ist die StaatsgCAvalt verpflichtet, wenn der Staat

nicht der Sünde und dem Verderben anheimfallen soll,

wenn er nicht eine civitas Diaboli zu werden bestimmt ist,

die Gebote der Kirche zur Ausführung zu bringen.

Und darnach hat denn auch das Verhalten des Staats

gegenüber den Häretikern und Schismatikern sich zu rich-

ten. Im Auftrage der Kirche hat er gegen sie seine Macht-

mittel in Anwendung zu bringen. Der Staat hat Gott 2u

dienen, indem er mit seiner Macht die trifft, welche Got-

tes Willen nicht gehorsam sein wollen. Der Staat hat

dafür Sorge zu tragen, dass Niemand ungestraft gegen die

Kirche sich auflehnt. 2) Den Ketzern und Schismatikern

aber muss die Kirche, wenn sie auch mit Gewaltmassregeln

ihnen den wahren Glauben nicht einflössen kann, doch

durch Gewalt und Zwang die Möglichkeit geben, sich mit

der Kirche zu versöhnen und in ihren Schooss zurück-

zukehren. Wenn auch Niemand zum Guten gezwungen

pro ipsa veritate contra errorem jubent, quod quisque contcmpserit,

ipse sibi Judicium acquirit. Nam et inter homiiies poenas luit, et

apud Deum frontem (sortem?) non habebit, qui hoc facere noluit, quod

ei per cor regis ipsa veritas jussit " c. 11: „Hoc jubent Impcra-

tores, quod jubet et Christus; quia cum bonum jubent, per illos non

jubet nisi Christus." (p. 393.)

') a. a. 0., c. 6: „Et ideo hac ecclesiae potestate utimur, quam
ei dominus et promisit et dedit." c. 7: „Imperatores enim si in errorc

cssent, quod absit, pro errore suo contra veritatem leges darent, per

quas justi et probarentur et coronarentur, non faciendo quod illi

juberent, quia Dens prohiberet." Die Stelle ist in das Decretum des

Gratian aufgenommen worden, c. 98. C. XI. qu. 3.

2) Contra üaudentium, Lib. I, c. 45 (XII, 82G), „ut per cani plec-

tautur <iui uolunt ejus voluntati scrvire." I, c.44: ,,... tamdiu reges

(|ui eam tcncnt, ad suam curam rectissimc judicaut pertinei-e."
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Averden könne, so vermöge doch der Zwang ihn vom Bösen

abzuhalten und ihn zAir Busse zu führen. Die Furcht vor

Strafe schliesse wenigstens die böse Begierde in die claustra

des Gedankens cin.^) Durch die Strafe werde der Schis-

matiker gezwungen in die äussere Einheit der Kirche ein-

zutreten, das Schisma aufzugeben. Damit sei ihm schon

eine Wohlthat erwiesen; er habe die äussere Möglichkeit

für die Seligkeit, den Fiieden mit der Kirche. So sei auch

der Staat befugt, gegen die von der Kirche für Ketzer und

Schismatiker Erklärten Strafen anzudrohen und mit Zwang

einzuschreiten. Der Staat, der gegen Verbrechen aller Art

einschreite, sei um so mehr verpflichtet, die Feinde der

Kirche zu strafen. ^) Die Kirche sei berechtigt und ver-

pflichtet vermittels der Zwangsgewalt, welche der Staat in

ihrem Dienste ausübe, die Verirrten zur Kirche zurück-

zuführen. ^) Nur die Todesstrafe will Augustinus bei Ketzern

und Schismatikern ausgeschlossen wissen. Sie sollen zu

ihrem eignen Heile mit Zwang der Kirche zurückgegeben

werden; es soll ihnen aber auch die Möglichkeit gelassen

werden, sich innerlich zum wahren Glauben und zur ein-

heitlichen Kirche zu bekehren. Er spricht sich desshalb

entschieden gegen die Staatsgesetze aus, welche Todesstrafe

') Contra lit. Petil. II, c. 184, „timor autem pocnarum, et si

iiüiidum habet delectationem bonae conscientiae, saltciii iiitra claustra

cogitationis coercet malam cupiditatem." (XII, 343.)

2) Contra Gaudentiuin, Lib. I, c. 20 (XII, 80G): „Puniantur homi-

cidia, puniantur adulteria, puniantur quantalibet sceleris sivc libidinis

i'acinora seu flagitia; sola sacrilegia volumus a regnantium legibus

impunita!"

^) Ep. 185, c. 24 (II, 851): „Qua propter si potestate quam per

religion(mi ac fidem rf'fj;uni, tempore quo debuit, divino muncre accc-

j.it ccclcsia, ii (pii inveniuutur in viis et in scpibus (mit Bezug auf

Lucas ^ XIV, 23), id est in liaeresibus et scliismatibus, coguntur

iiitrarc, non (jiiia coguntur reprcLendant, aed (juo cogantur, atten-

«laut.
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androhen und fordert die Pdcliter auf, da sie nur im Dienste

der Kirche handeln, keine Todesstrafe gegen die Donatisten

zu verhängen. ^)

Das Eigenthümliche der Lehre Augustins bestand nicht

darin, dass er die Anwendung von staatlichen Zwangsmitteln

zum Zweck die Ketzer zu bekehren, rechtfertigte und bil-

ligte. Hatten doch zahlreiche Kirchenväter vor ihm die

Staatsgewalt hierzu aufgefordert. Hatte doch gerade sein

Vorläufer in der Bekämpfung der Donatisten, der Bischof

Optatus von Mileve, sogar die Todesstrafe für die Schis-

matiker gefordert. ^) Nicht darin bestand es, dass Augustin

die Kirche weit über den Staat stellte und in dem Staate

nur das Werk der Sünde erblickte. Die altchristliche

Kirche in ihrer völligen Abwendung von dem weltlichen

Leben hatte fast durchgehend dieser Ansicht gehuldigt und

den Staat und seine Gebote als eines der vielen Uebehi

dieser Welt ertragen gelehrt. Augustinus aber war es zu-

erst, der den Staat in den Dienst der Kirche stellte, der

nicht nur eine höhere Rangordnung für die Kirche in An-

spruch nahm, sondern auch dem Staate den Weg zeigte,

auf welchem er aus der civitas Diaboli zur civitas Dei

werden könne. Der Staat hat die Ketzer zu verfolgen und

zu bestrafen, nicht w^eil der Kaiser als das von Gott in-

spirirte, priesterliche und apostolische Oberhaupt der Kirche

sie für Ketzer erklärt und in ihrer Ketzerei ein öffent-

liches Verbrechen sieht, sondern weil der Kaiser in

Unterwerfung unter die Kirche die von ihr ge-

1) Ep. 133. 134. 185. — Ep. 134, c. 4. An den Judex Aprin-

gius über die Bestrafung der Donatisten: „Time ergo nobiscum Judi-

cium Dei patris et comraenda mansuetudinem matris. Cum enim
tu facis, ecclesia facit, proptcr quam facis et cujus tilius facis."

(II, 529.)

^) Optatus, De schismatc Donat. , III, c. 7. — IJorner, a. a. 0.,

«. 307.
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gcbeiieii Vorscliriften zu erfüllen verpflichtet ist.

Nur in dem Clerus hat die Kirche ihre Vertretung,
nicht in dem Kaiser. Im Dienste der Kirche hat der

Kaiser, der der Sohn der Kirche ist, die Staatsgewalt aus-

zuüben.

^^'ijLdlüi?;!'^" ^^^ politischen Verhältnisse trugen mächtig dazu bei,

diesen Theorien in der weströmischen Kirche Verbreitung

zu verschaffen. Der Mittelpunkt, den die Kirche des ge-

sammten Reichs bisher in dem Kaiser gefunden, war für

den Westen verloren, aber schon war die neue Kraft vor-

handen, welche stark genug und bereit war, die Oberherr-

lichkeit über die Kirche, welche von den schwachen Händen

der weströmischen Kaiser nicht mehr geführt werden konnte,

auszuüben, das Papstthum. Seit dem Beginn des 5. Jahr-

liunderts wird wenigstens im Westen mehr und mehr der

Bischof von Rom als das Haupt der Kirche anerkannt.

Solange es den Interessen der Kirche dienlich erschien, er-

kannten die Päpste in ihren Schreiben an die oströmischen

Kaiser die bisherige' Stellung der Kaiser in der Kirche

an. Schon oben (S. 67 fg.) sind zahlreiche Stellen aus

den Schreiben des Papstes Leo I. angeführt worden, in

welchen in ausdrücklichster Weise der oströmische Kaiser

als von Gott inspirirt und von Gott mit dem Schutz des

wahren Glaubens beauftragt anerkannt wird. Bezeichnend

ist es, dass gegenüber den zahlreichen Schreiben Leos an

die oströmischen Kaiser kein einziges vorhanden ist, das

der Papst an seinen Landesherrn, den weströmischen Kaiser

gerichtet hätte. Handelt es sich um eine Bestimmung, die

der Papst im östlichen wie im westlichen Reiche gleich-

massig getroffen und durchgeführt zu sehen wünscht, so

wendet er sich an den Kaiser in Constantinopel mit der

Bitte, eine Entscheidung zu treffen, fügt sich dieser Ent-

scheidung und verkündet sie für das Abendland aus eig-
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ner Autorität, ohne nur mit einem Worte des Kaisers

des Westens zu gedenken, i)

Sobald indessen die Beweggründe wegfielen, welche

Päpste, wie Leo, veranlassten, den oströmischen Kaisern in

dem Gewände der Demuth gegenüber zu treten, eignen sie

sich ihnen gegenüber die Augustinische Theorie über das

Verhältniss des Kaisers zu der Kirche vollständig an. Dem
Kaiser Zeno, der in seinem Henoticon im Jahre 482 dem

Concil von Chalcedon jede Autorität abgesprochen hatte,

schrieb Papst Felix III., um ihm anzukündigen, dass er

den geistigen Urheber jenes Glaubensedikts, den Patriarchen

Acacius von Constantinopel in den Bann gethan habe, und

forderte ihn auf, der Kirche Gehorsam zu erweisen. ,,Ich

glaube, dass es ohne Zweifel für Euch nützlich sein wird,

wenn Ihr der katholischen Kirche während der Zeit Eurer

Regierung nach ihren eigenen Gesetzen zu leben gestattet

und nicht erlaubt, dass irgend jemand die Freiheit der

Kirche antaste, welche Euch Euern Thron wiedergegeben

hat. Es ist gewiss heilsam für Euch und Euer Interesse,

dass Ihr, wenn es sich um göttliche Dinge handelt. Euch

beeifert nach Gottes Gebot den kaiserlichen Willen dem

der Priester Christi unterzuordnen, nicht aber voranzustel-

len. Ihr sollt in kirchlichen Dingen weit eher von den

Häuptern der Kirche lernen statt sie belehren zu wollen,

die Ordnung der Kirche befolgen, nicht aber ihr mensch-

^) Schreiben an die Bischöfe von Gallien und Spanien vom 28. Juli

454 {Jaffe, n. 390, Ballerini, I, 1283). Verschiedene Ansichten über

die Feier des Osterfestes sind hervorgetreten; „tantum me diversitas

ista permovit, ut clementi principi Marciano curam de hac re animi

mei panderem , ut praecipiente ipso ab his qui habent hujus suppu-

tationis peritiam diligentius illic discussa ratione quaereretur, quo

die possit vcncrabilis solemnitas rectius cclebrari. Quo rcscribente,

VIII Kai. Maj. definitus est dies. Quia ergo studio unitatis et pacis

malui uricntaliuni deiinitioni acquiescerc quam in tantac fcstivitatis

observantia dissidcrc", setzt er denselben Tag fest.
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liehe Gebote auferlegen, die sie zu befolgen hätte. Ver-

suche nicht über die heiligen Anordnungen der Kirche zu

herrschen, der Deine Frömmigkeit nach göttlichem Willen

den Nacken zu beugen hat, damit Du nicht durch Ueber-

schreitung des himmlischen Gebots in Verachtung des

Lenkers aller Dinge verfällst." ^)

Der Nachfolger von Felix III., Papst Gelasius L, gab

dieser Theorie den klassische]i Ausdruck, in welchem sie

während vierzehn Jahrhunderten immer wieder von Rom
der Welt verkündet worden ist und zu verwirklichen ge-

suclit wurde. ,,Zwei Gewalten sind es", schreibt der Papst

an den Kaiser Anastasius, ,, durch die vornehmlich diese

Welt regiert wird , die heilige Autorität der Bischöfe und

die königliche Gewalt. Unter ihnen ist das Gewicht der

Bischöfe um so schwerer, als sie auch für die Könige selbst

im göttlichen Gericht Gott Eechenschaft ablegen müssen.

Denn Du weisst, dass Du, wenn Du auch in Deiner Würde

dem ganzen menschlichen Geschlechte vorgehst, doch, de-

müthig Deinen Nacken den Priestern zu beugen hast. Von

ihnen hast Du Dein Heil zu erbitten; denn in Sachen

des Heils hast Du Dich nach ihrem Urtheil zu richten;

wolle sie also nicht nach Deinem Willen zwingen. Wenn

^) Schreiben vom 1. August 484: „Puto quod vobis sine uUa du-

bitatione sit utile, si ecclesiam catholicam vestri tempore principatus

binatis uti legibus suis , nee libertati ejus quemquam permittatis ob-

sistere
,
quae regni vobis restituit potestatem. Certum est enim hoc

rebus vestris esse salutare: ut quum de causis Dci agitur, et juxta

ipsius constitutum regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis

subderc, non praeferre; et sacrosancta per corum praesules discere

potius quam docere; ecclesiae formam sequi, non huic humanitus se-

(juenda jura pracfigere; nequc ejus sanctionibus velle dominari, cui

Dens voluit clementiam tuam piac devotionis colla submittcre, nc,

dum mensura coclestis dispositionis exceditur, eatiir in contumeh'ani

dispooentis." {Jcijfe, n. 365. Thiel ^ Ei)istohic Komanorum pontifi-

cum gcnuiuac [I8ü7|, 1, 250.)
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sie auch aiierkeniicu, dass Dir die höcliste Gewalt zukommt

zur Herstellung der öffentlichen Ordnung und sie Deinen

Gesetzen in menschlichen Dingen Folge leisten , so ist es

doch Deine Pflicht ihnen mit Liebe zu gehorchen, denen

die Verwaltung der göttlichen Gnadenmittel übertragen

ist.... Wenn es die Pflicht aller Gläubigen ist, ihre

Herzen den Priestern zu unterwerfen, um wie viel mehr

ist dem römischen Bischof Gehorsam zu erAveisen, den die

Gottheit selbst allen Priestern vorgesetzt hat, und welchen

desshalb auch die Frömmigkeit der ganzen Kirche verehrt." ^)

Nur eine andere Wendung derselben Gedanken ist es,

wenn einige Jahre später Papst Symmachus dem Kaiser

zuruft: „Wenn Du ein christlicher Fürst bist, so bist Du
verpfliclitet, die Stimme eines jeden apostolischen Bischofs

geduldig zu hören.... Glaubst Du etwa, weil Du Kaiser

bist, es gebe für Dich nicht das Gericht Gottes? weil Du
Kaiser bist, könntest Du Dich gegen Petri Macht erheben?

^) Gelasius an Kaiser Anastasius von 494 {Jafft^ n. 387. TJiieJ^

a. a. 0., p. 350 sqq.): „Duo quippe sunt, Imperator auguste, qui-

bus principaHter mundus liic regitiir: auctoritas sacrata pontificum,

et rcgalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum,

quanto etiam pro regibus liominum in divino reddituri sunt exanime

rationum. Nosti etiani, . . qiiod licet praesidcns humano generi digni-

tate, rcruin tarnen pracsulibus divinarum devotus coUa submittis atque

ab eis causas tuae salutis exspectas inque sumendis coelestibus sacra-

nientis eisque ut competit disponendis, subdi te debere cognoscis reli-

gionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum to

pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim

quantum ad ordinem pcrtinet publicae disciplinae cognoscentes Impe-

rium tibi supcrna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent

religionis autistites, ne vel in rebus mundanis exclusae videantur ab-

viarc sententiae; quo, oro te, decet afiectu eis obedire, qui praerogan-

dis venerabilibus sunt attributi mysteriis?. . . . Et si cunctis genera-

liter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit corda

submitti, quando potius sedis illius praesuli consensus est adliibendus,

(picm cunctis sacerdotibus et divinitas summa voluit praeeminire et

subsequens ecclesiae generalis jugitcr pietas celebravit?"
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.... Vergleichen wir die Würde des Kaisers mit der Würde

des Bischofs, so ist zwischen ihnen der Unterschied so

gross, wie zwischen dem Menschlichen, dessen Sorge jenem

zufällt, und dem Göttlichen, dass diesem obliegt." ^)

So war in der Zeit als das weströmische Heich zu-

sammenbrach und auf seinen Trümmern neue germanische

lleiche entstanden, in dem Geiste der Menschen des west-

lichen Europas eine merkwürdige Veränderung der Ueber-

zeugungen eingetreten. Sowohl die alte Lehre der Kirche

von dem unversöhnlichen Gegensatz zwischen dem Reiche

Gottes und dem Reiche der Welt war in den Hintergrund

gedrängt als auch die in der absoluten Gewalt des rö-

mischen Imperators begründete Lehre von der Oberherrlich-

keit des Kaisers über die Kirche überwunden erschien.

Der Bischof von Rom, das anerkannte Haupt der katho-

lischen Christenheit des Abendlandes, verkündete laut die

Pflicht der weltlichen Herrscher, nach den Geboten der

Kirche die Staatsgewalt auszuüben und in allen kirchlichen

Dingen dem Priesterthum unbedingten Gehorsam zu leisten.

Nicht nur Selbständigkeit der Kirche und Freiheit der re-

ligiösen Ueberzeugung war es, was die Kirche von Rom
verlangte, sondern Herrschaft der Kirche über den Staat.

•^) Apologeticus Symmaclii episcopi Komani adversus Anastasium

imperatorem (506—512. Joffe, n. 475. Thiel, I, 700 sqq.) : „Si

cliristianus princeps es, qualiscunquc pracsulis apostolici vocem debes

l)atienter audire An quia Imperator es, et divinum putas con-

temnendum esse Judicium?... An quia imperator es, contra Petri

niteris potestatem. . . Conferamus autcm honorem imperatoris cum

honore pontificis: inter quos tantum dislat, quantum ille rerum liuma-

mirum curam gerit, iste divinarum." — Mildernd fügt er hinzu:

„lla(iuc ut nou dicam sui)criür, certc acqualis honor est."
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IV. Die Gesetzgebung ö^geii die Ketzer.

Wir haben bisher verfolgt, wie sich innerhalb der

katholischen Kirche theils im Bunde mit der Staatsgewalt,

theils im Gegensatz zu ihr die Lehre von der Selbständig-

keit der Kirche herausgebildet hat. Früher noch als in

der katholischen Kirche, die auf Grund des* Nicänischen

Glaubensbekenntnisses und Avenigstens im Abendlande mehr

und mehr unter Führung des Bischofs von Rom zu einer

geschlossenen Einheit sich auch äusserlich gestaltete, trat

in den zahlreichen häretischen und schismatischen Sekten,

mit denen die katholische Kirche seit dem Anfang des

4. Jahrhunderts zu kämpfen hatte, das Bewusstsein von

der Freiheit der religiösen Ueberzeugung vor jedem äussern

Zwang hervor. Nur wenige direkte Zeugnisse aus dem
Kreise der Häretiker selbst liegen allerdings hierfür vor;

um so deutlicher und gewichtiger tritt uns aber dieses

Bewusstsein entgegen in den immer wiederholten und mit

immer härtern Strafandrohungen versehenen kaiserlichen

Gesetzen gegen Ketzer und Schismatiker. Den hartnäckigen

Widerstand, den diese den Verfolgungen entgegensetzen, die

langjährigen und zum Theil heldenmüthigen Kämpfe, die

sie mit der Staatsgewalt und der katholischen Kirche füh-

ren, zeigen, dass die Absicht Constantins, dem römischen

Beich in dem Gemeinsinn der Christen und in der Einheit

der das ganzrömische Reich umfassenden, unter der Ober-

lierrlichkeit des Kaisers stehenden Kirche eine neue Grund-

lage zu geben, scheitern musste an dem durch das Christen-

thum in die römische Welt eingeführten Princip, das Gebot

Gottes höher zu achten als alle Gebote und allen Zwang

der Menschen.

Aufrechthaltung der Einheit des Glaubens und der ctSäue.
Kirche ist der Zweck der zahlreichen Ketzergesetze, welche
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von den römischen Kaisern erlassen wurden. Die Verletzung

dieser Einheit, das Abweichen von den durch den Kaiser

und die Kirche festgestellten Glaubenssätzen ist nicht nur

eine Beleidigung Gottes, sie ist ein Angriff auf die einheit-

liche Staatsordnung und als solche ein zu bestrafendes

Verbreclien. 1) Es würde uns hier zu weit führen, ein-

gehend den Gang der römischen Strafgesetzgebung gegen

Ketzer zu verfolgen. Die Grundsätze, auf denen sie be-

ruht, sind klar, sie sind gegeben durch die von den Kaisern

beanspruchten Oberherrlichkeit über die kirchlichen An-

gelegenheiten und durch die herrschende Ueberzeugung,

dass in der Einheit des Glaubens eine Schutzwehr des

Iveichs liege. Die religiöse Intoleranz wurde, wenn wir von

der kurzen Zwischenzeit der Regierung eines Yalentinian I.

(364— 375) absehen, der eine allgemeine Glaubensfreiheit

zu gestatten geneigt war, von sämmtlichen römischen Kai-

sern im Osten und Westen als einer der ersten Eegierungs-

') c. 15, Cod. Theod., XVI, 5 {Theodosius I. 388), Strafan-

drohimg gegen omnes diversarum perfidarumque sectarum, quos in

Doum miserae vcsania conspirationis exercet. — c. 3, Cod. Theod.,

XVI, 4 {Theodosius I. 392). Deportatione dignus est qui nee gene-

rali lege admonitus nee competenti sententia emendatus et fidem
catholicam turbat et populum. — c. 28, Cod. Theod., XVI, 5

{Ärcadnis 395). Ilaereticorum vocabulo continentur et latis adver-

ßus eos sanctionibus debent succumbere, qui vel levi argumento a

judicio catholicac religionis et tramite detecti fucrint dcviare. —
c. 38, Cod. Theod., XVI, 5 [Honorius 405): Una sit catholica vene-

ratio, una salus sit, trinitatis jjar sibique congrucns sanctitas expe-

tatur. — c. 40, Cod. Theod., XVI, 5 {Honorius 407)... Volumus

publicum crimen esse, quia quod in religionem divina committitur,

in omnium fertur injuriam. — Novellae Theodosii IL tit. III (438).

Inter ceteras sollicitudines quas amor publicus pcrvigili cogitatione

nobis indixit, praecipuam imperatoriae majcstatis curam esse per-

spicimus vcrac religionis indaginem, cujus si cultum tenere potueri-

inus, iter pro.sperilatis hiimanis aperimns inceptis. Es folgt nun ein

strenges Strafgesetz gcgi'n Häretiker, Juden und Heiden.
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grundsätze festgehalten und mit mehr oder weniger Energie

zur Durchführung gebracht.

Eine planmässige Strafgesetzgebung gegen die Ketzer ^*^.^^j^""*^
^'''^'

beginnt erst mit Theodosius dem Grossen. Allerdings hat-

ten schon Constantin der Grosse und seine Söhne, ins-

besondere Constantius, die Bischöfe und Geistlichen, welche

den von ihnen angenommenen oder begünstigten Glaubens-

sätzen ihre Zustimmung versagten, verbannt, aber sie waren

nur in einzelnen Fällen zum Schutz des orthodoxen Glau-

bens eingeschritten, ohne ein allgemeines Gesetz zu erlassen.

Valentinian L hatte nur gegen die Manichäer ein Gesetz

gegeben, das ihren Geistlichen Strafe androhte und die

Gebäude, in denen sie ihre Zusammenkünfte abhielten,

confiscirte. ^) Sein Sohn Gratian hatte dies letztere ver-

allgemeinert -) und später jede Häresie verboten, ohne je-

doch gegen die Häretiker mit Strafe einzuschreiten. ^)

Seitdem aber Theodosius den Thron bestiegen, folgte Ge-

setz auf Gesetz und Strafandrohung auf Strafandrohung.

Der Codex Theodosianus allein enthält 16 Ketzergesetze

von Theodosius L, 3 von Valentinian IL, 21 von Honorius,

12 von Arcadius, 12 von Theodosius IL und 3 von Valen-

tinian III. Dazu kommt noch ein ausführliches Ketzer-

gesetz von Theodosius IL, das derselbe nach Publication

seines Gesetzbuchs im Jahre 438 erliess. So wurden also

1) c. 3, Cod. Theod., XVI, 5 (von 372).

2) c. 4, Cod. Theod., XVI, 5 (von 376), „jussimus. . . . publicari

loca omnia, in quibus falso religionis obtentu altaria locarentur."

^) c. 3, li. t. von 379. Dass die Hinrichtung Priscillians und sei-

ner Genossen unter Kaiser Maximus im Jahre 385 in Trier nicht we-

gen Ketzerei erfolgte, sondern wegen Zauberkünste und. Magie, male-

ficium, hat Bernays (lieber die Chronik des Sulpicins Sevcrus, Berlin

1861, S. 13 fg.) gingen die bis dahin herrschende Ansicht vollständig

nachgewiesen. Dass freilich von den rechtgläubigen Feinden der Priscil-

lianisten die Klage wegen maleficium nur ein Vorwand war, um die

dogmatischen Gegner zu vernichten, kann keinem Zweifel unterliegen.

Lociiing, Geschichte des Kircheurcchts. I. 7
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CS Gesetze in 57 Jaliren gegen die Ketzer erlassen. Sic

richten sich theils gegen alle Ketzer, d. h. gegen alle,

welche auch nur in geringfügigen Punkten von den, vom

Kaiser für katholisch anerkannten Glaubenssätzen ab-

wichen,^) theils aber nur gegen einzelne, besonders ge-

strafen. fälirlich erscheinende Häresien. Darnach sind auch die

Strafen, welche die Gesetze androhen, sehr verschieden.

Einzelne Sekten waren in der Tliat eine Gefahr für den

öffentlichen Frieden geworden. Sie hatten, wie z. B. die

Donatisten in Xordafrika, das ganze Land in Verwirrung

gestürzt, gegen die Katholiken einen unerträglichen Terroris-

nius geübt und es bedurfte eines entschiedenen Einschreitens

der Staatsgewalt, um Ruhe und Ordnung herzustellen. Den

meisten Sekten aber konnte schon wegen der geringen Zahl

ihrer Anhänger eine politische Bedeutung nicht zugeschrie-

ben werden; sie wurden nur verfolgt wegen ihres Glaubens.'^)

Von Theodosius I. wurden überhaui)t alle Ketzer für in-

fami erklärt (c. 2, Cod. Theod., XYI, 1 vom Jahre 380);

eine Bestimmung, die später häufig wiederholt wurde. Nur

die Anhänger einzelner Häresien, wie die Manichäer, Mon-

tanisten u. s. w. wurden mit Verlust des römischen Bürger-

rechts bedroht (c. 17. 18. 3G. 40. 48, Cod. Theod., XVI, 5).

Die anfänglich nur einzelnen Sekten entzogene Fähigkeit,

ein öffentliches Amt zu bekleiden, wurde von Honorius im

Jahre 408 auf jille Häretiker, auf alle Feinde der katho-

lischen Religion ausgedehnt (c. 42, h. t.). Sehr zahlreich

waren die Sekten, deren Anhänger des Rechts beraubt

^) c. 28, li. t., siehe oben S. 96, Note 1.

^) Eine ausführliche Darstellung der Gesetzgebung gegen die

Ketzer haben insbesondere gegeben Gothofredus, Cod. Theod. Paratitlon.

zu XVI, 5 (VI, 116—122); Ed, Flattner, Quaestiones de Jure criminum

Romano (Marburg 1842) p. 252—264; und Eiffel, Geschichtliche Dar-

stellung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat von der Grün-

dung des Christenthums bis auf Justinian I. (Mainz 1836), S. 656—670.
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wurden, zu testiren, aus Testamenten zu erben, zu schen-

ken, Schenkungen anzunehmen u. s. w., während einzelne

andere überhaupt die Fähigkeit, ein Rechtsgeschäft ab-

zuschliessen, verloren (c. 40. 48, h. t.). Auch die Androhung

von Geldstrafen, um die Häretiker zur Rückkehr in den

Schooss der katholischen Kirche zu bewegen, wurde nicht

unversucht gelassen (c. 39. 51. 54, h. t.). Vor allem aber

glaubte man in der Verbannung der Ketzer aus den Städten,

in dem ihnen auferlegten Zwang, auf dem Lande, an ab-

gelegenen Orten zu leben, ein Mittel gefunden zu haben,

ihren Widerstand zu brechen. Seit dem Jahre 388 werden

derartige Anordnungen häufig wiederholt, ein Zeichen, dass

sie den erwarteten Erfolg nicht gehabt haben, und nicht

durchgeführt werden konnten (c. 14. 15. 16. 18. 20. 29. 62.

65, h. t.).

Die Todesstrafe wurde dagegen niemals allgemein als Todesstrafe.

Strafe der Ketzerei angenommen. Nur gegen einige wenige

Manichäersekten wurde sie und zwar zuerst von Kaiser

Theodosius im Jahre 382 angedroht (c. 9, h. t.). Später

dagegen (410 und 415) wurde von Kaiser Honorius ver-

sucht, durch Androhung der Todesstrafe wenigstens die

öffentlichen Zusammenkünfte der Häretiker zu verhindern

(c. 51. 56, h. t.) und aus Augustinus wissen wir, dass in

dem Kampfe, den Staat und Kirche gegen die Donatisten

führten, die hartnäckigen Ketzer, welche dem Gesetz nicht

gehorchten, häufig genug für ihren Glauben bluten mussten.

Jedoch darf nicht übersehen werden, dass nicht auf der

blossen Zugehörigkeit zu einer Sekte (abgesehen von den

ebenerwähnten Ausnahme bezüglich der Manichäersekten) der

Tod stand, sondern nur auf Handlungen, welche eine Ausübung

des Gottesdienstes enthielten, wie denn überhaupt jede kirch-

liche Thätigkeit der Sekten mit höhern Strafen belegt war.

So wurden die Zusammenkünfte der Häretiker theils über-

haupt, theils nur in den Städten mit Proscription und De-
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portatiou (c. 34. 30. 45. 51. 58. 03. GO, li. t.), wenn

nicht mit dem Tode (c. 51. 50, li. t.) bestraft. Vor

allem ricliteten sicli die Strafverbote gegen jede Lelir-

tliätigkeit der Geistlichen nnd Häupter der Sekten,

sowie gegen die Vornahme von Weihen der Geistlichen.

Sowohl die Weihenden wie die Geweihten wurden mit harten

Strafen getroflen, die theils in Verbannung oder Deporta-

tion, theils in der Confiscation des Vermögens, theils in

schweren Geldbussen bestanden. Alle Gesetze enthalten

Bestimmungen dieser Art.

bäutie'der*'' Eiu wcitcrcs Mittel, um den Sekten die Existenz zu

erschweren und soviel als möglich ihre Thiitigkeit und Avei-

tere Verbreitung zu verlündern, bestand in dem strengen

Verhot, ein Haus oder Grundstück zur Benutzung für die

Zusammenkünfte der Ketzer lierzugeben. War dies durch

den Eigenthümer oder mit seinem Wissen geschehen, so

wurde das Grundstück confiscirt und nach einem Gesetz

Theodosius IL vom Jahre 428 (c. 05, h. t.) soll dasselbe

sogar an die katliolischc Kirche fallen. Die Verwalter und

Päcliter, welche ohne Wissen des Eigenthümers eine solche

Benutzung des Grundstücks zugal)en, sollten schweren Stra-

fen, in einzelnen Fällen sogar der Todesstrafe (c. 0, h. t.)

unterworfen werden. Ganz allgemein aber wurde den Hä-

retikern Anerboten, Gebäude zu Kirchen zu weihen , beson-

dere (iel)äude für den Gottesdienst zu errichten u. s. w.

Derartige Kirchen der Sekten wurden für d(>n Fiscus ein-

gezogen (c. 3. 4. 8. 12. 20. 30, h. t.). Seit dem Jahre 408 wurde

in den meisten Gesetzen bestimmt, dass den katholischen

Kirchen diese confiscirten Gebäude mit den dazu gehörigen

Grundstücken überwiesen werden sollen (c. 43. 52. 54.

57. 65, h. t.). 1)

') Nur der Se]<te der Novatianor hatte Constaritin in Jalirc 32(5

den Besitz von Kirchengebäuden und Grabstätten erlaubt (<;. 2, h. t.),
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Diese in ihren llauptzügen dargelegte, weitscliiclitige

Ketzergesetzgebung der römischen Kaiser des -4. und 5. Jahr-

hunderts liefert iri sich allein schon den Beweis, dass die

Kaiser als Träger der unumschränkten Staatsgewalt mit

derselben Machtvollkommenheit durch Staatsgesetze die

kirchlichen und reinreligiösen Angelegenheiten zu ordnen,

über die schwierigsten Fragen einer fast bis an die Grenze

des Unverständlichen angelangten Dogmatik zu entscheiden

sich berechtigt fühlten, mit der sie auf den Gebieten des

weltlichen Lebens auftraten. Indessen war hiermit die

gesetzgeberische und verwaltende Thätigkeit der Kaiser in

Bezug auf die Kirche nicht erschöpft. Die Staatsgewalt

erkannte eine Selbständigkeit der Kirche nicht an. Sie

scheute sich sowenig durch ihre Gesetze tief in das Ver-

fassungsleben der Kirche einzugreifen und die kirchliche

Ordnung festzusetzen, wie sie auch die gesammte kirch-

liche Thätigkeit überwachte, durch Vorrechte, mit denen

sie die Kirche in reichem Masse ausstattete, ihre Entwick-

lung förderte, aber auch nach Willkür hemmend und stö-

rend die Freiheit des kirchlichen Lebens beschränkte.

Als unter Constantin die siegreiche Kirche sich An-

erkennung und Schutz in der Rechtsordnung des römischen

lleichs errungen hatte, waren die Grundzüge ihrer Ver-

fassung schon ausgebildet. Dieselbe musste für die politi-

schen Zielpunkte, die Constantin im Auge hatte, so geeignet

walirsclieinlicli dazu bewogen durch den Einfluss des von ihm beson-

ders begünstigten Bischofs dieser Schismatiker, des Acesius von By-

zanz, der von dem Kaiser ausdrücklich zur Synode von Nicäa berulcn

worden war. Aus dieser Gunst, in welcher die Novatianer bei Con-

stantin standen, ist auch die aussergewöhnliche Mikle zu erklären,

mit welcher das Concil von Is'icüa sie behandelte. Vgl. liefde ^ Con-

ciliengeschichte, I, 407 fg. Erst durch die Gesetze von Theodosius II.

wurden die Novatianer den übrigen Ketzern gleicligestellt (c. G, Cod.

Theod., XVI, G; c. h'd. G5, Cod. Theod., XVI, 5).
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erscheinen, dass er es zunächst als die Aufgabe der Staats-

gewalt betrachten konnte, die vorhandenen Grundlagen zu

stärken und auf ihnen weiter zu bauen. Von diesen, in

den ersten Jahrhunderten des Christenthums gelegten Grund-

lagen aus entwickelten sich die Verfassung und das Recht

der Kirche unter dem Schutze der christlichen Staatsgewalt.

Die Kräfte, welche diese Fortbildung des Rechts erzeugten,

lagen theils in der kirchlichen Gesellschaft und wirkten

selbständig von innen heraus, theils aber waren sie nichts

anderes als die Staatsgew^alt selbst, welche durch ihre Ge-

setze die Ordnung der kirchlichen Verhältnisse bestimmte

und bald fördernd, bald hindernd in jene aus eigner Kraft

und von innen heraus erfolgende Rechtsentwicklung ein-

griff. Die Normen, welche das kirchliche Leben rechtlich

ordneten, entsprangen sonach theils der vom römischen

Staat anerkannten Autonomie der Kirche, theils aber der

gesetzgebenden Gewalt des Staates selbst. Es wird sich

in der folgenden Darstellung zeigen, welcher Antheil einem

jedem dieser beiden Elemente an der Rechtsbildung der

Kirche ^vährend des 4. und 5. Jahrhunderts zuzuschrei-

ben ist.



Kapitel II.

Der Bischof und der Klerus.

I. Der Bischof.

Die katliolisclie Kirche, welche Constantin anerkannte,

mit liechten ausstattete und begünstigte, bildete keine

äussere, rechtlich organisirte Einheit. Sie war ein Ganzes

nur durch das innere Band des einheitlichen Glaubens und

durch das allen ihren Angehörigen gemeinsame Gefühl der

Zusammengehörigkeit. Die Bildung einzelner grösserer Ver-

bände hatte zwar schon im 3. Jahrhundert begonnen, eine

Zusammenfassung derselben aber zu einer Einheit noch

nicht stattgefunden. Auch selbst die schon vorhandene

Metropolitanverbindung war nur eine äusserst lose. Die

bischöflichen Gemeinden erschienen als die selbständigen

Glieder der Kirche, die zwar unter sich nicht ohne Zu-

sammenhang waren, die aber in Bezug auf ihr inneres

Leben in sich geschlossene Kreise bildeten. In dem Bischof "^fch^Amt.^'

hatten sie ihr Haupt, das nach innen mit wenig beschränk- •

ter Gewalt das kirchliche und religiöse Leben der Gemeinde

leitete, nach aussen hin sie vertrat. Schon seit der Mitte

des 3. Jahrhunderts hatte sich diese monarchische Ver-

fassung der einzelnen Gemeinden überall herausgebildet.

Der Bischof wurde erklärt für den Stellvertreter Gottes auf

Erden. Als einem Fürsten und Könige ist ihm Verehrung zu

zollen. Nach Gott ist er der irdische Gott, welchem Ehre

gebührt. Von den Bischöfen sagt Gott: Ihr seid Götter,
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Söhne des Allerliöclisten. Desswegen stellt der Bischof,

gleichsam mit göttlicher Würde geehrt Allen vor; dess-

wegen befiehlt er dem Klerus und dem ganzen Volke. ^)

In der Leitung und Verwaltung der Kirche ist er selbst-

ständig, ist er Niemandem als Gott Rechenschaft schuldig.

Nur das göttliche Gebot ist seine Schranke. Mit väterlicher

Gewalt ist er ausgerüstet; wie dem Vater die Söhne, haben

sich ihm Klerus und Volk zu unterwerfen. -) Die Priester

verhalten sich zu ihm, wie die Apostel zu Christus. ^) Allein

durch die Verbindung mit dem katholischen Bischof ist

dem Einzelnen der heilige Geist gegeben. Die ausserhalb

der katholischen Kirche stehen, sind desshalb des heiligen

Geistes und überhaupt des Heils nicht theilhaftig, weil sie

sich ausserhalb der Verbindung mit dem Bischof befinden, 'i)

„Du musst wissen'^, sagt Cyprian, ,,dass der Bischof in der

Kirche ist und die Kirche im Bischof und dass, wenn Einer

mit dem Bischof nicht in Gemeinschaft steht, er nicht in

der Kirche steht und diejenigen sich vergebens trügerischen

Hoffnungen hingeben, welche, während sie von den Priestern

Gottes den Kirchenfrieden nicht haben, heimlich mit Eini-

gen Gemeinschaft zu unterhalten glauben, da die Kirche,

welche katholisch und Eine ist, nicht zertheilt, sondern

durch den Kitt der v/echselseitig zusammenhängenden Bi-

1) Constitutiones Apost., II, 11. 20. 26.

^) OrigincSy m Luc. liom. 20 (III, 1)5(5): „Si Jesus filius

Dei subjicitur Joseph et Marias, ego noii subjiciar cpiscopo, qiü

mihi a Dco ordiiiatus est pater?" — Aehnlich Ad. Kom. 9, c. 3

(IV, 648).

^) Orir/ines, in Matth. Commcntar. Series, c. 10: „Proprio eiiim

episcopus domiiiusi Jesus est et prcsl)ytcri Abraham, Isaac et Jacob. . .

vel ceteri qui hoc nomine digni habiti sunt, quales fuerunt apostoli

Christi." (III, 836.)

*) liothe, a. a, 0., S. 227. Ritschl, Entstehung der altkatholischcii

Kirche (2. Aull. 1857), S. 561. 574. 578.
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scliöfe verknüpft ist."^) Die Biscliüfe sind Träger des der

Kirche innewohnenden göttlichen Geistes, sie sind im Besitz

der höchsten, der Kirche verliehenen Gewalt, der Gewalt

der Sündenvergebung. Wie Christus diese Gewalt den

Aposteln übertragen hat, so ist sie von den Aposteln

auf ihre Nachfolger und Stellvertreter, die Bischöfe, über-

gegangen. 2)

Diese ausserordentliche Autorität, welche die Bischöfe

für sich in Anspruch nahmen und die ihnen zuerkannt

wurde, musste in hohem Masse befestigt werden in den

2ieiten der Verfolgung unter Diocletian und seinen Nach-

folgern. Sie waren es, die zunächst den blutigen Ge-

fahren ausgesetzt waren; sie waren ihren Gemeinden mit

muthigem Beispiel vorangegangen und hatten sich in dieser

schweren Probezeit der hohen Stellung, die ihnen von der

religiösen Verehrung ihrer Gemeindeglieder bereitwillig zu-

gestanden worden war, würdig gezeigt. Der ihnen zuer-

kannte, über Klerus und Laien hoch erhobene Rang war

nun nicht nur in der von der Kirche angenommenen Lehre

von der Nachfolge in das Amt der Apostel begründet, er

erschien jetzt auch gerechtfertigt durch den Märtyrertod,

den zahlreiche Glieder des Episkopats freudig um Christi

und der Kirche willen erlitten hatten.

So war es denn auch die in dem Episkopat vertretene ^^\l sjaat°/fs

Kirche, mit der Constantin den Bund schloss. Auch dem Srch
Vertreter der

e aner-
kanut.

') Cijpriani Ep. 33 (Opp. rcc. G. Hartd, Wien, 1868, p. 566):

,,Iiide per temporum et succcssionum vices episcoporum ordinatio et

ccclesiae ratio decurrit et ecclesia super episcopos constitiiatur et

oinnis actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur." — Ej). GG

(p. 713): „Unde scire debes episcopum in ecclesia esse et ecclesiam

iu epiücopo, et si quis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse."

-) llitschl, a. a. 0. — Die bekannten Stellen Cypriatis, Ep. 75

(p. 810) und De cathol. cccles. unitate, c. 4 (p. 213). -- Der Brief des

]-oinif5('li(Mi Discholb Cornelius bei Cypricütj Ep. 45 (p. 601).
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Staate gegenüber galten nur die Biscliofe als die aus-

schliesslicli Lereclitigten Organe der Kirche. Die

nionarcliisclie Verfassung der Gemeinden wurde vom Staat

und dem Eeclit anerkannt, geschützt und gestärkt. Die

Kaiser selbst, von Constantin an, wetteiferten in äussern

Ehrenbezeugungen, durch welche sie die Autorität der Bi-

schöfe als Nachfolger der Apostel und Träger der kirch-

lichen Gewalt öffentlich anerkannten und steigerten dadurch

wiederum den bischöflichen Einfluss auf das Volk. Sclion

Constantin hatte das Urtheil der Bischöfe dem Urtheil

Gottes gleichgesetzt. ^) Mit der grössten Demutli trat er

auf dem Concil von Nicäa den Bischöfen gegenüber, mit

gesenktem Blick erschien er unter ihnen, er nahm nicht

eher Platz als bis ihm die Versammlung der Bischöfe das

Zeichen dazu gegeben. Sein goldener Sessel war niedriger

als die Sitze der Bischöfe. In den Edikten, durch welche

er die von dem Concil gefassten Beschlüsse verkündete, er-

klärte er, dass sie durch göttliche Inspiration der Bischöfe

zu Stande gekommen seien. ^) Einen schmeichelnden Priester,

der ihn bei dem Feste zur Feier des 3. Jahrzehntes seiner

Piegierung selig pries: ,,weil er in dieser Welt von Gott

zum Gebieter über Alles gesetzt sei und auch in der künf-

tigen im Bunde mit dem Sohne Gottes herrschen werde",

wies er zurück: „Er solle künftig nicht wagen, solches zu

reden, sondern vielmehr den Höchsten anflehen, dass der

Kaiser in dieser und jener Welt Knecht Gottes zu sein

gewürdigt werden möge." ^)

In frommer Demuth küssten die Kaiser den Bischöfen

die Hände und beugten willig das Haupt vor ihnen. ^)

') J'Jusehius, Ilist. eccl., X, c. 5.

^) Eusehius, Vita Constant., III, c. 17. 19. Socrates, Hist. eccl., I, c. 9.

^) Eusehius, Vita Constant., IV, c. 48.

'*) Die Belegstellen liierfür sind zusammengestellt von H. Valesius

in den Noten zu Theodoret., Ilist. eccl., IV, c. 6 (ed. üxonii 1854, p. 81).
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BiscliÖfen, die in einem besondern Geruch der Heiligkeit

standen, erwiesen sie gern äusserlich jede nur mögliche

Ehre. Kaiser Maximus erklärte an der kaiserlichen Tafel

den Becher nicht eher an den Mund zu setzen, bis der

heilige Martin denselben durch den ersten Trunk geweiht

habe, und der Heilige wagte es, den Becher nicht dem

Kaiser, sondern seinem Presbyter zu reichen als dem wür-

digsten Manne nach ihm selbst. ^) Der heilige Ambrosius

von Mailand erklärte dem Kaiser Theodosius, die bisherige

Sitte, dass der Kaiser während des Gottesdienstes seinen

Sitz im Chor einnehme, nicht mehr dulden zu wollen ; nur

die Priester gehörten in den Chor hinein, der Kaiser möge

zu den Laien hinausgehen. Und der Kaiser gehorchte

willig.^) Später soll der Kaiser dem Patriarchen Nekta-

rius von Constantinopel auf die Frage, warum er nicht im

Chor bleibe, geantwortet haben: ,,Icli habe erst spät den

Unterschied zwischen einem Bischof und einem Kaiser ken-

nen gelernt. Solange brauchte es Zeit, bis ich einen Mann
fand, der es wagte mir die Wahrheit zu sagen. Ich kenne

keinen Andern, als Ambrosius, der den Namen Bischof ver-

dient."^) Theodosius II., der eine unbeschränkte Herr-

schaft über die Kirche in Anspruch nahm, erklärte in

dem Beglaubigungsschreiben, welches er dem von ihm

für die Synode von Ephesus 431 bestellten Commissär, dem
comes Candidian, ertheilte: ,,er habe an den Berathschla-

gungen über streitige Glaubenssätze keinen unmittelbaren

Antheil zu nehmen; denn es zieme sich nicht, dass Jemand,

Ferner Pseuclo-Ambrosius, De dignitate sacerdot., c. 2: „quippe cum
videas regum colla et principum submitti genibus et exosculata eorum
dextra, orationil)us eorum credant se communiri" (Opp. IV, App. p. 408).

') Sulpicius SeveruSj Vita B. Martini, c. 20, p. 129.

2) SozomemiSy Hist. eccl., VII, c. 25 (ed. Hussey, Oxonii 1860,

p. 7(51 sqq.).

3) Theodoret., V, c. 18 (p. 441).
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der liiclit zur Zahl der heiligen Biscliöfe gehöre, bich in

Untersuchung und Entscheidung theologischer Streitigkeiten

mische. " ^)

Die Thcitsachen aber zeigen, dass alle diese Zeichen

und Aeusserungen der Verehrung nicht einer Unterordnung

der kaiserlichen unter die bischöfliche Gewalt entsprangen,

dass selbst nicht in rein religiösen oder theologischen

Fragen den Bischöfen ein Recht der Entscheidung zuge-

standen wurde. Trotz dem äussern Glanz und der hohen

Würdenstellung, die den Bischöfen gewährt wurden, ist

die Bemerkung eines zeitgenössischen Geschichtschreibers

der Kirche vollständig richtig: „Seit die Kaiser das

Christenthuni angenommen haben, hingen die Angelegen-

heiten der Kirche allein von ihnen ab."-) Der Ehre, die

den Bischöfen zu Tlieil wurde, entsprachen nicht rechtliche

Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der Staatsgewalt.

Auf allen Gebieten des kirchlichen Verfassungs- und Yer-

waltungsrechts ist der Beweis hierfür zu finden,

bischöflichen^ Jc wiclitigcr uud angesehener die Stellung des Bischofs

in der Kirche war, um so grössere Bedeutung musste auch

der Besetzung der bischöflichen Stühle zukommen. Die in

Bezug hierauf festgestellte kirchliche Ordnung entsprach

dem Charakter des bischöflichen Amtes. Welches auch der

Ursprung des bischöflichen Amtes gewesen sein mag, jeden-

falls Avar im 3. Jahrhundert der Bischof nicht mehr Be-

amter der kirchlichen Gemeinde, er galt vielmehr als das

von Gott bestellte Organ, das von Gott und der als idealen

Einheit gedachten Kirche mit der Leitung der einzelnen

1) Hefde, Concilicngcschiclito, II, 180. Mansi, IV, 1118.

2) Socrates, Ilist. cocl. (cd. Uiissey, Oxoiiii 1853), V, Proocm.,

p. 573: ,,a9' ou xpiaTtavi^s'.v (ol (SaatXei?) Y^p^avTo, ta ttj; i/.xlr,aiy.^

yiyo'rj.oi t-; y.y.\ y''vovt7.'.."
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kircliliclieii Gemeinde beauftragt ist. ^) Die Bischöfe sind

die Nachfolger der Apostel, welche von Gott mit der Ge-

walt ausgerüstet sind, die Kirche 7a\ verwalten.^) Diese

Nachfolge in das Amt der Apostel kann aber nicht die

Gemeinde eitheilen, sondern nur die Nachfolger der Apostel

selbst. Die bischöfliche Gewalt, die nicht von der Gemeinde

abgeleitet wird, kann auch nicht von der Gemeinde über-

tragen werden, sondern nur von der Kirche und den Trä-

gern der apostolischen Gewalt, den Bischöfen. Schon im

3. Jahrhundert stand der Satz fest, dass die Weihe zum

Bischof, d. h. eben die Berufung in die Nachfolge der

Apostel und die Uebertragung der kirchlichen Gewalt in

der Gemeinde, nur durch Bischöfe erfolgen kann. Anderer-

seits aber hatte die Gemeinde, Klerus und Laien, sich das

Hecht bewahrt, die Person des zum Bischof zu Weihenden

zu wählen. So vereinigten sich die Befugnisse der benach-

barten Bischöfe und der Gemeinde zur Neubesetzung des

bischöflichen Stuhls. Zur Cyprians Zeit, in der Mitte des

3. Jahrhunderts hatte die kirchliche Ordnung in fast allen

Theilen des römischen Reichs eine feste Gestalt gewonnen. ^)

^) Dass Gott es ist, der die Bischöfe beruft, sagt Cyprian an

zulilreiclien Stellen: De Bono patient. c. 13 (p. 407). Ep. 3 (p. 471).

Ep. 55 (p. 629). Ep. 58 (p. 670. 672). Ep. 67 (p. 726. 733). — Con-

stitutiones Apostolicae VIII, c. 5. Gebet bei der Consecration des

Bischofs., öv £^£),£'^co zU £:rtay.orc-r,v. . .

-) Clarus a Mascula auf dem Concil von Carthago im Jahre 256:

,,Manifesta est sententia Doraini nosti'i Jesu Christi apostolos suos

mittentis et ipsis solis potestatem a patre sibi datam permittentis, qui-

l>us nos successimus eadem potestatc ecclcsiam Domini gubernantes"

{Cypriam Opp. p. 459).

3) Cypriaui Ep. 67, c. 5 (p. 739): „Propter quod diligenter de

iraditione divina et apostolica obscrvationc scrvandam est et tenendum,
(juod apud nos (juoquc et fcrc provincias univcrsas tenetur, ut ad
ordinationcs rite celebrandas ad cam plebem, cui pracpositus ordina-

tnr, episcopi cjusdcm provinciae proximi (juoque convcniant et cpi-

scopus dciigntnr i)l('lie pracseiite (piac singulorum vitam plcnissimc
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\Yar ein Bischofssitz erledigt, so kamen die benachbarten

Bischöfe der Provinz in der Bischofsstadt zusammen. Die

ganze Gemeinde wurde versammelt und wählte den Mann,

den sie an ihrer Spitze zu haben wünschte. Die Bischöfe

hielten nun eine Untersuchung über den Gewählten ab;

seine Gegner konnten Beschuldigungen gegen ihn vor-

bringen, seine Anhänger ihn vertheidigen. Die Bischöfe,

welche die Weihe im Auftrage Gottes vorzunehmen hatten,

waren deshalb auch nicht verpflichtet, jeden Gewählten zu

weihen, sondern nur den, dessen Kechtgläubigkeit, Tugend-

haftigkeit und Befähigung zum Amt durch die Untersuchung

festgestellt worden war. ^) War der Gewählte nicht als

würdig befunden, so hatte eine neue Wahl stattzufinden;

denn vor allem hatte die Gemeinde die Befugniss sich

würdige Bischöfe zu wählen und unwürdige zurückzu-

weisen. -)

Hiermit stimmt auch das achte Buch der Apostolischen

Constitutionen, das jedenfalls der Zeit vor Constantin an-

gehört, überein. Nachdem von dem gesammten Volk der

würdigste gewählt ist, sollen die Gemeinden, der Klerus

und die anwesenden Bischöfe an einem Sonntage sich ver-

novit et uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit quod et

apud nos factum videmus in Sabini collegae nostri ordinatione, ut de

universae frateriiitatis suffragio et de episcoporum qui in praesentia

convenerant quique de eo apud vos litteras fecerunt judicio , episco-

patus ei deferretur et manus ei.... imponeretur."

^) Cypriani Ep. 67, c. 4 (p. 738): „Coram omni synagoga jubet

Deus constitui sacerdotem, id est instruit et ostendit ordinationes

sacerdotales non nisi sub populi adsistcntis conscientia fieri oportere,

ut plebe praesente vel detegaiitur malorum crimina vel bonorum

merita praedicentur et sit ordinatio justc et legitima quae omnium

suffragio et judicio fuerit examinata."

2) a. a. 0, (p. 737): „quande ipsa (plebs) maxime habeat potesta-

tem aut eligendi dignos saccrdotes vel indignos recusandi." — Vgl. auch

Kp. 55 (p. G2U). Ep. £8 (p. G72).
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sammeln. Der angesehenste der Bischöfe hat die Priester

und die Gemeinde zu fragen, ob der Gewählte von ihnen

zum Bischof verlangt werde und sie dreimal aufzufordern,

über seinen Glauben, seine Tugendhaftigkeit und Lebens-

wandel Zeugniss abzulegen. ^) Ist dies für den Gewählten

ausgefallen, so treten drei Bischöfe an den Altar; einer von

ihnen weiht den Gewählten, indem er ihm die Hand auf-

legt, während die Diakonen die heiligen Evangelien über

sein Haupt halten.

Mit der Ausbildung der Metropolitanverfassung erhielt

der Metropolit, der Bischof der Provinzialhauptstadt, die

Befugnisse, die Wahl zu leiten, zu bestätigen und den Ge-

wählten unter Assistenz zweier andern Bischöfe zu ordiniren.

Das Concil von Nicäa (c. 4 und 6) sanktionirte diese Vor-

rechte des Metropoliten.

Diese Bestimmungen blieben die kirchlichen Vorschrif-

ten für die Wiederbesetzung erledigter bischöflicher Stühle.

Der Klerus und die Laien der Gemeinde hatten das Becht

den Bischof zu wählen, aber der Metropolit und die Bi-

schöfe der Provinz hatten die Befugniss der Wahl ihre

Zustimmung zu versagen. Von dem Metropoliten oder dem

von ihm beauftragten Bischof konnte der neue Bischof

allein geweiht werden. Zur Bischofsweihe war die An-

') Constitutiones Apost., YIII, c. 4, de ordinatione episcopi: „^ul-

axoTTOv y^zipoTQ'^iia'ioii. . . . aptotov Ör; \>ko iiavTo? xoO XaoO £xX£X£YM.£vov.

OO dvo|j.aaS£VTO? xal dpsaavro?, auveX^wv 6 Xao? a|jt.a tw TtpsaßuTepfw xa\

ToT? TCapoOaiv iiztay,67:oi^ x.. x. X." Es gelit daraus klar hervor, dass die

Walil durch die Gemeinde der Prüfung vorhergegangen ist, dass nicht

der Gemeinde ein blosses Zustimmungsrecht zu dem Vorschlag der

Bischöfe zustand. Der Bischof fragt das Volk: „e? auro? ^anv, ov

a?ToOvTczt iU apxo^^'^a." Der auxos kann nur der Gewählte sein, von dem
im Eingang der Stelle die Rede ist. Cardinal Pitra (Juris eccl. Graec.

Ilist. et Mon., 18G4, I, 73) meint freilich : „Vix monendum Icctorem

esse puto huc populum adduci non suffragium ferendi, sed tcstimonium

dandi gratia, in partem potius informationis. . quam clectionis rcccptum."
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Wesenheit von wenigstens drei Bischöfen unbedingt er-

forderlich. ^)

Zu den Formalitäten der Wahl kam im Laufe des

4. Jahrhunderts, wenn auch vielleicht noch nicht überall, so

doch an vielen Orten der Gebrauch, dass über die Wahl

ein Protokoll aufgenommen und von den bei der Wahl An-

wesenden unterschrieben wurde. -)

wai.iniiss- Indessen ie grössern Einfluss das bischöfliche Amt in
brauclie. o

Kirche, Gesellschaft und Staat seit Constantin erhielt, um
so schwieriger musste es werden, die kanonischen Vorschrif-

ten über die Besetzung der bischöflichen Stühle thatsächlich

durchzuführen und von der Wahl alle fremdartigen, rein

^) Von dem Antheil des Metropoliten an der Besetzung der biscliöl-

lichen Stühle seiner Provinz wird später nocli näher zu reden sein.

S. Knp. VII.

2) Theodoret., Hist eccl. , II, c. 31, über die Wahl des Melotius

von Antiochia im Jahre 3G0 (oder 3G^). — Augi(stinits Hess, allerdings

ofeoren die kirchlichen Vorschriften, schon zu seinen Lebzeiten sein(3n

Nachfolger er^Yählcn. Ep. 213 (II, 1027): „Acta excepta a notariis

in designando Eradio presbytero: a notariis ecclesiae, sicut cerniiis, exci-

piuntur quae dicimus, excipiuntur quae dicitis et meus sermo et vestrae

adclamationes in terram non cadunt. . . . Hoc ad ultimum rogo ut

gestis istis dignemini subscribere qui potestis. — Leo L, ad ep. prov.

Vien. Jaffc^ n. 185 {Ball., I, 633), von 445, c. 6 : „Teneatur subscriptio

clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. —
ThomassinKS (Vetus et nova eccl. disciplina, P. II, L. 2, c. 3, § 5) schliesst

aus dieser letztern Stelle, dass im Abendland nur die Kleriker das

Wahldekret unterschrieben hätten. Indessen wird das Gegentheil in

der Stelle Augustins ausdrücklich gesagt. Auch in den folgenden Jahr-

hunderten wurde das Wahldekrct von Klerikern wie Laien unterzeichnet.

Meines Erachtens erwälmt Leo hier nur der subscriptio der Kleriker,

um einen Wechsel der Ausdrücke stattfinden zu lassen. Im vorher-

gehenden c. 4: spricht er von den vota civium, testimonia populbrum,

honoratorum arbitrium, electio clericorum. Es geht daraus hervor,

dass alle diese Ausdrücke keine verschiedenen Befugnisse, sondern

nur die I3efugniss, an der Wahl sich zu betheiligen, bezeichnen; wie

denn auch c. G fortfährt: ,,Qui joiaefuturus est omnibus, ab omni-

Ijus eliffatur."
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weltlichen Einflüsse fern zu halten. Seitdem die christliche

Gemeinde in den . meisten Orten die gesammte oder doch

fast die gesammte städtische Bevölkerung umfasste, der

bischöfliche Stuhl aber das Ziel vieler ehrgeizigen und

herrschsüchtigen Geistlichen, ja auch häufig genug einzelner

Laien wurde, gewannen viele Elemente auf die Wahlen

Einfluss, die keineswegs einen kirchlichen Charakter hatten,

die vielmehr rein weltlicher Natur waren. Immer wieder

wurden von den Concilien die Bestimmungen über die Be-

setzung der Bisthümer eingeschärft, insbesondere die, dass

ohne Zustimmung der Bischöfe und ohne Genehmigung des

Metropoliten der bischöfliche Stuhl nicht giltig besetzt wer-

den könne. ^)

Wahlumtriebe der schlimmsten Art fanden statt; die

städtischen Parteien bemächtigten sich der Angelegenheit

und schon frühe werden Klagen laut über Wahlbestechungen

und Wahlfälschungen. Bei dieser Gelegenheit, wo sich die

gesammte Bevölkerung im öfl'entlichen Leben bethätigen

konnte, traten alle Nachtheile hervor, die ein Jahrhundert

langes despotisches Regiment auf den öffentlichen Geist

und die politische Sittlichkeit ausgeübt hatte. Schon in

der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts suchte die Kirche

im Orient wenigstens die Masse der Bevölkerung von der

eigentlichen Wahl auszuschliessen, den reichen und vor-

nehmen Klassen die Befugniss zum Wählen vorzubehalten

und das übrige Volk mit einem, in der Regel wenig be-

deutenden Zustimmungsrecht abzuspeisen. ^) Gregor von

1) Concil von Antiochien (341), c. 16. 19. 23; von Sardica (343),

c. 6; von Carthago (397), c. 12; zweites Concil von Arles (zweite

Hälfte des 5. Jahrhunderts), c. 5.

^) Das Concil von Laodicea, das zwischen 343 und 381 stattgefun-

den zu haben scheint {Hcfele, a.a.O., I, 746 fg.), c. 13, will schon

nicht gestatten, dass ta oyXa sich an der Wahl betheiligen. Tlicodo-

ret (IV, c. 20) erzählt, dass der Nachfolger des Athanasius (f 373)

Locning, GcßchicLtc dos Kircheurechts. I. g
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Niizianz machte sogar im Jalire 374 geradezu den Vor-

sclilag, den Laien jede Betlieiligung an der Wahl zu ent-

ziehen und das AYahliecht nur den Klerikern zu iiher-

tragen. ^) Im 5. Jahrhundert wurde im Orient in der That

das untere Volk von der Wahl ausgeschlossen und dieselbe

den höhern KLassen und der Geistlichkeit vorbehalten.^)

Im oströmischen Reich fand diese Entwicklung ihren

Abschluss unter Justinian, der im Jahre 546 in der Novelle

123 durch Staatsgesetz neue Vorschriften über die Bischofs-

wahlen erliess. Die Geistlichkeit und die angesehensten

Bürger (TcpwTot) der Stadt haben drei Candidaten zu wählen,

aus denen der Metropolit den Würdigsten zu nehmen und

zu weihen hat.

Im Abendlande hatte dagegen die Gemeinde ihr Wahl-

recht bewahrt und wenn es auch häufig genug vorkommen

gewählt worden sei von den Geistlichen, den Behörden und Vor-

nehmen, dass das Volk nur zugestimmt habe (xa\ 6 Xaos §£ aizcnq tat?

exJcpiQpiLaK; eÖT^Xou Tr]v tjBovt'v).

^) Gregorii Naz. Orat., 18 (Opp. Paris 1778, I, 356).

2) In der 16. Sitzung des Concils von Chalcedon am 1. November

451 erklärten die kaiserlichen Commissäre, dass nach dem bestehen-

den Recht die Meiropohten der Diocesen Asien, Pontus und Thracien

gewählt werden von dem Klerus, den Possessores und llonorati ihrer

Stadt unter Zustimmung aller oder der Mehrheit der Provinzialbischöte

(&)CT£ ^l^rjCpi^ca^at (Jikv uapa xwv £>:aaTr]<; (j.TQTpoTioXe'ws >:X-r]pixc5v xal xTTf]Tdp(jov

xot\ XajjLTpoTaTwv dvSpwv x. t. X.). In der alten Uebersetzung des Rusticus,

die in der Mitte des 6. Jahrhunderts auf Grund einer altern angefertigt

worden ist, werden als Wählerklassen ausser den Geistlichen angegeben

die possessores et clarissimi viri (Mansi, VII, 450). Clarissimi,

Xcr.|jLTtpoTaTot, ist die offizielle Bezeichnung der Männer senatorischen

Ranges [Gothofredus zu c. 23, Cod. Theod., XI, 30 und c. 4, Cod. Theod.,

VI, 2). llonorati sind aber eben alle diejenigen, welche senatorischen

Rang haben. Vgl. Ei. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung

des römischen Reichs bis auf Justinian (18G4), I, 200 i'g. Sic bildeten

einen besonderen Stand. — Der übrigen Bevölkerungsklasscn wird in

fler Ei'klärung der kaiserlichen Commissäre gar keiner Erwähnung

mehr gethan.
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mochte, dass thatsächlich der Gemeinde ein Bischof auf-

gedrungen wurde, ohne dass sie befragt worden wäre oder

sogar auch gegen ihren ausgesprochenen Willen, so waren

dies doch allgemein anerkannte Verletzungen der bestehen-

den kanonischen Vorschriften. Vornehmlich war es hier der

Einfiuss der römischen Bischöfe, durch welchen die Aufrecht-

haltung des bestehenden Rechts ermöglicht und das Wahlrecht

der Gemeinde geschützt wurde. Papst Cölestinus, Leo der

Grosse, Hilarus schärften zu wiederholten Malen den galli-

schen Bischöfen ein, dass nur unter Mitwirkung und nach

Wahl der Gemeinde ein erledigter Bischofssitz wieder be-

setzt werden dürfe. ^) Dabei konnte es denn freilich bei

der Auflösung aller staatlichen Ordnung, wie sie die letzten

Jahrzehnte des weströmischen Reichs charakterisirt , auch

vorkommen, dass eine Stadt, die sich von dem Metropoliten

einen Bischof nicht aufzwingen lassen wollte, von dem

kampflustigen geistlichen Herrn mit Waffengewalt besetzt

wurde und gegen ihren Willen einen Bischof annehmen

musste. Der heilige Hilarius von Arles soll mit bewaffneten

Schaaren die Städte, deren Bischöfe gestorben waren, über-

fallen und aus seinen Anhängern ihnen einen Bischof ge-

geben haben. ^) Der arianische Burgunderkönig Gundioch

belangte den heiligen Mamertus von Vienne bei dem Papste

Hilarus, dass er die Stadt Die, welche nicht einmal zu

^) Papst Cölestinus an die Bisehöfe der Provinzen Vienne,

Narbonensis I und II von 428 {Joffe, n. 152, Coiistant, Epistolae

Rom. pontif. , 1721, p. 1065), c. 5: „Nullus invitis detur episcopus.

Cleri, pleljis et ordinis consensus et desiderium requiratur." — Leo I.

{Jaffe, n. 213): „ Nullus invitis et non petentibus ordinetur, nc

civitas episcopum non optatum aut contemnat aut oderit et liat

minus religiosa quam convenit, cui non licuit habere quam voluit." —
Hilarus an Leontius von Arles von 468 [Jaffi, n. 331. Thiel, a. a. 0.,

I, 146).

2) Leo 1. von 445 {Jaffe, n. 185. Ball, a. a. 0., I, 633).

8*
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seinem Metropolitanspreiigel gehörte, mit Waffengewalt ein-

genommen und ihr einen Bisehof aufgedrängt habe. ^)

Aber aueh abgesehen von solchen verbrecherischen

Unternehmungen musste es häufig dem überwiegenden Ein-

fluss der Geistlichkeit oder den angesehenem Ständen der

städtischen Bevölkerung gelingen, die Wahl des Bischofs

zu bestimmen, die handel- und gewerbetreibenden Klassen

zurückzudrängen. Im Anfang des 5. Jahrhunderts scheint

es in Rom Sitte gewesen zu sein, dass am Tage vor der

AVahl die angesehenere Geistlichkeit zusammentrat, sich

über einen Candidaten einigte und am Wahltag denselben

der Bürgerschaft zu gemeinsamer Wahl vorschlug. ^) Ein

besonderes Vorrecht scheint dagegen den höhern Ständen,

den Honorati, Possessores, Curiales nicht zugekommen zu

sein, obwohl mehrfach ihr Antheil an der Wahl besonders

hervorgehoben wird. ^)

Auch der Versuch, den in der zweiten Hälfte des

5. Jahrhunderts das zweite Concil von Arles machte, das

Mitwirkungsrecht der Gemeinde dahin zu beschränken, dass

die Gemeinde und der Klerus aus einer von den Bischöfen

der Provinz aufgestellten Liste von drei Candidaten einen

auszuwählen haben, scheint keinen Erfolg gehabt zu haben.

1) Ililarns von 4G3 {Jaß'e, n. 331).

'^) Bericht der römischen Geistlichen, welche am 28. Dezember

418 Papst Bonifazius gewählt hatten, an Kaiser Honoriiis: „PlurcH

in unum convenimus sacerdotes, ut de constituendo successore com-

muni judicio tractaremus. , . altera die ad ecclesiam Lateranensem

hahita omnium collatione properavimus, illiqne participato cum chri-

stiana plebe consilio, quem deus jussit, elegimus." Baronius, Annales

eccl., a. 419, n. 9.

') Papst Leo I. von 44,5. Jciffe, n. 185. Siehe oben S. 112,

Note 2. An anderer Stelle dagegen sagt er einfach: „Sccuti-

dum desideria cleri, honoratorum et plebis unanimitcr consecrastis

episcopum" {JaJ/e, n. 213. Ball, a, a. 0., I, 890).
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Es ist uns wenigstens kein Fall bekannt, in welchem diese

Walilart zur Anwendung gekommen wäre ^)

Nicht selten wusste die Geistlichkeit oder eine Partei

derselben durch irgend ein frommes Wunder oder einen,

als solches gedeuteten, aussergewöhnlichen Vorfall die Stim-

men der Gemeinde auf den von ihr begünstigten Candidaten

zu lenken. Hatte das Wunder seine Kraft auf die leicht

empfänglichen Gemüther der Masse ausgeübt, so fand eine

eigentliche Wahl nicht mehr statt. In lautem Zuruf be-

grüssten Geistliche und Laien den von Gott selbst bezeich-

neten Bischof und selbst wenn eine Gegenpartei vorhanden

war, so konnte dieselbe gegen den sich offenbarenden gött-

lichen Willen nicht ankämpfen. So erzählte die fromme

Legende, dass der römische Bischof Fabian im Jahre 23G

von Gott selbst zur Nachfolge Petri berufen worden sei,

da während der Waldhandlung eine Taube sich auf sein

Haupt gesetzt habe. ^) Der heilige Ambrosius, der ein hoher

Staatsbeamter und noch nicht einmal getauft war, wurde

durch die Stimme eines Kindes der Wahlversammlung als

der von Gott auserwählte Bischof von Mailand verkündet^),

und wenige bischöfliche Kirchen gab es, die sich nicht rüh-

men konnten, dass Gott selbst ein oder das andere Mal

sich bewogen gefühlt habe, ihnen unmittelbar einen Bischof

zu bezeichnen.

Der Mangel an Gemeinsinn, der Paiteihader, die Wahl-

^) IL Concil von Arles, c. 54: „Placuit in ordinatione episcopi

hunc ordirtcm custodiri, ut primo loco.... tres ab episcopis nomi-

nentur , de quibus clerici vel cives crga unum eb'gendi habeant po-

testatem."

2) Fjusehius, Hist. cccl., VI, c. 29.

3) Socrates, Hist. cccl., IV, 25, sowie Theodoret, Hist. ecel., IV,

6, wissen von dem Wunder nichts; wohl aber erzälilt es der Biograph

des heib'gen Ambrosius, Vaulinus (Vita Anibrosii, c. (>) und gab

damit eine Anleitung liir /.uhlreiche Dischofswahlcn der spätem Zeit.
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Umtriebe, wie sie bei Gelegenheit der biscliöfiiclien Wahlen

zu Tage traten, boten in vielen Fällen die günstige Ge-

legenheit dar, um thatsächlich das Wahlrecht der Gemeinde

zu beseitigen. Die Briefe des Apollinaris Sidonius gewäh-

ren uns einen lehrreichen Einblick in die Zustände der

gallischen Kirche. In eingehenden Schilderungen hat er uns

die Vorgänge bei der Wiederbesetsning der Bischofssitze von

Chalons und Bourges erzählt. Nach dem Tode des Bischofs

von Chalons versammelten sich die Bischöfe der Provinz

unter Leitung des Metropoliten, des Bischofs Patiens von

Lyon, in Chalons, finden aber dort die ganze Bürgerschaft

in verschiedene Parteiungen getheilt, die sich an drei

Bischofscandidaten anschliessen. Das Interesse der Kirche

hat Niemand im Auge. Der eine Candidat hat kein ande-

res Verdienst als seine vornehme Geburt; der zweite hatte

durch seine glänzenden Gastmähler sich Anhänger gewor-

ben; der dritte hatte in einem stillschweigenden Vertrag

seiner Partei die Kirchengüter als Beute versprochen. In

dieser Sachlage traten die Bischöfe zu geheimer Berathung

zusammen und fassten den Beschluss, von einer Wahl durch

die Gemeinde ganz abzusehen und ihren eignen Candidaten

zum Bischof zu weihen. Die Bürgerschaft war darüber so

erstaunt, jede Partei fülilte sich wenigstens insofern zu-

friedengestellt, als nicht der Candidat der Gegenpartei

Bischof wurde, dass Niemand Einsprache zu erheben wagte,

und die Consecration des neuen Bischofs in Ruhe voll-

zogen werden konnte. ^)

Bei der Wiederbesetzung des bischöflichen Stulils von

Bourges, mit dem die Würde eines Metropoliten der Pro-

vinz Aquitania I. verbunden war, spielte Sidonius, der in-

zwischen Bischof von Clermont geworden war und als

') Epist. IV, 25 (C. Solu Apollinaris Sidonii Opp. cd. Sirmond,

Op].. Varia 1728, I, 553).
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solcher der Provinz aiigeliörte, selbst eine tliätige Rolle.

Die meisten Bischofssitze der Provinz waren schon (471)

in die Hände der. Westgothen gefallen. Trotz der gefahr-

vollen Zeiten konnten sich die Bürger über einen Candidaten

nicht einigen. Die Zahl der Candidaten war so gross, dass

sie auf zwei Bänken keinen Platz gefunden haben, Avie Sido-

nius uns mittheilt. Jeder suchte durch Bestechungen seinen

Zweck zu erreichen, dem meistbietenden schien der Erfolg

gesichert. ^) Sidonius brachte es durch seinen persönlichen

Einfluss dahin, dass die Parteien sich vereinigten und ihm

die Benennung eines Bischofs übertrugen. Die Wahlberech-

tigten schwuren, den von ihm bezeichneten zu wählen, und

so kam die Wahl eines neuen Bischofs zu Stande. ^)

Aus beiden Erzählungen geht hervor, in welchem Um-

fange Geldbestechungen und andere unlautere Einwirkungen

die Bischofswahlen in Gallien im 5. Jahrhundert beherrsch-

ten. In den letzten Jahren der römischen Herrschaft er-

liess der Schattenkaiser Glycerius noch ein strenges Gesetz

gegen Wablbestechungen und diejenigen, die sich bestechen

Hessen. Das bischöfliche Amt habe dadurch fast gänzlich

seinen heiligen Charakter verloren, die W^ahl sei zu einem

') Epist. VII, 5 (1. c. p. 590): „tremit populus per studia divisus

... omnia incurrunt levia, varia, fucata et quid dicam? sola est illic

Simplex impudentia. . . rem jam dudum in nundinam mitti auctioiiemque

potuisse, si quam paratus invenitur emptor, venditor tarn desperates

inveniretur." — Epist. VII, 9 (p. 596): ,,Etenim tanta turba compe-

titorum, ut cathedrae unius numerosissimos candidatos nee duo reci-

pere scamna potuissent."

^) Die Kede, durch welche Sidonius seinen Mann der Gemeinde
empfahl, ist uns in seiner Briefsammlung erhalten. Ep. VII, 9 (p. 597

— GOl). Dieselbe schliesst: „Et quia sententiam parvitatis meae in

liac electione valituram esse, jurastis (siquidem non est validius dicere

sacramenta quam scriberc)... Simplicius est, quem provinciae nostrae

metropolitanum, civitati vcstrae summum sacerdotem fieri debere pro-

nuntio. Vos autcm de viro de quo loquimur, si novam sententiam

meam scquimini, secundum vestram vetcrem consonarc."
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Handelsgcscliäft geworden. Das Vermögen der Kirche müsse

dazu dienen, das Geld zu den Bestechungen zu liefern oder

die vor der Wahl gemachten Versprechungen zu erfüllen.

Darin liege der Grund, dass die beleidigte Gottheit schweres

Unheil über das römische Reich verhänge. Jeder Bischof,

der durch Bestechungen sein Amt erlangte, sei nach einem

Jahre wieder abzusetzen; während dieses Jahres habe ein

Fiscalbeamter alle Ausgaben aus der Kirchenkasse zu ge-

nehmigen. Dieselbe Strafe treffe den Ordinator des Bischofs.

Die Bürger, die sich haben bestechen lassen, sollen aus

ihrer Vaterstadt, der sie so schlecht gedient haben, ver-

bannt werden und eine Geldstrafe im Betrage der Summe,

mit der sie sich haben bestechen lassen, entrichten. ^)

Bischöfe in Docli darf nicht übersehen werden, dass diese Miss-
Gallien im '

5. Jahrhundert. |^^,:^^^p]^g keincswcgs Überall die Herrschaft erlangt hatten.

Unter den gallischen Bischöfen des 5. Jahrhunderts lassen

sich zwei Klassen unterscheiden. Die eine bestand aus

Männern, die den vornehmen Kreisen des Landes angehörend

ihre Jugend und ihr Mannesalter im weltlichen Leben, in

den Genüssen einer überfeinerten Zeit, in dem Staatsdienste

zugebracht hatten und bei herannahendem Alter in der ein-

flussreichen und hochangesehenen Stellung eines Bischofs

^) Glycerii Edictum datum ad Himelconem Praefectum Pract.

Italiae vom 10. März 473 bei Ballermi, II, 677: „Ademtum est

Studium bonae conscientiae fecitque id quod de Deo sperare de-

buit, ad pecimiara et exactionem vocare. Ilinc natum est, ut ariti-

stitum reverentia magis potestas saeculi putaretur et tyramios

politas esse se malint qui vocabantur antistites, ac religione neglecta

sub hominum patrociniis coiistituti publica magis qua.m divina cura-

rent. . . . Undc factum crcdimus , ut offensa divinitas quod tot malis

X^robamus experti favorem suae majestatis averteret et Ilomanam

gentem tantis, quae transacta sunt, in fortunis fatigaret." Das

Schreiben Ilimelcos an den Praefcctus Praet. Galliarum Protadius vom

29. April 473, mit welchem er die Uebcrsendung des Edictes bcglci-

Ictc, 1. c. p. G70.
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einen würdigen Abschluss ilires Lebens sahen. Jedes kirch-

lichen Sinnes bar scheuten sie sich wenig zur ErLangung

dieses Zieles sittlich verwerfliche Mittel anzuwenden, wie

sie es auch in ihrem frühern Leben gewohnt waren. Die

christliche Religion, die sie äusserlich angenommen hatten,

durchdrang sowenig vor wie nach der Besteigung des bi-

schöflichen Stuhls ihre Denkungsart; auch als Bischöfe

waren sie die in dem antiken Ideenkreise lebenden vor-

nehmen Herren, die sich nur bemühten, mit Anstand ihre

kirchliche Würde zu tragen und bei geeigneter Gelegenheit

in künstlich gedrehten Phrasen christliche Predigten zu

halten. Ein Muster dieser Gattung ist Apollinaris Sido-

nius, der uns in seinen Briefen ein lebendiges Bild der

damaligen vornehmen Welt vorführt.^)

Ganz anders ist die zweite Klasse von Bischöfen ge-

artet. Sie sind meist aus dem berühmten Kloster der

Insel Lerins hervorgegangen, das um das Jahr 410 ge-

gründet bald einen grossen Aufschwung nahm und eine

Pflegestätte der christlichen Theologie und Philosophie

wurde. Die hier herangebildeten Bischöfe machten durch

ihr Talent und ihre Schriften Gallien zu einem der wich-

tigsten Sitze der christlichen Wissenschaft dieser Zeit.

In ihren Ansichten und ihrem Charakter zum Theil weit

auseinandergehend, war ihnen doch gemeinsam, dass sie es

mit dem Christenthum und mit ihrem bischöflichem Amte

Ernst nahmen. Sie gelangten zu den bischöflichen Sitzen

offenbar durch den Einfluss, den ihre Persönlichkeit, ihre

') Vgl. insbesondere die treffende Charakteristik des Sidonius von

G. Kaufmann^ Die Werke des C. Soliiis Apollinaris Sidonius als eine

Quelle für die Geschichte seiner Zeit (Göttingen 1864). — Das Werk
von Abbe Chaix, Saint Sidoinc Apollinairc et son siecle (2 Bde., Cler-

mont 1867), ist eine kritiklose Lobrede auf Sidonius, die nicht selten

den Charakter eines Erbauungsbuchs annimmt.
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Sitteiistreiige, ihre Woliltliätigkeit und Barmlierzigkeit auf

die Bevölkerung ausübten. ^)

Einfluss des Einer Bestätigung durch den Kaiser oder eine Staats-
Kaisers.

behörde bedurfte die Wahl nicht. Wohl aber nahmen die

Kaiser die Befugniss in Anspruch, in jedem einzelnen Fall

aus eigner Machtvollkommenheit den neuen Bischof zu be-

zeichnen. Selbstverständlich kam es verhältnissmässig selten

vor, dass sie bei entfernten, oder wenig bedeutenden Bischofs-

sitzen von dieser Befugniss Gebrauch machten. So nimmt

es nicht Wunder, dass uns aus Gallien kein Beispiel er-

halten ist, wo ein Kaiser den Bischofstuhl besetzt hätte.

Während es in Constantinopel seit Theodosius I. geradezu

Hegel wurde, dass der Patriarch von dem Kaiser ernannt

wurde ^), lässt sich aus dem Abendland ein solches direktes

Eingreifen in die Besetzung der bischöflichen Stühle nicht

nachweisen, wenn auch nicht selten eine Beeinflussung der

bischöflichen Wahlen durch den Kaiser oder hohe Beamte

stattgefunden hat. Nur in der sagenhaft ausgeschmückten

Erzählung von der Wahl des Ambrosius zum Bischof von

Mailand wird erwähnt, dass Kaiser Valentinian L, der da-

mals (374) in Mailand seine Residenz hatte, die von dem

Volk und den Bischöfen vorgenommene Wahl genehmigt

^) Die Verschiedenheit dieser beiden Klassen von gallorömischen

Bischöfen des 5. Jahrhunderts wird richtig hervorgehoben von Fauriel,

Ilistoire de la Gaule meridionale sous la domination des Conquerants

Germains (1836), I, 402 fg.

2) Thomassinus, Vetus et nova eccl. Disciplina, P. IT, lib. II, c. G. —
Insbesondere aber Chr. Lupus, Diss. de regia Antistitum nominatione

(Opp. ed. Philippin., Venet. 1725, IV, 115—123). — Vgl. auch Stau-

denmaier , Geschichte der Bischofswahlen mit besonderer Berücksich-

tigung der Beeilte und des Einflusses christlicher Fürsten auf diesel-

ben (1830), S. 34—51, der jedoch in diesem Theile des Buches nur

Thomassinus wiedergibt, auch dessen Grundirrthum theilt, dass die

Bestätigung der Wahl und die Ordination damals noch Eins und das-

scUjc gewesen seien (S. 24. — Thomassinus, P. 11, lib. II, c. 1, § 7).
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habe. Doch dürfte diese Genehmigung damit zusammen-

hängen, dass Ambrosius vor der Wahl noch nicht getauft

war und die Stelle eines Gouverneurs der ligurischen Pro-

vinz bekleidete. ^) Keinenfalls kann daraus geschlossen

werden, dass jede Bischofswahl der kaiserlichen Bestäti-

gung bedurft hätte.

In der Kirche waren schon frühe Stimmen laut ge-

worden gegen jede Beeinflussung der Bischofswahlen durch

den Kaiser oder die Staatsbehörden. Schon Athanasius

hatte gefragt: ,,Wo ist denn der Canon, der zulässt, dass

aus dem kaiserlichen Palast die Bischöfe geschickt wer-

den?'' 2) Die apostolischen Canonen hatten erklärt, jeder

Bischof solle seines Amtes entsetzt werden, der mit Unter-

stützung der weltlichen Macht den bischöflichen Stuhl be-

stiegen hätte. ^) Indessen Avaren dies fromme Wünsche, die

in den Kreisen jener streng gesinnten Kirchenlehrer gehegt

wurden, die auch nach der Bekehrung des römischen Staats

zum Christenthum die Trennung der Kirche vom Staat, die

Fernhaltung der Kirche von jedem weltlichen und desshalb

sündhaften Einfluss predigten. Unberührt hiervon hielten

die Kaiser an der von ihnen beanspruchten Befugniss fest,

ohne für die Ausübung derselben eine bestimmte Form
aufzustellen.

Auch bei streitigen Bischofswahlen konnte der Kaiser, streitige Bi-
^ scnofswablen.

gestützt auf seine unumschränkte Gewalt, einschreiten, um
entweder selbst die Entscheidung zu fällen oder durch ein

Concil fällen zu lassen. Sehr bezeichnend für die Stellung

des Kaisers zur Kirche sind die Vorgänge bei dem durch

') Socrates, Ilist. eccl., IV, c. 25. TJicodoret, Hist. eccl., IV, c. 6.

') Athanasius j Ilistoria Arian. ad Monachos, c. 51 (ed. Patavii

1777, I, 298): „tcoio; yvp x.avwv arco itaXatiou KefJLTre'aSat xov ^tcIoxotcov."

^) Canon 31: ,,el' Tt; ^TttaxoTio^ xoafjLtxot? apx.ouat \gr\ad\kVio^ bC



- 124 —

eine zwiespältige Wahl lierbeigefülirten Streite zwisclieu

Bonifaziiis und Eulalius um den römischen Stuhl in den

Jahren 418 und 419. Der römische Klerus und die Ge-

meinde zerfielen in zwei Parteien. Jede Partei hatte nach

dem Tode des Papstes Zosimus einen Bischof gew^ählt.

Auf dem Bericht des Praefectus Urhi, Symmachus, erkannte

Kaiser Honorius den Eulalius als rechtmässigen Bischof an,

nicht indem er als Bichter der beiden Parteien auftrat,

sondern indem er nur erklärte , dass nach dem ihm zu-

gegangenen Berichten bei der Wahl und Weihe des Eula-

lius die kirchlichen Vorschriften beobachtet worden seien.

Eine besondere Anerkennung durch den Kaiser bedürfe

desshalb Eulalius auch nicht. ^) Sein Gegner wurde aus

der Stadt verbannt. Indess wandten sich nun die Anhänger

des letztern an den Kaiser. Sie suchten nachzuw^eisen, dass

der Kaiser durch falsche Berichte getäuscht worden sei,

baten um Rücknahme der frühern Erlasse und um Vor-

ladung beider Parteien vor den Kaiser, damit derselbe

nach der vor ihm geführten Verhandlung die Entscheidung

fällen könne. 2) Der Kaiser ging hierauf ein, wollte je-

doch die Entscheidung nicht selbst treffen, sondern berief

ein Concil nach Bavenna, vor dem beide Parteien zu er-

') Honorius an Symmachus vom 2. Jan. 419:
,,
(Eulalius) cui com-

petens numerus, ordinantium legitimus, solemnitas temporis locique

qualitas recte venerandam nominis apicis contulerunt. Cum autem

13onifacio constet omnia defuisse, superflue expectatam scntentiam

nostram esse sensimus" (Symmachi Epist. X, 72. ILcnel, Corpus le-

gum, p. 239).

2) Baronius, Ann. a. 419, n. 9: „Petimus pictatem vestram ut

reraoveri priora constituta jubeatis atque Eulalium... ad coi^^iitatum

scrcnitatis vestrae cum auctoribus suis debcre adduci. . . Jubeat etiam

vcstra dementia omncs adesse quos causa constringit. . Invenictis cum

coepcrit agitari interna dissensio quod omnibus divinis legibus abhor-

reat, verum etiam displicere possit humanis, quo hoc consecuti aga-

nius aeterno Imperio vestro maximas atque ubcrcs gratias."
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scheinen hatten. ^) Indessen konnte das Concil zu keiner

Entscheidung gelangen; der Kaiser hob dasselbe auf, um

ein grösseres Concil von Bischöfen aus Afrika und Gallien

zur Entscheidung zu berufen. In der Zwischenzeit sollten

weder Eulalius noch Bonifazius nach Rom zurückkehren.^)

Wer von ihnen diesem Befehle zuwider handle, solle nach

der kaiserlichen Entscheidung und der Ansicht des Concils

schon im voraus verurtheilt sein. ^) Trotzdem drang Eu-

lalius in Rom ein und wurde nun von dem Kaiser verbannt,

während sein Gegner Bonifazius als rechtmässiger Bischof

von Rom anerkannt wurde. Das vom Kaiser berufene Concil

kam in Folge dessen nicht zu Stande, da der Grund seiner

Berufung weggefallen war. Indessen nahm der Kaiser Ver-

anlassung für die Zukunft den Unruhen, welche durch

zwiespältige . Wahlen hervorgerufen werden, vorzubeugen.

Er bestimmte, das künftighin im Falle einer Doppelwahl

keiner der beiden Gewählten Bischof werden solle, selbst

wenn er schon geweiht worden wäre, sondern vielmehr eine

Neuwahl stattzufinden habe. ^)

Obgleich diese Verordnung des Kaisers nur kurze Zeit

in Geltung gestanden hat, da sie durch Publication des

^) Baronnts a. 419, n. 14.

-) Honorius an deu Proconsul Largus von 420. Baroniiis a. 419,

n. 36. Hccnel, a. a. 0., p. 240.

3) Honorius an Symmachus vom 3. April 419: „Nam'cum ordi-

natione nostra et scntentia episcoporum quorum in Synodo maior so

multitudo collegcrat. . . id fieri definitum esset, ut sciret se specialiter

esse damnatum, quicumque ad incitandum populum urbem fuisse in-

grcssus..." Baroniiis a. 419, n. 32. Hcenel, a.a.O., p. 240.

*) Honorius an Bonifazius von 420: „At si duo contra fas teme-

ritate certantium fuerint ordinati, nullum ex bis futurum penitus

saccrdotem , sed illum soluin in sede apostolica permansurum
,
quem

ex nuniero clcricoruiu nova ordinatione divinum Judicium et universi-

tatis conscnsus elegerit." {Couatcutt, a. a. , p. 1027. Hcenel, a. a. 0.,

p. 239.)
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Codex Theodosianus ausser Kraft gesetzt wurde, so zeigt

sie doch unzweideutig, dass weder der Kaiser noch der

römische Bischof in der kaiserlichen Gesetzgebung über

Bischofswahlen einen Missbrauch der staatlichen Gewalt,

einen Eingriff in die Selbständigkeit der Kirche erblickten.

Die unumschränkte Gewalt des Kaisers berechtigte ihn, im

einzelnen Fall kirchliche Streitigkeiten zu entscheiden, wie

sie ihn berechtigte, über kirchliche Verhältnisse Gesetze

zu erlassen. Die Ausübung der kaiserlichen Gewalt war

aber weder an bestimmte Formen gebunden noch waren

die Fälle im voraus bestimmt, in welchen eine staatliche

Mitwirkung zu kirchlichen Akten erforderlich gewesen wäre.

So hat der Kaiser die Entscheidung über streitige Wahlen

zuerst einem Concil überlassen, dann aber sie selbst ge-

troffen. Andererseits bedurfte die bischöfliche Wahl zu

ihrer Giltigkeit keineswegs der kaiserlichen Bestätigung,

wie dies Honorius in dem Schreiben vom 2. Januar 419

ausdrücklich sagt, wie sich aber auch aus der Verordnung

von 420 ergibt, lieber die Besetzung des römischen Bischofs-

stuhls galten dieselben kirchlichen wie weltlichen Normen,

die überhaupt für die Besetzung bischöflicher Stühle in

Anwendung kamen. Nur die Verordnung von 420 scheint

ausschliesslich auf Rom Bezug gehabt zu haben. ^)

in''?e'r'^pe°rSn
Schou sclt dcm Anfang des 4. Jahrhunderts hatte die

^^^^^"dll^if''^''''' Kirche, um den Bischofswahlen einen bessern Erfolg zu

sicliern und einigen der stärksten Missbräuche, die gerade

^) Irrig ist es, wenn OttoJcar Lorenz in „Papstwalil und Kaiser-

tlium" (Berlin 1874, S. 12—17), behauptet, jede Wahl eines römischen

Bischofs hätte der Bestätigung des Kaisers bedurft, und in ebenso

entschiedner wie falscher Weise, „die Meinung zurückweisen zu müssen

glaubt, dass jemals irgend ein Gewählter im alten Rom sein Amt aus-

zuüben vermocht hätte, wenn es ihm nicht vom Kaiser aufgetragen

worden wäre." Die ganze Darstellung von Lorenz ist ungenau. Das

von ihm erwähnte Concil von Spolcto hat nie stattgefunden.
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damals einzureissen begamien, vorzAibeugen, Bescliräiikungen

in Bezug auf die Person des zu wählenden Bischofs ein-

zuführen gesucht, ohne jedoch hiermit vollständig durch-

dringen zu können. Kaum hatte sich das Oberhaupt des

Staats der Kirche zugewandt, so drängten sich viele Per-

sonen zum Bischofsamt, ohne einen innern Beruf und ohne

die nöthige Vorbereitung und Erfahrung zu haben. Schon

das Concil von Nicäa musste im Canon 2 verbieten, dass Men-

schen, die kaum erst das Heidenthum verlassen haben, mit

der Taufe gleichzeitig das bischöfliche Amt erhalten, i) Das

Concil von Sardika (343) hatte c. 11 vorgeschrieben, dass

Niemand Bischof werden solle, der nicht vorher das Amt
eines Lektor, Diakon und Priesters versehen habe, und dass

zwischen einem jeden dieser Aemter eine längere Zeit liege,

damit sein Glaube, die Güte seiner Sitten, seine Standhaftig-

keit und Bescheidenheit erkannt werden können.

Eine weitere Ausführung dieser allgemeinen Bestimmung

erfolgte durch die römischen Bischöfe. Siricius erklärte im

Jahre 385 dem Bischof Himerus von Tarragona, dass Nie-

mand zum Bischof geweiht werden solle, der nicht 45 Jahre

alt und 10 Jahre Priester gewesen.^) Weniger streng ist

Papst Zosimus, der zwar auch verlangt, dass Niemand zum

^) Wiederholt von den Apostolischen Canonen, c. 80, jedoch mit

dem bezeichnenden Schluss „e? jjLinTrou xara ^eiav x^pi'^ touto y^^'^fat",

,,wenn es nicht etwa durch besondere göttliche Gnade geschieht".

Man hatte sich hiermit eine Hinterthüre geöffnet, wovon denn auch

bei geeigneter Gelegenheit Gebrauch gemacht wurde.

2) Jaffe, n. Gö. Coiistant, a. a. 0., p. 633, c. 9. 10. Die wahr-

scheinlich unter Papst Siricius (384— 398) abgehaltne Römische
Synode hatte in c. 12 auf eine Anfrage gallischer Bischöfe nur dahin

entschieden, dass die Bischöfe aus den clerici genommen werden
sollen. {Bnins, a. a. 0., II, 280. lieber die Zeit dieses Concils, Cou-

stant, a. a. 0., p. 683. Maassen, a. a. 0., p. 242. Andere wie Hefcle,

a. a. 0., II, 87, setzten die Synode in das Jahr 402 unter Papst Innocenz I.)
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Biscliof gewählt werde, der nicht die untern Stufen durch-

gemacht, und der auch als frühsten Zeitpunkt für Erlangung

der Priesterwürde das vollendete 35. Lebensjahr bezeichnet,

der jedoch keine zehnjährige Zwischenzeit zwischen Priester-

und Bischofsweihe fordert, sondern nur ein sittenstrenges

Verhalten des Priesters. ^)

Eine andere von den römischen Bischöfen mehrfach

eingeschärfte Bestimmung ging dahin, dass der Bischof,

wenn immer möglich, aus der Geistlichkeit des Bisthums

zu nehmen sei. Die Geistlichen hätten einen Anspruch

darauf, dass der Bischof aus ihrer Mitte hervorgehe, ihnen

kein Fremder aufgedrungen werde. ^) Indessen die eine

wie die andere Vorschrift wurden in der Praxis nicht be-

achtet. Nicht selten kam es vor, dass Personen wichtigen

Bisthümern vorgesetzt wurden, die noch nicht einmal die

Taufe empfangen hatten, wie Nektarius, der von Kaiser

Theodosius I. zum Patriarclien von Constantinopel ernannt

wurde, wie Ambrosius, der erst nach seiner Wahl zum Bi-

') Jaffe, n. 131; vom 21. Februar 418 [Coustant, a. a. 0., p. 968)

an Hesychius von Salona, c. 3. „De quo loco (sacerdotio presbyterii)

si eo illum exactior ad bonos mores vita produxerit, summum pontifi-

catum sperare debebit."

2) Papst Cölestinus an die Bischöfe der Provinz Vienne und Nar-

bonne vom 26. Juli 428 [Jaffe, n. 152. Coustant, a. a. 0., p. 1065):

„Tunc alter de altera eligatur ecclesia, si de civitatis ipsius, cui est

episcopus, ordinandus, nullus dignus, quod evenire non credimus

poterit inveniri. Primum enim illi reprobandi sunt, ut aliqui de

alienis ecclesiis non merito praeferantur. Habet unusquisque clerico-

rum suae fructum militiae in ecclesia, in qua suam per omnia officia

transegit aetatem..." — Papst Leo I. an die Bischöfe der Provinz

Vienne von 445 [Jaffe, n. 185. Ballerini, a. a. 0., I, 633) c. 6:

,,omnium clericorum atquc omnium civium voluntate discussa ex

lircsbyteris ejusdem ecclcsiae vel ex diaconibus optimus eligatur." —
Papst Ililarus an Ascanius, Bischof von Tarragona vom 30. Dez. 465

[Jajfe, n. 335. Mami, VII, 927).
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scliof von Mailand sich taufen liess. ^) Papst Zosimus be-

klagte sich bitter, dass in Gallien und Spanien wie nicht

weniger in Afrika es zur Gewohnheit geworden sei, Laien

zu Bischöfen zu erheben. ^) Dass hieran auch durch die Er-

mahnungen der Päpste nichts geändert wurde, zeigen die

Briefe des Apollinaris Sidonius, in denen zahlreiche Bischöfe

erscheinen, die theils unmittelbar aus dem Laienstand auf

den Bischofstuhl gehoben wurden, wie Sidonius selbst, wie

jener Simphcius, der durch den Einfiuss des Sidonius Bi-

schof von Bourges wurde •*^), theils aber vorher dem Klerus

des Bisthums nicht angehört hatten, wie jene Mönche des

Klosters Lerins, die im 5. Jahrhundert die Bischofstähle

des südlichen Galliens zierten.

II. Der Klerus.

Die Bischöfe, insbesondere in den grossen, volkreichen

Städten, waren von einem zahlreichen Klerus umgeben, der

in strenger Abhängigkeit von ihnen, unter ihrer Leitung und

Anweisung die kirchlichen Verrichtungen vollzog, dessen

Mitglieder überall als die Gehilfen und Diener des Bischofs

erscheinen. Schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts hatten

') lieber beide Fälle siehe das Nähere bei Thomassinns P. IL,

L. II, c. 6, § 2. 7. 8.

2) Zosimus, a. a. 0., c. 1 : „Hoc autem specialiter et sub praede-

cessoribus nostris et nuper a nobis interdictum constat esse litteris

ad Gallias Hispaniasque transmissis, in quibus regionibus familiaris

est illa praesumptio, quamvis nee Africa super hac admonitione nostra

habeatur aliena, ne qiiis penitus contra patrum praecepta qui eccle-

siasticis disciplinis per ordinem non fuisset imbutus . . . nequaquam ad

sumraum ecclesiae sacerdotium adspirare praesumeret."

") Sido7iii Ep. VII, 9. In der zu Gunsten des Simplicius gehal-

tenen Rede hebt es sogar Sidonius als einen Vorzug seines Candidatcn

hervor, dass er kein Kleriker sei und deshalb über deren Parteiungen

stehe (p. 593): ,,Si clericum dixero, sequentes aemulantur, derogant

antecedentes.''

Loening, Geschichte des Kirchenrochts. I *)
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sich, wenigötons in den ^'rossen Hauptstädten, für die alten

Hauptämter der Priester und der Diakonen mehrere Vor-

stufen gebildet. Es waren neue klerikale Aemter ent-

standen , deren Träger vornehmlich bei der Vollziehung

des mit immer grösserem Prunke ausgestatteten Gottes-

dienstes ihre Funktionen zu vollziehen hatten. So erwähnt

schon Papst Cornelius in seinem Schreiben an Bischof

Fabius von Antiochien es als eine bekannte Thatsache, dass

es in der römischen Gemeinde 46 Presbyter, 7 Diakonen,

7 Subdiakonen, 42 Akoluthen und 52 Exorcisten, Lektoren

und Ostiarien, im ganzen also ausser dem Bischof 154 Kle-

riker gab. ^) Wenn demnach in den Zeiten, wo die Kirche

nur geduldet war, der Klerus schon numerisch eine Macht

in den einzelnen Gemeinden bildete, so musste sich die

Zahl seiner Glieder ausserordentlich vermehren, seitdem

die Kirche in der Gunst des Kaisers sich sonnen konnte

und der Klerus als Gesammtheit wie auch seine einzelnen

Angehörigen mit höchst vortheilhaften und begehrenswerthen

Vorrechten ausgestattet wurden.

^len^Ki'eTus" l>ie Aufnahme in den Klerus erfolgte durch den Bi-

schof, der a'ber hierbei seinen Klerus und die Gemeinde

zu Rathe ziehen musste. Diese Mitwirkung des Klerus und

der Gemeinde war seit Alters vorgeschrieben, ohne dass

jedoch eine durch den Bischof eigenmächtig vorgenommene

Aufnahme in den Klerus desshalb ungiltig gewesen wäre.

Eine eigentliche Wahl durch Klerus und Gemeinde fand

unzweifelhaft nicht statt. Es scheint, dass der Bischof nur

vorher mit dem Klerus darüber Berathung pflog, die Na-

*) Eusehitts, Ilist. eccl., VI, c. 43. Covstnnt, a.a.O., p. 14(5.

Die neuste Erörterung über die Bedeutung die,ser Aemter im 3. Jahr-

liundert gibt Probst, Kirchliclie Diseiplin in den drei ersten christ-

lichen Jahrhunderten (Tübingen 1873), S. 97—120. Vgl. auch liothe,

Vorlesungen über Kirchengeschichte, I, 334 fg.
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men der neu aiifzimelimenden Personen dann der Gemeinde

verkündet wurden, die ^dagegen Einsprache erheben konnte.

Die Entscheidung lag in der Hand des Biscliofs. *)

Als selbstverständlicli galt es, dass nur Glieder der

Kirche, nur Getaufte in den geistlichen Stand treten konn-

ten. Die Vorschrift findet sich in dieser Zeit nirgends

ausdrücklich ausgesprochen, eben weil Niemand an ihrer

Giltigkeit zweifelte. Doch fehlt es nicht an mittelbaren

Zeugnissen , welche den urkundlichen Nachweis für ihr

Vorhandensein und ihre durchgängige Beobachtung liefern. ^)

Fast ebenso allgemein anerkannt war es, dass Weiber ^eineweiber,
*-" Diakonissin-

von dem Stande des Klerus ausgeschlossen waren. Nur "^°-

einzelne Sekten in Arabien hatten Frauen als Priesterinnen

zugelassen, was aber als verwerfliche Ketzerei keine Ver-

breitung fand. Auch die sogenannten Diakonissinnen,

Witwen und Jungfrauen, welche sich der Kranken- und

*) Cyiniani Epist. 38 (p. 579): ,,In ordinationibus clericis, fratres

carissimi, solemus vos ante consulere et mores ac merita singulorum

comrauni consilio ponderare. Sed exspectanda non sunt testimonia

humana, cum praecedunt divina suffragia." — Statuta ecclesiae antiqua,

c. 22" ,,ut episcopus sine consilio clericorum suorum clericos non
ordinefe, ita ut civium conniventiam et testimonium quaerat." {Brm/s,

a. a. 0., I, 143). — Vita Augustini von Possidius Äfer, c. 22: „In ordi-

nandis sacerdotibus et clericis consensum majorum christianorum et

consuetudinem ecclesiae sequendam esse arbitrabatur Cum Vale-

rius episcopus ... de providendo et ordinando presbytero civitati ple-

bem Dei adloqueretur et exhortaretur, jam scientes catholici August ini

propositum et doctrinam manu injecta eum tenuerunt, et ut in talibus

consuetum est episcopo ordinandum intulerunt, omnibus id uno con-

ficnsu et desiderio perfici petentibus magnoque studio et clamore flagi-

tantibus.'*

^) Dass nur Getaufte Kleriker werden konnten, ist in dem Canon
19 des Kicäniechen Concils enthalten, indem durch denselben die ße-

stimmung getrofton wird, dass diejenigen Glieder der Sekte der

Paulianisten, die Kleiikcr gewesen und zu der katholischen Kirclie

zurückgekehrt sind, erst nach Wiederempfang der Taufe in

den Klerus aufgenommen werden dürfen.

9*
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Armenpflege widmeten und die wälirend des Gottesdienstes

die Abtlieilung der Frauen in der Kirclie zu übenvaclien

hatten, wurden dem Klerus nicht zugereclmet, ohgleicli

ihre Aufnahme mit einem Ritus vorgenommen wurde,

welche der Ordination zum Kleriker sehr nahe kam und

das Gelübde der betreffenden Witwe oder Jungfrau in

sich schloss, sich und ihre Tlüitigkeit für immer Gott zu

weihen. ^) Gerade in Bezug auf sie W'ird mehrfjich die Vor-

schrift wiederholt, dass ihre Aufnahme keine Weihe im

eigentlichen Sinne sei und sie dem gei«tliclien Stande nicht

angehören.^) Der auf sie angewandte Ritus, der wne bei

'der priesterlichen Ordination in dem Auflegen der Hände

bestand, deutete nicht die Uebertragung des geistlichen

Charakters an, sondern nur die unter Segnung erfolgende

Uebertragung eines Amtes. Doch finden sich auch all-

gemeine Aussprüche einzelner Concilien, welche den Wei-

bern wie den Zutritt zu dem Altar, so überhaupt die Voll-

ziehung jeder kirchlichen Handlung unter Berufung auf die

apostolische Disciplin verbieten. •"')

*) lieber die Diakonissiiien und ihre Stellunjy im kirchlicheTi Le-

ben, vgl. Probst, Kirchliche Disciplin, S. 162 fg.

2) Der Unterschied zwischen der Ordination der Diakonissinen

und der der Kleriker ist insbesondere scharf hervorgehoben von E])i-

phanius in der vielfach angeführten Stelle, Panarium 79, c, 4. Plierher

dürfte auch gehören Concil von Laodicea, c. 11 (siehe die Erläute-

rungen von liefde , a.a.O., 1, 757). Das Concil von Orange (441),

c. 36, verbietet überhaupt, dass die Diakonissinen eine Weihe erhalten;

sie sollen mit den Laien beim Gottesdienst den Segen empfangen.

C. 221 der Breviatio des Fulgentius Ferrandus (Bibliotheca juris canonici

veteris. ed. Voellus et JuateUns. Paris 1661, I, 455) berulit auf c. 11

des Concils von Laodicea.

') Concil von Laodicea, c. 44; Weiber dürfen an den Altar nicht

herantreten {Bnnis ^ a. a. O., I, 78). Oefter wiederholt. Der Grund-

satz, dass die Wei])er von dem Empfang der Weilien ausgeschlossen

sind, für welchen Ifinschivs (Das Kirchenrecht der Katholiken und

Protestanten in Deutschland, Berlin 1869, I, 8) eine ihn direkt

aussprechende Stelle vermisst, ist enthalten in dem c. 2 des Concils
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Waren deiniiacli seit Alters Ungetaufie und Frauen Erfordernisse.

überhaupt von dem geistliclien Stande ausgeschlossen, so

sollten doch auch ' nur solche Christen in demselben Auf-

nahme finden, welche durch ihre Persönlichkeit, ihr bis-

heriges sittliches Verlialten, ihre erprobte Glaubensstärke

eine Bürgschaft darboten, dass sie das ihnen anvertraute

kirchliche Amt im Sinne der Kirche verwalten würden.

Gerade auf das Vorhandensein solcher Eigenschaften war

die Prüfung gerichtet, welcher die Neuaufzunehmenden

von der Gemeinde, dem Klerus und dem Bischof unter-

worfen wurden. Wie das Concil von Nicäa es ausdrückt,

verlangte die Kirche Tadelloses (Kanon 9). Es Avurden von

den verschiedenen Concilien verschiedene Bedingungen für

die Aufnahme in den Klerus aufgestellt, die nach und nach

gemeinsame Vorschriften der gesammten Kirche wurden

und die Grundlagen bilden für die noch heute von der

katholischen Kirche festgehaltenen Normen. So war das Nacimeis der

T^ f ^ • 1 -vTi ' 1 "i'i n '
sittlichen

erste Erlorderniss der Nachweis der sittlichen Kein- Reiniieit.

heit. Wer eine schwere Sünde begangen hatte, sollte

später nicht mehr in den Klerus eintreten. Noch im An-

fang des 4. Jahrhunderts wurde dadurch nur die Ueber-

nahme eines höhern geistlichen Amtes vom Subdiakonat

an aufwärts verhindert. So bestimmte die Synode von

Elvira vom Jahre 306 (c. 30), dass diejenigen, die in ihrer

Jugend Unzucht getrieben, nicht Subdiakone werden dür-

fen, weil sie sonst auch leicht in die höhern Grade sich

einschleichen könnten, und (c. 16) dass Diakone, die vor

von Nimes vom Jahre 394 oder 396 (herausgegeben von Knust i

der Freiburgcr Zeitschrift für Theologie, 1844, Bd. XI, S. 465; abge-

druckt bei liefde ^ a.a.O., II, 62 fg.): „Ilkid etiam a (|uibusdaiu

suggestum est, ut contra apostolicam disciplinani incognito usquc in

lioc tempus in ministerium fcminae nescio <[uo loco Icviticum videan-

tur adsunipliic; (iuod(iuidoni, quia indccens est, non admittit ecck'*

siustica disciplina et contra rationcni facta talis ordinatio dcstruatur."



— 134 —

ihrer Weihe eine Todsünde begangen haben, nach drei-

oder fünfjähriger Busse nur in die Laiengemeinschaft wieder

aufgenommen werden können. Auf ähnlichem Standpunkte

steht das Concil von Neocäsarea (314—315), das in c. 9

einem Priester, der vor seiner Weihe eine fleischliche Sünde

begangen hatte, verbot, das Opfer darzubringen, und in

c. 10 vorschrieb, dass ein Diakon, dem dasselbe Vergehen

zur Last fiel, nur das Amt eines niedern Kirchendieners

fortan bekleiden könne. Das Schwanken der Ansichten

tritt in dem Kanon 9 deutlich hervor. Viele, bemerkt

derselbe, seien der Ansicht, dass die übrigen Sünden mit

Ausnahme der Unzucht durch die Weihe zum Kleriker ge-

tilgt werden. Hiergegen setzte das Concil von Nicäa fest,

dass Niemand, der sich eines Vergehens schuldig gemacht

hat, geweiht werden könne, und dass Gefallene, die aus Un-

kenntniss oder mit Vorwissen des Weihenden geweiht wor-

den sind, abzusetzen seien (c. 10). Auf Grund dieser

Entscheidung fand die Vorschrift in der Kirche Aufnahme,

dass alle, welche wegen einer Sünde öffentliche Busse ge-

than haben, in den Klerus nicht eintreten können.^) Be-

sonders haben auch die Päpste auf die strenge Beobachtung

dieser Vorschrift gehalten. 2)

^) Canones Apost., c. 60. — Statuta eccl. antiqua, c. 68: „Ex

poenitentibus quamvis sit bonus clericus non ordinetur." Ist er trotz-

dem ordinirt worden, so wird er wieder abgesetzt. — Concilium Rom.

von 465, c. 3: „qui ex poenitentibus sunt, ad sacros ordines adspirare

non audeant." — Das erste Concil von Toledo vom Jahre 400, c. 2

will jedoch die Pönitenten zu den nied(3rn Kirchenämtern zulassen, so

dass sie selbst Subdiakone werden und bleiben können. Dass unter

Pönitenten diejenigen zu verstehen sind, welche öffentliche Busse ge-

leistet haben, sagt das Concil ausdrücklich {Jßruns, a. a. 0., I, 60. 147.

II, 283. I, 201).

^) Papst Siricius an llimerius vom Jahre 385 {Jaffe, n. 65.

Coustantj a. a. 0., p. 635), c. 16: „Illud quoque nos non fuit provi-

dcre ut sicut poenitentiam agere cuiquc non conccditur clcricorum,
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Nach einer speziellen Richtung hin wurde das Erfor- Bigami.

derniss der sittlichen Reinheit namentlich ausgedehnt. Auf

Grund einer altchristlichen Anschauung, die schon in den

Schriften des Neuen Testaments ihren Ausdruck gefunden

hat (1 Tim. 3, 2 — 15, Tit. 1, 5— y, 1 Petr. 5, 1— 4), galt

die zweite Ehe als nicht rein sittlich. Sie ist mit dem

Makel der sinnlichen Unenthaltsamkeit behaftet und dess-

lialb sollen die Träger der kirchlichen Aemter, die durch

sittliche Reinheit der Gemeinde vorleuchten sollen, weder

selbst eine zweite Ehe geschlossen noch auch mit einer

geschiedenen Frau oder Witwe in der Ehe gelebt haben.

Doch verband sich schon frühe mit diesem sittlichen Ge-

sichtspunkte eine symbolische Betrachtungsweise, welche in

der Ehe ein Abbild der Verbindung Christi mit der Kirche

erblickte und desshalb die zweite Ehe, der das Moment

der Ausschliesslichkeit fehlt, verwarf. So hatte schon Ori-

gines die Ausschliessung derer, die in zweiter Ehe leben,

mit diesem symbolischen Charakter der Ehe gerechtfertigt,

obgleich er nachdrücklich hervorhebt, dass die persönliche

Sittlichkeit dessen, der in zweiter Ehe lebt, grösser sein

kann, wie die desjenigen, der nur eine Ehe geschlossen

hat. 1) In den angeführten Stellen des Neuen Testaments

ita et post poenitudinem ac reconciliationem nuUi umquam laico liceat

honorem clericatus adipisci, quia quaravis sint omnium peccatoriim

contagione mundati, nulla tarnen debent gerendorum sacramcntorum

instrumenta suscipere qui dudum fuerunt vasa vitiorum." — Innocenz I.

an die macedonisuhen Bischöfe von 414 [Jaffe, n. 100. Coustant,

a. a. 0., p. 83.'3), c. 3. — Zosimus an den Bischof von Salona von 418

[Jaffe, n. 131. Coustant, a.a.O., p. 9G9), c. 1. — Hilarus in dem
oben angeführten Beschluss des Römischen Concils von 465, c. 3. —
Gelasiiis an die süditahenischen und sicihanischen Bischöfe von 494,

c. 18 [Jaffe, n. 391. Thiel, a. a. 0., I, 372).

J) Origines Comment. in Matth.,t. XIV, c. 2. 3 (III, 618 sqq.).

— Vgl. DöUhif/er, Hippolytus und Callistus (Regensburg 1853), S. 150.

Probst, Kirchliche Disciplin in den drei ersten christlichen Jahr-

hunderten, S. 80 fg.
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war nur die Ausschliessung derer, die in zweiter Ehe leb-

ten, von den hühern Stufen der Weihen begründet; und in

Folge dessen Avar auch die Kirche schwankend, ob sie

solche Personen überhaupt nicht in den Klerus oder nur

nicht in die höhern Aemter aufnehmen sollte. Für ersteres

hatten sich die Apostolischen Kanonen (c. 16) ausgesprochen,

wie auch die römischen Bischöfe an dieser strengern An-

sicht festhielten. M Nur Papst Leo I. hat der mildern

Ansicht, welche in der zweiten Ehe nur einen Ausschliessungs-

grund für die höhern Weihen erblickte, sich zugeneigt und

unter seinem Eintiuss scheint diese Ansicht auch insbeson-

dere in Gallien zur Herrschaft gelangt zu sein. ^)

oiuiibeusstärke. Wic durcli sittliclie Reinheit, so sollten auch durch

Glaubensstärke die Mitglieder des geistlichen Standes

sich auszeichnen. Personen, die erst kürzlich die Taufe

empfangen haben, sollten nicht in den Klerus aufgenommen

wei'den ; auch solche nicht, welche auf dem Krankenbett in

Todesangst sich haben taufen lassen. Doch ist zu bemer-

') CoDcil. Romanum (unter Siricius 384—398 gehalten), c. 5:

„Roniana ecclesia hoc specialiter custodit ut si quis.... major fuerit

baptizatus et manscrit pudicus, unius iixoris vir, potest clericus lieri."

— Concihum Romanum vom Jahre 465 (unter Papst Hilarius), c. 2:

„Cavendum ergo imprimis est, ne ad sacratos gradus, sicut gestin

prioribus ante praexcrijjtuni est, quisquani qui uxorem non virginem

duxit, aspiret; repellendus est etiani ([uisiiue (|ui in secundae uxoris

nuptias contra apostolica praccepta convenit" [Bruns, a. a. 0., II, 277.

283). — Schreiben des Pai^stcs Innocenz I. an Yictricius von Rouen

{JoJ'c, 11. 85. Coustani, a.a.O., p. 746) von 404, c. 5. 6. Gela-

sius in dem angeführten Schreiben von 494 (JaJJe, n. 391). llierniit

«tinimt überein das gallische Concil von Valencc vom Jahre 374,

c. I {Bruns, a. a. 0., II, 111).

^) Leo I. an die Metropoliten von Illyrien von 444 {Jaß'e,

n. 181. Ballerini, a.a.O., I, 64); an die Bischol'c von Mauretanien

von 446 {'f(i,l/'e, n. 188. Ballerini, a.a.O., T, G57) u. s. \v. Concil

\ou Orange von lll, c. 25; von Angers von 453; c. 11 {liruna^ a. a. 0.,

11, 125. 13S).
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ken, class die Zeugnisse, welclie aus diesen Jalirliunderten

für beide Bestimmungen sich anführen lassen, nur den

Empfang der höhern Weihen, insbesondere der Priester-

weihe verbieten, von dem Eintritt in den Klerus dagegen

nicht sprechen. ^)

Ein bestimmtes Alter war für den Eintritt in den Auer.

Klerus und die Uebernahme der untern Kirchenämter nicht

vorgeschrieben. Nicht selten wurden Kinder von früher

Jugend an dem geistlichen Stand gewidmet. ^) Nur für das

Aufsteigen zu den höhern Aemtern hatte die Kirche ein

bestimmtes Alter verlangt. Sie fand dabei einen Anhalts-

punkt in dem Neuen Testament. Da Christus selbst erst

mit dem 30. Jahre zu lehren begonnen hatte, so sollte

Niemand vor dem 30. Jahre zum Priester geweiht werden. ^)

Von da ausgehend wurden für den Diakonat und den Epi-

skopat niedere und höhere Altersgrenzen festgesetzt, ohne

dass dieselben jedoch eine allgemeine Anerkennung ge-

funden hätten. ^)

Aehnlich verhielt es sich mit der Vorschrift , dass nur Freiheit von
!•• t ' 1 n 1 1 n • n ii«i 1

körperlichen
körperlich lehlerireie Personen zu den hohem Aem- rehiem.

tern zugelassen werden sollen, die häufig auch auf alle

kirchlichen Aemter ausgedehnt wurde. ^) Nur daran hielt

') Ausschluss der Neophyten: Concü von Nicäa, c. 2; Coiicil

von Laodicea c. 3; II. Concil von Arles, c. 1 {Bruns, a. a. 0., I, 14. 73.

II, 130); der auf dem Krankenbett Getauften: Concil von Neocäsarea

(314-325), c. 12 {Brims, a. a. 0., I, 72).

^) Papst Siricius {Jaffe, n. 65), c. 9: „Quicun(iue itaque se

ecclesiae vovit obsequiis , a sua infantia ante pubertatis annos bapti-

zari et lectorum debct ministeris sociari." Thoviassimts, P. I, L. II,

c. 67; P. II, L. I, c. 23.

3) Concil von Neocäsarea (314—325), c. 11.

•*) Vgl. Thomaasinus, P. I, L. 11, c. 67.

•'') Canones Apost., c. 76; 77 in Uctreft' der Zulassung zum Epi-

skopat. Vorall<;emcineit Concilium Rom. (von 465 unter Hilarus), c.3;

Papst Gcla^ius {'JüJ)(; n. 301), c. 16.
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die Kirclie allgemein fest, dass Personen, die sicli selbst

entmannt hatten oder an Geisteskrankheit litten, überhaupt

nicht in den geistlichen Stand eintreten können. *)

Vorbildung. Eine besondere Vorbildung oder der Nachweis spe-

zieller Kenntnisse wurde nicht verlangt. Erst im 5. Jahr-

hundert ward von den römischen Bischöfen die Forderung

ausdrücklich aufgestellt, dass Niemand Kleriker werden

solle, der nicht im Besitz der allgemeinen Bildung sich

befinde. -) Doch bedarf es keines weitern Nachweises, dass

von jeher die Kirche ein gewisses Maass von Kenntnissen

von ihren Dienern verlangt hat. Die Prüfung, welche der

Klerus, die Gemeinde und der Bischof über die Befähigung der

neuaufzunehmenden Kleriker anzustellen hatten, erstreckte

sich selbstverständlich auch hierauf.^) Freilich hinderte

dies nicht, dass auch Männer auf Bischofsstühle gelangten,

die des Schreibens unkundig waren, wie jene beiden Bi-

schöfe auf der Synode von Ephesus vom Jahre 449, für

welche desshalb andere Bischöfe die Synodalakten unter-

zeichnen mussten. ^)

"^fXgkc^r' Endlich hatte die Kirche schon frühe den Grundsatz

ausgesprochen, dass Niemand Kleriker werden solle, der

kein freies Verfügungsrecht über seine Person be-

sitzt. Sklaven sollen nicht ohne Genehmigung des Herrn

Aufnahme in den Klerus finden; stimmt aber der Herr zu.

^) In Bezug auf Eunuchen: Concil von Nicäa, c. 1 ; Canones Apost.,

c. 20—23. Sehr häufig wiederholt. In Bezug auf Geisteskranke: Ca-

nones Apost., c. 78; Concil von Orange 441, c. IG u. s. w. Tkomassi-

iius, P. II, L, I, c. 78.

2j Zosimus von 418 {Joffe, n. 131). Concilium Rom. von 465,

c. 3: „Inscii quoque literarum. . . ad sacros ordines adspirare nou

audeant."

") Cypriani Ep. 29 (p. 548). Saturius und Optatus werden zu

Lektoren bestellt, nachdem eine Prüfung vorausgegangen: „aut modo

cum ])resl)}teris doctoribus diligenter probaremur."

') Mansi, YI, p. 927.
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so soll er auch die betreffenden Sklaven freilassen. ^) Es

gescliali allerdings trotzdem, dass Sklaven auch gegen den

Willen des Herren ordinirt wurden. ^) In Italien sah sich

Papst Leo I. veranlasst, sehr entschieden gegen den Ge-

hrauch aufzutreten, Sklaven, welche die Freiheit von ihren

Herren noch nicht erlangt haben, zur Priesterwürde zu er-

heben. Dabei begehe man ein dopppeltes Vergehen; be-

sudele einmal das heilige Mysterium durch die Gemeinheit

einer solchen Verbindung und verletze ferner die Rechte

des Herrn mit der Frechheit einer unerlaubten Anmaassung,

... ,,Wer in den Heerdienst Gottes eintreten will, muss

andern gegenüber frei sein, damit er vom Felddienst des

Herrn, auf welchen er verpflichtet ist, durch keinerlei ihn

sonst bindende Fesseln abgezogen wird." ^) — Derselbe Grund

war für die Kirche massgebend, um den Eintritt von Per-

sonen in den Klerus abzulehnen, welche ein Amt im Heer

oder in der Verwaltung bekleideten, obgleich im einzelnen

in Bezug hierauf die kirchlichen Vorschriften schwankend

waren. Die Apostolischen Kanonen hatten nur die Verbin-

dung eines der höhern kirchlichen Aemter mit einem welt-

^) Canon. Apost., c. 82.

2) So wurde gegen den heiligen Chrysostomus die Beschwerde

erhoben, er habe gegen den Willen der Herren Sklaven ordinirt. Hefele,

a. a. 0., II, 92. Ebenso gegen Basilius von Cäsarea. Overbeck, Stu-

dien zur Geschichte der alten Kirche, S. 207.

^) Leo I. an die Bischöfe Italiens vom 10. Oct. 443 {Ballerini,

a. a. 0., I, G12. Joffe, n. 180), c. 1. Papst Gelasius (494-495) will,

dass ein ohne den Willen des Herren zum Priester geweihter

Sklave in seinem Amte bleiben und nur sein Peculium verlieren

solle. Ein zum Diakon geweihter solle einen Ersatzsklaven stellen

oder wenn er dies nicht könne, zurückgegeben werden. Letzteres

Schicksal solle immer die unteren Kleriker treffen {Jaffe, n. 428.

Thiel, a.a.O., I, 38G). — Das Concil von Chalcedon (451), c. 4,

verbot auf Antrag des Kaisers Marcian, dass kein Sklave ohne
Erhiubniss des Herren in einem Kloster als Mönch aufgenommen
weide {liefeh, a. a. O., II, 509).
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liehen Amte verboten (c. 81. 83). Eine grosse illyrisclie

Synode vom Jahre 375 hatte dagegen schon bestimmt, dass

zwar aus den höhern Civilbeamten Bischöfe, Priester und

Diakone genommen werden können, nicht aber aus solchen

Personen, welche dem niedern Beamtenstand oder dem

Heere angehört haben. ^) Mit dieser letztern Vorschrift

stimmte das Concil von Toledo vom Jahre 400 überein ^).

Dagegen vertritt auch hier die römische Kirche den strengen

Standpunkt. Das unter dem Papst Siricius 386 versammelte

und aus 80 Bischöfen bestehende Römische Concil beschloss,

dass Niemand, der nach seiner Taufe ein bürgerliches oder

militärisches Amt bekleidet habe, in den Klerus aufge-

nommen werden solle. ^) Hieran hielten die römischen

Päpste fest. *)

Indessen wurden, wie schon im Verlaufe der bisherigen

Darstellung hervorgehoben ist, alle diese Vorschriften keines-

wegs streng beobachtet. Die Kirchengeschichte kennt zahl-

reiche, von der katholischen Kirche als Heilige verehrte

Bischöfe, die ohne Beachtung der kirchlich geforderten

Bedingungen die Weihen erhalten haben und zu den höch-

sten Ehren in der Kirche emporgestiegen sind. Doch weiss

sie auch von einip^en Fällen zu berichten, in denen die

1) Mansi, III, 386. He/ele, a. a. 0., I, 741.

2) Concilium Tolet., I, c. 8. „Si quis post baptismum militaverit

et chlamydem sumpserit aut ciiigulum, etiam si gravia non admiserit,

si ad clerum admissus fuerit, diaconii dignitatem non accipiat" {Bnins,

a. a. 0., I, 205).

^) c. 3: ,,Si quis post remissionem peccatorum cingulum militiae

secularis habuerit, ad clerum admitti non debet" [BrunSf a. a. 0., I,

153. Jciffe, n. G8). Vgl. jedoch Concilium llom. , c. 10. Bnins,

a. a. 0., II, 279.

*) Innocenz I. au Victricius von Ronen {Jaffe^ n. 85) c. 2; an die

Synode von Toledo, e. 2 {Jaffe, n. 89. Coustant, a.a.O., p. 783); an

JJiscliof Felix von Nocera, c. 3 {Joffe, n. 111. Coiislant, a.a.O.,

p. 910). Leo I. {Jaffe, n. 180).
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Missaclitiiiig einer oder der andern jener Vorschriften

als Handhabe benutzt wurde, um ein kirchliches Ver-

fahren auf Absetzung eines Bischofs durchführen zu kön-

nen. So wurden der Bischof Celidonius von Besangon

von dem Bischof von Arles (vor 445) und der Bischof Ire-

näus von Tjrus von Kaiser Theodosius IL (448) unter an-

dern! auch desswegen ihres Amtes entsetzt, weil sie ange-

klagt waren, noch als Laien eine Ehe mit einer Witwe

eingegangen zu sein, i) Die Bestimmung, dass auch der

Bischof, der Jemanden entgegen den kirchlichen Vorschriften

geweiht hat, abgesetzt werden solle, wie sie von Papst

Innocenz L getroffen worden ist, hat wohl keine praktische

Geltung erlangt. 2) Die Regel scheint vielmehr gewesen zu

sein, dass Bischöfen, welche in bewusster Weise eine ver-

botene Weihe vornahmen, das Weihrecht entzogen wurde. ^)

Die Aufnahme in den Klerus erfolgte durch den Bi- uebertrasung

scliof. Sie bestand in der Uebertragung eines Kirchenamtes amtem.

*) [Jeber Celidonius, von dem noch später die Rede sein wird,

Papst Leo I von 445, c. 3 {Jaffe, n. 185. Ballerini, a. a- 0,,

I, 633). Das von Theodosius 11. erlassene Absetzuugsdekret bei Mansi,

V, 417.

2) Innocenz I. {Jaffe, n. 89), c. 2: „Ut quicunque tales ordinati

fuerint, cum ordinatoribus suis deponantur" ; bezieht sich zunächst

nur auf die Aufnalime von Beamten und Soldaten in den Klerus.

3) Statuta ecclesiae antiqua, c. 68. 69 (Brims, a. a. 0., I, 147 fg.)

für die beiden Fälle, dass ein Bischof mit Wissen einen Pönitenten

oder Jemanden geweiht habe, der in zweiter Ehe lebte oder eine

Witwe geheirathet hat. — Allgemein wird diese Strafe angedroht in

dem Concil von Turin vom Jahre 401, c. 3 {Bnms, a. a. 0. , I, 115):

„Judicavit synodus, ut siquis ex hoc fecerit contra statuta niajorum,

sciat. . . ille qui ordinaverit, auctoritatem se in ordinationibus vel

in conciliis minimc retcnturum." — Ferner Leo I (Jaffe, n. 188.

Ballerini, a. a. 0., I, 657), c. 2: „Undc si qui episcopi talcm conse-

craverint sacerdotcm qiialcm esse non liceat etiamsi aliquo modo
damnum proprii honoris evaserint, ordinationis tarnen jus ulterius

non liabobnnt."
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in dem biscliöfliclien Sprengel. Die Aufnahme in den Klerus

ohne Uebertragung eines Amtes an einer bestimmten Kirche

war nichtig. ^) Demnach ergab es sich von selbst, dass der

Bischof nur innerhalb seiner Diöcese die Aufnahme in den

Klerus vornehmen konnte und dass hierdurch ein festes

Band zwischen dem Aufgenommenen und dem Bisthum

geknüpft wurde. Nur innerhalb dieses Bisthums durfte

der Kleriker die hohem Weihen erhalten und unzäh-

ligemal wurde die Vorschrift wiederholt, dass kein Bi-

fl^?mdJrDS- schof einen Kleriker aus einer andern Diöcese aufnehmen

^^iormluSh^ und zu höhern Weihen befördern dürfe. ^) Doch musstc

sich bei der grössern Entfaltung des kirchlichen Lebens

nicht selten aus sachlichen oder persönlichen Verhältnissen

die Nothwendigkeit ergeben oder es wenigstens als wün-

schenswerth erscheinen, dass Kleriker aus dem Bisthums-

verbande ausschieden und in einem andern Bisthum ein

höheres Amt übernahmen. Hierzu war eine ausdrückliche

Genehmigung ihres Bischofs erforderlich, die nicht mit der

zu einer jeden Beise ausserhalb des Bisthums erforder-

lichen bischöflichen Erlaubniss verwechselt werden darf.

Seit Alters durfte ohne Genehmigung des Bischofs ein

Geistlicher die Diöcese nicht verlassen. Bei Verletzung

dieser Vorschrift war sowohl dem Geistlichen wie dem

Bischof, der ihm Gastfreundschaft gewährte, schwere kirch-

liche Strafe angedroht. In der vorconstantinischen Zeit

war es überhaupt Sitte, dass Christen, die in eine fremde

') Concil von Chalccdon (451), c. ß.

'") Canones Apost., c. 13. 14. 32; Concilium von Nicäa, o. 15.

lü ; von Antiocliien (341), c. 3. 9; von Constantinopel (381), c. 2;

Concil von Rom (38G), c. 6; von Carthago (300), c. 11; von Nimes

(304), c. G; von Toledo (400), c. 12; von Turin (401), c. 7; von Orange

(441), c. 8; von Arlcs (zweite Ilällte des 5. Jahrlmndcrts), c. 13; von

Chalcedon (451), c. 20; von Angers (453), c. 1; von Tours (461), c. 9.

11. 12; von Vanncs in der Bretagne (405), c. 5. 10.
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Gemeinde kamen, sich durch einen Empfehlungsbrief ihres

heimathlichen Bischofs einführten und auf Grund desselben

in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Selbst

Christen, die hohe Staatsämter übernommen hatten, be-

durften solcher kirchlichen Pässe , upi an ihrem Amtssitze

in der Christengemeinde Aufnahme zu finden. ^) Als dem

Christenthum sich nach und nach die ganze Bevölkerung

des Reichs zuwandte, konnte dieser Gebrauch in seiner

Allgemeinheit nicht bestehen bleiben. Nur für Kleriker

wurde die Vorschrift aufrecht erhalten, dass sie ohne be-

sondern Erlaubnissschein des Bischofs die Diöcese nicht

verlassen durften. Diese Erlaubnisscheine behielten den

alten Namen bei.''^) Sie waren Empfehlungsschreiben, in

welchen der Bischof zugleich angab, ob er dem Inhaber

die Erlaubniss ertheilt habe, geistliche Funktionen ausser-

halb der Diöcese zu verrichten. Auch an angesehene Laien

wurden solche Empfehlungsbriefe gegeben.

1) Concil von Elvira (306), c. 58: ,,De liis qui communicatorias

literas portant, ut de fide interrogentur" (vgl. die Erläuterungen von

Ilefele, a. a. 0., I, 182). Concil von Arles (314), c. 7: „De praesidi-

bus, qui fideles ad praesidatum prosiliunt, placuit ut cum promoti

fuerint, literas accipiant ecclesiasticas communicatorias, ita tarnen, ut

in quibuscumque locis gesserint, ab episcopo ejusdem loci cura illis

agatur."

2) Literae communicatoriae oder commandititiae: Concil von Tours

(461), c. 12; von Yannes (465), c. 5. Hiermit gleichbedeutend sind die

griechischen Ausdrücke cujTanxa Ypa,a{jt.aTa , Canones Apost. , c. 12.

32 oder xavovcxa Ypo^.^-M-aTa, Conc. von Antiochien, c. 8 und von Lao-

dicea, c. 41 und die lateinischen literae formatae, III. Concil von
Carthago (391), c. 28; XI. Concil von Carthago (407), c. 12; Papsl

Zosimus an die gallischen Bischöfe von 417 {Jaffe, n. 123. Cou-

stant, a.a.O., p. 1)35), ebenso derselbe {Joffe, n. 128. Coiistant,

a. a. Ü., p. 901) und Papst Ililarus vom Jahre 461 an die galli-

schen Bischöfe c. 3 {Jaffc, n. 330. Mansi , VII, 935); apostolia,
Concil von Nimcs (394), c. 1, c. 0, cpistolia. Schreiben des Concils

von Carthago an Papst Bonifazius (419. Mansi, III, 830).
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Von diesen Empfehlungsbriefen wurden wenigstens in

der orientalischen Kirche die sogenannten Friedensbriefe

unterschieden, die, wie es scheint, an Arme und Unter-

stützungsbedürftige gegeben wurden, um ihnen als Bettel-

briefe zu dienen. ^)

Sollte einem Kleriker aber die Erlaubniss gegeben

werden, aus dem Diöcesanverband zu scheiden und von

einem andern Bischof ein höheres Amt anzunehmen, so be-

*) Das Concil von Clialcedon (451) c. 11 verbietot, den Armen
und Bedürftigen auaTa-otal i-xioTo'kc/.i zu ertlieilen, die nur für ange-

sehene Personen ausgestellt werden sollen. Den Armen sollen nach

vorausgegangener Prüfung dpti'tr/.ai gegeben werden. Das Concil von

Antiochien c. 7 schreibt vor, dass keine Fremden ohne solchen Frie-

densbrief aufgenommen werden sollen. Im Abendlande kannte mnn
jedoch derartige Friedensbriefe nicht und verwechselte sie desshalb

in der alten Uebersetzung der Antiochenischen Kanonen mit den Reise-

pässen oder literae formatae für die Kleriker. Der Sinn des Kanon 7

von Antiochien wird dadurch in den lateinischen Uebersetzungen ein

ganz anderer (vgl. die sogenannte isidorischc Version, wie sie unter

andern auch in c. 9, Dist. LXXI aufgenommen ist; die sogenannte

Versio prisca in Bibliotheca juris canonici veteris p. 293; und die

Uebersetzug des Dionysius Exiguus, ebendaselbst p. 126). — Auch

aus den alten lateinischen Uebersetzungen des Kanon 11 des Concils

von Clialcedon scheint hervorzugehen, dass die Friedensbriefe im

Abendland unbekannt waren: „pacifica quae dicuntur irenica eccle-

siastica." — Jtiinschnis unterscheidet zwischen literae commenda-

titiae (auatarr/at) , in welchen die Entlassung aus dem bisherigen

Diöcesanverbande und Erlaubniss zum Eintritt in eine neue Diöcesc

enthalten gewesen seien, und literae formatae (£?pTf)vixo(t) oder

canonicae, unter welchen er nur Legitimationsbriefe versteht, deren

Zweck die Ermöglichung der Zulassung zur Kirchengemeinschaft an

fremden Orten und die Erlaubniss zum Reisen für Kleriker gewesen

sei (Kirchenrecht, I, 93). Die oben angeführten Stellen ergeben aber

die Unrichtigkeit dieser Unterscheidung. Ein besonderer Ausdruck für

die später sogenannten literae dimissoriae findet sich in den Quellen

der ersten fünf Jahrhunderte nicht. Dass- die Friedensbriefe den Zweck

hatten, ihre Inhaber der Mildthätigkeit zu empfehlen, ergeben die

ersten Worte des c. 11 von Chalcedon: „ticcvtec; o" -xirrfyx x.al öed.usvot

^-'.x.o'jpia;" sollen mit ihnen versehen werden.
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durfte er hierzu noch einer ausdrücklichen Genehmigung

des Bischofs, die an sich in dem Empfehlungsbrief nicht

enthalten war. ^)

I j TT- ' 1 -Ti' 1 f ' t *" Laien
Dagegen konnten die Laien von jedem Bischof m den fremder diö-

Klerus aufgenommen werden. Eine Zugehörigkeit zu der

Diöcese des ordinirenden Bischofs wurde nicht voraus-

gesetzt. Durch die Uebertragung eines Kirchenamts wurde

der Kleriker erst mit dem Bisthum verbunden. Allerdings

ist diese in älterer Zeit herrschende Ansicht häufig be-

stritten worden, wie denn auch schon im 4. Jahrhundert

ein Versuch gemacht wurde, die Zugehörigkeit zur Diöcese

zu einer Vorbedingung für die Weihe eines Laien zu machen.

Mehrfach glaubte man in der Taufe einen Competenzgrund

zu finden. Der Bischof, der die Taufe vorgenommen, sei

auch zur Aufnahme des Täuflings in den geistlichen Stand

berechtigt gewesen. ^) Indessen lässt sich hierfür nur eine

Vorschrift des Concils von Elvira anführen, die, in der Zeit

unmittelbar nach den grossen Verfolgungen der Christen

gefasst, nur als Ansnahmebestimmung anzusehen ist und

deren Bedeutung überdies nicht feststeht. Wer in der

Fremde getauft worden ist, bestimmt Kanon 24, soll in

fremden Provinzen nicht in den Klerus aufgenommen

werden, weil sein früheres Leben nicht bekannt sei.

Der Canon wird meist dahin verstanden, dass der Täufling

^) III. Concil von Carthago (397), c. 21: „Ut clericum alienum,

nisi concedente ejus episcopo, iiemo audeat vel retinere vel promo-

vere in ecciesia sibi credita." Concü von Yannes (465), c. 18: „Epi-

scopi quoque ab aliis episcopis ordinatos clericos, sine permissu eorum

a quibus fuerint ordinati, promovere ad superiorem ordinem non prae-

sumant..." Dass diese Erlaubniss nicht in den literae commenda-

titiae enthalten war, zeig't der Vergleich mit c, 5.

2) So insbesondere Berardus, Commentaria in jus ecclesiast. uni-

vcrs. (ad Lib. I. 11. Decrct. Diss., IV, c. 2. — I, 130). Ferner Phillips^

Kirchenrecht, I, 379 fg.

Locning, Geschichte des Kirchenrechts. I. 10
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am Orte der Taufe in den Klerus aufgenommen werden

könne. Doch dürfte sein Inhalt vielmehr der sein: Aver

in der Fremde getauft wurde, darf doch nur in der Hei-

matli in den Klerus aufgenommen werden, i)

Eine andere Ansicht geht davon aus, dass, da der

Ordination immer eine Prüfung der Verhaltnisse des

Candidaten vorausgehen musste, an der Allgemeingiltigkeit

des Grundsatzes, dass nur der Bischof des Domicils des

Candidaten zur Aufnahme in den Klerus zuständig sei,

nicht gezweifelt werden könne. ^) Doch fehlt es an quel-

lenmässigen Beweisen für diese Behauptung. Nur das

I. Concil von Carthago von 348 hat den Versuch gemacht,

einen ähnlichen Grundsatz einzuführen, jedoch unter Be-

rufung auf einen Canon des Concils von Sardica, der einen

ganz andern Inhalt hat. ^) In den zahlreichen kirclilichen

^) Concil von Elvira (306), c. 24: „Omnes qui in percgre fuerint

baptizati, eo ([uod eoriim mininie sit cognita vita, placuit ad cleruni

Don esse promovendos in alienis provinciis." Ungenaue Uebersetzung

bei HefeUj I, 1G5, der gerade die Worte in pcregre auslässt. Auf

demselben Versehen scheint die Auslegung bei Hinscliius (Kirclicu-

rcclit, I, 8ß) zu beruhen. — Dass c. 44 des III. Concils von Carthago

von 397, worauf sich Pliillips, a. a. 0., S. 381 beruft, sich nicht auf

Weihe eines Laien, sondern auf die Uebertragung eines höhern Kir-

chenamtes an einen untern Kleriker bezieht, hat schon Thomassimis,

P. I, Lib. I, c. 1, § 2 hervorgehoben.

2) IIÜLscIiivs, Kirchenrecht, I, 8G.

3) Concil von Carthago, c. 5: „Privatus cpiscoi^us Vegesclitanus

dixit: Suggero sanctitati vestrae ut statuatis, non licere.... laicum

usurpare sil)i de plebe aliena, ut cum ordinet sine conscientia ejus

episcopi de cujus plebe est. Gratus episcopus dixit: Ilaec observantia

pacem custodivit; nam et memini, in s. concilio. Sardicensi statutum,

ut nemo alterius ])lebis hominem usurpct, sed si forte erit necessarius,

petat a collega suo et per consensuni habeat." — Dass aber der c. 16

des Concils von Sardica, dessen sich Gratus erinnert, nur von der Auf-

nahme fremder Kleriker, nicht von Laien spricht, unterliegt keinem

Zweifel (vgl. llefele, a. a. Ü., I, .51)9 fg.). Es dürfte desshalb, nebenbei

bemerkt, aucli nicht aus dem angeführten c. 5 geschlossen werden
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Vorschriften, welche die spätem afrikanischen Concilien

aufstellten, wird dagegen weder diese Bestimmung des

ersten Concils vonCarthago noch irgend eine andere über

die Zuständigkeit der Bischöfe zur Weihe von Laien an-

geführt. Es darf daraus geschlossen werden, dass der

Versuch, die Zuständigkeit der Bischöfe nach dieser Rich-

tung hin zu beschränken, keine dauernde Herrschaft er-

langen konnte. Wohl aber zeigt das Concil von Orange

von 441 , dass wenigstens in Gallien der Bischof berech-

tigt war, jeden Laien zu weihen, wenn derselbe nur die

von der Kirche vorgeschriebenen Bedingungen in sich er-

füllt hatte. Im Canon 9 wiederholte das Concil die gel-

tende Bestimmung, dass die Aufnahme in den geistlichen

Stand in der Uebertragung eines Kirchenamtes bestehe.

Ein Bischof, der einen Laien aus einem andern Bis-

thum geweiht habe, sei verpflichtet, demselben in seiner

Kirche ein Amt zu geben oder aber den Bischof der Hei-

math des Geweihten hierzu zu veranlassen. Ein Verbot

der Weihe eines fremden Laien ist in dem Canon nicht

enthalten und noch weniger die Androhung einer Strafe. ^)

Hiermit stimmt auch die römische Synode aus der Zeit

des Papstes Siricius überein, welche in Canon 16 nur den
Fall mit kirchlicher Strafe bedroht, dass Laien, denen von

ihrem heimathlichen Bischof die Kirchengemeinschaft ent-

können, dass im Jahre 348 die Beschlüsse von Sardica ihrem Wort-

laut nach in Afrika bekannt gewesen seien, wie dies Maassen (Ge-

schichte der Quellen, S. 56) thut. — c. 1—3, Dist. XCVIII, die Hin-

schius ebenfalls anführt, sind theils Pseudoisidor entnommen, theils

bezichen sie sich auf besondere Verhältnisse.

') I, Concil von Orange, c. 9: „Si qui autem alienos cives aut

alibi consistentes ordinaverint, nee ordinati in uUo accusantur, aut

ad se cos revocent aut gratiam ipsis eorum impetrent cum quibus habi-

tant." Die gratia besteht offenbar nur darin, dass der heimathliche

Bischof den auswärts geweihten in seinen Klerus aufnimmt.

10*
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zogen ist, von einem fremden Bischof in den geistlichen

Stand sicli aufnehmen hissen, dagegen den Fall, dass nicht

bestrafte Laien von einem fremden Bischof geweiht [wer-

den, nicht erwähnt.^)

^sc\?rmen^iTb7r' Während durch diese soeben besprochenen Vorschriften

in Ten Ki*ems. übcr dic Aufnahuic in den geistlichen Stand die Kirche ihre

* Interessen zu wahren und sich eine Bürgschaft zu geben

suchte, dass alle Glieder des Klerus den kirchlichen An-

sprüchen zu genügen im Stande wären, sah der Staat schon

wenige Jahre nach der Anerkennung der Kirche sich ge-

nöthigt, auch seinerseits Vorschriften aufzustellen über den

Eintritt in den geistlichen Stand, um die Wahrung der

staatlichen Interessen zu ermöglichen. In Folge der wich-

tigen Privilegien, durch welche Constantin die christlichen

Kleriker den heidnischen Priestern gleichgestellt hatte, war

unmittelbar nach den Zeiten der Unterdrückung und Noth,

in der mancher Geistliche seinen Stand und seinen Glau-

') Canones Synodi Romanorum ad Gallos episcopos {Briins, a. a. 0.,

II, 281), c. 16: „Praeterea etiam laici dicuntur a communione cognita

causa secludi, et ab alio episcopo cleiici facti; hoc jam super omne

malum est : unde aut convcnti corrigant (|ui talia ausi sunt facere, ita

ut removeantur hi quibus indigne ordo collatus est, aut ad nos nomina

eorum deferantur, ut sciamus a quibus nos abstinere debeamus." Auch

in dem Schreiben Jnffe, n. 73 {Constant, a. a. 0,, p. 659), c, 2, erklärt

Siricius es nur für unrecht, Fremde, die sich für Mönche ausgeben, zu

weihen, ohne dass man deren früheres Leben kenne, ohne dass man
wisse, ob sie nur getauft seien. Von der Erlaubniss des Diöcesan-

bischofs macht er aber die Aufnahme in den Klerus nicht abhängig.

Für die unbeschränkte Zuständigkeit der Bischöfe, Laien zu weihen,

haben sich früher schon ausgesprochen: Hcdlicr, De sacris electioni-

bus et ordinationibus ex antiquo et novo ccclesiae usu (Paris 1636),

P. II, S. 5, Cap. 3, art. 1, § 4 (II, 335); Thomassintis, P. II, L. I,

c. 1. 2; Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts, I, 475; Walter,

Lehrbuch des Kirchenrechts, § 207. — Bei Thomassinus, a. a. 0., sind

zahlreiche Beispiele dafür angeführt, dass Bischöfe Laien in den Klerus

aufnehmen, die nicht ihrer Diöcese angehören.
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ben verläugnet hatte, ein grosser Andrang zu dem geist-

lichen Stand erfolgt. Vornehmlich suchten die Mitglieder

des Decurionenstands, die die städtische Verwaltung zu füh-

ren, aber auch die immer drückendere Last der städtischen

Ehrenämter zu tragen hatten, durch Eintritt in den Klerus

dieser staatlichen Last sich zu entziehen. Schon waren

die Decurionen ein erblicher Stand ge^vorden, die Söhne

wurden sogleich mit der Gebut Dekurionen^), und an-

dererseits ergänzte sich die Curie immer von neuem durch

die reichgewordenen Plebejerfamilien. ^) Der geistliche Stand

erschien als bequemes Mittel, von dem Joche des Decurio-

nats sich zu befreien. Dazu kam, dass viele Christen vor

den städtischen Aemtern zurückscheuten, weil sie fürchteten,

dadurch in Berührung mit heidnischem Wesen zu kommen,

oder weil sie überhaupt Staat und Gemeinde als Einrich-

tungen der sündhaften Welt betrachteten, die der Christ

dulden, an deren Leben er sich aber nicht thätig bethei-

ligen dürfe. So hatte noch im Jahre 306 die Synode von

Elvira (c. 56) den städtischen Beamten, solange sie im

Amte ständen, den Besuch der Kirche verboten. Die ge-

sammte Localverwaltung des römischen Reichs ruhte aber

auf dem Decurionate und der Verwaltung der Stadtbezirke

durch die Grundbesitzer. Es war ein staatliches Interesse

von grösster Wichtigkeit, der Zerstörung dieser Listitution,

wie sie durch die allgemeine Flucht in den Klerus drohte,

vorzubeugen. Ein Verbot des Eintritts der Decurionen in

den geistlichen Stand war nothwendig und wurde von Con-

stantin schon vor dem Jahre 320 erlassen."^) Die häufigen

*) L. 122, Cod. Theod. XII, 1: „....qui statim ut nati sunt,

decuriones esse cocperint."

2) L. 5, Cod. Theod., XII, 1: „. . .qui originis gratia vel ex possi-

dendi conditione vocatur in curiam."

^) Das Gesetz ist nicht erhalten, sein Inhalt aber aufbewahrt in

c. 3, Cod. Theod., XVI, 2, vom Jahre 320: „Cum constitutio emissa
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Wiederholungen dieses Verbotes geben ein deutliches Zeug-

niss, mit welchen Schwierigkeiten die Durchführung des-

selben zu kämpfen hatte. Das Verbot konnte sogar in

seiner Strenge nicht immer aufrecht erhalten werden.

Einerseits drängten die Decurionen mit allen zu Gebote

stehenden Mitteln zu einer Abschwächung des Verbots,

andererseits klagte die Kirche über eine ihr dadurch auf-

erlegte Bedrückung. Der Sohn Constantins, Constantius,

gab zu (361), das ein Curiale, der Bischof geworden sei,

überhaupt unbehelligt bleiben solle. Mit Zustimmung der

Curie sollen die von dem Volke gewählten Personen in den

geistlichen Stand treten können. Hat die Curie ihre Zu-

stimmung nicht gegeben, so sind sie verpflichtet, ihr Ver-

mögen den Verwandten abzutreten. Beamte, die in den geist-

lichen Stand getreten sind, müssen denselben wieder auf-

geben und wieder in den öffentlichen Dienst zurückkehren. ^)

Indessen fand sich Kaiser Valentinian nach wenigen Jahren

schon veranlasst bei Herstellung der von Julian Apostata auf-

gehobenen Privilegien des Klerus den Eintritt der Curialen in

den geistlichen Stand wieder zu erschweren. Er forderte

allgemein Abtretung des Vermögens an einen Verwandten,

der für den bisherigen Curialen in die Curie eintrete, oder

an die Curie selbst. 2) Diese Bestimmungen blieben im

wesentlichen zu Recht bestehen bis zum Jahre 399. Mehr-

fach wiederholt ^) waren sie doch so häufig übertreten

praecipiat, nulluni dcinceps decurionum vel ex decurione progeni-

tum vel ctiam instructum idoneis facultatibus atque obeundis publicis

rnuneribus opportunum ad clericorum nomen obsequiumque confugere..."

') c. 49, Cod. Theod., XII, 1.

2) c. 59, Cod. Theod., XII, 1, vom Jahre 864.

2) c. 99 (von Theodosius I. 383); c. 104 (aus demselben Jalir:

,,curiales qui ecclesiis malunt servirc quam curiis, si volunt esse quod

Simulant, contemnant illa quae subtrahunl") ; c. 115 (von 386) j c. 121

(von 390); c. 123 (von 391), Cod. Theod., XII.
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worden, class Tlieodosius der Grosse, dem Drängen der

Geistlichkeit nachgebend, alle diejenigen, die vor dem

Jahre 388 in den ' geistlichen Stand getreten waren, von

der Beobachtung des Gesetzes dispensirte. ^) Der Bischof

Ambrosius von Mailand war es namentlich, der den Kaiser

hierzu veranlasste, indem er ihm zu Gemlithe führte, dass

er die Aufrechthaltung dieser Gesetze vor den Bischöfen

nicht verantworten könne. ^) Trotz dieser geistlichen Vor-

stellungen sahen sich jedoch die Nachfolger Tlieodosius

des Grossen genöthigt, die Vorschriften wieder zu verschär-

fen. Nach einem Gesetz der Kaiser Arcadius und Honorius

von 399 können Kleriker der untern Grade auch durch

Verzicht auf ihr Vermögen das Verbleiben im geistlichen

Stande nicht erkaufen; sie müssen in die Curie zurück-

kehren. ^) Im Westreich wurde endlich im Jahre 439 von

Valentinian III. der Eintritt von Curialen in den geistlichen

Stand gänzlich verboten^), und dies im Jahre 452 wieder

») c. 121 (vom Jahre 390), Cod. Theod., XII, 1.

'^) Ambrosius an den Kaiser (Ep. 40, Opp. II, 1026): ,,Quomodo

excusabo apud episcopos, qui nunc quia per triginta et innumeros

annos presbyterii quidam gradu functi vel ministri ecclesiae retrahuntur

a munere sacro et curiae deputantur, graviter gemunt? Nam si qui

nobis militant, certo militiae tempore serventur, quando magis etiam

eos considerare debetis
,

qui Deo militant? Quomodo hoc, inquam,

excusabo apud episcopos?... Hoc in notitiam clementiae tuae per-

venirc volui, de hoc ut placet arbitrio tuo consulere et temporare

dignaberis.

^) c. 166, Cod. Theod., XII, 1... „Residui omnes lectorcs, sub-

diaconi vel hi clerici quibus clericorum privilegia non debentur, dcbi-

tis mox patriae muncribus praesententur." Wiederholt in c. 172,

Cod. Theod,, XII, von 410 gegen die „qui sub patrocinio clericatus

muneribus delntis patriam fraudavcrunt".

*) Novellae Valent. III, tit. III, § 3. „In futurum vero ad ecclc-

siastica ministc^ria curialcm suscipi pracsenti lege i)rohibomus, ut fisca-

Ics nccessitatcs nunierosilatc municipuin facilius inipleantur."-
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eingeschärft.^) Wenige Jahre später (458) wurde von

Kaiser Majorian der Archidiakonus der Kirche verpflichtet,

Personen, die unter Missachtung des Gesetzes in den geist-

lichen Stand getreten sind und noch nicht die Weihe zum
Diakon erhalten haben, zur Rückkehr in den weltlichen

Stand zu nöthigen. ^)

habenden. Scliou Coustantiu dcr Grosse hatte übrigens dem Ver-

bot eine weitere Fassung gegeben. Ueberhaupt sollen Reiche

und Wohlhabende nicht in den geistlichen Stand treten.

Sie sollen dem Staate ihre Dienste und ihr Vermögen wid-

men; nur die Armen sollen sich der Kirche weihen. Trotz

der Bestätigung dieses Grundsatzes durch Valentinian und

Valens, die ausdrücklich auch die Aufnahme von wohl-

habenden Plebejern, die ausnahmsweise der Curie nicht

angehörten, untersagten, wurde er in der Folge häufig

genug ausser Acht gelassen. ^) Im 5. Jahrhundert suchte

man wenigstens die reichern Klassen von dem geistlichen

Stand auszuschliessen. Valentinian III. bestimmte im Jahre

439, dass nur denjenigen Personen, deren Vermögen den

Werth von SOOSolidi (3807 Mark) nicht übersteige, freistehe, in

^) Novellae Valent. III, tit. XXXIV, § 3. Doch wurde auch durch

dieses Gesetz den hohem Geistlichen, die in den letzten 10 Jahren in

den geistlichen Stand getreten waren, die Möglichkeit des Loskaufs

gegeben.

2) Novellae Majoriani, tit. VII, § 7: „Si qua tarn hujusmodi

personae originis suae vinculis obligata ex his quos ad ordines jube-

mus rcduci, sub divini ministerii occasione intra ecclesiam se credi-

derit occulendam, eam constrictus archidiaconus repraesentet."

3) Constantin, c. 2, Cod. Theod., XVI, 2 (von 319), „eos tantum

de cctero in defunctorum dumtaxat clericorum loca surrogari qui for-

tuna tenues neque muneribus civilibus teneantur obstricti." — c. 6,

Cod. Theod., XVI, 2 (von 326) .,. .Opulentes enim saeculi subire

necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari." — Valen-

tinian 1. und Valens, c. 17, Cod. Theod., XVI, 2 (von 3G4): „rie-

bcjos divitcs ab ecclcsia suscipi pcnitus arccmus."
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den Dienst der Kirche zu treten, alle übrigen seien ver-

pflichtet, Mitglieder der Curie zu werden. ^)

Denselben Zweck hatte es, wenn Constantin verbot,

neue kirchliche Aemter zu schafi'en; nur die Stellen ver-

storbener Kleriker dürfen neu besetzt werden. ^) Später

wurde den Bischöfen die Anweisung ertheilt, ihren Bedarf

an Geistlichen aus den Mönchen zu entnehmen, die weder

durch Pflichten gegen den Staat noch gegen Privatpersonen

gebunden seien. 2)

Eine andere Beschränkung, die die Kirche selbst auf- ^le skiavcn.

gestellt und fortwährend anerkannt hat, wurde von dem

weltlichen Recht erst in verhältnissmässig später Zeit vor-

geschrieben. Wir sahen oben, dass Sklaven und Colonen

ohne Genehmigung der Herren nicht in den geistlichen

Stand aufgenommen werden sollten. War dies doch ge-

schehen, so konnte dadurch das Recht des Herren nicht

berührt werden. Er hatte die Befugniss auch den Bischof

oder Priester gewordenen Sklaven oder Colonen zurück-

zufordern. Erst Yalentinian HL sprach das Verbot Sklaven

und Colonen zu weihen aus, bestimmte jedoch, dass sie, wenn

sie Bischöfe oder Priester geworden wären oder sich dreissig

Jahre im geistlichen Stande befunden hätten, zu ihren Herren

nicht zurückzukehren genöthigt werden sollen; nur das

Peculium haben sie zu erstatten. Die übrigen Geistlichen

können vom Herrn zurückgefordert werden. Der Diakon

kann jedoch einen Ersatzmann stellen.*)

1) Novellae Valent. III, tit. III, § 7.

^) c. 6, Cod. Theod., XVI, 2 (von 326) : „Neque vulgari consensu

neque quibuslibet petentibus sub specie clericorum a muneribus pii-

blicis vacatio deferatur nee temere et citra modum populi clericis

connectantur, sed, cum defunctus fuerit clericus, ad vicem defuncti
alias allegetur, cui nulla ex municipibus prosapia fücrit."

3) Honorius, von 398, c. 32, Cod. Theod., XVI, 2.

<) Novellae Valent. III, tit. XXXIV, § 3 (452): „Niillus origina-
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^wangel*!^
Eiullicli wuide iiii Jahre 4G0 um vorgekommenen Miss-

bräuchen zu steuern, durch Staatsgesetz verboten, Jemanden
durch Zwang zum Eintritt in den geistlichen Stand zu nö-

thigen. Der Archidiakon wurde für die Beachtung des

Gesetzes verantwortlich gemacht und bei Zuwiderhandlung

mit einer schweren Geldstrafe von 10 Pfund Goldes be-

droht. Ausserdem soll er von dem Bischof mit einer kirch-

lichen Strafe für sein Unterfangen belegt werden. Auch

die Eltern, welche einer solchen zwangsweisen Einsteckung

ihres Kindes in den Klerus zugestimmt haben, um ihre an-

dern Kinder zu bevorzugen, wie es häufig vorkam, werden

mit Verlust eines Drittheils ihres Vermögens bedroht. Die

zwangsweise Weihe zum Kleriker ist ungiltig; nur die bi-

schöfliche Consecration kann nicht mehr angefochten wer-

den. ^) Der Archidiakon aber wurde verantwortlich ge-

gemacht, weil er es war, der bei der Ordination der neu-

aufzunehmenden Kleriker Zeugniss abzulegen hatte, dass

der Aufnahme kein kirchliches oder gesetzliches Hinderniss

entgegenstehe. ^)

lius, inquilinus, servus vel coloniis (über die Bezeiclmiiiigen vgl. Kiilm^

Städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, 1, 259.

202) ad clericale munus accedat.," § G: „Originarii tarn vel servi

qui jugum natalium declinantes ad ecclesiasticum se ordinem transtu-

lerunt, exceptis episcopis ... et presbyteris ad dominorum jura redeant,

si non in eodem officio annum tricisemum compleverunt, ita ut liujus

conditionis diaconus domino pro se vicariura reddat, omni pariter

peculio restituto." — Von Kaiser Zeno wurde 484 überhaupt der Ein-

tritt von Sklaven in den geistlichen Stand, selbst mit Zustimmung

des Herrn, verboten. Der Herr solle sie freilassen, wenn er wolle, dass

sie Kleriker werden, c. 36, Cod. Justin., I, 3.

') Novellae Majoriani, tit: XI ,,... Ne quis invitus clericus or-

dinetur... Si qui tarn episcopus invitus fuerit ordinatus, hanc conse-

crationem nulla violari accusatione permittimus.

-) So sagt liieronymus von der in Rom gebräuchlichen Einrich-

tung : „Scd dices, quomodo Romae ad testimoniura diaconi presbyter

ordinatur?" {Ilicronymi, Ep. 116 ad Euangelum, üpp., I, 1083.) Nach
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Wurden diese vom Staate aufgestellten Bestimmungen ^^^
r^i"!'^

**^'

über den Eintritt in den geistlichen Stand auch häufig

genug nicht beachtet, war es insbesondere im 5. Jahr-

hundert fast die Regel, dass hochangesehene, der Aristo-

kratie angehörige Männer auf die bischöflichen Stühle

erhoben wurden, so musste doch die staatliche Vorschrift,

dass kein Reicher in den geistlichen Stand treten solle,

die Folge haben, dass der untere Klerus durchweg aus den

niedern, wenig besitzenden Klassen der Bevölkerung hervor-

ging. Die Richtung der kirchlichen Verfassungsbildung, die

dahin ging, die Aristokratie der Bischöfe in der Kirche

mehr und mehr zur Herrschaft zu bringen, wurde dadurch

begünstigt, die scharfe Scheidung zwischen den herrschen-

den Bischöfen und dem unterworfenen, zum Gehorsam ver-

pflichteten Klerus befördert. Zwar bildeten die Priester

und Diakonen noch wie in dem vergangenen Jahrhundert

den Rath , den Senat des Bischofs. ^) Mit ihnen soll er

über die Aufnahme neuer Kleriker berathschlagen. ^) In

dem Pontificale Romanum stellt der Archidiakon die zu Ordinirenden

dem Bischof vor, der ihn fragt: ,,Scis, illos esse dignos?" Er ant-

wortet: „Quantum humana fragilitas nosse sinit, et scio et testificor

ij^sos dignos esse ad liujus onus officii."

*) Ueber die vorconstantinische Zeit vgl. Probst, Disciplin, S. 98 fg.

— Hieronymiis (Comment. in Isaiam, II, c. 2. Opp. IV, 51): „Et nos

habemus in ecclesia senatum nostrum , coetum presbyterorum." —
Basilius (Ep. 81 [Paris 1730], III, 174): ,,tov auveipiov toO irpsaßorepiou

xara tt.v t:oX'.v." Dass die Diakonen Mitglieder des Presbyteriums

waren, zeigt icsbesondere das Schreiben des Papstes Siricius über

die Verurtheilung des Häretikers Jovinianus und seiner Anhänger

(c. 390, Jaffe, n. 70. Coiistant, p. 667): „facto igitur presbiterio

constitit doctrinae nostrae, id est christianae legi esse contraria.

Unde .... omnium nostrorum tam presbyterorum et diaconoruni

quam etiam totius cleri una facta fuit sententia." Doch wäre es

möglich, dass hier nur von einer der römischen Kirche eigenthüm-

liclien Einrichtung die Rede ist.

2) Statuta ccclesiac antiqua, c. 22: „Ut cpiscopus sine consilio
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ihrer Gegenwart soll er die kircliliclieii Aiigelegenlieiteii

untersuchen und entscheiden, sonst ist seine Entscheidung

ungiltig. *) Auch konnte der Bischof ihnen die Erledigung

kirchlicher Yerwaltungssachen übertragen, wie dies von Mar-

tin von Tours berichtet wird. ^) Kirchengut durfte der Bischof

nur mit der Zustimmung des Presbyteriums veräussern. ^)

Auch äusserlich soll der Bischof den Priester ehrenvoll

behandeln; er soll den Priester nicht vor sich stehen

lassen, wenn er selbst sitzt, und wenn er auch in der

Kirche und bei Berathungen einen höhern Sitz einnimmt,

so soll er doch im Hause den Priester wie seinen Ge-

nossen behandeln. *)

Die Priester. Trotzdcm aber war die Geistlichkeit dem Willen des

Bischofs unterworfen; sie entbehrte ihm gegenüber jeder

Selbständigkeit. Die Priester wie alle übrigen Geistlichen

erhielten von dem Bischof ihr Amt zugewiesen; nur kraft

seinem Auftrag konnten sie ihre kirchlichen Funktionen

erfüllen. Die Geistlichen waren nur die Gehilfen des Bi-

clcricorum (in andern Handscliriften presbytcrorurn) suorum clericos

non ordinet."

^) Statuta ecclesiae antiqua, c. 23: „Ut episcopus nullius causam

audiat absque praesentia clcricorum suorum, alioquin irrita erit sen-

tentia episcopi, nisi clericorum praesentia confirmetur."

2) Sulpicius Severus Dialog., c. 2: „Cum quidem in alio secre-

tario presbyteri sederent vel salutationibus vacantes vel audiendis

negotiis occupati — Martinum sua solitudo coliibebat."

^) Statuta eccl. antiq. , c. 32. Die Veräusscrungsurkmidc bedarf

der Unterschrift der Kleriker, Codex ecclesiae Africanae, c. 33 {Brufis,

a. a. 0., I, 145. 1G5); Papst Leo I. an die Bischöfe von Sicilien von

447. {Joffe, n. 193. Ballerini, I, 727.)

^) Statuta eccl. ant., c. 34. 35. Jlieronymus , Ep. ad Nepotianum

52 (I, 261): „Episcopi sacerdotes se esse noverint, non dominos,

honorent clericos quasi clericos, ut et ipsis a clericis quasi episcopis

honor refcratur. Scitum illum est oratoris Domitii: Cur ego tc, in-

quit, habcam ut i^rincipcm quum tum non habeas ut scnatorem?''
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scliofs bei der kirclilichen Yerwaltung der Diöccse. ^) Die

Vornahme der wichtigsten geistlichen Handlungen hatte der

Bischof sich vorbehalten; der Priester konnte sie nur in

Nothfällen oder in speziellem Auftrag des Bischofs voll-

ziehen. Während noch in den apostolischen Canonen

(c. 49. 50) der Bischof und der Priester als die regel-

mässigen Spender des Taufsacraments erscheinen, bestimmt

das römische Concil aus der Zeit des Papstes Siricius (c. 7),

dass nur in der Osterzeit der Priester im Namen des Bi-

schofs die Taufen vornehmen dürfe, in andern Zeiten nur

im Nothfall. Die Wiederversöhnung der Büssenden mit

der Kirche war ein Vorrecht des Bischofs, das nur in Aus-

nahmefällen von dem Priester ausgeübt Averden konnte. ^)

Das heilige Oel, das Chrisma, konnte nur von dem Bischof

geweiht werden.^) Dem Bischof war es vorbehalten, die

Jungfrauen, die sich Gott widmeten, zu weihen.^) Selbst

den Segen in der Kirche durfte der Priester dem Volk nicht

ertheilen; und erst am Anfang des 5. Jahrhunderts wurde

ihm in einzelnen Gegenden gestattet, in Privathäusern und

auf dem Felde den Segen zu geben. -) Die Aufnahme in

den geistlichen Stand konnte allein durch den Bischof ge-

^) Concil von Carthago von 390, c. 9: „Quisquis presLyter incon-

sulto episcopo agenda in quolibet loco voluerit celebrare, ipse honori

SUD contrarius existit." Concil von Laodicca, c. 57: ,,toui; TCpEaßuxspou^

fjLTQdev KgdxTivi av£u x-q? y^'^l-'-'^n? "^o^ ^TiiaxoTtou. — Amhrosnts, De Officiis,

II, c. 27 : „Episcopus ut inembris suis utatur clericis et maxirac ministris

qui sunt vere filii; quem cuique viderit aptum muneri, ei deputet." (Opp.

II, 121.) Vgl. auch I, c. 44 (11, (37). — Concil von Clialccdon (451), c. 8.

'^) Concil von Elvira von SOG, c. 32. — Concil von Carthago von

390, c. 3 ; von 397, c. 32.

3) Concil von Carthago von 390, c. 3; von 397, c. 36. — Concil

von Toledo von 400, c. 20. — Concil von Vaison von 442, c. 3.

*) Concil von Carthago von 390, c. 3; von 397, c. 36. — Concil

von Riez von 439, c. 5.

-*) Concil von Kiez, c. 5.
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geliehen. Nur das in einzelnen Provinzen vorkommende

unterste Kirclienamt eines Sängers oder Psalmisten konnte

der Priester verleihen. ^) Im Abendlande wenigstens konnte

die Firmung der Getauften nur von den Bischöfen vor-

genommen werden. -) Selbst in der Kirche predigen durfte

der Priester nicht ohne besondere Erlaubniss des Bischofs

und es erregte grosses Aufsehen, da Augustinus als Priester

von seinem Bischof diese Erlaubniss erhielt. ^)

Alle diese Beschränkungen der kirchlichen Befugnisse

der Priester zeigen, wie die Bischöfe ihre Herrschaft über

die ihnen untergebene Geistlichkeit und Gemeinde zu ver-

mehren und zu verstärken suchten. Der Bischof allein sollte

als Träger der kirchlichen Gewalt erscheinen; die Priester,

aus denen der Bischof hervorgegangen, und die, wie noch

im 5. Jahrhundert behauptet wurde, sich nur durch den

Mangel der Befugniss zur Ordination von Klerikern vom

P)ischof unterschieden hatten"*), mussten herabgedrückt wer-

den, um die Gewalt des Bischofs innerhalb der Diöcese

nach und nach zu einer unbeschränkten zu machen.

Die Diakonen. Hiermit stclit CS wolil aucli in Zusammenhang, dass

seit der Mitte des 3. Jahrhunderts den Diakonen ein

immer grösserer Einfluss eingeräumt wurde und ihr An-

') Statuta cccl. aiit., c. 10.

2) Innocentius I. an Bischof Decentius von Gnbbio von 41G {Jajfe,

n. 108. Coiistant, p. 85G), c. 3. — Concil von Riez, c. 4. 5.

2) Possidius, Vita Augustini, c. 5. . „contra usum et contuetudincm

Africanaruni ecclesiaruni." Vgl. hierüber J. Sirmond in Opp. Var.,

I, 195. — Dass seit der Mitte des 4. Jahrhunderts den Priestern die

licfugniss zu predigen zugestanden habe, behauptet ohne genügenden

Beweis Binterim, Denkwürdigkeiten, I, 500 fg.

*) Hieroiiymus, Epist. ad P]uangelum (Op. I, 1082): „Quid enim

facit excepta ordinatione cpiscopus, quod presbyter non faciat?" —
Ganz ähnlich Chrysoitomos, In Epist. ad Philij^p. Cap. I, Ilomil.,

I, c. 1 (Opp. Xr, 105).



— 159 —

sehen häufig genug das der Priester zu verdunkeln begann.

Währen die Priester dadurch, dass die Biscliöfe fast alle

wichtigern geistlichen Handlungen sich selbst vorbehielten,

von dem Volke getrennt wurden, waren es die Diakonen,

welche durch den Antheil, den sie an der Verwaltung der

Bischöflichen Gerichtsbarkeit und an der kirchlichen Armen-

pflege hatten, in fortwährende Berührung mit allen Glie-

dern der Gemeinde und dadurch zu steigender Bedeutung

gelangten. Da nach alter Vorschrift in jeder bischöflichen

Kirche nur 7 Diakonen angestellt werden sollten '), während

die Zahl der Priester eine nicht begrenzte war, so ergab

sich auch hieraus, dass dem einzelnen Diakon ein grösseres

Feld der Thätigkeit gegeben war, als dem einzelnen Priester.

Schon in den apostolischen Constitutionen erscheint der

Diakon, nicht der Priester, als erster Gehilfe und Stell-

vertreter des Bischofs: ,,Der Bischof gebiete dem Klerus

und dem ganzen Volke. Der Diakon stehe ihm zur Seite,

wie Christus dem Vater, und diene ihm in Allem un-

tadelhaft Die Presbyter sollen ein Abbild von uns

Aposteln sein; sie sind die Lehrer der Gotteserkenntniss."
^)

Hieraus erklärt sich, dass der erste. der Diakonen, nicht
"^diaton'!''

der älteste der Priester, von dem Bischof mit der Beauf-

sichtigung des niedern Klerus, mit der Leitung der kirch-

lichen VerAvaltung, soweit der Bischof sie nicht selbst aus-

\

') Concil von Neocäsarea (314—325), c. 15.

^) Apost. Constit. , II, c. 2G. Uebcr die Stellung der Diakonen
im Gegensatz zu den Priestern, vgl. Probst, Disciplin, S. 09. 103 fg.

— Tho))t(is8ini(s, P. I, lib. II, c. 29. Hier finden sich auch einzelne

I3cis[)iele der Ueberhebung der Diakonen im 4. Jahrhundert angegeben.

Binterim, a. a. 0., I, 384, sucht einzelne dieser Zeugnisse zu entkräf-

ten, doch berücksichtigt er die wichtige Stelle der Apostolischen

Constitutionen nicht. Gegen die Anmassung der Diakonen ist auch
der Canon IS des Concils von Arles von 314 gerichtet: „De diaco-

nibus urbicis ut non sibi tantum praesumant, sed honorem presby^

teris rescrvent, ut sine conscientia ipsorum nihil tale faciant."
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üben konnte, betraut wurde. Seit dem 4. Jahrhundert

erscheint auch im Abendland das Amt des Arcliidiakon

als ein ständiges, dessen Inhaber zwar nur Gehilfe des

Bischofs ohne Selbständigkeit ist, der aber durch den aus-

gedehnten Kreis seiner Thätigkeit und die Wichtigkeit der

ihm übertragenen Geschäfte die einflussreichste Persönlich-

keit nach dem Bischof in der Kirche wurde. ^) So wurde die

Weihe des Archidiakon zum Priester keineswegs immer

als eine Beförderung betrachtet; sie konnte auch ein ge-

eignetes Mittel sein, um einen Archidiakon, der dem

Bischof unbequem geworden war, von seiner Stelle zu ent-

fernen, wie andererseits Archidiakone, die in ihrem Amte

sich tüchtig erwiesen hatten, eben desshalb nicht zur

Priesterwürde gelangten. So hatte aus dem erstem

Grunde der Patriarch von Constantinopel, Anatolius, seinen

Archidiakon zum Priester gemacht. Unter dem Scheine

der Beförderung setzte er ihn ab , wie Papst Leo sagt. ^)

So erzählt Apollinaris Sidonius von dem spätem Bischof

von Chälons, dass er wegen seiner Tüchtigkeit als Archi-

diakon lange nicht Priester werden konnte. ^)

^) Papst Leo I. an Kaiser Marcian (453, Joffe, n. 2G5. BaJ-

lerini, I, 1186) beklagt sich, dass der Patriarch von Constan-

tinopel den rechtgläubigen Archidiakon entfernt habe „et disj^en-

sationem totius caussae et curae ccclesiasticae in Andream Eutychia-

nistam repente transferret. . . . His tantum ad officiorum prima-

tum admissis, quos ab omni errore liberos fiiissc constiterit." Der-

selbe an die Kaiserin Pulcheria (453, Jaffc, n. 26G. Ballerini,

I, 1188) über die Ernennung des Andreas „ quem quia ecclcsiasticis

negotiis praeposuit, propter haereticam perversitatem eidem favorem

suum praestare convincitur".

2) Jdffe, n. 2G5: „dejectionem innocentis per speciem provec-

tionis implevit". Derselbe an Bischof Julian {Jaffc, n. 267. Bal-

lerini, I, 1100): „Nam dum Aetius ab officio archidiaconatus per

speciem provectionis amovetur."

3) Apoll. Sidonius, Ep. IV, 25: ,,post laborum temporumque pro-

ccssu archidiaconus in quo seu gradu seu ministerio multum retentus
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Aus der Zahl der Diakonen wurde vom Bischof der

Archidiakon ernannt, nicht nach dem Alter, sondern nach

der Tüchtigkeit oder dem Belieben des Bischofs.^) Ein-

zelne Nachrichten lassen darauf schliessen, dass an einigen

Kirchen, wie in Alexandrien, die Diakonen selbst bei der

Auswahl des Archidiakon betheiligt waren ^); doch war

dies, wenn die Nachrichten überhaupt glaubwürdig sind,

nur örtliche Sitte ; im Abendland kann an . der Ernen-

nung des Archidiakon durch den Bischof nicht gezweifelt

werden. ^)

Was den Wirkungskreis der Archidiakonen im einzel-

nen betrifft, so liegen uns hierüber nur dürftige Notizen

vor, die jedoch für die Wichtigkeit der Stelle, die er be-

kleidete, bezeichnend sind. Schon früher wurde erwähnt,

propter inclustriam, diu dignitate non potuit augeri, ne potestate posset

absolvi" {Sirmond Op., I, 554).

^) Vgl. Thomassinus, P. I, L. II, c. 17, § 2. Binterim, a. a. 0.,

S. 388. Ilinschiiis, a. a. 0., II, 183. Ferner aus dem 4. Jahrhundert

die Akten des Märtyrers Vinceiitiiis, der Archidiakon von Valencia in

Spanien war und als Mann gratissimae juventutis bezeichnet wird

{Passio Vinc, c. 3, Euinart, Acta Martyrum [ed. Baülie^ Verona 1781 J,

p. 323).

2) Die wichtigste Stelle hierfür Hieronymus, Ep. 146 ad Euan-

gelum (I, 1082): „Diaconi elegant de se, quem industrium noverint et

archidiaconum vocent." Vgl. darüber Thomassmus, 1. c, § 4, dessen

Auslegung jedoch eine gekünstelte ist, und Grea, Essai historique sur

les archidiacres in der Bibliotheque de l'ecole des chartes ; 3. Serie.

II, 48. Dass an einzelnen Orten der Bischof nur auf den Vor-

schlag der Diakonen den Archidiakon ernannte, nehmen auf Grund
der angegebenen Stelle des Hieronymus an Pertsch, Von dem Ur-

sprünge der Archidiakonen, Offiziale und Vikare (Hildesheim 1743),

S. G; Binterim, a. a. 0., I, 389; Hinschius, a. a. 0., II, 184.

^) Hierfür entscheidend Amhrosius , De officiis, I, c. 41 (Op. II,

p. 64). Der Archidiakon Laurentius redet den Papst, der ihn ernannt

hat, an: ,,Experire utrum idoneum ministrum elegcris, cui commisisti

dominici sanguinis consecrationem. Vide, ne periclitctur Judicium

tuum."

Loening, Gcschiclite des Kirchourcchts. I. 11
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dass der Arcliidiakon durch Staatsgesetz dafür verantwort-

lich gemacht wurde, dass Niemand gegen seinen Willen

geweiht werde, und dass er verpflichtet war, die Curialen

auszuliefern, die gegen das Staatsgesetz in den geistlichen

Stand getreten waren und sich weigerten, in den weltlichen

Stand und zu den Verpflichtungen der Kurie zurückzukehren.^)

Es ergibt sich daraus, dass die Archidiakonen die Vor-

prüfung zu führen hatten, ob in den Candidaten die von

den kirchlichen Vorschriften und den Staatsgesetzen ge-

forderten Bedingungen für den Eintritt in den Klerus er-

füllt waren. Es ergibt sich ferner daraus, dass sie eine

gewisse Aufsicht wenigstens über die untern Kleriker zu

führen hatten. ^) Aus andern Nachrichten ergibt sich, dass

die Archidiakonen auch bei der Weihe der untern Kleriker

selbst beschäftigt waren, und einzelne derselben, wie z. B.

den Ostiarius, in seinen Verrichtungen zu unterweisen

hatten. ^)

Die Sorge für die Witwen, Waisen und Fremden sollte

der Bischof dem Arcliidiakon überlassen. "•) Auch an der

eigentlichen Armenpflege finden wir ihn betheiligt. '') Vor

allem aber scheint es seine Aufgabe gewesen zu sein, über

die Aufrechthaltung der kirchlichen Vorschriften in der

Diöcese zu wachen; er war selbst berechtigt dem Bischof,

1) Siehe Seite 154. Novellae Majoriani, tit. YIL XI.

2) Aus Novellae Maj., tit. VII, kann mit Sicherheit nur auf eine

Aufsicht über die untern Kleriker geschlossen werden, da Curialen,

die schon eine höhere Weihe erhalten hatten, nicht mehr den geist-

lichen Stand verlassen mussten.

^) Statuta ecclesiae antiqua, c. 5 , bezüglich der Weihe des Sub-

diakons, c. 6 des Akolythus, c. 9 des Ostiarius, der geweiht werden

soll, ,,postquam ab archidiacono instructus fuerit".

*) Statuta eccl. ant., c. 17.

^) So erzählt Sulpicius Severus (Dialog. II, c. 1) von dem heiligen

Martin, dass er seinen Archidiakon mit der Armenpllegc beauftragt,

dann dieselbe aber selbst in die Hand genommen habe (p. 180 sqq.).
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d!fer sich einer Verletzung derselben zu Schulden kommen

lassen wollte, entgegen zu treten. ^)

Neben dem Archidiakon wird einigemale ein Archi-

presbyter erwähnt, ohne dass jedoch klar zu erkennen

wäre, welche Stellung demselben zugekommen ist. Es

dürfte vielleicht unter ihm nur der älteste der Presbyter

zu verstehen sein, der an einzelnen Orten von dem Bischof

mit Yerwaltungsgeschäften betraut wurde. ^)

Als sich das Christenthum von den Städten aus auch

im Abendland mehr und mehr über das platte Land ver-

breitete, ergab es sich aus den Verhältnissen, dass auch

hier, wie schon früher im Orient, in den Ortschaften, die

zu dem Stadtbezirk gehörten, und auf den Gütern der

grossen Grundbesitzer Kirchen und Kapellen entstanden

zur Gottesverehrung und Verrichtung der täglichen An-

dacht. So finden wir denn auch seit Ende des 4. und

Anfangs des 5. Jahrhunderts solche Landkirchen in Gallien

1) Concil von Toledo von 400, c. 20 [Brims, a.a.O., I, 207):

„Statutum vero est, diaconem non clirismare, sed presbyterem absente

episcopo, praesente vero si ab ipso fuerit praeceptum. Hujusmodo

constitutionem meminerit semper archidiaconus vel praesentibus vel

absentibus episcopis suggerendam, ut eam aut episcopi custodiant aut

presbyteri non relinquant."

2) Die beiden einzigen Stellen, in welchen Archipresbyter im

Abendland erwähnt werden, sind: Hievonymits ^ Epist. 125 ad Rusti-

cum : ,,Singuli ecclesiarum episcopi, singuli archipresbyteri, singuli

archidiaconi et omnis ordo ecclesiasticus suis motoribus nititur."

(I, 942) — und Statuta eccl. antiqua, c. 17, wo dem Bischof überlassen

ist, dem ArchiT^)resbyter oder dem Archidiakon die Sorge für die

Witwen u. s. w. zu übertragen. Dagegen wird mehrfach der Archi-

presbyter oder Protopresbyter der Kirche von Alexandria genannt:

Socrates, VI, c. 9; Sozomenos , YIII, c. 12. Liberatus, Breviarium

s. Ilistoria Causae Nest., c. 14 {Mansi , IX, 683). In der letztem

Stelle heisst es: „Proterio Dioscorus (episcopus Alex.) commendavit

ecclesiam qiii et cum archiprcsbyterum fecerat.'' Vgl. Bingham^

Antiquities, II, c. 19, § 18 (Works, I, 242).

11*

Geistliche an
Landkirchen.
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erwähnt, an denen ursprünglich nicht immer ein Priester

angestellt wurde, sondern, wie in Spanien^), bald ein

Priester, bald aber auch nur ein Diakon. Später wurde

es jedoch Regel, wenigstens den grössern Kirchen einen

Priester vorzusetzen, dessen P)efugnisse jedoch nicht um-

fassender waren, als die der Priester in der Stadt, und

die in demselben Abhängigkeitsverhältniss von dem Bischof

standen wie diese. In den gallischen Concilicn Averden

diese Landgeistlichen und Landkirchen häufig erwähnt. ^)

Die Geistlichen werden von dem Bischof angestellt, auch

wenn die Kirche im Eigenthum eines Grundherren sich

befindet, ja selbst wenn der Bischof einer andern Diöcese der

Eigenthümer ist. ^) Nur soll in diesem letztern Falle dem

Bischof, der die Kirche erbaut hat, die Vergünstigung zu

Theil werden, dass die von ihm vorgeschlagenen Kle-

riker von dem Diöcesanbischof angestellt werden.'^) Auch

die Einweihung aller Kirchen muss durch den Bischof der

Diöcese erfolgen. Schon Averden Kirchen strafen gegen den

Bischof ausgesprochen, welcher dem zuwider in einer an-

^) Concil von Ii]lvira, c. 77: „Si quis diaconus regcns plebem
sine cpiscopo vel prosbytcro aliquos baptizavcrit, e2)iscopus cos per

benedictionem perficerc debcbit."

2) Concil von Riez (430), c. 3. 4. 5; von Orange (141), c. 10; von

Vaison (442), c. 3; IL Concil von Arlcs, c. 36. In allen diesen Stellen

wird vorausgesetzt, dass ein Presbyter an der Landkirch(i angestellt

ist. Im Jahre 472 schreibt uiimllinaris Sidonius von der Ver-

wüstung der rusticae parochiae in der Auvergno (Ep. VII, 6. Sirmond

Op. I, 593).

^) Concil von Orange, c. 10; von Arles, c. 36.

*) Concil von Orange, t?. 10: ,,Si quis cj)iscoporniu in alienae

civitatis territorio ecclesiam aedificare disponit vel pro fundi sui nego-

tio aut ecclesiastica utilitate vel pro quacunquc sua opportunitatc. . . .

non praesuinat dedicationem quae illi omniinodis rcscrvatur in cujus

territorio ecclesia assurgit, reservata aedificatori cpiscopo hac gratia

ut (juos desiderat clericos in re sua videre, ipsos ordinet is cujus tcrri-

torium est, vel si ordinati jam sunt ipsos habere acquicscat."
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dern Diöcese eine Kirche weiht oder nur der Einladung,

einer solchen Weihe beizuwohnen , Folge leistet. ^) Eine

solche auf Privateigenthum befindliche Kirche untersteht

ganz der kirchlichen Gewalt des Diöccsanbischofs.^) Von

ihm allein darf der Geistliche das geweihte Oel empfangen. ^)

Eine Selbständigkeit kam weder der Kirche noch dem

Geistlichen zu.

Eine eigenthümliche Vorschrift hatte im oströmischen

Eeich Kaiser Arkadius im Jahre 398 über die Anstellung

von Geistlichen an den Landkirchen getroffen, die zwar

durch ihre Aufnahme in den Codex Theodosianus auch

gesetzliche Geltung im weströmischen Keicli erhielt, von

der es jedoch dahingestellt bleiben muss, wie weit sie

hier, und insbesondere in Gallien, zur Ausführung gelangte.

Damit die Geistlichen sich der Steuerpflicht nicht entziehen

können, sollen sie nur in ihrem Heimathsorte angestellt

werden. Der Bischof solle die für jede Kirche nothwendige

Zahl der Kleriker festsetzen und nur in dieser Zahl sollen

Geistliche für den Dienst der Kirche aus jedem einzelnen

Orte ordinirt werden. ^) Hierdurch wäre allerdings die

Befugniss der Bischöfe, jeden Laien in den Kirchendienst

aufzunehmen ohne Rücksicht auf seine Herkunft und seine

Heimath ausserordentlich beschränkt worden. An Kirchen

ausserhalb der bischöflichen Stadt durften hiernach nur

Bewohner des Orts, an dem die Kirche sich be-

^) Concil von Orange, c. 10: „Omnes episcopi qui ad hujusmodi

dedicationem invitantur a convcntu abstinebunt. Si quis excesserit in

reatiim dcvocabitur; si (juis excesserit, ordinem recognoscat."

2) ebenda: ,,Et oninis ecclesiae ipsiiis gubernatio ad eum in

cujus civitatis territorio ecclesia surrexerit pertinebit."

') Concil von Vaison, c. 3.

<) c. 33, Cod. Theod., XVI, 2. Vgl. Gothofrechis zu c. 2, Cod.

Thcod., XllI, 10 (V, p. 131).
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findet, angestellt werden und nur in einer im Voraus

bestimmten Zahl.

Soweit uns die lückenliaften Nachrichten über die An-

fänge der Landpfarreien ein Urtheil erlauben , hatte sich

bis zum Ende des 5. Jahrhunderts eine feste Organisation

im Abendlande noch nicht herausgebildet. Weder von einer

Eintheilung des Landes in Pfarrbezirkc noch einer recht-

lich bestimmten Zuständigkeit des Geistlichen, der an der

Landkirche angestellt war, ist die Rede. Je nach Bedürf-

niss und je nach der Freigebigkeit der Grundbesitzer wur-

den Kirchen erbaut, die der Einweihung durch den Bischof

bedurften, an welchen der Bischof die Geistlichen anstellte,

wie er auch die kirchlichen Befugnisse bestimmte, die der

Geistliche ausüben durfte. Doch scheint es schon im

5. Jahrhundert nicht selten vorgekommen zu sein, dass

einzelne Kirchen in volkreichen Orten zu Taufkirchen er-

hoben Avurden, deren Priester auch ohne besondern bischöf-

lichen Auftrag die Taufen vornehmen konnten. Sie werden

jetzt schon Baptisteria genannt. ^)

Das im Morgenland verbreitete Listitut der Land-

(Chor)bischöfe hatte dagegen im Abendland keinen Eingang

gefunden.^) Der einzige Fall, in welchem die Bestellung

eines Chorbischofs im Abendlande und zwar in Gallien er-

wähnt wird, gibt sich unzweifelhaft als ein Ausnahmefall

') Die frühste, bisher nicht beachtete Erwähnung derselben findet

sich in den Briefen des Apollinaris Sidoniiis (Ep. IV, 15; Op, I,

p. 543). Er spricht von der Einladung eines seiner Freunde, Elaphius,

das von diesem in einem castellum erbaute baptisterium zu weihen.

Einzelne gallische Bischöfe zeichneten sich im 5. Jahrhundert durch

die Erbauung zahlreicher Kirchen aus, wie der Bischof Patiens von

Lyon, dessen Bauthätigkcit von Sidoniits mehrfach erwähnt wird

(Ep. IV, 10, p. 505 fg. Ep. VI, 12, p. 582. „üniitto per tc plurimis

locis basilicarum fundamenta consurgere, ornamenta duplicari").

2) Hinschius, Kirchenrecht, II, 164.
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zu erkennen, in welchem die dem Westen fremde Einrich-

tung auf Grund des Nicänischen Concils für besondere Ver-

hältnisse angewandt werden sollte. *)

III. Standesrechte und Standespflichten des Klerus.

Dieser zahlreiche Klerus, der in Unterordnung unter

den Bischof den Kirchendienst in Stadt und Land versah,

bildete einen wichtigen Bestandtheil der Bevölkerung. Mit

dem Klerus war ein neues Element in die römische Gesell-

schaft und den römischen Staat gekommen. Das Christen-

thum hatte nicht vermocht, dem römischen Staatswesen

neue Lebenskraft einzuhauchen, es hatte die in selbstsüch-

tigen Interessen aufgehende Bevölkerung, die den staatlichen

Sinn verloren hatte, nicht mit Selbstlosigkeit und Auf-

opferungsfähigkeit erfüllen können. Gerade dieser Mangel

an Gemeinsinn war es, den im 5. Jahrhundert Salvianus

in Gallien am meisten beklagte. Der Bürger war dem
Bürger, ja der Verwandte dem Verwandten entfremdet ; der

Mangel an Gemeinsinn ist es, dem er hauptsächlich das

Verderben des Beichs zuschreibt. ^) Dagegen war es dem

^) Das Concil von liiez (439), entsetzte den Bischof Armentarius

von Embrun seines Amtes, weil er nur von zwei Bischöfen und ohne

Genehmigung des Metropoliten geweiht worden war. Unter Berufung

auf Kanon 8 des Concils von Nicäa, welcher gestattete, dass die

Bischöfe der schismatischen Katharer bei Wiederanschluss an die

katholische Kirche als Chorbischöfe bestellt werden können, erlaubte

auch das Concil von Riez, dass dem Armentarius von einem andern

Bischof eine Landkirchc übertragen werde
,

,,in qua aut chorepiscopi

noraine, ut idem canon loquitur, aut peregrina ut agunt commu-
nione fovcatur" (c. 3). Die obigen Worte, sowie die in c. 3. 4. 5

gegebene genaue Bestimmung der Befugnisse, welche dem Armentarius

in Zukunft zustehen sollen, zeigen klar, dass Chorbischöfc in Gallien

nicht bekannt waren.

2) Salciani Massiliensis De Gubernatione Dei (ed. Baluzius^ Paris

IGGO), lib. 5, p. 102, „Omnes fere se barbari (pü modo sunt uniiis
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Cliristcnthum gelungen, einen geschlossenen Stand von

Geistlichen hervorzubringen, der in sich in Zusammenhang

und in fester Organisation unter allen Stürmen, von denen

das Reich erschüttert wurde, seine und der Kirche Inter-

essen verfolgte und der in der Auflösung der staatlichen

Bande, die seit dem ö. Jahrhundert in dem weströmischen

Reich immer grössere Fortschritte machte, einen festen'

Kern bildete. Die Vorschriften und Bestrebungen der

Kirche und die Gesetze des Staats hatten zusammengewirkt,

um den Klerus zu einem von der übrigen Bevölkerung ge-

trennten, in sich geschlossenen Stand zu bilden, der sich

den übrigen Klassen der Bevölkerung gegenüber als Ein-

heit fühlte und von dem Bewusstsein durchdrungen war,

Träger einer Gewalt zu sein, die weit über alle irdischen

Gewalten erhaben sei, und Interessen zu dienen, gegen

welche die staatlichen und alle weltlichen Interessen nicht

in Betracht kommen könnten.

Befreiung von Yqu dcr staatliclicn GcsctzGiebung wurde der Klerus
persüiuicnen "^ '-'

Staatslasten, vornehmlich dadurch als ein besonderer Stand ausgezeich-

net, dass alle seine Mitglieder von der Leistung der auf

der Bevölkerung des römischen Reichs so schwer lastenden

Naturaldienste und Ehrenämter für die staatliche und

städtische Verwaltung befreit wurden. Die gesammte innere

Verwaltung des Reichs wurde ausgeführt durch die per-

sönlichen Leistungen, zu denen alle Angehörigen der Stadt-

gcnlis et rcgis, mutuo amaiit, omnes penc llomani sc mutiio persc-

quuntur. Quis cnim civis non invides civi... Omnes quippe a so,

eisi loco non absnnt, affectu absunt; ctsi habitatione junguntur,

mente disjuncti sunt . . . Novum et inaestima])ilo nunc in plurimis

malum est. Parum alicui est si ipso sit felix, nisi alter iuerit infclix

etc." — eine Schilderung, die in merkwürdiger Weise mit der

Schilderung übereinstimmt, die Alexis von Tocquevüle von der fran-

zösischen bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts entwirft

(L'ancicn regime et la revolution, L, II, c. 9).
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bezirke verpflichtet waren. Das System der persönlichen

Lasten durchzog das ganze römische Staatswesen. ^) Von

diesen Lasten waren nun seit alter Zeit die Priester des

heidnischen Staatscultus befreit; oder vielmehr die Priester-

würde galt selbst als öffentlicher Dienst, als munus, dessen

Leistung von den übrigen öffentlichen Diensten befreite.^)

Als die christliche Kirche von Constantin aufgenommen

und anerkannt wurde, schien es die Gerechtigkeit zu ver-

langen, dass den christlichen Klerikern dieselben Befreiungen

zu Theil werden, wie sie bisher den heidnischen Priestern

zustanden. So hat schon Constantin im Jahre 313 den

Klerikern eine vollständige Befreiung von allen öffentlichen

Dienstleistungen gewährt. ^) Dieses Privilegium, das mehr-

fach bestätigt wurde, bezog sich, wie Constantin in einem

Gesetz von 330 ausdrücklich bestimmte, auch auf die un-

tern Kleriker, die Subdiakonen Lektoren u. s. w.; ja es

wurde sogar auch auf die Frauen und Kinder der Kleriker

ausgedehnt, allerdings unter der Voraussetzung, dass nur

Vermögenslose in den geistlichen Stand treten. 4) Dass

') Vgl. insbesondere KitJm, Die städtisclie und bürgerliche Ver-

fassung des römischen Reichs, Bd. I.

2) Kuhn, a. a. 0., S. 106. 116. — Becker-Marquart, Handbuch

der römischen Alterthümer, Bd. IV (1856), S. 171. Bestätigt wurde

den heidnischen Priestern diese Befreiung von Julian Apostata 361

{Sozomenos, Hist. eccl., V, c. 3) und Valentinian I. 371, c. 75, Cod.

Theod., XII, 1. — Diese Privilegien wurden erst aufgehoben im Jahre

31)6 (c. 14, Cod. Theod., XVI, 10).

3) c. 1, Cod. Theod., XVI, 2. EnseUus, Hist. eccl., X, c. 7. Schrei-

ben des Kaisers an Anulinus: ,,...^x£fvo\j;. . . ouaTrep xXi^pixou? i-no^oikat^iv)

tlui^rj.av), aTto uavxwv aita^a-Xw; xwv XetTOupytwv ßouXojjiac aXsiTOupvTQTou?

StacpuXay^j^vat, o-w; \x-(] fiiöc t'.vo? rcXavY]? x\ ^^oXta^TQae'w? UpoouXou aTto

T'^i; *iipaz.iict.^ \r\c, ff] b£toTY]Ti 69itXo}j.£vrj? a9£Xxovra'..*'

^) Wiederholung des Privilegiums: c. 2, Cod. Theod., XVI, 2 von

319 (vgl. auch Sozomcnos, I, c. 9); c. 8, Cod. Theod., XVI, 2 von 343;

c. 10, Cod. Theod., XVI, 2 von 353; c. 36, Cod. Theod., XVI. 2 von
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aber diese Voraussetzung keineswegs immer zutraf, haben

wir friilier schon gesehen. Jedenfalls ward durch dieses

Privilegium die Loslösung des geistlichen Standes von den

allgemeinen Interessen der Bürgerschaft befördert. An der

Verwaltung der staatlichen und Gemeindeangelegenheitcn

in den Stadtbezirken waren sie nicht mehr betheiligt. Die

heidnischen Priester waren für ihre Amtszeit von den

Dienstleistungen für Staat und Stadt befreit, weil ihre

priesterliche Thätigkeit selbst eine öffentliche, mit grossen

Geldopfcrn verbundene Dienstleistung für den Staat war.

Der Klerus war befreit, weil er nicht durch öffentliche

Thätigkeit von dem Kirchendienst abgezogen werden sollte.

Zwar sollte auch Niemand, der den wohlhabenden Klassen

angehörte und insbesondere Niemand, der in Folge seiner

Abstammung oder seines Reichthums zum Eintritt in die

städtische Kurie verpflichtet war, in den geistlichen Stand

aufgenommen werden. Aber so sicher es ist, dass trotz

dieser Vorschrift die hohen geistlichen Würden häufig genug

von den angesehensten und reichsten Männern bekleidet

wurden, ebenso sicher darf angenommen werden, dass das

Privilegium der Dicnstfreilieit auch von ihnen in Anspruch

genommen wurde. Es war dies um so mehr der Fall, da

die Kirche selbst die Forderung aufstellte, dass keiner ihrer

Diener zu weltlichen Geschäften herangezogen werde, und

ihnen geradezu die Uebernahme derselben untersagte. Ganz

401. — In Bezug auf die untern Kleriker c. 7, Cod. Theod., XVI, 2

von 330. — Ausdehnung auf die Frauen und Kinder c. 10, Cod. Theod.,

XVI, 2. c. 11, h. t. von 354: Freiheit der Kleriker und ihrer Kinder

von „munera curialia qui in totum nihil possident ac patrimonio in-

utilea sunt." — Vgl. Riffel, Geschiclitliche Darstellung des Verhältnisses

zwischen Kirclic und Staat his auf Justinian, S. 158 fg., der jedoch

nicht genügend scheidet zwischen der Befreiung der Kleriker von

persönlicheii Dienstleistungen und von Steuern.
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der geistigen Riclitung entsprecliend, wie sie vor Canstantin

in der Kirche herrschend war, bedrohten die Apostolischen

Constitutionen und Canones jeden Bischof, Priester und

Diakon mit Absetzung, der ein weltliches Amt übernehme. ^)

Später wurde von der Kirche dieses Verbot auf alle Kle-

riker ausgedehnt und nicht nur Absetzung, sondern auch

Excommunication für die Verletzung desselben angedroht. 2)

Diesem kirchlichen Verbot schloss auch die staatliche Gesetz-

gebung sich an, indem sie sich nicht begnügte, die Geist-

lichen von allen öffentlichen Aemtern und Dienstleistungen

zu befreien, sondern ihnen unmittelbar untersagte, sich mit

öffentlichen Geschäften abzugeben. ^)

Die Kirche, die den Klerus dem weltlichen Leben so-i^yi^eJ^Be^Jchäf-

viel wie möglich entziehen wollte, musste aber weiter gehen. *'8^"s-

Seitdem sie und soweit sie im Stande war, den Geistlichen

aus dem eigenen Kirchenvermögen ihren Lebensunterhalt

zu verschaffen, gab sie der Vorschrift, dass kein Geistlicher

mit weltlichen Dingen sich befassen solle, eine strengere

Ausführung.. Während sie noch im Anfang des 4. Jahr-

hunderts wenigstens in Spanien selbst den Bischöfen den

Betrieb von Handelsgeschäften gestattete und nur längern

Handelsreisen derselben in entferntere Gegenden vorbeugen

^) Constit. Apostol. IT, 6. Canones Apost., c. 6. 83. — Doch war

noch unter den Söhnen Constantins der Bischof Jacobus von Nisibis

zugleich Provinzialstatthalter. Theodoret, Hist. eccl., II, c. 30. Die

Verhältnisse dieser bedrohten Grenzprovinz mögen diese Ausnahme
erklären.

2) Concil von Chalcedon (451), c. 7. — Concil von Angers (453),

0. 7; von Tours (460), c. 5. In beiden letztern Stellen ist unter militia

nicht, wie dies meist geschieht, nur Kriegsdienst zu verstehen (so auch

Hefele, II, 582. 588 und Hinschüis, I, 137), sondern nach dem damaligen

allgemeinen Sprachgcbrauh des Wortes überhaupt weltliches Amt.
3) Novellae Valent. III, tit. XXXIV (452), § 7: „Universis clcri-

eis praeter ecclesiasticos actus nihil omnino cum aliis causis decet

esse commune."
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wollte 1), werden später einzelne Erwerbszweige, wie die

Uebernalime fremder Geschäfte, der Commissionsliandel,

das Pachten fremder Grundstücke gänzlich verböten, nni

zu verhindern, dass dadurch die Geistlichen von Laien

abhängig werden. -) Aus demselben Grunde darf ein Geist-

licher keine Vormundschaft übernehmen ohne ausdrücklichen

Auftrag des Bischofs, wenn er nicht durch die Staatsgesetze

dazu verpflichtet ist. ^) Dagegen konnte sich die Kirche

Hamieisbctrieb nicht entschliessen den eewerbsmässic^en Handelsbetrieb der
der Geistlichen *-' °

"voiwicr^Gc.°
I^lcriker zu verbieten. Sittenstrenge und eifrige Kirchen-

wcrbcstcuer.
gdii-iftsteller, wic Augustinus, Hieronymus, Sulpicius Severus

tadelten zwar auf das heftigste, dass mehr und mehr die

Geistlichen dem Handel und Gelderwerb sich hingeben und

über ihre kaufmännischen Geschäfte ihre kirchlichen Amts-

pflichten vernachlässigen; dass sie ihren heiligen Stand dazu

benutzen, um kaufmännische Vortheile zu erlangen. Nicht

zufrieden mit dem ihnen von der Kirche gewährten Lebens-

unterhalt würden sie von der Gier nach Geld wie von der

Pest ergriffen. 4)

^) Concil von Elvira (30G), c. 19: ,,Episcopi, presbytercs et dia-

cones de locis suis negotiandi causa iion discedant nee circumeuntes

provincias quaestuosas nundinas sectentur: sanc ad victum sibi con-

quirendum aut filium aut libertum mercenarium, aut amicum aut

quenilibet mutant, et si voluerint negotiari, intra provinciam nego-

tientur."

2) Concil von Carthago von 348, c. 6; von 397, c. 15; Concil von

Chalcedon (451), c. 3; IL Concil von Arles, c. 14.

3) Concil von Chalcedon, c. 3.

*) Augustinus, Appendix. Sermo 82 (XVI, 910): „Si (clericus) non

contentua stipendiis fuerit, quae de altario consequitur, sed exercet

mcrcimonia, intcrcessiones vendit, viduarum niunera libenter amplec-

titur, hie negotiator magis potest vidcri quam clericus." — Sul/picius

SeveruSy Chron., I, 23 (p. 26). ,,Etenim praccepti hujus non aolum im-

memores, sed etiam ignari mihi videntur, tanta hoc tempore animos

eorum habendi cupido, veluti tabes incessit. Inhiant possessionibus,

pracdia excolunt, auro incubant, emunt venduntque, quaestui per
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Erst in der zweiten Hälfte des 5. Jalirlmnderts fanden

sich einzelne Provinzialconcilien bewogen, den Geistlichen

zwar nicht den Handelsbetrieb überhaupt, aber doch den

Handel mit unehrlichen Mitteln und zu schlechten Zwecken

zu verbieten, i) Nur an dem Verbot reiner Geldgeschäfte,

mit denen Zinsnehmen verbunden war, hielt die Kirche

fest. ^) Von der staatlichen Gesetzgebung dagegen ward

der Handel der Kleriker nicht nur nicht gehindert, sondern

sogar unterstützt, indem sie von der lästigen Gewerbesteuer

befreit wurden. Kaiser Constantius ertheilte ihnen 343 diese

Befreiung, damit sie für ihren Lebensunterhalt sorgen

könnten, und meinte zehn Jahre später bei Wiederholung

des Privilegiums, den Gewinn, den sie aus den Kramladen

und Werkstätten zögen, käme doch den Armen zu gnte.

Desshalb sollten auch ihre Leute, die sie in Handels-

geschäften verwendeten, von der Steuer frei sein. Doch er-

schien es bald räthlich, diese Steuerfreiheit einzuschränken.

W^ährend sie Kaiser Valens 364 im Osten ganz aufgehoben

hatte, bestimmte 379 Kaiser Gratian, dass die Kleriker

in den Präfekturen Hlyrien und Italien bei einem Handel

im Wertlie von zehn Goldsolidi, in der Präfektur Gallien

omnia stiident. At si qui melioris propoölti videntur neqiie possi-

dcntes neqiie negotiantes, quod est multo turpius, sedentes muiiera

expectant, atque onme vitae decus mercede corruptum habent, dum
(juasi venalem praeferuut sanctitatem." Auch Hieronynms , Ep. ad

Nepotianum 52, c. 5.

^) II. Concil von Arles, c. 14: „Si qiiis clericus pecuniaiii dederit

ad usuram aut conductor alienae rci voliierit esse aut turpis lucri

gratia genus aliiiuod negotiationis exercuerit, dejDOsitus a clero a

coiumimione alicnus fiat." — Concil von Tours (iGO), c. 13.

-) Canones Apust,, c. 43; Concil von Elvira (SOG), c. 20; Concil

von Arlcs (314), c. 12; Concil von Nicäa (325), c. 171; II. Concil

von Carlhago (307), c. IG; II. Concil von Arles, c. 14; Concil von

Tours (1(J0), c. 13. Als Strafe wurde meist nur die Absetzung ange-

droht. Nur die beiden Concilien von Arles verhängen Excommuni-
cation.
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dagegen bei einem Geschäft bis zu fünfzehn Golclsolidi keine

Steuer zu entrichten hätten. ^) Doch blieben Missbräuche

nicht aus. Im Osten musste 399 schon Kaiser Arkadius

die Kleriker, die gewerbsmässig Handel trieben, von der

Steuerfreiheit ausschliessen. ^) Im Westen verbot im Jahre

452 Kaiser Valentinian III. allen Klerikern Handel zu trei-

ben; er scheint ihnen gänzlich die Freiheit von der Ge-

werbesteuer entzogen zu haben. ^)

Anfänge des Sowonig wic die kirchlichen Vorschriften , mao; das

weltliche Verbot des Handelsbetriebs überall zur Durch-

führung gebracht worden sein. Die Kirche, welche noch

nicht überall in der Lage war, für ein ausreichendes

Auskommen aller Geistlichen Sorge zu tragen, war ge-

nöthigt den eignen Erwerb ihrer Diener zuzulassen. Sie

war sogar genöthigt den Klerikern anzuempfehlen, durch

Handwerk oder Ackerbau für ihre Lebensbedürfnisse

Befriedigung zu schaffen, nur solle ihr Amt darunter

nicht leiden. Auch ein gelehrter Kleriker dürfe vor der

Handarbeit nicht zurückschrecken. '^) Es war um so noth-

1) c. 8, Cod. Theod., XVI, 2 von 343. — c. 10, Cod. Theod.,

XVI, 2 von 353 (,,.... cum certum sit, quaestiis quos ex tabernis

atque ergasteriis colligimt, pauperibus profuturos. Ab hominibus

etiam eorum qui mercimoniis student, remota dispendia esse sanci-

mus"). c. .5, Cod. Theod., XIII, 1 von 364, nicht von Valentinian I.,

wie Bichter (Weströmisches Reich, S. 364) meint, sondern von Valens.

— c. 11, Cod. Theod., XIII, 1 von 379.

2) c. 18, Cod. Theod., XIII, 1: „ . . . Distincta enim stipendia

sunt religionis et calliditatis."

2) Novellae Valent. III., tit. XXXIV, § 4: „Juberaus ut clerici

nihil prorsus negotiationis exerceant. Si voluit negotiari, sciant, sc

judicibus subditos clericorum privilegio non muniri." Unter dem Pri-

vilegium wird wohl die Freiheit von der Gewerbesteuer gemeint sein.

Uebrigens hatte Kaiser Honorius im Jahre 401 den Geistlichen dieses

Steuerprivileg nochmals zugesichert, „unde victus emendi vendendique

usum lege praefinitura exercent". c. 36, Cod. Theod., XVI, 2.

^) Statuta eccl. anti<][ua, c. 51: ,,Clericus quantumlibet vcrbo Dei
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wendiger, diese Nebenbeschäftigungen der Geistlichen zu-

zulassen, da viele von ihnen verheirathet und mit Kindern

gesegnet waren. Indessen schon hatte die Kirche ihren

Kampf gegen die Ehe der höhern Geistlichkeit begonnen

und, wenn es auch noch Jahrhunderte dauern sollte, ehe

sie in diesem Kampfe den vollen Sieg errang, so ist doch

nicht zu verkennen, dass schon damals die darauf gerichte-

ten Bestrebungen vor allem im Abendland von der Autorität

grosser Kirchenlehrer und von der öffentlichen Meinung in

der Kirche unterstützt waren. Die Kirche hatte damit

einen Weg eingeschlagen, der sicherer als jeder anderer

zu einer völligen Loslösung der höhern Geistlichkeit von

dem Volks- und Familienleben führen musste. Doch waren

es keineswegs kirchenpolitische Betrachtungen, welche in

dieser Zeit dazu führten, die Enthaltung der Priester und

Bischöfe vom ehelichen Leben zu verlangen. Selbst der

Gedanke, dass durch das Leben in der Ehe und die Sorgen

für die Familie der Geistliche von seinem heiligen Berufe

abgezogen werde, tritt in diesen frühern Jahrhunderten

nicht in den Vordergrund, obgleich er schon von dem

Apostel Paulus als ein gewichtiger Grund gegen die Ehe

angeführt worden ist (1 Cor., 7, 32. 33). Es war vielmehr

die seit den ersten Zeiten des Christenthums in der Kirche

verbreitete Anschauung, dass die Ehe als die Geschlechts-

gemeinschaft ein Moment der Sünde enthalte und desshalb

der Ehelosigkeit nachstehe. Der Apostel Paulus erscheint

als Vertreter dieser Auffassung, die die Ehe nur zulässt,

um das grössere Uebel der Unzucht zu verhüten. Er er-

klärt es geradezu für das Beste, dass die, die noch nicht

eine Ehe eingegangen seien, im ehelosen Stande bleiben

(1 Cor. 7, 26. 29. 31).

cruditus artificio victum quaerat", c. 52 : „Clericus victum et vestimen-

tum sibi artificiolo vel agricultura absque officii sui detrimento

l^arct." Ferner c. 63.
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Zahlreiche Sekten verwarfen desshalb die Ehe über-

haupt und, wenn diese absolute Verbannung des ehelichen

Lebens und der Menschenerzeugung auch nur häretische

Auswüchse w^aren, so war doch auch innerhalb der Kirche

die Grundansicht herrschend, dass die Ehe eine Concession

an die sinnliche und desshalb sündhafte Natur des Men-

schen sei, die den Menschen auf einer untergeordneten

Stufe der Sittlichkeit festhalte. Dem ehelosen Leben wird

der höchste Werth beigelegt und es wird dem ehelichen

vorgezogen, weil es der sicherste und unmittelbarste Weg
sei, auf welchem man zu Gott gelangen könne. ^) Der

AViderstreit zwischen der sinnlich -materiellen Natur und

dem geistig -übersinnlichen Ideal, dem die Christen nach-

strebten, schien nicht anders endgiltig gelöst werden zu

können, als durch Unterdrückung der natürlichen Triebe,

durch Vernichtung der Sinnlichkeit. Die Elie, deren tiefe

sittliche Bedeutung über der geschlechtlichen Seite ver-

kannt und in den Hintergrund gedrängt w^urde, erschien

dagegen nur als ein Vergleich zwischen der materiellen und

der geistigen Natur des Menschen. So musste das cheloso

Leben als Verdienst erscheinen, zu dem sich schon frühe

viele freiwillig entschlossen, um sich der Vollkommenheit

zu nähern. Aus dieser Anschauungsweise entsprangen die

Angriffe auf die zAveite Ehe, entsprang die Forderung, dass

Niemand in den geistlichen Stand aufgenommen werde, der

eine zweite Ehe geschlossen oder eine Witwe geheirathet

habe, entsprang endlich die Forderung, dass die höhern

') lieber die Paulinischen Stellen vgl. F. Chr. IJaitr, Beiträge zur

Erklärung der Korintlierl)riefe(l'übingerTlicologisclic Jahrbücher, 1852,

S. 1 fg.). — Uebor die Verwerfung der Ehe durch die Häretiker und

die kirchliche Auffassung der Ehe in den ersten drei Jahrhunderten

vgl. F. Chr. Baur, Kirchengeschichte der ersten drei Jahrhunderte,

S. 489—50G. liothe, Vorlesungen über Kirchengeschichte, I, 265. 2G7.

437. 417. Trohst, Disciplin, S. 76 fg.
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Geistlichen sich des ehelichen Lebens enthalten, und dass

kein Geistlicher, der unverheirathet in den Klerus getreten

sei, später eine Ehe eingehe. War die Ehelosigkeit eine

höhere Stufe der Sittlichkeit, so mussten vor allem die

höhern Geistlichen diese Stufe zu erreichen trachten. So

scheint es zunächst von der alten Kirche nicht nur als

eine sittlich - religiöse Mahnung, sondern als eine zu er-

zwingende Vorschrift aufgestellt worden zu sein, dass, wer

unverheirathet in den hohem Klerus trete, nicht mehr

zur Ehe schreite. Schon die Apostolischen Constitutionen

(VI, c. 17) gestatten nur den untern Klerikern vom Suh-

diakon abwärts, nach der Ordination eine Ehe zu schliessen.

Damit stimmen die Apostolischen Canonen (c. 25) überein. ^)

Auf dem Concil von Nicäa erklärte es der Bischof Paph-

nutius aus der Ober Thebais, der sich entschieden dagegen

aussprach, dass den verheiratheten Geistlichen der eheliche

Umgang mit ihren Frauen untersagt werde, doch ausdrück-

lich für eine alte Ueberlieferung der Kirche, dass unver-

heirathete Geistliche nach ihrer Ordination keine Ehe

mehr schliessen dürfen. Die Synode von Neocäsarea (314

—325) bedrohte demgemäss auch Priester, die geheirathet,

mit Absetzung vom Priesteramt und Auschluss aus dem
Klerus (c. 1). Dagegen schwankte die Kirche damals noch,

ob Diakonen nach ihrer Weihe die Yerheirathung zu ge-

statten sei. Die Synode von Ancyra (314, c. 10) grift" zu

dem Ausweg, die Yerheirathung derselben zu gestatten,

*) üeber die Geschichte des Cölibats: Ätit und Aug. Theinery

Die Einführung der gezwungenen Ehelosigkeit bei den katholischen

Geistlichen und ihre Folgen (2. Ausgabe 1845, I, 90—308); von

Moy, Geschichte des christlichen Eherechts (Regensburg 1833), I, G8 fg.

171) fg. 330 fg. ; llefcJc, Beiträge zur Kirchengeschichte (18G4), I, 122—
140; llinschius^ 1, 116 ^g. — Das Quellenmaterial ist gesammelt von

Ä. de Ixosl'ovmnj, Coelil)atus et Üreviarium duo gravissima clericorum

officia (Pest 1860), I
— IV, freilicli in sehr unkritischer Weise.

Jjoeuing, Geschichte des Kiichcnrcchts. I. 12
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wenn sie bei der Ordination erklärt haben, heirathen zu

wollen; sonst aber ihre Verheirathung mit Absetzung von

dem Diakonat zu bestrafen. Bald stellte sich aber die

kirchliche Praxis dahin fest, dass Diakonen nach ihrer

Weihe ausnahmslos die Eingehung einer Ehe untersagt

wurde.

Schon war auch die weitere Frage aufgetaucht, ob den

höhern Geistlichen, die vor der Weihe die Ehe eingegangen

Avaren, gestattet werden könne, die Ehe fortzusetzen. Im

3. Jahrhundert und im Anfang des 4. war die Frage noch

unentschieden. Es wurde gegen die bisherige Praxis, dass

Bischöfe und Priester ihre Ehe fortsetzten, der Einwurf

erhoben, dass der Geistliche, der sich durch die geschlecht-

liche Gemeinschaft mit seiner Gattin befleckt habe, nicht

dem Altare dienen könne. Schon Origines hatte von dem

vollkommenen Priester verlangt, dass er sich jedes

ehelichen Umgangs enthalte ^) , und diese Ansicht hatte

solche Verbreitung gefunden, dass Bischöfe und Priester

unter dem Vorwand der Religion von ihren Frauen sich

schieden. Die Apostolischen Canonen mussten dies aus-

drücklich verbieten.^) Auf dem Concil von Nicäa wurde

der Antrag gestellt, den verheiratheten Bischöfen und

höhern Geistlichen den ehelichen Umgang zu untersagen;

aber durch die Einwirkung des Paphnutius zurückgewiesen. •')

1) ProUt, a. a. 0., S. 78 fg.

2) Canones Apost., c. 6.

^) Hefele, a. a. 0., S. 127. Conciliengeschichte, I, 431. Dagegen

verbot das Concil c. 3 allen Geistlichen fremde Frauenzimmer im

Hause zu halten, mit Ausnahme der Mutter, Schwester, Tante u. s. w.,

deren verwandtschaftliches Verhältniss zu dem Geistlichen jeden Ver-

dacht ausschliesse. Dass der Canon sich nur auf unverhcirathcte

Kleriker beziehe, wie Mittermüller in Moifs Archiv für Kirchen-

recht (1866), X, 209 fg. und Hefele, Conciliengeschichtc, I, 381,

behaupten, folgt aus seinem Inhalt nicht mit Nothwendigkeit. Rich-

tig aber ist es, wenn Erstcrcr sagt : „Jeder Versuch, den dritten Canon
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Damit war für die orientalische Kirche der Priestercölibat

beseitigt, für alle Zukunft das eheliche Leben auch der

höhern Geistlichkeit gestattet. Doch musste noch um die

Mitte des Jahrhunderts die kleinasiatische Synode von

Gangra (c. 4) allen denen mit dem Bann drohen, welche

die Antheilnahme an dem Gottesdienst, bei dem von einem

verheiratheten Priester das Opfer dargebracht werde, für

verwerflich erklären. ^)

Im Abendlande dagegen siegte die strengere Ansicht,

welche in dem ehelichen Umgang eine Befleckung erblickte,

die den Geistlichen unwürdig mache, am Altare das Opfer

des Herrn darzubringen. Der Geistliche, der täglich im

Dienste des Herrn sei, dürfe sich nicht durch sinnliche

Begierde und fleischliche Lust verunreinigen. In Spanien

verbot schon die Synode von Elvira am Anfang des 4. Jahr-

hunderts den Bischöfen, Priestern und Diakonen den Um-
gang mit ihren Frauen und die Erzeugung von Kindern

und bedrohte die Ungehorsamen mit Absetzung. -) Dies

scheint in Spanien geltende Vorschrift geblieben zu sein,

trotzdem das Concil von Nicäa die Sanktionirung dieses

Grundsatzes verworfen hatte. Allerdings beachteten zahl-

reiche Priester und Diakone die Vorschrift nicht und

setzten unter Berufung auf das Alte Testament auch nach

ihrer Weihe das eheliche Leben fort. Doch konnte der

römische Bischof Siricius im Jahre 385, als er gegen diese

Geistlichen einschritt und sie kraft der Autorität des aposto-

lischen Stuhls für abgeseszt erklärte, sich auf die seit

langem bestehende kirchliche Vorschrift berufen. Nur die-

jenigen, welche diese Vorschrift nicht gekannt haben, sollen

von Nicäa auf die Ehefrauen der Geistlichen anzuwenden , ist miss-

fflückt und hat nur Verwirruno^ erzeugt."O OD
^) Hcfele, Conciliengescliichte, I, 777. 782.

^) Concil von Klvira, c. 33.

12*
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ihre Aointer behalten können, zn keinem hohem aber be-

fördert -Nverden. ^) ,,Die höhern GeiBtlichen müssen die

lleinigkeit, den heiligen Geist bewahren, der nur in hei-

ligen Körpern wohnt, weil die Kirche die reine Braut

Christi ist."

In den andern Provinzen des Abendlandes war jedoch

dieses Verbot des ehelichen Lebens noch keineswegs zur

allgemeinen Herrschaft gelangt. Auch hier sehen wir wieder

die römischen Bischöfe als die Vertreter der strengern

Ansicht auftreten und ihrer Autorität ist es wesentlich zu-

zuschreiben, dass die abendländische Geistlichkeit sich dem

Joch des ehelosen Lebens gebeugt hat. Doch musste der

römische Stuhl zunächst erst den Boden vorbereiten. Wäh-

rend Siricius im Jahre 385 in der entschiedensten Weise

die Bestrafung aller höhern Geistlichen in Spanien ver-

langte, die die Elie fortsetzen, richtet er im folgenden

Jahre auf der römischen Synode nur Ermahnungen und

Belehrungen an die Geistlichkeit. Er begnügt sich noch

zu rathen, zu bitten, zu ermahnen; eine Strafe wird für

die Fortsetzung der Ehe noch nicht angedroht.^)

') Siricias an Bischof Ilimoriu« von Tarragona {Jaffe, n. 65; Cou-

stant, p. 623), o. 7.

2) Concil von Rom von 380, desson Beschlüsse der Papst an die

afrikanischen Bischöfe sandte nnd die uns in den Akten des afrikani-

sclien ('oncils von Telepte (oder Zelle) aufbehalten sind {Bruns^ 1,

153), c. 9: „Praeterea quod dignum et pudicum et honestum est,

snademus quod sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non coeant, quia

in ministerio ministri quotidianis necessitatibus occupantur . . . . Qua

(k^ re hortor, moneo, rogo tollatur hoc opprobrium. .
." Aus dem ange-

führten Wortlaut g(^ht hervor, dass dieser c. 9 nicht einen Beschluss

des Concils enthält, sondern eine Anrede des Papstes, sei es an das

römische Concil, sei es an die afrikanischen Bischöfe. — Hefde ((Jon-

ciliengeschichte, 11, 47) glaubt zwar, der Papst ermahne nur, das durch

frühere Kirchengesetze gebotene zu thun; indess sind diese frühem

Kircliengesetze, abgesehen von der sj)anischen Vorschrift, nicht nach-

zuweisen, und gerade der Vergleich mit dem Schreiben an llimerius
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Die Ennaliiiiuigeii des Papstes hatten Erfolg. Nach län-

gern Berathungen fassten die afrikanischen Bischöfe im Jahre

390 den Beschluss, die Fortsetzung der Ehe den höhern

Geistlichen zu untersagen. ^) Auch in andern Gegenden

entzog sich die Kirche dieser ascetischen Richtung nicht,

ohne jedoch die ganze Strenge, die von Rom aus verlangt

wurde, walten zu lassen. Die norditalischen und galli-

schen Bischöfe, die im Jahre 401 auf dem Concil zu Turin

versammelt waren, bestimmten nur, dass Geistliche, die

nach ihrer Ordination noch Kinder zeugen, nicht zu höhern

Aemtern befördert werden sollen. -) Selbst die zahlreichen

spanischen Bischöfe, welche im Jahre 400 zu Toledo Synodal-

beschlüsse fassten, milderten die Strafe, die von der Synode

von Elvira und dem Papste angeordnet war, und schrieben

ebenfalls nur vor, dass Geistliche, die das eheliche Leben

fortsetzen , kein höheres Amt erhalten sollen. ^) Die an-

gesehensten Kirchenlehrer der Zeit im Westen verwarfen

dagegen in den entschiedensten Worten, dass höhere Geist-

liche, die die Ehe fortsetzten, im Amte bleiben. Ambrosius,

Hieronymus, Augustinus waren darin einmüthig, dass die

Ehe ein Element der Sünde enthalte, dass ein durch den

ehelichen Umgang befleckter Geistlicher am Altare des

Herrn nicht dienen dürfe:*) Der Widerspruch, der gegen

zeigt, dass eben eine allgemeine kirchliche Vorschrift damals noch

nicht bestand.

') Concil von Carthago von 390, c. 2 {Bnins , I, 118). Der An-

tragsteller, Bischof Aurelius, erkliirt, schon auf dem vorigen Concil

sei die Frage erörtert worden. Wiederholt und mit der Strafan-

drohung der Amtsentsetzung versehen auf dem Concil von Carthago

von 401, c. 3 (Cod. eccl. Afric, c. 25, c. 70. Bruns, I, 163, 173).

2) Concil von Turin, c. 8 {Bruns, II, 116).

3) Concil von Toledo, c. 1 {Bruns^ I, 203).

') Ambrosius y De Officiis, l, c. 50: ,,Ioflen8um autcm cxhiben-

dum et imniacuhituiii miuisterium nee ullo coiijugali coitu violandum

cognoscitis qiii iiiteg'ro corporo. inroiTupto ])ndore, nlioni etinni ab ipso
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die alleinige Wertlischätzuiig der Ehelosigkeit, gegen die

Zurücksetzung der Ehe erhohen wurde, drang nicht durch.

Die Yertheidiger des ehelichen Lebens der Geistlichen, die

dem ehelosen Zustand keinen Vorzug vor dem ehelichen

zugestanden, die in der Ehe eine von Gott eingesetzte und von

Christus bestätigte Einrichtung sahen, in der zu leben keine

Befleckung sein könne, wurden mit leidenschaftlicher Heftig-

keit verfolgt und als Häretiker verdammt. In Italien,

Spanien und Südfrankreich gewannen zwar diese Gegner

der herrschenden Strömung, wie Helvidius, Jovinian, Yigi-

lantius zahlreiche Anhänger, aber gegen die in der Kirche

schon eingewurzelten Lehren, dass die Ehelosigkeit eine

höhere Stufe der Sittlichkeit bezeichne und der Priester

durch die Enthaltung vom ehelichen Leben über die Laien

erhoben und zum Altardienst I-eingehalten werde, konnten

sie sich nicht behaupten. Wiederholt richtet im Anfang des

5. Jahrhunderts Papst Innocenz I. Ermahnungen und Straf-

androhungen nach Gallien gegen die noch weiterhin in der

Ehe lebenden höhern Geistlichen. Wie sein Vorgänger

Siricius gab auch Innocenz die Weisung, dass Geistliche,

die gegen das kirchliche Gebot in der Ehe leben, abzusetzen

seien. ^) Eine römische Synode aus dieser Zeit erklärte

sich auf eine Anfrage gallischer Bischöfe auf das entschie-

denste für das Verbot des ehelichen Lebens der höhern

consortio conjugali sacri ministerii gratiam recipistis" (Opp. I, 78).

— Hieronymus, Adversus Jovin., I, c. 34: „Immo cpiscopi et prcs-

bytcri et diacorii et universus chorus sacerdotalis et leviticus se novc-

runt ho8tias oiferre non posse, si operi scrviant conjug'ali" (II, 290).

lieber Augustinus und seine Ansichten über die Ehe und Ehelosigkeit

vgl. F. Chr. Jiaur, Geschichte der christlichen Kirche, II, 148 fg. —
JJorner, Augustinus, S. 1.38 fg.

') Innocenz an Victricius von Ronen von 404 {Joffe ^ n. 85; Cou-

btant, p. 746), c. 10; an Exsupcrius von Toulouse von 405 [Jaff'e^

n. 90; Coubiant, p. 781»), c. 1.
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Geistlichen, das in der Heiligen Schrift und den Geboten

der Kirche begründet sei. ^)

Mit grossem Eifer machte Papst Leo es sich zur Auf-

gabe, das Verbot zur Durchführung zu bringen. 2) Er nahm
auch den Versuch wieder auf, die Vorschrift auf die Sub-

diakonen auszudehnen, die ihr schon früher unterworfen

werden sollten als Kirchendiener, die bei dem Altardienst

betheiligt seien. ^) Doch drang Leo mit diesem Versuch

so wenig durch, wie dies früher gelungen war. ^)

Selbst die strenge von den Päpsten angedrohte Strafe

der Amtsentsetzung wurde nicht beibehalten. Das Concil

von Tours von 460 fand, dass eine grössere Milde bei der

Durchführung des Gebotes angemessen sei. Priester und

Diakonen, welche dasselbe nicht beachten, sollen nicht ent-

setzt, aber auch nicht befördert werden und künftighin

das Opfer am Altare nicht mehr darbringen dürfen. Ein

anderes Mittel, um die Einführung zu erleichtern, glaubten

das Concil von Orange, sowie das gallische Concil, das in

der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Arles tagte,

darin gefunden zu haben, dass sie vor der Priesterweihe

') Canones Synodi Romanorum ad Gallos episcopos juxta quae-

stiones ab Ulis propositas (vom Ende des 4. Jahrhunderts), c. 3.

^) Schreiben an Anastasius von Thessalonich {Jciffe, n. 189; Bal-

lerini, I, 657) von 416, c. 3. 4; an Rusticus von Narbonnc {Joffe,

n. 320; Ballerini, I, 1418) von 458, c. 3.

2) Leo, Jciffe, n. 189, c. 4, — Die Worte des Concils von Elvira,

c. 33 : „clerici positi in ministerio", wie die des Concils von Carthago

(von 390), c. 2: ,,...qui sacramcntis divinis inserviunt vcl qui sacra-

menta contrectant" können dem Zusammenhang nach nur von den

Subdiakonen verstanden werden, v. Moy, a.a.O., S. 341; Kober,

Deposition und Degradation (Tübingen 1867), S. G72.

*) Das Concil von Carthago von 401, c. 3, hatte es den einzelnen

Kirchen überlassen, eine solche Verpflichtung für die Subdiakonen

einzuführen, ,,ceteros autom clcricos ad hoc non cogi, scd secundum

uniuscujusquc ecclcsiae consuetudincm obscrvari dcberc {Bruns, I, 1G3).
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die Ablegung des Gelübdes der Keuschlieit verlangten und

den liöliern Geistliclien ein Zusammenleben mit ihren

Frauen nur gestatteten, wenn diese durch solches Gelübde

sich gebunden haben. ^) Schon diese Concilienbeschlüsse

zeigen, dass im 5. Jahrhundert auch in Gallien die kirch-

lichen Kreise an dem ehelichen Leben der höhern Geist-

lichen Anstoss nahmen und darin eine Verunreinigung des

hohen Amtes, für das der Geistliche geweiht wurde, er-

blickten. Doch liegen auch noch andere Zeugnisse hierfür

vor. Seit dem Anfang des Jahrhunderts war es Sitte, dass

die hohem Geistlichen von ihrer Weihe an ihre Gattinen

Schwestern nennen und mit ihnen nur wie mit solchen leben^)

;

so Paulinus von Nola, Salvianus von Marseille und andere.

Einflussreiche Bischöfe, wie Lupus von Troyes, Euphronius

von Autun, Faustus von Riez schlössen sich durchaus der

von Eom, von Ambrosius und Hieronymus vertretenen

Richtung an. ^) Doch wurde keineswegs verlangt, dass die

Geistlichen nach ihrer Weihe sich vollständig von ihren

Frauen scheiden, nur die geschlechtliche Gemeinschaft solle

aufhören. Die weltliche Gesetzgebung bestimmte ausdrück-

lich, dass durch den Eintritt in den geistlichen Stand und

die Weihe zum Priester die bestehende Ehe nicht gelöst

werde, und auch Papst Leo ermahnt die Geistlichen, von

ihren Frauen, wenn sie auch keinen ehelichen Verkehr mit

*) Concil von Tours, c. 2 {Brims, II, 140). — Concil von Orange,

c. 22 [Bruns, II, 125). — Concil von Arles, c. 2: „Assumi aliqucm

ad sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum, nisi fucrit

praemissa conversio", c. 3 {Bruns, II, 130).

') Ueber Paulinus IdaciiChronicon (Opp. Sinnondi, II, 231); Sal-

vianus^ Ep. IV (ed. Baluz.j p. 191)).

^) Faustus Kheg'., Kpist. : „Perdit gratiam consccrati qui adliuo

officium vult cxcrcerc mariti." — Schreiben der Bischöfe Lu])us von

Troyes und Euphronius von Autun an den Bischof Talasius von An-

gers {Mifjne, t. 58, p. 66).
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ihnen haben dürfen , sich nicht zu scheiden. ^) Trotzdem

war durch das Verbot, dass höhere Geistliche den ehe-

lichen Verkehr fortsetzen, eine Entwicklung angebahnt,

welche zu einer der wichtigsten Einrichtungen der katho-.

lischen Kirche führen sollte. Auch in dieser Zeit musste

aber diese an die Geistlichen gestellte Forderung, welche

den Gedanken einer den Geistlichen vorbehaltenen höhern

Sittlichkeit und Heiligung in sich schloss, den Erfolg haben,

die Kluft zwischen dem höhern Klerus und dem Laienthum

zu erweitern. Aus dieser Anschauungsweise entsprang eine

andere Vorschrift, die ebenfalls von den römischen Bi-

schöfen vertreten und von ihnen verbreitet wurde.

Bis in das 4. Jahrhundert konnten unzweifelhaft die ^^g^jg^i^" j^^e^^"^

Geistlichen aller Grade wie die Laien der öffentlichen \°cherBubS!"

Kirchenbusse unterworfen werden, die nur nach öffentlichen

Demüthigungen vor versammelter Gemeinde und reuigem .

Sündenbekenntniss zur Aussöhnung mit der Kirche führte.

Zum ersten Mal im Jahre 385 behauptete Papst Siricius in

seinem Schreiben an den Bischof Himerius von Tarragona,

dass Kleriker der öffentlichen Busse nicht unterstellt werden

dürfen, sowenig als es erlaubt sei, Pönitenten in den geist-

^) Constitution des Kaisers Honorius (zunächst an den Präfectus

Prätorio von Italien erlassen) von 420 in c. 44, Cod. Theod., XVI, 2:

„lUas etiam non relinqui castitatis hortatur affectio quae ante sacer-

dotiiim maritorum legitimura munere conjugium. Neque enim clericis

incorapetenter adjunctae sunt quae dignos sacerdotio viros sui conver-

satione fecerunt." — Leo I. an Rusticus von Narbonne, c. 3 : „Unde ut id

de caniali fiat spirituale conjugium, oportet eos nee dimittere uxores

et quasi non habeant sie habere, quo et salva sit Caritas connubiorum

et cessent opera nuptiarum." — Es kann desshalb auch nicht, wie

von Hinschnis, I, 148 geschieht, gesagt werden, dass die Constitution

von Honorius auf dem Boden des Rechts der orientalischen Kirche

stehe. Sie ])c{indct sich vielmehr mit den Vorschriften der damaligen

römischen Kirche ganz in Uebercinstimmung.
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liclien Stand aufzunelmicn. ^) Seclizelin Jalire später, im Jahre

401 hatten sich die afrikanischen Bischöfe diese Lehre ange-

eignet und bestätigten auf dem fünften Concil zu Carthago,

dass Presbyter und Diakonen, welche sich eines schweren

Verbrechens schuldig gemacht und abgesetzt worden seien,

nicht wie die Laien der öffentlichen Busse unterworfen

werden sollen. ^) Um die Mitte des Jahrhunderts erklärte

Papst Leo I. dem Bischof Rustikus von Narbonne auf dessen

Anfrage, nach der Gewohnheit der Kirche und nach aposto-

lischer Tradition dürften abgesetzte Presbyter und Diakone

zur öffentlichen Busse nicht zugelassen werden; sie sollten

vielmehr, um die Barmherzigkeit Gottes zu erlangen, einen

stillen Ort aufzusuchen, damit ihnen die Genugthuung,

wenn sie würdig gewesen sei, auch fruchtbar werde. ^)

Durch das öffentliche Bekenntniss der Sünden, die

Uebernahme der Busse und die Lossprechung vor versam-

') Siricius {Jdffe, n. G5), c. 14: „Illud quoque nos par fuit provi-

dere, ut sicut poenitentiam agere cuiquam non coiiceditur clericorum,

ita et post poenitudinem et reconciliationein nulli unquam laico liceat

honorem clericatus adipisci."

2) Concil von Carthago, c. 12 (Cod. eccl. Afiicanae, c. 12;

Bruns, I, 1G4).

3) Leol. an Rusticus von 458 {Jaffe^ n. 320), c. 2. Vgl. Thomassimis,

V. II, L. I, c. 5G, n. 9. 11; Koher, Deposition und Degradation,

S. 70 fg. ; Fr. Frank, Die Bussdisciplin der Kirche . . bis zum 7. Jahr-

hundert (1867), S. 484 fg. Wenn letzterer, der nicht läugnen kann, dass im

3. Jahrhundert auch in Rom die öffentliche Busse der Kleriker allge-

mein üblich war, die apostolische Tradition, auf die sich Leo beruft,

nur auf die feierliche Handauflegung zur Busse während des Gottes-

dienstes beziehen will und die Ansicht ausspricht, dass auch in

frühern Jahrhunderten hiervon die Kleriker befreit gewesen seien,

während sie im übrigen der öffentlichen Busse unterlagen, so bringt

er hierfür nicht nur keine Beweise bei, sondern widerlegt sich selbst,

indem er S. 7G3 fg. sagt: „Die Handauflegung war mit Busse und

Rcconciliation so unzertrennlich verbunden, dass man Busse und Los-

sprechung schlechtweg nur die Ilandauflegung zu nennen pflegte."
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melter Gemeinde schien der äussern Würde und der an-

gestrebten Erhebung der Priester über die Laien Eintrag

gethan. Nicht im Angesicht der Gemeinde soll der Priester,

der als Mittler zwischen Gott und dem Menschen dient,

sich als sündhaft bekennen; im Geheimen soll er die Buss- •

Übungen für seine Vergehen vollziehen. Die Verunreinigung

des heiligen Priesterthums soll wenigstens nicht öffentlich

bekannt werden. Indessen drang Rom mit diesem neuen

Mittel, das Priesterthum über die Gemeinde zu erheben,

nicht sofort durch. Nicht blos konnte sich die Anschauung

der Gemeinden nicht leicht mit dieser, den höhern Geist-

lichen gewährten Sonderstellung befreunden, auch in der

Geistlichkeit selbst fand diese Neuerung Widerstand. Dem
ascetischen Zug, welcher so viele tief religiöse und edle

Gemüther der damaligen Zeit beherrschte, widerstrebte es

auch, in einer mildem Form als bisher Wiederaussöhnung

mit der Kirche zu erhalten. Der zerknirschte Sünder

wollte sich die öffentliche Selbstdemüthigung vor der Ge-

meinde nicht entziehen lassen. Daraus ist es zu erklären,

dass die gallischen Concilien des 5. Jahrhunderts anordnen,

dass den Geistlichen auf ihr Verlangen die öffentliche Busse

nicht versagt Averden dürfe. ^) Erst später schloss sich die

Kirche in Gallien der von Rom vertretenen Ansicht an.

Endlich aber trug es ausserordentlich dazu bei, den Der Austritt
aus dem geist-

geistlichen Stand von den Laien zu trennen und ihn als lic^^n stand^ und der Cha-

einen über ihnen stehenden , durch einen besondern Cha- '^^M?'' ?." ^^'
' aination.

rakter der Heiligkeit ausgezeichneten Stand zu erheben,

dass der Rücktritt aus dem Klerus in die Laienwelt von

') Concil von Orange von 441, c. 4: „Poenitentiam desiderantibus

clericis non negandum." Wiederholt von dem H. Concil von Arles,

c. 29 {BrunSj II, 122. 138). Dass unter poenitentia die öffentliche

Busse zu verstehen sei, zeigt Kober, a. a. 0., S. 71. Vgl. auch Ilefele^

Concilicngeschichte, II, 292 ig.
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der Kirche verboten und mit Strafe bedroht wurde. War
schon im 3. Jahrhundert auf den Klerus die alttestamen-

talische Priestervorstelhing übertragen Avorden, Avurde ihm

ein specifischer Vorzug vor den Laien zugeschrieben, so war

doch damals die Ansicht noch nicht hervorgetreten, dass alle,

die einmal in diesen mit einer hohem geistlichen Qualität

begabten Stand aufgenommen Avorden seien, ihm für alle

Zeiten angehören müssen. Der Klerus als Stand Avurde

als eine göttliche Institution betrachtet, aber noch ist das

einzelne Mitglied dieses hohem Standes nicht durch den

Act der Aufnahme in denselben mit einer unverAA^üstlichen

höhern Befähigung ausgestattet AVorden, noch sind die

Bande, Avelche den Einzelnen mit dem.Klerus verknüpfen,

nicht unlöslich. Noch im 4. Jahrhundert ist auf den Aus-

tritt aus dem geistlichen Stand keine kirchliche Strafe

gesetzt; noch jetzt Avird es dem Einzelnen freigestellt, in

die Laienw^elt zurückzukehren. Es ist oben erwähnt Avor-

den, dass die Apostolischen Canonen, deren Abfassungszeit

in das 4. Jahrhundert fällt, dem Geistlichen die Ueber-

nalime von Civil- oder Militärämtern untersagten. Die

Verletzung dieses Gebotes Avar aber nun bedroht mit dem

Verlust des geistlichen Amts. Die Vereinigung des Priester-

amts und eines Staatsamts sei nicht möglich ,,denn gebet

dem Kaiser, Avas des Kaisers ist, und Gottes, Avas Gottes

ist''. 1) Der Austritt aus dem geistlichen Stand, der mit

der Uebernahme eines Aveltlichen Amts eintreten soll, wird

nicht verboten, nicht mit Strafe bedroht.

Erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts bahnte sich in der

EntAvickelung der Lehre vom Klerus ein weiterer Fortschritt

an. Die Anschauung verbreitete sich, dass die den Mitgliedern

^) Canones Apost., c. 82. Der Wortlaut des Canons ergibt zwei-

fellos, dass Verlust des Amtes auch den Verlust des geistlichen Amts-

charakters in sich schliesst.
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des Klerus durch dieOrdination einmal verliehenen Eigen-

schaften ihnen unauslöschlich zu eigen seien, dass, wer einmal

Kleriker geworden, den Klerus nicht mehr verlassen dürfe.

Augustinus ist es, der zuerst diese weitere Entwickelung

zum Ausdruck brachte. Er ist es, der zuerst die Ordination

mit der Taufe auf dieselbe Stufe stellte und daraus die Fol-

gerung zog, dass wie die Taufe die unverlierbare Mitgliedschaft

in der christlichen Kirche ertheile, so auch die Ordination,

wenigstens die zum Priester, den Charakter einer unverlier-

baren Heiligkeit gewähre, und die unveräusserliche und

nicht zerstörbare Gabe verleihe, die göttlichen Gnaden-

mittel zu verwalten. ^)

Auf diesen Grundsatz wurde nun zunächst die Lehre

begründet, dass die einmal giltig ertheilte Ordination so

wenig wiederholt werden dürfe, wie die einmal giltig er-

theilte Taufe. Aus diesem Grundsatz musste aber weiter-

hin folgen, dass Niemand den geistlichen Stand verlassen

dürfe. Das allgemeine Concil von Chalcedon, im Jahre 451

war es, welches diese Folgerung zog. Im Canon 7 wird

denen, welche einmal in den Klerus aufgenommen oder

Mönche geworden sind, verboten, in den Kriegsdienst oder

in ein weltliches Amt einzutreten. Denjenigen, die das

^) Augustinus, De Baptismo contra Donatist., L. I, c. 1 : ,,Sicut

baptizatus, si ab unitate recesserit, sacramentum baptismi non amittit,

sie etiam ordinatus, si ab unitate recesserit, sacramentum dandi bap-

tismi non amittit" (XII, 105). Contra epist. Parmenian., II, c. 13, § 28:

„Xulla ostenditur causa, cur ille qui baptismum amittere non potest,

jus dandi amittere possit. ütrumque enim sacramentum est et quadam
consecratione ütrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum
ordinatur ; ideocjue in catholica ütrumque non licet iterari" (XII, 57 sq(j.).

De Bono conjug. , c. 24, § 32: „Qeniadmodum si fiat ordinatio ad

plebera conf^regandam, etiainsi plebis congregatio non subsequatur,

manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis et si aliqua

culpa quisciuam ab officio moveatur, sacramento Domini semel impo-

sito non carebit, quamvis ad Judicium permanente" (XI, 755).
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Verbot verletzen und nicht freiwillig in Reue zu dem Be-

rufe, den sie um Gottes willen gewählt haben, zurück-

kehren, wurde mit der völligen Ausschliessung aus der

kirchlichen Gemeinschaft gedroht. ^) Kurze Zeit nachher

wurde von den gallischen Concilien zu Angers (453) und

von Tours (460) diese Bestimmung des Concils von Chalce-

don wiederholt. 2) Dieses Verbot bezog sich nicht allein

auf die höhere Geistlichkeit, sondern auf alle Kleriker und

mit Recht darf daraus geschlossen werden, dass die damals

in der Entstehung begriffene Lehre von dem unverwüst-

lichen Charakter der Ordination dazu neigte, dass alle

Weihen, auch die niedern, einen solchen Charakter verleihen

und am Wesen des Sakraments theilhaben. ^) Dagegen

wurde von der Staatsgewalt ein seines Amtes entsetzter

oder das Amt freiwillig verlassender Kleriker als ein ein-

^) Hefele, Conciliengeschichte, II, 511 fg. — Ein Verbot der

AViederholung der Ordination findet sich allerdings schon in den

Apostolischen Canonen (c. 67) und wurde dann mehrfach wiederholt

(Concil von Carthago von 397, c. 38). Vgl. hierüber Hergenröther,

Die ReOrdinationen der alten Kirche (Oestreichische Vierteljahrschrift

für katholische Theologie [Wien 18G2], I, 207—252; S. 238 fg., Theorie

und Praxis der abendländischen Kirche in den ersten acht Jahrhunder-

ten) und Koher, Deposition, S. 91 fg.

^) Concil von Angers, c. 7: „Clerici quoque qui relicto clero se

ad saccularem militiam et ad laicos contulerint, non injuste ab eccle-

ßia quam rcliquerunt, amoventur." Unter dem letztern Ausdruck ist

nicht, wie Hefele, II, 582, thut, Absetzung, sondern Excommunication

zu verstehen. Vgl. die von Koher (Der Kirchenbann [Tübingen 18G3],

S. 63) gegebene Zusammenstellung der Ausdrücke für Excommuni-

cation. Das Concil von Tours (c. 5) droht: „excommunicationis poena

feriatur". — Dagegen ist der Canon 6 des Concils von Saragossa

(Caesaraugusta von 381; Bruns, II, 13) nicht hierher gehörig, obgleicli

er fast immer angezogen wird. Es ist darin nur das Verbot enthalten,

dass ein Geistlicher nicht eigenmächtig Mönch werde. Damit konnte,

musste aber nicht das Verlassen des geistlichen Standes verbunden sein.

3) Kuber, Deposition, S. 109.
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facher Laie behandelt. Er musste nach der Constitution

des Kaisers Honorius von 408 sofort seiner Curie wieder

zugetheilt werden und durfte nicht wieder in den geistlichen

Stand treten.^)

IV. Unterordnung des Klerus und der Laien unter

den Bischof.

Der in sich geschlossene, durch seine Weihe, durch

seine Funktionen, durch seine Vorrechte von den Laien

geschiedene Stand des Klerus war von der Kirche der

bischöflichen Gewalt des Bischofs unterworfen worden.

Ohne des Bischofs Vorwissen und Erlaubniss soll kein

Kleriker etwas unternehmen, keine geistliche Handlung

vollziehen, denn, wie die Apostolischen Canonen sagen, dem

Bischof ist das Volk des Herrn anvertraut worden und er

muss Rechenschaft ablegen über die Seelen der Gläubigen. 2)

Doch fehlte es auch nicht an Versuchen, dem Bischof Wi-

derstand zu leisten. Schmähungen des Klerus über den

Bischof wurden mit Absetzung bedroht, denn die heilige

Schrift sagt: „du sollst den Fürsten deines Volkes nicht

schmähen". ^) Das Concil von Chalcedon schärft die Unter-

^) c. 39, Cod. Theod., XVI, 2. Diese Bestimmung ist aber nicht,

wie dies von allen theologischen Schriftstellern (z. B. Lang, lieber

das Laisiren, Theologische Quartalschrift [Tübingen 1831], ö. 294;

Kober, Deposition, S. 86 fg., u. a.) geschieht, als eine Strafe für das

Verlassen des geistlichen Standes aufzufassen, sondern sie enthält nur

die Vorschrift, dass solche Personen an den Privilegien des Klerus

keinen Theil mehr haben, wie aus dem Wortlaut: „modo ut quibus-

cunque ai)ti crunt, publicis nccessitalibus obligentur", klar hervorgeht.

2) Canones Apost., c. 39. — Concil von Laodicea, c. 57; von
Toledo (400), c. 20: „Sine conscientia episcopi nihil penitus fa-

eiendum."

^) Canones Apost., c. 54.
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Ordnung aller Kleriker, auch derer, die an Armcnliäuscrn,

Klöstern oder Kapellen angestellt sind, sowie der Laien unter

den Bischof ein und ermahnt sie nicht hoffärtig und ungehor-

sam gegen den eigenen Bischof zu sein. Amtsentsetzung wird

allen Klerikern gedroht, welche heimliche Verbindungen gegen

ihren Bischof schliessen oder Ränke gegen ihn schmieden, i)

Schon in dem dem 3. Jahrhundert angehörigen Pseudo-

clementinischen Brief an Jacobus werden alle Kleriker und

Gläubigen dringend ermahnt, mit den Feinden des Bischofs

keinen Umgang zu haben und die südgallische Synode von

Yaison vom Jahre 442 findet es nützlich, ja nothwendig,

diese Ermahnungen in das Gedächtniss der Gemeindeglieder

zurückzurufen: sie sollen sich von allen Menschen abwen-

den, die dem Bischof feindlich gesinnt sind, mit Niemanden

sprechen, mit dem der Bischof nicht spricht.^) Und nur die

Kehrseite hiervon ist es, wenn die Kirche sicli gezwungen sah,

Strafen anzudrohen gegen höhere Geistliche , welche ihre

Amtsgewalt missbrauchten und den Einfiuss, den sie auf das

Volk ausübten, zur Bedrückung und Misshandlung der

Gläubigen verwandten. Bereits im 3. Jahrhundert klagte

Origines darüber, wie der Dünkel, die Herrschsucht, das

despotische Betragen der Bischöfe immer zunehmen. In

ihrem geistlichen Ilochmuth scheuten sie nicht davor zurück,

mit Schlägen und Gewaltthaten die Gläubigen zum unbe-

dingten Gehorsam zu bringen. Sie behandelten Kleriker

und Laien „wie die Fronvögte Aegyptens die Söhne Israels"

und schlugen mit Fäusten und Stöcken drein. •"^) Die Apo-

stolischen Canonen mussten den Bischöfen und Presbytern

') Concü von Chalcedon, c. 8. 18.

^) Concil von Vaison, c. 6 {Brims, II, 128).

3) Oriffines, llomil. 11 in Exod., § 6 (II, 171); Series Com-
nientarior in Matth., §§ 61. 62 (III, 878. 88U). — Jiothe, Vor-

lesungen, I, 215. liicJiter, Weströmisches Kcicli, S. 82.
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Amtsentsctzug androhen, wenn sie zu Schlägen ihre Zuflucht

nehmen, um die Fehler der Gläubigen zu bestrafen oder

um die Controversen mit Ungläubigen zu beendigen.^)

Ueber den Bischof von Fussala musste die Suspension vom

Amte erkannt werden, weil er unter Missbrauch seines

bischöflichen Amtes seine Gemeinde bedrückt hatte. ^)

Diese thatsächliche Gewalt, in deren Besitz die Bischöfe

sich befanden und welche sie häufig genug zu Ausschrei-

tungen gegen Klerus und Laien veranlasste, beruhte aber

keineswegs ausschliesslich auf der geistlichen und religiösen

Autorität, welche ihnen durch ihr kirchliches Amt zukam

und welche ihnen die fromme Gesinnung der Gläubigen

zuerkannte. Nicht blos auf diese idealen Stützen hat sich

die Herrschaft der Kirche aufgebaut. Mit ihnen waren

verbunden Machtmittel sehr materieller Natur, welche, auch

wenn die rein geistige Autorität der Kirche über die Ge-

müther der Laien zu wanken drohte, wenn die dem Bischof

unterworfenen Kleriker auch an der Berechtigung dieser

monarchischen Stellung des Bischofs zu zweifeln begannen,

stark genug waren, um jeden Versuch einer Aenderung der

Verfassung im Keime zu ersticken und die alte Unter-

würfigkeit aufrecht zu halten. Diese Machtmittel aber

waren dreifacher Art: 1) Der Bischof hatte die freie Ver-

fügung über das Eigenthum der Kirche. Alle Kleriker

und alle von der Kirche abhängigen Personen empfingen

von ihm ihren Lebensunterhalt. 2) Der Bischof übte inner-

halb des Bisthums die kirchliche Disciplinargewalt unter

staatlicher Anerkennung dieser seiner richterlichen Befugniss

aus. 3) Der Bischof war von dem Staate mit so weitrei-

') Canones Apost. , c. 2G. Noch im Jahre 54G verbot Justiiiian

den Bischöfen, zu sclilagen. Nov. 123, c. 11.

2) Äuf/usthws, Ep. 201) (11, 1011).

Locniug, Geschichte des Kirchenrechts. I. 13
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eilenden öffentlicli-reclitliclien Befugnissen ausgestattet wor-

den, dass ihm in dem Stadtbezirk eine grosse politische

Macht zid^am und er hier selbst dem kaiserlichen Provin-

zialstatthalter gegenüber eine selbständige Stellung ein-

nehmen konnte.

Es wird die Aufgabe der nächsten Kapitel sein, die

Befugnisse des Bischofs auf den eben angegebenen Gebieten

darzustellen und zu zeigen, nach welchen Normen er sie

auszuüben hatte.



Kapitel III.

Das Kirchenvermögeii und seine Verwaltung

durch den Bischof.

1. Erwerbsfähigkeit der Kirchen.

Noch immer ist die Erkenntniss der Rechtsnormen,
JjJYyJ;.^^'j!Jg'_

nach welchen die Kirche im römischen Reich Vermögen mehiden^vör

besessen und verwaltet hat, mit grossen Schwierigkeiten
^^"^**"*^"*

verbunden. Es ist desshalb gerade an diesem Punkte für

das Verständniss der Entwickelung in der Folgezeit un-

erlässlicli, auf die anfängliche Gestaltung zurückzugehen.

Es kann zunächst keinem Zweifel mehr unterworfen

werden, dass in den Christengemeinden auch schon vor

der Anerkennung der christlichen Religion durch Con-

stantin kirchliches Vermögen vorhanden war, das auch

von dem weltlichen Recht als Gut der Gemeinschaft, nicht

als Privatvermögen der einzelnen Mitglieder der Christen-

gemeinde, anerkannt wurde. Es geht dies aus den Edikten

Constantins, durch welche die den Christen und den christ-

lichen Gemeinschaften während den Zeiten der Verfolgung

entzogenen Güter ihnen zurückgegeben wurden, unzwei-

deutig hervor. Durch das Edikt, das Constantin und Lici-

nius im Jahre 313 von ^lailand aus erlicssen, wurde be-

stimmt, dass nicht nur die kirchlichen Gebäude, sondern

auch alle Grundstücke, ,, welche rechtlich der kirchlichen *

Gemeinschaft, das heisst den Kirchen, gehr>rt haben, also

13 :^
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nicht den einzelnen Gemeindegliedern, der Gemeinschaft,

dem Korpus der Christen restituirt werde". ^) Dies ward

später (324—325) von Constantin wiederholt. Alle Güter,

von denen es feststehe, dass sie den Kirchen gehört hahen,

Häuser, Aecker, Gärten n. s. w. sollen vollständig ohne jede

Beeinträchtigung den Kirchen zu Eigcnthum zurückerstattet

werden.2) Diese Edikte lassen keine andere Auslegung

zu, als dass- schon vor Constantin die christlichen Gemein-

schaften als solche, als Privatrechtssubjekte, Vermögen be-

sitzen konnten und besessen haben. Das jus corporis wird

dem jus hominum singulorum unmittelbar gegenübergestellt.

p]s ist auch nicht zulässig, unter dem Vermögen des Korpus

das Sondervermögen der Einzelnen zu verstehen, das diese

nur für kirchliche Zwecke benutzt hätten, da der Wortlaut

der Edikte hierfür nicht den geringsten Anhalt bietet.

Mit dieser erwiesenen Thatsache stimmen denn auch

andere Nachrichten vollständig überein. Als unter Kaiser

^) LaHanihis, De morte persec, c. 48: „Kt (juoiiiam idcm Chri-

RÜani non ea loca tantum ad quae coiivenirc consucrunt, sed aha

o(,inm hal)uisse noscuntnr, ad jus corporis eorum , id est eccle-

siarum, non hominum singulorum portinentia, ea omnia. . . .

iisdom Christianis, id est cori)ori et conventiculis eorum rcddi

juhebis. . In quibus omnibus siipradicto cori^ori Christianorum

iiitcrcessionem tiiam efficacissimam exliiberi dcbebis." — Es ist aller-

dings richtig, wie 71/. Colin (Zum römischen Vercinsrcclit, 1873, S. 4 fg.)

ausfülirt, dass mit dem Ausdruck corpus in den römischen llechts-

quellen nicht nothwendig weder ein Verein noch ein Privatrechtssub-

jekt, l)ezieliungsweise eine juristische Person hczeichnct werden, wie

denn auch später nocli die Geistlichen der Sekten ein corpus genannt

werden, obgleich unzweifelhaft von einer Rechtsfähigkeit der Gesammt-

heit dieser Geistlichen nicht die Rede sein kann. Constitution des

Kaisers Theodosius 11. von 428: c. 65, Cod. 'J'licod., XVI, 5 „.. de

communi clericorurn ejusdcm superstitionis corpore." Doch geht aus

dem Wortlaut des Mailänder Edikts selbst hervor, dass in ihm unter

corpus die kirchliche Gemeinschaft der Christen als Hechtssubjekt

verstanden wird.

2) Eusehius, Vita Constantini, II, c. 30.
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Aurelian der Bischof von Antiochien, Paulus von Samosata,

seines Amtes entsetzt wurde und er seinem Nachfolger die

Kirche nicht überliefern wollte, wandten sich die Christen

an den Kaiser, der entschied, die Kirche solle denen über-

geben werden, welche die Bischöfe Italiens und insbeson-

dere der Bischof von Rom als die Christengemeinde aner-

kennen.^) Auch diese Entscheidung Kaiser Aurelians er-

scheint nur verständlich, wenn von dem Recht die Chri-

stengemeinde als ein Privatrechtssubjekt anerkannt worden

ist, da im andern Falle der Kaiser die Bestimmung des

Eigenthümers der Kirche nicht den Bischöfen von Rom
und Italien hätte überlassen können. Die ganze Erzählung

hat zur Voraussetzung, dass es nicht streitig war, dass das

Kirchengebäude sich im Eigenthum der Christengemeinde

zu Antiochia befand, sondern nur darüber Streit geführt

wurde, wer als der berechtigte Vertreter der Ge-

meinde zu betrachten sei. So wird denn auch schon vor

Constantin ,,die Kirche'* als Eigenthümerin, als Inhaberin

von Vermögen bezeichnet. Auch andere Stellen deuten

darauf hin, dass nicht einzelne Mitglieder der Christen-

gemeinde, sondern die Gemeinde oder die Kirche als juri-

stische Einheit erwerbs- und eigenthumsfähig waren.-)

Wie aber konnten die christlichen Gemeinden oder Rechtiiciio
Stellung der

Kirchen in dem 2. und 3. Jahrhundert vor der staat- Christen vor
Constantin.

liehen Anerkennung der christlichen Religion von dem

römischen Recht als rechtsfähige Personen auf dem Gebiete

des Privatrechts, als Träger von Vermögensrechten aner-

^) Eusebius, Hist. eccl., VII, c. 30.

'^) Insbesondere erscheint bei Cyprian die Kirche, ccclesia, als

Eigenthumssubjekt. Ep. 50 (p. G13) : „Nicostratum multorum crimi-

num reum ... . ecclesiac dcposita non modicc abstulissc." Ep. 52

(p. 019): ,,Spoliati ab illo piipilli, fraudatae viduac, pccuniac (]iioqn(i

ecclesiac dencgatac has de illo exigunt poenas." Ep. 52 (p. 617):

„ecclesiaeticac pccuniac".
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kannt sein, da es keinem Zweifel unterliegt, dass jedenfalls

seit Trajan die Zugehörigkeit zu der Christensekte an sich

ein Verhrechen war und zur Begründung eines richterlichen

Strafurtheils genügte?^) Das Bekenntniss des Christen-

thiims erschien nach den römischen Strafgesetzen unter

einem doppelten Gesichtspunkt als schweres Verhrechen.

Das Christenthum war zunächst als superstitio prava et im-

modica von den Gesetzen getroffen und seine Bekenner ver-

fielen den Strafen, welche auf die öffentliche Ausübung und die

Verbreitung abergläubischer Kulte gesetzt waren.^) Obgleich

Plinius in den Untersuchungen, die er als Statthalter von

Bitthynien und Pontus gegen die Christen führte, alle an-

dern Anschuldigungen als unbegründet erfand und an

Trajan berichtete, dass das Verbrechen der Christen nur

in dem Bekenntniss des Aberglaubens bestände, so ant-

wortete ihm Trajan doch, alle Christen, die nicht ihren

Glauben ablegen und dies durch Anbetung der Götter er-

weisen, seien zu bestrafen. Das Bekenntniss der christ-

lichen Religion sei strafbar, doch soll denen, die zur Ver-

ehrung der Götter zurückkehren, für die Vergangenheit

Begnadigung zu Thcil werden.^)

^) Vgl. hierüber die trcfTliclic Abhandlung OverhecJcs: „Ucbcr die

Gesetze der römischen Kaiser von Trajan bis Marc Aurel gegen die

Christen", in den Studien zur Geschichte der alten Kirche (1875),

I, 93 fg., lind die daselbst gegebene Erläuterung des bekannten Schrei-

bens Trajans an Plinius {Plinius, X, 98). liier ist auch die schon

von Keim behaujDtete (Theologische Jahrbücher 1856, S. 387 fg.) Un-

uchtheit des dem Kaiser Iladrian zugeschriebenen Edikts zu Gunsten

der Christen gründlich erwiesen (S. 135 fg.).

2) L. 30, D. de poenis 48, 19 {Modestinus): „Si quis aliquid

fccerit quo leves homines superstitionc numinis terrerentur, D. Mar-

cus hujusmodi homines in insulam relcgari rescripsit." — Pauluif,

Sentent., V, 21, § 2: „Qui novas et usu vel rationc incognitas rcli-

giones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores

dcportantur, humiliores capite puniuntur."

") PZmiMS,*Ep. X, 97: ,,Nihil aliud invcui quam supcrstitioneiu
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Ferner aber wurde in dem Bekenntniss des Christen-

thums, in der Weigerung der Christen den zu Göttern

erhobenen verstorbenen Kaisern Opfer darzubringen, in

ihrer Weigerung an den öffentlichen Kaiserfesten, wie dem

Geburtstag, dem Tag des Regierungsantritts des Kaisers

Theil zu nehmen, ein Majestätsverbrechen gefunden und

desshalb die Zugehörigkeit zur Christengemeinde bestraft.

Tertullian sucht in seinen apologetischen Schriften nach-

zuweisen, dass diese beiden Anklagen gegen das Chri-

stenthum unbegründet seien, dass das Christenthum weder

ein verbotener Aberglaube sei noch ein Majestätsver-

breclien in sich schliesse. Indessen muss vom Stand-

punkt der damaligen römischen Strafgesetzgebung aus

anerkannt werden, dass die Beweisführung dieses scharf-

sinnigen und geistreichen Advokaten der christlichen Reli-

gion keine sehr überzeugende ist.^) Bis zur Anerkennung

pravam et immodicam." Die Antwort Trajans, X, 98: ,,Christiani

.... puniendi sunt, ita tarnen ut qui negaverit se Christianum esse

idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando diis nostris,

quamvis suspectus in praeteritum fecerit, veniam ex poenitentia im-

petret." — Aube, Histoire des persecutions de l'eglise jusqu'ä la fin

des Antonius (1875) , sucht nachzuweisen , dass es bis zu diesem Re-

script Trajans im römischen Recht keine Strafbestimmung gegeben

habe, welche auf die Christen hätte Anwendung finden können (p. 190

sqq., p. 480): „Le christianisme au premier siecle a joui dans l'em-

pire d'une pleine tolerance legale." Das Rescript Trajans habe zuerst

die Christen wegen ihres Bekenntnisses für strafbar erklärt.

Indessen enthält das Rescript kein neues Strafgesetz, sondern gibt

nur Anweisung über die Handhabung der bestehenden Gesetze gegen

die Christen. Aube widerlegt sich selbst, wenn er p. 340 sagt: „A
ceux qui voulaient sevir, les textes de la loi cependant ne manquaient

pas contre les chretiens. On cn pouvait trouver jusque dans les

XII tables. . . . Les textes de la loi majeste (lex Julia maj.); de la

loi de veneficiis {Pauli, Sentcnt., V, 21, § 2); de loi contre les conspi-

rations (L. 16, D. 48, 19)... et de tant d'autrcs . . . pouvaicnt etrc

directcment ou indirectemcnt tournees contre les chretiens."

^) Vornehmlich in dem Apologcticum sucht Tertullian diese beiden
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der christlichen Heligion durch den Staat waren die

Christen von den allgemeinen Strafgesetzen als Verhrecher

mit Strafe bedroht. Indcss hing es von den Kaisern ab,

ob und in wie weit von diesen Strafgesetzen gegen die

Christen Anwendung gemacht werden sollte. Kaiser, die

den Christen nicht feindlich gesinnt waren, konnten durch

einfache Anweisung an die Gerichte, Anklagen gegen die

Christen wegen ihrer Religion nicht anzunehmen, den Chri-

sten eine thatsächliche Duldung gewähren. So hatte Trajan

in dem oben erwähnten Schreiben an Plinius denselben

angewiesen, kein Verfahren von Amtswegen gegen die Chri-

sten zu beginnen, sie nicht aufzusuchen und keine anony-

men Denunciationen gegen sie anzunehmen, wohl aber auf

eine Klage die gegen sie erhoben werde, das Verfahren zu

eröffnen. ,So scheint aus dem bei Eusebius uns erhaltnen

Rescript des Kaiser Gallienus an verschiedne Bischöfe vom
Jahre 262 hervorzugehen, dass der Kaiser den Gerichten

die allgemeine Weisung ertheilt hat, keine Strafverfolgung

gegen die Christen zu beginnen.^) Infolge dessen konnte

während langer Zeiträume das Christenthum ungestört von

der Staatsgewalt und dem Strafgesetze sich ausbreiten und

in friedlicher Weise seine Herrschaft unter den Völkern

des römischen Reichs begründen. Trotzdem war die clirist-

liclie Religion auch in diesen Zeiträumen eines thatsäch-

lichen Friedens zwischen der Kirche und dem Reich durch

Ilauptankiagon gegen das Cliristenilium in systematischer Weise za

widerlegen, in c. 10—27 die Anklage wegen Superstition, in c. 28—3G

die Anklage wegen Majestätsverbreclien. Im Wesentlichen eine Wie-

derholung der hier vorgebrachten Argumente gibt das erste Buch der

SciiriCt Ad nationcs.

') EusebiuSj Ilist. eccl., Vif, c. 13. „. . .x,a\ öta toOro y.al u.uEt«; Tr^<;

Kai TOUTo 0'tc£p y.7.Ta tö ic,o* ftdvata!. ucp' {j[ji.65v dvaTcX-f^poOabai, yjÖT) itpb

"OAAoO ut:' ^fjLoO au7y.£)r_wp'f]T7.t. Kai Öta touxo Aupi^X'.o? KupiQvto? o toO

ixiyloxo'j upaYM-ocTo; 'n:poaiaT£'jwv, ibv rj-n:ov, tov \j-x iixoxi SobiQVTa Sia^puXcy'^ei-
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das Strafgesetz verpönt, das jeden Augenblick wieder in

Wirksamkeit treten und die Christen mit Tod, Verbannung

und Vermögensconfiscation treffen konnte. Es ergibt sich

daraus, dass auch in den Zeiten der Ruhe und der Gunst,

welche die Kaiser vornehmlich in der zweiten Hälfte des

3. Jahrhunderts während eines Zeitraums von mehr als

40 Jahren dem Christenthum zu Theil werden Hessen, die

christliche Kirche nicht als eine Stiftung oder Anstalt in

unserm heutigen Sinne, nicht als eine juristische Person,

welche Vermögen erwerben und besitzen konnte, hat gelten

können.^) Das Recht, das in dem einfachen Bekenntniss

der christlichen Religion schon ein Staatsverbrechen er-

blickte, konnte weder die religiösen Gemeinschaften

der Christen als Corporationen anerkennen noch die Anstalten

dieser Religion mit besondern Vorrechten ausstatten, ganz

abgesehen davon, dass dem. römischen Recht dieser Zeit

Stiftungen in unserm heutigen Sinne vollständig unbekannt

waren. 2) Die Christengemeinden müssen vielmehr das kirch-

liche Vermögen besessen haben als ein von der Staatsgewalt

anerkannter, den Gesetzen nach zulässiger Verein, dem als

solchem, abgesehen von seinem religiösen Charakter, Cor-

porationsrechte zukamen. Und in der That liegen mehrere

Anzeigen vor, die darauf hindeuten, dass die Christen in

') von Poschinger, Das EigenÜium am Kirclienvermögen (München

1871), S. 27, ist der Ansicht, dass in der vorconstantinischen Zeit

ein kirchliches Zweckvermögen in dem von Brinz aufgestellten Sinne

existirt habe und von der Gesetzgebung anerkannt worden sei. Von
allem andern abgesehen, ergibt sich die Unrichtigkeit dieser Con-

struktion einfach schon daraus, dass der kirchliche Zweck, dem
das Vermögen zu dienen hatte, während dieser ganzen Zeit ein ungesetz-

licher war, wenn das Christenthum auch thatsächlich geduldet wurde.

-) A. Fernice, Marcus Antistius Labeo (Halle 1873), S. 254:

„Stiftungen (wie die des christlichen römischen und des heutigen

Rechtes), oder auch nur Analogien dazu, kannte die klassische Juris-

prudenz nicht."
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solchen erlaubten Vereinen organisirt waren und in den

Zeiten, in welchen die Verfolgungen ruhten, Corporations-

vermögen erwerben und besitzen konnten.

v^xSsrccht. ^^i^ Cäsar und Augustus war die Vereinsfreiheit im

römischen Reiche auf das äusserste beschränkt. Die lex

Julia hatte alle Collegien aufgehoben ausser den alten, auf

Gesetz oder Gewohnheitsrecht beruhenden Handwerkerzünf-

ten, Priesterschaften, Beamtenvereinen der Curien und eini-

gen andern. Wenn dieses Gesetz sich zunächst auch nur auf

die Stadt Rom bezog, so ist es doch unzweifelhaft, dass

ein späteres Verbot der Collegien für das ganze Reich

bestand. Zur Neugründung eines Vereins war Genehmi-

gung des Senats oder des Kaisers erforderlich, soweit der

letztere nicht etwa den Provinzialstatthaltern die Befugniss

zur Ertheilung derselben übergeben hatte. *) Jeder Verein,

der auf Grund staatlicher Genehmigung sich gebildet hatte,

war als solcher mit Corporationsrechten ausgestattet; jedes

collegium licitum war nach unserer Redeweise eine juri-

stische Person. 2) Indessen konnte auch ein genehmigter

Verein ein collegium illicitum werden, wenn derselbe uner-

laubte Zwecke verfolgte.-^) Trajan hatte in Bitthynien alle

1) A. Pcrnice, S. 299 fg. CoJw, S. 82 fg. — L. 1, pr. D., quod

cuj. univ. 3, 4; L. 1, pr. D., de colleg. et corp. 47, 22; L. 3, pr. § 1,

D. h. t. Flinins, X, 97. 98.

2) Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum (1843), § 17.

Puchta, Cursus der Institutionen, II, § 191. Unger, Zur Lehre von

den juristischen Personen (Kritische Ueberschau, VI), S. 149 fg. Per-

nice, S. 303.

2) Mit Recht hat dies Cohn, S. 92 fg. hervorgehoben, nur geht

er entschieden zu weit, wenn er unter collegia illicita nur genehmigte,

aber unerlaubte Zwecke verfolgende Vereine verstehen will. Die

Unerlaubtheit kann auch in dem Mangel der erforderlichen Genehmi-

gung liegen, und es ist nicht einzusehen, weshalb die nicht genehmig-

ten und desshalb unerlaubten Vereine nicht ebenfalls collegia illicita

sein sollen. Die Verweisung auf L. 20, D. , de rebus dubiis 34, 5

genügt olfenbar nicht.
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Vereine auflieben lassen, welche den Charakter von Hetä-

rien angenommen hatten, und nach Marcian waren die

Provinzialstatthalter durch kaiserliches Edikt angewiesen,

keine collegia sodalicia und keine Vereine der Soldaten im

stehenden Heere zu dulden.^) Unter den Sodalicien oder

Hetärien müssen aller Wahrscheinlichkeit nach Vereine

verstanden werden, die sich mit den öffentlichen Angele-

genheiten beschäftigten und desshalb politische Gefahren

in sich bargen, oder die unter dem Vorwand eines religiö-

sen Kultus sich Ausschweifungen aller Art hingaben. 2)

Genehmigte Vereine, die nach der einen oder der andern

Richtung ausarteten, und über ihre erlaubten Korporations-

zwecke hinaus eine Staats- oder sittengefährliche Thätigkeit

zu entwickeln suchten, wurden trotz der ertheilten Genehmi-

gung unerlaubte Vereine und als solche aufgelöst.^) Wie

also auch genehmigte Vereine zu unerlaubten werden konnten,

so gab es andererseits auch Kategorien von Vereinen, die kei-

ner besondern Genehmigung im einzelnen Falle bedurften,

sondern für welche durch Gesetz im Voraus eine allgemeine

Genehmigung ertheilt worden war. Das Gesetz hatte die

^) Plmitis (X, 96) an Trajan: „post edictum meura, quo secun-

dum mandata tua hetaerias esse vetueram." — L. 1, pr. D. de coli,

et corp. 47, 22 {Marcian): „Mandatis principalibus praecipitür prae-

sidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites

collegia in castris habeant." — Nach L. 4, D. h. t. sind collegia so-

dalicia und hetaeriae als gleichbedeutend zu betrachten und es ist

desshalb nicht unzutreffend, von einem Reichsgesetz über Hetärien zu

sprechen. Anderer Ansicht Cohn, S. 91.

2) Mommsen , a. a. 0.
, p. 74. — Philo contra P'lacc. (p. 748. 762)

bemerkt, Flaccus habe die Itaipeta xaX a\Jvo8oi aufgehoben, weil sie

unter dem falschen Vorgeben eines religiösen Kultus zu Ausschwei-

fungen benutzt würden.

3) L. 3, pro D. 47, 22. lieber die Auslegung der Stelle Cohn,

S. 94 fg. — Vgl. auch L. 2, D. de cxtraord. crimin. 47, 11 {Ulpian).

3Iommscn, p. 87.

^ t
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Normativbedingungen aufgestellt, unter denen sieh Vereine

als coUegia licita ohne specielle Autorisation bilden konn-

ten. Zu ihnen gehörten die collegia tenuiorum, die wahr-

scheinlich durch einen Senatsbeschluss der ersten Kaiser-

zeit in der Stadt Rom allgemein zugelassen wurden. Durch

Septimius Severus wurde dieser Senatsbeschluss auf Ita-

lien und die Provinzen ausgedehnt. ^) Mit hoher Wahr-

scheinlichkeit darf angenommen werden, dass uns die Sta-

tuten eines solchen collegium erhalten sind in der Inschrift

des collegium salutare cultorum Dianae et Antinoi in Lanu-

vium vom Jahre 133, und dass der Eingang der Inschrift

im wesentlichen das Senatusconsult, beziehungsweise einen

Abschnitt desselben uns überliefert hat.-) Mommsen, dem

wir die wissenschaftliche Verwerthung dieser wichtigen

Inschrift verdanken, nimmt auf Grund derselben an, dass

unter den collegia tenuiorum Sterbegilden (collegia funera-

ticia) zu verstehen seien, Begräbnissgenossenschaften der

') L. J ,
pr. D. de coli, et corp. (im Anscliluss an die Stelle in

Note 1, S. 203): „Seil pcrmittitur teiiuioribus stipein menstruam
conferre, dum tarnen scmel in mense coeant, ne sub prae-

textu hujiismodi illieitum collegium coeat; quod non tan-

lum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divu3

quoque Severus rcscripsit." V^l. Mommsen, Zeitsclirift für geschicht-

liche Kechtswissenscluift, XV, 358 fg.

-) Orelli-Henzen, G08G: „Kaput ex S. C. P. II. Quibus eoire

convenire collegiumque habere liceat. Qui stipem menstruam con-

ferre volent in funera, in it collegium coeant neque sub specic

ejus collegii nisi semel in mense coeantconferendi causa,

undo defuncti sepeliantur." Nach Mommsens Ergänzungen und Inter-

punktionen in der Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissenschaft, XV, 358.

Colin, (S. 124 fg. 144 fg.) hat den Versuch gemacht, den Zusammen-

hang dieser Inschrift mit obiger Stelle des Marcian in L. 1 ,
\)t. D.

de coli, et corp. zu bestreiten. Lidess kann die fast wörtliche Wie-

dergabe der Inschrift in der Stelle Marcians doch nicht auf einen

Zufall zurückgeführt und auch nicht durch die künstlichen Auslegun-

gen Colins beseitigt werden.
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niedern Bevölkerimgsklassen zum Erwerb eines gemein-

schaftliclien Begräbnissplatzes, und zur Bestreitung der Bc-

gräbnisskosten.i) Wenn aber auch die Lanuviniscbe Inschrift

nur von einem solchen Vereine meldet, dessen Zwecke in

der angegebenen Weise bestimmt waren, so scheint doch

kein Grund vorzuliegen, die collegia tenuiorum überhaupt

auf diesen einzelnen Zweck zu beschränken. Wäre dies

der Fall gewesen, so liesse sich nicht erklären, dass in der

in den Pandekten uns erhaltnen Stelle Marcians die Be-

schränkung des Zweckes dieser Vereine nicht erwähnt wäre.-)

Mehr Wahrscheinlichkeit dürfte die Annahme für sich haben,

dass diese Vereine überhaupt Unterstützungs- und Hilfs-

vereine jeder Art für die untern Klassen der Bevölkerung

sein konnten, Vereine die um so nothwendiger waren, da

es an einer öffentlichen und organisirten Armenpflege fehlte.

Die Sterbegilden bildeten dann nur eine Art der collegia

tenuiorum , die der Natur der Sache nach am häufigsten

vorkommen mussten. Die Angabe des besondern Zweckes,

den der Verein verfolgte, in seinen Statuten erklärt sich

dann von selbst.^) Derartige Unterstützungsvereine konnten

*) Mommsen, De Collegiis et social.
,

p. 98 fg. Zeitschrift für ge-

schichtliche Rechtswissenschaft, XV, 359. — Vgl. Peniice, S. 305.

^) IluscJiJce, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft,

XII, 215, glaubt diese Schwierigkeit beseitigen zu können, indem er

annimmt, dass theils der Ausdruck coUegium tenuiorum in den Pan-

dekten wieder einen allgemeinen Sinn erhalten habe, theils auch in

der Stelle des Marcian eine die Bestimmung der monatlichen Beiträge

zu Begräbnisskosten ausdrückende Angabc gestrichen worden sei.

Doch fehlt hierfür jeder andere Anhalt als eben die Lanuvinische

Inschrift.

^) Marquardt (Handbuch der römischen Alterthümer [1856], IV,

154) stimmt hiermit im Wesentlichen überein, indem er annimmt, dass

wenigstens ursprünglich die collegia tenuiorum nicht blosse Sterbe-

kassen waren, sondern dass in ihnen nur, was bei altern Collegien

accidentiell war, zur Hauptsache wurde. — Vgl. auch HnschJce, a. a. 0.,

S. 212.
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mit Zustimmung der Herrn auch Sklaven zu Mitgliedern

aufnehmen. 1) Dagegen durften sie nur einmal im Monat

geschäftliche Zusammenkünfte halten, damit nicht der Verein

zu unstatthaften Zwecken benutzt werde. ^) Selbstverständ-

lich konnte jeder solcher Verein sofort aufgehoben werden,

sobald er den Wirkungskreis, der den Vereinen dieser Art

gewährt war, zu überschreiten suchte.^)

^) L. 3, § 2, D. h, t. (Marcian). „Servos quoque licet in collegio

tcnuiorum recipi volentibus dominis."

2) Colin (S. 124) findet in der Stelle Marcians nicht das Verbot
öfter als einmal im Monat zusammenzukommen, sondern das Ge-

bot, wenigstens einmal zusammenzukommen.

') Der Versuch Cohns (S. 100—135), die seit Mommscn herrschende

Auslegung der L. 1, pr. D. h. t. zu beseitigen, ist ebensowenig ge-

lungen , wie seine eigne Auslegung richtig erscheint. Er will unter

coUegia tenuiorum Vereine von Militärpersonen niedriger Chargen

verstehen und findet in der betreffenden Stelle 1) das allgemeine Ver-

bot von Militärvereinen, 2) die von Severus gegebene Erlaubniss, dass

mit einer in jedem einzelnen Fall einzuholenden Genehmigung Mili-

tärpersonen niedriger Chargen Vereine bilden dürfen, die jeden Monat

wenigstens einmal eine Zusammenkunft halten müssen. Indessen er-

scheint in L. 1, wie L. 3, D. h. t. der Ausdruck coUegia tenuio-

rum ohne Beziehung auf die militcs und es wäre erst der Nachweis

zu liefern, dass tenuiores oder selbst tenuiores milites die technische

Bezeichnung für Soldaten niedern Ranges war. Die Aushilfsmittel,

zu denen Colin (S. 118 fg.) greift, um diese Schwierigkeit zu beseiti-

gen, öffnen der Willkühr Thür und Thor. Ferner glaubt Colin sich

namentlicih desshalb zu seiner Auslegung berechtigt, weil, wie aus der

angeführten Inschrift von Lanuvium und andern (S. 108 erwähnten)

hervorgehe, Sterbegilden auch schon vor Severus in Italien und den Pro-

vinzen bestanden hätten, die bezüglich ihrer Genehmigung nicht anders

behandelt worden wären, als die der Stadt , so dass also ein Kescript

Severs nach Inhalt und Zweck unbegreiflich erschiene. Indessen sagt

er selbst (S. 121): „Es steht nichts entgegen anzunehmen, das Scver

nur frühere, vielleicht zweifelhafte Sätze reproduzirt oder zur entgil-

tigcn Entscheidung gebracht habe." Und in der That scheint die

Fassung der betrelfenden Stelle (Divus quoque Severus rescripsit)

dafür zu sprechen, dass Severus ein früheres Gesetz nur erneuert oder,

nachdem es vielleicht aufgehoben gewesen, wiederhergestellt hat. Wie
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Es würde nun an sich nicht unwahrscheinlich sein,

dass die Christen sich in den Formen solcher Unterstiitzungs-

genossenschaften organisirt hätten, um ihren Vereinen eine

rechtlich gesicherte Stellung zu geben. Eine staatliche Ge-

nehmigung zur Bildung einer christlichen Kirchen-

gemeinschaft konnten sie auch von den ihnen nicht feindlich

gesinnten Kaisern nicht erhalten, da das Bekenntniss ihrer

Religion ignorirt, aber nicht ausdrücklich anerkannt wer-

den konnte. So lange die Gesetze gegen die Christen wegen

Religions- und Majestätsverbrechen nicht zur Anwendung

gelangten, so lange boten die gesetzlichen Bestimmungen

über die collegia tenuiorum ihnen die Möglichkeit dar, ihre

immer mehr sich ausdehnenden Gemeinschaften auch recht-

lich als eine Corporation auf dem Gebiete des Privatrechts

zusammenzuschliessen und für deren materielle Existenz

eine sicherere Grundlage zu schaffen, als sie die freiwillige

Mildthätigkeit und die Ehrlichkeit der Gemeindebeamten

auch in dieser Zeit darboten.^) Um so leichter konnten die

Christen derartige Vereine bilden, als noch lange Zeit hin-

durch die grösste Zahl ihrer Genossen den untern Volks-

(lios sich aber auch verhalten mag, entscheidend gegen die CoJmhche
Auslegung ist der Inhalt der Stelle. Wenn nur den höhern Offizieren

die Bildung von Vereinen untersagt gewesen wäre, so könnte Marcian
nicht sagen: „ne milites collegia in castris habeant". Uebrigens be-

darf es auch keiner nähern Auseinandersetzung, dass gerade corpara-

live Vereinigungen der gemeinen Soldaten und Unteroffiziere eine

Gefahr für die Disciplin und die Zuverlässigkeit des Heeres in sich

bargen, und es wäre in der That kaum erklärlich, wenn deren Bildung

von Severus begünstigt worden wäre. Die höhern Offiziere bedürfen

zu Verschwörungen u. s. w. keiner corporativen Vereinigung, sowenig

wie sie um Einfluss auf die Vereine der Soldaten sich zu erwerben,

Mitglieder derselben sein müssen. Die Existenz einzelner besonders

genehmigter Mihtärvereine, die durch Inschriften erwiesen ist, steht

hiermit in keinem Widerspruch.

') Ueber Veruntreuung von Kirchengeldern durch Geistliche im
o. Jahrhundert siehe Cyiman, Ep. 52 (p. 6 IG fg.).
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klassen angehörte, und als die Gemeinschaftszweckc der

Cliristen, soweit zu deren Verfolgung materielle Mittel notli-

wendig waren, in Armenunterstützung, Krankenpflege, ins-

besondere aber, wie bekannt, in der Sorge für das Begräb-

niss bestanden.

Indessen sind wir nicht allein auf diese allgemeine

Vermuthung beschränkt; wir haben ein unmittelbares Zeug-

niss, welches dieser Vermuthung einen sehr hohen Grad

von Wahrscheinlichkeit verleiht.

Die umfassende Vertheidigungsschrift, das Apologeticum,

in welcher Tertullian um das Jahr 199, also unter der

Hegierung des Kaisers Septimius Severus die Angriffe auf

das Christenthum und die Christen zurückzuweisen sich

bemüht und für sie rechtliche Anerkennung zu erringen

sucht, stellt sich zunächst zur Aufgabe die beiden Ilaupt-

anklagen, welche gegen die Bekcnner der christlichen lleli-

gion gerichtet werden, zu widerlegen, die Anklagen wegen

Religions- und wegen Majestätsverbrechen (c. 10—36). Nach-

dem der Verfasser dann in einem Uebergangskapitel 37 den

friedfertigen Cliarakter der Christen gerühmt, deren Zahl

schon so ausserordentlich angewachsen sei, sucht er in den

beiden folgenden Kapiteln den Nachweis zu liefern, dass

die Christengemeinden nach den römischen Gesetzen erlaubte

Vereine (licitae factiones) seien. Sie verfolgten keine

Zwecke, wegen deren die unerlaubten Vereine gefürchtet

werden. Vereine seien unerlaubt und verboten, welche die

öffentliche Ruhe zu stören drohten sei es durch politische

Umtriebe, sei es durch Parteiungen in Theater und Circus.

Die Christen aber halten sicli von allem öffentlichen Leben

auf das strengste zurück. Andererseits seien Vereine ver-

boten, die zur Ueppigkeit und Ausschweifung Veranlassung

geben, die unter dem Vorwand der Religion in schwelgeri-

schen und lasterhaften Opferschmausen ihren Zweck fänden.

Ganz anders' seien die christlichen Zusammenkünfte, die
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Liebesmahle, die nicht sowohl Schmausereien als Erziehungs-

mittel zur Sittlichkeit seien. Die Vereine der Christen

wären nur dann mit Recht zu den unerlaubten zu zählen,

wenn sie in etwas den unerlaubten glichen , mit Recht zu

verurtheilen, wenn ihnen etwas vorgeworfen werden könnte,

das den unerlaubten Vereinen zum Vorwurf gereiche.^)

Der rechtskundige Vertheidiger der Christengemeinden,

dessen juristische Kenntnisse in jeder seiner Schriften sich

zeigen und noch von Eusebius rühmend hervorgehoben

werden^), musste aber wissen, dass die rechtliche Zulässig-

keit eines Vereins nicht allein von der Lauterkeit und Zu-

lässigkeit seiner Zwecke abhing, sondern dass auch die

Bildung eines jeden Vereins an bestimmte formelle Be-

dingungen geknüpft war. Er konnte die Frage, ob die

Christengemeinden diese Bedingungen erfüllt hätten, nicht

umgehen, wollte er den Gegnern nicht einen leichten Ein-

wand gegen seine ganze Vertheidigung gewähren. Wäre

zur Gründung eines jeden Vereins staatliche Genehmigung

erforderlich gewesen, so hätte er diesen Punkt berücksich-

tigen müssen. Es findet sich aber weder in dieser noch in

andern apologetischen Schriften hiervon ein Wort. Dagegen

schildert er in dem folgenden Kapitel 39 die Organisation

der Christengemeinden, welche in den wesentlichen Punkten

i) Tertullian, Apolog., c. 38 (ed. Oehler, 1853, I, p. 252): „Froinde

nee paulo lenius inter licitas factiones sectam istam deputari oporte-

bat, a qua nihil tale committitur, quod de inlicitis factionibus timeri

solet. Nisi fallor enim, prohibendarum ftxctionum causa de Providen-

tia constat modcstiae publicae, ne civitas in partes scindcretur. . . .

At enim nobis ab omni gloriae et dignitatis ardore fringentibus nulla

est nccessitas coetus nee ulla magis res aliena, quam publica....'*

c. 39: „Ilaec coitio Christianorum merito sane inlicita, si inlicitis par,

merito damnanda, si quis de ca (pieritur eo titulo, quo de factionibus

querela est."

2) Eiisehiits, Ilist. cccl., II, c. 2.

liocniiig, (iescliiclilc des Kirclienrechts. 1. 14
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den Bestimmungen über die collegia tenuiorum entspricht/)

und schliesst dann diesen Abschnitt seiner Vertlieidisung

mit den Worten: ,,Da also die Christengemeinde nur aus

ehrenhaften, guten, frommen und keuschen Mitgliedern

besteht, da die Gemeinde nichts anderes ist, wie jeder ein-

zelne, sie Niemanden verletzen. Niemanden etwas zu Leide

thun will, so ist die Gemeinde nicht ein unerlaubter Verein

(factio), sondern eher eine curia zu nennen. ^^)

Erkennt man die Bezugnahme dieser Schilderung Ter-

tullians auf die collegia tenuiorum an , so ergibt sich ein

sehr einfacher Gedankengang des Apologeten. Die Ankla-

gen, die gegen das Bekenntniss der christlichen Religion

erhoben werden, sind falsch, die christlichen Gemeinden

verfolgen keine unerlaubten Zwecke, sie gehören in ihrer

Zusammensetzung, ihren Zwecken, ihrer Organisation zu

der Kategorie von Vereinen, die auch ohne besondere

staatliche Genehmigung gebildet werden dürfen. Folglich

gehören sie zu den collegia licita.-'*)

^) c. 89 (p. 254): „Corpus sumus de conscicntia religionis et dis-

ciplinae unitate et spei foedere. Coimus in coetum et congregationem,

ut ad deum quasi manufactu precationibus ambiamus oraiites..."

(p. 258): ,,Etiain si quod areae genus est, rioii de honoraria summa
quasi redemptae religionis congregatur. Modicam unusquisque
stipem menstrua die vel cum velit et si modo possit, apponit.

Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita pie-

tatis sunt. Nam inde non epulis nee potaculis nee ingratis voratrinis

dispensatur, sed egeni s alendis liumandi sque et pueiris ac puellis,

rei ac parentibus destitutis , aetateque domiticis senibus, item nau-

fragis. .
."

^) c. .39 (p. 260): ,,Hoc sumus congregati quod et dispersi, hoc

universi quod et singuli , neminem laedentes, neminem contristantes.

Cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum casti congregantur , non

est factio dicenda, sed curia."

^) Die Beziehung der Stelle Tertullians zu der Marcians in L. 1,

pr. D. h. t. , wurde schon erkannt von dem Maurincr Lc Noury in

seiner Dissertatio in TertuUiani Apolog. , c. 15, ijrt. 2 {Oehlcr.,
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Darf angenommen werden, dass die Christengemeinden,

abgesehen von der Strafbarkeit des christlichen Glaubens-

bekenntnisses als solchem, einen rechtlichen Bestand als

collegia tenuiorum gewinnen konnten, so wäre dadurch die

Thatsache erklärt, dass die Christengemeinden vor der

grossen Verfolgung durch Diokletian und seiner Mitkaiser

als Korporationen Vermögen besessen haben. Allerdings

war die rechtliche Stellung dieser Korporationen keine sehr

gesicherte. Sobald auf Grund der fortbestehenden Straf-

gesetze eine Strafverfolgung der Christen begann, mussten

selbstredend auch diese Vereine als unerlaubte aufgehoben

und deren Vermögen confiscirt werden, da die einzelnen

Mitglieder strafbar waren und gerade in dem gemeinschaft-

lichen Bekenntniss, das sie zu einer Einheit verband, ihr

Verbrechen bestand. Indessen mussten die Gemeinden in

den langen Jahren des Friedens im 3. Jahrhundert, als sie

immer zahlreicher wurden und immer mehr Mitglieder aus

den reichern Klassen der bürgerlichen Gesellschaft in sich

aufnahmen — schon um die Mitte des 3. Jahrhunderts

gehörten Senatoren, römische Ritter und andere vornehme

Leute den Christengemeinden an ^) — durch die monatlichen

Iir, 309). In neuerer Zeit würde wieder darauf aufmerksam gemacht

von de Bossi, La Roma sotteranea Christ. (1864), I, 101, und Bullett.

della archeologia christ. April 1864, p. 57 fg. — Cohn (S. 145) be-

streitet die Beziehung, weil aus Tertullian unzweifelhaft hervorgehe,

dass die christlichen Vereine verboten waren und zwar allgemein,

während Tertullian nicht so hätte schreiben können, wenn eine Gc-

ncralpermission dieser Vereine existirt hätte. Aber es ergibt sich

aus dem Zusammenhang Tertullians klar, dass die christlichen Vereine

nur verboten waren, weil sie angeblich der Rcligions- und Majestäts-

verbrechen sich schuldig machten; nach Widerlegung dieser Anklagen

will Tertullian gerade ihre rechtliche Zulässigkeit nachweisen. —
Dagegen sind die von Bossi (p. 105 fg.) herangezogenen Inschriften

nicht beweiskräftig, da es nicht feststellt, dass sie aus der vorcon-

etantinischen Zeit herrühren.

^) Cypriau, Ep. hO (p. 839).

14*
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Beitrüge, zu denen ihre Glieder nach Tertullian verpflichtet

waren, und durch freiwillige Gaben mannigfacher Art

wenigstens an einzelnen Orten ein nicht unbedeutendes Ver-

mögen erworben haben. Aus dem oben angeführten Resti-

tutionsedikt Constantins geht hervor, dass einzelne Gemein-

den vor der Verfolgung mit Häusern, Gärten, Feldern

ausgestattet waren. In den dem 3. Jahrhundert angeliöri-

gen Apostolischen Constitutionen werden eigne Gerichts-

gebäude der christlichen Gemeinden erwähnt.^) Die weit-

ausgedehnten Begräbnissplätze, welche die Christen wohl

an andern Orten ebenso wie in Rom^) besassen, sprechen

ebenfalls dafür, dass die Gemeinden sich im Besitz beträcht-

licher Mittel befanden, wenn auch die Gräber selbst als

loca religiosa nicht i-m Privateigenthum der Gemeinden

stehen konnten.

di^'cfc'i^stiich'cn.
^^^ ^^^ Einnahmen zu vermehren, beriefen sich auch

schon in dieser Zeit die Geistlichen auf die Vorschriften

der jüdischen Gesetze. Im Orient zunächst, wie es scheint,

wird die Forderung erhoben, dass die Christen durch das

jüdische Gebot gebunden seien, zum Unterhalt der Diener

der Kirche die Erstlingsfrüchte und die Zehnten abzuliefern

und schon werden die nach dem Gebote Gottes gegebenen

Erstlinge und Zehnten den freiwilligen, zur Armenunter-

stützung gereichten Gaben der Gläubigen entgegengesetzt.*^)

Doch kann von einer eigentlichen Verpflichtung zu diesen

Abgaben in dieser Zeit noch nicht die Rede sein. Erst

weit später ist es der Geistlichkeit gelungen, die jetzt von

') Constit. Apost., TT, c. 47 (£v ixiatd xw xpiTEpio)).

^) Rossi ^ Roma sotterran. 1. c. BiiUetino dclla arclicol. christ,

J, 42; II, 25—32. 59-G4. 94; III, 24. 36. 89—98; IV, 4. II; V, 49.

3) Origenes, Ilom. 11 in Num. 18, c. 2 (II, 305). Constit. Apost., II,

c. 25; VII, c. 29; VIII, c. 30. — Vgl. Bingham, Antiq., V, c. 5

(Works, II, 176 sqq.). Thomassinus, V. III, L. 1, c. 2. 3.



— 213 —

ihr vereinzelt aufgestellten Forderungen zu einem allgemei-

nen kirchlichen Gebote zu erheben. —
Die christlichen Gemeiden ftmden ihren Mittelpunkt

Je^^trchiÄ

in der bischöflichen Kirche und, wie sie ihrer Verfassung nach genrvor 'tk)n-

bischöfliche Gemeinden waren, so konnten sie auch, sofern
^**^*'"-

sie eine rechtliche Organisation hatten, nur als bischöfliche

Gemeinden auftreten. Ist auch die Existenz von einzelnen

Kirchen auf dem Lande, auf Begräbnissplätzen u. s. w.

während des 3. Jahrhunderts nicht zu bezweifeln, so hatten

sich doch um sie keine eigenen Gemeinden gebildet. Alle

Christen eines bischöflichen Bezirks, der ja mit der civitas,

dem Stadtbezirk, zusammenfiel, waren Glieder der bischöf-

lichen Gemeinde, wie sie Angehörige der civitas waren.

Seit der Mitte des 3. Jahrhunderts hatte sich die Yerfas-

sung der Kirche dahin entwickelt, dass der Bischof mehr

und mehr als der alleinige Vertreter der Kirche nach aussen

hin erscheint. In dem Bischof findet die Korporations-

gewalt der christlichen Gemeinde ihren Träger. Der kirch-

liche Gemeinwille hat in ihm sein Organ geschaffen. Die

Thätigkeit und Mitwirkung der Gemeindeglieder bei der

Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten ist in den

Hintergrund gedrängt worden. Die bischöfliche Gemeinde

ist eine Korporation mit monarchischer Verfassung gewor-

den. So wurde denn auch der Bischof der Vertreter der

Gemeinde in Bezug auf die Verwaltung des Gemeindever-

mögens. Der Bischof war es, dem die Beiträge und milde

Gaben der Gläubigen abgeliefert wurden, in dessen Händen

sich die Kirchenkasse, die arca^) oder corban^) befand.

Er verwaltete die Grundstücke, die der Gemeinde gehörten.^)

') TertulUan, Apolog., c. 39.

2) Cyprian, De opere et elccmosyiiis , c. 2-1. 25 (p. 392 «(pp). —
Constit. Apüst, II, c. 3f), „xop[5ava?".

^) Den Bischöfen Hess Kaiser Giillienus (2G2) die christliehen

Jicgräbnissplätzc zurückgeben. Euaehins^ llist. eci^L, VII, c. 13.
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Ihm, dem die Sorge für die kostbaren Seelen der Gläubi-

gen anvertraut ist, muss um so mehr die Sorge für das

Vermögen der Kirche überlassen werden, i)

Das Kirchengut. Mit dioser Yeränderunff, die in der Verfassung; der

christlichen Kirche sich vollzogen hatte, musste auch in

der Auffassung der Christen über ihr Verhältniss zu dem

Kirchenvermögen eine Veränderung vorgehen. Juristisch

war dasselbe Eigenthum der Korporation, des corpus chri-

stianorum, wie Tertullian sagt, und den corpora und den

conventicula, dem concilium der Christen werden nach der

Anerkennung der christlichen Religion durch Constantin

die während der Verfolgung eingezogenen Güter zurück-

gegeben. 2) Thatsächlich aber hatte sich die Korporation

in eine Anstalt verwandelt. Nicht mehr die Mitglieder der

Christengemeinde in ihrer Gesammtheit erschienen als In-

haber des zu kirchlichen Zwecken bestimmten Vermögens,

sondern die einzelne Bisthumskirche als die von Gott ge-

stiftete und von dem Bischof vertretene Heilsanstalt wurde

als Eigenthümerin des Vermögens betrachtet. Es war eine

Gott geweihte, für den Dienst Gottes bestimmte und dess-

halb zu keinem andern Zweck verwendbare Vermögens-

masse, die von dem Vertreter und dem Verkünder des

') Canones Apost. , c. 40. „I7poaTaTro!Ji.£v £7t(axoTrov ^|oua(av i^tvi

Twv \r\q iy.yl-(]alcic, TipaY|ji.aT(«)v d yap la? xiixiaq twv av^pWTtwv vj^ux«?

auTW TctaT£UT£Ov, uoXXw av fjiaXXov Se'oi ^ti\ twv xP^QM-a'^w ^VTsXXeaSai." —
Consiit. Apost., II, c. 25. 27; III, c. 4.

2) Edikt des Galerius von 311 {Lactantius, De morte pcrsecui,

c. 34): „ut dcnuo sint cliristiani et conventicula sua componant."

Edikt des Maximin von 313 {Eusehius, Ilist. cccl., IX, c. 10): „ut cuncta

adpristinum jus ac dominium christianorum revocentur." Edikt von

Mailand von 313 [Lactantius, De morte pcrsecut., c. 48): „ad jus cor-

poris eorum. , . corpori et conventiculis eorum reddi jubebis. .
."

Constitution Constantins von 321 ad populum llomanum, c. 4. Cod.

Thcod., XVI, 2: „Ilabeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicac

vcnorabilique concilio dccedens bonorum quod optavit, relinqucrc."
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gottlichen Willens auf Erden, dem Bischof, zu den heiligen

Diensten der Kirche zu verwalten und zu verwerthen war.

Dieser thatsächliche Vorgang, der zunächst in einer Ver-

änderung der Anschauungsweise der Christen selbst bestand,

wurde wesentlich unterstützt durch die Doppelbedeutung,

welche dem Worte ecclesia zukam, das zunächst die ver-

sammelte Gemeinde, dann aber den Ort der Versammlung

und die in ihm zu Tage tretende Anstalt bezeichnete.^)

So wird denn auch schon im 3. Jahrhundert das kirchliche

Vermögen das Vermögen der Kirche (xa t-^;; sxxXTjaia^, xa

zric, sKxXYjaa^ )(^pY][j.aTa)
,

pecuniae ecclesiae oder pecuniae

ecclesiasticae -) oder Güter des Herrn (xa tou ^sou, xa

xuptaxa) •^) genannt. Auf dieser Doppelbedeutung des Wor-

tes ecclesia beruhte es, dass in dem Edikt von Mailand

das corpus christianorum als ecclesia erklärt ist. Gott

in den von ihm gestifteten Anstalten der einzelnen Kirchen

wurde als Eigenthümer angesehen, der aber im Rechtsleben

und Verkehr durch den Bischof vertreten wurde. Der

^) Der Uebergang aus einer Bedeutung in die andere tritt nament-

lich klar hervor bei Clemens von Alexandrien im Anfang des 3. Jahr-

hunderts (Stromat., VII, c. 5, p. 846). Er sagt: ,,wenn das Gebäude

heilig genannt wird, das zu Ehren Gottes erbaut worden, warum soll

nicht auch die zu Ehren Gottes versammelte Kirche heilig sein...

Kirche aber nenne ich jetzt nicht den Ort, sondern die Versamm-
lung der Erwählten. EJöe-rb kpov Öty^oi? £xXajjißav£Tat. oie ^zoq auxo?

/.yX 6 £?s TtfXTjV auToO' xaT7.ax£uaa}JLa, Ttoi^ ou /.uptw? ty]v zlq Tt.}jLY]v tou ij£ou

xax' ^Tityvwciv dyla^t Y^'^o,u£vr)v tXxXTf]ato(v Upov av sXkoiij.z'* . . . . ou yap vu'J

xbv TOTTOv, aXXa xb a^poia(JLa xü'i ^xXexxwv dxxXiQaLav xaXw." Umgekehrt
wurde noch weit später unter ecclesia auch die Gesammtheit der

Gcmeindeglieder verstanden, z. B. Coucil von Carthago von 401 , c. 2

(Cod. eccl. Afric, c. 62).

-) Origenes, In Matth. Scrics Gl (III, 870)- In Matth. Comment.

t. XI, c. 1) (III, 489); t. XVI, c. 22 (III, 753). In Isai hom. VII, c. 3

(III, 171). Cijprian siehe oben S. 197, Note 2.

3) Constit. Apost., II, c. 25. — Canoncs Ai)Obt., c. 39. — Synode

von Ancyra (314), c. 14.
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Bischof war nur Verwalter, nicht Eigenthümer und desshalb

wurde auch schon früher eine Sonderung des Kirchenver-

mögens von dem Privatvermögen des Bischofs vorgeschrie-

ben, damit bei dem Tode des Bischofs dessen Erben nicht

beeinträchtigt werden zu Gunsten der Kirche, aber auch

von dem Kirchengut nichts an die Erben übergehe.^) Diese

Umwandlung der Korporation in eine Anstalt, des Korpo-

rationsgut in Anstaltsgut wurde von dem Hecht, nachdem

einmal der Staat die christliche Keligion anerkannt hatte,

stillschweigend sanktionirt.

Göttergut des Es komitc dics um so leichter geschehen, als auch das
rümiscbeu
Kechts. classische Recht Analogien dazu bot. Es war im Grunde

dasselbe Verhältniss, wenn die römischen Götter als Rechts-

subjekte anerkannt wurden, die aber im rechtlichen und

wirthschaftlichen Verkehr von den Priestern und den Staats-

beamten vertreten wurden. Nach dem römischen Staats-

recht war Subjekt des eigentlichen Götterguts der Gott des

betreffenden Tempels, der in seiner Rechtspersönlichkeit

von demselben Gotte anderer Tempel unterschieden wurde.

Durch besondere Rechtsgeschäfte, dedicatio und consecratio,

konnte der Gott erwerben und bekanntlich ist später den

Göttern einzelner Tempel das Privilegium verliehen worden,

aus dem Testament eine Erbschaft oder ein Legat zu

empfangen.^) Die Sachen, welche der Gottheit gehörten,

^) Canoncs Apost., c. 29.

2) Mommscn^ Römisches Staatsrecht, II, 59 f«:^. 413 fg. Marqiiarclt,

Handbuch, IV, 223 fg. Vcrnice, Labco, S. 255—2G8. Jedoch leidet

die Darstellung von Vcrnice an Unklarheit. Auch er nimmt an, dass

die Gottheit als Rechtssubject betrachtet wurde (S. 25G), dass mit

geschehener dedicatio die Sache der Gottheit gehöre (S. 258). Ande-

rerseits aber nimmt er ein Obercigenthum des römischen Volks auch

üljer die consccrirten Sachen an (S. 25G, „der po])ulns romanus rückte

in die Stelle eines „Obereigenthümers." S. 270, „Bei der Consecration

bleibt das Obercigenthum des Volks gewahrt"). Wie dieses Ober-

cigenthum und das Verhältni.'äS des Volks zur Gottheit zu denken
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waren allerdings res sacrae und als solche dem menscli-

lichen Verkehr entzogen. Aber eben nur so lange, als sie

der Gottheit gehörten. Wie die Gottheit erwerben konnte,

so konnte sie auch veräussern. Durch Veräusserung wurde

die Sache von selbst wieder profan. Es bedurfte einer

besondern sacralen Veräusserungsform , der Exauguration,

nur bei Immobilien.^) Das Göttergut konnte, soweit es

nicht in eigentlichen Cultusgegenständen , wie der Tempel,

die Bildsäule, die Geräthschaften, bestand, verpachtet oder

in anderer Weise nutzbar verwandt werden, ohne aufzu-

hören, Vermögen der Gottheit zu sein.^) In Eom selbst

wurde zwar das werbende Göttergut in möglichst engen

Grenzen gehalten und die Cultuskosten fast durchAveg aus

dem Staätsvermögen bestritten, wie denn auch nur eine

einzige römische Gottheit, der Jupiter Tarpejus, das Privi-

legium hatte, als Erbe eingesetzt werden zu können. Ob

in Italien und den Provinzen den Gottheiten ein ausge-

dehnteres Vermögensrecht zustand, lässt sich nicht erken-

nen, da in den uns überlieferten Nachrichten über das für

Cultuszwecke bestimmte Vermögen nicht unterschieden wird

zwischen dem Staats- oder Gemeindevermögen, das der

Bestreitung der Cultuskosten gewidmet war, dem Vermögen

der Priestercollegien und dem eigentlichen Göttergut. Dass

aber auch ausserhalb Roms die Gottheiten als Rechtssub-

jekte anerkannt wurden, ergibt sich daraus, ]dass das Pri-

vilegium der Erbeinsetzung auch Gottheiten in Kleinasien,

sei, sagt er nicht. Es muss unterschieden werden zwischen dem Göt-

tergut, dessen Rechtssubjekt die Gottheit ist, und dem Staatsgut, das

für sacrale Zwecke bestimmt ist und nach wie vor im Eisfcnthum

des Staats bleibt. Vgl. Mommsen, a. a. 0. — lieber das Erbrecht der

Götter die bekannte Stelle ülpians, Frag. XII, 6.

^) Mommseii, S. 59, auf Grund der merkwürdigen Tempelordnung

des Vicus Furso vom Jahre 58 v. Chr. (Corp. Inscript. Lat., I, G03).

^) Mommacn^ S. 413.
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Nordafrika und Gallien ertlieilt war.^) Wie in spätem

Jahrhunderten derselbe Heilige, dem mehrere Kirchen

geweiht waren, in der Anschauung des katholischen Volkes

je nach den einzelnen Kirchen als mehrere localisirte Per-

sönlichkeiten erschien, so Avar auch die Gottheit, die in

dem einen Tempel verehrt wurde, den Römern ein für die

Gottesverehrung und für den Rechtszustand verschiednes

Subjekt von demselben Gotte eines andern Tempels. 2)

Seit dem immer zunehmenden Verfalle der alten Re-

ligion, mit der Vernichtung des Glaubens an die Existenz

der Gottheiten musste auch das Göttergut immer mehr

in der Rechtsüberzeugung des Volks das werden, was es

thatsächlich war, ein für Kultuszwecke bestimmtes Anstalts-

gut. Hiermit war die juristische Form gegeben,* die nur

auf das Vermögen der einzelnen christlichen Gemeinden in

Anwendung zu bringen war, um dasselbe als Vermögen der

bischöflichen Kirche auch zur juristischen Anerkennung zu

bringen.

Eine Uebertragung der mit dem alten Kultus zu-

sammenhängenden Formen der Rechtsgeschäfte, in welcher

allein der Rechtsverkehr des Götterguts stattfinden konnte,

auf die christlichen Kirchen und ihr Vermögen wurde

nicht vorgenommen. Ein Grund einer solchen Uebertragung

lag nicht vor. Wie bisher erwarb, verwaltete und ver-

äusserte der Bischof die kirchlichen Vermögensstücke. Ein

rechtlicher Unterschied derselben, je nachdem sie Gegen-

stände des eigentlichen Kultus waren oder werbendes Gut,

') Ueber die einzelnen Gottheiten, Conradi , De diis heredibus ex

tcstamento apud Rom. (Scripta minora, ed. L. Pcrnice, I, Halae 1823),

p. 109 sqq.

2) SuetOHf Oct. c. 91: „Cum (Augustus) dcdicatam in CapitoHo

acdcm Tonanti Jovi assiduc frcquentaret, somniavit queri Capitolinum

Jovem cultorcs sibi abduci." — Vgl. Marquardt, a. a. 0., S. 28.
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bestand nicht und wurde aucli später von dem römisclien

Rechte nicht gemacht.

Zwar kannte die christliche Kirche schon früher Weihen Y^'''?"
"""*

beguungcii.

und Segnungen, die sie Sachen und Personen ertheilte.

Dadurch aber wurde die Sache nicht dem Rechtsverkehr

entzogen, hörte die Person nicht auf Rechtssubjekt zu sein.

Weihen und Segnungen sollten nur der geweihten Sache

und Person eine Heiligung erthcilen, die in einer beson-

dern Kraft bestehe und sie zum Dienste Gottes bestimme.

So sind die Früchte oder der Wein, welche ein Gläubiger

der Kirche darbringt, Gott geweiht (sancta Dei). ^) So sind

Personen, die sich Gott gewidmet haben, geweiht und

heilig. ^) Das Votum, die Dedication, die Consecration der

Kirche waren keine Rechtsgeschäfte, wie die Dedication

und Consecration des alten römischen Rechts. Sie hatten

auch zunächst keinen Einfluss auf die rechtliche Behand-

lung der geweihten Sachen; sie hatten nur eine religiöse

Bedeutung. Und keine andere Bedeutung hatte die Weihe

eines Kirchengebäudes, dass trotz der Dedication in Privat-

eigenthum stehen konnte, während zwar auch heidnische

Tempel in Privateigenthum sein konnten, durch Dedication

und Consecration des Tempels aber derselbe aus dem

Privateigenthum ausschied und Sache der Gottheit wurde. ^)

^) Origenes in Levit. Hom. 11, c. 1 (II, 246 sqq.).

2) Origenes, 1. c. „Qui in castitate vivit, corpus suum vovit Deo
secundura eum qui dixit: Virgo autem cogitat quando sit sancta cor-

pore et spiritu. Nam et lioc ipsum quod dixit sancta, ad hoc respicit:

sancti enim dicuntur illi qui se voverunt Deo." — Vgl. auch Probst,

Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahr-

hunderten (1872), S. 61 fg. — Brinz, Lehrbuch der Pandekten,

S. 1046 fg.

3) Amhrosius, Exhortat. Virginitatis, c. 94 (II, 376). Gebet bei

Einweihung einer Kirche: „Tc nunc, Dominc, precor, ut supra hanc

domum tuuin, su])ra hacc altaria, quae hodic dcdicantur, supra hos

lapidcs spiritalos, quibus scnsibile tibi in singulis templum sacratur,
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Als später von den römischen Kaisern die Veräussernng

des Kirclienguts untersagt oder vielmehr nur unter be-

stimmten Voraussetzungen gestattet wurde, bezogen sich

diese gesetzlichen Bestimmungen in gleicher Weise auf die

durch eine besondere Weihe geheiligten und zum gottes-

dienstlichen Gebrauch bestimmten Sachen, wie auf die

werbenden Güter der Kirche. ^)

yermügeiis- j)]^ Kirclicn waren durch Constantin und Licinius
laliipkoit clor

5sc?näukun- ^vicdcr in den Besitz der ihnen entrissenen Güter gelangt.

Die rechtliche Möglichkeit, Vermögen zu erwerben, war

ihnen gesichert. Aber Constantin begnügte sich nicht, die

Kirche, der er seine volle Gunst zugewandt hatte, mit dem
heidnischen Tempel auf gleiche Stufe zu stellen. Nicht

nur dass er den bischöflichen Kirchen bedeutende Staats-

zuschüsse gewährte und durch ein Gesetz bestimmte, dass

jährlich aus den Staatseinkünften den Kirchen eine be-

Bes
gen.

quotidiauus praesul intendas etc...." Geweihte Kirchen im Privat-

eigenthum werden erwähnt c. 33, Cod. Theod. , XVI, 2 von 398 (An-

stellung von Geistlichen an „ecclesiae quae in possessionibus, ut assolet,

diversoruni. . . sunt constitutae") ; c. 10, Cod. Just., I, 5, von Kaiser

Leo 4GG—472 (Verbot, Grundstücke „in quibus orthodoxae fidei eccle-

siae vcl oratoria constituta sunt" an Häretiker zu veräussern). Nov.

Just. 58 von 537 (Nur an solchen Privatkirchen und Kapellen, die

geweiht sind, darf Gottesdienst gehalten werden und zwar nur von den

vom Bischof bestellten Geistlichen.) — Auch das Concil von Orange

(441), c. 10, spricht von Kirchen auf Privatgrundstücken.

^) Justinian gestattete 529 die Veräusserung von ,,sacratissima

atque arcana vasa vcl vestes ceteraque donaria" nur in Ausnahmefällen,

,,cum etiam veteres leges ea quae juris divini sunt, humanis nexibus

non illigari sanxerunt". c. 21, Cod. Just., I, 2. Bass in diesem letztern

Satze aber nur eine Reminiscenz des heidnischen Rechts vorliegt, zeigt

deutlich die Novelle 65 (von 538), durch welche die Veräusserung des

der Kirche von Mysicn hinterlasscnen Grundstücks gestattet wird, ,,ad

imitationem legis quae super sacrosanctis vasis alienandis lata est".

Grundstücke, die nicht geweiht sind, und geweihte Gcfässc werden recht-

lich 'gleich behandelt.
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stimmte Lieferung von Getreide zur Unterstützung gegeben

werde. ^) Weit wichtiger war es für die Kirche, dass

Constantin den einzelnen bischöflichen Kirchen Erbfähig-

keit beilegte. Während das Recht vor und nach Constantin

daran festhielt, das die Korporationen erbunfähig sind und

nur im Einzelfall ihnen Erbfähigkeit durch ein besonderes

Privilegium verliehen werden könne ^), während nur eine

geringe Zahl von heidnischen Gottheiten mit diesem Pri-

vilegium ausgestattet war, wurde durch die allgemeine

Constitution von 321 jeder katholischen Kirchengemeinde

das Recht gewährt, Erbschaften und Legate zu erwerben. ^)

1) Bekannt sind die beträchtlichen Summen, welche Constantin

der Kirche von Carthago zukommen Hess. liJusebnts , Hist. eccl. , X,

c. 6. Ein allgemeines Gesetz über Getreidelieferung an die Kirchen

wird erwähnt von Sozomenos, I, c. 8; V, c. 5 und Theocloretiis , I,

c. 11. — Die Fortdauer dieser Lieferungen wird erwiesen durch c. 12,

Cod. Just., I, 2 (von 451).

2) c. 8, Cod. Just, de hered. inst., VT, 24 (vom Jahr 290) : „Colle-

gium si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere

non posse, dubium non est." Allerdings war ihnen schon von Marc
Aurel die Befugniss ertheilt, Legate zu erwerben. L. 20, D. de reb.

dub. 34, 5. — Vgl. Pernice, Labeo, S. 306 fg.

^) c. 4, Cod. Theod., XVI, 2: ,,Habeat unusquisque licentiam

sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod

optavit relinquere. Non sint cassa judicia." Der von Constantin

gebrauchte Ausdruck: „sanctissimo catholicae (sc. religionis) venera-

bilique concilio" wird von ultramontanen Schriftstellern als Beweis

dafür angeführt, dass der Kaiser die einheitliche katholische, unter

dem Papste stehende Kirche als das Eigenthumssubjekt des kirchlichen

Vermögens anerkannt habe. Ncucstcns wieder Hirschcl, Eigcnthum
am katholischen Kirchengut, im Archiv für katholisches Kirchenrecht,

Bd. 34 (Neue Folge, Bd. 28, 1875), S. 290 fg. (Die ältere Literatur

ist in grosser Fülle angegeben von Hübler, Der Eigenthümer des

Kirchenguts (18G1); auch von Voschingcr, Das Eigcnthum am
Kirchenvermögen (1871), S. 38 fg.) Diese Ansicht wird nicht nur
wicdcrlegt durch unzählige Stellen des römischen Rechts, in welchen
in unzweideutiger Weise die einzelnen ecclesiae als Eigenthümer be-

zeichnet werden, sondern auch durch die Stellen, in welchen ccclcsia
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Damit war der Kirche die sicherste Quelle, Reichthümer

zu sammeln, erschlossen und die Geistlichkeit zögerte

nicht, den ihr zu Gebote stehenden religiösen Einfluss zu

verwenden, um diese Quelle ergiebig zu machen. Schon

gegen Ende des 4. Jahrhunderts sah sich die Staatsgewalt

genöthigt gegen die Ausbeutung der frommen Gläubigkeit

und der Schwäche der Frauen, gegen die Beraubungen der

Familien durch den Klerus einzuschreiten und Vergabungen

für den Todesfall zu Gunsten der Geistlichen und der Kirche

zu beschränken. Den Missbrauch, welchen Geistliche mit

ihrer geistlichen Stellung und ihrem religiösen Einfluss zu

ihrem persönlichen Vortheil trieben, war so ausgedehnt

und so skandalös, dass kirchliche Schriftsteller von hohem

Ansehen und strenger sittlicher Gesinnung trotz des kleri-

kalen Standesbewusstsein die Erbschleicherei der Geist-

lichen und Mönche zugeben und darin einen tiefen Schaden

der kirchlichen Zustände anerkennen mussten. Schon Va-

lentinian I. musste im Jahre 370 in einem, zunächst für

die römischen Kirche bestimmten Edikt, allen Geistlichen

und ecclesiae abwechselnd in derselben Bedeutung gebraucht sind,

so dass die Anwendung des Singularis, um den Sinn: ,,eine jede

Kirche" auszudrücken, auf das deutlichste erhellt. Vgl. z. B. c. 34. 38,

Cod. Theod., XVI, 2. Wesshalb nun gar concilium in der Verbindung

sanctissimo catholicae etc. nothwendig die allgemeine Kirche bedeuten

müsse, wie Hirschel sagt, ist gar nicht einzusehen. Eine eingehende

Widerlegung dieser Ansicht ist aber auch nicht von Nötlien, weil sie

gar nicht den Anspruch erhebt rein wissenschaftlich zu sein, sondern

als dogmatische unbedingten Glauben verlangt. „Denn", sagt Hirschel,

S. 295, „der Hauptgrund, wesshalb das Eigenthum am Kirchenvermögen

.... der allgemeinen Kirche zugesprochen werden muss, liegt darin,

dass diese Annahme allein mit der Verfassung und dem Rechte der

Kirche sowie mit der Stellung und Bedeutung der Gesammtkirche

sich verträgt; die andere Meinung dagegen auf der Auffassung der

katholischen Kirche als einer von Unten nach Oben sich gestaltenden

Gesellschaft, also auf der Gemeindetheorie und im letzten Grunde

eigentlich auf dem Gesellscliaftsvcrtrag beruht."
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und Mönchen verbieten, die Häuser der AVitwen und Waisen

zu besuchen, und alle Schenkungen und Vermächtnisse an

Geistliche von Witwen und anderer Frauen, an die sich

Geistliche unter dem Vorwand der Religion angeschlossen

haben, für ungiltig erklären. Der Kaiser schrieb vor, dass

das Edikt in allen Kirchen Roms verkündet werde. ^)

Zwanzig Jahre später sah sich Theodosius der Grosse ge-

nöthigt, gegen die Zuwendungen der Diakonissinnen an

die Kirche oder an Geistliche einzuschreiten, um der Ver-

armung ganzer Familien durch die allen Beeinflussungen

zugängliche Schwärmerei frommer Jungfrauen und Witwen

vorzubeugen. Er suchte durch eine möglichst sorgfältige

Redaktion des Gesetzes den frommen Betrug und der Um-
gehung des Verbots durch die geistliche Schlauheit zuvor-

zukommen. 2)

Doch war die Erbfähigkeit der Kirchen dadurch Vergabungen
o an die Kirche.

nur wenig beschränkt, da das letztere Gesetz nur die

Diakonissinnen traf, das Gesetz Valentinians aber sich

nicht auf Zuwendungen an die Kirche bezog. Der heilige

Hieronymus war denn auch mit dem letztern Gesetz gar

nicht unzufrieden; er fand, dass dadurch die Zuwendungen

an die Kirche selbst nur gefördert würden. Nicht den

Geistlichen, sondern den Kirchen sollen die Gläubigen

durch Schenkungen und Vermächtnissen ihre irdischen

Reichthümer zuwenden, um himmlische Güter dafür ein-

^) c. 20, Cod. Theod. , XVI, 2, ,,ad Damasum episcoiDum urbis

Romae". — Mit dem Scliluss „lecta in ecclesiis Romae".
2) c. 27, Cod. Theod., XVI, 2 (von 390). „...nee tacito fidei-

coinmisso aliquid elericis in fraudem venerabilis sanctionis callida arte

aut probrosa cuiuspiam eonniventia deferatur." Die Zuwendungen
der Erträgnisse von Grundstücken durch Schenkung, Testament oder

Vermächtniss waren übrigens gestattet. Auch schwächte schon zwei

Monate später Theodosius selbst das Gesetz ab, indem er auch Zu-
wendungen von Sklaven und Gegenständen des Ilausraths gestattete.

c. 28, Cod. Theod., XVI, 2.
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zutaiischcn. 1) Einzelne Kirchenväter sprachen sich zwar

dagegen aus, dass Eltern ihr ganzes Vermögen der Kirche

vermachen und es ihren Kindern entziehen, oder dass

Kinder ihre Eltern hungern lassen, um die Kirche zu be-

reichern.^) Aber doch auch Augustinus meinte, jeder

Gläubige solle die Kirche wie eines seiner Kinder betrach-

ten und ihr denselben Erbtheil zuwenden, auf den die

Kinder Anspruch hätten. Uebrigens war er kein Freund

davon, dass die Kirche als Erbe eingesetzt werde. Er zog

Vermächtnisse vor. Mit Erbschaften seien leicht Schwierig-

keiten und Prozesse verbunden, es sei für die Kirche

sicherer und vortheilhafter, wenn sie mit Legaten bedacht

werde. ^) Andere kannten solche Rücksichten nicht und

hielten sich berechtigt, auf jede Art der Ueberredung den

Familien das Vermögen zu Gunsten der Kirche zu ent-

ziehen. Der strenge Sittenprediger Salvianus, der die sitt-

liche Verkommenheit der gallischen Bevölkerung des 5. Jahr-

^) Ep. 52, ad Ncpotian., c. G (I, 261). ,, Nee de lege conquc-

ror, sed doleo, cur meruerimus liane legem. Cauterium boniim est, scd

quod mihi vulnus, ut indigeam cauterio. ... Sit heres, sed mater
filiorum, id est ecclesia gregis sui, quae illos genuit, nutrivit,

pavit." — Die Aeusseruiigen der Kirclienvätcr über diese Gesetze sind

in reicher Fülle gesammelt von Gothofrediis zu c. 20 und 27 (VI,

54. 68 fg.).

2) Augustinus, Ep. 202, ad Ecidiam (II, 1157). Sermo 355, de

vita et mor. cleric, c. 3 (VII, 1381). — Ämbrosius, Exi)ositio Evang.

sec. Luc. VIII, c. 77 (II, 1035). — Ilicrouynms, Ep. 52, ad Nepotianum

(I, 261 sqq.).

^) Augustinus, Sermo 355, de vit. et mor., c. 4 (VII, 1382). „Sed

plane si faciat quod saepe hortatus sum: unum filium habet, putet

Christum alterum, duos habet, i)utet Christum tcrtium, decem habet,

Christum undecimum faciat et suscipio." Possidius, Vita Augustini,

c. 24, ,,frequentius quoque dicebat, securius ac tutius ecclesiam legata

a defunctis dimissa dcbere suscipere, quam hereditates forte solliciias

et damnosas'*; doch fügt er hinzu, „ipsaque legata magis offerenda

esse, quam exigenda". {Augustini Opp. XV, 780.)
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hunclerts in den schwärzesten Farben gemalt hat, ist auch ^^f^^^5if,f>^-

der Verfasser eines wahren Handbuchs der geistlichen Er-

pressungskunst, in welchem er für die verschiedenen Lebens-

und Familienverhältnisse den Geistlichen die wirksamsten

Mittel angibt, um für die Kirche Zuwendungen und Ver-

mächtnisse zu gewinnen. In der Form einer Schrift gegen

die Habsucht ertheilt er eine Anweisung zur Erbschleiche-

rei, die für alle künftigen Zeiten als Muster gelten kann.

Kein Argument, das auf das Gemütli einwirken könnte,

um eine Freigebigkeit gegen die Kirche herbeizuführen,

wird ausser Acht gelassen. Charakteristisch ist es, dass

in der ganzen Schrift ausschliesslich von Vergabungen von

Todeswegen die Eede ist. Während seines Lebens mag
der Gläubige seiner Reichthümer sich erfreuen, aber auf

dem Todenbette wenigstens, wo er ja doch von seinen

Schätzen nichts mehr hat, sollen ihm Gott und Kirche

näher stehen, als die nächsten Verwandten. Auf dem
Todenbett soll er wenigstens daran denken, seine Seele

von den ewigen Strafen zu befreien durch Schenkung seines

Vermögens. 1) Die stärksten Angriffe werden natürlich

gegen diejenigen gerichtet, welche keine Kinder besitzen

und ihr Vermögen lieber entfernten Verwandten oder

Fremden hinterlassen, als der Kirche. Für sie gibt es

keine Entschuldigung, sie werden mit den schwersten Ver-

brechern auf eine Linie gestellt. Aber auch diejenigen

handeln sündhaft, die sich verpflichtet glauben, ihr Ver-

mögen ihren Kindern zu erhalten, in welchen also die

Elternliebe 2) die Liebe zur Kirche, die in der ganzen

^) Salviani Libri IV aclversus avaritiam (cd. Baluzins, Paris

1GG9), p. 234: ,.Offerat ergo vel raoriens ad liberandam do perenni-

bus pocnis animam suam, qiiia aliud jam non potest, saltem substan-

tiam suam." — p. 287: „Ergo idcirco moriens substaiiiiam tuam
alteri deputas, quia caperc ex ea fructus post mortem ipse non possis."

2) L. III, p. 282 ig.

Loeuing, (iescliiclitc des Kirclicnrcchts. I. 15
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Schrift mit Gott itlentificirt wird, zurückdrängt.^) Wer
aber sein Vermögen seinen Kindern hinterlasse, statt es

der Kirche zu schenken, der handele nicht nur gegen den

Willen Gottes, sondern auch gegen sein eignes Interesse.

Er sorge für die irdische Wohlfahrt seiner Kinder und

bringe sich um seine eigne Wohlfahrt im Himmel. Die

Liebe der Eltern zu den Kindern sei zwar ganz lobens-

werth, aber jeder sei sich doch selbst der Nächste.^) Be-

sondere Aufmerksamkeit widmet Salvian, wie nicht anders

zu erwarten ist, den Witwen und Jungfrauen, denen er in

eingehender Weise alle Yortheile auseinandersetzt, die ihnen

aus Testamenten und Vermächtnissen zu Gunsten der Kirche

erwachsen. Dagegen muss er zu seinem Leidwesen ein-

gestehen, dass es sogar noch Bischöfe und Geistliche gibt,

die noch nicht vollständig die Bande, die sie mit ihrer

Familie, ihren Kindern, ihren Geschwistern verknüpfen,

gelöst haben, die die Schuld, die sie Gott gegenüber ein-

gegangen sind, so sehr verkennen, dass sie nicht einmal

mit ihren irdischen Gütern sie zu tilgen suchen, denen es

nicht genüge bis zu ihrem Lebensende Gottes Gebot zu

missachten, die auch noch über ihren Tod hinaus diese

Missachtung ausdehnen.^) An einem andern Ort beklagt

es Salvian, dass sogar Bischöfe und Geistliche, die keine

nahen Verwandte haben, es vorziehen ihre Reichthümer

dritten Personen zu hinterlassen, statt sie der Kirche zu

schenken oder zu vermachen. ^)

•) L. III, p. 2G8. 277 sqq.

2) L. III, p. 277: „Propinqua etiam vestra pignora esse vobis et

coiijunctissima satis certum est. Sed, milii credite, nemo vobis pro-

pinquior, nemo conjunctior quam vos ipsi. Amate itaque..,. filios

vestros, sed tarnen secundo ac vobis gradu : ita illos diligite nc vos

odisse videamini.''

•') L. II, p. 251 sq(|.

*) Epistola ad Salonium, 1. c. p. 213: ,,(Lcvilae et presbytcri et

quod his feralius multo est, etiam episcopi) ex quibus multi . . . sine
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Die von Valentinian und Theodosius dem Grossen

gesetzlich eingeführten Schranken gegen die Erbschleiche-

rei der Geistlichen mögen im 5. Jahrhundert überhaupt

nicht sehr strenge beobachtet worden sein, wie denn bei

dem Verfall aller staatlichen Gewalten im Westreich die

Gesetze mehr auf dem Pergament standen als sie zur Aus-

führung gelangten. Indessen wurden diese Beschränkungen

auch formell bald wieder aufgehoben durch den oströmi-

schen Kaiser Martian im Jahre 455, und wenn dessen Gesetz

auch zunächst nur für den Osten bestimmt war, so wurde

es doch im Westen recipirt. ^)

Gegen Geistliche, welche keine Blutsverwandten haben
^^e^istilchen."^

und fremde Personen statt der Kirche zu Erben einsetzen,

sah sich die Kirche bald veranlasst, Strafen auszusprechen.

Während noch in den Apostolischen Canonen und auf dem

Concil von Antiochia (341) den Bischöfen und Geistlichen

ein unbeschränktes Yerfügungsrecht über ihr Vermögen

zuerkannt war 2), drohte das Concil von Carthago von 401

den Bischöfen, welche fremde Personen oder häretische

oder heidnische Blutsverwandten zu Erben einsetzen statt

die Kirche mit dem Bann, der sie nach ihrem Tode treffen

affectibus, sine pignore, iion familias, non filios habentes opes et sub-

stantias suas non pauperibus, non ecclesiis, non sibi ipsis, non denique,

quod his Omnibus majus est ac praestantius, Deo, sed secularibus vel

maxime et divitibus et extraneis deputarent." Die neuerdings gemach-

ten Versuche, Salvian zu reclitfertigen , scheinen mir nicht gelungen.

Ebert (Geschichte der Literatur des Mittelalters, I, 444) meint, Salvian

habe hohe Forderungen gestellt, um wenigstens einiges zu erlangen.

Zschimmer (Salvianus, der Presbyter von Massilia, 1875, S. 85) ist gar

der Ansicht, Salvian habe mit seiner Schrift den ersten Versuch ge-

macht, eine Lösung der sogenannten socialen Frage vom christlichen

Standpunkte aus 7a\ geben.

^) Leges Novollac Martiani, tit. V, De testaraentis clericorum

(ed. HcencT), hebt die c. 20. 27. 28, Cod. Theod. XVI, 2 auf.

2) CanoDCs Apost., c. 39. — Concil von Antiochien, c. 24.

15*
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soll. Ihre Namen dürfen nnter den Priestern Gottes nicht

mehr erwähnt werden. ^) Diese Strafe soll auch über sie

verhängt werden, wenn sie es versäumen ein Testament zu

machen, so dass der Intestatnachlass an die erwähnten

Personen gesetzlich falle. Durch Theodosius IL wurde so-

gar im Jahre 434 der Kirche ein Erbrecht an dem Nach-

lasse der an ihnen angestellten Geistlichen gegeben, welche

ohne Testament gestorben sind und weder Verwandte noch

eine Witwe hinterlassen haben. -)

Durch die Zuschüsse der Regierung, die Ueberweisung

?rSung!^ t^<?i" eingezogenen heidnischen Tempel mit ihrem Göttergut

an die Kirche •^) , durch die von allen Seiten zuströmenden

Schenkungen und Vermächtnisse müssen die bischöflichen

Kirchen wenigstens der grössern Städte in sehr kurzer Zeit

ein bedeutendes Vermögen, das vor allem in Grundstücken

bestand, angesammelt haben; wenn auch uns aus dieser

Zeit allerdings genauere Angaben hierüber fehlen. ^) Je

grösser aber und umfangreicher der Grundbesitz der Kir-

chen wurde, um so weniger konnten die Kaiser bei den

immer sich steigernden Ausgaben für die verschwen-

Streben der
Kirche nach

^) Cüiicil von Cartliago von 401, c. 15 (Cod. cccl. Afric, c. 81):

,,. . . .saltem post mortem anatliema oi dicatur atquc ejus nomen inter

Dei sacerdotes niillo modo recitetur" (vgl. Kohcr, Kirchenbann, S. 91).

^) c. 1 , Cod. Tlieod. , V, 3. Die Constitution bezieht sich auf

Kleriker aller Grade, auf Diakoniss innen und auf Mönche, deren Klo-

ster das Erbrecht verliehen ist.

2) Vgl. hierüber Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme

en Occident, I, 353 sqq., II, 175sq(i. — von Lasaulx, Untergang des

Helh^nismus und Einziehung seiner Tempelgüter durch die christlichen

Kaiser (1854).

*) Nur der ausserordentliclie Reiclithum der angesehnstcn Kirchen

ist uns bezeugt, so in Betreff der römischen Kirche am Ende des 4. Jahr-

hunderts von Aimnidiius Marcellinus ^ XXVII, c. 3, von HieronymuSy

Ep. 14G ad Euangelum (ge^^en den üebermuth der römischen Diakonen

als Verwalter so reicher Kirchengüter); Ep. 40 ad Pammachium (I, 393).

lieber die Kirche von Alexandrien siehe Socrates, VII, c. 13.
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derisclicn und in oiientalisclien Luxus ausgearteten Höfe,

für die Armee, für die barbarischen Hilfstruppen aucli dem

Drängen der Kirchen nach Steuerbefreiung nachgeben. Es

muss dahingestellt bleiben, in welchem Umfange Constantin

den Kirchen Steuerprivilegien verliehen hat. Die uns hier-

über bewahrte Nachricht ist so dunkel, dass es nicht zu-

lässig erscheint, aus ihr eine allgemeine Steuerbefreiung

der Kirche /ai folgern, Avie dies bisher durchweg geschehen

ist. ^) Jedenfalls wäre eine solche allgemeine Befreiung

des Kirchenguts bald wieder aufgehoben worden. Denn im

Jahre 359 stellte die in Pdmini versammelte Synode, die

aus mehr als 400 Bischöfen des Abendlandes bestand, an

den Kaiser Constantius die Bitte, das Grundeigenthum der

Kirchen von der Grundsteuer zu befreien. Der Kaiser wies

den Antrag zurück und bestätigte unter Zustimmung ein-

zelner Bischöfe aus Italien und Spanien, dass die Güter

der Kirchen sowohl wie die der einzelnen Geistlichen zu

den Lasten des Staats beizutragen haben. ^) Nicht blos

^) c. 1, Cod. Theod., XI, 1: „Praeter privatas res nostras et

ecclesias catliolicas et domum clarissimae memoriae Eusebii ex consule

... et Arsacis regis Armeuiorum, nemo ex nostra jussioiie praecipuis

emolumentis familiaris juvetur suLstantiae" (von 313? Hcenel, p. 1041,

Note i). Nach dem Vorgang von Gothofredus (IV, 7 fg.) wird in

diesen Worten allgemein die Bestätigung einer allen Kirchen ertheil-

ten Steuerfreiheit gefunden (z.B. ThomassimiSj F. III, L. 1 , c. 33,

n. 3; Hcenel, 1. c). Indessen muss ein solcher Inhalt in die Worte

hineingelegt werden; enthalten ist er darin nicht. "Auch wäre es auf-

fallend, wenn Eusebius von einem für die Kirche so wichtigen Vor-

rechte nichts gemeldet hätte. Die Stelle scheint vielmehr auf Getreide-

lieferungen zu gehen. Allerdings ist dann im Fortgang der Consti-

tution von Steuerzahlung imd Steuernachlass die Kode.

2) c. 15, Cod. Theod., XVI, 2, von 3G0. Charakteristisch ist es,

dass dieselben Bischöfe, welche ein solch übermässiges Privilegium

verlangten, sich weigerten, die ihnen vom Kaiser angebotenen Diäten

uud Ersatz der Reisekosten in llimini anzunehmen, aus Furcht in

allzu grosse Abhängigkeit vom Kaiser zu kommen {i^ulpiriKi) Scvcrus,

Chron., II, c. 11, p. Ü4).
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der gewöhnlichen Grundsteuer, sondern auch den für beson-

dere Zwecke von den Kaisern ausgeschriebenen ausserordent-

lichen Zuschlägen zu der Grundsteuer war das Kirchengut

unterworfen ^), wie auch die auf ihren Gütern angesiedelten

Colonen die Kopfsteuer zu zahlen hatten.^)

Befr.^iunor von DaG;egen scheinen die Kirchengüter schon frühe von
Gruudlaäten. o o o

den an dem Grund und Boden haftenden Frohndleistungen,

die einen so wichtigen Bestandtheil der römischen Finanz-

w^irthschaft gebildet haben, befreit gewesen zu sein, wde

denn überhaupt zahlreiche Klassen von Personen mit diesem

Privilegium ausgestattet waren, so die höhern Beamten, die

Hofdienerschaft, die heidnischen Priester, die Professoren

der Rhetorik und Grammatik, die Aerzte u. s. w. ^) Diese

Leistungen lasteten ausserordentlich schwer auf dem Grund-

eigenthum, da ihre grosse Zahl und Mannigfaltigkeit ge-

eignet Ovaren, den ganzen Wirthschaftsbetrieb eines Gutes

zu zerrütten. Sie bestanden in Mehl- und Brodliefcrungen

für das Heer und den Hof, sowie für die Austheilung von

Lebensmitteln an die Bevölkerung der grossen Städte, in

der Verpflichtung, Pferde und Wagen zu stellen, in Liefe-

^) c. 15, Cod. Theod., XI, 16.

2) Es wird dies für die Kirchen von Constantinopel und Alexan-

dricn ausdrücklich bestätigt von Thcodosius IL in c. 6, Cod. Theod,,

XI, 24, von 415. Von der Bezahhing einer Kopfsteuer der Sklaven

der Kirche ist nirgends die Rede, ebensowenig von einer Befreiung

davon. Es dürfte dies ein weiteres Argument sein gegen die von

Savigny zur Herrschaft gebrachte Ansicht, dass die Sklaven der

Kopfsteuer unterworfen waren (Römische Steuerverfassung unter den

Kaisern. Vermischte Schriften, II, 76 fg.). Gewichtige Gründe gegen

diese Ansicht hat schon hervorgehoben Zacharice von Lingenthalj

(Zur Kenntniss des römischen Steuerwesens in der Kaiserzeit. Me-

moircs de Tacademie Imp. de St. Petersbourg, VII^ Serie, t. VI [1863],

n. 9, p. 5 fg.)

^) lieber die von den munera sordida befreiten Klassen, vgl.

Kuhtif Städtische Verfassung, I, 69 fg.; auch Serrigny, Droit public

et adminibtratif Romain (1862), II, 221.
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rungeii und Haiiddiensten für die öffentlichen Bauten, in

Holz- und Kohlenlieferungen an die kaiserlichen Fabriken,

in der Verpflichtung die an den Kaiser geschickten Depu-

tationen, sowie die von dem Kaiser an den Hof beschiedenen

Personen auf der Heise zu beherbergen u. s. w. ^) Die

Befreiung von allen diesen Lasten musste der Kirche einen

grossen Yortheil gewähren, ohne dass dadurch zunächst

die Staatseinnahmen geschmälert worden wären, da nun

die erforderlichen Leistungen von den frohnpflichtigen

Grundstücken allein zu machen waren. Zu diesem Privile-

gium kam noch gegen Ende des 4. Jahrhunderts die Be-

freiung von den ausserordentlichen Zuschlägen zu der

Grundsteuer. -) Dagegen sah sich die Regierung bald

^) Die Befreiuung der Kirclien von diesen Grundiasten (munera

sordida quae patrimonia praebent; census qui est non personarum,

sed agrorum, c. 16, Cod. Theod., XI, 16. Valentin. III., Nov., tit. X)

bestätigt Theodosiits , I, 382 (vetusto more durante, c. 15, Cod.

Theod. XI, 16, ebenso 390, c. 18, h. t.) , und gibt zugleich eine Auf-

zählung dieser verschiedenen Lasten. Eine gründliche Erläuterung

der einzelnen Arten gibt Gothofredus (IV, 135 fg.).

^) Dieses Privilegium, das der Kirche im Jahre 390 noch nicht

zustand, ward ihr 397 vom Kaiser Honorius schon als ein früher

gewährtes bestätigt, c. 21, Cod. Theod., XI, 16; c. 40, Cod. Theod.,

XVI, 2. — In der letztern Constitution von 412 bestätigt Honorius

der Kirche auch die Freiheit von der Zahlung des aurum (non aurum

ceteraque talia poscantur). Von Gothofredus (VI, 89) wird dies auf

die Stellung von Rekruten oder Zahlung des Geldes für einen Ersatz-

mann bezogen. Dieses Ersatzgeld heisst allerdings aurum tironicum,

aber niemals aurum allein. Es ist desshalb wahrscheinlicher, dass

unter aurum die Gewerbesteuer zu verstehen ist (collatio lustralis,

auraria functio, aber auch aurum allein, wie c. 9, 15, Cod. Theod.,

XI II, 1). Auch wird bei der Aufzählung der Befreiungen von dem
aurum tironicum, in c. 1, Cod. Theod., XI, 18, die Kirche nicht er-

wähnt. Dass die heidnischen Priester dieser Last unterworfen waren,

erhellt aus c. 22, Cod. Theod., VII , 13. Da die Geistlichen von der

Gewerbesteuer wenigstens theilweise befreit waren (siehe S. 172), so

liegt die Annahme nahe, dass auch den Kirelien selbst dieses Privi-

legium gewährt wurde.
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'^"dieser"^
geiiötliigt die Befreiung von den Grundlasten zu besclirän-

Befreiung.
j^^j^ ^^^j scliliesslicli gauz aufzuliebcn. Je mehr das Grund-

eigentlium der Kirche anwuchs, je mehr der Wohlstand

der Bevölkerung sank in Folge der furchtbaren Ueber-

blirdung und in Folge der fortwährenden Aufstände und

Barbareneinfälle, um so weniger konnte der Kirche eine

Ausnahmestellung gelassen Averden. Schon 423 wurde die

Befreiung der Kirchen von der Verpflichtung, für die

Unterhaltung der öffentlichen Wege und Brücken zu sor-

gen , die bisher zu den Grundlasten gerechnet wurde,

zurückgezogen i) und im Jahre 441 erklärte Valentinian III,

die Eigenthümer der mit Frohnden belasteten Grundstücke

seien in Folge der vielen ungerechten Befreiungen nicht

mehr im Stande, die ihnen aufgelegten Lasten zu tragen.

Die Ungerechtigkeit habe einen solchen Grad erreicht, dass

die Staatsverwaltung darunter Noth leide. Es sei desshalb

nothwendig geworden, alle bisher gewährten Befreiungen

von Lasten, die auf dem Grund und Boden ruhten, auf-

zuheben. ^) So hatte das weströmische Beich in den letzten

Jahrzehnten seiner Existenz alle Steuerprivilegien, mit

welchen in frühern Zeiten die Kaiser die Kirchen und die

einzelnen Geistlichen ausgestattet hatten, aufgehoben. Wie

jeder Staatsangehöriger musste der Geistliche vom Thür-

hüter bis zum Bischof die Lasten des Staates mittragen,

das Grundeigenthum der Kirche war wie jedes Grundstück

den Steuern und Grundlasten unterworfen. Das einzige

Vorrecht, das einen vermögensrechtlichen Werth hatte und

den Geistlichen nicht entzogen wurde, war, wie früher er-

örtert worden, die Befreiung der Geistlichen von den per-

sönlichen Diensten in den städtischen Curien. Die Bedeutung

dieses Vorrechts war aber dadurch ausserordentlich be-

») c. 3, Cod. Theod., XV, 3.

-) Lcgcs Nov. Valcntiuiuni III., tit. X.
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schränkt, dass Personen, die dem Stande der Curialen an-

gehörten, überhaupt nicht in den Klerus treten durften.^)

Wenn die Kirche auch, wie wir gesehen haben, im
-^^Jg^j^^

^^3^^'

4. Jahrhundert den Versuch gemacht hat, eine völlige Rechrau.

Steuerbefreiung für ihre Güter zu erlangen, so hat sie

doch keineswegs gegen die staatlichen Gesetze, welche das

Kirchengut der Steuerlast unterwarfen, einen grundsätz-

lichen Widerspruch erhoben. Augustinus hat anerkannt,

dass die Eechtsfähigkeit der Kirche auf dem Gebiet des

Privatrechts ihr nur durch das Staatsgesetz gegeben sei

und dass deshalb die Kirche auch den Staatsgesetzen sich

zu fügen habe. ^) Ganz dasselbe sagt Ambrosius , der die

Verpflichtung der Kirche für ihre Güter Steuern zu zahlen

ausdrücklich anerkennt und denen, die sich darüber be-

schweren, zuruft, sie sollen die Güter dieser Welt aufgeben,

dann seien sie auch von der Steuerlast befreit. ^)

^) Es ist öfter behauptet worden, dass die Geistliclien , die nur

aus dem Stande der Plebejer liervorgehen sollten, von der nur auf

den Plebejern lastenden Kopfsteuer befreit gewesen wären {BmgJiam,

Antiquities, V, 3, § 2 [Works, II, 128 sqq.]. Planck, Geschichte der

christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, I, 295, u.a.m.). c. 33,

Cod. Theod., XVI, 2, bestimmt aber ausdrücklich, dass die Geistlichen

durch ihren Stand nicht frei von der Kopfsteuer seien. — Dass übri-

gens die Kopfsteuer seit dem 4. Jahrhundert keineswegs für die Ein-

wohner aller Städte weggefallen ist, wie Savigny, a. a. 0., S. 88, an-

nimmt, zeigt ZacharicBy a. a. 0., S. 10.

2) Augustinus, In Joh. Evang. , c. 1, Tractatus, VI, c. 26. Die

weltlichen Gesetze sind zu befolgen: „Noli dicere quid mihi et regi?

quid tibi ergo et possessioni? Per jura regum possidentur posses-

siones. Dixisti: Quid mihi et regi? Noli dicere possessiones tuas, quia

in ipsa jura humana remmtiasti quibus possidentur possessiones"

(IV, 452).

3) Ambrositts, In Ev. Lucae, L. 9, c. 85 (II, 1052) : „Et si tu vis

non esse obnoxius Caesari, noli habere quae mundi sunt. Sed si ha-

bcs divitias, obnoxius es Caesari.." — Oratio cont. Auxcnt. de trad.

basilicis, Ep. 21 (II, 925), c. 33: „Si tributum petit (Imperator), non

ncgamus; agri ccclcsiac solvunt tributum....'* c. 35: ,,Sülvimus quae
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II. Verwaltuiii^ des Kircheiivermögeiis durch den Bischof.

Befu«nisse des gg^^ tleiii 3- Jalirliuiidert war die Verwaltune^ des Ver-

inögens dem Bischof ausscliliesslicli überlassen, der Nie-

manden Ilechnung über seine Gescbäftsfübrung abzulegen

hatte. \) Bei der Vermögensverwaltung bedienten sich die

Bischöfe ihrer Diakonen, öfter auch einzelner Priester.

Doch standen diese Gehilfen in strenger Unterordnung unter

dem Bischof und hatten keine selbstständigen Befugnisse.

Wie es allen Geistlichen untersagt war, Gaben, die für

die Kirche bestimmt waren, in Empfang zu nehmen ohne

vorherige Genehmigung des Bischofs oder des von ihm

beauftragten kirchlichen Beamten, so war es auch den

Diakonen, Avelche der Bischof als seine Kassirer und Armen-

pfleger zu gebrauchen pflegte, auf das strengste untersagt,

ohne Yorwissen des Bischofs einem Bedürftigen irgend

eine Unterstützung zu gewähren. ^) Erst im 4. Jahrhundert

wurde in Folge von mancherlei Missbräuchen und Unter-

schlagung von Kirchengeldern, sei es durch den Bischof

selbst, sei es durch seine Beamten, der Versuch gemacht, die

bischöfliche Verwaltung des Vermögens der Kirche unter eine

Controllc zu stellen. Die Synode von Antiochien von 341

bestimmte (c. 24), dass die Priester und Diakonen Kennt-

niss von dem jeweiligen Bestand des Kirchenguts nehmen

sollen, damit der Bischof oder seine Erben nicht Vermögens-

sunt Caesaris, Caesari, et quac sunt Dei, Deo. Tributum Caesari est,

iion negetur."

') lieber das 3. Jahrhundert vgl. insbesondere JRothe, Vorlesungen,

I, 328, und die dort angegebenen Stellen aus Cyi^rian. Dass der Bischof

nur Gott Rechenschaft abzulegen habe (Canones Apost., c. 40), sagen

ausdrücklich die Constit. Ap., II, c. 25. 35. 36. — Vgl. auch /. B. Braun,

Das kirchliche Vermögen bis auf Justinian (18G0), S. 53 fg.

'^) Concil von Gangra, c. 8. — Constit. Apost. II, c. 31. 32.
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stücke der Kirche unterschlagen ujid als ihr Privateigen-

thum sich aneignen. Ferner verordnet die Synode (c. 25),

dass der Bischof seinen eignen Unterhalt und seine Be-

dürfnisse aus dem Kirchengut hestreiten dürfe, dass er

aber die übrigen Einkünfte der Kirche nach dem Bathe

der Priester und Diakonen verwalten solle. Thue er dies

nicht und überlasse er die Verwaltung seinen Verwandten

oder Hausgenossen, oder wirthschafte er mit den Priestern

und Diakonen schlecht und zum Nachtheil der Kirche, so

solle die Provinzialsynode einschreiten und ihn zur Bechen-

schaft ziehen. Doch fand dieser Versuch keine Durchführung.

Eine Betheiligung des höhern Klerus an der Verwaltung

des Kirchenguts hing nach wie vor von dem Belieben des

Bischofs ab. Bei steigendem Beichthum der Kirchen wurde
^^fj^. ^^^J^™

es im 4. und 5. Jahrhundert besonders an den orientalischen

Kirchen vielfach Sitte, einen besondern Oekonomen aus

dem Klerus zu bestellen, dem die Vermögensverwaltung

von dem Bischof anvertraut wurde, und das Concil von

Chalcedon von 451 schrieb vor, dass jeder Bischof aus

seinem Klerus einen Oekonomen erwählen solle, damit die

Verwaltung der Kirche nicht uncontrollirt und dadurch

das Kirchenvermögen der Verschleuderung ausgesetzt sei *),

die geistliche Würde aber der üblen Nachrede preisgegeben

werde (c. 26). Auch solle dieser Oekonom während der

Erledigung des Bischofssitzes die Einkünfte der Kirche

verwalten (c. 25). Doch liegen keine Zeugnisse darüber

vor, dass diese Beschlüsse auch in der abendländischen

Kirche allgemein zur Ausführung gelangten, während aller-

dings im oströmischen Keich das Institut des Oekonomen

') In der Constitution des Kaisers Arcadius von 398 (c. 3, Cod.

Tlieod., IX, 45) worden die occoiionii erklärt als solche Beamte ,,qiii

ecclcsiasticas consucrunt tractare rationcs." Sie werden ferner erwähnt

c. 1, Cod. Theod., V, 3.
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ein allgemeines geworden zu sein scheint. ^) Indess war, da

der Oekonom ganz von dem Bischof abhing und nur diesem

Eechenschaft abzulegen hatte, eine Gewähr für eine ord-

nungsmässige Verwaltung hierdurch nicht geboten. Kaiser

Marcian erliess deshalb die gesetzliche Bestimmung, dass

wenigstens die Oekonomen der Kirche von Constantinopel

dem weltlichen Gericht die Rechnungen der bischöflichen

Vermögensverwaltung vorzulegen und von ihm Decharge

zu empfangen haben. Papst Leo der Grosse bemühte sich

eifrig, den Kaiser zur Zurücknahme dieser Vorschrift zu

bestimmen, die er für eine Beleidigung des geistlichen

Standes erklärte, in der er aber keine Verletzung eines

göttlichen Hechts der Kirche sah.-)

vcräusseruiig ^[[^ ^q^^ Anfang des 5. Jahrhunderts^) wurden die
vou Kirclieugut. *-" ^

Bischöfe durch die Beschlüsse der Provinzialsynoden we-

nigstens insoweit in der Verwaltung des Kirchenvermögens

^) Augustinus übergab die Vermögensverwaltung seines Bisthums

einem praepositus domus {Fossidnis Vit. Augusiini, c. 21). lieber

das Amt des Oekonomen, vgl. Bhighavi, 111, c. 12 (Works, I, 35G fg.).

Thomussimis, P. III, L. II, c. 2—5. ILcrgenröther, Pliotius, I, 3G fg.

Braun, a. a. 0., S. 58 fg., macht den nicht glücklichen Versuch, nach-

zuweisen, dass das Institut der Oekonomen schon lange vor dem Concil

vou Cluilcedon verbreitet war.

2) Leo I. an Kaiser Marcian {BaUerini, I, 1282; Jaffe, n. 289)

vom 21). Mai 454: „Illud etiam rationabiliter huic epistolae credidi

copulandum, ut de co quod pietatem vestram prioribus petii litteris,

deprecarer, ut oeconomos Constantinoi^olitanae ecclesiae novo exemplo

et praecipuc pictatis vestrac tcmporibus a publicis judicibus non sina-

tis audiri, et hanc quoque injuriam sacris removeatis ordinibus, sed

rationcs ecclesiae secundum traditum morcm sacerdotali examine

jubeatis inc^uiri."

3) In dem häufig als ciu Veräusserungsverbot angeführten Canon 15

der Synode vou Ancyra von .314 wird nur die Giltigkeit eines während

der Erledigung des Bischofssitzes von einem Priester vorgenommenen

Verkaufs von Kirchengut von der nachträglichen Genehmigung des

neuen Bischofs abhängig gemacht.
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beschränkt, als sie Veräusserungcn nicht mehr ohne Zustim-

mung des Metropoliten und der Provinzialhischofe oder auch

der Priester der Di'öcese vornehmen durften. Die Vorschrift

scheint in Nordafrika zuerst aufgestellt worden zu sein,

fand aber bald in der ganzen Kirche Annahme. So be-

stimmte die Synode von Carthago von 401, dass nur in

Nothfällen eine Veräusserung zulässig sein solle, und dann

nur mit Erlaubniss des Primaten der Provinz und der

Provinzialhischofe. In dringender Noth kann der Bischof

mit Zuziehung einiger ben*achbarten Bischöfe die Veräusse-

rung vornehmen, muss aber dann der Provinzialsynode

Rechenschaft ablegen. ^) Die Synode von 421 wiederholte

diese Bestimmung im wesentlichen, während die Synode

von Carthago von 419 ausserdem die Zustimmung der

Priester der DiÖcese erfordert hatte. ^) In der Sammlung

kirchlicher Vorschriften, die unter dem Namen ,,Statuta

ecclesiae antiqua" bekannt und wahrscheinlich im 5. Jahr-

hundert in Gallien entstanden ist, wird jede Veräusserung von

Kirchengut, sei sie Schenkung, Verkauf oder Tausch, welche

der Bischof ohne schriftliche Genehmigung seiner Geist-

lichkeit vornimmt, verboten und der Bischof verpflichtet,

den Werth der von ihm veräusserten Gegenstände der

Kirche aus seinem eignen Vermögen zu ersetzen, widrigen-

falls er abgesetzt werden solle. ^) Indessen bestand so wenig

ein allgemeines Veräusserungsverbot, dass es von der rö-

') Synode von Carthago von 401, c. 4 (Cod. eccl. Afric, c. 2G.

Jßruns, I, 164).

2) Synode von Carthago von 419, c, 5 (Cod. ccci. Afric, c. 33.

Brnns, I, 165); von 421, c. 9 {Mansi, IV, 451).

3) Statuta eccl. ant. , c. 31. 32 {Bruns , I, 145). Maasscn, Ge-

schichte der Quellen. . des eanonischen Rechts (p. 392) will den c. 32

aus dem gleich zuerwähnenden Schreiljcn des Papstes Leo {Jaffe, n. 193)

herleiten, doch ist die Form des letztern gänzlich, der Inhalt theil-

wcise verschieden, so dass ein Zusammenhang nicht angenommen
werden kann.
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mischen Kirche als eine stehende Gewohnheit gemeldet

wird, Grundstücke, in deren Besitz sie gekommen, sofort

zu verkaufen. ^) Doch haben die Päpste in ihren Schreiben

an andere Bischöfe als Bedingung der Veräusserung bald

die Zustimmung der gesammten Geistlichkeit 2) , bald die

Billigung des Provinzialconcils gefordert. ^)

Gegen Ende des 5. Jahrhunderts erhoben die oströmi-

schen Kaiser das Yeräusserungsverbot zu einem Rechtssatz

und gestatteten eine Veräusserung nur in besondern Aus-

nahmen unter Mitwirkung der Geistlichkeit und unter

Beobachtung gesetzlich vorgeschriebener • Formen. Diese

Bestimmungen, die zunächst nur für die Kirche von Con-

stantinopel, dann für die Kirchen des Patriarchats von

Constantinopel erlassen wurden, hat später Justinian auf

alle Kirchen des lieichs ausgedehnt*); doch macht Justi-

nian die Ausnahme, dass Veräusserungen an den Kaiser

erlaubt seien. ^) Für die römische Kirche hatte im Jahre

^) Tlieodorvs Lector, II, c. 55: „"Eäo? \iya xfi iy.x.lf]alix etvat t'^;

^PwfjLTf]? dxLVY^Ta [Ji'r] xpatctv Sixata' aXX' d xa\ TispiE/.Swaiv, £u^£wc TiiTipa-

a/.-:aäai xal ef? {j-otpa? rpsf? 8tatp£iaSrat (für Kirche, Bischof und Klerus),

ouTO) 51 TCoterv xac IkI tot; Xotrcot? Trpayfjiaaiv." (Ilist. eccL, ed. Rcading,

Cantabr. 1720, III, 583.)

2) Pa2:)st Leo an die Bischöfe von Sicilien vom 21. Oct. 447 {Jnffe

n. 193. Ballerini, I, 728).

^) Papst Hilarus an die Bischöfe der südgallischen Provinzen

Vienne, Lyon, Narbonne I und II und der Penninischcn Alpen vom
3. Dez. 462 {Jciffe, n. 330. Thiel, I, 146), c. 5: „Praedia quae

neque deserta neque damnosa sunt et ad ecclesiam pertinent", dürfen

nicht veräussert werden, „nisi prius apud concilium alienationis ijisius

causa doceatur."

^) c. 14, Cod. Just., I, 2 (Kaiser Leo 470); c. 17 und 21 h. t. —
Novellac Just. 7. 46. 65. 120.

^) Nov. 7, c. 2. . . . „Neque enim multum inter se differunt sacer-

dotium et impcrium neque res sacrac a rebus communibus et publicis,

quum sanctissimis ecclcsiis omnes opes atquc status a munificcntia

inipcraturis pcrpetuo pracbeantur."
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483 der Praefectus Prätorio und Stellvertreter König

Odoakers, Basilius, ein strenges Verbot gegen jede Yer-

äusserung von Kircliengut erlassen; nur Edelsteine, Gold

und Silber sowie unnütze Prachtgewänder sollen verkauft

werden dürfen. Aus eigner Machtvollkommenheit hatte

Basilius jedem mit dem Kirchenbann gedroht, der eine

Veräusserung vornehme oder sich daran betheilige oder

ihr zustimme. Doch wurde im Jahre 502 von einer von

Papst Symmachus in Rom versammelten Synode dieses

Dekret des Basilius für ungiltig erklärt, da einem Laien

nicht das Recht zustehe, den Bann anzudrohen, und damit

dasselbe nicht künftighin den weltlichen Machthabern als

Vorbild diene, um Bestimmungen über das Kirchengut zu

treffen, dessen Verwaltung doch von Gott den Bischöfen

allein übertragen sei. ^)

Während noch Papst Leo in einem Staatsgesetz, das

eine staatliche Prüfung der Kirchenrechnungen vorschrieb,

nur ein ungerechtfertigtes Misstrauen, eine Beleidigung des

Klerus erblickte, war die römische Kirche in den ver-

worrenen Zeiten der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts

zu der Lehre von dem göttlichen Rechte vorgeschritten, das

jede Einmischung des Staats in die Vermögensverhältnisse

der Kirche verbiete, und unter der toleranten Regierung

^) Römische Synode vom 5. November 502 {Thiel, p. G82). In

ihren Akten ist das Dekret des Basilius wörtlich aufgenommen , c. 2.

Die Synode erklärt c. 3: „nc in exemplum remaneret praesumendi

quibuslibet laicis quamvis religiosis vel potentibus in quacumque civi-

tate quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasticis facultatibus,

quorum solis sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa

docctur" (p. 689). — Im Jahre 507 bestätigte Theodorich der Grosse

den Beschluss der Synode und erklärte jede Veräusserung von Kirchen-

gut für nichtig. »Krgo si quis scelestis ausibus interdicta prae-

sumpserit episcopo vel clero largicnte, alicnata res protinus

cura fructibus a venerando praesule vindicetur' (Thiel, p. 69G).
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des grossen Ostgotlienkönigs Theodorich konnte sie

CS wagen, diese Lehre zum ersten Male öffentlich zu

verkünden. Indessen sah Papst Symmachus ein, dass,

um nicht wiederum ein Einschreiten der Staatsgewalt

herbeizuführen, eine Beschränkung der Yeräusserungs-

freihcit, deren sich bisher die römischen Bischöfe

bedient hatten, notliwendig sei. Er Hess deshalb durch

die Synode ein strenges Verbot gegen jede Veräusserung

von Grundstücken, die der römischen Kirche gehörten,

verkünden. Nur für die Vertauschung von städtischen

Gebäuden solle eine Ausnahme gestattet sein. Dieses Ver-

bot fand auf die römische Kirche Anwendung; in den

übrigen Bisthümern sollten die bisherigen Anordnungen in

Kraft bleiben. ^)

d^f K?rchc"f- ^^^ von dem Bischof verwaltete Kirchenvermögen war

L^uTerhaird^ bestimmt, den kirchlichen Bedürfnissen der gesammten

Diöcese zu dienen. Diese Bedürfnisse bestanden im we-

sentlichen in der kirchlichen Armenpflege, in dem Aufwand

für den Gottesdienst und die kirchlichen Gebäude und in

dem Unterhalt der gesammten Geistlichkeit. Schon im

3. Jahrhundert scheinen sicli an einzelnen Kirchen in

Bezug auf die Vertheilung des kirchlichen Einkom-

mens unter den Klerus bestimmte Regeln gebildet zu

haben. Die in Früchten u. s. w. der Kirche dargebrachten

Zehnten und Erstlinge scheinen sogleich unter den Klerus

vertheilt worden zu sein, sofern nicht ein Theil derselben

für die Armenunterstützung bestimmt wurde. Aus den

übrigen Einkünften der Kirche erhielten die Geistlichen

monatlich den ihnen zukommenden Theil. 2) Wie es in

*) Römische Synode, c. 4—8. [Thiel, 1. c.)

2) Cyprian, Ep. 39, c. 5 (p. 585). Die Apostolischen Constitutio-

nen sclireibcn theils eine unterschiedlose Vertheilung der Zehnten

und Erstlinge an Arme wie an Kleriker vor (II, c. 25. 34), theils die
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der Natur der Verhältnisse liegt, waren die auf die ein-

zelnen Geistlichen fallenden Antheile nach dem Amte, das

sie bekleideten, verschieden. ^) Doch hat eine feste Regel

in dieser Beziehung wohl kaum bestanden ; es scheint, dass

dem Bischof ein sehr weiter Spielraum bei der Yertheilung

der kirchlichen Einkünfte gelassen war und er nach den

persönlichen Verhältnissen der Einzelnen, wohl aber auch

nach Gunst und Ungunst die Vertheilung vornehmen

konnte. Mussten doch die Apostolischen Canonen im

4. Jahrhundert dem Bischof, welcher einen Kleriker in

Noth verkommen lasse, mit Absetzung drohen, denn er

sei dem Brudermörder gleich zu achten^), und die zahl-

reichen Ermahnungen, welche im 3. und 4. Jahrhundert

an die Bischöfe gerichtet werden, um ihnen eine gewissen-

hafte Vertheilung der kirchlichen Einkünfte einzuschärfen,

zeigen deutlich genug, dass die fast unbeschränkte Macht-

vollkommenheit, welche den Bischöfen in Bezug auf das

Kirchenvermögen gewährt war, weder zum Nutzen der

Kirche noch zum Nutzen der Geistlichkeit ausschlug. ^)

Da die Masse der Kleriker schon in Folge der Staats-

gesetze aus den untern, wenig oder nichts besitzenden

Klassen der Bevölkerung hervorgegangen, also für den

Vertheilung der Zehnten an die Armen, der Erstlinge an die Priester

(VII, c. 29); theils endlich eine Zuweisung der Erstlinge an die Bi-

schöfe, Priester und Diakonen, der Zehnten an die untern Kleriker,

Jungfrauen, Witwen und die Armen (VIII, c. 30). — Vgl. Frohst,

Disciplin, S. 175 fg.

*) Cypricüi, 1. c. — Die Vertheilung der geweihten Brode, welche

nach der Feier des Abendmahls übrig blieben, der sogenannten Eu-

logicn (vgl. Hefele, Conciliengcschichtc, I, 760), hatten die Apostolischen

Constitutionen in der Art geordnet, dass der Bischof vier, die Presby-

ter drei, die Diakonen zwei, die niedern Geistlichen, sowie die Diako-

nissen je einen Thcil erhalten sollen (Constit. Apost., VIII, c. 31).

^) Canones Apost., c. 58.

^) Vgl. liothc, Vorlesungen, I, 330 fg.

lioening, Gescliiclite des Kirchcnrcchts. I. 10
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Lebensunterhalt auf die kircliliclicn Einkünfte angeAviesen

war, so ergibt sich daraus, in welcher fast unbedingten

Abhängigkeit der Klerus vom Bischof durcli diese Einricli-

tung gerathen musste. Je grösser der Pteichthum der

Kirche wurde, um so mehr wuchs die Macht des Bischofs

und um so mehr musste der Eintritt in den Klerus als

ein leichter Weg, durch Unterwürfigkeit und Schmeichelei

gegen den Bischof zu einem bequemen Lebensunterhalt zu

gelangen, locken. Das dritte Concil von Carthago vom

elahre 397 (c. 49) glaubt voraussetzen zu dürfen, dass Geist-

liche, die, ohne Vermögen zu besitzen, in den geistlichen

Stand getreten sind, dann aber Grundstücke u. s. w. er-

worben haben, sich aus Kirchengut die Mittel dazu ver-

schafft haben, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie

die Grundstücke durch Schenkung oder Erbschaft erworben

haben. ^) Nur durch Abtretung der Güter an die Kirche

') Die herrschende Ansicht {Richter- Dove, Lehrbuch, 7. Aufl., § 31(5,

S. 1138. Schulte, System, S. 528. J'^iY^//^/, Das Peculium castrense in sei-

ner geschichtlichen Entwickelung [1871], S. 455) nimmt an, dass Alles,

was der Geistliche in Folge seines Amtes erworben liabe, bei seinem

Tode gleich dem Peculium eines Sklaven an die Kirche zurückgefallen

sei. Das weltliche Recht habe zwar bis auf Justinian diese Grundsätze

als noch nicht für es massgebend behandelt; erst Justinian habe sie

durch c. 42, § 2, Cod. I, 3 und Nov. 131, c. 13, eingeführt. Aber auch

vorher habe die weltliche Gewalt ihre Befolgung von Seiten der Geist-

lichen als Gewissenspflicht anerkannt und geachtet. Fitting beruft

sich für dies letztere, wohl aber mit Unrecht, auf c. 14, Cod.Thcod.,XVI,2.

Aber diese ganze Annahme ist in den Quellen der damaligen Zeit nicht

begründet. Die dafür angeführten Stellen (Canon. Apost., c. 39. 40;

Concil von Antiochien, c. 25; Concil von Carthago von 397, c. 49; Concil

von Agde von 50G, c. 33) beziehen sich nur darauf, dass Bischöfe imd

Geistliche das Vermögen der Kirche nicht veruntreuen und sich nicht

mit Kirchengut bereichern, nicht aber darauf, dass das, was der Geist-

liche in Folge seines Amtes erwerbe, der Kirche gehöre. Andere Stellen,

die ebenfalls nicht selten zum Beweis herangezogen werden, wie c. G — 8,

C. I, qu. 2, sind kirchlichen Schriftstellern entnommen, dem heiligen

llieronyrnus und dem im 6. Jahrhundert lebenden Julianus Pomerius,



— 243 —

können sie sich davor retten, wegen Kirchenraub verfolgt

und bestraft zu werden. Und der heilige Hieronymus

richtet seine bittersten Pfeile gegen diejenigen, die den

geistlichen Beruf als einen weltlichen Erwerbszweig be-

trachten, die in den geistlichen Stand arm eintreten und

darin Keichthümer sich sammeln, die unter dem armen

Christus grössere Schätze erwerben, als ihnen unter dem

reichen und betrügerischen Teufel möglich gewesen wäre. ^)

Noch am Ende des 4. Jahrhunderts existirten feste

Normen über die Vertheilung der kirchlichen Einkünfte

nicht. Noch war alles dem Ermessen des Bischofs über-

lassen, der als Vertreter der Kirche über das Kirchen-

vermögen zu verfügen hatte. Desshalb ermahnt der heilige

Ambrosius die Bischöfe für die Ausstattung der Kirchen,

die Armenpflege und die Unterstützung der Fremden Sorge

zu tragen, aber auch den Geistlichen den erforderlichen

und entlialten sittliche Vorschriften, dass jeder Geistliche sein ganzes

Vermögen zu kirchlichen Zwecken, insbesondere zur Armenpflege

verwende, und dass nur solche Geistliche, die kein eignes Vermögen
besitzen, von der Kirche sich unterhalten lassen. Die Bestimmungen

Justinians aber schreiben vor, dass alles Vermögen, was der Bischof,

nachdem er Bischof geworden, aus einem oder dem andern Grunde

erwerbe, der Kirche zufalle. Nur was ihm während des Amtes von

seinen nächsten Verwandten zukomme, soll als sein eignes Vermögen
gelten. Eine besondere Bezugnahme auf das aus kirchlichen Einkünf-

ten erworbene Vermögen findet sich darin nicht. Die in c. 1, C. XII,

qu. 5 u. s. w. enthaltncn Stellen aus Briefen Gregors I. sind nur An-

wendungen des Justinianischen Gesetzes.

^) Hieronymus, Ep. 52, ad Ileliodorum (1,259): „Obsecro itaque

te et repetens iterumque monebo , ne officium clericatus genus

antiquae militiae putes, id est, ne lucra saeculi in Christi quaeras

railitia, ne plus habcas quam qiiando clericus esse coepisti ; et dicatur

tibi: ,,clcri corum non proderunt eis." — Ep. CO ad lleliod. (I, 339):

,,sint ditiorcs monachi quam fuerant sacculares: opes possideant suh

Christo pauperc quas sub locupletc Diabolo non habucrant; et susjjirot

cos ccclcsia divites, quos tonuit mundiis ante mendicos.'*

1G=^
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Lebensunterhalt zu gcwiüiren. Der Bischof solle die nicht

Mangel leiden lassen, welche er von der schmutzigen Sucht

nach Gewinn abzuziehen habe, noch auch durch zu reiche

Gaben zur Genusssucht verleiten. ^)

Erst im 5. Jahrhundert scheinen Vorschriften über die

Vertheilung der kirchlichen Einkünfte durch den Bischof ent-

standen zu sein, und zwar waren es die römischen Bischöfe,

welche solche Vorschriften, wenn nicht zuerst aufgestellt,

doch zur Durchführung gebracht haben. Im Jahre 475

entzog Papst Simplicius dem Bischof Gaudentius von Aufinio

das Weiherecht und die Befugniss, das Kirchengut zu ver-

walten und zu verwenden, weil er sich der Simonie schuldig

gemacht und die Einkünfte des Kirchenguts, von denen

er sich nur ein Viertheil zum eignen Gebrauch habe vor-

behalten dürfen, insgesammt angeeignet habe. Er bestimmt,

dass der Bischof die unrechtmässig angeeigneten Einkünfte

herauszugeben habe, in Zukunft aber ein vom Papst be-

auftragter Priester für die Kirchenfabrik und für die

Armen- und Fremdenunterstützung je ein Viertheil ver-

wenden solle, ein drittes Viertheil solle unter die Geistlichen

nach ihren Verdiensten vertheilt werden, dem Bischof aber

solle nur ein Viertheil zukommen. ^) Die Vertheilung des

einen für die Geistliclikeit bestimmten Viertheils der kirch-

lichen Einkünfte unter die einzelnen Kleriker war also dem

Ermessen des Bischofs überlassen. Es geht ferner aus dem

^) Amhrosius, De Officiis, II, c. 21 (II, 114 sq(j.): ,,Et maxime

sacerdoti hoc convcriit, ornare Dei templiim decorc congruo
;
quantuiii

oporteat largiri peregrinis, non superflua, scd coinpetcntia. . . . nc

restrictiorem erga clcricos aut indulgcntiorem sc praebeat. Alteriim

enim inlnimanum, altcruin prodigum, si aut sumptus dcsit necessitati

eoruiii (juos a sordidis negotiationis aucu2)iis retraherc debeas, aut

vüluptati superfluat.

"

'^) Simplicius an die liischöfc Florentius, Egnitius und Scvcrus

{JoJJ'v, n. .'330. Thicly p. 175 sqq.).
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Schreiben hervor, dass der Papst keine neue Ordnung ein-

führen wollte, sondern er sprach die Strafe aus, weil die

alte Ordnung nicht beobachtet worden sei, und stellte diese

wieder her. Kaum zwanzig Jahre spater bezeichnete der

zweite Nachfolger des Papstes Simplicius, der Papst Gela-

sius, es als eine anerkannte und wohlbegriindete kirchliche

Vorschrift, dass die Einkünfte der Kirche von dem Bischof

in vier Theile zu theilen seien, von dem der eine ihm selbst

zukomme, die andern für den Klerus, die Armen und die

kirchlichen Bauten u. s. w. zu verwenden seien. Wie die

Geistlichen Anspruch auf diesen ihren Antheil hätten, so

dürften sie aber auch nichts weiteres von der Kirche ver-

langen. 1) Diese Bestimmungen fanden eine weite Ver-

breitung 2) und wenn sie auch nicht überall zu einer

gleichmässigen Ausführung kamen, so bildeten sie doch

den Ausgangspunkt für die weitere Entwickelung.

^) Gelasius an die Biscliöfe in Lucanien, Brutii und Sicilien, c. 29

iJaßCy n. 391. Thiel, p. 378), von 494. „Quatuor autcm tarn de

reditu quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet ecclesiae facultas

admittit, sicut dudum rationabiliter est dccretum, convcnit fieri por-

tiones. Quarum sit una pontificis, altera clericorum, pauperum tertia,

quarta fabricis applicanda. De quibus, sicut sacerdotis intererit, inte-

grani ministris ecclesiae memoratam dependere quantitatem, sie clerus

ultra delegatam sibi sumniam nihil insolenter noverit expotendam." —
In dem wenige Monate später an die Bischöfe Siciliens gerichteten

Schreiben {Joffe, n. 394. Thiel, p. 381) spricht dagegen Gelasius

von einer dreifachen Theilung für Klerus, Arme und Bischof und
beruft sich hierfür auf die auctoritas praesulum nostrorum. Der
Bischof soll aus seinem Antheil die Fremden unterstützen und Ge-

fangne loskaufen; von den Ausgaben für die kirchlichen Gebäude
und den Cultus ist gar nichts gesagt.

^) Das Schreiben des Gchisius fand in zahlreichen kirchcnrecht-

lichen Sammlungen der folgenden Jahrhunderte Aufnalime und wird

in den meisten derselben als ein an alle Bischöfe gerichtetes allge-

meines Dekret, sogar in einigen als Synodalbcsclilüssc enthaltend

bezeichnet. Siehe Maaducii, Geschichte, S. 281 fg.
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Lan'dkiJchcli?
^^^ üWen clieseii bisher besproclienen Anordnungen wird

das Vermögen der gesammten Diöcese als eine einlieitliclie,

der bischöflichen Kirche zugehörende Masse behandelt, die

ausschliesslich der VerAvaltung des Bischofs untersteht.

Auch durch die Entstehung von Landkirchen, sei es dass

dieselben der bischöflichen Kirche gehörten, oder sich in

Privateigcnthum befanden, wurde hieran zunächst nichts

geändert. Der an der Landkirche angestellte Geistliche

trat durch seine Anstellung in kein anderes rechtliches

Verhältniss zu dem Bischof, wie die übrigen Kleriker, und

war für seinen Unterhalt zunächst auf den ihm vom Bischof

bestimmten Theil der Kircheneinkünfte angewiesen. Die

bischöfliche Kirche war in dem Stadtbezirk allein das nach

innen und aussen anerkannte Rechtssubjekt, dessen Ver-

treter der Bischof war. Noch im Anfang des 5. Jahr-

hunderts bezeichnen die Staatsgesetze mit ,,Stadtkirclie"

die von dem Becht allein anerkannte kirchliche Anstalt

des Bisthums. \)

Es ist schon früher erwähnt worden, dass im 4. und

5. Jahrhundert zahlreiche kirchliche Gebäude in den ein-

zelnen Bisthümern entstanden, an denen bald Diakonc,

bald Priester angestellt waren, denen vom Bischof die

Ausübung geistlicher Punktionen in verschiedenem Umfang

übertragen wurde. Diese Landkirchen, Oratorien, Marty-

*) c. 40, Cod. Thcod., XVI, 2 von 412. Ilonorius bestätigt den

Kirchen, ccclesiis urbium singularum, die Freiheit von Grundlasten

(siehe oben S, 231). Irrthümlieh ist es, wenn von Poschinger, a. a. 0.,

S. T)!, glaubt, durch das Gesetz sei nur den städtischen Kirchen

dieses Privilegium bestätigt worden, nicht aber den Landkirchen, die

also von 412 an den Grundlasten unterworfen gewesen wären. Diese

Unterscheidung wird durch die zahlreichen andern Gesetze über diesen

Gegenstand, von denen kein einziges eine Ausnahmestellung der Land-

kirchen erwähnt, widerlegt. Die ecclesia urbis ist eben die allein

anerkannte bischöfliche Kirche.
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rien führten vielfiicli die Namen von Engeln, Heiligen,

Märtyrern, aber noch wurde daran festgehalten, dass alle

Kirchen und Altäre nur Gott geweiht seien, und dass sie

den Namen nur zur Erinnerung an den an dem Platze

stattgefundenen Märtyrertod oder die in der Kirche auf-

bewahrten Reliquien des Heiligen erhalten hätten. Augusti-

nus weist die Vorwürfe, welche der Manichäer Eaustus den

Katholiken wegen dieser Sitte, Kirchen nach Märtyrern und

Engeln zu benennen, gemacht hatte, zurück. Nur Gott

seien alle Kirchen geweiht. ^) Alle diese Kirchen und

Gebethäuser dienten nur dem Zwecke der bischöflichen

Kirche, sie waren nur Einrichtungen, welche der Bischof

getroffen oder deren Veranstaltung er genehmigt hattte,

um der Landbevölkerung die Befriedigung ihrer religiösen

Bedürfnisse zu erleichtern. Bei dem grossen Eifer aber,

welchen die Geistlichkeit entwickelte, Schenkungen, Ver-

mächtnisse und Erbschaften für die Kirche zu erhalten,

bei dem Eifer, mit welchem die Bevölkerung diesem Ver-

langen nachkam, mussten es die Verhältnisse mit sich

bringen, dass vielfach solche Zuwendungen an die bischöf-

liche Kirche gemacht wurden mit der Bestimmung, dass

die Erträgnisse der Zuwendung für eine Landkirche oder

den an ihr angestellten Geistlichen verwandt werden sollen.

Da nun das Kirchengut nicht veräussert werden durfte, so

nahmen solche Zuwendungen an die bischöÜiche Kirche

mit der Auflage, für einen solchen bestimmten Zweck zu

^) ÄKgustiniis, Contra Faust., L. XX, c. 21 (X, 416): „...Nulli

martyrum, sed ipsi Dco martyrum, quamvis in mcmoriis martyruni

constituamus altaria. .
." Contra Maxiniin., L. I, c. 11 (X, 825): „Nonne

8i tomplum alicui sancto angclo excellentissimo de lignis et lapidibus

faccremus, anatlicmatizarcmur a veritate Christi et ab ccclcsia Dei,

quoniam crcaturac cxhiberemus cam scrvitiitcm quae imi tantiim

deberetur Dco?" — V«;-!. auch De Civitatc Dei, L. XXII, c. 10. —
De Vera rclig., c. 55 (I, 1001 sqq.).
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dienen, tliatsäclilicli den Charakter von Zuwendungen an die

Landkirche selbst an. So schenkte z. B. der Diakon des

heiligen Augustinus die Hälfte seines ererbten Vermögens der

armen Kirche seines Heimathsorts.^) In der Novelle Kaiser

Marcians von 455 werden Testamente und Legate zu Gunsten

von Kirchen und Martyrien allgemein gestattet. 2) Aber

trotzdem ^var das der Landkirche zugewandte Vermögen

in der ausschliesslichen Verwaltung des Bischofs. Am
Anfang des 6. Jahrhunderts wird es als alte kirchliche

Vorschrift bezeichnet, dass alle Felder, Weinberge, Skla-

ven, alles Vieh, welche von Gläubigen den Landkirchen

zugewandt worden seien, sich in der Hand des Bischofs

befinden.^) Auch kam es sicher nicht selten vor, dass

Güter, welche in der Nähe einer Landkirche lagen und

dem Bisthum gehörten, dem Geistlichen der Landkirche

zur Verwaltung übergeben wurden. Hieraus erklärt es

sich, dass den an Landkirchen angestellten Geistlichen

verboten ward, die zu der Kirche gehörigen Güter zu ver-

äussern ohne Erlaubniss des Bischofs^), ebenso wie sich

^) Augustinus, Sermo 356, de vit. et morib. clor., c. 4 (VII, 1386):

„Cum consilio meo divisit ipsam rem .... et dimidiam donavit eccle-

siae pauperi in eodem loco constitutae."

2) Leges Nov. Marciani, tit. V: „Sancimus ut sive vidua sive dia-

conissa. . . . testamento vel codicillo suo. . . ecclesiae vcl martyrio. . ,

,

aliquid ex integro vel ex parte in quacumque re vel specie credidit

relinquendum, id... ratum firmumque consistat."

3) Concil von Orleans von 511, c. 15: „De bis quae in parochia-

nis ecclesiis offeruntur. De bis quae parocliiis in terris, vineis, man-

cipiis atque peculiis quicunque fidclcs obtulerint, antiquorum cano

-

num statuta serventur, ut omnia in episcopi potestate consistant"

[Bruns, II, 1G3).

*) Concil von Cartbago von 419, c. 5 (Cod. eccl. Afric. , c. 33.

Bruns, I, 105) : „Item placuit ut presbyteri non vendant rem ecclesiae,

ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis." — Statuta eccl. antiqua,

c. 31 (Bruns, I, 144): ,,Diaconcs et presbyteri in ^larocbia constituti

nibil audcant commutare, quia res sacratac Deo esse noscuntur."
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aus den angegebenen Verhältnissen die Vorschrift erklärt,

dass der Bischof . die Grundstücke , welche für die Land-

kirchen bestimmt sind, nicht für die Hauptkirche in der

Stadt verwerthen soll. Der Bischof würde dadurch der

mit der Schenkung oder dem Vermächtniss verbundenen

Auflage zuwiderhandeln. ^)

Den an den Landkirchen angestellten Geistlichen

scheint ferner schon im 5. Jahrhundert in Gallien ein

Anspruch auf zwei Drittel der von den Gläubigen auf

dem Altar geopferten Gaben zugestanden worden zu sein;

nur ein Drittel sollten sie an den Bischof abliefern.^)

Endlich ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen,

dass von dem zweiten Concil von Arles, das in der zweiten

Hälfte des 5. Jahrhunderts gehalten wurde, dem Bischof,

der in einer fremden Diöcese eine Kirche erbaut und die-

selbe ausgestattet hatte, die Befugniss ertheilt wurde, den

Theil der auf dem Altar geopferten Gaben zu fordern, der

bei andern Kirchen dem Diöcesanbischof zukam. ^) Dass

eine solche Kirche im übrigen dem Diöcesanbischof, nicht

dem Stifter der Kirche untergeordnet war, ist schon früher

angeführt worden. *)

^) Concil von Carthago von 421, c. 10 {3Iansi, IV, 451): „Item

placuit ut agri vel quaecunque praedia ccclesiae in diocesi constitutac

fucrint derclicta, non ea matrici ecclesiae applicati usurpet opiscopus."

— C. 15, Cod. Just., I, 2 (von Kaiser Zeno, 474—491): ,,administratio

(der durch Schenkungen u. s. w. erbauten Kapellen und Martyrien) . .

ex sententia donatorum et secundum condiciones iis impositas procedat."

2) Concil von Orleans, c. 15 (siehe S. 248, Note 3): „de his tarnen

quae in altario accesserint, tertia fideliter episcopis deferatur."

^) So dürfte wohl der Zusatz zu verstehen sein, welchen das II. Con-

cil von Arles, c. 36 dem c. 10 des Concils von Orange von 441 zu-

fügte: „si quid ipsi ecclesiae fuerit ab episcopo conditoro collatum,

is in cujus territorio est, aufcrendi exinde aliquid, non habeat potesta-

tcm. Hoc solum aedificatori episcopo credidimus rcservandum."

*) Siehe oben S. 164.
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klitsinsSn. I^^ denselben reclitliclien Verhältnissen wie die Land-

kirclien und Oratorien standen die Wohlthätigkeitsanstalten,

welche seit dem 4. Jahrhundert von Laien und Geistlichen

in grosser Zahl gegründet wurden. Sie konnten auf dem
Grundstück erbaut sein, das sich in Privateigenthum des

Gründers befand, und blieben dann wie das Grundstück

selbst Privateigenthum. Die an ihnen angestellten Geist-

lichen traten durch diese Anstellung aber nicht aus dem

Verbände des Diöcesanklerus heraus, sie blieben nach wie

vor in strenger Unterordnung unter dem Bischof und hatten

nur diejenigen geistlichen Funktionen zu vollziehen, zu

denen ihnen der Bischof die Erlaubniss ertheilt hatte.

Auch auf sie bezieht sich der achte Canon des Concils von

Chalcedon von 451, der die alte Vorschrift erneuert, dass

die an Wohlthätigkeitsanstalten, Klöstern und Kapellen

angestellten Kleriker der Kirchengewalt des Stadtbischofs

unterworfen sind. Von Sulpicius Severus wissen wir aus-

drücklich, dass er ein Armen- und Krankenhaus errichtet

hat, in dem er selbst die Verwaltung leitete und dessen

Eigenthümer er geblieben war. Aber indem die Anstalt

den Zwecken der Kirche diente, ist es die Kirche, die sie

besitzt, wie Paulinus von Nola an den Stifter schreibt, i)

Die Armen-, Kranken-, und Fremdenspitäler, wie an-

dere Wohlthätigkeitsanstalten konnten aber auch von der

Kirche selbst auf ihrem Grund und Boden erbaut sein oder

ihr von dem Stifter durch Schenkung oder Vcrmächtniss

zugewandt worden sein. Und gewiss war es der häufigere

Fall, dass diese Armenanstalten im Eigcnthum der Kirche

') Paulinus Nolanus, Ep. 24, ad Sevcrum: „...Ideo sine animi

captivitatc possessor, quia quac rescrvasti, ecclesia te servicntc possi-

deat. . . , lUud Apostoli comples ut Habens non habeas quia non tibi,

sed non habcntibus liabcns, domus tuae hospes es, ut sit hospitum

domus" (0])p. cd. 3Iuratori, Veronae 1735, p. 149).
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sich befanden. Wie über das gesammte Kircliengut so

stand auch über sie dem Bischof die volle Verfügungs-

gewalt zu. Der Bischof ernannte aus seinem Klerus die

Verwalter, die als seine Beauftragten der Anstalt vor-

zustehen hatten, wie er auch die Aerzte und die Diener-

schaft des Hauses bestellte.^)

Eine vermögensrechtliche Selbständigkeit kam diesen

Anstalten in keiner Weise zu. Sie standen, sofern sie nicht

Eigenthum eines Privatmannes waren, im Eigenthum der

bischöflichen Kirche, wie die öffentlichen Wohlthätigkeitsan-

stalten im Eigenthum der Gemeinden standen und von Ge-

meindebeamten verwaltet wurden. 2) Erst in späterer Zeit

lösten sich die kirchlichen Wohlthätigkeitsanstalten vermö-

gensrechtlich von dem einheitlichen Diöcesanvermögen los

und erwarben eine rechtliche Selbständigkeit gegenüber dem
Bischof und dem von ihm verwalteten Kirchenvermögen.

^) Ein Beispiel der Art mag aus der Lebensbeschreibung des

Joliannes Chrysostomos angeführt werden, nach welcher der Bischof

die Ausgaben der Kirche so lange beschränkte, bis die Ersparnisse

zur Gründung neuer Krankenhäuser hinreichten. „ ... Et cum super-

essent pecuniae, nova quoque infirmorum receptacula construit; prae-

ficiens his duos ex presbyterorum numero religionis summae viros,

et medicos et coquos et ministros qui sine uxoribus cssent, eis ad
obsequium statuens." Palladius, Vita S. Joh. Chrysost., c. 5 (in Opp.

Joh. Chrysost, XIII, 19).

2) Vgl. Pernice, Labeo, S. 254. — P. Eoth, lieber Stiftungen, in

Gerber und Jhering, Jahrbücher für die Dogniatik des römischen und
deutschen Privatrechts, I, 196 fg.



Kapitel IV.

Discipliiiargewalt und Gericlitsbarkeit des Bischofs.

I. Die kirchliche Discipliiiargewalt vor Constantin.

Wesen der j)ßj. r^^f ^q-^^ weltliclieii Bcsitz der Kirche eeffründete
kirchlichen o o

"'^^^^^

waitl''^'' Einfluss welchen der Bischof auf den Klerus und die Gemeinde

ausübte, war jedoch nur die eine Seite der gewaltigen Macht-

stellung, welche die Bischöfe einnahmen. Nicht geringer, ja

noch wichtiger war die Disciplinargewalt, welche die Bischöfe

über Geistliche wie Laien zu handhaben befugt waren.

Die christliche Gemeinde war eine religiös -sittliche

Lebensgemeinschaft. Die Verpflichtung, welche ihre Mit-

glieder bei dem Eintritt übernommen hatten, bestand nicht

in der Erfüllung einzelner Leistungen für die Gemeinschaft.

Die Verpflichtung bestand zunächst und wesentlich in dem

Bekenntniss des wahren Glaubens und in einem streng

sittlichen Lebenswandel nach Massgabe der kirchlichen

Vorschriften. Der Gemeinschaftswille, dem sich der Ein-

zelne als Glied der Gemeinschaft unterwirft, ist nicht ge-

richtet auf Eörderung des einen oder andern Zweckes durch

die Thätigkcit der Gemeinschaft. Er ist vielmehr darauf

gerichtet, das gesammte innere und äussere Leben der

Glieder der Gemeinschaft neu zu gestalten und mit einem

neuen Inhalt zu erfüllen, er ist darauf gerichtet, ,,das

Ileich Gottes" auf Erden zu verwirklichen.

Eine auf diesen Grundlagen sich bildende Gemein-

schaft bedarf, um ihren religiös -sittlichen Charakter zu
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bewahren, einer strengen Disciplinargewalt, die, wenn sie

niclit über äussere Zwangsmittel verfügen kann, jede Ver-

letzung der Grundlagen der Gemeinschaft mit Ausschluss

aus der Gemeinschaft zu ahnden genöthigt ist. Nur der-

jenige, der die Bedingungen der Gemeinschaft erfüllt, kann

Mitglied der Gemeinschaft sein. In der Verletzung der

Bedingungen liegt eine Lossagung von der Gemeinschaft,

die von der Gemeinschaft ihrerseits durch die Ausschliessung

nur anerkannt und ausgesprochen wird. Sofern die Ge-

meinschaft ausschliesslich eine religiös - sittliche bleibt,

kann ihr diese Befugniss, Mitglieder auszuschliessen, welche

die Bedingungen der Gemeinschaft verletzen, in keiner

Weise von der Staatsgewalt genommen oder beschränkt

werden. Denn das Verbindende in ihr ist die innere Ge-

sinnung, die aus den gemeinsamen religiösen und sittlichen

Ueberzeugungen hervorgehende geistige Einheit, welche

ihre Glieder umfasst. Durch äussere Gewalt kann aber

diese innere Einheit, wenn sie zerrissen ist, nicht her-

gestellt werden. Der Staat kann nur verhindern, dass

die Ausschliessung in der einen oder andern Form aus-

gesprochen werde, oder vielmehr er kann nur bestimmte

Formen der Ausschlusserklärung mit Strafe bedrohen.

In den Christengemeinden der vorconstantinischen Zeit J^'^^'-^^s^^^^^*- Bedeutung des

musste die Disciplinargewalt seit den Tagen der Apostel ^'^^^'^''^'''''^^"

gehandhabt werden zur Aufrechthaltung des religiös -sitt-

lichen Lebens der Gemeinschaft und der Reinheit des

Glaubens. Sie konnte unabhängig von der staatlichen

Anerkennung oder der staatlichen Verfolgung der christ-

lichen Gemeinden ausgeübt werden, denn sie war nichts

anderes als die Bethätigung des Gemeinschaftswillens auf

einem der Staatsgewalt unerreichbaren Gebiete. Die Dis-

ciplinargewalt äusserte sich in der Ausschliessung aus der

Gemeinde, in dem Bann, der, wenn er auch in seinen For-
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men mit dem jüdischen Bann zusammenhängt^), nicht in

einer solchen historischen Entlehnung, sondern mit Noth-

wendigkeit in dem innern Wesen der christlichen Gemeinde

begründet war. Das aus der Gemeinde ausgestossene Mit-

glied konnte nur wieder Aufnahme finden, nachdem es

durch schwere Bussübungen eine Gewähr geboten für ein

künftiges Festhalten am wahren Glauben und an der

christlichen Sittenstrenge und dadurch die Gemeinde wie-

der versöhnt hatte. Während aber ursprünglich die Ge-

meinde selbst es war, w^elche den Bann aussprach und den

Bussfertigen wieder aufnahm 2), vollzog sich seit dem

3. Jahrhundert mit der Ausbildung der bischöflichen Ver-

fassung die Veränderung, dass der Bischof als Träger und

Vollzieher des Gemeinschaftswillen die Ausschliessung ver-

hängte, die Bussübungen bestimmte und die Wiederaufnahme

der Büssenden vollzog. Diese Veränderung der Verfassung

wurde begleitet und gestützt durch eine Veränderung in

der Anschauung über die Bedeutung der Ausschliessung

und der Wiederaufnahme.

^'iTegrifffs.^'^^
Seit die Ansicht durchgedrungen war, dass die Ge-

meinschaft mit Christo bedingt sei durch die Gemeinschaft

mit der Kirche, erschien die Ausschliessung aus der Kirche

zugleich als eine Ausschliessung von der Gemeinschaft mit

Gott, die Wiederaufnahme als eine Versöhnung mit Gott.

Bann und Absolution wurden Akte, welche der Bischof an

Christi Statt vollzog, in seinem Namen und durch seine

Vollmacht. ^) Durch die Busse wurde nun nicht mehr allein

^) Vgl. darüber Koher, Der Kirchenbann, S. 4 fg. Am gründ-

lichsten ist der Zusammenhang des christlichen mit dem jüdischen

Bann untersucht und nachgewiesen von Vitringa, De S}'nagoga vetere,

III, 1, c. 9 sqq. (Leucopetrae, 1726, p. 730 sqq.)

^) Vgl. EitschJ, Entstehung der altkatholischen Kirche, S. 369 fg.

— liothe, Vorlesungen, I, S. 263 fg., 4.59 fg.

^) Cyprian^ Ep. 59, c. 5, ad Cornelium (p. 672): „neque enim
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die Wiedervereinigung mit der Gemeinde, sondern zunächst

die Wiedervereinigung mit Gott erworben. Die Wieder-

aufnahme nach vollzogener Busse war die Vergebung der

Sünden gegen Gott, nicht mehr die Aussöhnung mit der

verletzten Gemeinde.

Mit dieser Umwandlung in den religiösen und theo-nargew5?v^om

logischen Anschauungen war aber auch die Grundlage, auf ^^geübt?"^"

der die Gewalt des Bischofs entstanden war, verändert

worden. Der Bischof erschien nicht mehr als Träger der

ihm anvertrauten Disciplinargewalt der Gemeinde, sondern

der Bischof stützte seine Gewalt auf den ihm von Gott

übertragenen Auftrag, die Kirche zu leiten und rein zu

erhalten. Der Bischof wurde aus einem Beamten der Ge-

meinde zu einem von Gott berufenen Organ der Kirchen-

gewalt. Wie auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung,

wurde die Gemeinde bei der Ausübung der Disciplinar-

gewalt zurückgedrängt und statt ihr erschien der Bischof

als Inhaber der Kirchengewalt kraft göttlicher Vollmacht.

Damit war eine ausserordentlich eingreifende Gewalt

in die Hände der Bischöfe gelegt, die sich in gleicher

Weise über Laien wie Geistliche erstreckte. Noch hatte

die kirchliche Lehre keine allgemein anerkannte feste Ge-

stalt erhalten. Ueber die wichtigsten Punkte der Lehre

tauchten die verschiedenartigsten Ansichten auf, jede mit

dem Anspruch auf Bechtgläubigkeit, jede die andern ver-

dammend und ausschliessend. In diesem Kampfe der wieder-

streitenden Parteien um den wahren Glauben waren es die

Bischöfe, die mit der Waffe des Bannes ausgerüstet die

Entscheidung zu geben hatten. Denn sie waren durch

göttlichen Auftrag verpflichtet, die Pteinheit des Glaubens

aliundcliaerescs obortac sunt, aut nata sunt Schismata quam quando

saccrdüti Dei non obtempcratur nee unus in ecclesia ad tcmpus saccr-

do8 et ad tcmpus judex vice Cliri.sti cogitatur."
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aufrecht zu erhalten und jeden Abfall von Christus, jede

Häresie mit der Ausstossung aus der Kirche zu ahnden.

AYurde durch die zahlreichen Lehrstreitigkeiten, welche

die Kirche erfüllten, naturgemäss die Macht der Bischöfe

gesteigert, so war dies nicht weniger der Fall, als mit der

Ausdehnung und Zunahme der christlichen Gemeinden es

immer schwieriger wurde, das Ideal der Kirche, die Her-

stellung des Reiches Gottes auf Erden, zu verwirklichen.

Je grösser die Zahl der Gemeindeglieder wurde, um so

zahlreicher mussten auch die Vergehen gegen die Sittlich-

keit werden, welche ein Einschreiten des Bischofs, eine

Ausübung seiner Disciplinargewalt erforderten. Daraus

ergab sich allerdings auch, dass nicht jede Sünde mit

Ausstossung bestraft werden konnte. Nur die schweren

Sünden, die Todsünden, sollten die Verhängung des Bannes

nach sich ziehen. ^) Indessen stand der Umfang der Tod-

sünden keineswegs fest und im einzelnen Falle musste es

doch dem Bischof überlassen bleiben, eine schwere Sünde

in die eine oder die andere Kategorie zu stellen.'-^) Nur

insoweit war die Strafgewalt des Bischofs beschränkt, als

wenigstens seit dem 3. Jahrhundert die begangenen Sün-

den offenkundig sein mussten, um zur Ausschliessung des

Sünders aus der Kirche zu berechtigen. '^) Die übrigen

^) Die Unterscheidung zwischen schweren oder Todsünden und

leichten Sünden findet sich schon Lei TertnlUan, De pudicitia, c. 19

(cd. Dehler j I, 837): „Sunt autcm et contraria istis, ut graviora et

cxitiosa quae vcniam non capiant, liomicidium, idolatria, fraus, negatio,

blasphcmia utiquc et moechia et fornicatio et si qua alia violatio

templi dei . . . mortaUa esse delicta." Während nach Tcrtullian Gnade

für Todsünden überhaupt nicht gewährt wird, versteht die katliolische

Kirche heute unter Todsünden solche, für welche nur durch Venniit-

lung des Priesters Gnade erlangt werden kann.

2) Vgl. Probst, Disciplin, S. 305 fg.

3) Orif/encs, Comment. in Matth. Series, c. 89 (III, 901) : „Propter

hoc enim et in ecclesiis consuetudo tenuit talis, ut qui manifesti sunt
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Vergehen und Sünden wurden nicht der Excommunication

und der öffentlichen Busse unterworfen. Sie zogen nicht

den Ausschluss aus der Gemeinschaft mit Gott und der

Kirche nach sich. Für sie konnte der Sünder durch seine

eigne Thätigkeit die Vergebung Gottes erlangen. Hcu-

müthigc Gesinnung, Gebete, Fasten, vor allem Almosen

geben tilgten die Geheimen und leichten Sünden. Sie geben

zu einem kirchlichen Verfahren keinen Anlass.^) Wohl

aber konnte der in seinem Gewissen bedrängte Sünder sich

an vertrauenswürdige Personen um Rath wenden, und in

der Regel wird die Wahl der Natur der Sache nach auf

einen Bischof oder Geistlichen gefallen sein. Auch stand

CS ihm frei, durch eine Selbstanklage die geheime Sünde

zu einer öffentlichen zu machen und dadurch das kirch-

in magnis delictis, ejiciantur ab oratione communi..." Ilom. 21 in

Lib. Jesu navc, c. 1 (II, 447): „Ubi enim peccatum non est evidens,

ejiccrc de ecclcsia neminem possumus, ne forte cradicantes zizania

eradicemus simul cum ipsis etiam triticum."

') Orifjenes, Ilom. in Levit. 15, c. 2 (II, 262): „In gravioribus

criminibus semel tantum poenitentiae conceditur locus : ista vera com-

munia, quac frequenter incurrimus, semper pocnitcntiam recipimus et

sine intermissioue rcdimuntur." — Pacianns (Bischof von Barcelona).

Paraencsis ad poenitent., c. 4. Gottesverachtung, Mord, Ehebruch

sind die Todsünden, welche öffentliche Busse erfordern. Reliqua pec-

cata meliorum operum compensatione curantur; hacc tria crimina

...metucnda sunt... Ista sunt capitalia, ista mortalia {Gallandi^

Biblioth. vet. patr., VII, 270). Ucber TertiiUian und Cypriau, die von

denselben Grundsätzen ausgehen, siehe Kliefoth, Liturg. Abhandlungen

(185G), II, 50 fg. G2 fg. Ein Ilauptirrthum des gelehrten Werkes von

Morinns besteht in der Annahme, dass in den ersten Jahrhunderten

auch wegen geheimer Sünden ein kirchliches Verfahren habe statt-

finden müssen. Bei ihnen habe aber der Priester, nicht der Bischof,

Bussübungen auferlegt und die Absolution ertheilt (V, c. IG, p. 20G sqq.).

WcrthvoU ist die kurze Ilistoria poenitentiae publicae von J. Sirmoml

(üpp. Varia IV, 32-'] sqq.). Hier auch (c. 3, p. 328) die richtige

Erklärung der vielfach missverstandenen Stellen CyprkuiSj Ep. IG c. 2

(p. 518); Ep. 17, c. 2 (p. 522).

Locning, Gcscliiclitc des Kiichciucchts. I. 17
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liehe Verfahren selbst hervorzurufen. Nur in der öffent-

lichen Denuithigung und der Uebernahme der oli'entliclien

Busse glaubte der Sünder die Aussöhnung mit Gott wieder

gCAvinnen zu können.^) Endlich konnte der geheime Sünder

auch ohne durch öffentliches Geständniss sich einem kirch-

liche]! Verfahren auszusetzen und den Ausschluss aus der

Kirchengemeinschaft auf sich zu nehmen, aus freiem An-

triebe die kirchlichen Bussübungen als fromme Werke mit-

machen und dadurch die Beruhigung seines Gewissens zu

erreichen suchen.-)

Wie die Laien waren auch die Geistlichen der Dis-

ciplinargew^alt des Bischofs unbedingt unterworfen. Der

Bischof konnte seine Kleriker vom Priester bis zum Thür-

hüter wegen Verletzung der ihnen obliegenden Amtspflichten,

wie wegen gemeiner Vergehen und offenkundiger schwerer

Sünden des Amtes entsetzen oder zeitweise vom Amte sus-

pendiren, sowie den durch Amtsentsetzung aus dem Kleriker-

in den Laienstand Verstossenen aus der Kirchengemeinschaft

ausschliessen. ^)

^) Orirjencs, Ilom. II, c. G, in Psalm. 37 (II, G88): „Ili qiü pecca-

verimt, si quidem occultant et rctiiicnt iiitra sc peccatum, intrinsecus

urgcntiir... Tantummodo circumspicc diligcntius, cui debes confitcri

peccatum tinim. Proba jirius medicum cui debeas causam languoris

cxponcre... si quid consilii dederit, facias et sequaris, si intcllexerit

et praeviderit talem esse laiiguorem tuum, qui in conventu totius

ecclcsiac exponi debeat et curari.

') Cyprian^ de Lapsis, c. 26 (p. 256 sqq.). — Morimis, 1. c. —
Fr(uik, Die Bussdisciphn der Kirche, S. 519 fg.

2) Die Disciplinargcwalt des Bischofs über den Diöccsanklcrus

ergibt' sich für das 3. Jahrhundert insbesondere aus Cyprian, Ep. 4,

ad Pomponium (p. 475): „Et idcirco consultc et cum vigorc fecisti

. . . abstincndo diaconum ([ui cum virgine saepc mansit, scd et cctcros

qui cum virginibus dormire consuevcrant." — Aus dem 4. Jahrhundert.

C'oncil von Antiochien, c. 12; Concil von Carthago von .')07, c. GG. —
Vgl. Koher, Deposition, S. 296 fg. Proxiat^ Disciplin, S. 408.
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Mit der Disciplinargewalt über Kleriker und Laien der ^a^unÄS-'
Gemeinde verband aber der Bischof ferner die Befugniss *^skeiton.

und die Pflicht," Streitigkeiten zu entscheiden, welche zwi-

schen den einzelnen Gliedern der Gemeinde oder zwischen

den Einzelnen und der Gemeinde entstanden waren über

die Stellung der Einzelnen in der Gemeinde, über die

ihnen obliegenden Pflichten und die ihnen zukommenden

Rechte. Derartige Streitigkeiten, die in dem Verhältniss

der Einzelnen zu der Gemeinschaft begründet waren, konn-

ten entstehen über die Giltigkeit einer Taufe, einer Weihe

u. s. w. , über die Ansprüche der Geistlichen auf Lebens-

unterhalt durch die Kirche, über die den Geistlichen der

verschiedenen Rangstufen zustehenden Befugnisse, über die

Aufnahme Fremder in der Gemeinde. Für all diese Streitig-

keiten war kein anderes richterliches Organ vorhanden als

der Bischof, da selbstverständlich an ein Anrufen der welt-

lichen Gerichte in weitaus den meisten dieser Fällen gar

nicht gedacht werden konnte. Nur wenn es sich um ver-

mögensrechtliche Streitigkeiten handelte, konnten die strei-

tenden Parteien in der Kirche sich an das staatliche Gericht

wenden, um eine Entscheidung von ihm zu erhalten. Voraus-

setzung war aber immer, dass der jedesmalige Kaiser den

Christen seine Gunst zugewandt und ihre Gemeinden als

Privatcorporationen fortbestehen Hess. ^)

^) Hierfür bietet ein Beispiel der bekannte von Eusehins erzählte

Streitfall zwischen Paulus von Samosata, der seines Amtes als Bischof

von Antiochien entsetzt worden war, und seinem Nachfolger Domnus.

Da erstcrcr seine Absetzung nicht anerkennen und die Kirche nicht

räumen will, so wendet sicli die Partei des Domnus an den Kaiser

Aurelian, damit er ihr als der rechtmässigen Vertreterin der Gemeinde
von Antiochien die Kirche als P^igenthum zuspreche. Aurelian fällte

das Urtheil, indem er die Entscheidung der P'rage, welche Partei als

die rechtmässige Vertretung der Gemeinde anzusehen sei, den italisclien

Bischöfen iil)ortrng. {Eusebius, Ilist. eecl., VII, c. 30.) — lieber die Civil-

17*
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^.'^^T^'^My^'^'."-'^' Die Biscliüfc, denen die kircliliclie Disciplinarffewalt

^'' schöfo.^'" wie die Entsclieidung von kirchlichen Verwaltungsstreitig-

keitcn ohhag, waren aber ferner noch im Besitz eines

weittragenden Machtmittels. Sie hatten zur Beilegung

aller privatrechtlichen Streitigkeiten der Christen unter

einander eine ausgedehnte schiedsrichterliche Thätigkeit,

die meistens thatsächlich die Bedeutung einer wirklichen

Gerichtsbarkeit erlangt hatte. Der Bischof, der durch

die kirchliche Machtfülle, mit der er ausgestattet war,

schon jeden Widerstand in der Gemeinde zu brechen

vermochte, gewann damit einen wichtigen Einfiuss auch auf

die Vermögens- und Familienverhäl-tnisse der Gemeinde-

glieder. Nach der Vorschrift des Apostels Paulus (I Cor. G,

1— 7) war es den Christen verboten, ihre Streitigkeiten vor

die weltlichen Gerichte zu bringen , bei dem heidnischen

Bichter eine Klage anzustellen. In der Gemeinde selbst

sollen alle Zwistigkeiten , welcher Art sie auch seien, aus-

geglichen werden. Seit Ausbildung der bischöflichen Ver-

fassung musste dem Bischof die Aufgabe zufallen, die

Versöhnung der streitenden Gemeindeglieder herbeizuführen

und eine schiedsrichterliche Thätigkeit auszuüben. Aus der

zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts zeigen uns die Apostoli-

schen Constitutionen für die orientalischen Christengemeinden

wenigstens das Bild einer sehr ausgedehnten und bedeuten-

den Wirksamkeit des Bischofs als Vermittler und Schieds-

richter. Kein Christ darf eine Klage bei dem heidnischen

Gericht anbringen, selbst nicht gegen einen Heiden. Lieber

solle er auf sein Hecht verzichten und Unrecht leiden. ^)

Kleinere Streitigkeiten soll der Diakon im Auftrag des

jui-isdiktion der Kaiser in der damaligen Zeit vgl. Bethmann-JIoUwefj,

Komischer Civilprozess, III, 92 fg. Mommsen, Römisches Staatsrecht,

n, 915 fg.

') Constit. Apost., II, c. 4G.
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Bischofs erledigen, nur die grössern Sachen sollen dem Bischof

vorbehalten bleiben.^) Der Bischof soll jeden Montag

Gericht halten, damit, wenn die Parteien sich bei seiner

Entscheidung nicht beruhigen, sie bis zum nächsten Sonn-

tag sich versöhnen können. Vor dem Richterstuhl, auf

dem der Bischof, umgeben von seinen Priestern und Dia-

konen, sitzt, haben beide Parteien zu erscheinen und erst

nachdem die Priester und Diakonen einen Sühneversuch

gemacht haben, soll das eigentliche Verfahren beginnen.

Es folgen eingehende Vorschriften über die Personen, welche

von der Klage auszuschliessen seien, über die Zeugen u. s. w.

Der Bischof hat nach Berathung mit den Priestern und

Diakonen das Urtheil zu fällen. ^) Das Verfahren der welt-

lichen Gerichte soll dem Bischof als Vorbild dienen.^)

Nicht blos privatrechtliche Streitigkeiten wurden vor

dem Richterstuhl des Bischofs verhandelt und erledigt.

Auch bei Verbrechen, die in der Christengemeinde vor-

gekommen, sollte bei dem Bischof geklagt werden. Aber

diese Entscheidungen der Bischöfe hatten keine rechtliche

Bedeutung. Der Bischof übte nicht eine wirkliche Gerichts-

barkeit aus, seine Urtheile existirten für das Recht nicht.

Selbst als Schiedsgericht im Sinne des römischen Rechts

darf sein Gericht nicht gefasst werden. Aus dem Schieds-

spruch des Arbiter konnte nach römischen Recht nur ge-

klagt werden, wenn in dem Schiedsvertrag, durch welchen

die streitenden Parteien die Entscheidung ihres Rechts-

streits einem Schiedsrichter übertragen, in der Eorm der

Stipulation die Erfüllung des Schiedsspruches versprochen

worden war. ^) In der ausführlichen Darstellung der Apo-

') Constit. AiJ(;st., II, c. 44.

2) Constit. Apost., II, c. 47 fg.

3) Constit. Apost., II, c. 52.

L. 11, 5^ 2, 4; L. i;3, § 2; L. 27, § 7; L. :J2 , I). do ivcoplis,
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stolisclien Constitutionen ist von einem besondern Abscliliiss

eines Schiedsvertrags oder gar einer Stipulation keine llcde;

auch hätte ja, um die Exsecution des Schiedsrichterspruchs

des Bischofs zu veranlassen, wieder eine Klage auf Er-

füllung bei den weltlichen Gerichten angestellt werden

müssen. Dem Bischof standen, um seine Entscheidungen

zur Ausführung zu bringen, keine andern als geistliche Mittel

zu Gebote. Wer sich weigerte, seinem Ausspruche Folge

zu leisten, konnte nur aus der Gemeinde ausgeschlossen

werden, wie denn auch der Bann die schwerste Strafe war,

welche der Bischof über den vor ihm angeklagten Ver-

brecher verhängen konnte. ^)

IL Discipliiiargewalt der Bischöfe in der nach-

coiistaiitinischeii Zeit.

Diese rein geistliche Autorität, welche der Bischof sich

erworben hatte und welche in den meisten Fällen wohl

ausgereicht haben mag, um die staatliche Gerichtsbarkeit

zu ersetzen und die Disciplin in der Gemeinde aufrecht zu

erhalten, erhielt, seitdem das Christenthum vom Staate an-

erkannt und der Staatsreligion gleichgestellt wurde, eine

gesetzliche Grundlage und staatlichen Schutz. Anderer-

seits aber nahmen seitdem auch die Kaiser die Bcfugniss

in Anspruch, die Ausübung der kirchlichen Disciplinargewalt

und der bischöflichen Gerichtsbarkeit zu überwachen, sie

durch Gesetze zu regeln und selbst an der Ausübung sich

zu betheiligen. Die römische Gesetzgebung ist vielfach mass-

gebend geworden auch für spätere Zeiten und bedarf d ess-

halb hier einer eingehenden Darstellung. Dabei ist streng

4, 8. — Vgl. Heimhach in Weiskes Rechtslexicon, II, 746 %. —
AndrCj GcmeinrcchtHclie Grimdzügc der Schiedsgerichte (18G0), S. 4 fg.

^) Constit. Apost., II, c. 50.
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zu sclieidcn, nicht wie meist gcscliielit zwischen Straf-

gerichtsbarkeit und streitiger oder Civilgerichtsbarkeit,

sondern zwischen Disciplinargewalt der Bischöfe in Bezug

auf kirchliche Verhältnisse und zwischen der staatlichen

Gerichtsbarkeit in Bezug auf weltliche Verhältnisse, an

welchen den Bischöfen zunächst ein Antheil übertragen

wurde.

Der Bischof übte, wie schon in der vorconstantinischen ,V'"{''^."ff 'j*^^'

' bischöflichen

Zeit, die volle Disciplinargewalt über den Klerus und Jic ^'^"P.!^\"i''-*''

Laien seiner Diöcese aus. ^) In der Regel zog er zur

Untersuchung, vor Festsetzung der kirchlichen Strafe, die

Priester und Diakonen der Kirche hinzu. Es galt als un-

gehörig, wenn der Bischof, ohne sie zu hören, in schweren

Fällen eine Kirchenstrafe verhängte.^) Wie aber seit dem

4. Jahrhundert der Wirkungskreis der Biscliöfe grösser

wurde, mussten sich auch für die Handhabung der Dis-

ciplinargewalt theils auf dem Wege der Uebung, theils

durch die Beschlüsse der allgemeinen und Provinzial-

synoden zahlreiche Vorschriften ausbilden, die sich sowohl

auf die kirchlichen Vergehen als auch auf das Verfahren

und die Strafmittel bezogen. Allerdings blieb auch jetzt

der Kreis der offenkundigen Sünden, welche mit Aus-

schliessung aus der Gemeinde bedroht waren, noch un-

') Nur in der nordafrikanischcii Kirche wurde die Discix)linar-

gewalt des Bischofs über liöhere Geistliche beschränkt. Das erste

Concil von Carthago zwischen 345 und 318 beschloss, dass bei der

Ilandliabung der Disciplin über einen Diakon der Bischof zwei benach-

barte Biscliöfe und, wenn es sich um einen Priester handelt, fünf

zuziehen solle (c. 11. Bruns, I, 115). Vgl. Fcsslcr , Der kanonische

Prozess... in der vorjustinianischen Periode (18G0), S. 7G fg.

'^) Amhrosius hält dies dem Bischof von Verona, der eine Nonne
auf falschem Verdacht hin oxcomniunicirt hatte, vor, ,, . . .cum tu sine

alicuius fratris consilio hoc Judicium tibi solus vindicanduin i)utai'is"

(Kp. 5, ad Syagrium Vcronens. episcopmn. IH, 71)4).
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bestimmt. Durch die Synodalbcsclilüsse wurden zwar

zalilreiclic Handlungen namentlich aufgeführt, welche die

Verhängung des Bannes zur Folge haben sollten. Indcss

war der Bischof hieran keineswegs gebunden, da der Be-

griff der schweren oder Todsünden nicht feststand und

verschieden ausgelegt wurde. ^) Schon die Apostolisclißn

Constitutionen (II, c. 46) hatten den Bischof ermahnt, die

leichten Sünden nicht zu schwer zu bestrafen, und später

wurde der Bischof von den Synoden häufig gewarnt, nicht

über Unschuldige noch wegen leichter Vergehen den Bann

zu verhängen.

3)01 Kirchen- d[q "Wirkung des Bannes war Ausschluss aus derbann und seine "-'

Wirkungen.
i^irc];iiici;ien G cmcinschaft. Der Gebannte war ausgeschlossen

von dem Empfang und Spendung des Abendmahls.

Seine Opfergaben und Almosen wurden verschmäht, sein

Name aus dem Verzeichniss der Gläubigen gestrichen,

für welche der Priester in der Kirche beten solle. Jeder

religiöse Verkehr mit ihm verboten. 2) Desshalb war es

den Geistlichen, besonders den höhern Geistlichen unter-

sagt, in irgend welchen Verkehr mit den Gebannten zu

treten. Jede Berührung auch im täglichen Leben, war für

den Geistlichen selbst wieder mit dem Banne bedroht.^)

Auch den Laien war es verboten, mit ihnen eine religiöse

Gemeinschaft durch Gebet u. s. w. zu haben. ^) Dagegen

1) Vgl. hierüber die sehr eingehende Untersuchung von Binf/ham,

XVI, 3, § 14 fg. (Works VI, 177 fg.), der in den folgenden Kapiteln

(XVI, 4—14, Works, VI, 19(3—507), eine genaue Darstellung aller

kirchlichen Bestimmungen über die Bestrafung der schweren Sünden

gibt. Unter letztern versteht er alle Sünden, die sich als Verletzung

eines der zehn Gebote aulfassen lassen.

2) Für die Einzelheiten vgl. Koher, Der Kirchenbann, S. 243 fg.

rrohst, Disciplin, S. 399 fg.

^) Concil von Antiochia von 341, c. 12. — Concil von Toledo

von 400, c. 15. IG.

^) Canoncs Apost., c. 11. — Statuta eccl. antiqua, c. 73.
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ward erst seit der Mitte des 5. Jahrhunderts das Verbot,

keinen Verkehr mit Excommunicirten im bürgerlichen Leben

zu unterhalten, auch auf Laien ausgedehnt und damit dem

Kirclienbanne eine weit grössere Wirksamkeit gegeben, als

er bisher auszuüben vermochte. Während es früher den

Einzelnen überlassen blieb, ob sie ihren Verkehr mit den

von der Kirche Ausgeschlossenen fortsetzen wollten oder

nicht 1), wurde jetzt in Anknüpfung an einzelne Aeusserungen

der Apostel (I Cor. 5, u; II Thess. 3, 14) auch den Laien

vorgeschrieben, keinen gesellschaftlichen Verkehr mit den

Gebannten zu unterhalten, insbesondere nicht mit ihnen

zu speisen. Doch bedrohen die Concilbeschlüsse die Ueber-

tretung dieses Gebots noch nicht mit einer kirchlichen

Strafe ^), wie auch später noch von den gallischen Concilien

^) Unrichtig ist es aber, wenn aus Constitut. Apost., II, c. 40,

geschlossen wird, dass die alte Kirche geradezu ermahnt habe, den

Excommunicirten Umgang und Aufnahme in das Haus nicht zu ver-

sagen, sondern sie zu trösten und aufzurichten {Moriiius, Comment.

historicus de disciplina in administr. sacram. poenit., IV, c. 2, § 7

[ed. 1651, p. 172] und Probst, Disciplin, S. 402). Es ist in c. 40 nicht von

Gebannten die Rede, sondern nur von solchen, welche wegen kleine-

rer Sünden mit Busse belegt sind (xofq ouv di aaaptia? d9opta^£fai).

Am Schlüsse des c. 41 werden im Gegensatz hierzu diejenigen genannt,

welche der Bischof aus der Kirche ausschliesst {oLizoy.QKTza xv]? iKxXiQafa?).

2) II. Concil von Arles, c. 49: „Secundum instituta seniorum si

quis a communione sacerdotali fuerit auctoritate suspensus, hunc non

solum a clcricorum, sed etiam a totius populi colloquio atquc convivio

X^lacuit excludi." Maassen, Geschichte, S. 391, sieht in den instituta

seniorum die Statuta cccl. antiqua, deren c. 73 der älteste Canon sei,

welcher die Bestimmung enthalte, dass auch die Laien den Verkehr

mit dem Excommunicirten zu meiden hätten. Aber c. 78 bezieht sich

nur auf den geistlichen Verkehr, auf communicare und orare. Dieses

war schon durch das Concil von Antiochien c. 2 und die Canones

Apost. c. 11 den Laien untersagt. Den bürgerlichen Verkehr mit

Gebannten verbieten die Statuta auch nur den Geistlichen, c. 70. Es
muss dahin gestellt l>leiben , was das Concil von Arles unter den

instituta seniorum verstand, wenn nicht überhaupt nur einer neuen
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der bürgerliche Verkehr nicht mit allen Excommunicirten

verLoten wurde, sondern nur mit solchen, welche unter

Verletzung der von ihnen übernommenen Verpflichtung,

öffentliche Busse zu thun, wieder in Sünde verfallen waren.

Letztere sollen von allen Gläubigen gemieden werden, da-

mit sie selbst leichter zur lleue gelangen, andere aber

durch ihr Beispiel abgeschreckt werden. ^)

Wegen geringerer kirchlicher Vergehen wurden die

Laien auf bestimmte Zeit von der Theilnahme an dem
Abendmahl und an dem Kirchengebet ausgeschlossen, ohne

jedoch aus der Kirche selbst ausgestossen zu sein. Sic

konnten dem Gottesdienst beiwohnen, mussten aber vor

Beginn der heiligen Handlung die Kirche verlassen. Die

Strafe wurde auf mehrere Jahre, nicht selten auf zehn

Jahre verhängt. -) Sie ward in den Concilienbeschlüssen

Vorschrift durch Berufung auf alte Satzungen leiclitcr Eingang ver-

schafft werden sollte. — Auch in dem Schreiben des Bischofs Synesius

von Cyrene, durch welches er die Excomnumikation des Andrunicus,

des Statthalters von Ptolcmais, den andern Bischöfen niitthcilt, wer-

den die Laien nur ermalmt, mit dem Gebannten keinen Umgang zu

pflegen, nur den Geistlichen wird der Verkehr bei Strafe untersagt

{Synesius Ep. 58, ad cpiscopos, Opp. ed. Fetavü, Paris 1640, p. 202).

C. 15 des ersten Concils von Tpledo von 400, welchen Koher, Kirchen-

bann, S. 383, anführt, bezieht sich nur auf Geistliche. In c. IG wird

die Aufnahme einer gebannten geweihten Jungfrau durch eine mulier

christiana verboten, doch ist unter der letztern wohl nur eine

geweihte Jungfrau zu verstehen, wie unter christianus häufig nur ein

Kleriker. Vgl. c. 2, Cod. Tlieod., V, 5; c. 50, 123, Cod. Theod., XIl, 2;

c. 11, Cod. Theod., XIV, 3. Gothofrcdm, IV, 412; V, 178.

^) Coneil von Tours, c. 8. — Concil von Vannes, c. 3.

'-) Vgl. insbesondere Binfjham, Anli(iuities, XVI, c. 2, § 5 (VlI,

84 fg.). Die Strafe heisst in den Quellen a9optc7jj.oi;, Ausschluss von

der cominunio, Abendmahlsgemeinschaft. Die doppelte Bedeutung

von communio (Abendmahls- und Kirchengemeinschaft) hat zu vielen

Missverständnissen verführt. Vgl. Jlefele, Conciliengeschichte, I, 155.

Franko Bussdisciplin, S. 800 1''^^. Vgl. jedoch Fcchtriip in der Tübin-

ger Theolog. (^uarlalschrift 1872, S, 454, der unter communio in der
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des 4. und 5. Jahrhunderts, besonders in den spanischen,

häufig angedroht, war aber in ihrer Anwendung keines-

wegs auf die in ihnen erwähnten Fälle beschränkt. Es war

dem Ermessen des Bischofs überlassen, von ihr in den ihm

geeignet scheinenden Fällen Gebrauch zu machen.

Derjenige, der aus der Kirchengemeinschaft ausge- ^a]nl7und

schlössen worden, musste, um wieder aufgenommen zu

werden, zur Busse zugelassen sein. Für die Bussübungen

waren im 4. Jahrhundert besonders in der orientalischen

Kirche vier Stufen oder Stationen ausgebildet worden, die

der Weinenden, der Hörenden, der Knieenden und der

Stellenden, die in der abendländischen Kirche indess nicht

allgemeine Aufnahme gefunden haben, i) Während die

Excommunicirten in der ersten Station der Weinenden vor

der Thüre der Kirche die Zulassung zu den übrigen Buss-

stufen erflehen mussten, wurden die wegen leichterer Ver-

gehen Verurtheilten sogleich in die obern Klassen der

Büssenden versetzt. Nach vollendeter Busszeit nahm der

Bischof die Büsser wieder in die Kirchen- oder Abend-

mahlsgemeinschaft auf. Die Priester konnten nur in Aus-

nahmefällen oder im Auftrag des Bischofs die Wieder-

aufnahme vollziehen. ^) Der Bischof konnte übrigens auch

die Zeit der Busse abkürzen oder einzelne Bussübtingen

erlassen ^) und nicht selten geschah dies in Folge der Ver-

wendung der Staatsbehörden, denen die Kirche selbst die

Befugniss hierfür zuerkannte.^)

Hegel Kircliengemeinscliaft verstehen will, darin aber sicherlich zu

weit geht.

^) Vgl. hierüber insbesondere die nur allzu breite Auseinander-

setzung bei Franh^ a. a. 0., S. 555 fg.

2) Siehe oben S. 157, Note 2.

3) Concil von Nicäa, c. 12. Concil von Ancyra, c. 5.

^) Augustinus an Macedonius (Ep. 153, c. 5, II, G87). „Si ergo

vobis fas est ccclesiasticam corroptioncm intercedendo niitigarc, quo-

modo cpisco2)us vestro gladio debet interccderc?"
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Es ergibt sich hieraus, dass die Bussübungen keine

Strafen waren, welche den Büssenden auferlegt wurden.

Kirchliche Strafen waren nur die Ausschliessung aus

der Kirche und aus der Abendmahlsgemeinschaft.

Die Bussübungen waren viehuehr die Mittel, durch welche

die Gestraften Aufhebung der Strafe, Wiederaufnahme in die

Gemeinscliaft erwirken konnten. Sie Avaren die Bürgschaft,

welche diejenigen, welche die Grundlagen der christlichen

Gemeinscliaft verletzt hatten, geben mussten, wenn sie

dieser wieder theilhaftig werden wollten. In Folge dessen

konnten auch solche, über welche die Strafe nicht verhängt

worden war, diesen Bussübungen sich freiwillig unterziehen.

Es geschah dies insbesondere von denen, die sich geheimer

schwerer Sünden bewusst waren, aber nicht den Mutli

hatten, durch ein öffentliches Bekenntniss derselben sich

einem kirchlichen und in vielen Fällen auch einem welt-

lichen Strafverfahren auszusetzen. Sie hatten sich nicht

mit der Kirche, da die Kirche nur öffentliche Verbrechen

verfolgen konnte, sondern mit Gott auszusöhnen und nah-

men zu diesem Zweck die Bussübungen auf sich. Sie

wandten sich in ihrer Gewissensnoth an den Bischof oder

einen Priester, um ihn zu berathen, ob sie ihre Sünden

öffentlich bekennen und sich selbst anklagen sollten, wel-

chen Bussübungen sie sich unterziehen sollten, endlich um
deren Fürbitte bei Gott zur Erlangung der göttlichen

Gnade zu erflehen.^) Dem Geistliclien kam nur die Stelle

') Vj^l. hierüber Dallaeus (Daille): ,,I)c sacramentali sivc auri-

culari Latinoruin confessione (Genevae 1C61), L. IV, p. 288 sqq. —
Biiigliam, Anliquitics, XVIII; c. 3 (VII, 112 sfj({.). — Stcitz, Das

röiiiisclie Busssacraincnt (Frankfurt 1854), S. 32 ig., 77 fg. — Schon

von Dallaeus ist die gründliche Widerlegung der auch heute noch

von den römisch-katholischen Theologen festgchaltnen Ansicht gegc-

Ijcn, dass in diesen Jahrhunderten das Institut der Privatbeiclite und

das rciniische Dogma von dem Ihisssacrament bestanden hätten. Da
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eines Seelcnarztcs und eines Vermittlers und FürLitters zu.

Eine Vorschrift, dass die Gläubigen sich an den Bischof

oder einen Priester zu wenden haben, um durch ihn wegen

ihrer geheimen Sünden Aussöhnung mit Gott zu erlangen,

bestand nicht. Erst Papst Leo I. stellte die Behauptung

auf, dass Gott nur auf die Fürbitte des Bischofs schwere

Sünden, welche eine Verletzung der Gaben der Wieder-

geburt seien, vergebe.^)

Dai^'Cffen hat Papst Leo keineswegs, wie so häufig be- ^ Geheime
'^ ^ »• o ' '-' Beichte nicht

hauptet wird und wie es auch gegenwärtig noch die herr-^^^'s^schricben.

sehende Ansicht protestantischer Schriftsteller ist, die

geheime Ohrenbeichte eingeführt. Li dem Schreiben an

die süditalischen Bischöfe, auf welches man sich hierfür

durchweg und ausschliesslich beruft, erklärt der Papst es

nur für eine Verletzung der apostolischen Regel, wenn, wie

dies in letzterer Zeit vielfach vorgekommen, die Bischöfe

von denen, welche wegen geheimer Sünden sich an sie

wenden und freiwillig Bussübungen auf sich nehmen, ein

schriftliches Sündenbekenntniss verlangen und dies dann

öffentlich vorlesen lassen. Bei geheimen Sünden genüge es,

die römieclien Theologen diese ihre Ansicht nicht aufgeben und eine

wissenschaftliche Widerlegung derselben nicht anerkennen dürfen, so

hat es auch keinen wissenschaftlichen Zweck, ihre Behauptungen im-

mer von neuem wieder zu bekämpfen. Siehe übrigens Frohst ^ Die

Sacramcnte, S. 284 fg. und FranJc, Bussdisciplin, S. 399 fg. — lieber

das Institut des Busspriesters, welches in der orientalischen Kirche

während kurzer Zeit bestand, Steitz, a. a. 0., S. 81 fg.

') Leo 1. an Bischof Thcodorus von Frcjus (11. Juni 452. Bal-

Icrini, I, 1173. Jaffc, n. 203). „Multiplex miscricordia Dci ita lapsi-

bus humanis subvcnit. . . . ut qui rcgencrationis dona violassent. . .

.

ad rcmissioncm criminum pcrvcnircnt sie divinae bonitatis praesidiis

ordinatis ut indulgentia Dci nisi supplicationibus sacerdotum nequeat

obtincri" — Augustinus hatte noch eine solche Beschränkung der

Allmacht Gottes durch den Priester weit weggewiesen. Vgl. insbe-

sondere Kp. ir)3 ad Macedonium, c. 3 (II, G84).
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wenn der Sünder ein geheimes Bekenntniss dem Bischof

ablege, damit derselbe bei Gott Fürbitte einlegen könne.

Viele würden sich entscbliessen , Busse zu tliun, wenn sie

wissen, dass ihre geheimen Sünden nicht offenkundig wer-

den und sie nicht der Gefahr einer Strafverfolgung sich

aussetzen. ^) Leo I. hat damit nicht die geheime Beichte

vorgeschrieben, sondern er hat nur die Veröffentlichung

der dem Bischof freiwillig gebeichteten Sünden verboten. Ein

solches Sündenbekenntniss ist auch von ihm gar nicht allge-

mein gefordert worden, sondern nur von denen, welche Buss-

übungen auf sich nehmen wollen, wozu Niemand, der nicht

wegen eines öffentlichen Vergehens bestraft war, verpflichtet

war. ^) Auch bestand die Neuerung Leos nicht darin, dass

er das bis dahin übliche öffentliche Sündenbekenntniss

durch ein geheimes ersetzt habe ^); denn eine Verpflichtung

zu einem öffentlichen Bekenntniss geheimer Sünden hatte

bis dahin gar nicht bestanden; und noch weniger hat Leo

ein öffentliches Sündenbekenntniss verboten.^) Er erklärt

^) Leo I. an die Bischöfe von Campanien, Samnium und Piccnum

(von 459. Ballerini, I, 1429. Jctffe, n. 321), c. 2: „Illam etiam

contra apostolicam rcgulam praesumptioncm, quam nupcr agnovi a

quibusdara illicita usurpatione committi, modis oninibus constituo

submoveri: de poenitentia scilicetquae a fidelibus postulatur, ne

de singulorum peccatorum gencre libcllis scripta professio publice reci-

tetur, quum rcatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus iudicari

confessione secreta.... Sufficit enim illa confcssio quae primum dco

offertur, tunc ctiam sacerdoti qui pro delictis poenitcntium precator

accedit. Tunc enim plurcs ad pocnitentiam potcrunt provocari, si

populi auribus non publicetur conscicntia confitcntis."

^) Die herrschende Ansicht siehe z. B. bei Hahn , Die Lehre von

den Sakramenten in ihrer geschichtlichen Entwickelung (Breslau 18(54),

S. 91 : „Erst Leo der Grosse ordnete eine geheime Beichte vor dem
Priester allein an." Hase, Kirchengeschichte (9. Aufl., 1867), S. 103.

Kurtz, Handbuch der Kirchengeschichte, II, 411. StciU, a.a.O.,

S. 106.

^) So fälschlich Eothe, Vorlesungen, II, 97.

^) Wie Ilichter-lJove (7. Aufl.), S. 825 meint.



— 211 —

gerade umgekehrt ein solches für laudabilis. In dem ganzen

Schreiben Leos ist überhaupt keine Neuerung enthalten.

Er eifert nur gegen den Missbrauch, Avelchen einzelne Bi-

schöfe mit den ihnen gemachten Sündenbekenntnissen ge-

trieben haben. Es sei zwar lobenswerth, wenn der Sünder

den Muth habe, öffentlich seine Sünden zu bekennen, aber

es könne von den Menschen, wie sie einmal seien, nicht

gefordert werden, und desshalb sei jener Missbrauch ab-

zuschaffen. 1) Endlich ist gegen die herrschende Ansicht

hervorzuheben, dass Papst Leo nirgends die Priester be-

auftragt oder für berechtigt erklärt hat, ein geheimes

Sündenbekenntniss entgegenzunehmen und die Vergebung

der Sünden zu vermitteln, sondern dass er überall nur von

Bischöfen spricht. Indem man irrthümlicher Weise

unter dem Ausdruck sacerdos, der bis in das 6. Jahrhun-

dert, wenn er allein steht, nur den Bischof bezeichnet,

den Priester verstand, kam man dazu, dem Papste Leo

eine grosse Reform des Busswesens, die Einführung der

Ohrenbeichte, zuzuschreiben.^) Papst Leo hat an der

Handhabung der kirchlichen Disciplinargewalt und an dem
kirchlichen Busswesen lediglich nichts geändert und, wenn

^) „Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quae

prox^tcr dei timorem apud homincs rubescere non vcretur, tarnen quia

11011 omiiium liujusmodi sunt peccata, ut ca, quae poenitentiam poscunt,

non timcant publicaie, removeretur improbabilis consuetudo."
'^) Fast alle modernen protestantisclien Schriftsteller sind in den

Irrthum verfallen, in dem sacerdos den Priester zu sehen {Hahn,

a. a. 0., Hase, a. a. 0., Kiirtz, a. a. 0., Ilichter-Dove, a. a. 0., Steitz,

a. a. 0., u. s. w., u. s. w.). Priester werden in damaliger Zeit nur als

sacerdotes secundi ordinis bezeichnet, niemals einfach als sacerdotes.

Vgl. Sirmond zu Apoll. Sidonius Ep. IV, 25 {Sirmond, Opp. I, 554).

rhilbps, Kirchenrecht, I, 282: „In den päpstlichen Briefen und Coii-

cilienschlüssen der altern Zeit bezeichnet das Wort sacerdos schlecht-

hin immer nur den Llihichof."
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die angeführte Stelle aucli späterhin verwcrthet worden ist,

um als Zeugniss für die Ohrenbeichte zu dienen, so ist doch

Papst Leo hieran völlig unschuldig. Auf die Bedeutung

der von Leo gelegentlich gethanen Aeusserung, dass Gott,

die geheimen Sünden nur vergehe auf Fürbitte des Bischofs,

ist hier nicht weiter einzugehen. Doch mag darauf hin-

gewiesen werden, dass diese Ansicht weder in diesem

noch in den nächstfolgenden Jahrhunderten eine allgemeine

Anerkennung in der Kirche gefunden hat. ^)

Keine ccnsurac d[q AusschHcssung aus der Kirchen- oder der Abcnd-
latac seilten- "

^^'•^^^ mahlsgemeinschaft konnte nur als Strafe von dem Bischof

verhängt werden nach einem vorhergegangenen förmlichen

Verfahren. Disciplinarstrafen, die mit der bedrohten straf-

baren Handlung von selbst eintreten, die also ohne Spruch

des Bichters den Sünder treffen, die später sogenannten

censurae latae sententiae, hat die ältere Kirche nicht ge-

kannt. Augustinus liefert hierfür einen voll giltigen Beweis,

indem er erklärt: ,,\Yir (Bischöfe) können Niemand an der

kirchlichen Gemeinschaft verhindern ... es sei denn dass

er freiwillig bekannt hat oder dass er in einem weltlichen

oder kirchlichen Gericht angeklagt und überwiesen worden

sei. Denn wer wagt beides auf sich zu nehmen, dass er

einem Menschen Ankläger und Richter sei?"^)

Gegen diese früher herrschende Ansicht^) sind in neue-

1) Vgl. z. B. Maximus von Turin ^ Ilom. 53, de Poenitcntia Pctri

(cd. Rom. 1784, p. 167); Jidianus Fomerius , De vita contemplativa,

II, c. 7. Bingliam, VII, 120.

2) Aufjustinus, Sermö, p. 351 de Poenitcnt. (VII, 1359): „Nos vero

a commimionc prohiberc quomquam non iiossumus, . . nisi aut spontc

confessum aut in aliquo sivc sacculari sive ccclesiastico judicio nonii-

natum atque convictum. Quis enim sibi utrumque audeat assumerc,

ut cuiquam ipsc sit et aceusator et judex?"

=) Siehe z. 13. Dupin, De Antiqua ecclcsiac disciplina, Dissertat.

III, c. 2 (ed. Magunt. 1788, p. 115 sqq.); van Kspc}!, Jus Ecclesiast.
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rcr Zeit mehrere Einwände erhoben worden. Theils wird

behauptet, dass solche Disciplinarstrafen, die den Thäter

ohne Urtheilssprüch treffen, in der Kirche von Anfang an

in allgemeinem Gebrauch gewesen seien ^); theils will man

wenigstens Spuren derselben schon im 4. Jahrhundert fin-

den.^) Indess sind diese Einwände nicht begründet. Man
beruft sich insbesondere darauf, dass einzelne Concilicn

des 4. Jahrhunderts, statt demjenigen, der eine verbotene

Handlung begehen wird, mit der Verhängung des Bannes

zu drohen, das Anathema über ihn aussprechen. Da
dies nun die spätere Form ist, in welcher eine censura

latae sententiae ausgedrückt wird, so glaubte man auch in

diesen Concilienbeschlüssen eine solche finden zu können. ^^)

Indessen ist dieser Schluss nicht zutreffend, da diese Be-

deutung dem Anathema nicht immer beiwohnt. Anathema

heisst bekanntlich ursprünglich das der Gottheit aufgestellte

Weihgeschenk, das Gott Geweihte, seiner Rache, seiner

Strafe Verfallne. So heisst auch über Jemanden das Ana-

thema aussprechen zunächst nur „wünschen, dass er von

der Rache Gottes getroffen werde". Erst in übertragenem

Sinne wird mit Anathema die Strafe des jüdischen, dann

des christlichen Bannes bezeichnet. Aber trotzdem konnte

auch später die Formel: Anathema 1 angewandt werden,

nicht um die Verhängung einer kirchlichen Strafe zu er-

klären, sondern um über Jemanden einen Fluch aus-

zusprechen, ihn als Gott verfallen zu bezeichnen. So

erzählt Socrates, dass 431 nach der Absetzung des Bischofs

r. III, tit. XI, c. G, n. 19. 20. J. 11. LöJimcr, Jus eccl. Potcstaiitiuni,

L. III, lit. 41, § 4(; (cd. 1774, III, 751) u. a.

') Z.B. Kohcr , Der Kirchenbann, S. 55 fg.; liefde, Concilien-

gcschiclitc, I, 7<^0.

2) JiicJdcr-Düvc, S. G51, Anmcrkunpj 7.

^) Ivs goliörcn hierher insbesondere die Concilicn von Gangra

um o7() und Sarngossa von 381 {Jtrini.s, I, lOG; If, 13).

Loch in g, (tcscliiclitc des Kirclicurcdils. I. ]^
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Nestorius die Gcistliclicn die Strassen durchzogen und über

ihn Anathema riefen. ^) Und Tlieodoretus erzählt von einem

Mönch, der über den Kaiser Theodosius IL das Anathema

ausgesprochen habe. Der Kaiser wandte sich an den Bi-

schof, der den Fluch aufheben solle. Der Bischof antwortete,

der Mönch habe nicht die Befugniss, über ihn das Anathema

auszusprechen. Er sei gelöst. Doch beruhigte sich der Kaiser

hierbei nicht und drang darauf, dass der Mönch selbst den

Fluch zurücknehme.^) Es bedarf keines weitern Nachweises,

dass das Anathema, das der Mönch oder die Geistlichen von

Constantinopel ausriefen, nicht die Verhängung der schwer-

sten kirchlichen Strafe in sich enthielt. Ebenso bedeutet

das Anathema der Concilien dieser Zeit nicht den sofortigen

Eintritt des Kirchenbannes mit der That, ohne dass es

eines besondern Urtheils bedurft hätte, sondern nur den

Fluch, welchen die auf dem Concil versammelten Väter über

den, der ihren Canones zuwiderhandelte, aussprachen. Die

Wirkung eines solchen Fluches sollte nur eine rein geistige

sein, die Wirkung des Bannes war eine Ausschliessung auch

von dem äusserlichen Leben der Kirche. — Ferner wird der

Canon 1 des Concils von Antiochia von 341 als klarer Be-

weis für das Bestehen der excommunicatio latae sententiac

angeführt. ^) Der Canon ist gerichtet gegen die Verletzung

des Beschlusses des Concils zu Nicäa über die Feier des

Osterfestes. Die Laien, die sich einer solchen schuldig

machen, sollen, wenn sie in allzu hartnäckiger Weise

in ihrem Widerstand gegen den Beschluss des Con-

cils verharren, von der Kirchcngemeinschaft ausgeschlos-

') /Socm^es, YII, c. 34 (p. 813) : „xotv-»] fj.v'vTO'. itricpti) Ttavtc? ol xXyj-

ptxot auTOV äv£^Yi[jLaTt.aaV oG'tw yap ol XpiaTiavo\ xaX£tv £?wäa{ji.£,v tr^v xaxa

ToCi [iXaacpi^fjLOu ^^vjcpov, orav auTT/'' wcrrcsp £v tJi-qX-rj avaarr'aavxs; (pavipov

ToT; äz.0.01 xy.TaaTr'aw[J.£v."

2) Theodorct, Ilist. eccl., V, c. 37 (p. 401).

^j Kobcr, a. a. 0., S. 57.
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seil werden, die höliern Geistliclien aber sofort.^) Nur indem

man jenen Zwischensatz übersieht, kann man hierin eine

Gegenüberstellung der beiden Arten der Excommunication

finden. Der Gegensatz beruht vielmehr darauf, dass Laien

nur ausgeschlossen werden, wenn sie hartnäckigen Un-

gehorsam zeigen, Geistliche schon bei einer einmaligen

Verletzung. — Eine Reihe von andern Stellen, in welchen

man für das Vorhandensein der excommunicatio latae sen-

tentiae eine Bestätigung zu finden glaubte, sprechen über-

haupt nicht von der Ausschliessung aus der Kirche, sondern

von der Ausschliessung von der göttlichen Gnade, wie sich

daraus ergibt, dass sie nur von den Folgen der geheimen

Sünden handeln, die, sofern sie nicht öffentlich bekannt

wurden, der kirchlichen Disciplinarstrafe überhaupt nicht

unterlagen. ^) Während also von Augustinus in unzweideu-

tigen Worten erklärt wird, dass Niemand von der kirch-

lichen Gemeinschaft ausgeschlossen und von der Theilnahme

am Abendmahl zurückzuweisen sei, der nicht in ordnunngs-

mässigem Verfahren verurtheilt worden, lässt sich eine

Spur der später entstandenen Strafform der excommuni-

*) „(tou? XalV.ob?) aKO'.vG)v»]TOu? y,CfX aitoßXiqTOu? etvat xr,<; ^y.xXT)a''a?, £?

£7tt[j.£voi£v 9iXov£'.y.OT£pov hioxd\xtvoi TTpbs Toc xaXws öiöoyfjieva." Wenn
aber ein höherer Geistlicher ,,ij.£Ta tov opov toOtov xo\lxr^azlZ') . . . . ?5'.a^£iv

. . . tcOtov 1^ ayia aovo5o? ^vt£u^£V y]Sy] aXXorptov l,'xp!.v£ t^? £x.xXi]afas."

Aus der Anwendung der Zeitform des Präsens kann nichts geschlossen

werden, da dieselbe in beiden Sätzen sich findet.

2) Dahin gehört die von Kober (S. 59) angeführte Stelle des Ju-

lian Pomerius, L. IT, c. 7, n. 2. 3, die von solchen spricht ,,qui aliquod

occulte crimen admittunt", aber ausdrücklich erklärt, dass sie nicht

excommunicirt seien, sondern dass sie nur „sine causa communicant",

ohne Erfolg an dem Abendmahl thcilnehmen. Der von Koher weiter-

liin citirte c. 75 des 4. Concils von Toledo von G33 {Brtins, I, 241 fg.)

setzt den offenkuntligen Verbrechen gar nicht, wie Koher meint, die

geheimen entgegen, sondern wiederholt nur ein und dieselbe Straf-

androhung dreimal mit densell)cn Worten, wie es am Schlüsse heisst

,,tertia reiterata sententia".

18*
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catio latac sententiae in diesen Zeiten nicht nach-

weisen.

verhängniii? j)^^, hischöfüchen Disciplinarffewalt waren alle Bewohner
des Kirchen- ^ "-"

eh'lflüsJri'ieh'c
^^^1' Diöccse , Gcistlichc wie Laien unterworfen, i) Jedoch

i'ersoiu-n.
^^^^, ^^^ Kirchc in der Anwendung dos Kirchenbannes ausser-

ordentlich vorsichtig. Besonders Augustinus war es, der

den Bischöfen wiederholt einschärft, nur dann den Bann

zu verhängen, wenn daraus nicht Schaden für die Kirche,

Verwirrung oder Abfall erfolgen könne. Nur wenn der

Schuldige keine Anhänger habe, die ihn auch trotz des

Bannes in seinem Widerstand gegen die Kirche vertheidigen

könnten, solle die Kirche ihn mit ihrer Strafe treffen; nur

wenn der Bischof sicher sei, dass auch die Gemeinde auf

seiner Seite stehe, dürfe er den Bann verhängen. Dem
mächtigen Sünder gegenüber, der viele Anhänger besitze

und ein Schisma hervorrufen könne, solle die Strenge der

Kirchendisciplin nicht zur Anwendung kommen. Die Schlech-

ten müssen der Guten wegen geduldet werden. ^) Dies war

auch die Ursache, weshalb die Kirche zwar grundsätzlich

^) Auch Fremde, die sich in dem Bistlium aufhielten konnten

von dem Bischof excommunicirt worden. So wurde im Jahre 412 der

Pelagianer Cölestius, welcher aus Italien nach Carthago gekommen war,

dort wegen Häresie excommunicirt [Marius Mercator, Commonitorium,

c. 1; ed. Garnerius, Paris 1G73, p. 6). — Siehe auch Fessicr, S. G2.

-) Augustinus^ Contra Epist. Parminiani, III, c. 2 (XII, 81 sqq.):

..Quando ita cujuscumque crimen notum est et omnibus exsecrabile

apparet, ut vel nullos prorsus vel non tales habeat defensorcs, per

quos possit Schisma contingere, non dormiat severitas disciplinae. . .

Et re vera, si contagio peccandi multitudinem invaserit, divinae disci-

plinae severa misericordia necessaria est : nam consilia separationis

et inania sunt et perniciosa atque sacrilegia: quia et impia et sujicrba

fiunt. Et plus perturbant infirmos bonos quam corrigunt animosos

malos.'' — Lib. post coUationem ad Donatistas, c. 20 (XII, 741)). —
De Baptismo, IV, c. 9 (XII, 165). — Ep. 87 ad Emeritum Donat.,

(II, 275); Ep. 76 ad Donat., (II, 237); Ep. 43, c. 8 ad episcopos

Donat., (II, 129).
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CS öfter ausspracli, class aucli die Kaiser der vollen I^i«- ^KaLl!''

ciplinargcwalt der Kirche uiiterliegen, weshalb aber niemals

der Bann über einen Kaiser verhängt wurde. Mehrfach

zwar wurden die Kaiser mit kleinern Kirchenstrafen belegt,

wie ja Ambrosius nach der berllhmtcn Erzählung Theodo-

rets den Kaiser Theodosius von der Abendmahlsgemeinschaft

ausschloss, bis er für das Blutbad von Thessalonich Busse

gcthan. 1) Dagegen hielt es die Kirche nicht für gerathen,

einen Kaiser von der Kirchengemeinschaft selbst auszu-

schliessen. Selbst diejenigen, welche sich, wie Constantius

und Valens, offen zu dem Arianismus bekannten und die

rechtgläubigen Bischöfe verfolgten, wurden nicht mit dem

Kirchenbanne belegt und noch Papst Symmachus glaubte

sich in lebhaftem Tone von dem Verdacht reinigen zu

müssen, als habe er beabsichtigt, den Kaiser mit dem

Bann zu belegen. ^) Auch wurde, da die Strafe des Kirchen-

bannes nicht von selbst mit der begangenen Sünde eintrat,

ein arianischer Kaiser oder König nicht als im Bann bc-

^) Theodoret, Ilist. cccl., V, c. 18. — Dass Ambrosius den Kaiser

nicht excommunicirtc, geht aus der Erzählung Theodorcts unzweifel-

haft hervor und ist weitläufig nachgewiesen von EUies Diqnn, Dissert.

hist., Yll (Magant. 1788, p. 400 sqq.) und BwgJiam, Antiquities, XVI,

c. 3, § 5. 6 (Works, VI, 141 sqq.). — Auf die sagenhaften Geschichten

von dem ungenannten Bischof, der den Kaiser Philippus Arab^ mit

dem Banne belegt haben soll, und von dem ungenannten Kaiser, der

von einem sonst nicht bekannten Bischof Babylas von Antiochien aus

der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wurde, braucht hier nicht einge-

gangen zu werden, da ihre historische Unglaubwürdigkeit zu Tage liegt,

— Koher, Kirchcnl)ann, S. 108, möchte freilich an der Geschichte

lies Bischofs Babylas keinen Zweifel hegen.

2) Symmachus, Apologeticus {Jaffe, n. 475 ; Thiel, I, 704, zwischen

506 und 512), c. 10: „Dicis quod mecum conspirans senatus excom-

municaverit te. Istud ({iiidem cgo non fcci, sed rational)iliter factum

a decessoribus mois sine dubio obscquor. . . . Nos non tc excommuiii-

cavimus, imperator, sed Acacium: tu disccde al) Acacio et ab illius

excommunicatione disccdia."
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liiullicli betrachtet, wie sicli deutlicli daraus ergibt, dass

im 5. Jabrlmndert die den Arianismus bekennenden ger-

manischen Fürsten von den römischen Bischöfen als
,, ge-

liebt e Söhne" bezeichnet werden.^)

Ucber Staats- Daffen kam es, wenn auch nicht eerade häufiff, vor,
boaiute,

.

'

. .

dass hohe Staatsbeamte von der Kirchengemeinschaft aus-

geschlossen wurden. Die wenigen Beispiele, die uns hiervon

berichtet werden, müssen noch heute dazu dienen, den

Muth und die Unerschrockenheit der katholischen Bischöfe

auch den höchsten Würdenträgern gegenüber zu verherr-

lichen. So haben denn Athanasius von Alexandria den

Statthalter von Libyen und Synesius von Cyrene den Statt-

halter von Ptolemais mit dem Banne belegt wegen öffent-

licher schwerer Sünden. '^)

^) Papst Hilai'us an Leontius von Arles vom 3. Nov. 462 {lläel,

p. 140) spricht von dem Gesandten „qui a magnifico viro fiho nostro

Fritherico littcris suis nobis insinuatus est". Frithericli war der Bru-

der des Westgothenkönigs und Arianer. Im folgenden Jalir bezeichnet

der Papst den Burgunderkönig Gundioch als filius noster {Thiel, p. 147).

Ebenso wird von Gelasius (492—496) Theodoricli vir praecellentissimus

filius meus genannt [Joffe, n. 401; Thiel, p. 490); von der römischen

Synode von 501 unter Papst Symmachus rex piissimus (T/ueZ, I, 658). —
Es ist desshalb unrichtig, wenn vielfach, so noch von Thiel, a. a. 0., aus

dem Schreiben des Papstes Ililarus geschlossen wird, dass Gundioch

Katholik gewesen sei. Allerdings wird wieder neuerdings von Jahn
(Geschichte der Burgundionen, 1874, I, 113), wenn auch aus andern

Gründen, angenommen, dass in der Mitte des 5. Jahrhunderts die

Burgunder Katholiken gewesen seien.

2) Basilius Magnus, Ep. 61, ad Äthan. (Opp. Paris 1839, III,

223). — Synesius, Ep. 58, ad ej^iscopos
, p. 199. — Amhrosius er-

wähnt eines Richters, der zur Zeit Julians Christen, die einen heidni-

schen Altar umgestürzt hatten, bestraft hatte, und desshalb von allen

Christen gemieden worden sei (Ep. 40, II, 1022). In der Regel wird

angenommen, derselbe sei in den Bann gethan worden; davon sagt

jedoch Ambrosius nichts. Auch dass Johannes Chrysostomos, wie Ko-
ücr, S. 111, sagt, die Kaiserin Eudoxia aus der Kirchcngcmcinschaft

ausgeschlossen habe, steht im "WidcrsiDruch mit den Quellen.
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Immer war aber nur der Bischof der Diöcese, in competenz zur
' Verliangung

welcher sich der Sünder aufhielt, berechtigt, über ihn ^^^^ ßauues.

die -liirchliche " Disciplinargewalt auszuüben. Nur aus-

nahmsweise geschah es, dass schwere Anklagen sogleich

bei der Synode der betreffenden Kirchenprovinz an-

gebracht und von ihr abgeurtheilt wurden. Daher er-

scheint es als eine nicht begründete Behauptung des Papstes

Gelasius, dass jeder Bischof die Befugniss habe, auch An-

gehörige fremder Diöcesen wegen Irrlehren, die von einem

Concil verdammt worden seien, von der Kirchengemeinschaft

auszuschliessen. ^) Es widerspricht dies geradezu der auf

zahlreichen Concilien Aviederholten Vorschrift, dass kein

Bischof in einer andern Diöcese irgend eine Amtshandlung

vornehmen dürfe. 2) Dagegen war aber die von einem Bischof

verhängte Excommunication von allen Bischöfen anzuer-

kennen. Der von einem Bischof aus der Kirchengemein-

schaft Ausgeschlossene durfte von keinem andern Bischof

aufgenommen werden, wie denn auch nur der Bischof, der

den Kirchenbann verhängt hatte, oder sein Nachfolger die

Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft bewirken

konnte.^) Um diese für die Wirksamkeit des Kirchenbannes

') Gelasnis, Commoiiitorium ad Faiistum (vom Jahre 403. Jajfe,

n. 381; Thiel, l, 343). „Quod non solum praesuli apostolico facere

licuit, sed unicuique pontifici ut quoslibet et quemlibet locuni secunduni

regulam haereseos ipsius ante damnatae a catholica commuiiioiie discer-

nant." Vgl. Schulte,, Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe, S. 166.

2) Z. B. Concil von Constantinopel von 381, c. 2; II. Concil von

Carthago von 390, c. 11; von Rom 384—398, c. 15; von Tours von

460, c. 9. Das Concil von Nimes von 393, c. 4, hat es direct

ausgesprochen, dass kein Bischof über den Kleriker eines andern qu\q

Disciplinargewalt ausül)eu dürfe: ,,Ne(iue sibi alter episcopus de

clcrico altcriiis, incousulto cpiscopo cujus minister est, Judicium

viridicet."

3) Vgl. Kobci\ Kirchenbann, S. 186 fg.; dort auch zahlreiche

Belegstellen.
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so bedeutungsvollen Bestimmungen zur Durclifülirung zu

bringen, gab der Bischof von den von ihm vorgenommenen

Ausschliessungen aus der Kirche den übrigen Bischöfen in

einem Hundschreiben Kenntniss mit der Aufforderung, den

Excommunicirten jede kirchliche Gemeinschaft zu ver-

weigern. *)

liehe jhSiiii- ^^^ Ausschliessung aus der kirchlichen Gemeinschaft

"oeSi^chc "ins- konnte ihrer Natur nach sowohl über Laien wie Geistliche

jeden Grades verhängt werden und wurde auch zu allen

Zeiten über sie verhängt. Indess hatte seit dem Ende des

4. Jahrhunderts die Ansicht in der Kirche sich verbreitet,

dass es der Würde des geistlichen Standes widerspreche,

wenn ein Kleriker durch Uebernahme der öffentlichen Busse

vor allem Volk seine schweren Sünden bekenne, und da

nur nach Vollzug der Bussübungen der Excommunicirtc

wieder in die kirchliche Gemeinschaft Aufnahme finden

konnte, so musste diese Ansicht zur Folge haben, dass in

der Begel Geistliche nicht mehr excommunicirt wurden,

sondern in den meisten Fällen, in welchen ein Laie mit

Excommunication belegt wurde, die Kirche sich mit der

Absetzung des Geistlichen von seinem Amte begnügte.

Setzung' ^^ ^^^^ geradezu als Kegel, dass Excommunication eines

Laien und Amtsentsetzung des Geistlichen sich als Dis-

ciplinarstrafe desselben Vergehens entsprechen.^) Durch

die Amtsentzung wurde der Kleriker sämmtlicher Amts-

und Ehrenrechte, seiner Stellung und seiner Einkünfte

beraubt. Er wurde aus dem Klerus Verstössen und hörte

rechtlich auf, Mitglied desselben zu sein. ^) Sein Name

wurde aus dem Verzeichniss der bei der Kirche angestellten

Kleriker gestrichen und er konnte künftighin nicht mehr

') Kober, S. 100 i'<^.; Bimjham, XVI, 2, § 10 (Works, II, 00 %)•
'^) Kober, Die Dcposition und Degradation, S. 500 fg.

^) Kvbcr, Deposition, S. 5. 3H.
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in den Klerus aufgenommen werden. ^) Er wurde reclitlicli

als Laie betrachtet, miisste wie die übrigen Laien ausser-

halb des Sanctuäriums, das nur die Kleriker betreten

durften, das Abendmahl empfangen und hatte in allen

übrigen Beziehungen keine andern Rechte zu beanspruchen,

als die der gewöhnlichen Laien. 2) Lidem also für das

äussere Leben der Kirche der abgesetzte Kleriker dem

Laien völlig gleichgestellt wurde, ja er insofern in einer

nachtheiligern Lage sich befand, als ihm der Eintritt in

den geistlichen Stand verschlossen war, hat die Frage, ob

nach der Ansicht der damaligen Kirche auch dem abgesetz-

ten Kleriker noch in Folge der Ordination zu den höhern

geistlichen Aemtern ein unverwüstlicher Charakter beiwohne,

wie auch dem aus der Kirchengemeinschaft Ausgeschlosse-

nen die Wirkung der Taufe anhafte, für die Geschichte

des Kirchenrechts kein besonderes Interesse. Wenn einer-

seits auch an unzähligen Stellen der abgesetzte Kleriker

dem Laien gleichgestellt wird^), so ist doch andererseits

in Betracht zu ziehen, dass ebenso wie die Wiederholung

der Taufe auch die Wiederholung der Ordination von der

Kirche verboten war, und dass wenigstens bei Augustinus

unzweideutige Stellen sich vorfinden, welche der Ordination

eine ganz ähnliche Unzerstörbarkeit der Wirkung beilegen

wie der Taufe.*)

Amtsentsetzung und Kirchenbann waren die schwersten Andeic stiafcu
für üciötliclic.

Strafen, welche über die Geistlichen verhängt werden konn-

ten. Es musste mit der wachsenden Zahl der Geistlichen

') Ueber Ausnahmen, in denen aljgesctzte Kleriker wieder in den

Klerus aufgenommen wurden, siehe Kober, S. 35 fg.

2) Siebe über dies alles die ausfülirlicbe und gründliebe Darstellung

Kubers, a. a. 0.

') Siehe z. 13. die Anführungen bei Kober, S. 5G.

*) Siehe oben S. 280. Vgl. Kobcr, a. a. 0., S. 00 fg.
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das Bedürfniss sich Lüden, für geringere Vergehen und

Verletzungen der Amtspflichten auch mit geringern Straf-

mittehi die Disciplin auszuüben, und schon frühe hat die

Kirche eine grosse Anzahl milderer Strafarten entwickelt,

die zum grössten Theil der heutigen Disciplin der Kirche

noch eigen sind. Der Geistliche hatte von der Kirche, von

dem Bischof sein Amt. Wie ihm der Bischof dasselbe für

immer entziehen und ihn für unwürdig erklären kann,

fernerhin ein geistliches Amt zu bekleiden, so kann er

ihm auch zeitweise die Ausübung des Amtes untersagen

oder ihm zwar das Amt lassen, ihn aber einzelne Vor-

theile, die mit dem Amte an sich verbunden sind, verlustig

erklaren. Es bildete sich die Strafe der Suspension in

ihren verschiedenen Abstufungen und andere hiermit in

Zusammenhang stehende Strafarten.

Die Suspension. 1) Dic Suspcusion komuit schou frühzeitig in den beiden

Hauptformen, als Suspension vom Amt und als Suspension

der Einkünfte vor. Die erstere konnte auf bestimmte oder

unbestimmte Zeit verhängt Averden. ^) Dem Suspendirten

konnte gestattet werden, den Titel und die Würde des

Amtes fortzuführen. 2) Auch konnte die Suspension sich nur

auf einzelne mit dem Amte verbundene Funktionen er-

strecken, oder auch, wenn dic Suspension über Bischöfe

verhängt wurde, denselben nur die Ausübung ihrer Funk-

tionen in einem Theil des Bisthums untersagen. -^j Wnr

die Suspension eine vollständige oder auf unbestimmte Zeit

verhängt, so konnte den Bestraften doch die sogenante

communio peregrina gewährt werden, d. h. sie w^urden wie

fremde Kleriker, die ohne Empfehlungsschreiben ilires Bi-

•) Kober, Die iSuspension der Kirchendiener (18^)2), S. 21 fg.

Dereell)«, Depusition und Dcoradation, S. 114.

•') JJinrjham, XXVI 1, c. J, § 1 (Works, VII, 33).

^) Koher.) Suspension, S. 22; Deposition, 8. 1 IG.
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schofs in eine fremde Diöcese gekommen waren, Lelianclelt.

Der notliwencligste Lebensunterhalt wurde ihnen zwar ge-

reicht, aber sie Wurden von der kirchlichen Gemeinschaft

mit den Klerikern ferngehalten.^)

2) Eine Strafe anderer Art bestand in der Versetzung ^^'nJedrilerel

des Geistlichen auf eine untere Stufe und ein unteres Amt,

eine Strafe, welche insbesondere über höhere Kleriker ver-

hängt wurde, die sich einer Fleischessünde schuldig gemacht

hatten.-) — Verwandt hiermit, aber eine mildere Strafe

war es, wenn der Kleriker, dessen Stellung innerhalb seines

Ordo nach dem Alter der Ordination sich bestimmte, zur

Strafe verurtheilt wurde, die ihm nach dem Weihalter ge-

bührende Stelle zu verlassen und unter den Mitgliedern

seines Ordo künftig den letzten Platz einzunehmen. ^)

3) Auch kam es vor, dass der Kleriker zwar sein
^„^"iJöiferii'

kirchliches Amt nicht verlor, er aber zur Strafe für un- ^^'"^<^'^°-

fähig erklärt wurde, ein höheres Amt zu erlangen.^)

4) Endlich haben die Bischöfe seit dem 4. Jahrhundert füchugung.

nicht selten körperliche Züchtigung als Strafe angewandt,

ein Strafmittel, das ja auch in dem weltlichen Strafrecht der

Zeit eine grosse Piolle gespielt hat. ^) Doch scheinen nur die

') lieber die commimio peregrina, vgl. insbesondere die ausfülir-

liclie Untersuchung Binghams, XVII, c. 3 (Works, VII, 21—32), dem
sich anschlicssen Koher, Suspension, S. 8 fg., Ilefele, Concilienge-

schichtc, II, G50 fg.

2) Kober, Deposition, S. 119. — Nach einem auf dem Concil von
Chalcedon geltend gemachten Grundsatz soll ein Bischof nicht zum
Presbyter degradirt werden, denn wenn er seine Absetzung verdient

habe, soll er auch nicht Presbyter sein {TIefele, Conciliengcschichte,

II, 464). Dass Bischöfe auf niedrigere Ordinationsstufen zurückver-

setzt wurden, weist Koher (Deposition, S. 124) nach.

3) Kober, Deposition, S. 125.

*) Biiujham, XVII, c. 4, §9 (Works, VII, 40); Kober, Deposition,

S. 128.

'-') Vgl. Kober, Die körperliche Züchtigung als kirchliclics 8traf-

mittcl gegen Kleriker (Thcologi.schc Quartalsclirift, 1875, ö. 4 fg.). —
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untern Kleriker, die in der Regel noch in jugendlichem

Alter standen, dieser Strafe unterworfen worden zu sein.^) —
Dagegen hat in dieser Periode die Kirche, der keine eigent-

liche Strafgewalt, sondern nur eine Disciplinargewalt über

ihre Diener zustand, von der Gefängnissstrafe und der Ein-

sperrung der Geistlichen in ein Kloster keinen Gehrauch

machen können. Einzelne Fälle, dass Bischöfe ihre Geist-

lichen eingesperrt haben, werden zwar erzählt, immer aber

auch eine solche Handlung als Missbrauch der kirchlichen

Amtsbefugniss und als Gewaltthat bezeichnet.-) Von kei-

nem Concil dieser Zeit wird Geistlichen Gefängnissstrafe

angedroht; es ist desshalb unrichtig, sie als ein kirch-

liches Strafmittel dieser Periode aufzuführen, wie meist

geschieht. ^)

eiKimun-^er Wcnu wir vou dcr Strafe der körperlichen Züchtigung,

'ilschHinar" ^^^ ^^^1' l^ci untcm Geistliclicn angewandt wurde und auch
gewalt.

Augustinus , Ep. 133, ad MarcclHnum von 412 (II, 518). „Confcssio-

nem. . . virgarum vcrbcribus eruisti qui modus cocrcitionis a magistris

artium liberalium et ab ipsis parcntibus, et sacpc etiam in judiciis

solet ab cpiscopis adhibcri."

') Concil von Vannes von 465, c. 13. „(Clericum) quem cbrium

fuisse constiterit, ut ordo patitur, aut triginta dierum spatio a

conimunionc statuimus siibmovendum aut corporali subdendum esse

sui)plicio."

'^) licschwerdeschrift des Diakon Basilius über die Misshandlungen

des Patriarchen Nestorius von Konstantinopel von 430 {Mansi, IV,

1102). Dioscuros von Alcxandrien soll auf der sogenannten Iläuber-

synode zu Epliesus (449) Bischöfe und Geistliche eingesperrt haben,

um sie zur Unterschrift zu zwingen {Matisi, VI, G2G).

3) Biiujlmm, XVII, c. 4, § 11 (Works, VII, 43). Devoti Instit.

canon., IV, tit. 1 , § 10 (ed. Lcodii, 18(^0, II, 178). Dass in c. SO,

Cod. Theod., XVI, 5, von 31)0 unter decanica Gefängnissräume zu ver-

stehen seien , wie unter Berufung auf Nov. 7i) , c. 3 , von Gothofrc-

dus (VI, 1G6) und allen folgenden geschieht, hat doch seine Bedenken,

da es wenig wahrscheinlich ist, dass in Constantinopel im Jahre 39G

Häretiker im Besitz von besundern Gefängnissen für ihre Geistlichen

gewesen sind.
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erst im Beginn des 5. Jahrhunderts erwähnt wird, absehen,

so tragen alle Disciplinarmittel, welche die Kirche gegen

Laien und gegen Geistliche zur Anwendung brachte, einen

rein kirchlichen Charakter. Selbst die Suspension der

Geistlichen vom Einkommen verletzte nicht die Ilechts-

befugnisse des Geistlichen, da ihm ein Anspruch auf ein

bestimmtes Gehalt bei seiner Anstellung nicht gegeben

wurde, sondern, wie oben gezeigt, der Bischof nach freiem

Ermessen das Kirchenvermögen zu verwalten und dessen

Erträgnisse, sowie die sonstigen Einnahmen der Kirche zu

vertheilen hatte. Der Staat hatte desshalb, als er die

Kirche mit ihrer bisherigen Verfassung und die Bischöfe

als die Vertreter der einzelnen Kirchengemeinden, als

Träger der Kirchengewalt anerkannte, auch diese Dis-

ciplinargewalt den Bischöfen nicht besonders zu bestätigen

oder sie ihnen gar erst zu verleihen gehabt. Er hätte sie

höchstens durch seine Gesetzgebung beschränken können.

Aber wie der römische Staat die Disciplinargewalt der

Judengemeinden uneingeschränkt bestehen Hess und noch

im Jahre 392 Kaiser Theodosius strengtens verbot, die

Judengemeinden zu zwingen, Personen wieder aufzunehmen,

welche durch das Urtheil der Patriarchen ausgeschlossen,

also mit dem Banne belegt worden seien i), ebenso

Hess auch der römische Staat den Bischöfen die unbe-

schränkte Disciplinargewalt, zu excommuniciren und Geist-

liche ihrer Aemter zu entsetzen. Valentinian I. (364—375)

hatte ausdrücklich die kirchliche Disciplinargewalt aner-

kannt und bestimmt, dass in Sachen des Glaubens und der

innern Verhältnisse der kirchlichen Gemeinschaft die Bi-

schöfe zu entscheiden haben. 2) Dieser Grundsatz wurde

') c. 8, Cod. Thcod., XVI, 8. Die Juden hatten sich beklagt, dass
durch die Staatsbcliürdeu ihnen häufig ein solcher Zwang ano'cthan

werde.

2) Die Constitution selbst ist nicht erhalten, sie wird aber angc-
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auch von den Naclifolgern Valentinians bestätigt. Die rein

kirchlichen Streitsachen waren der Kompetenz der welt-

lichen Gerichte entzogen, wie Gratian im Jahre 370,

Theodosius der Grosse im Jahre 384, Honorius im Jahre

399 und 412 und endlich Valentinian III. im Jahre 425

erklären.^) In diesen kaiserlichen Gesetzen werden drei

Kategorien von rein kirchlichen Sachen unterschieden,

welche der Disciplinargewalt der Kirche vorbehalten

werden. 1) Glaubenssachen (causae fidei-), 2) Streitig-

keiten um kirchliche A-cmter (causae ecclesiastici alicujus

ordinis, 3) Verletzungen der Disciplin durch Geistliche

und Laien. ^')

Von der Kirche wurde verboten, irgend eine auf eine

kirchliche Frage bezügliche Klage bei den weltlichen Ge-

richten anzubringen; ebenso war es aber auch den welt-

führt von Ambrosius in dem Schreiben an Valentinian II. (von 380):

,,Augustae memoriae pater tuus non solum sermonc rcspondit , scd

etiam legibus suis sanxit: In causa fidei vel ecclesiastici alicujus ordi-

nis cum judicare debere, qui nee munere impar ncc jure dissimilis;

liaec enim verba rescripti sunt, hoc est sacerdotes de sacerdotibus

voluit judicare. , . .Quando audisti, clementissime Imperator, in causa

fidei laicos de episcopo judicasse?. ." (IE, 910). Vgl. Fessler, Kanon,

Prozess, S. 90, der jedoch dem Kcscript Valentinians eine zu weite

Auslegung gibt.

^) c. 23, Cod. Theod., XVI, 2; Constit. Sirm. III; c. 1, Cod. Theod.,

XVI, 11; c. 42, Cod. Theod., XVI, 2 und c. 47, Cod. Theod., XVI, 2.

2) Rescript Valentinians L; Jlonoritis, in c. 1, Cod. Theod.,

XVI, 11. ,,Quoties de religione agitur, episcopus convenit agitare."

^) Gratian in c. 23, Cod. Theod., XVI, 2: ,,Qui mos est causa-

rum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est, ut si qua

sunt ex quibusdam dissensionibus levibusqne delictis ad religionis

observantiam pertinentia." — Valentinian I. bei Amhrositis, 1. c.

:

„Quin etiam si alias quoque argueretur episcopus, et morum esset exa-

minanda causa, etiam hanc voluit ad episcopale Judicium pcrtinere."

Golhofrediis (VI, 334) bemerkt mit Recht: „Causa morum id est levia

ecclesiastica delicta."
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liehen Gerichten untersagt, Klagen dieser Art anzunehmen

und eine solche Streitigkeit zu entscheiden. ^) Die Ab-

setzung von Geistlichen durch ihre Bischöfe^), die Unter-

suchung und Aburtheilung von Häresien durch die Bischöfe ^')

werden in den weltlichen Gesetzen mehrfach erwähnt.

Indessen be":nü']!;te sich die Kirche nicht mit der blossen ^^
staatliche

~ o Vollstreckung

Anerkennung ihrer Disciplinargewalt durch den Staat. Sie xj^theYie^ver-

verlangte auch schon im 4. Jahrhundert, dass die Staats- ^'^'^^^^s*-

gewalt die von den Bischöfen gefällten Urtheile in rein

kirchlichen Angelegenheiten zur Ausführung bringe. Wir

haben früher gesehen, dass der Staat eine Reihe von rein

kirchlichen Vergehen, wie insbesondere Abfall vom Christen-

thum und Abfall vom reinen Glauben für weltliche Ver-

gehen erklärte und mit weltlicher Strafe bedrohte. Bei

ihnen waren die Bischöfe wie die weltlichen Gerichte

gleichmässig kompetent, das weltliche Gericht konnte un-

abhängig von dem geistlichen sein Urtheil auf Grund des

Staatsgesetzes fällen und zur Ausführung bringen. Die

Kirche aber forderte auch, dass die Entscheidungen der

Bischöfe in Angelegenheiten, in welchen die Kompetenz

^) Concil von Constantinopel von 381, c. 6. Der Canon gehört

jedoch wahrscheinlich nicht diesem ökumenischen Concil, sondern dem
Concil von Constantinopel von 382 an. Vgl. Hefele, Conciliengeschichte,

II, 13 fg.; 3Iaassen, Geschichte I, 111. — Theodosius in Constit.

Sirm. III. „Habcnt illi (clerici) judices suos nee quidquam his publi-

cis commune cum legibus, quantum ad causas tarnen ecclesiasticas

pertinet, quas decet episcopali auctoritate decidi."

2) c. 39. 41, Cod. Theod., XVI, 2 (von 408 und 412).

3) Novellae Valentiniani III, tit. XYll von 445, erwähnt die Un-
tersuchung Leos I. gegen manichäisch Gesinnte in Rom: „Quae enim
et quam dictu audituque obscocna in judicio beatissimi Leonis papae,
coram senatu amplissimo, maniicsta ipsorum confessione patefacta

sunt?" Die Ocffentlichkeit der Verhandkmg und die Anwesenheit
hoher lieamter und Senatoren erwähnt auch Leo selbst in seinem
Bericht an die italischen Bischöfe (vqh 444, JaJ/'e, n. 183; Ballcrini^

I, 623).
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der weltlichen Gerichte ausgeschlossen war, mit Hilfe der

Staatsgewalt durchgeführt werden. So sprach das Concil

von Antiochia (341) es als eine allgemeine Verpflichtung

der Staatsbehörden aus, gegen einen Geistlichen, der von

seinem Bischof entsetzt worden sei, dieser Entscheidung aber

nicht Folge leisten wolle, einzuschreiten. i) Doch scheint

eine allgemein gesetzliche Bestimmung über die Durch-

führung der bischöflichen Entscheidungen durch die Staats-

behörden nicht gegeben, es vielmehr im einzelnen dem

Ermessen der Behörden anheimgestellt worden zu sein, ob

und in wieweit sie die geistliche Macht des Bischofs mit der

weltlichen Macht stützen wollten. Wenigstens bittet das

Concil von Carthago vom Jahre 401 im Canon 6 den

Kaiser um Erlass eines Gesetzes, durch welches bei Strafe

verboten werde, einen von seinem Bischof verurtheilten

Geistlichen gegen dieses Urtheil und seine Folgen in Schutz

zu nehmen. -) Es ist nicht bekannt, dass der Kaiser dieser

Bitte gewillfahrt hätte.

1) Vgl. Bwgham, XVI, c. 2, § 3 (Works, VI, G4 fg.). Koher,

Kirchenbann, S. 440. — Andere Stellen der Art: III. Concil von Car-

thago von 397, c. 38. 42. 43.

2) Cod. eccl. Afric, c. G2: „Et illud petendum ut statuere dig-

nentur, ut si qiiis cujuslibet honoris clcricus judicio episcoporum quo-

cunque crimine fuerit damnatus, non liceat cum sive ab ccclesiis

quibus praefuit, sive a quolibet homini defensari, intcrposita poena

damni
,

pecuniae atque honoris." — Es muss hieraus geschlossen

werden, dass die Behörden nicht verpflichtet waren, den Bischöfen

den weltlichen Arm zu leihen. Eine solche Verpflichtung wäre alku'-

dings ausgesprochen in der Constitution von Theodosius von 384

(Constit. Sirmond. Ill, ed. llcenel, p. 453), wenn die von ILtcucI gege-

Ijcne Erklärung richtig wäre. Der betreffende Satz lautot, nachdem

vorher die Disciplinargewalt des Bischofs in rein geistlichen Ange-

legenheiten bestätigt worden: „Quarc laudabilis auctoritas tua (d. h.

der Präfekten, an welche die Constitution gerichtet ist) arbitrio tcmpe-

rato (|uicquid negotiorum talium (d. h. causae ccclesiasticae) incidet,

tcrminabit, habituro pontilicium sacrae disceptationis Timotheo cpi-
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Auch reichten sicher in der Kegel die dem Bischof

zustehenden Machtmittel hin, um seinen Sprüchen Nach-

druck zu gehen und den etwaigen Widerstand zu brechen.

Dagegen hielten sich die Kaiser kraft ihrer Vollgewalt in

Staat und Kirche für berechtigt, die Ausübung der kirch-

lichen Disciplinargewalt zu beaufsichtigen , Normen über

das VerMiren zu erlassen, und selbst an derselben sich zu

betheiligen. Indessen trat diese Mitwirkung des Kaisers,

wenigstens soweit uns die Quellen hiervon berichten, in

der Regel nur bei der von den Concilien geübten Dis-

ciplinargerichtsbarkeit hervor; wir werden desshalb diesen

Punkt in einem spätem Kapitel im Zusammenhang erörtern.

Die Disciplinargewalt, welche dem Bischof über die

Geistlichen und Laien seines Bisthums zustand, gewährte

ihm demnach eine ausserordentliche Macht, jedoch war

sie, wenn auch sehr ausgedehnt, nicht schrankenlos. Von

dem Urtheil des Bischofs konnte an den Metropoliten und

die Provinzialsynode Berufung eingelegt werden. Auch

hiervon wird in einem folgenden Kapitel zu handeln sein.

III. Aiitheil des Bischofs an der bürgerliclien Rechtspflege.

Es ist früher dargestellt worden , wie in den Jahr- constantin er-°
theilt den Bi-

keit.

liunderten vor Constantin die Christen, eingedenk der schüfen eine
' ° Genchtsbar-

Yorschrift des Apostels, vermieden vor den weltlichen

Gerichten zu erscheinen und wie sie ihre Streitigkeiten in

gütlicher Weise durch den Bischof zum Austrag bringen

scopo." Hsencl erklärt terminal )it mit exscquetur. Die Constit. Sirm.

I und XVIII, auf die sich llacnel beruft, enthalten das Wort nicht und
l)eziehen sich nur auf die Execution von bischöflichen Urthcilen in

bürgern chen Rechtsstreitigkeiten, niclit in causac ecclesiasticae. Das
Wort kommt sonst in dieser Bedeutung nicht vor. Terminaro heisst

an dieser Stelle vielmehr: die Sache ablehnen wegen Inkompetenz.

Locning, Geschichte des Kirchcnrcchts. I. 19

RT. MICIIAEL'S
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Hessen. Wir haben gesehen, wie sich liieraus eine reiche

Wirksamkeit des Bischofs entwickelt hatte, die jedoch jeder

rechtlichen Grundlage entbehrte. Als nun die christliche

Religion Gleichberechtigung mit der alten Staatsrcligion

erhielt und bald den grössten Theil des römischen Reichs

eroberte, wurde diese Wirksamkeit der Bischöfe nicht nur

dadurch ausgedehnt, dass die Christengemeinden fast die

gesammte Bevölkerung in sich aufnahmen, sondern auch

dadurch, dass Constantin den Bischöfen eine wirkliche

Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitig-

keiten ort heilte, die sie in Concurrenz mit den staat-

lichen Gerichten auszuüben hatten.

Das erste Gesetz, durch welches den Bischöfen eine weit-

gehende öffentlich-rechtliche Befugniss verliehen wurde, ist

uns zwar nicht erhalten, wohl aber zwei Constitutionen Con-

stantins, in welchen er den Inhalt dieses ersten Gesetzes

wiederholt. Die Aechtlieit dieser beiden Constitutionen war

lange bestritten, ist indessen in neuerer Zeit fast allgemein

anerkannt worden. ^) Trotzdem mangelt es an einer gc-

*) Es sind die erste und siebzehnte der von Sirmond herausge-

gebnen Constitutionen (Appendix Cod. Thcod. novis constitutionibus

cumulatior, Paris 1631; neuste und beste Ausgabe von Ilaeiiel, XVllI

Constitutiones quas J. Sirmondus. . . divulgavit, im Anhang seiner Aus-

gabe der Novellae Constitutiones, Bonnae 1844). Seit Gotliofredus in

seinem Commentar zu der ersten der Constitutionen (VI, 339 fg.) die

Aechtheit bestritten hatte, wurden sie fast allgemein für unächt gehal-

ten. Doch fanden sie auch nicht wenige Verthcidiger, die insbeson-

dere im kirchlichen Interesse eine Fälschung nicht zugeben wollten.

Die reiche Literatur gibt ITaenel, a. a. 0., p. 420 fg., vollständig an.

Ilacncl hat (p. 433 fg.) in überzeugender Weise dargethan, dass die

Gründe, welche für die Unächtheit bisher angeführt worden sind,

nicht ausreichen, um sie zu erweisen, wenn er es auch für höchst auf-

fällig erklären muss, dass den IJischöfen eine wirkliche Jurisdiction

erthfilt worden sei. (p. 437: ,, Et magnum quidem jus est atque

oninino singulare, nequc vcro tantum, ut ob id solum haec constitutio

Slipposita habenda sit.") Seitdem ist allgemein in Deutschland wenig-
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nügenden Erklärung der Gründe, welche Constantin bewogen,

wenige Jahre, nachdem die Strafgesetze gegen das Christen-

thum aufgehoben waren und eben erst den Verfolgungen

Einhalt gethan worden, den Bischöfen eine wirkliche

Gerichtsbarkeit zu übertragen.

Zunächt gingen allerdings die Vorrechte, mit welchen
^^j^jj^'i'g^fj^^^^^^^

Constantin die Bischöfe ausstattete, nicht soweit. Durch

eine erste Constitution vom Jahre 321 wurde nur das Schieds-

gericht des Bischofs gesetzlich anerkannt und privilegirt.

Wie oben erwähnt, konnte nach dem römischen Hecht bis

Justinian auf die Ausführung des Spruches eines Schieds-

richters nur geklagt werden, wenn der Schiedsvertrag, das

compromissum, in der Form der Stipulation abgeschlossen

worden war. Constantin scheint nun die Parteien, welche

den Bischof zum Schiedsrichter erwählten, von dieser Form
befreit zu haben. ^) Er gestattete ferner, dass in jedem

Stadium des Prozesses die Parteien die Sache vor den

Bischof ziehen konnten. -) Dagegen kann nicht bewiesen

werden, dass schon durch diese Constitution die schieds-

richterlichen Sprüche in Bezug auf die Exsecution den

richterlichen Urtheilen gleichgestellt worden seien. Auf

stens die Acchtheit angenommen worden, ohne dass für dieselbe neue

Gründe beigebracht worden wären. Vgl. Puchta, Institutionen, I,

§ 12G; Bichter-Dove, S. 616; Schulte, Lehrbuch des Kirchenrechts

(3. Aufl.), S. 385; Wetzell, System des ordentlichen Civilprozesses,

§ 32 (2. Aufl., S. 303) ; von Bethmann-HoJhveg, Civilprozess in geschicht-

licher Entwickelung, III, 113; Dove, De jurisdictionis eccl. apud

Germanos Gallosque progressu (1855), p. 11 sqq.

') Constit. Sirmond. XVII. Es ist dies zwar in dem abbreviirteu

Text nicht ausdrücklich gesagt, doch darf es daraus geschlossen werden,

dass den Parteien gestattet wird „negotium ad legem christianam

transfcrrc", ohne dass der Nothwendigkeit der Stipulation Erwähnung
geschieht.

^) Constit. Sirni. XVll. „...etiamsi negotium apud judicem sit

inchoaf imi."

11)*
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Erfüllung des Scliiedsspruclics iiinsste nach gemeinem Reclitc

aus der Stipulation, die in der Regel Strafstipulation war,

geklagt -svcrden. Naclidem Constantin den formlosen

Scliiedsvertrag auf Bestellung des Bischofs zum Schieds-

richter für zulässig erklärt hatte, konnte mit einer actio

in factum auf Erfüllung geklagt werden, wie später als

Justinian in mehrern andern Fällen eine Klage aus dem

formlosen Schiedsvertrag gewährt hatte, i) In der Regel wird

dagegen hehauptet, dass Constantin in der ersten Constitu-

tion schon die Schiedssprüche der Bischöfe den Urtheilen der

staatlichen Gerichte gleichgestellt und die Behörden ange-

wiesen habe, sie gleich jenen zu exsequiren, so dass also der

Antrag aufExsecution mit der actio judicati zu stellen gewesen

wäre.^) Die Constitution erklärt nur, was auf jeden Schieds-

spruch nach römischen Recht Anwendung findet, dass der

Richter den Schiedsspruch, der ja kein eigentliches Urthcil

ist, nicht abändern darf."*^) Aus der Natur des Schieds-

spruchs ergibt sich, dass dem Richter nicht die Befugniss

zusteht, den Schiedsspruch in Bezug auf seine Richtigkeit

oder Gerechtigkeit einer Prüfung zu unterwerfen.*) Es

kann demnach auch gegen Schiedssprüche weder Appella-

tionen noch ein sonstiges Rechtsmittel geben. ^)

') c. 4. 5, Cod. Just, de reccptis arbitris, 2, 56. — Vgl. Ilcim-

hach, a. a. 0., S. 749; Andre ^ a. a. 0,, S. 3— 17; Windscheid, Lehr-

buch des Pandektenrechts, § 415 (II, 53G).

^) Puchta, a. a. 0.; Wetzell, a. a. 0.; Fessler, Canonischcr Pro-

zess, S. 70.

^) „...pro sanctis habeatur quicquid ab his fuerit judicatuia. . .

Judex cnim praesentis causae integre habere debct arbitrium, ut Omni-

bus acccpto latis pronuntict."

*) L. 27, § 2, D. de rcceptis 4, 8: „Stari autcm debet scntcntiae

nrbitri, quam de re dixerit, sive aequa sive inaequa sit; et sibi imputct,

fiui compromisit." — L. 70, D. pro socio 17, 2.

^) c. 1, Cod. Just, de recept. arb. 2, 56: „Ex scntcntia arbitri,

ex compromisso jure perfccto aditi appellari non posse, saepc rescrip-

tuni est, quia nee judicati actio inde praestari polest."



— 293 —

Indessen schon wenige Jalire nachher verlieh Constan- ^^'''^''^li^^^f':'^^^**-* der Bischoie.

tin der Kirche eine wirkliche Gerichtsharkeit. ^) Nicht

nur wenn beide Parteien den Bischof als Schiedsrichter

wählten, konnte ihm nun die Streitsache zur Entscheidung

übertragen werden ; sondern jede Partei hatte hiernach die

Befugniss, auch gegen den Willen des Gegners den Prozess

vor das bischöfliche Gericht zu ziehen. Es kam also den

Bischöfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit zu, die mit der

der gewöhnlichen Gerichte concurrirte. Auch nachdem der

Prozess vor dem weltlichen Gericht schon anhängig ge-

macht war, in jedem Stadium des Prozesses bis zum Urtheil

konnte jede Partei Berufung auf den Bischof einlegen. Bei

dem Verfahren vor dem Bischof fiel die Litisdenunciation

mit ihren das Verfahren verzögernden Fristen, durch deren

Versäumniss die Parteien häufig genug ihres Hechtes ver-

lustig gehen mochten, weg. ^) Diese letztere Bestimmung

hat um so weniger etwas auffallendes, als eine grosse Reihe

von Klagen auch im gewöhnlichen Prozessverfahren von

der Litisdenunciation und ihren Fristen befreit wurde,

wie z. B. alle Sachen bis zum Betrage von 100 Solidi und

alle fiscalische Prozesssachen. ^) Auch das spätere Ver-

^) Der Inhalt der LctrefFcnden Constitution ist uns erhalten in

der Constit. Sirmond. I, an den prätorischen Präfecten Ablavius von

331: „Itaquc quia a noLis instrui voluisti, olim prorogatae legis

ordincm saluhri rursus impcrio propagamus."

2) Constit. Sirmond. I. ,,QuicunquG itaque litcm habcns, sive

possessor sive petitor erit, inter initia litis vel decursis temporum

curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum jam coeperit pronii

sententia, Judicium eligit sacrosanctae legis antistitis, illico sine aliqua

dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum cum sennonc

litigantium dirigatur. Multa enim, quae in judicio captiosac praoscrip-

tionis vincula promi non patiuntur, investigat et proniit sacrosanctae

rcligicmis auctoritas."

2) von UclhmauH-Hulliveg, Civilprozess, III, 2o'J lg. — c. (J, Cod.

Thcod., 11, 1; c. 3, Cod. Thcod., I, 10.
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liibrcii vor dem dcfcnsor civitatis sclieint ohne Litisdcnuii-

ciation und Fristen stattgefunden zuhaben.^) Doch behielt

das bischöfliche Gericht, das immerhin ausserhalb des

Organismus der staatlichen Gerichte stand, wie das frühere

Schiedsgericht des Bischofs, die Eigenthümlichkeit , dass

gegen die Urtheile des Bischofs kein Bechtsmittel , weder

Appellation noch Gesuch um Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand eingelegt werden konnten. ^) Indessen auch

diese Privilegirung des bischöflichen Gerichts fand darin

eine Analogie, dass von Constantin ebenfalls die Entschei-

dungen der prätorischen Präfekten für inappellabel erklärt

worden waren. Gesuche um nochmalige Verhandlung der

Sache oder um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

konnten nur bei ihm selbst angebracht werden, und es

dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass auch gegen

die von dem Bischof getroffene Entscheidung die erwähnten

ausserordentlichen Kechtsmittel zulässig waren, wenn dies

allerdings auch nicht ausdrücklich in der Constitution Con-

stantin s erwähnt wird. ^)

Hatte der Bischof also eine wirkliche Gerichtsbarkeit

') von Bethmann-Hollweg, a. a. 0., — c. 5, Cod. Thcod., I, 29.

^) Constit. Sinn. I. ,,Sanximus namquc, sicut cdicti nostri forma

dcclarat, sententias episcoporum
,

quolil)efc gcnere latas, sine aliqua

aotatis discrciione inviolatas semper incorrujitasque scrvari, scilicct U't

pro sarictis semper ac veneral)ihbus habcatur, quicquid episcoporum

fucrit sententia terminatum. Sivc itaquc inter minores sivc inter

majores ah cpiscoi)is fucrit judicatum, apud vos, qui judicioruni

summam tenetis, et apud ceteros omncs judices ad cxsecutionem

volumus pervenire Omncs itaquc causae, quac vel practorio

jure vel civili tractantur, episcoi^orum sentcntiis tcrminatae, perpetuo

stabilitatis jure flrmentur, nee liccat ulterius rctractari negotium, quod

cpisco^Jorum sententia dcciderit."

2) Die Constitution Constantins in Betreff der InappelHbität der

prätorischen Präfekten von 331; c. IG, Cod. Theod., XI, 30. llesti-

lution muss bei ihm sell>«t gesucht werden. L, un., § 2, I). de off.

Pr. Pr. 1, 11; L. 17, ]). de minoril)us, 4, 4.
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erhalten, so waren ihm doch keine Zwangsmittel zu Gebote

gestellt, um seine Urtheile zur Ausführung zu bringen; er

hatte Jurisdiction, aber kein Imperium. Desshalb musste

die Execution der Urtheile durch die staatlichen Gerichte

stattfinden. Da aber jetzt die Sprüche der Bischöfe nicht

mehr schiedsrichterliche Urtheile, sondern wirkliche Urtheile

waren, so war die Exsecution mit der actio judicati zu

beantragen; es konnte nicht mehr aus dem Schiedsvertrag

mit einer actio in factum auf Erfüllung geklagt werden. ^)

Der Richter hatte nur zu i^rüfen, ob ein rechtskräftiges

bischöfliches Urtheil vorliege, und darauf hin dasselbe

gegen den Beklagten zur Vollstreckung zu bringen.-)

Constantin selbst gibt an, dass er es als einen Zweck

dieses Gesetzes betrachte, den Armen und Bedrängten den

Yortheil eines beschleunigten Verfahrens in Rechtssachen

zu gewähren, so dass sie nicht mehr der Gefahr ausgesetzt

wären, in den Fallstricken der prozessualischen Formen

ihr Recht zu verlieren. ^) Indessen selbst wenn man die

Achtung und Ehrfurcht Constantins vor den Bischöfen mit

in Betracht zieht ^), so können doch diese beiden Gründe

^) Dieser häufig übersehene oder nicht genügend hervorgehobene

Unterschied zwischen der Exsecution von schiedsrichterlichen Sprüchen

und gerichtlichen Urtheilen ist richtig betont schon in der zur Ver-

theidigung der Constit. Sirm. geschriebenen Abhandlung von Le GendrCj

Episcopale Judicium adversus calumnias J. Gothofredi acerrime de-

fensum (1690) in Meermann , Thesaurus juris civ. et can., III, 348.

^) Selbstredend entsprang aus dem bischöflichen Urtheil wie die

actio judicati, so die exceptio rei judicatae als Kechtsmittel zur Gel-

tendmachung der res judicata.

^) Constit. Sirm. I. „lloc nos edicto salubri aliquando censuimus,

hoc perpetua lege firmamus malitiosa litium semina coraprimentcs,

ut miseri homines, lungis ac paene perpetuis actionuni laqueis impli-

cati, ab improbis i)etitionibus vel a cupiditate i)iaepropL'ra maturo hnc

disccdant."

^) llacncl, 1. c, p. 4.'37.
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kauni ausreichen, zu erklären, wie Constantin dazu kam,

den Bischöfen eine wirkliche Gerichtsharkieit zu gewähren.

Diese bischöfliche Gerichtsbarkeit erscheint dagegen keines-

wegs aufliillig, wenn man die bis jetzt ganz ausser Acht

gelassene Thatsache damit in Verbindung bringt, dass den

jüdischen Patriarchen, den Vorstehern der einzelnen Juden-

gemeinden, dieselbe Gerichtsbarkeit zukam, und dass also

nur eine Gleichstellung der Bischöfe mit den Patriarchen

der Juden stattfand, indem Constantin jenen eine Juris-

diktion verlieh.

Gericiitsbarkeit J)[q Juden geuosscu im römischen Keich nach dem
der jiulisclicii ^
Patuarchen. gi'ossen jüdisclicn Kricgc und der Zerstörung Jerusalems

nicht nur volle Gleichberechtigung, sondern sie waren auch

mit wichtigen Vorrechten bevorzugt worden. In allen Thei-

len des Reichs fanden sich zahlreiche, zum Theil sehr be-

völkerte und wohlhabende Judengemeinden. ^) Sie musston

zwar eine besondere Personalsteuer von zwei Drachmen an

den Tempel des Capitolinischen Jupiters entrichten, dagegen

aber waren sie von der Uebernahme von solchen Aemtern

befreit, die sie in der Uebung ihrer Religion stören konn-

ten. 2) Die Judengemeinden der einzelnen Städte wurden

als collegia licita behandelt und konnten demgemäss Ver-

mögen erwerben und besitzen. •^) An der Spitze derselben

standen Vorsteher, die in den römischen Gesetzen bald

') Vgl. die übersichtliclie ZusainmenstclluTig der Judengemeinden

im römischen Reich bei Friedländer , Darstelhmgen aus der Sitten-

geschichte Roms, III, 500 fg.

2) L. 15, § G, D. de excus., 27, 1. „(Modestinus) Jam autcm

et Judaei non Judaeorum tutores erunt, sicut et reliqna administra-

bunt; constitutiones enim in iis solis sine molestia eos esse jubent,

per quac cultus inquinari videtur."

^) c. 1, Cod. Just., 1, 9 (Kaiser Caracalla von 213): „Quod Cor-

nelia Salvia universitati Judaeorum qui in Antiochiensium civitatc

constituli sunt legavit, peti non potcst."
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ratriarclien. bald Primaten genannt werden.*) Die einzelnen

Gemeinden standen im Zusammenhang untereinander und in

Unterordnung unter dem Patriarchen, der nach der Zer-

störung Jerusalems seinen Sitz in Tiberias hatte. -) Noch

Kaiser Alexander Severus (222—233) hatte den Juden alle

ihre Vorrechte bestätigt. ^) Vor allem wichtig war es, dass

sie nach ihrem eignen Rechte lebten und den Gemeindevor-

stehern noch die Civilgerichtsbarkeit zustand, nachdem die

Criminalgerichtsbarkeit , die sie früher ebenfalls ausgeübt

hatten, aufgehoben worden war."*) Noch der heilige Am-

brosius beklagt sich, dass die Juden, die nicht nach römi-

^) Vgl. insbesondere Gans in Zims^ Zeitschrift für die Wissen-

scliaft des Judenthums (1826), I, 56 fg., über diese und andere Be-

zeiclinungen der jüdischen Gemeindebeamten in den römischen Ge-

setzen. — Fischer^ De statu et jurisdictione Judaeorum sccundum

leges Romanas, Germanicas et Alsaticas (Argentorati 1763), p. 32 sqq.

^) Gans, a. a. 0., S. 64. Die römischen Gesetze gebrauchen die

Bezeichnung Patriarch sowohl für dieses Oberhaupt aller Judengemein-

den wie für die Vorsteher der einzelnen Gemeinden.

^) Lampridiits, Vita Severi Alexandri, c. 21: ,,Severus Alexander

Judaeis privilegia reservavit."

^) Juvenalis, Sat, 14, v. 99: ,,Ilomanas autem soliti contemnerc

leges
I
Judaicum ediscunt et servant ac metuunt jus,

|
Tradidit arcano

quodcunque volumine Moses." — In sx^ätern Zeiten bis zum Ende des

4. Jahrhunderts wird immer nur erwähnt, dass den Patriarchen die

Criminaljurisdiktion entzogen worden sei. Ortgenes, Ej)ist. ad Jul.

Africanum , c. 14 (I, 27): „Bespondeo nihil insolitam accidisse, si

magnis gcntibus subactis a rege concessum fuit, ut suis legibus et

judiciis utantur captivi; certe nunc cum Judaei Bomanis imj^eran-

tibus didrachma pendunt, quantum concedente Cacsarc in ipsos aucto-

ritatem habeat Ethnarcha, ut nihil differat ab co qui regnum obtineret

in gcntem, scimus qui sumus expcrti. Fiunt etiam judicia latenter

sccundum legem et nonnulli morte damnantur, non quidem cum
plura omni ex parte libcrtate, sed tarnen non ncscio Imperatore; idcpic

in rcgione gcntis longo tempore commorati didicimus et pro ccrto

accepimus." — Orir/enes, Comment. in Epist. ad Romanos, VI, c. 7

(IV, 578): „llüniicidain piinire non potcst, nee adultcram lapidare;

hacc enim sibi vindicat Romanorum potcstas."
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scliem Recht leben und es für Sünde halten, römische

Gesetze anzuwenden, sich auf römische Gesetze berufen,

wenn es sich um Klagen gegen Christen handelt, i) Erst

von Kaiser Arcadius wurde im Jahre 398 die Gerichts-

barkeit der jüdischen Patriarchen aufgehoben, den Parteien

aber gestattet, durch einen formlosen Schiedsvertrag ihre

Rechtsstreitigkeiten dem schiedsrichterlichen Urtheil der

Patriarchen zu unterwerfen.-) Den Patriarchen der einzel-

nen Gemeinden wurden von den Kaisern des 4. Jahrhunderts

häufig die Bischöfe gleichgestellt. So bestätigte ihnen

Kaiser Arcadius noch im Jahre 397 dieselben Privilegien,

welche den ersten Geistlichen, also den Bischöfen der

christlichen Kirche zukommen, und welche ihnen schon die

Kaiser Constantin und Constantius, Valentinian und Valens

bestätigt hatten. \\^ie die Bischöfe sind sie von den Kurial-

lasten befreit und können nach ihren eigenen Gesetzen leben. "'^)

Aufiicbung der Darf CS uuu scliou liiemacli als sehr wahrscheinlich
(icriclitsbarkeit

der Bischöfe, ijczeichnet werden, dass die Bischöfe nur den jüdischen

Patriarchen gleichgestellt wurden, als ihnen eine Civil-

gerichtsbarkeit verliehen wurde, so wird der Beweis hierfür

durch die Thatsache vervollständigt, dass in demselben

Jahre und durch zwei mit einander offenbar in Zusammen-

') Amhrosius , Epist. 40, ad Thcodosium I. (von 388), c. 21

(lll, 1023): „Et cum ipsi Komanis legibus tcneri sc negent, ita ut

criinina leges putent, nunc vclut Romanis legibus se vindicandos putant."

2) c. 10, Cod. Theod., II, 1: „Judaci Romano et communi jure

viventes de bis causis, quae non tarn ad superstitioncm corum, quam

ad forum et leges ac jura pertinent, adcant solemni morc judicia

omnesquc Romanis legibus inferant et excipiant actiones: postremo sub

legiljus nostris sint. Sane si qui per compromissum ad similitudinem

arbitrorurn npud Judacos vcl patriarclios ex con sensu partium,

in civili dumtaxat ncgotio, sortiri eorum Judicium jure publico

non vetentur: eorum etiam sententias provinciarum judices exsequan-

tur, tamcjuam ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi."

^) c. 13, Cod. Tbeod., XVI, 8.
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hang stehenden Gesetze die Gerichtsbarkeit der Patriarchen

wie die der Bischöfe aufgehoben wurde. Arcadius hatte,

wie oben erwähnt, durch die Constitution vom 3. Februar

398 die Jurisdiktion der Patriarchen beseitigt und that

dasselbe in Bezug auf die Jurisdiktion der Bischöfe durch

die Constitution vom 27. Juli 398, deren Wortlaut dem der

erstem nachgebildet ist.

Auch den Bischöfen wird künftighin nur eine Schieds-

gerichtsbarkeit gelassen. ^) Doch hatte die Constitution

des Arcadius zunächst nur im oströmischen Eeiche Giltig-

keit; im Abendland wurde, soweit wir sehen, erst zehn

Jahre später durch Kaiser Honorius dieselbe Reform durch-

geführt und die Jurisdiction der Bischöfe aufgehoben.-)

Indessen suchte die Kirche, nachdem ihr die richter- ^echtsstreitis
keiteii der

liehe Gewalt entzogen war, wenigstens thatsächlich die Geistlichen.

Ausübung der Gerichtsbarkeit in Bechtsstreitigkeiten der

^) c. 7, Cod. Just., de episcop. aud. 1, 4: „Si qui ex consensu apud

sacrac legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experientur

illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte rcsidcn-

tis Judicium. Quod bis obesse non poterit nee debebit, quos ad prae-

dicticognitoris examen conventos potius afuisse quam sponte venisse

constiterit." Die Handschriften und Ausgaben, auch die neuste von

Kri}[/er, geben Mailand als Ausstellungsort der Constitution an, die

demnach von Honorius für das Westreich erlassen wäre. Es liegt

indess hier ein unzweifelhafter Fehler der handschriftlichen Ueber-

lieferung vor, wie sich daraus ergibt, dass die Constitution gerichtet

ist an den Präfectus Prätorio Orientis Eutychianus. Der Ausstel-

lungsort ist vielmehr Minizum, von wo aus Arcadius an demselben

Tag mehrere Constitutionen erlassen hat.

2) Constit. Sirmond. XVIII (Jfrte«e7, p. 47G): „Episcopale Judicium

ratum sit omnibus, qui se audiri a sacerdotibus acquieverint. Cum
enim possent privati inter consentientes etiam judice ncsciente audirc,

his liccre id patimur, quos necessario veneramur eamque illorum judi-

cationi adhibendam esse rcverentiam, quam vestris (des prätorischen

Präfekten) defcrri nccessc est potcstatibus, a quibus non licet provo-

care. Ter publicum quoque officium, nc sit cassa cognitio, dcfinitioni

exsccutiü tribuatur."
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Geistlich eil sich zu bewahren. In der Nordafrikunisehen

Kirche hatte schon im Jahre 397 das dritte Concil von

Carthago c. 9 den Geistlichen verboten , sich mit Hintan-

setzung des bischöflichen an das weltliche Gericht zu

wenden, und dem Geistlichen, der vor dem weltlichen Ge-

richt einen Prozess gewinnt, mit Verlust des Kirchenamtes

gedroht, wenn er nicht auf den gewonnenen Vortheil ver-

zichte. ^) Das Concil von Chalcedon von 451, c. 9, ver-

langte, dass Kleriker, die unter einander einen Rechtsstreit

haben, denselben zuerst dem Bischof vortragen, der be-

stimmen kann, dass sie sich dem Schiedsspruch von Schieds-

richtern unterwerfen. Nur wenn der Bischof eine solche

Bestimmung nicht trifft, können sie sich an das weltliche

Gericht wenden. Auch das zweite Concil von Arles, c. 31,

schrieb vor, dass Kleriker ihre Prozesssachen, die sie unter

einander haben, nicht vor das weltliche Gericht bringen dür-

fen ohne Zustimmung des Biscliofs, dass sie sich vielmehr,

Avenn derselbe eine Entscheidung fällt, dabei zu beruhigen

haben. Die gallischen Concilien von Angers (von 453,

c. 19) und Yannes (von 465, c. 9) gestatteten ebenfalls

den Geistlichen nur mit vorheriger Erlaubniss des Bischofs

das weltliche Gericht anzugehen. Gerade aus diesem Be-

streben der Bischöfe, die Geistlichen zu nöthigen, ihre

Schiedssprüche anzurufen, scheint eine gewisse Unsicher-

heit über den Umfang und die Bedeutung der schieds-

richterlichen Thätigkeit der Bischöfe entstanden zu sein.

Sie zu beseitigen, crliess Valentinian III. im Jahre 452

eine ausführliche Constitution, welche indessen luchts neues

enthält, sondern nur das geltende Recht feststellt.^') So-

') ,,Iii civili jiidicio pcrdai, ([uod cvicit, si looiuri suiiin obiinerc

volucrit."

-) Novellae Valcntiniani 111., til XXXIV. ,,Dc cpibcopali judicio

diversorum saepe causaaiio vat. ISc ultcrius ij[ucrc'la procedat, ncceese

est, piacsniti lege «aiiei)'i."
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wohl in Streitigkeiten zwischen Klerikern als zwischei»«

Laien kann darnach der Bischof, wenn die Parteien einen

Schiedsvertrag geschlossen haben, einen Schiedsspruch fallen.

Eine Gerichtsbarkeit aber haben die Bischöfe nur in reinen

Beligionssachen , die sie kraft ihrer Disciplinargewalt zu

entscheiden haben. ^) In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

kann eine jede Partei sich weigern, den Bischof als Schieds-

richter anzunehmen. Der Kläger muss dann den Beklagten

vor seinem gewöhnlichen Gerichtsstand belangen. Es muss

daraus auch gefolgert werden, dass den Sprüchen des Bi-

schofs keine andere Bedeutung zukam, wie den Sprüchen

eines jeden Schiedsrichters, dass sie keine Urtheile waren,

dass ihre Exsecution nicht mit der actio judicati, sondern

mit einer actio in factum nachgesucht werden musste, die

die Erfüllung des Schiedsvertrags forderte. Es wird dies

für die schiedsrichterlichen Sprüche der jüdischen Patri-

archen ausdrücklich gesagt^) und die Bestimmung über die

Exsecution der Entscheidungen der Bischöfe sind damit

völlig vereinbar. ^) Die schiedsrichterlichen Sprüche der

^) „Aliter episcopos judices esse non patimur, nisi voluntas jur-

gantium interposita .... conditione praecedat, quoniam constat, epi-

scopos et presbyteros forum legibus non habere nee de aliis causis,

secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quac Tlieodosianum

corpus ostendit, praeter religionem poase cognoscere."

^) c. 10, Cod. Tbeod., II, 1. „eorum sententias provinciarum ju-

dices exsequantur tamquam ex sententia cognitoris arbitri

fuerint attributi."

^) Constit. Sirm. XVIII. ,,Per publicum officium ne sit cassa

cognitio, definitioni cxsecutio tribuatur.'* — Es ist desshalb nicht richtig

wenn z. B. von Bcthmann^ a. a. 0., III, 114, sagt, die Vollstreckung

des bischöflichen Urtheils durch die judices ordinarii sei wenigstens
den spätem Grundsätzen über das Compromiss analog
(ähnlich Richter-Dove, S. 617). Die Vollstreckung erfolgte vielmehr

genau nach diesen Grundsätzen. Uebrigens entspricht keines-

wegs die actio in factum der actio judicati ganz genau, wie von Beth-

inan}i, S. 115 meint. Das Fundament der erstem bildet der Schieds-

vertrag, das der letztern ein in Rechtskraft getretenes Endurtheil.
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Biscliöfc standen denen aller andern Scliiedsricliter völlig

gleich, in Bezug auf ihre Inappellihilität wie in l^ezug auf

ihre Exsecution. ^) Das schiedsrichterliche Verfahren vor

dem Bischof war nur insofern rechtlich ausgezeichnet, als

es nicht auf einem in der Form einer Stipulation geschlosse-

nen Compromiss zu beruhen brauchte, sondern dass ein

formloser Vertrag genügte, wie ein solcher auch ausreichte,

um das Schiedsgericht des jüdischen Patriarchen zu be-

gründen.

Richterliche Die Gerichtsbarkeit in Civilsachen, welche Constantin
Tliiitigkcit der ^

jiischüfc. jgj. Kii'che übertragen hatte, ward von den kirchlichen

Schriftstellern dem Kaiser zu hohem Verdienst angerech-

net und der Machtzuwachs, den die Bischöfe dadurch

erhielten, nicht gering veranschlagt. 2) Solange dieselbe

den Bischöfen zustand, scheinen die angesehenem unter

ihnen durch die richterliche Thätigkeit in hohem Masse in

Anspruch genommen worden zu sein. AVenigstens beklagen

sich Ambrosius und Augustinus mehrfach darüber, dass sie

ihre Zeit auf die weltlichen Geschäfte eines Bichters ver-

wenden müssten, und dadurch ihrer wahren Aufgabe, dem

Dienste der Kirche, entzogen würden^). Die Schlechtigkeit

^) Es geht dies auch hervor aus c. 59 des Cod. eccl. Africanae:

,,rctcnduin etiam ut statuere dignentur, ut si qui forte in ecclcsia

quamlibet causam jure apostolico ecclesiis imposito agerc voluerint et

Ibrtasse decisum clericorum uni parti displicuerit, non liceat clericum

in Judicium ad testimonium devocari eum, qui cognitor vel iiraesens

fuerit." Es wird also hier vorausgesetzt, dass nach dem Schiedsspruch

des Bischofs noch eine Verhandkmg über die Prozcsssache selbst

stattfinde. Das ist aber nur möglich in Folge einer actio in factum,

bei welcher auf den Schiedsvertrag zurückgegangen werden muss,

nicht bei der actio judicati, zu deren Beweise die amtliche Ausferti-

gung des Endurtheils genügt.

2) Eiisehüts Vita Constantini, IV, c. 27.— Sozomenos, Eist, eccl., I, c.O.

3) Anthrosius, Ep. 34, ad Marcelkim (II, 1100); Anr/ustimis, Lib.

de opere Monachorum, c. 29 (VIII, 1843)-, Ep. 33 (II, 83); Ep. 213

(II, 102G); Fossidius, Vita Augustini, c. 19 (XV, 270).
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der weltlichen Justiz mochte nicht wenig dazu beitragen,

dass mancher Kläger oder Beklagter, welcher die Bestech-

lichkeit, Leichtfertigkeit oder Unkenntniss des weltlichen

Richters fürchtete oder die hohen Prozesskosten scheute,

zu dem bischöflichen Gericht seine Zuflucht nahm. ^)

Doch konnte sich auch die bischöfliche Rechtspflege

von der Corruption, die das gesammte öffentliche Leben

angefressen hatte, nicht völlig frei erhalten. Die Bischöfe

übertrugen häufig die Rechtsprechung einem ihrer Geist-

lichen oder auch einem Laien. So wird uns aus dem

Anfang des 5. Jahrhunderts berichtet, dass Silvanus, der

Bischof von Troas in Phrygien, die Rechtsprechung an seine

Kleriker delegirt hatte. Da dieselben aber aus den Pro-

zessen, welche die Parteien vor sie brachten, für sich eine

Einnahmequelle machten, so bestellte er nie mehr einen

Geistlichen zum Richter, sondern wenn die Recht suchenden

Parteien ihre Streitsache seinem Schiedsspruch unterwarfen,

so betraute er einen zuverlässigen Laien mit der Unter-

suchung und behielt sich die Entscheidung vor. ^)

Unter den letzten Schattenkaisern des weströmischen

Reichs soll es der Kirche noch einmal gelungen zu sein, eine

Wiederherstellung ihrer frühern Gerichtsbarkeit wenigstens

über die Geistlichen zu erlangen. Doch ist uns hierüber

nur eine nicht ganz zuverlässige Notitz erhalten. Aber

selbst wenn dieselbe richtig sein sollte, so hat die Kirche,

^) Vgl. Ammiamus MarceUinus^ Res. gest., XXX, 4, der die Ver-

dorbenheit der römischen Rechtspflege, die Gewissenlosigkeit und
Kenntnisslosigkeit der Advokaten in den schwärzesten Farben schil-

dert. — Richter^ Weströmisches Reich, S. 350 fg.; von Bethmann-
HoUweff, III, 33. Erstcrer bezieht die Schilderung Ammians irrthüm-

licher Weise auf die Richter, während sie nur auf die Advokaten geht.

2) Sozotncnos, Ilist. eccl., VII, c. 37. — Fcssler, Kanonischer
Prozess, S. 75.
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wie wir später sehen werden, nur kurze Zeit dieser Ge-

richtsbarkeit sich erfreut. ^)

IV. Aiitheil an der Strafrechtspflege.

n"hc^('mnpe'- W^^' ^^^^ Bischöfcu, wic den jüdischen Patriarchen,

liehen üericii\e. von Coustautin uud sciucn Nachfolgern die Ausübung der

kirchlichen Disciplinargewalt über Geistliche und Laien

unverkümmert gestattet worden, war ihnen in gleicher Weise

wie den jüdischen Patriarchen eine concurrirende Gerichts-

barkeit mit den weltlichen Gerichten in bürgerlichen Rechts-

streitigkeiten übertragen und zu gleicher Zeit wie diesen

entzogen worden, so hielt dagegen die römische Gesetz-

gebung des 4. und 5. Jahrhunderts daran fest, dass nur

die staatlichen Ilichter eine Criminalsträfe verhängen kön-

nen. An der Strafgerichtsbarkeit hatten, von einer gleich

zu erwähnenden, vorübergehenden Ausnahme abgesehen, die

Bischöfe so wenig wie die jüdischen Patriarchen einen An-

theil. Es ist sehr charakteristisch, dass die Civiljurisdiktion

der jüdischen Gemeindevorsteher auch den Bischöfen ertheilt

^) Die westgothisclie Interpretatio zu Nov. Valentiniani , IlT, tit.

XXXIV, behauptet: „Lex ista de diversis rebus multa constituit: sed

inprimis de clericis quod dictum est, ut nisi per compromissi vincu-

lum Judicium episcopalc non adeant, posteriori lege Maioriani ab-

rogatum est." Nun ist uns zwar eine Novelle Kaiser Majorians (tit. XI):

„üe episcopali judicio et ne quis invitus clericus ordinetur" vom
Jahre 460, aber nur verstümmelt erhalten. Gerade der Theil, welcher

de episcopali judicio handelt, fehlt. Die Interpretatio erwähnt dies

und gibt als Grund an, ,,quia jam, quae de diversis negotiis loquitur,

in rcliquis legibus cvidenti interpretatione habentur expressa". Da

aber weder im Codex Theodosianus noch in einer uns erhaltenen No-

velle den Bischöfen eine besondere Gerichtsbarkeit über die bürger-

lichen Rechtsstreitigkeiten der Kleriker verliehen ist, so muss es als

zweifelhaft bezeichnet werden, ob der Inhalt der Novelle Majorians

von der Interpretatio zu Novelle XXXIV Valentinians III richtig

angegeben worden ist.
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wurde, dass dagegen die Strafgericlitsbarkeit, welche nach-

weisbar bis an das Ende des 4. Jahrhunderts dem Ober-

pontifex über die" vier obern Priestertliümer des Jupiter,

des Mars, des Quirinus und der Yesta zustand ^), nicht die

Veranlassung gegeben hat, den Bischöfen eine Strafgewalt

über ihren Klerus zu geben. Mehrfach sprechen die Kaiser

es ausdrücklich aus, dass Criminalklagen gegen Kleriker

bei den weltlichen Gerichten anzubringen und nur von ihnen

abzuurtheilen sind. '^) Auch in Bezug auf die leichtern Ver-

gehen der Kleriker ist hiervon nicht, wie meistens ange-

nommen wird , eine Ausnahme gemacht. ^) Nach diesem

allgemeinen, mehrfach sanktionirten Principe sind auch

mehrere Constitutionen auszulegen, die in dem uns im

Codex Theodosianus erhaltenen Texte die Vermuthung er-

wecken könnten, als sei in ihnen eine umfassende Gerichts-

barkeit der Bischöfe über die Geistlichen anerkannt. Es

unterliegt aber keinem Zweifel, dass in ihnen nur von der

') Vgl. insbesondere Mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 53 fg".

2) c. 23, Cod. Theod,, XVI, 2 {Gratian, 376): „(negotia quae)

actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque jiidicibus aut illustri-

bus potestatibus audienda constituit." — c. 1, Cod. Theod., XVI, 11

[Honorms , 399): „Quoties de religione agitur, episcopos convenit

agitare; ceteras vero causas quae ab ordinarios cognitores vel ad usuni

puV)lici juris pertinent, legibus oportet audiri," — Nov. Valent. III,

tit. XXXIV (452); „...constat episcopos et presbyteros forum legi-

bus non habere, nee de aliis causis . . . praeter religionem posse

cognoscere."

^) Die Behauptung, dass leichtere Vergehen der Geistlichen von
den Bischöfen abgeurtheilt worden seien {Geib j Geschichte des römi-

schen Criminalprozesses, S. 498; Eichter-Dove, S. 646; Schulte, Lehr-

buch, S. 361; Biiigham, V, c. 2, § 11 [Works II, 122], u. s. w.),

beruht auf einer unrichtigen Auslegung von c, 23, Cod. Theod., XVI, 2.

Die levia delicta, von denen hier die Bede ist und deren Aburthei-

lung dem bischöfliclien Gericht überwiesen wird, sind, wie die

Constitution ausdrücklich sagt, negotia ad rcligionis observantiam per-

tinent ia; also gar keine weltlichen Vergehen, sondern negotia eccle-

siastica, die mit dem weltlichen Strafrecht nichts zu thun haben.

Loeiiinp, (Jcschichte dos KircliPiiroclits. I. 20
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kircliliclicn Discipliiiargcwalt der Bischöfe die Rede ist,

wie sich auch aus einer genauem Betrachtung des Wort-
Au^uaiimo. hiuts sclbst ergibt. ^) Die einzige Ausnahme , welche die

römische Gesetzgebung von dem Princip machte, dass alle

Geistlichen vom höchsten bis zum niedrigsten der aus-

schliesslichen Gerichtsbarkeit des Strafgerichts unterworfen

sind, rührte von Kaiser Constantius her, der im Jahre 355

den Bischöfen das Privilegium ertheilte, dass sie wegen

Verbrechen nicht vor dem weltlichen Richter, sondern vor

der Synode anzuklagen seien. Denn die Milde der Bischöfe,

die tele abhalte, falsche Ankläger zu verfolgen, reize die

Wuth Direr Feinde, die Anklagen gegen sie zu häufen.^)

Wie es scheint, hatte die feindselige Verfolgungswuth der

Katholiken gegen die vom Kaiser begünstigten Arianer die

1) c. 41, Cod. Theod., XVI, 2 (Constit. Sirm. XV; Jlonornts,

412): „Clericos non nisi apud cpiscopos accusari convenit." Schon

Güthofrcdus hat dargctlian, dass es sich hier nur um die Disciphnar-

vcrgchen handehi kann (VI, 90), wie sich insbesondere daraus ergibt,

dass als die vom Bischöfe zu verhängenden Strafen die Absetzung und

Excommunication erwähnt werden (maculatos ab ecclesia venerabili

acquum est removeri). Der Schluss: „Ideoque huiusmodi dumtaxat

caussas episcopi. . . audire debebunt" deutet darauf hin, dass nur von

den kirchlichen Disciplinarvergehen im Gegensatz zu den weltlichen

Verbrechen die Rede ist. c. 47, Cod. Theod., XVI, 2 (Valentinian III.,

425) stellt die von dem Usurpator Johannes aufgehobenen Privi-

legien der Kirchen und des geistlichen Standes wieder her und fährt

dann fort: „clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares judiccs

dcbere deduci infaustus praesumtor cdixerat, episcopali audientiae

reservamus." Darüber, dass hierdurch nicht indiscretim die welt-

lichen Verbrechen der Geistlichen, sondern nur die Disci-

plinarvergehen dem bischöflichen Gericht zugewiesen sind, vgl.

Gotliofrediis, VI, 105.

2) c. 12, Cod. Theod., XVI, 2. „Mansuetudinis nostrae lege pro-

hibemus, in judiciis episcopos accusari, ne, dum adfutura ipsorum

beneficio impunitas aestiraatur, libcra sit ad arguendos eos animis furia-

iibus copia. Si quid est igitur querclarum, quod quispiam defert, apud

alios potissimum episcopos convenit explorari."
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Veranlassung zu diesem Ausnahmegesetz gegeben. Obgleich

dasselbe in dem. Codex Theodosianus Aufnahme gefunden

hat, so kann es doch nur kurze Zeit in Geltung geblieben

sein und es darf als wahrscheinlich bezeichnet werden, dass

CS, nachdem es von Kaiser Julian mit allen andern Privi-

legien der Geistlichen ausser Kraft gesetzt worden war,

nach dessen Tode nicht wieder eingeführt wurde. Wenig-

stens lässt sich nachweisen, dass schon kurze Zeit nachher

in weltlichen Gerichten Criminalklagen gegen Bischöfe ver-

handelt wurden. So weigerte sich im Jahre 384 der Bi-

schof Priscillianus von Abila in Lusitanien einer Synode

Bede zu stehen. Darauf erhoben seine Feinde eine Cri-

minalklage gegen ihn wegen Zauberkünste (maleficium)

bei dem prätorischen Präfekten von Gallien, der ihn nebst

vier seiner Anhänger zum Tode verurtheilte. ^) Im Jahre

403 wurde Johannes Chrysostomus, Bischof von Constan-

tinopel, von der Synode an der Eiche in der Nähe von

') J. Bernays (lieber die Chronik des Sulpicius Severus, S. 10 fg.)

hat nachgewiesen, dass Priscillian und seine Anhänger nicht wegen
Ketzerei, die damals noch nicht mit der Todesstrafe bedroht war,

sondern wegen Zauberkünsten verurtheilt wurden. Sulpicius Severus^

Chronic, II, 50 (p. 103). ,,Is (Euodius, Praefectus Praet. Gall.) Priscillia-

num gemino judicio auditum convictumque maleficii nee diffitentem

obsccnis sc studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum

Cgisse conventus, nudumque orare solitum, nocentem pronunciavit." —
Unrichtig aber ist es, wenn Bernays (S, 10, Note 16) mit Mommscn
der Ansicht ist, dass geistliche Schiedsgerichte auch unter den für

jedes Schiedsgericht geltenden Beschränkungen statt der Criminalge-

richtc hätten eintreten können. Ein Schiedsgericht kann niemals eine

öffentliche Strafe verhängen , weil es eben kein eigentliches Gericht

ist. In der Nov. Valcntinian III., tit. XXXIV, auf die sich 31ommscn
])cruft, kann criminalis causa, über welche die beiden Prozesso-ecfner

ein Compromiss schliesscn , nur auf delicta privata sich beziehen, bei

welchen der Kläger zwischen Privatklage und Accusation die Wahl
hatte. Dass crimen häufig im Sinne von delictum privatum gebraucht

wird, ist bekannt genug (z. J}. L. 1. 3, § 5, D. 3. 2 ; L. IG, D. 4. 3;
J.. 31, i; 2, I). 42. 5).

20*
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Chalcedon wegen kirchliclier Vergehen abgesetzt. Da er

aber auch wegen Majestätsverbredien bei der Synode an-

geklagt worden war, so berichtete die Synode an den

Kaiser: „Da wir über die Klage wegen Majestätsverbrechen

die Untersuchung zu führen nicht befugt sind ... so möge

Eure Frömmigkeit befehlen. . . dass die Strafe des Majestäts-

verbrechens über ihn verhängt werde." ^) Endlich möge

noch ein Beispiel aus Gallien angeführt werden. Im Jahre

419 klagten die Geistlichen der Kirche von Valence, dass

der Bischof Maximus sich noch den Namen Bischof an-

masse, obgleich er von dem Strafgericht in Folge einer

Anklage um Mord der Folter unterworfen und verurtheilt

werden sei. 2) Die streng kirchliche Anschauung stimmte

allerdings wenig damit überein, dass Bischöfe von welt-

lichen Gerichten verurtheilt werden, und Sulj^icius Severus

tadelt heftig in seiner Chronik die Bischöfe, welche statt

den Priscillianus seines Amtes zu entsetzen, gegen ihn bei

dem Kaiser Klage erhoben hatten. ^)

Wenn die Geistlichkeit auch den Strafgesetzen und

Strafgerichten unterworfen waren, so waren doch einerseits

die Bischöfe und Priester mit mehrern wichtigen Privilegien

in Bezug auf das Strafverfahren ausgestattet, und anderer-

seits war es ihnen gelungen einen mächtigen Einfluss auf

1) Mansi, III, 1151. — Vgl. Fessler, Canoiiischer Prozess, S. Gl.

2) Papst Bonifacius I. an die gallischen Bischöfe vom 13. Juni

419 {Jaffe, n. 141; Constant, p. 1015). Aus dem Bericht der clerici

Valentiae civitatis: „Quem (Maximum) furore suo et insana temcritate

ad saecularium quoque judicum tribunalia subditum quaestioni, quod

in vili quoque persona turpissimum est, objicerent pervenisse, et homi-

cidii damnatum asserunt.

"

3) Chron. II, 49 (p. 102). „Priscillianus vero ne ab episcopis audirctur,

ad principem provocavit, permissumque id nostrorum inconstantia,

qui aut sententiam vel in refragantem ferre debuerant aut, si ipsi suspecti

habebantur, aliis episcopis audientiam reservare, non causam impcratori

de tarn manifestis criminibus permittere."
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die Strafrechtspflege zu gewinnen, der in vielen Fällen für

den Mangel einer eignen Strafgerichtsbarkeit einen Ersatz

zu bieten geeignet erschien.

Was zunächst die Privilegien der höhern Geist-^J?^^tff;.h°u.'"

liehen betrifft, so bestanden dieselben

1) in der Freiheit der Bischöfe vom Zeugnisszwang;

ja sie sollten sogar nach einem Edikt Kaiser Theodosius

des Grossen zum Zeugniss nicht zugelassen werden, ^)

2) Die Priester, nicht aber die andern Kleriker waren

von der Tortur befreit.^)

3) Den Bischöfen war es gestattet, bei der pervasionis

und injuriarum actio, wenn sie die Beklagten waren, durch

Procuratoren sich vertreten zu lassen, während sonst eine

Stellvertretung im Criminalprozess nicht zulässig war. ^)

4) Ein ganz aussergewöhnliches Privilegium gewährte

Valentinian III. dem Klerus im Jahre 430. Jeder, der als

Ankläger gegen einen Kleriker auftreten wollte, musste für

den Fall des Unterliegens die Summe von 100 Pfund Gold

und 100 Pfund Silber hinterlegen, die eventuell dem Fiscus

zufiel. Konnte er die Summe nicht aufbringen, so wurden

seine Güter zu Gunsten der Kurie eingezogen und er selbst

in Ketten gelegt.*) Doch hat jedenfalls dieses Privilegium

^) c. 8, Cod. Theod., XI, 39. „Episcopum ad testiraonium dicen-

dum admitti non decet; nara et i)ersona dehonoratur et dignitas sacer-

dütis excepta confunditur." Gothofredus (V, 343 fg.) macht es sehr

wahrscheinlich, dass dies Privilegium nur auf den Zeugnisszwang im

Strafverfahren sich bezog.

2) c. 10, Cod. Theod., XI, 39. „Presbyteri citra injuriam quae-

stionis testinionium dicent."

3) Nov. Valentin., III, tit. XXXIV, § 1. Andere Privilegien, wie

das eines besondern Gerichtsstandes (c. 25. 32, Cod. Just , I, 3), haben

im Abendlande keine Geltung erhalten.

^) Constit. Sirmond. XXI; llaenel, Corpus Leg., p. 211: „Audemus

quidem sermonem facere sermone plus timorc capti de sacris et v.

saccrdotibus et secundis sacerdotibus vcl etiam Icvitis et cum omni
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nur kurze Zeit bestanden, da es in den Codex Tlieodosianus

nicht aufgenommen wurde und desslialb durch dessen Publi-

kation ausser Kraft trat.

Eiuttuls''auf Ii^ bedenklicher Weise aber hatte die Kirche sich da-

pflegT '^^'durch einen Einfiuss auf die Strafrechtspfiege errungen,

dass die Geistlichkeit es als ihre Aufgabe betrachtete, für

die Angeklagten und Yerurtheilten einzuschreiten und durch

Fürbitten deren Freisprechung oder Begnadigung zu er-

langen. Da nach römischem Hecht jedes Gericht befugt

war, die Strafe, welche es auferlegt hatte, entweder sogleich

oder, soweit sie noch nicht verbüsst war, späterhin zu er-

lassen, so war dadurch dem Klerus ein weites Feld geboten,

seine Macht zu zeigen, manche Härte des Gesetzes zu mil-

timore nominare, quibus omnis terra caput inclinat. Audivimus enim

perfidiam in urbe ad dcum vivum et Imperium nostrum iieri. Scd si

quis ausus.. legi ecclesiae vel clerico, i)Gr quos nostrum pollet impe-

rium, andere volucrit, si accusationem ditior persona protulerit, rej^o-

sita poena fisco nostro, id est 100 pondo auri et 100 pondo argenti

inferre cogatur, et sie cum actoribus ecclesiae causam dicat. Si autem

infirmior persona numquam obrepto patrimonio nostro nescio

qua perfidia tentare audeat militantes in palatio Christi, terrae (terras?)

curiae hinc adduci jussimus et manus ejus implumbari." (Den Scbluss

der Constitution siehe S. 321). Die Constitution erscheint ihrer Aus-

drucksweise und ihrem Inhalt nach als sehr eigenthümlich: ,,Omnis

terra sacerdotibus caput inclinat, militantes in palatio Christi, Icvi-

tae", sind Redewendungen, die zwar in der kirchlichen Sprache der

damaligen Zeit, aber durchaus nicht in der der Gesetze sich linden

(vgl. Fittiiig, Peculium Castrcnse, S. 443: ,,In den Rechtsquellcn

habe ich den Ausdruck miles Dei oder Christi und dergleichen nirgends

entdecken können." Ferner S. 507. Unsere Stelle ist ihm allerdings

entgangen.) Der Kläger soll jjCum actoribus ecclesiae criminis causam

dicerc", während doch eine Vertretung im Criminalprozesse nicht

zulässig war und erst im Jahre 452 von Valentinian III. (Nov. tit. 34)

nur den Bischöfen gestattet wurde, sich bei einigen Anklagen vertreten

zu lassen. Endlich nimmt die Constitution unmittelbaren Bezug auf

die Stadt Rom, ist aber nicht an den Präfektus Urbi sondern den

Prüfektus Prätorio gerichtet. Ucber die handschriftliche Ueberliefcrung

der Constitutionen siehe Maassen, Geschichte, S. 321. 525. 570. G13.
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dcrn, manclie Mängel des Gerichtsverfahrens und des

Richterpersonals wieder gutzumachen, zugleich aber auch

seinen Anhang insbesondere in den untern Klassen des

Volkes zu vermehren und zu stärken. Zahlreiche Mit-

theilungen sind uns erhalten, aus denen hervorgeht, dass

es zu einer völlig anerkannten Sitte geworden war, ja dass

es geradezu als eine der wichtigsten Pflichten des Bischofs

betrachtet wurde, dass er für die Verbrecher einschreite,

und dass andererseits das Gericht einer solchen Verwendung

in der Regel sich nicht entzog. ^) Indessen wenn auch

durch dieses Einschreiten des Bischofs und seines Klerus

manches Gute gewirkt wurde, so konnte doch durch die

Uebung einer solchen Sitte auch der ganze Lauf der Rechts-

pflege gestört werden. Es zeigte sich eben auch hier die

Auflösung, der der ganze staatliche Organismus entgegen

ging, dass ein ausserhalb des Gerichts stehendes Element,

der Klerus, nicht durch ein ihm vom Gesetz gewährtes

Mittel, sondern durch den Druck, den er auf die Richter

ausübte, thatsächlich die letzte Entscheidung über Tod und

Leben, Freiheit und Gefangenschaft der Angeklagten in die

Hände bekam. Die Störungen, welche dadurch in dem Gang

der Justiz hervorgebracht wurden, waren so bedeutend, dass

die Kaiser am Ende des 4. Jahrhunderts sich genöthigt

sahen, dagegen einzuschreiten und die Missbräuche, welche

1) Amhrosius, De offic. cccl., II, c. 21 (11, 112); HI, c. 9 (II, 115).

— Pciulinus Vita Ambrosii, c. 8. 12 (II. App., p. 10. 12). Augustinus,

Ep. 134, ad Apringium (II, 519); Ep. 139, ad Marccllinum (II, 517).

— ILieronymus, Ep. 52, ad Ncpotianum (I, 2G3). — Socratcs, Ilist.

cccl., V, c. 14; Yll, c. 17 (p. G04. 703). — ÄpoUinaris Sidonius,

Ep. VII, 9 (Sirmond, I, 599). — Aus spätester Zeit Ennodius von

ravia, Ep. 7 (Sirmond, I, 810), Vita Epiphanii (p. 997. 999. lÜOl).

— Vgl. ferner Concil von Sardika, c. 7. 8. — van Espen, Dissert.

can. de intereessione s. interventione episeoporuni pro reis apud prin-

cipes et magiütralus civiles (Col. Agripp. 1718), p. 1— 10. Die Ah-
liandlung beschäftigt sieh jedoch liauptsächlieh mit dem Asylreeht.
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mit dieser Intercession der Geistlichkeit verbunden waren,

zu beseitigen. Nachdem Theodosius I. mehrfach, aber offen-

bar erfolglos, das Einschreiten der Geistlichen zu Gunsten

von Verbrechern zu beseitigen gesucht hatte, indem er den

Richtern verbot, ihren Fürbitten Folge zu geben i), musste

Arcadius in einer zunächst für den Orient bestimmten Con-

stitution schwere Vermögensstrafen gegen die Richter

(30 Pfund Gold) und die Todesstrafe gegen die Vorsteher

des mit der Strafvollstreckung betrauten Gerichtspersonals

(primates officii) androhen, welche sich durch Geistliche

oder Mönche von der Erfüllung ihrer Pflicht abbringen

Hessen. Doch war in einzelnen Gegenden die Macht des

Klerus der öffentlichen Gewalt der Beamten überlegen, so

dass ersterer in der Lage war, mit Zwang seinen Willen

durchzusetzen. Für diese Fälle, wo die Schaaren der

Geistlichen und Mönche mit offnem Aufruhr drohten, be-

hielt sich der Kaiser ein strenges Einschreiten vor. Er

machte zugleich die Bischöfe dafür verantwortlich, dass

der Klerus und die Mönche des Bisthums dem kaiserlichen

Befehl nicht zuwiderhandeln. -) Indessen kamen derartige

Gesetze nur zeit- und stellenweise zur Ausführung; die

Kaiser selbst gaben das Beispiel, sie nicht zu beachten,

und so war es gerade auch Arkadius, der auf die Fürbitte

eines Bischofs Gefangene begnadigte. '^)

Uebrigens fand eine derartige Einmischung der Geist-

lichkeit nur in die Strafrechtspflege, nicht aber bei privat-

rechtlichen Streitsachen Statt. Denn , wie Ambrosius sagt,

in derartigen Prozessen erleidet der häufig Unrecht, der

c. 15, Cod. Theod., IX, 40. — c. 31, Cod. Thcod., XI, 36.

„..ncc enim cos fas est adimi debitac scvcritati, qui j)acem publicam

actuum perturbationc confusam rcbelH contumacia miscucrunt."

2) c. IG, Cod. Thcod., IX, 40.

^) c. 24, Cod. Thcod., IX, 40.



— 313 —

unterliegt, und er würde dann seinen Verlust dem Ein-

schreiten des Bischofs zuschreiben. ^)

Eine andere Handhabe, welche es den Geistlichen er-

möglichte in die Strafrechtspflege einzugreifen, war der

Kirche in dem ihr gesetzlich zugestandenen Asylrecht ge-

boten, von dem jedoch, da seine Bedeutung nicht blos

auf die Strafrechtspflege beschränkt war, sondern auf weite

Gebiete des Privat- und öffentlichen Lebens sich erstreckte,

im folgenden Kapitel zu handeln ist.

^) Amhrosius, De officiis, III, c. 9 (II, 1221). ,,...In causis pecu-

niariis intervenire non est sacerclotis, in quibus non potest fieri, quin

frequenter laedatur alter qui vincitur; quoniam intercessoris beneficio

se victum arbitratur."



Kapitel V.

Ooffeutlicli-reditliclie Befugnisse des Biscliols

und der Geistliclikeit.

Die Geistlich. Die fast uneingeschränkte Verfügungsgewalt über das
^^'^

stadt
*^" iinmer mehr wachsende Kirchengut, die ausgedehnte richter-

liche und schiedsrichterliche Thätigkeit, die durch die Sitte

und die Kaiser selbst anerkannte Befugniss, in die Straf-

rechtspflege einzugreifen, machte den Bischof unstreitig

zu der angesehensten und mächtigsten Person in der Stadt.

Die Autorität der Kirche, als deren Vertreter er erschien,

die Furcht vor kirchlichen Strafen, die er verhängen konnte,

die materielle Abhängigkeit von ihm, in der sich der Klerus

und zahlreiche verarmte Laien befanden, die richterliche

Gewalt, mit der er bis zum Ende des 4. Jahrhunderts be-

kleidet war, die Hilfe, welche er den schuldig oder un-

schuldig Angeklagten und Verurtheilten gewähren konnte

— alles dies waren Machtmittel, welche denen des kaiser-

lichen Statthalters wenigstens gleichkamen, wenn sie sie

nicht an Wirksamkeit übertrafen. Diese mächtige Stellung,

welche die Bischöfe in der Kirche und im weltlichen Leben

einnahmen, wurde nun aber noch wesentlich verstärkt durcii

wichtige üffentlichrechtliche Befugnisse, mit welchen die

kaiserliche Gesetzgebung sie ausstattete.

Nur eine Anerkennung der thatsächlichen Verhältnisse

war es, wenn der r)iscliof und die Geistlickeit als der erste
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Stand in der Stadt betrachtet wurden und ihnen als solchem

in erster Reihe ein Wahlrecht bei der Wald der städtischen

Defensoren von Kaiser Honorius im Jahre 409 ertheilt

wurde. *)

War den Bischöfen hierdurch ein gesetzlicher Einfluss

auf die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten ge-

wahrt, so wurden sie auch vom Staat an der Aufgabe

betheiligt, diejenigen Gesetze, welche die christlichen Grund-

sätze und Anschauungen auch im öffentlichen Leben ver-

wirklichen sollten, zur Ausführung zu bringen. Es handelte

sich hierbei einerseits seit Theodosius dem Grossen um
Zerstörung der Pieste des Heidenthums, andererseits aber

um Verwirklichung der christlichen Liebe und Barmherzig-

keit im Staate. Li der erstem Beziehung wurde im west- Ausfuhr
"^ der des

römischen Beidi von Kaiser Honorius im Jahre 408 die Hlideutiimn.

Ausführung der gegen das Heidenthum gerichteten Gesetze

den Bischöfen übertragen.^)

Weit wichtiger noch waren die Gesetze, durch welche ,.
^«^ ^i^^'i«/

" ' öcbutznerr der

den Bischöfen die öffentliche Sorge für alle Unglücklichen Ai-"icn.

und Hilflosen anvertraut wurde, und zu der kirchlichen

Armenpflege, welche einen der schönsten Ruhmestitel, aber

auch eines der wichtigsten Machtelemente der alten Kirche

bildete, kam nun noch die staatlich anerkannte Verpflich-

tung und Berechtigung der Kirche, den verachteten und

verfolgten Klassen der bürgerlichen Gesellschaft Schutz

und Schirm zu gewähren. Sklaven und Findlinge, Ge-

fangene und Dirnen in öfi'cntlichen Häusern wurden die

Schützlinge des Bischofs, von dem sie Hülfe und liettuug

aus Notli und Schande erwarten durften.

ung
esetze

') c. 8, Cod. Just, de defcns., I, 55. Nach iliueii werden als

Wälller geiRiiint die hünorati, posscssores und curiales. — Hegel, Ge-

seliiclite der Städtevcrlassung- von Italien (1817), I, 07 l'g.

2) c. 19, Cod. Theod., XVf, 10 (Constit. Sirm. XII). Vgl. oben S. 57.
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Der Biscliof wurde vom Staat anerkannt als Patron

der Armen und Elenden und bei dem Mangel einer staat-

lichen organisirten Armenpflege, bei der Härte und Grau-

samkeit der Gesetzgebung, insbesondere des Strafrechts,

bei dem Massenelend der damaligen Zeit, bei den unauf-

hörlichen Kriegen und den seit dem 5. Jahrhundert immer

häufiger und schrecklicher werdenden Barbareneinfällen

konnten die Kirche und die Bischöfe von den schönen Vor-

rechten, die ihnen vom Staate verliehen wurden, in segens-

reichster Weise Gebrauch machen. In dieser praktischen

Thätigkeit zu Gunsten der Armen und Verfolgten übte das

Christenthum und seine Moral die grösste Wirkung, während

die materielle Gesetzgebung des römischen Reichs von den

religiös-sittlichen Ideen der neuen Weltreligion im grossen

und ganzen nur wenig berührt wurde. ^) Es muss sogar

anerkannt werden — so sehr dies auch im Widerspruch

mit den hergebrachten Ansichten steht — dass in vielen

Punkten die Gesetzgebung der christlichen Kaiser härter

und grausamer ist als die der Kaiser des 1. und 2. Jahr-

hunderts nach Christus, dass von dem Standpunkt der

Humanität aus betrachtet die christliche Kaiserzeit einen

^) AusscrordentHch zahlreich sind die Versuche der Kirchenhisto-

riker den Einfluss des Christenthums auf die römische Kaisergesetz-

gebung nachzuweisen, doch sind diese Versuche niclit frei von Ueber-

treibungen, und nicht besser steht es mit den dahin gerichteten Be-

mühungen der Juristen. Statt aller sei nur erwähnt das in hohem
Ansehen stehende Buch von Troplong^ De l'influcnce du christianisme

sur le droit civil des Romains (Paris 184.'5). Alle diese Schriften gehen

von der Voraussetzung aus, dass die Gesetzgebung der christ-

lichen Kaiser humaner und milder sei als die der frühern Kai-

serzeit und, um diese von vornherein als unumstösslich betrachtete

Annahme zu erweisen, werden die wichtigsten Thatsachen übersehen

oder falsch ausgelegt. Sehr richtig urtheilt über diese theologisirendc

Ivechtsgeschichte Guido Vadelletti, Roma nella Storia del Diritto

(Bologna 1874), p. 2G fg.
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Rückschritt gegen die heidnische bezeichnet. Es liegt

ausserhalb unserer Aufgabe, dies näher zu erörtern, doch

wird sich im Folgenden Gelegenheit finden, an einzelnen

wichtigen Thatsachen den Beweis dafür zu liefern. An
dem Fortschreiten zu einer höhern Sittlichkeit, zu welchem

sich die römisch - griechische Welt durch Annahme des

Christenthums vorbereitete, betheiligte sich der Staat nicht

sowohl durch seine materielle Gesetzgebung, als dadurch,

dass er den Bischöfen es ermöglichte, auch auf dem Gebiete

des öffentlichen Lebens und der staatlichen Verwaltung die

christlichen Pflichten der Barmherzigkeit und Menschenliebe

auszuüben. Es kommen hierbei insbesondere folgende Be-

fugnisse, welche der Staat der Kirche und ihren Organen

verlieh, in Betracht.

1) Das Asylrecht. 1) Von der tiefgreifendsten Bedeu- ^^^ ^^y^'^^^^'*-

tung für die Kirche war es, dass es ihr gelang, ihre kirchlichen

Gebäude mit dem Charakter heiliger Zufluchtsstätten zu um-

geben, welche allen Verfolgten einen Schutz gewährten gegen

die Verfolger, auch gegen die dem Verbrecher nacheilende

weltliche Gerechtigkeit. Das Asylrecht enthielt einerseits

das Verbot, irgend einen Menschen mit Gewalt von dem
heiligen Orte gegen den Willen des Bischofs zu entfernen;

andererseits die Befugniss, aber nicht die Verpflich-

tung des Bischofs, Verfolgten einen solchen Schutz in der

Kirche zu gewähren. Auch dem heidnischen Alterthum

war das Asylrecht bekannt, aber nicht in der Ausdehnung,

'] Aus der zahlreichen Literatur über das kirchliche Asylrecht

sind als heute noch von Werth hervorzuheben: Zech, De Benignitate

moderata ecclesiae Rom. in criminosos ad se confugientes (17GI) in

Schmidt^ Thesaurus Juris eccl., (1776), V, 284 sqq. — H. Wallon,

Du droit d'asile (Paris 1837). — Buhuerincq, Das Asylrecht (Dorpat

1833). — De Beaurcpaire , Essai sur l'asile religieux dans l'Empire

romain et la monarchie fran^aise , in : Bibliothcque de Tccole des

chartes 8""^ Serie (18.53), IV, 351 fg. 573 fg.
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in welcher es von der christliclien Kirche beansprucht

wurde. In Griechenhind waren nur einzelne Tempel und

Städte im Besitz des Asylrechts, das ihnen besonders ver-

liehen sein musste. ^) Den Römern waren Asyle der Tempel,

ursprünglich unbekannt und nur in Folge griechischen Ein-

flusses mag es gekommen sein, dass auch in Ilom einige

Tempel als Zufluchtsstätten für Sklaven anerkannt wurden. ^)

Dagegen bildete sich in der Kaiserzeit schon frühe die

Sitte aus, dass die Bilder und Statuen der Kaiser einen

Schutz gegen Verfolgung boten, wie denn auch schon nach

dem Tode Cäsars dem Tempel des divus Julius ein aus-

gedehntes Asylrecht beigelegt worden war. ^) Aber erst im

2. Jahrhundert wurden die Statuen der Kaiser gesetzlich

als Zufluchtsstätten, insbesondere auch für Sklaven aner-

kannt. ^) Nach einem Rescript des Antoninus Pius können

die Herren von Sklaven, die wegen unerträglicher Grau-

samkeit zu den Statuen des Kaisers geflohen sind, ge-

zwungen werden, die Sklaven zu verkaufen. Und dieses

Asylrecht der Kaiserstatuen erhielt sich bis in die spätesten

Zeiten. ^)

Das Asylrecht der christlichen Kirchen dagegen bildete

^) ScJioemann , Griocliischc Altcrthümer, II, 185 fg. — Die An-

nahme, dasa allen geweihten Orten bei den Griechen das Asylrecht,

auch ohne besondere Verleihung zugestanden habe (Laurent, Ilistoirc

du droit des gens, 11, 134. Bidmerincq, S. 37), ist unrichtig. Dass

die jüdischen Freistädte in keinem Zusammenhang mit dem christ-

lichen Asylrecht stehen, hat Beaiirepaire (S. 354) gut nachgewiesen.

2) Beaiirepaire^ S. 359 fg. — Irrig ist es, wenn Buhnerincq (S. 04)

behauptet, dass alle römischen Tempel, Altäre, heiligen Haine u. s. w.

mit der Consecration auch jedes Mal das Asylrecht erhalten hätten.

3) Cassius Bio, 47, 19. — Tacitus, Ann., III, 3G; IV, G7. -
Siieton, Tib., 53. 58.

4) Gcinis, I, 53. — Callistratiis, L. 28, § 7, D. 48. 19. — Perniee,

Labeo, I, 116.

5) Cod. Thcod., IX, 44. — Cod. Just, 1, 25.
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sich zunächst aus im Anschluss an die den Bischöfen ein-

geräumte Befugniss, für Angeklagte und Verurtheilte Für-

bitten einzulegen. Diese flüchteten in die Kirche, um das

Einschreiten des Bischofs bei dem Richter oder dem Kaiser

zu veranlassen, und das Concil von Sardica 341 beschloss,

dass die Bischöfe solchen Personen ihre Vermittlung nicht

versagen sollen. ^) Die heilige Scheu, welche von den Gläu-

bigen vor dem Hause Gottes gehegt wird, brachte es von

selbst mit sich, dass man Bedenken trug, Personen, die

sich in die Kirchen geflüchtet, mit Waffengewalt daraus

zu entfernen, und so entstand, wie es scheint ohne durch

ein ausdrückliches Gesetz verliehen zu sein 2), ein Asylrecht

der Kirchen. Der Flüchtige wurde durch die Flucht in die

Kirche weder straflos noch, wenn er Sklave war, der Herr-

schaft des Herrn entzogen; er erhielt nur gegen Verfolgung

einen Schutz, dessen Dauer und Wirksamkeit von dem
Belieben des Bischofs abhiiig. Doch machten sich bald

die Nachtheile solcher Freistätten geltend. Schon 3D2

musste Theodosius der Grosse, im Interesse der Staats-

einnahmen das Asylrecht beschränken. Die Staatsschuldner

sollen nöthigenfalls auch mit Gewalt aus den Kirchen ge-

zogen werden, wenn die Bischöfe es nicht vorziehen, für

sie Zahlung zu leisten.^) Sein Sohn Arcadius entzog den

Kirchen gänzlich das Asylrecht. Am selben Tage, an wel-

chem er die Gerichtsbarkeit der Bischöfe in bürgerlichen

Bechsstreitigkeiten aufliob, wurde den Geistlichen verboten

flüchtigen Sklaven, öffentlichen und Privatschuldnern und

ij Bidmerincq (S. 74), geht zu weit, wenn er in c. 7 des Concils

von Sardica, die erste rechtliche Anerkennung des Asylrechts finden

will. Von dem Asylrecht ist darin keine Rede.

^) Wenigstens ist uns ein solches Gesetz weder erhalten noch

haben wir sonst eine Kunde von ihm. Die Vermuthung, Constantiu

haljc ein solches erlassen, ist grundlos.

3) c. 1, Cod. Theod., IX, 45.
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Curialen in den Kirchen eine Zuflucht zu gewähren. Sie

sollen sofort ausgeliefert werden. Geschieht dies nicht, so

hahen die Oekonomen des Bischofs die Schulden zu be-

zahlen und die Schuldner, die Sklaven, die Curialen sind

mit Gewalt aus der Kirche zu holen, i) Auch Angeklagte

und verurtheilte Verbrecher sollten in den Kirchen keinen

Schutz mehr finden. Doch w^urde für diese letztern Flücht-

linge das Asylrecht im nächsten Jahr wieder hergestellt.

Im weströmischen Reiche wurde im Jahre 409 die

Verletzung des Asylrechts den Majestätsverbrechen zu-

gezählt und zehn Jahre später -wurde sogar der gefreite

Bezirk des kirchlichen Asyls ausgedehnt auf einen Umkreis

von 50 Schritten von der Kirchenthüre , w^ährend im ost-

römischen Reich Kaiser Theodosius IL das Asylrecht er-

streckte auf den Vorhof zwischen der Kirche und der Um-
fassungsmauer, welche die zu der Kirche gehörigen Gebäude,

wie bischöfliche Wohnung, Gärten, Taufkapelle umschloss. ^)

1) c. 3, li. t. vom 27. Juli 398. Die Constitution bildete wahr-

scheinlich einen Theil des Gesetzes, durch welches das Asylrecht von

Arcadius gänzlich aufgehoben wurde, wie Johannes Chrysostomiis

(Hom. in Eutrop., t. 3, opp. III, 383), Socrates (Ilist. eccl., VI, c. 5. p. GG6),

Sozomenits, (Hist. eccl., VIII, c. 7. p. 809), Frospcrus (De promiss. III,

c. 38. Biblioth. Max. Vet Patr., III, 42) übereinstimmend berichten. Der

Theil des Gesetzes, der auch den flüchtigen Verbrechern das kirch-

liche Asyl entzog, fand in dem Codex Theodosianus keine Aufnahme,

da, wie ebenfalls die angegebenen Schriftsteller erwähnen, das Gesetz

im Jahre 399 nach dem Sturze des Eutropius, durch dessen Einfluss

das Gesetz von 398 zu Stande gekommen war, wieder aufgehoben

wurde. Dagegen blieb die Beschränkung des Asylrechts in Bezug auf

Sklaven, Schuldner und Curialen bestehen. — Anderer Ansicht JBing-

ham, VIII, 11, § 7 (Works, III, 200 fg.), Buhnerincq, S. 85. — Das

Gesetz von 398 muss auch sofort in dem abendländischen Reich publi-

zirt worden sein, da eine Synode von Carthago am 27. April 399 zwei

Bischöfe an Kaiser Honorius sendet, um die Wiederherstellung des

Asylrechts zu erbitten (Cod. eccl. Afric. , c. 56; Ilefele, Concilien-

geschichte, II, 77).

^) c. 1, Cod. Just., I, 12 (aus der corrumpirtcn c. 19, Cod. Theod.,
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In ganz eigenthümlichcr Weise soll Valentinian III. im

Jahre 430 das Asylrecht ausgedehnt hahen, indem er be-

stimmt habe, dass' kein Flüchtiger, der mit einem Bischof,

Priester oder Diakon gehe, ergriffen oder weggezogen wer-

den dürfe ; denn in den Geistlichen bestehe die Kirche. ^)

Doch verlor diese Vorschrift jedenfalls schon 438 ihre

Geltung.

Das kirchliche Asyl bot nach dem im 5. Jahrhundert

im weströmischen Ileiche geltenden Recht den Bischöfen

die Möglichkeit dar, den strafenden Arm der Gerechtigkeit

aufzuhalten, den Verbrecher der Strafe zu entziehen, und

Zeit zu gewinnen, um durch einflussreiche Fürbitte bei dem

Richter Straflosigkeit zu erwirken. ^) Dagegen bot die Kirche

nicht nur den Staats- und Privatschuldnern keine Hilfe

gegen die Gläubiger dar, sondern, und hierin lag ein be-

denklicher Rückschritt gegen das heidnische Recht, auch

den Sklaven war in dem Asyl kein wirkungsreicher Schutz

geboten. Hatte sich ein Sklave in eine Kirche geflüchtet,

so waren die Geistlichen verpflichtet innerhalb eines Tages

dem Herrn davon Anzeige zu machen und auf das blosse

Versprechen des Herrn hin, dem Sklaven zu verzeihen,

musste er demselben herausgegeben werden. Sklaven, die

sich mit Waffen versehen hatten, um sich gegen die Aus-

lieferung an den Herrn zu wehren, durften überhaupt keine

XVI, 8, von 409). — Constit. Sirmond. XIII, von 419. — c. 4, Cod.

Tlicod., IX, 45, von 431 (das vollständige, sehr ausführliche Gesetz

bei Ila^nel, Corpus Legum, p. 243).

') Constit. Sirmond, XXI. „De obnoxiis vero si qui ambulaverint

cum episcopo vel cum i^resbytero vel etiam diacono... nullo pacto

CG retineri vel adduci jubemus, quoniam in sacerdotibus ecclesia constat."

In der Regel hcisst obnoxius nur der Schuldner in der damaligen

Gesetzessprache; dem Worte muss aber hier offenbar eine umfassende

Bedeutung beigelegt sein. Siehe S. 309, Note 1.

2) Concil von Orange von 441, c. 5. „Eos qui ad ecclesiam con-

fugerint, tradi non oporterc, scd loci reverentia et intereessione defendi."

liocnincr, Goscliiclitc dos Kirclicurcclits. I. 21
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Aufnalime in der Kirche finden. ^) Aber noch nach einer

andern Richtung hin war das kirchliche Asyh-echt weniger

liuman als das heidnische. Die Kirche gewährte ihren

Schutz nur Christen; Juden, Häretiker und Heiden hatten

keinen Anspruch darauf in dem Hause des Herrn eine Zu-

flucht zu finden. So war es häufig vorgekommen, dass

Juden, um der Verfolgung zu entgehen, zum Scheine sich

hatten taufen lassen und dann das As3'lrecht beanspruchten,

und Arcadius war 397 genöthigt, gegen diesen Missbrauch

einzuschreiten. -) Ein Bischof, der es wagte, auch Heiden

eine hilfreiche Hand zu bieten und ihnen eine Zuflucht in

der Kirche zu gestatten, machte sich eines kirchlichen Ver-

gehens schuldig und unter den Anklagen, welche auf der

Synode an der Eiche bei Chalcedon 403 gegen Bischof

Johannes Chrysostomos von Constantinopel erhoben wur-

den, befand sich auch die, dass er Heiden in das kirchliche

Asyl aufgenommen habe. ^) So war der der antiken Sitt-

lichkeit fremde Geist der Ausschliesslichkeit und Unduld-

samkeit schon frühe in der christlichen Kirche selbst in

die Institutionen der Barmherzigkeit und der christlichen

Liebe eingedrungen.

Die Kirche 2) Hattc scit dcui Eudo des 4. Jahrhunderts die Kirche
und die Skia- ^

^''^»- darauf verzichten müssen , den Sklaven einen wirksamen

Schutz gegen die Grausamkeiten der Herren zu bieten, und

war trotz der Herrschaft des Christenthums die staatliche

Gesetzgebung gegen die Sklaven eine härtere geworden.

^) c. 5, Cod. Theod., IX, 45, von 432. — Nur Sklaven von Häre-

tikern und Apostaten fanden in der Kirche niclit blos Schutz, sondern

auch Freiheit, c. 4, Cod. Theod.. XVI, G. — Vgl. Orerbeck, Studien.

lieber das Verhältniss der alten Kirche zur Sklaverei im römischen

Reich, S. 228.

2) c. 2, Cod. Theod., IX, 45.

^) Anklageschrift des Mönchs Isaac {Maiisi, III, 1145).
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als die der heidnisclien Kaiser i), so suchte doch die Kirche

das Loos der Sklaven zu mildern und die Freilassung von

Sklaven zu befördern. Zwar hatte die Kirche in dieser

Zeit sowenig wie in einer spätem die Sklaverei prinzipiell

verworfen. Sie hat vielmehr die Sklaverei als eine in dem

positiven Recht und den wirthschaftlichen und gesellschaft-

lichen Zuständen begründete Einrichtung vollständig aner-

kannt und selbst keinen Anstoss daran genommen, dass

Sklaven sich im Vermögen der kirchlichen Anstalten und

der Geistlichen befänden. Aber wie sie einerseits den

Herrn zur mildern Behandlung des Sklaven ermahnt, in

welchem sie die von Gott geschaffene und der göttlichen

Erlösung fähige Kreatur erkennt, so fordert sie auch an-

dererseits zur Freilassung von Sklaven als einem verdienst-

lichen Akt der Weltentsagung, des Verzichts auf irdischen

Besitz auf. Wenn sie -weit entfernt ist, die Aufhebung der

Sklaverei als eine mit dem Christenthum unverträgliche

Einrichtung zu verlangen, so erkennt sie doch an, dass die

Freilassung von Sklaven zu den edelsten Werken der Barm-

herzigkeit gehört, und ermüdet nicht, dazu zu ermahnen,

während sie freilich weniger bereit ist, mit gutem Beispiel

voranzugehen. Von dem Staat erlangte die Kirche zunächst

die Befugniss, dass vor dem Bischof in der Kirche so gut

wie vor dem Prätor Sklaven zu vollem römischen Bürger-

recht freigelassen werden können. Es war dies um so

wichtiger, da die alten Formen der Freilassung per censum

und per vindictam ausser Uebung gekommen waren, die

neuern Formen der Freilassung (per epistolam, per men-

sam, inter amicos) den Freigelassenen aber nicht römisches

Bürgerrecht verliehen, sondern sie nur zu Latini luniani ohne

Tcstirfähigkeit u. s. w. machten. Die einzigen Formen, in dem

') Vgl. H. Wallou, llistoiro de resclavage ilans ranti(|uite (Paris

1847), in, 415. — Overheck, a. a. ü., S. 177.

21 *
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zu Constantins Zeiten die volle Freiheit gewahrt wurde,

war die durch Testament und seit Constantins Gesetz-

gebung durch Freilassung vor dem Bischof. ^) Doch scheint

es, dass nicht in allen Theilen des Ileichs diese Gesetze

in Kraft getreten sind, oder dass sie wenigstens späterhin

wieder ausser Geltung kamen. Wenigstens richtete das

Nordafrikanische Concil von 401 an Kaiser Honorius die

Bitte, die Freilassung der Sklaven in der Kirche vor dem

Bischof, die in Italien statthaft sei, auch in Afrika zu

gestatten, und dieser Bitte scheint gewillfahrt worden zu sein.^)

Dagegen war es keine besondere Vergünstigung, kein

besonderes Zeichen einer religiösen christlichen Gesinnung,

wenn Constantin, nachdem er die Sonntage für Festtage

erklärt und die Vornahme von gerichtlichen Geschäften an

denselben verboten hatte, doch für die Freilassung von

Sklaven eine Ausnahme zuliess. Es lag darin nur die

Beibehaltung des schon in früherer Zeit geltenden Grund-

satzes, dass an den feriae, den Festtagen, die Handlungen

der freiwilligen Gerichtsbarkeit zulässig waren, wie denn

auch Constantin die Emancipation und Freilassung nur

beispielshalber anführt. '^)

^) Vgl. Giraud, Essai sur I'histoirc du Droit frangais (Paris 1846),

I, 317 fg. — Constantin crliess über die Freilassung vor dem Bischof

drei Gesetze, von denen jedoch das erste nicht überliefert ist; nur die

zwei spätem sind erhalten, c. 1, Cod. Just., I, 13 (von 316) und c. 1,

Cod. Theod., IV, 7 (von 321). — Sozomenos, Hist. eccl., I, c. 9 (p. 4G).

— lieber den Akt der Freilassung musste eine vom Bischof und Zeu-

gen unterschriebene Urkunde ausgefertigt werden.

2) Concil von Carthago, c. 8 (Cod. eccl. Africanae, c. 64, vgl. auch

c. 82). Augustinus, Sermo 21 de v. 11 Psalm. 63, c. 6 (VII, 113).

Sermo 356 de vita et moribus cleric, c. 7 (VII, 1387). Aus diesen

Stellen geht hervor, dass, als Augustinus sie schrieb, die Freilassun-

gen in der Kirche auch in Afrika gestattet waren. — Die uns erhalt-

nen Rescripte Constantins sind gerichtet an Bischof Protogenes von

Serdica in Dacien und Bischof üsius von Cordoba.

3) c. 1, Cod. Theod., II, 8 (von 321). — Vgl. liartmann, Der ordo
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Wie die Kirche die Freilassuiiff der Sklaven zu bc- '^'^ Fie'goias-
o seilen.

fördern suchte, so nahm sie schon frühe auch die Frei-

gehissencn in ihren Schutz und betrachtete es als eine Pflicht

und ein Kecht der Kirche, zu ihrer Vertheidigung gegen

Angriffe auf die gewonnene Freiheit aufzutreten. Jeder

Versuch, den Freigelassenen wieder zum Sklaven zu machen

oder ihn in den Colonenstand zu stossen, wurde von der

Kirche, in Gallien wenigstens, mit dem Ausschluss aus der

Kirchengemeinschaft bedroht. Und zwar erstreckte sich

dieser Schutz nicht blos auf diejenigen, die in der Kirche,

sondern auch auf die, welche durch Testament freigelassen

worden waren. ^) Vielfach kam es dann vor, dass bei Frei-

lassungen durch Testament die Freigelassenen dem beson-

dern Schutz der Kirche anempfohlen wurden. Die Kirche

beanspruchte über sie, wie über die in der Kirche Frei-

gelassenen eine Art moralischen Patronats, das sie aller-

dings nur mit kirchlichen Mitteln wahren konnte. -)

3) Schon Iladrian hatte verboten, dass Sklavinnen ohne Befreiung aus
öffentlichen
Häusern.

judiciorum und die judicia extraordinaria der Römer (1859), I, 61 fg.

— KurtZj Handbuch der Kirchengcschichte , II, 253, meint: „Sehr

sinnvoll ordnete Constantin an , dass die Freilassung der Sklaven in

der Regel auf den Sonntag verlegt werden solle", wovon in der Con-

stitution nichts zu lesen ist, und Schaffe Geschichte der alten Kirche,

S. 520, findet gar eine Bezugnahme auf den Tag der Auferstehung

und Erlösung darin.

') Concil von Nimes von 394, c. 7: „...idacuit, uf;, quia frequen-

ier ecclesiis de libertorum tuitione inferuntur injuriae, sive qui a vi-

vcntil)us niauumittuntur, sive quibus libertas ultima testatione con-

scribitur, . . . .communicantes, qui contra ecclesiam veniunt, extra

ccclesiam fiunt."

^) Concil von Orange, c. 7: „In ccclesia manumissos vel i^er

testamentum ecclesiae commendatos si quis in Servituten! vel obse-

quium vel ad colonariani conditionem imprimere tentaverit, anim-

adversionc ecclcsiastica cocrccatur." Wiederholt II. Concil von Arles,

c. 33. 34.
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Grund in ein Bordell verkauft wurden. ^) Kaiser Constan-

tius hatte 343 bestimmt, dass Bordellwirtlie Sklavinnen,

die zum Christenthum sich bekehrt haben, nur an Christen

verkaufen dürfen, eine Vorschrift, deren sittlicher Wertli

allerdings zweifelhaft erscheinen kann.^) Theodosius II.

dagegen ertheilte den Bischöfen, wie übrigens auch den

llichtern und den städtischen Defensoren, die Befugniss,

Mädchen, die von ihrem Vater oder ihrem Herrn in öffent-

lichen Häusern verwandt wurden unter Missbrauch der

väterlichen oder Herrengewalt, zu befreien. Sklavinnen er-

langten dadurch ihre Freiheit. Bordellwirtlie, die Gewalt

angewandt hatten, um ihre Opfer zu dem schmählichen

Erwerb zu zwingen, wurden mit Deportation oder Zwangs-

arbeit in den Bergwerken verurtheilt. ^)

^^cscutc''iSn- '^) ^^^ Gesetzgebung der frühern Kaiserzeit hatte die

''^'- Aussetzung von Kindern bei schweren Strafen verboten und

sie dem Morde gleichgestellt.^) Trajan hatte alle aus-

gesetzten Sklavenkinder für frei erklärt und Diocletian

hatte noch einmal die Strafgesetze gegen Eltern, die ihre

Kinder verkaufen oder aussetzen, Aviederholt. '') Constantin

dagegen hatte den Eltern die Befugniss ertheilt, wenigstens

die neugeborenen Kinder (sanguinolenti) zu verkaufen. Er

hat denjenigen, welche Findlinge auferziehen, das Eigen-

^) Hist. Aug. "Vita Hadriani, c. 18.

2) c. 1, Cod. Theod., XV, 8, welche die Handschrift, wie Gotho-

fredus nachweist, fälschlich dem Constantinus zuschreiben.

3) c. 2, Cod. Theod.'XV, 8. — Vgl. WaUo)2 , Histoire de l'escla-

vage, III, 434.

*) L. 4 {Paulus, Scnt., II), D. 25, 3: „Nccarc videtur non tan-

tum is, qui partum pcrforat, sed et ...is, qui publicis locis miseri-

cnrdiae causa exponit, quam ipse non habet."

'^) Vilnius Ep. X, 72. — c. 1 [Caracalla)^ Cod. Just., VII, 16. —
c. 1 {JJiocleticm), Cod. Just., IV, 43. — L. 5 (Ulpian.), I). 25, 3. —
Vgl. WaUon, III, 52. 435 fg.
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tliumsreclit an ihnen zugesprochen, selbst wenn sie von

freier Geburt waren. Nur ein lUickkaufsrecht der ver-

kauften Kinder ^^alrde den Eltern vorbehalten. ^) Theodo-

sius I. suchte 391 den Verkauf der Kinder zu unterdrücken,

indem er den Eltern die Befugniss gab , die Kinder von

den Käufern ohne jede Entschädigung zurückzufordern. -)

Da unter dieser Bedingung selbstredend Niemand mehr

sich finden moclite, der Kinder kaufte, so sah sich Valen-

tinian III. im Jahre 451 genöthigt, zu dem Gesetz Con-

stantins zurückzukehren ; er gestattete den Eltern, die Kinder

zurückzukaufen für den um 20 Prozent erhöhten Kaufpreis.'*)

Das furchtbare Elend, in welches die Bevölkerung gerathen

war und das von Valentinian in schwarzen Farben geschil-

dert wird, um als Entschuldigung für die Wiederzulassung

des Kinderverkaufs zu dienen, hatte es fast zu einer ent-

setzlichen Gewohnheit werden lassen, dass die Eltern auf

die eine oder die andere Weise sich ihrer Kinder zu ent-

ledigen suchten. Um der Ermordung, dem Verkauf, der

Aussetzung der Kinder vorzubeugen, hatte Constantin für

Italien und Afrika die Weisung gegeben, dass den Eltern,

die ihre Kinder nicht aufzuziehen vermögen, aus der Staats-

kasse eine Unterstützung für Kleidung und Nahrung der

Kinder gegeben werde. ^) Von Seiten kirchlicher Schrift-

steller wurde es als ein sittliches Gebot aufgestellt, nicht

mehr Kinder in die Welt zu setzen als man ernähren könne.

So wurde eine Lehre, die im 19. Jahrhundert gerade von

kirchlicher Seite als gottlos und naturwidrig gebrandmarkt

') c 1, Cod. Thcod., V, 8, von 320.

2) c. 1, Cod. Thcod., III, IJ.

'"') Nov. Valciitiniai)i 111., til. '.)2.

') c. 1 (von :315 für Italien); e. 2 (von 322 für Al'iika), Cod.

Thcod., XI, 27.
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wurde, im 4. Jalirlmndert von den Vätern der Kirche den

Christen als sittlich anempfohlen. ^)

Bei der ausserordentlichen Häufigkeit der Kinder-

aussetzung war es von Wichtigkeit für die Kirche, dass

Honorius vom Jahre 412 bestimmte, dass nur diejenigen

das volle Eigenthum an den von ihnen aufgenommenen

Findlingen erwerben, welche durch eine vor dem Bischof

vollzogene und von ihm unterschriebene Urkunde den Nach-

weis liefern können, dass das Kind ein Findling ist.-)

Es entwickelte sich auf Grund dieses Gesetzes wenigstens

in Gallien der Gebrauch, dass, wenn ein Kind gefunden

wurde, dem Bischof Meldung davon gemacht wurde. Der-

selbe Hess am nächsten Sonntag von dem Subdiakon die

Eltern oder Herren auffordern, dass Kind binnen 10 Tagen

zurückzuholen. Nach Verlauf dieser Frist wurde die von

dem Gesetz geforderte Urkunde ausgestellt und das Kind

wurde Sklave des Finders. Die Kirche nahm diesen Eigen-

thumserwerb an ausgesetzten Kindern in ihren besondern

Schutz und drohte den Eltern, welche späterhin ihr Kind

zurückfOrden wollten, mit dem Kirchenbann. ^)

1) Lactantnis, Divinar. Institut., L. YI, c. 20 (ed. Paris 1748, I, 402)

:

„Tarn igitur nefarium est cxponere quam necare. Atenim parricidae

facultatum angustias conqueruntur; nee se pluribus liberis educandis

sufficere possc praetendunt: quasi vcro aut facultates in poiestatc sint

possidentium, aut non quotidie Deus ex divitibus pauperes et ex pau-

peribus divites faciat. Quarc si quis liberos ob pauperiem
non poterit educare, satius est, ut se ab uxoris congres-

sionc contiueat, quam sceleratis manibus ])ei opera corrunipat."

2) c. 2, Cod. Theod., VII, 2: „Nullum dominis vcl patronis repe-

tcndi aditum relinquimus, si cxpositos quodammodo ad mortem

voluntas misericordiac amica collcgcrit. . . si modo testcs episcopalis

subscriptio fuerit subsecuta, de qua nuUa penitus ad sccuritatcm possit

esse cunctatio."

2) Concil von Vaison von 442, c. 9, 10: „Sanc si quis post hanc

diligcntissimam sanctioncm expositorum hoc ordine collectorum repc-

litor vel calumniator exliterit, ut homicida ccclesiastica districtione
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5) Soweit die Kirche die An^eklac^ten und Verurtheil- ^;f^p ^^' '^'^

ten nicht aus dem Gefängniss befreien konnte, suchte sie

wenigstens ihr Loös zu erleichtern und ihnen eine mildere

Behandlung zu sichern. Auch in der Gesetzgebung drang

der Grundsatz durch, dass den Gefangenen eine menschen-

würdige Lebensweise gestattet werden müsse, dass sie vor

den Misshandlungen einzelner Gefängnisswärter zu schützen

seien und ihnen eine genügende Nahrung geboten werden

solle. Durch Gesetz von 409 wies Honorius die richter-

lichen Beamten an, jeden Sonntag die Gefangnen sich vor-

führen zu lassen und deren Beschwerden über die Ge-

fängnisswärter entgegenzunehmen. Ueber die Nahrung und

das Baden der Gefangnen wurden Vorschriften gegeben

und die Bischöfe beauftragt, die Durchführung dieser An-

ordnungen zu überwachen.^) Im Jahre 419 gewährte

Honorius den Bischöfen die Befugniss, jeder Zeit die Ge-

fängnisse zu besuchen, um die Gefangnen zu trösten und

mit Geld, Nahrungs- und Arzneimitteln zu unterstützen.

Sie sollen berechtigt sein, die Gründe der Gefangenschaft

eines jeden Einzelnen zu untersuchen, um geeigneten Falls

bei dem Richter Fürbitte einzulegen. Der Gefängniss-

wärter, der dem Bischof den Eintritt verv/eigert, ward mit

schwerer Geldstrafe bedroht.^)

feriatur." Uebereinstimmend II. Concil von Arlcs, c. 51. — Diese auf-

fallende Bestimmung, die allein schon zeigt, wie weit die alte Kirche

von jedem Gedanken an Aufhebung der Sklaverei entfernt war, dürfte

dadurch zu erklären sein, dass damals schon, wie später, die Kinder

meist an oder bei den Kirchen ausgesetzt und von Geistlichen aufge-

nommen wurden. Die Kirche hat dann, wie auch sonst in dieser

Zeit (Concil von Orange von 441, c. 6; II. Concil von Arlcs, c. 32), durch

besondere kirchliche Strafandrohung den Sklavenbesitz ihrer Geist-

lichen zu schützen gesucht.

^) c. 7, Cod. Theod., IX, 3. „...Ncc dcerit antistitum christianac

rcligionis cura laudabilis, quae ad observationem constituti judicis

hanc ingerat monitionem."

2) Constit. Sirm. XIII.
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In demselben, wenn nicht in noch höherem Maasse

nahmen aber die römischen Bürger, welche in die Kriegs-

gefangenschaft der Barbaren gerathen waren, die Mild-

thiitigkeit und Unterstützung der Kirche in Anspruch. Es

ist bekannt, in welch furchtbarem Umfang die römische

Bevölkerung seit dem 4. Jahrhundert den llaubzügen der

Barbaren zum Opfer fiel, wie aus den Grenzbezirken, ja

selbst aus Landstrichen tief im Innern des Reichs in jedem

«Tahre Schaaren von Männern, Frauen und Kindern von

den Barbaren in die Gefangenschaft geschleppt wurden. ^)

Von früh an betrachtete es die Kirche als eine der schön-

sten Aufgaben der Bischöfe, diese Kriegsgefangenen aus

den Händen der Barbaren zu erlösen, und das Andenken

vieler edler Bischöfe, die das Vermögen der Kirche und

ihr eignes hierzu verwandten, ist der Nachwelt überliefert

worden. -) Indess konnte die opferfreudige Thätigkeit der

Kirche, der Geistlichen, der Laien nicht ausreichen. Der

Staat suchte das Interesse der grossen Grundbesitzer, die

in Folge der zunehmenden Entvölkerung selbst der frucht-

barsten Gegenden überall mit Mangel an Arbeitskräften

zu kämpfen hatten, bei dem Loskauf von Kriegsgefangenen

zu betheiligen. Der befreite Gefangene wurde verpflichtet,

fünf Jahre lang seinem Befreier Sklavendienste zu leisten,

wenn er das Lösegeld nicht zurückerstatten konnte. Häufig

aber behielt der Befreier den Befreiten als Sklaven zurück.

Er oder der Verwalter, Pächter, die Verwandten hatten sich

des Vermögens des Kriegsgefangenen bemächtigt, der nach

gewonnener Erlösung aus den Händen der Barbaren in

^) Vgl. WaUoUj Ilistoire de l'csclavage, III, 385. — Insbesondere

Ji!. Lg lilant^ Inscriptions chreticnnes de Gaule anterieiires au VllP"

siecle (1805), II, 285—21J8.

^) Die Nachrichten sind gesammelt von Thomaasiuus^ V. lll, L. 3,

c. 27 ; vollständiger von Lt Ulant, i». 21)5.
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die Ileimatli zurückgekehrt sich seines Eigenthiims und

seiner Freiheit beraubt fand. Honorius musste im Jahre

409 ein eignes Gesetz gegen diese gewaltthätigen Freiheits-

beraubungen, die sich in den Schein der Barmherzigkeit

und Wohlthätigkeit kleideten, erlassen und mit Deportation

und Zwangsarbeit in den Bergwerken drohen. Um die

Beobachtung des Gesetzes zu sichern, musste auch hier den

Bischöfen die Befugniss ertheilt werden, neben den Staats-

beamten für die Durchführung dieser Bestimmungen Sorge

zu tragen. 1)

1) c. 2, Cod. Theod., V, 5. — Constit. Sirmond. XVI. „Et ut

facilis exseciitio proveniat imperatis, cbristianac saccrdotes vicinorum

et proximorum locorum ecclesias retinentes, quorum moribus coiigruit

effectus talium praeceptorum, curiales qiioquc proximariim civitatum

placuit admoneri, ut emergentibus talium necessitatum caussis adcant

judices, legis nostrae auxilium pctituri."



Kapitel VI.

Das Klosterweseu.

Die „Entsagen- DJc scit uraltcr Zeit dem Moi'ffciilande eieiie Hiii-
deu." ^ *-"

iieigung zur Bcscliauliclikeit, Selbbtkasteiuiig und Enthalt-

samkeit musste in dem Cliristenthum , dessen Sittenlehre

aus eben jener Hinneigung zur Entfremdung von der Welt
* zum Theil hervorgegangen ist, ein fruchtbares Feld finden.

Schon in den Anfängen des Christenthums tritt diese Rich-

tung auf und bald geben hervorragende Lehrer durch ilire

Abtödtung der irdischen Leidenschaften und Gelüste und

durch völlige Abwendung von derWelt ein leuchtendes Beispiel

der immer wachsenden Menge der Gläubigen. Diese „Ent-

sagenden" (continentes, daxTjTai) bildeten jedoch anfänglich

keinen gesonderten Stand in der Gemeinde der Gläubigen.

Sie lebten mitten unter ihren Gemeindegenossen, sie hatten

weder besondere Befugnisse noch Verpflichtungen, welche

ihnen von der Kirche auferlegt worden wären. Sie hatten

in freiem Entschlüsse ihre Lebensweise nach den von ihnen

selbst gestellten strengen Anforderungen eingerichtet. Die

Kirche glaubte sogar den asketischen Eifer insbesondere

derer, welche Kirchenämter übernommen hatten, zügeln

zu müssen, um der Schädigung des Ansehens der Bischöfe

und Priester, welche sich der Askese nicht hingaben, vor-

zubeugen, oder um Irrlehren, die sich damit verbanden,

entgegenzutreten. Den Laien, die sich der Askese gewidmet

hatten und durch Pllichten eines Kirchenamts nicht im
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einen bestimmten Ort gefesselt waren, lag es nahe, durch

eine völlige Entfernung aus dem geräuschvollen und ver-

führerischen Leben der Städte sich in die Einsamkeit

zurückzuziehen und dort, losgelöst von der Familie, der

Gesellschaft, der Gemeinde, nach ihrer Art den Himmel zu

suchen. Diese Aussonderung aus der menschlichen Gesell-

schaft fand insbesondere ihre Anknüpfung an vorhandene

verwandte Erscheinungen in Aegypten. Mit dem Dienste

des Serapis hatte sich seit alter Zeit ein vollständiges

Mönchswesen verbunden, das seinen Hauptsitz in dem

Tempelgebiet zu Memphis hatte. Seit der alexandrinischen

Zeit fand der Cultus des Serapis die verbreiteste Ausdehnung

in allen Kreisen der Bevölkerung und noch Jahrhunderte

lang übte auch in der christlichen Zeit der Gott seine

Macht aus. ^) Insbesondere die Zeiten der Verfolgung

mögen Vielen die Veranlassung gegeben haben, durch die

Flucht in die Wüste zu gleicher Zeit den Qualen des

Märtyrertodes zu entweichen und dem Triebe einer krank-

haften Askese zu genügen. Sind unsere Berichte über das

Leben dieser Anachoreten, die sich nur durch die frei-

willige Verbannung von den übrigen Asketen unterschieden,

auch von den Auswüchsen einer überreizten Phantasie

durchzogen und wenig Vertrauen erweckend, so liegt doch

die Weltflucht einzelner Asketen so sehr in der Natur der

^) Es ist das besondere Verdienst von Weingarten in seinem

Aufsatz über den Ursprung des Mönchsthums in der nachconstantini-

schen Zeit (Zeitsclirift für Kirchengescliichtc [1876J, I, 1 fg-.), den

Zusammenhang des Mönchswesen mit dem ägyptischen Serapiscultus

nachgewiesen zu haben. Doch scheint er in einzelnen Punkten in

seiner Kritik der übcrliefeiien Ansichten zu weit zu gehen. Hat er

auch wahrsclieinlich gemacht, dass die Vita Antonii nicht von Ätha-

nasiuä herrührt und dieser nicht vor seiner Rückkehr aus seinem

zweiten Exil ('MC)) dem Mönchthum nillicr getreten ist, so ist doch der

Zweifel an der Existenz des Antonius kaum berechtigt.
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damaligen Verhältnisse, dass an der Richtigkeit dieser

Thatsache schwerlich zu zweifeln ist. ^)

Bildung von 1){q Bcdcutunff dcs Mönchsthums für die Yerfassuiiff
(renossen- "^ ^

der Kirche beginnt jedoch erst mit der Bildung von Ge-

nossenschaften der anfanglich vereinzelt lebenden Anachore-

ten. Erst indem um das Jahr 340 Pachomius Asketen, die

sich aus der Welt zurückgezogen hatten, zu einem gemein-

schaftlichen Leben nach einer bestimmten Hegel in eine

Genossenschaft verband, wurde der Grund zu einer neuen,

kirchenrechtlich wichtigen Institution gelegt. Nicht dass

die Mönche der Askese huldigten, sondern dass innerhalb

der christlichen Gemeinden sich Genossenschaften abson-

derten, welche, dem Gemeindeleben entfremdet, eine höhere

Stufe der Frömmigkeit und Sittlichkeit erreichen zu können

hofften, als sie selbst den Geistlichen möglich war, wurde

der Ausgangspunkt einer für die Kirche und ihre Ver-

fassung wichtigen Entwickelung. Das von Pachomius ge-

gebene Beispiel übte sofort einen ungeheuren Einfiuss auf

die ganze orientalische Welt aus. Mag auch die Zahl

der Mönche, die sich um ihn in seiner Klostercolonie ge-

sammelt haben sollen, stark übertrieben sein, so steht es

doch fest, dass wenige Jahrzehnte nach der ersten Grün-

dung eines Klosters in der ganzen östlichen Hälfte des

römischen Reichs das Mönchswesen heimisch geworden war

und immer grössere Schaaren von Anhängern an sich heran-

zog. Die grössten und einflussreichsten Lehrer der Kirche

begrüssten die neue Erscheinung mit lebhaftem Enthusias-

') Auch in Bezug hierauf ist der Kritik Wewfjartois nicht bei-

zustimmen, so treffend auch von ihm die Schriften des Rufinus und

Palladius charaktcrisirt sind. Die ausserordentlich rasche Ausbreitung

des Mönchsthums in Aegypten wäre ohne solche Vorgänge, die immer-

hin mehr oder weniger vereinzelte gewesen sein mögen, kaum zu

verstehen.
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mus und Athanasius-von Alexandria wie Gregor von Na-

zianz , Basilius von Neucäsarea wie Chrjsostomus von

Constantinopel priesen mit begeisterter Bewunderung die

Entdeckung des neuen, sichern Weges, der zAim Heile führe.

Die innere Verfassung dieser Genossenschaften von i^'^ere verfas-
^ sung der uc-

Asketen ergab sich von selbst aus ihrem Zweck und ihrer nossenschaf-

Entstehung. ^) Die Mitglieder konnten nur Laien seien, da

die Geistlichen durch ihr Kirchenamt gebunden die Kirche,

an der sie angestellt waren, nicht verlassen durften. Den

Mönchen war geradezu verboten, sich weihen zu lassen, und

das Verbot ward auf Pachomius selbst zurückgeführt. -)

Schon frühe musste jedoch das Bedürfniss sich geltend

machen, dass in dem Kloster eine eigne Kirche errichtet

und Geistliche angestellt werden, um den Gottesdienst zu

verrichten. ^)

^) Die älteste Mönchsregel, die Pachomius seinen Mönchen gege-

ben hat, ist uns nicht mehr erhalten oder wenigstens nicht mehr aus

der mit Zusätzen und Erweiterungen aller Art versehenen Regel,

die den Namen des Pachomius führt, in ihren ursprünglichen Bestand-

theilen erkennbar. Siehe diese sogenannte Regel des Pachomius in

dem Codex Regul. Monast. von L. Holstennis (ed. Brockte, Aug. Yind.

1759), I, 26 fg. Eine andere Recension dieser Regel mit anderer

Kapiteleintheilung und Anordnung bietet der Text dar, den Gazaeus

seiner Ausgabe des Joh. Cassianus beigefügt hat. (02)p. Cassiani.

Duaci 1G16. Späterer Nachdruck, Leipzig 1733; hieraus wieder-

holt bei Migne, Patrol. Lat., t. 50, p. 277 sqq.) In dieser je-

denfalls noch dem 4. Jahrhundert ungehörigen Regel , wie in der

Regel des Basilius {Hohteniiis, Cod. Reg., p. 67 sqq.) finden sich nur

wenige Bestimmungen über die innere Verfassung der Klöster. Kaum
berührt sind darin die Verhältnisse der Klöster und der Mönche zu

dem Bischof und zu dem weltlichen Recht.

2) Vit. Pachomii, c. 14 {Boll. Act. 14 Mai, III, 310). Siehe auch

Joh. Cassianus, De Institutis Coenobiorum, XI, c. 17 {Migne, 49,

p. 418). — Ilieroinjmus, Ep. 14, ad Helidorum: „Alia monachorum
est causa, alia clericorum; clerici jiascere oves, ego i)ascor."

3) Bhujham, Antiquities, VII, c. 2, § 8 (II, 337 sqq.) und die dort

angeführten Stellen Cassians. Das Concil von Chalcedon, c. 6, spricht

von der Ordination der Geistlichen an den Klosterkirchen.
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Der Gründer des Klosters oder der an der Kirche an-

gestellte Priester waren das Haupt der Genossenschaft, das

alle Anordnungen für das gemeinsame Leben, die Thiitig-

keit der Mönche, die Verwaltung des Klosters traf. ^) Die

Aufnahme in das Kloster sollte erst stattfinden, nachdem

derjenige, der sich gemeldet, einer Prüfung unterworfen

worden war, ob sein Wille, der Welt zu entsagen, auch

ein fester sei.^) Nachdem ihm die Regeln des Klosters

mitgetheilt, erfolgte die Aufnahme, welche als ein Vertrag,

den der Aufzunehmende mit dem Kloster abschloss, be-

trachtet wurde. ^) Durch diesen Vertrag übernahm der

Mönch die Verpflichtung, der Ordnung des Klosters sich

zu fügen. Von einem eigentlichen Gelübde der Keuschheit,

der Armuth oder des Gehorsams, das er abzulegen gehabt

hätte, ist nirgends die Rede. Doch hatten die Mönche bei dem

Eintritt in das Kloster sich ihres Vermögens zu entäussern

und sollten fernerhin kein Eigenthum mehr erwerben."^)

Das Vermögen soll aber nicht dem Kloster geschenkt wer-

den, damit nicht der Mönch, der das Kloster bereichert

hat, desshalb hochmüthig werde oder bei seinem Austritt

^) Regula Pachomii, c. 21: princeps monasterii. Ihm sind die

prapositi domus untergeordnet, die Vorsteher der einzelnen Häuser,

deren Gcsammtbeit das Kloster bildete.

2) Nach der Regel des Pachomms, c. 49, soll er mehrere Tage

vor der Thüre warten, ehe ihm Einlass gewährt werde
;
nach der des

Basiliits, c. 0, soll eine genaue Prüfung über sein bisheriges Leben

und seinen p]ntschluss mit ihm angestellt werden, dann aber ,,oportet

ei injungi quaedam laboriosa opera et quae videantur opprobrio haberi

a saecularibus, et observari oportet, si libenter haec et libere ac fide-

liter expleat." Cassian (Instit. Coenol)., IV, c. 3, p. 155. IGO) spricht

von einer in Aegypten üblichen Zeit von 10 Tagen, während der er

vor der Thüre zu harren habe.

2) Reg. Bas., c. 7, von denen, die wieder austreten: „Dco teste

confessionis suae pactum transgrcssi sunt."

'^) Reg. Bas., c. 4. 5. 29. „Si quis vero proprium sibi esse dicit

aliquid, sine dubium alienum sc facit ab electis Dei."
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aus dem Eloster dasselbe zurückfordere. ^ Bei dem Ein-

tritt in das Kloster muss der Möncli sein weltliches Kleid

ablegen und durch die einfache schwarze Tracht, die

die Klosterordnung vorschrieb, auch äusserlich seine Ver-

achtung der Welt zu bezeugen. ^) Auch in der Haartracht

sollte jeder Schmuck, jede Pflege vermieden werden. Die

Mönche sollten das Haar kurz geschoren tragen, nicht aber

den Kopf scheeren, wie die Priester und Verehrer der Isis und

des Serapis. In der dem Pachomius zugeschriebenen Regel

wird den Mönchen sogar verboten, ohne Erlaubniss des

Abtes das Haar zu scheeren.^) Es scheint, dass gerade

die Nachahmung der in dem Serapisdienste gebräuchlichen

Tonsur durch diese Verbote verhindert w^erden sollte, wäh-

rend freilich die Folgezeit lehrt, dass das Verbot unwirk-

sam blieb und die Tonsur, wie das Mönchswesen überhaupt,

in dem Dienste des ägyptischen Gottes seinen Ursprung hatte.

Die Mönche, die Glieder der Genossenschaft, waren

dem Vorsteher des Klosters, dem Abt, zu vollem Gehorsam

^) Cassiamis , Institut. Coenob., IV, c. 4 (p. 15G). Viele Klöster

hatten schlimme Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht.

2) Eine bestimmte, überall gleiche Tracht gab es nicht; in jedem

Kloster bestanden andere Vorschriften hierüber. Sie richteten sich nach

Ortsgebrauch und Klima. Cassicm, der (Institut. Coenob., I) ein ganzes

Buch über die Kleidung der Mönche geschrieben hat, schildert sehr

ausführlich die Tracht der ägyptischen Mönche, fügt dann aber c. 11

hinzu: „Haec dicta sint, ne praetermissa de Aegyptiorum habitu

videamur. Caeterum a nobis tenenda sunt illa tantummodo, quae vel

locorum situs vel provinciae usus admittit." (Siehe über dieses in

der Ausgabe von Gazaens und deren Nachdrücken fehlende Kapitel die

Bemerkungen des Herausgebers von BingJiam, Antiquit, II, 3G0).

^) HieronymitSy In Ezcch., c. 44 (V, 547) : „ . . nee rasis capitibus sicut

sacerdotes cultoresque Isidis atque Scrapidis nos esse debere." Amhro-
sitis, Ep. 58 ad Sabinum (III, 1013): ,,Cum ipsi capita et supercilia sua r.i-

dant, si quando Isidis suscipiuiit sacra, si forte Cliristianus vir attentior

sacrosanctac religioni vcstem mutaverit, indignum facinus appellant."

Reg. Pachomii, c. 96: „Nullus attondeat caput absquc majoris arbitrio."

Lo Olli 11^'. Cicscliiclito (los Kirclicnroclits. T. 22
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verpflichtet. Die von ihm gegebenen Befehle, seine Anord-

nungen in Bezug auf Gebete, geistliche Uebungen, Ar-

beiten u. s. w. hatten sie, wie die Regel des Basilius sagt,

l)is zum Tode auszuführen.^) Cassian sogar verlangt, dass

die Mönche die Befehle der Obern ausführen, als wenn sie

von Gott kämen.-) Der Abt hat über seine Mönche volle

Disciplinargewalt. Nach dem Alter und dem Grad der

Bildung soll er die nothwendigen Disciplinarstrafen be-

stimmen. 2) Letztere bestanden im Ausschluss von dem

Gottesdienst oder von dem Zusammenleben mit den übrigen

Mönchen, oder in Schlägen oder endlich in der Ausstossung

aus dem Kloster.*)

Den nothwendigen Bedarf zu ihrem Unterhalt sollten

sich die Mönche selbst durch Handarbeit verdienen und,

wenn wir Cassian in seiner etwas ideal gehaltenen Schil-

derung des Mönchslebens in Aegypten trauen dürfen, er-

warben die dortigen Mönche nicht nur soviel, wie sie zu

ihrem Lebensbedarf nothwendig hatten, sondern konnten

noch grosse Sendungen von Lebensmitteln nach dem von

der Hungersnoth heimgesuchten Libyen senden. ^) Geschenke

sollten von Niemanden angenommen werden.^') Was der

•) Reg. Basil., c. 126: ,,Mandati quiclem observatio est usque ad

mortem." Hieronymus, Ej^. 22 ad Eustochium (I, 119): „Prima

apud eos confoederatio est, obedire raajoribus, et quicquid jusserint

facere."

2) Instit. Coenob., c. 10 (p. 162): „Sicque universa complere

quaecumque ab eo fuerint praecepta, tamquam si a Deo sint coelitus

edita, . . .festinant."

^j Reg. Basil., c. 194: „Hoc sit in judicio positum eorum qui

praesunt, vel quanto tempore vel quali tempore corripi debeant: quia

et aetas et eruditio multam haberi facit diffcrentiam poenitentiae."

*) Cassian, Instit. Coenob., IV, c. 16 (p. 172): ,,de regulis diver-

sarum correptionum."

5) Instit. Coenob., X, c. 22 (p. 388).

^) a. a. 0. : ,,a nullo quicquam ad usum victus sui accipere i)atiuntur."
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Einzelne aber durch seiner Hände Arbeit erwerbe, das ge-

höre nicht ihm, sondern dem Kloster. Wenn er aber auch

als Glied der Genossenschaft in allen Stücken dieselbe

Sorgfalt wie der Eigenthümer anwenden solle, da das

Vermögen des Klosters ja Allen gehöre, so solle er sich

doch nur als Zögling und Diener des Klosters, nicht als

Eigenthümer irgend einer Sache betrachten. ^)

Der Vorsteher des Klosters, der Abt, war entweder

der Gründer des Klosters selbst oder er wurde von den

Mönchen gewählt. ^)

Nicht mit derselben Begeisterung, wie der Orient, i^as Münchs-
o o ^ wesen im

nahm das Abendland das Klosterwesen auf. Trotz der Abendland.

Empfehlungen und enthusiastischen Lobpreisungen eines

Ambrosius, Hieronymus und Augustinus drang dasselbe nur

langsam ein und hatte mit grossem Widerstände zu kämpfen.

In Italien, in Nordafrika, in Spanien kamen ihm die Be-

völkerung und selbst ein Theil der Geistlichkeit mit Miss-

trauen entgegen. Man warf den Mönchen von Seiten des

Volkes vor, dass sie ihre Familien verlassen, sie ihres Ver-

mögens berauben, um sich einem unerhörten Lebenswandel

hinzugeben.^) Die Bischöfe aber waren entrüstet, dass

^) Instit. Coenob., lY, c. 5 (p. 159), c. 14: ,,Cumque totam

enthecam coenobii suam credat esse substantiam cunctisque rebus, ut

omnium, dominus omnem curam sollicitudinemque dependat

alumnum se potius monasterii rcputat ac ministrum, quam dominum
cujuscunque rei praesumat."

'') Weder in der Regel des Pachomius noch in der des Basilius

findet sich eine Vorschrift über die Bestelhing des Vorstehers. Joh,

Cassiamis spricht in den Instit. Coenob., II, c. 3 (p. 80 sqq.) nur von

den Eigenschaften, welche der Abt haben soll, gibt aber nebenbei an,

dass derselbe gewählt werde „Nullus congregationi fratrum praefu-

turus eligitur etc. ..." Das Concil von Arles von 455 , welches einen

Streit zwischen dem Kloster Lerins und dem Bischof von Frejus, in

dessen Diöcese das Kloster lag, sohlichtete, spricht von dem „abbas

proi)rius, quem sibi ipsa (congregatio) elegerit." {Mausi, VII, 908.)

^) Siehe die Belegstellen aus Hieronymus, Palladius, Salvian, Ru-

22*
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Kleriker in dem Mönclisleben eine höhere Stufe der Sitt-

lichkeit und Frömmigkeit als in dem geistlichen Stand

erblickten, und waren nicht gewillt 7ai dulden, dass Geist-

liche aus Hochmuth und Eitelkeit ihr Kirchenamt aufgeben,

um in ein Kloster zu gehen. Das spanische Concil von

Saragossa von 380 drohte jedem Kleriker mit dem Aus-

schluss aus der Kirchengemeinschaft , der sein kirchliches

Amt verlasse und Mönch werde. ^)

In Gallien. Aucli in Gallicii Verbreitete sich das Klosterwesen

nur langsam. Vor den Thoren Poitiers gründete nach 360

der heilige Martin, der auf seinen Kriegs- und Wander-

fahrten im Orient das Mönchswesen aus eigner Anschauung

kennen gelernt hatte, das eiste Kloster auf gallischem

Boden, Locociacum, das spätere Liguge. Als er dann selbst

Bischof geworden, zog er von einer Schaar seiner Mönche

umgeben durch das Land, um die heidnischen Tempel zu

zerstören und bald mit Wunderthaten, bald mit Gewalt,

wie es gerade kam, dem Christenthum den Boden in der

Landbevölkerung zu bereiten. Trotz des entschiedenen

AYiderstandes , den er in dem Episkopat fand 2), gründete

er noch in den letzten Jahren seines vielbewegten Lebens

ein grosses Kloster in der Nähe von Tours, Marmoutier

(Martini monasterium), um dort in der Mitte von mehr als

80 Mönchen sein Leben zu beschliessen. Nach dem Be-

lilius Namatianus bei Montalemhert , Lcs moines d'Occidcnt (18G0),

I, 183 sqq.

*) c. 6 {BrunSj II, 14): „Si quis de clericis propter luxum vani-

tatemque praesumptam de officio suo sponte discesserit, ac se velut

observantiorcm legis in monacho videri voluerit esse quam clericiiin,

ita de eeclesia repellendum."

') Sulpicius Severiis, Dialog, c. 25: „Inter episcoj:)©« saevieiitcs

cum fere quotidianis scandalis hinc atque inde premcretur . .
. " c. 26:

„Nee tamen hinc crimini miscebo populäres; soll illum clerici, soli

nesciunt sacerdotes" (p. 177 sqq.).
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rieht seines enthusiastischen Schülers, Sulpicius Severus,

haben ihn 2000 Mönche zu Grabe geleitet.

Im Anfang des 5. Jahrhunderts wurde auch der Süden

Galliens den klösterlichen Genossenschaften zugänglich ge-

macht. Im Jahre 413 gründete Honoratus das bald be-

rühmt gewordene Kloster auf der Insel Lerins bei Toulon,

das binnen kurzen die Pflanzstädte einer ganzen Generation

von gelehrten, geistvollen und frommen Bischöfen wurde. ^)

Wenige Jahre später verwerthete Johannes Cassianus, der

sieben Jahre in den ägyptischen Klöstern sich aufgehalten,

seine Erfahrungen zur Stiftung des berühmten Klosters

St. Viktor zu Marseille, in dem er in Bälde nicht weniger

als 5000 Mönche um sich versammelt haben soll. Noch in

der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde im südlichen

Theile des Jura eine ganze Colonie von Klöstern gegründet,

deren Mittelpunkt das Kloster Condat war und die von

zwei Brüdern Roman lis und Lupicinus geleitet wurden.-)

Weiter nördlich an der Grenze der Provinzen Lugdu-

nen sis prima und Senonia wurde um die Mitte des Jahr-

hunderts das Kloster Beomaus (Montier St. Jean) gegründet

inmitten einer wilden Einöde, die von den Mönchen bald

in fruchtbares Eeld umgewandelt wurde. Im Südosten am
Eingang der Alpen, im Thale des Bhöne wurde noch im

5. Jahrhundert das Kloster Agaunum (St. Moritz) gestiftet,

das im Jahre .515 durch den burgundischen König Sigis-

mund grossartig erweitert und mit reichen Schenkungen

bedacht wurde. ^^)

*) Vgl. ÄlUez^ Hibtoii'o du Monastere de Lerins, I (Paris 1862).

'^) Vgl Jahn, Geschichte der Burg., 11, 354 fg., der sich jedoch

selbst uunöthige Schwieiigkeiten bereitet durch seine unbegründete

Annahme, dass die Vit. Roniani, Lupicini und Eugcndi, die uns über

diese Klöster zuverlässige Nachrichten gewähren, Fälschungen des

IG. Jahrhundci-ts seien (siehe I, 523 fg.).

^) lieber die Gründung und Erweiterung von Agaunum, siehe die

Untersuchungen /«/m'6", U, 287 fg.
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^m°n*eiMra ^u'^Q allgemein an-erkannte Regel, nach welcher die
Abendland.

Y^i-fassung und das gemeinschaftliche Leben in diesen

Klöstern geordnet gewesen wäre, existirte nicht. Durch

die Schriften des Hieronymus und Johannes Cassianus,

durch die Uebersetzung der Regel des Basilius, welche

Rufinus von Aquileja um 400 verfasste, durch Mönche,

die in den Klöstern Aegyptens oder Palästinas gelebt hat-

ten, war vielfach die Kenntniss der orientalischen Mönchs-

regeln im Abendlande verbreitet worden. Jedes Kloster

bildete sich darnach nach eignem Gutdünken und Wahl

eine besondere Regel, in der mehr oder weniger den eigen-

artigen Verhältnissen des Landes und des Klimas Rechnung

getragen wurde. i) So wird uns erzählt, dass der Stifter

des Klosters Reomaus, Johannes, mit zweien seiner Ge-

nossen längere Zeit auf der Insel Lerins zugebracht habe,

um die dortigen Einrichtungen kennen zu lernen, seinem

Kloster aber die Regel der Väter als Richtschnur gegeben

habe. ^) Noch in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts

gab Aredius dem von ihm gestifteten Kloster St. Yrieux

(monast. Atanense) bei Limoges nicht eine einzelne Kloster-

regel, sondern die des Basilius und der übrigen Väter

sowie die Schriften des Cassian als Normen. ^)

Doch zeigte sich bald die Nothwendigkeit, die dem

Orient entstammten Regeln, die berechnet waren für ein

anderes Klima und für andere Menschen mit geringern

Lebensbedürfnissen, aber mit um so ausschweifenderer

Joh. Cassian, Instit. Coenob., II, c. 2 (p. 78): „Tot propemo-

dum typos ac regulas usurpatas vidimus
,

qiiot monasteria cellasque

conspeximus."

2) Vit. Joh. Reomaen. abbatis {Mahillon, Acta S^nct., I, 634), c. 3:

,,regulae instituta patriimque exempla. . . monasterio iion patitur."

•'') Gregor. Tiir., Ilist. Franc, X, c. 29: „ . . coenobium fundavit, in

quo non modo Cassiani, verum etiam BasiHi et reliquorum abbatum,

qui monastcrialcm vitam institueruiit, celebrantur regulae."
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Phantasie in manchen Punkten abzuändern, um ihre An-

Avendung auf die gallischen Mönche zu ermöglichen. Schon

im Anfang des 5. Jahrhunderts hatten die Mönche, die

nur durch die mächtige Erscheinung eines Martin von

Tours dem Weltgetümmel entzogen worden und bemüht

waren, es den ägptischen Mönchen gleich zu thun, es für

unmöglich erklärt, in Gallien die orientalischen Fasten-

gebote zu halten. Sie seien Gallier, wiederholten sie, und

bedürften um zu leben, kräftiger Speise. Hatte Atliana-

sius das Fasten für die Speise der Engel erklärt, so

meinten sie, davon könne ein gallischer Magen nicht satt

werden. ^)

Was der Mensch unter dem Himmel Aegyptens oder

Syriens vertrage, das könne der Schwachheit eines galli-

schen Körpers nicht zugemuthet werden, erklärten die

Mönche der Klöster im Jura ihrem Abte.-)

Aber auch abgesehen von den an den Körper gestell-

ten Anforderungen konnte die Strenge der Vorschriften

des Orients nur mit Mühe im Abendlande aufrecht erhalten

werden. Schon Johannes Cassianus klagt, dass in den

Klöstern des Westens die Mönche mit nichten auf ihr

Privatvermögen verzichtet hätten. Da habe jeder Mönch

seinen wohlverschlossenen und versiegelten Kasten und

Schrank, in dem er das verwahre, was er sich bei dem

Eintritt in das Kloster von seinem Vermögen zurückbehalten

^) SuIpictKS Severus, Dial., I, c. 4 (p. 156): „Qui nos edacitatis

fatiges: sed facis inhumane, qui nos, Gallos homines, cogis exemplo

anglorum vivere. . . quod, ut saepe testatus sura, Gallus sumus." Vgl.

die Stelle bei Athanasms, De Virgin., c. 7 (II, 87). Cassian, Instit.

Coenob., IV, c. 11 (p. 163), gesteht zu, dass wegen der aeris tempe-

ries und qualitas nostrae fragilitatis die Regeln der ägyptischen Klö-

ster nicht in ihrer ganzen Strenge in Gallien augewandt werden

können.

*) Vit. Eugcndi, abbali« Condatcficcnsis, c. 21 {Mab.^ Act., I, 575).
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und was er seitdem erworben habe. Jeder Scbani bar,

trage man Schlüssel und Siegelring offen zur Schau. ^)

Noch weniger konnte die andere Vorschrift aufrecht

erhalten werden, dass Mönche nicht in den geistlichen

Stand treten sollen. Freilich hatte sich auch im Orient

die Durchführung dieses Verbots als unmöglich erwiesen.

Mit dem steigenden Ansehen der Klöster, wurde es mehr

und mehr Sitte, dass die Bischöfe aus den Mönchen ihren

Klerus zu rekrutiren suchten und dass bei Erledigung

eines Bischofssitzes die Augen der Gemeinde sich auf ein

berühmtes Kloster und dessen Insassen wandten. In vielen

Gegenden wurden einzelne Klöster geradezu als die Bil-

dungsanstalten für den Klerus, und insbesondere die Bi-

schöfe betrachtet. ^) Im Jahre 398 wies Kaiser Arcadius

die Bischöfe an, im Falle es ihnen an Klerikern fehle, die-

selben aus den Mönchen, die schon erprobt seien, zu neh-

men.-'^) Andererseits hatte auch jene Anschauung, die in

den ersten Zeiten der Begeisterung über das Mönchthum

und seine Askese den Bischöfen gefährlich zu sein schien,

dass nämlich der Kleriker in dem Kloster einen höhern

Grad der Gottseligkeit erreichen könne als im Dienste der

') Instit. Coenob., IV, c. 13 (p. 170): „Ad haec iios miserabilcs

quid dicemus, qui in coenobiis commorantes ac sub abbatis cura et

soUicitudine constituti peciiliares circumferii^iis claves. . . ctiam anim-

los, quibus recondita praesignemus, in digitis jialam gestare iios non

pudet, quibus non solum cißtellae vel sportac , scd et arcae quidem

vel armaria ad ea, (juae congerimus vel quae egressi de saeculo reser-

vavimus, condenda sufficiunt."

^) Zahlreiche Belegstellen hierfür aus den Kirchenschriftstcllern

der Zeit bei Bwgham^ Antiquit., YII, c. 2, § 8 (II, 340) und Thomas-

aimus, P. I, L. JII, c. 13.

3) c. 32, Cod. Theod., XVI, 2: „Si quos forte episcopi de esse

sibi olericos arbitrantur, ex monachorum numero rcctius ordinabunt,

non obnoxios publicis privatisquc rationibus cum invidia teneant,

ücd habeant jam probatos."
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Kirclie, jene Anschauung hatte nicht die Herrschaft be-

haupten können. Im Gegentheil brach doch auch im

Kloster bald die menschliche Natur wieder durch und

warnend musste Cassian seine Stimme erheben gegen die

Mönche, die von Eitelkeit und Ehrgeiz getrieben zu Prie-

stern oder Diakonen sich weihen lassen. Bischöfe und

Frauen solle der Mönch gleicher Weise scheuen. ^)

Um diesen von zwei Seiten kommenden Versuch, die

Klosterdisciplin durch Eintritt in den Klerus zu durch-

brechen, entgegenzuarbeiten, wurde deshalb im Jahre 506

von dem Concil von Agde die Vorschrift gegeben, dass

kein Mönch ohne Erlaubniss des Abtes von einem Bischof

geweiht werden dürfe. ^)

Wie die einzelnen Laien und Kleriker des Bisthums, y^""'^,^.*"?^^
' der Kloster

SO waren auch die klösterlichen Genossenschaften der Laien ^^"^ Bischof.

der kirchlichen Gewalt des Bischofs unterworfen. Die an

der Kirche des Klosters angestellten Geistlichen hatten,

auch wenn sie der Genossenschaft angehörten, keine andere

Befugniss, als die, welche den an Landkirchen angestellten

Geistlichen zukamen. Sie waren von dem Bischof abhängig,

der ihnen nach Belieben die Ausübung der ihm zustehenden

Functionen übertragen konnte, wie andern Geistlichen auch. "^)

^) Instit. Coenob., XI, c. 14 (p. 412): ,,Non numquam vero clc-

ricatus gradum et desiderium prcsbyterii vel diaconatus inmittit. . .

.

Abitur itaque infelix anima tali vanitate velut profimdissimo sopore

delusa. .
." c. 17 (p. 418): „omnimodis monachum fugere dcbere mii-

lieres et episcopos."

-) c. 27: „Si necessc fuerit clericiirn de monacliis ordinari, cum
consensu et voluntate abbatis pracsumat episcopus." Schon das Con-

cil von Arles von 455 hat bestimmt, ,,. . . .neque .... episcopus ....

aliquem ex laica multitudine clericum, nisi abbate petentc, praesumat"

{Mansi, VIT, 908).

^) So hatte z. B. der Bischof, das Recht zu taufen, fünf rricstcrn

des Klosters zu Bethlehem übertragen. Hieroiii/mus, ad rammachiuni
contra Joliann. Hierosol, c. 42: „Et ccrtc quinque presbytcri crant

in monastcrio, qui suo jure poterant baptizare" (II, 452).
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Indessen je zalilreiclier und einflussreiclier die Klöster wur-

den, je mehr die Mönche durch die ihnen zu Theil werdende

Verehrung und das Bewusstsein, über den Geistlichen zu

stehen, von Selbstgenügsamkeit und Hochmuth erfüllt wur-

den, um so weniger konnten Streitigkeiten zwischen den

Klöstern und den Diöcesanbischöfen ausbleiben. Es machte

sich das Bedürfniss geltend, das Yerhältniss der Klöster

zu den Bischöfen durch feste Normen zu regeln. Dies ge-

schah durch das Concil von Chalcedon, das in mehrern

Canones gemeingiltige Sätze über die Stellung der Klöster

und der Mönche in der Kirche aufstellte.

1) Die an den Klosterkirchen angestellten Geistlichen

wie die Laienmönche sind der kirchlichen Gewalt des Bi-

schofs unterworfen. ^) Dagegen aber sollen die, welche ein

wahres und achtes Mönchsleben führen, der gebührenden

Ehre gemessen.

2) Geistliche an Klosterkirchen, welche dem Bischof

den Gehorsam verweigern, sollen abgesetzt, ungehorsame

Mönche, wie andere Laien, excommunicirt werden (c. 8).

Derselben Strafe werden die Mönche unterworfen, welche

Simonie treiben oder in simonistischer Weise eine Weihe

zu erlangen suchen (c. 2).

3) Der Bischof hat eine sorgfältige Aufsicht über alle

Klöster zu führen.-)

4) Kein Kloster darf ohne Genelimigung des Bischofs

errichtet werden. ^)

5) Ein mit Genehmigung des Bischofs errichtetes und

geweihtes Kloster darf nicht mehr aufgehoben; die Gebäude

TW iv: Qrxdaw.''

^) c. 4: ,,Tov (jLe'vTOt. ^-(a/.OTiov f^; tio'Xsg); y^pr; Tr,v ße'oujav Tcpdvotav

r.o'.L'.o'Zax Twv fxovaoTYjpttov."

^) c. 4: ,,l.'do^£ [j.Tjße'va (j.-f]Ö7.(j(.oO oly.o^oixiu iir^hl ouviaiav |j.ov7.-
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dürfen nicht mehr zu weltlichen Zwecken bestimmt werden.

Die einem Kloster gehörenden Güter dürfen demselben

nicht mehr entzogen werden, i) Die Uebertretung dieser

Bestimmungen wird mit kirchlichen Strafen bedroht.

Indessen begnügte sich das Concil von Chalcedon nicht,

durch diese Bestimmungen das Verhältniss der Klöster zu

den Bischöfen zu regeln.

Die Gründung der klösterlichen Genossenschaften war Pflichten der
*-' Mönche.

zunächst nicht von den Organen der Kirche ausgegangen.

Sie war das Werk von Laien gewesen, die durch ihren

Eintritt in eine solche Gemeinschaft in ihren Pflichten und

Befugnissen gegenüber der Kirche in keiner Weise eine

Aenderung erfuhren. Die besondern Pflichten, welche den

Mönchen durch die Klosterregel auferlegt wurden und die

sie freiwillig übernommen hatten, waren zwar religiöse,

aber zunächst keine kirchlichen Pflichten. Ein eigentliches

Gelübde wurde nicht abgelegt. Derjenige, der sich der

Genossenschaft anschloss, sollte zwar für Lebenszeit auf

alle Güter und Freuden der Welt Verzicht leisten; aber

diese Yerzichtleistung hatte weder im rechtlichen noch im

kirchlichen Sinne eine bindende Kraft. Mit andern Worten:

Der Austritt aus der Genossenschaft stand frei, wie die

Genossenschaft selbst auch die Befugniss hatte, denjenigen,

der die Bedingungen des Zusammenlebens nicht beobach-

tete, auszuschliessen. ^) Der Austritt wurde als Verletzung

') c. 2-4: ,,Td ärzo.^ xaSiepwIi^evTa (jLOvaai-qp'.a /.ara yvwjjLYjv ^Tt'.axo-

7;ou {jL£v£'.v £?; To ÖLT,v:x£? }jt.ovaaTTQp'.a, xat ra irpoaY^xovxa auTot? TtpaYfxaTa

9oXOcTT£0^a'. TW {jLOvaaT'r]p(o), y.o.\ iJ.ri'/d'i 6'Jvaajat yiiia^y.i TauTa xoa|Ji'.xa

xaTaycoYia."

2) Die Befugniss des Abtes, Mönche, die sich der Regel nicht

fügen wollen, auszuschliessen, iet schon in der Reg. Basilii ausdrück-

lich erwähnt, c. 7: ,,...si forte propositum suum transgressi fuerint,

nee videri cos oportet amplius, tamquam eos qui in Deum dcliqucrunt."

Cassian, lustit. Coenob., IV, c. Ki (p. 172). ,,Vcl plagis cmcnduntur

vcl exi)ulsione purgantur.''
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der übernommenen Yerpfiiclitiing von Seiten des Mönchs

betraclitet, aber war kein kirchliches Disciplinarvergehen.

Es kam, wie es scheint, besonders in dem Abendland häufig

genug vor, dass die erste Begeisterung, welche zum Ein-

tritt in das Kloster veranlasst hatte, nicht vorhielt und

Mönche die schwarze Kutte abwarfen, um wieder in das

Leben einzutreten. ^) Cassian selbst erwähnt eines Falles,

in dem ein Mönch seine fleischlichen Gelüste nicht zügeln

konnte, desshalb das Kloster verliess und eine Frau neh-

men wollte. 2) Ferner musste es bei der grossen Menge,

des zum Theil sehr wenig gebildeten Volkes, das sich in

die Klöster drängte, häufig mit grossen Schwierigkeiten

verbunden gewesen sein, in dem Kloster die Disciplin und

Ordnung aufrecht zu erhalten und die Regel durchzuführen.

Die Klöster, die ursprünglich nur in Wüsteneien und Ein-

^) Cassian, Instit. Coenob. IV, c. 4 (p. 156). Der Eintretende soll

sein Vermögen nicht an das Kloster abtreten. „Quod omnimodis obser-

vari debere, multis sunt experimentis frequenter cdocti. Nam per alia

minus cauta monasteria simpliciter quidcm suscepti eorum, quae intole-

rant quaeque in Dei opcre fuerant dispensata, cum ingenti post blas-

phemia redhibitioncm poscere tentaverunt."

2) CoUationes Patruni, II, c. 13 {Mignc, t. 49, p. 545), „Confite-

tur ut quia. . monachus esse non posset, nee refraenare stiniulos

carnis et impugnationis remedia consequuc jam valcret, uxorem duceret

et relicto monasterio reverteretur ad saeculum." Siehe auch Collat.,

XXIV, c. 1 (p. 1282). Sehr lehrreich ist die von Hieronynms erzähKa

Geschichte des Mönchs Malchus (IT, 42 sqq.), der, nachdem er viele

Jahre im Kloster geweilt, Ileiiriweh bekommt. Er will nach Hause

gehen, seine alte Mutter trösten und die väterliche Erbschaft antreten (ut

partem. . monasterio constituerem, partem in sumtuum meorum solatio

reservarcm). Der Abt will ihn mit Bitten zurückhalten, er aber ver-

lässt doch das Kloster (putans illum non mcam salutem, sed suum

Kolatium quaererc), heirathct unterwegs, wird gefangen und hält es

nach vielen Fährlichkeiten, die ihm zustossen, schliesslich doch für

das geralhenste, wieder in das Kloster zurückzukehren, wo er auch,

t)lnie dass von einer Bestrafung die licde wäre, freundiiciist wieder

aufgenommen wird.
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öden angelegt worden waren, rückten bald in die Nähe

grosser Städte und brachten die Mönche den Verführungen

einer überfeinerten Kultur wieder nahe.^) Zum Entsetzen

der eleganten Aristokratie, die in den Städten nur dem

Lebensgenuss nachjagte, zum Spott und Gelächter des nie-

dern Pöbels zeigten sich nun auch bald Mönche in den

Strassen, ,,eine Rasse schmutziger Thiere, die kaum den

Namen Menschen verdienen", wie der Dichter Eunapius^)

von ihnen sagt. Nach kurzer Zeit jedoch hatten die Mönche

auch dort sich heimisch gemacht, trieben sich überall um-

her, zogen zur Zerstörung irgend eines heidnischen Tem-

pels lärmend durch die Strassen und die Umgegend, oder

leisteten bei einer Bischofswahl dem von ihnen begünstigten

Candidaten thatkräftige Hülfe mit ihren Stimmen und ihren

Fäusten. Durch diese Missbräuche veranlasst, hat Kaiser

Marcian auf dem Concil von Chalcedon beantragt, das Ver-

hältniss der Klöster zu den Bischöfen und die Pflichten der

Mönche kirchlich zu ordnen. In Folge der von ihm ge-

machten Vorlagen^) hat das Concil von Chalcedon zuerst die

Pflichten der Mönche für kirchliche Pflichten erklärt

und deren Uebertretung mit kirchlicher Strafe bedroht. Da-

i) Augustinus, De opere monachorum, c. 22 (VIII, 1836): „Nunc
autem veniunt plerumque ad hanc professionem servitutis Dei et ex

conditione servili vel etiam liberati. . . et ex vita rusticana et ex
opificum exercitatione et plebeio labore."

2) Eunap. Vit. Ardesii (bei Gibbon, Geschichte des Verfalls u. s. w.
des Römischen Reichs; übersetzt von Sporschill, S. 947). Salcian,
De Gubernatione Dei, c. VIII, von dem Pöbel von Carthago, wenn
ein Mönch sich blicken lässt: „Improbissimis cachinnis et detestanti-

bus videntium sibilis quasi taureis caedebatur."

3) Act. VI., Concil von Chalccd. {3Ia)isi , VII, 173). Der Kaiser
erklärte es für angemessener, wenn diese Vorschriften durch die Kirche
selljst gegeben würden als durch Staatsgesetz; „irpsTiov -riYY]a7Vr;o;, Trap'

b.awv TOfOra xavoviy.w; xarä auvoöov Tu-w^-^vat r|' vo]i.oi.; i£a7:'.jif,va'.

riir — r'<n>'-."
'if-*"- ^ ~f >'•'»
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mit war das Mönclisinstitut aus einer aus FreiAvilligkeit

hervorgegangenen, auf dem freien "Willen der Betheiligten

beruhenden Genossenschaft zu einem kirchlichen Institut

geworden, dessen Normen von der Kirche anerkannt und

geschützt wurden. Das Concil sanktionirte folgende Grund-

sätze :

1) Die Mönche dürfen ihr Kloster nicht verlassen, nicht

in den Städten umherlaufen, nicht mit kirchlichen oder

weltlichen Angelegenheiten sich beschäftigen. Sie sollen

dem Fasten und dem Gebete obliegen und nur, wenn in

einem Nothfalle der Bischof ihnen einen besondern Auf-

trag ertheilt, dürfen sie in der Welt erscheinen (c. 4. 23).

2) Kein Sklave darf ohne Erlaubniss seines Herrn in

einem Kloster als Mönch aufgenommen werden (c. 4).

3) Kein Mönch darf aus dem Kloster austreten. Ein

Mönch, der den von ihm gewählten Beruf aufgibt und ein

Staatsamt übernimmt, wird mit dem Ausschluss aus der

Kirchengemeinschaft bedroht, wenn er nicht wieder reuig

in das Kloster zurückkehrt.^)

4) Mönche dürfen nicht heirathen, bei Strafe des

Kirchenbannes. Doch hat der Bischof die Befugniss, Mihle

gegen sie zu üben, d. h. die Excommunication über sie

gar nicht zu verhängen oder sie wieder aufzuheben. -)

Diese wichtigen Bestimmungen, welche die Grundlagen

bilden für die kirchliche Geltung der Mönchsregeln, wur-

den sofort von der ganzen Kirche angenommen, beibehalten

und nur im einzelnen weiter ausgeführt. So ward auch

in Gallien von dem zweiten Concil von Arles (c. 25) wieder-

holt, dass kein Mönch seinen Stand verlassen dürfe bei

^) c. 7: „Tou; aua^. . |j.ovaa7.vTC/.<; wpioajJiEv ,u.t^T£ iizi arpaicia,» fJ.TjT£

^Tct d^tav xoa.atxY^v ^px£o!^7.!.- tq toOto ToXjj.wvTa<; xat |j.y] jj.£Ta{j.£Xou.£vcuc,

b)Grt i'Z'.ozpi^y.'. iiz: toO'to o 6ca ieov Tipdrspov d'Xovio, dva^£|j.7.TiLi£(j!3aL"

2) c. m Vgl. Hefele, Conciliengeschichie, II, .020.
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Strafe des Bannes. Das Concil von Vannes von 4G5 er-

klärte (c. G), dass ein Mönch, der ohne Erlaubnissschein

des Bischofs sein Kloster verlasse, mit Schlägen gezüchtigt

werden solle. Dasselbe Concil trat der Neigung der Mönche

sich von der Genossenschaft abzusondern und als Einsiedler

in irgend eine Hütte sich zurückzuziehen, entgegen. Nur

lang erprobten Mönchen solle der Abt gestatten können,

innerhalb der Klostermauern gesonderte Zellen zu beziehen

(c. 7). Endlich verbot dasselbe Concil, dass ein Abt meh-

rern Klöstern oder Zellen vorstehe. Nur dürfe er der

feindlichen Einfälle wegen in der Stadt noch eine Wohnung

haben, um sich in Kriegsgefahr dorthin zurückziehen zu

können (c. 8).

Die von dem vierten ökumenischen Concil aufgestellten

Grundsätze kamen auch zur i\.nwendung in dem Streite, in

welchen das berühmte Kloster Lerins mit seinem Diöcesan-

bischof von Erejus gerathen war. Die Metropolitansynode von

Arles von 455 erklärte, dass das Kloster unter der kirchlichen

Obergewalt des Bischofs stehe. Die Geistlichen sind allein

von dem Bischof zu weihen; von dem Bischof allein muss

das Chrisma erbeten werden ; der Bischof ist berechtigt, die

Firmung vorzunehmen; Kleriker fremder Diöcesen dürfen

allein mit seiner Zustimmung in das Kloster aufgenommen

und zu einem Kirchenamte berufen werden. Andererseits

aber erkennt das Concil auch an, dass in allen Innern

Verhältnissen des Klosters der Abt allein zu entscheiden

und anzuordnen hat, dass die Mönche, die nicht Geistliche

sind, diesem allein unterstehen und dass der Bischof ohne

Genehmigung des Abts keinen Mönch weihen darf. Die

von dem Gründer des Klosters gegebene Regel soll in allen

Stücken beobachtet werden. ^)

') Mansi, VII, 008: ,,laica vero oniiiis monasterii congregatio ad

solam et liberam abbatis proprii, quem sibi ipsa elegerit, ordinationem
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Die Klöster j)[q Klöstei" wurcleii von dem Recht unzweifelhaft als«lul das weit- i.v/iiAc..a.i; t.viu

liehe Eecht. Korporationen anerkannt, denen die Befugniss Vermögen

zu erwerben und zu besitzen zustand. Sie bedurften keiner

besondern staatlichen Genehmigung, wie die meisten Privat-

corporationen, da schon nach dem altern Recht zu religiösen

Zwecken ohne besondere Genehmigung Corporationen ge-

bildet werden konnten unter der Voraussetzung, dass sie

nicht durch Verfolgung anderer Zwecke oder durch ihre Orga-

nisation zu collegia illicita wurden. ^) So wird auch die

klösterliche Genossenschaft bezeichnet als collegium, als

corpus fraternitatis. ^) Den Klöstern wurde sogar im Jahre

434 ein Erbrecht von dem Nachlass der Mönche, welche

ohne Testament gemacht zu haben oder Verwandte oder

eine Witwe zu hinterlassen, gestorben sind, gegeben, wie

den Kirchen ein Erbrecht an dem Nachlass der an ihnen

angestellten Geistlichen. ^)

Geltung ries Abgcselien von dieser einen Bestimmung unterstanden
gemoineii

Rechts für die ({\q Möuchc durchwcs dcui gemeinen Recht. Sie waren in
Munche. '-' *-'Mi

keiner Beziehung in ihrer Rechtsfähigkeit beschränkt. Sie

dispositionemque pertineat, regula, quac ab fundatore ipsius monasterii

dudum constituta est, in omnibus custodita.'*

') L. 1, § 1, D., de collegiis et corporibus, 47, 22. „Religionis

causa coire non prohibentiir , dum tarnen per hoc non fiat contra

Senatusconsultum
,
quo illicita collegia arcentur" {Marcian, L. III

Instit.). Es liegt kein Grund vor, diese Bestimmung nur als eine

von Justinian aufgenommene antiquarische Notiz zu betrachten. War
sie auch zunächst nur auf die heidnischen Brüderschaften u. s. w. be-

rechnet , 80 bezog sie sich doch später auf die religiösen Genossen-

schaften der christlichen Zeit, d. h. eben auf die Klöster.

2) Cassian, Instit. Coenob., IV, c. 4: ,,facultates ejus, qui collegio

monachorum adscribitur." c. 5 (p. 156. 159).

^) c. 1, Cod. Theod., V, 3; ,,Si monachus... nuUo condito

testamento decesserit, nee ei parentes utriusque sexus vel liberi vel

ßi qui agnationis cognationisve jure junguntur vel uxor extiterit, bona,

quae ad cum pcrtinuerint, .... moiiastcrio, cui fuerat dostinatus, omni-

fariam socientur."
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blieben, soweit sie nicht selbst darauf verzichteten, im

vollen Besitz ihres Vermögens und ihrer Familienrechte.

Durch Eintritt in ein Kloster konnten sie sich weder ihrer

privatrechtlichen noch öffentlich rechtlichen Verpflichtungen

entziehen. Valentinian IIL verbot ausdrücklich, Sklaven

oder Colonen in das Kloster aufzunehmen. ^) Auf den An-

trag Kaiser Marcians hat das Concil von Chalcedon den

oben erwähnten Beschluss gefasst, dass Sklaven nicht ohne

Zustimmung des Herrn Mönche werden dürfen. ^) Als in

den ersten Zeiten, da die Klöster in Aegypten einen un-

geheuren Zulauf hatten, viele Kurialen sich durch den

Eintritt in die entfernt liegenden Klöster den ihnen ob-

liegenden öffentlichen Pflichten zu entziehen suchten, be-

stimmte Kaiser Valens, dass sie nöthigen Falls mit Gewalt

herausgeholt und zurück gebracht werden sollen, wenn sie

nicht vorziehen, auf ihr Vermögen zu Gunsten derer, die

in der Kurie die Leistungen statt ihrer erfüllen können,

zu verzichten. ^) Auch in Beziehung auf die übrigen öffent-

1) Leg. Nov. Valentiniani IIL, tit. 34, § 3.

2) Siehe oben S. 350.

^) c. 63, Cod. Tlieod., XII, 1, wahrsclieinlich von 3G5. Hierovy-

miis (Chronic, ann. 37G) und Orosiiis (Hist. , YII, c. 33) erzählen,

Kaiser Valens habe nach dem Tode Valentinians (375) eine grosse

Verfolgung der Mönche durch ein Gesetz befohlen und das Gesetz

gegeben „ut monachi militarent; nolentes fustibus jussit interfici".

Gothofredus hat es sehr wahrscheinlich gemacht, dass es sich nur um
die Ausführung des obigen Gesetzes gehandelt habe (Commentar zu

c. 63, IV, 434 sqq.). Die von Pagi (Grit, in Baron.^ ann. 375, n. 12 sqq.)

liiergegen gemachten Bemerkungen sind wenig stichhaltig, wenn die

Feindschaft des Hieronymus und Orosius gegen den arianischen Kai-

ser in Betracht gezogen wird. Dass unter militia nicht Kriegsdienst,

sondern öffentlicher Dienst in Staats- und Gemeindeamt bedeute, ist

y)ekannt. Das Gesetz von 365 wurde übrigens später auf das ganze

Reich ausgedehnt und , nachdem es seiner Beziehung auf Aegypten
entkleidet worden, auch in den Cod. Just, aufgenomnion (c. 26, Cod.,

X, ?y\).

Lnoniiicf, floscliiclitft dos K'rcliouroclifs. I. 23
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lieh rechtlichen Verpflichtungen gewährte der Eintritt in

(las Kloster keine Befreiung. Hatte der Mönch sich seines

Vermögens nicht völlig entäussert, so war er nach wie vor

steuerpflichtig, wie in der Regel des heiligen Basilius aus-

drücklich anerkannt wird. \) Ebenso waren die Mönche

verpflichtet, Vormundschaften zu übernehmen, zu denen sie

gesetzlich berufen wurden. ^)

Die Mönche waren demnach Laien, welche mit Aus-

nahme des obenerwähnten, wenig praktischen Erbanspruchs

der Klöster, durchweg denselben Rechtssätzen wie alle übri-

gen Laien unterstanden. ^)

Fraiienkiöster. ^Yje es schou scit der ältesten christlichen Zeit Männer

gab, welche sich einem strengen asketischen Leben widme-

ten, ohne desshalb aus dem Kreise der Laien auszuscheiden,

so ergriff dieser Zug nach Abtödtung der Leidenschaft und

Sinnlichkeit in noch höherm Maasse den weiblichen Tlieil

der Christengemeinde. Der verbreitete Glaube an die Ver-

dienstlichkeit des ehelosen Lebens gewährte einen beson-

dern Anreiz, der Jungfräulichkeit sich zu widmen, ohne

dass jedoch diese Frauen, sowenig wie die Männer, sich

durch ein feierliches Gelübde verpflichteten, den von ihnen

gefassten Beschluss während des ganzen Lebens aufrecht

zu halten. Cyprian hat in einer häufig angeführten Stelle

den Jungfrauen, welche sich Christus gewidmet haben, dann

^) c. 196 (p. 107). „...hi obnoxii sunt tributis Caesaris, apud

quos invenitur Caesaris census et imago. Si quid ergo tale ctiam

istc veniens ad fratres secum detulit, obnoxius est ad exsolvendum

debitum."

2) Concil von Chalcedon, c. 3.

^) Vorübergehend hatte Theodosius der Grosse ihnen die Be-

schränkung auferlegt, dass sie die Städte nicht betreten dürfen, um
ihren Agitationen, Wühlereien und Eingriffen in die Kcchtspflegc (siehe

oben S. 310) vorzubeugen, c. 1, Cod. Theod., XVI, 3, von 390. Doch

schon nach zwei Jahren wurde dieses Verbot wieder aufgehoben,

c. 2, h. t.

I



— 355 —

aber ihre Leidenschaft nicht beherrschen können oder wollen,

gerathen, lieber 7a\ heirathen als der Sünde zu verfallen. ^)

Schon im Anfang des 4. Jahrhunderts war es jedoch Sitte,

dass der Beschluss, ein eheloses Leben zu führen, durch ein

feierliches Gelübde verstärkt wurde. Den Bruch dieses

Gelübdes betrachtete die Kirche als ein kirchliches Ver-

gehen und bedrohte ihn mit kirchlichen Disciplinarstrafen.

Nach dem Concil von Elvira 306 (c. 13) sollen Jungfrauen,

die sich Gott geweiht haben, ihrem Gelübde aber untreu

werden, auf Lebenszeit aus der Kirche ausgeschlossen sein,

wenn sie nicht bereuen und Busse thun; in diesem Falle

solle ihnen am Lebensende die Kirchengemeinschaft wieder

gewährt werden. Weniger streng war das Concil von An-

cyra von 314 (c. 19), das den Jungfrauen, die ihr Ver-

sprechen nicht halten, nur mit der Strafe derjenigen, die eine

zweite Ehe eingehen, droht, d. h. mit einer kurzen Busszeit. ^)

Diese gottgeweihten Jungfrauen wurden, wenn sie arm

waren, von der Kirche unterhalten und waren desshalb in

ein Verzeichniss (Canon) eingetragen. ^)

Ihren Bedürfnissen musste die Vereinigung in klöster-

liche Genossenschaften in hohem Maasse entsprechen und,

wenn die Tradition recht berichtet, so wurden in der ägj^p-

tischen Wüste kurze Zeit nach Gründung der Mönchsklöster

von den weiblichen Verwandten der Väter des Kloster-

wesens auch für die gottgeweihten Jungfrauen Klöster

') Ep. 4, ad Pompon. (p. 472 sqq.). „Quod si ex fide se Christo

dicaverunt, pudice et caste sine ulla fabula perseverent; ...si autem

perseverare nolunt vel non possunt, melius est nubant, quam in ignem
delictis suis cadant."

2) Siehe Concil von liaodicea, c. 1. IJasilius der Grosse hatte für

Hie die Busszeit auf ein Jahr festgesetzt. Hefele^ Conciliengeschichte,

I, 339.

^) liinfjham, Anti«|uitioH, VII, r. 4, i? 1 (II, 3i)H). Thomassimis,

V. 1, L. Ili, c. 42, n. f).

23*
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orrichtet. Jcdocli hatte diese Einführung des gemeinschaft-

iichcn Lebens keineswegs die Folge, dass nun alle Jung-

frauen und Witwen, welche das Gelübde der Jungfräulich-

keit abgelegt hatten, in ein Kloster eintreten mussten. Die

Verbreitung der Frauenkloster scheint vielmehr nicht so

rasch vor sich gegangen zu sein, wie die der Mönchsklöster.

Trotz Uebernahme des Gelübdes stand es den Einzelnen

frei, in ein Kloster zu treten oder in ihrer bisherigen Um-
gebung weiter zu leben. So bestimmte das III. Concil von

Carthago von 397 (c. 33), dass der Bischof für gott-

geweihte Jungfrauen, Avelche ihre Verwandten, bei denen

sie bisher gelebt haben, verloren hätten, Sorge tragen soll.

Er soll sie entweder einem Frauenkloster oder einer altern

Frau anvertrauen, mit der sie leben sollen, um ihren guten

Ruf zu bewahren.

Eben weil die Uebernahme der Ehelosigkeit nur durch

ein feierliches Gelübde erfolgte, dessen Verletzung mit

Strafe von der Kirche bedroht wurde, konnte auch die

Ablegung desselben nur vor dem Bischof erfolgen und

fand unter besondern Ceremonien statt. Schon das Concil

von Carthago von 38G (c. 3) hatte die Benediktion einer

Jungfrau, die sich feierlich durch ein Gelübde Gott geweiht

hat, für eine dem Bischof ausschliesslich zustehende Be-

fugniss erklärt. Die spätem Concilien haben dies bestä-

tigt. ^) Diese feierliche Einkleidung und Benediktion sollten

wegen der damit verbundenen Folgen nicht vor einem be-

^) Concil von Hippe von 393, c. 34. Doch darf der Priester mit

Erlaubniss des Bischofs die Benediktion vornehmen. Damit überein-

stimmend III. Concil von Carthago von 397, c. 36. Siehe auch Concil

von Carthago von 418, c. 18 (Cod. eccl. Afric. , c. 126). In Gallien

bestand derselbe Grundsatz. Nach dem Concil von Riez von 439,

c. .5, darf der zum Chorbischof degradirte Bischof Armentarius, weil

er Bischof ist, Jungfrauen benediciren. Siehe auch Statuta eccl. ant.,

c. 11.
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stimmten Lebensalter stattfinden. Die Kirche hatte zunächst

das 25. Jahr als Hegel aufgestellt, jedoch Abweichungen

zugelassen. ^) Indessen wurden nicht selten von den Eltern

und Verwandten die jungen Mädchen genöthigt, das Keusch-

heitsgelübde abzulegen, um sie zur Verzichtleistung auf ihr

gegenwärtiges und auf das aus der Erbschaft ihrer Eltern

zu erwartende Vermögen zu bringen. Um dieser Vergewal-

tigung und der unbedachten Uebernahme der Verpflichtung

zur Ehelosigkeit vorzubeugen, bestimmte Kaiser Majorian

im Jahre 458, dass keine Jungfrau vor vollendetem 40. Jahre

das Gelübde der Keuschheit in giltiger Weise ablegen könne.

Jungfrauen, die von den Eltern gezwungen vor dem 40. Jahre

ein solches Gelübde abgelegt haben, können trotzdem hei-

rathen, ohne sich eines Verbrechens gegen Gott schuldig

zu machen; denn die christliche Religion halte es für besser,

dass Jungfrauen heirathen, als dass sie der Sünde ver-

fallen. 2) Eltern , w^elche ihre Töchter nöthigen vor dem

40. Jahre den Schleier zu nehmen oder dies auch nur ge-

statten, w^erden mit Verlust eines Drittels ihres Vermögens

bedroht. Ebenso eine ihrer Eltern beraubte Waise, die

freiwillig diesen Schritt thut. Diakonen, welche bei der

Ablegung des Keuschheitsgelübdes einer Jungfrau unter

40 Jahren mitwirken, werden mit Verlust des gesammten

Vermögens bestraft. ^)

^) Coiicil von Ilippo von 393, c. 1; Concil von Carthago von 418,

c. 18. Von Basilius war das IG. oder 17. Jahr bestimmt worden.

Siehe Bitigham, 1. c, § 5 (p. 401).

'^) Leg. Nov., Majoriani, tit. VI, §3. „Neque enim sacrilega judi-

canda est, quae se hoc ante noluisse aut certe non posso complere

appetiti conjugii honestate prodiderit, cum christianae religionis insti-

tutio atque doctrina melius esse censuerit, virgines nubere quam im-

patientiae ardore naturali profossac pudicitiac non servare virtutem."

^) § 2. ,,Diaconi qui huic rei ministerium contra intcrdicta prae-

buerint, proscriptione j>k'ctaiitur." Es darf daraus geschlossen werden,

dass, wie der Arcbidiakon vor Auriiahmc in den geistlichen Stand zu
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Mit der fcierliclien Ablegung des Keusclilieitsgelübdcs

"Will- ein Wechsel in der Kleidung verbunden. Der Biscliof

bekleidete die Jungfrau mit dem Schleier und ertheilte ihr

darauf die Benediktion. ^)

gon«t?'woiiftcn
Während die Asketen und Mönche, welche dem elie-

jungfrauen.
i^^q^^ Lcbcn sicli gewiduict hatten, hierdurch keine recht-

lichen, sondern nur kirchliche Verpflichtungen übernahmen,

hat dagegen das Recht schon frühe dem Gelübde der Jung-

frauen eine rechtliche Wirkung beigelegt. Schon Kaiser

Jovianus verbot die Ehe mit einer geweihten Jungfrau oder

Witwe und bedrohte denjenigen, welcher mit einer solchen

eine Ehe eingegangen sei, auch wenn sie ihre Zustimmung

ertheilt habe, mit der Todesstrafe. Den einer solchen

Verbindung entsprungenen Kindern wurde das Erbrecht

an dem Vermögen der Eltern entzogen. -) Demgemäss wur-

den auch die Strafen, Avelche die Kirche über eine gott-

geweihte Jungfrau, Avelche heirathet oder sonst gegen ihr

Gelübde sich vergeht, verschärft. Nach dem I. Concil von

Toledo soll sie 10 Jahre Busse thun, ehe sie in die Kirchen-

gemeinschaft wieder aufgenommen Avird; hat sie geheirathet,

so muss sie vorher den geschlechtlichen Verkehr mit ihrem

Manne abbrechen (c. IG). Das am Ende des 4. Jahrhunderts

abgehaltene römische Concil beantwortete eine an dasselbe

gerichtete Anfrage dahin, dass eine solche Jungfrau nur

hezeugen hatte, dass kein kirchliches oder gesetzliches Hinderniss der

Weihe entgegenstehe (sie oben S. 1G2), so bei der Weilie einer Jung-

frau ein Diakon mitzuwirken hatte , wenn nicht unter den erwähnten

diaconi die archidiaconi auch hier zu verstehen sind.

^) Vgl, über die Ceremonien des Aktes, Bivgliam, a. a. 0., § 6,

p. 403 fg.

^) c. 2, Cod. Theod., IX, 25. „Si quis, non dicam rai)ere, sed

vel adtentare matrimonii jungendi causa sacratas virgincs vcl viduas,

volentes vel invitas ausus l'ucrit, capitali sententia fcrietur. Filii ex

tali contubernio nati, punitis his juxta legem, in hcreditatcm non

vcniant."
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nach langjähriger Busse wieder aufgenommen werden dürfe

(c. 1). Ebenso soll nach den Concilien von Chalcedon (c. IG),

von Angers (c. 5) und von Vannes (c. 4) der Kirchenbann über

sie verhängt werden. Das Concil von Tours (c. 6) wie das

Concil von Yannes (c. 4) bedrohen auch den Mann mit dem

Banne, welcher mit einer geweihten Jungfrau in geschlecht-

lichen Verkehr getreten ist.

Doch scheint es, dass das von Jovian gegebene strenge

Gesetz im Leben bald in Vergessenheit gerieth. Seit dem

Anfang des 5. Jahrhunderts ward es nicht mehr ausgeführt,

obgleich es Aufnahme in dem Codex Theodosianus fand. Aber

selbst die kirchlichen Quellen behaupten nicht die Ungiltig-

keit einer mit einer geweihten Jungfrau geschlossenen Ehe.

Das I. Concil von Toledo von 400 sagt ausdrücklich, die

Jungfrau, welche geheirathet habe, könne zur Busse zuge-

lassen werden, auch bei Lebzeiten des Ehemannes, wenn

sie nur den geschlechtlichen Verkehr mit ihm aufgebe.^)

Das angeführte römische Concil nennt zwar eine solche

Ehe vom kirchlichen Standpunkt aus adulterium, bestreitet

aber die rechtliche Giltigkeit einer solchen Ehe nicht. ^)

Augustinus erklärt ausdrücklich, diejenigen befänden sich

im Irrthum, welche solche Ehen nicht für giltige Ehen

anerkennen wollten, sondern sie als Ehebruch bezeich-

neten. ^)

Aehnliche Bestimmungen galten für die Witwen, welche

ein feierliches Gelübde, nicht mehr zu heirathen, ablegten.

^) ,,...non admittatur ad poenitentiam, nisi adhuc vivente ipso

marito caste vivere coeperit" {Brims, I, 206).

^) ,,...8eu volens crimen protegere adultero mariti nomen irapo-

suit. . . quae sponsa Christi fuerat, conjux hominis diceretur {BrunSj

n, 275).

3) De Bono Viduitatis, c. 9. 10 (XI, 807). ,,Proinde qui dicunt

talium nuptias non esse nuptias, sed potius adulteria, non mihi viden-

tur satis acute ac diligcnter considerare quid dicant: fallit eos (juippc

siinilitudu vcritatis.""
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Sie sollten zur Ablegung des Gelübdes erst zugelassen wer-

den, nachdem sie längere Zeit in dem Witwenstande ein

frommes Leben geführt haben, wie schon die apostolischen

Constitutionen (VIII, c. 25) bestimmten. In dem oben er-

wähnten Gesetz Kaiser Majorians von 458 war vorgeschrie-

ben, dass eine Witwe, die das 40. Jahr noch nicht vollendet

habe, innerhalb der nächsten fünf Jahre nach dem Tode

ihres Mannes wieder zu heirathen suchen solle. Es fol^^t

daraus, dass erst nach Ablauf dieser Frist ihr die Ablegung

des Gelübdes gestattet war. ^) Auch sie wurden von dem

Bischof nach Ablegung des Gelübdes eingekleidet. -)

Ein Theil dieser durch feierliches Gelübde zur Ehe-

losigkeit verpflichteten Frauen lebte in klösterlicher Ge-

meinschaft. Doch scheint die Verbreitung der Frauenklöster

im Westen, insbesondere in Gallien keine sehr grosse ge-

wesen zu sein. Es ist kein Frauenkloster bekannt, dass

in Gallien vor dem 6. Jahrhundert gegründet worden wäre.

Dass es jedoch auch hier solche gegeben, zeigt das Concil

von Agde von 506, dessen c. 28 die Anlage von Frauen-

klöstern in der Nähe von Mannsklöstern verbietet. Die

Verfassung und rechtliche Stellung der Frauenklöster war

^) a.a.O., § 5. „...ut maritali obitu destituta mulicr qiiadagc-

naria minor. . . intra quinquennium nubat."

^) I. Concil von Orange, c. 27: „Viduitatis servandae professio-

nem coram episcoi)0 in sccrotario habitam , imposita ab episcopo

vcstc viduali indicandam." Die Behauptung von Thomassinus , P. I,

L. III, c. 50, n. 11, dass die Bischöfe nicht Witwen hätten einkleiden

dürfen , diese Funktion vielmehr den Priestern zugestanden hätte

(alienum erat ab officio episcopi, ut viduas velaret), wird durch den

angeführten Canon widerlegt. Sie ist aus cinejn Missverständniss

einer Vorschrift des Papstes Gelasius entstanden, der den Bischöfen

verbietet, Witwen den Schleier zu geben. Ep. ad episcopos Luca-

nos, c. 20. „Viduas autem volare pontificuni nullus attentet, quod ncc

autoritas divina delegat nee canonum forma praestituit" {Joffe^ n. 391

;

Thid, I, 373).
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der der Mannsklöster nachgebildet. Die Congregation stand

unter einer Vorsteherin (mater, praeposita), welcher die

Nonnen zu Gehorsam verpflichtet waren. In der Regel

scheint sie von den Nonnen gewählt worden zu sein. ^)

In schwierigem Fällen hatte die Vorsteherin den Prie-

ster, der an der Klosterkapelle angestellt war, zu Rathe

zu ziehen und mit ihm gemeinschaftlich Disciplinarstrafen

zu verhängen. Bei schwerern* Vergehen sollte das Urtheil

des Bischofs eingeholt werden. ^)

^) Es darf dies aus dem Schreiben Augustins an die Nonnen des

Klosters, dessen Vorsteherin seine Schwester war, geschlossen werden.

Es waren Unordnungen ausgebrochen und Augustin ermahnt sie : ,,non

desiderabitis mutare praepositam" {HoJsten, Cod. Reg., p. 348).

2) Kegula Augustini (für das oben erwähnte Kloster), c. 8. „. .con-

victa vero secundum praepositae vel presbyteri arbitrium debet emen-

datoriam sustinere vindictam." c. 20. ,,. .ut ad presbyterum, qui vobis

intendit, referat, quod vel vires ejus (praepositae) excedit." — c. 9:

„secundum arbitrium praepositae vel presbyteri vel etiam episcopi

gravius emendetur" {Holsten, p. 350. 352).



Kapitel YII.

Der MetropolitaiiYerbaiid.

I. Die Proviiizialsyiiode.

Bedeutung des. Die Machtstellung, welche die Bischöfe im 4. und
Metropolitan- '-' '

Verbandes. -_ Jahrhundei't einnahmen, ruhte, wie wir gesehen haben,

auf kirchlichen und weltlichen Grundlagen. Der religiös-

kirchliche Einfluss, welchen der Bischof als Träger der

Kirchengewalt innerhalb seines Gebietes über die Gemüther

der Gläubigen ausübte, wurde gestützt und gesteigert durch

das grosse Vermögen der Kirche, das er üist unbeschränkt

verwaltete und durch welches er den gesammten Klerus

und einen grossen Theil der wenig bemittelten Stadtbevölke-

rung in seiner Abhängigkeit hielt, sowie durch die wich-

tigen öffentlich rechtlichen Befugnisse, mit welchen ihn der

Staat nach und nach ausgestattet hatte. Allerdings war

auch der Bischof der in Kirche und Staat unumschränkten

Gewalt des Kaisers unterworfen. Aber dieser rechtlich

schrankenlosen Gewalt stand der Bischof nicht vereinzelt

gegenüber. Es war für das Schicksal der christlichen Kirche

von der grössten Bedeutung, dass in dem Augenblick, wo

die Kirche in den Staat rechtlich eingeordnet wurde, die

Verbindung der einzelnen bischöfiichen Kirchen zu höhern

Verbänden in ihren Grundzügen schon vollendet war. Wäh-

rend alle Zwischenglieder zwischen Staat und Individuum

von dem römischen Reiche aufgelöst oder wenigstens jeder
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selbständigen Kraft beraubt worden waren, während die

Städte durch die furchtbaren Lasten, die der Staat ihnen

und ihren Behörden auferlegt hatte, aus freien Gemeinden

zu Zwangsanstalten geworden waren, in w^elchen sich jede

öffentliche Befugniss in eine fast unerträgliche Verpflichtung

verwandelt hatte, war es allein die Kirche, die in corpora-

tive Verbände gegliedert ein selbständiges Leben zu ent-

wickeln vermochte. Sie allein hatte in sich die Fähigkeit

und die Kraft, nicht nur dem mehr und mehr seiner Auf-

lösung entgegengehenden Staat ihre innere Unabhängigkeit

entgegen zu setzen, sondern auch ihn nach seinem Unter-

gange zu überdauern. In der Verbindung mit den andern

bischöflichen Kirchen fand der Bischof die Kraft, den höch-

sten Beamten des Reichs, ja in einzelnen Fällen selbst dem

Kaiser einen Widerstand zu leisten, wie er in allen übrigen

Lebenskreisen der damaligen römischen Welt unmöglich

gewesen wäre. Andererseits aber gewährte auch diese cor-

porative Verbindung den bischöflichen Kirchen die Möglich-

keit, für die Einheit der Kirche ein kirchliches Organ zu

schaffen. Die Kirche war nicht genöthigt, allein in dem

Kaiser den Vertreter der kirchlichen Einheit zu erblicken.

Sie war nicht genöthigt, an die staatlichen Behörden sich

anzulehnen, um eine Verbindung der einzelnen Kirchen

herzustellen. Die höhern kirchlichen Verbände, die aus

der Kirche selbst hervorgegangen waren, ermöglichten, dass

unter dem Recht und den Formen der unbeschränkten

Kaisergewalt die Kirche sich selbständig entwickelte und

dass es ihr im Westen wenigstens gelang, neben dem recht-

lich allmächtigen Kaiser thatsächlich eine Unabhängigkeit

sich zu erwerben. Zugleich aber war durch diese Verbände

der Kirche ein Mittel gegeben, eine Aufsicht über die Bi-

schöfe zu führen, die selbständige Stellung der Bischöfe

im Interesse der kirchlichen Einheit zu beschränken und

den Missbräuchen, welche die Bischöfe mit der ihnen zu-
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stehenden Macht treiben konnten, entgegenzutreten. In

den kirchlichen Verbänden fanden die Bischöfe eine Stütze

ihrer Macht, aber auch die Begrenzung ihrer Macht. Durch

Vereinigung der Bischöfe grösserer oder kleinerer Kreise

wurden Organe hergestellt, die dem Einzelnen Schutz und

gegen Angriffe, die von innen oder von aussen auf seine

und seiner Kirche Befugnisse gemacht wurden, einen Rück-

halt boten; die aber auch zugleich die Einheit des katholischen

Glaubens in dem Widerstreite der sich häufenden Häresien

zu wahren suchten und in der Lage waren, die Disciplinar-

gewalt über die Bischöfe selbst auszuüben und eine gleich-

massige Ordnung des kirchlichen Lebens innerhalb ihres

Kreises herzustellen.

de^°M\*tro"p"ou-
^^^^ Oricut War schon im Beginn des 4. Jahrhunderts

tanverbaudes. j-^ Bilduug dicscr kirchlichen Verbände in ihren Haupt-

zügen vollendet. Es lag in der Natur der Verhältnisse,

dass schon in den ersten Jahrhunderten die einzelnen christ-

lichen Gemeinden, die sich in den Stadtbezirken gebildet

hatten, mit den andern Gemeinden derselben Provinz des

römischen Reichs in Verkehr traten, und durch die Ver-

sammlung der Vertreter der einzelnen Gemeinden, der

Bischöfe, ein ihnen gemeinsames Organ sich schufen. Der

Anschluss an die politische Eintheilung des Reichs in Pro-

vinzen ergab sich um so einfacher, da diese Eintheilung

im grossen und ganzen überall auf der historischen oder

natürlichen Zusammengehörigkeit der einzelnen Landestheile

beruhte. Lisbesondere in den friedlichen Jalirzehnten des

3. Jahrhunderts, in denen die christliche Kirche frei von

Verfolgung, nicht selten von der Regierung und dem Kaiser

begünstigt, sich entwickeln konnte, musste die lunrichtung,

dass die Bischöfe der einzelnen Provinzen zur Berathung

der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, zur Handhabung

der kirchlichen Disciplin, zur Feststellung des Glaubens

zusammentraten, eine regelmässige werden und die Vor-
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fassung der Kirche von Stadtgemeinden zu Provinzial-

verbänden fortschreiten. ^)

Je reicher sich aber das kirchliclie Leben entfiiltete,

je mannigfaltiger die Beziehungen der einzelnen Kirchen

zueinander wurden, je regelmässiger die Provinzialsynoden

zusammentraten, um so mehr musste sich die Nothwendig-

keit ergeben, dass einer der Bischöfe auch in der Zeit, in

welcher die Bischöfe nicht versammelt waren, die gemein-

samen Interessen der Kirchengemeinden wahrnahm, die

Versammlungen berief, auf ihnen den Vorsitz führte, den

Verkehr der Gemeinden der Provinz mit Gemeinden ande-

rer Provinzen vermittelte. Der Provinzialverband musste

ein zweites Organ hervorrufen, dass auf und ausserhalb

der Provinzialsynode als kirchlicher Vorsteher der Provinz

in Wirksamkeit trat. Es lag nahe, dass der Bischof der

Hauptstadt der Provinz, der Metropolis, auch die Stellung

des ersten Bischofs einnahm. Zu den in den weltlichen

Verhältnissen liegenden Gründen trat noch in vielen Pro-

vinzen die altehrwürdige Ueberlieferung, welche, sei es auf

historischer Grundlage, sei es auf Sage beruhend die Grün-

dung der christlichen Gemeinde in der Hauptstadt auf einer

der Apostel oder Apostelschüler zurückführte und dadurcli

dem Bischof als dem unmittelbaren Nachfolger eines der

Jünger Christi ein über alle andern Bischöfe erhabenes

Ansehen verlieh. Doch war es nicht in allen Provinzen

dem Bischof der Hauptstadt gelungen, die erste Stellung

unter den Bischöfen der Provinz einzunehmen. Aus Grün-

den der einen oder der andern Art wurde die Ordnung

eingeführt, dass der älteste Bischof der Provinz mit der

') Auf die Entstcliungs'gcschichte der Metropolitanverfassung ist

hier iiielit einzugehen. Vgl. darüber die eingehende Darstellung von
liothe, Vorlesungen, I, o5U fg. — Die frühere Literatur bei Ilintchim,

Kirchenrecht, I, 5.']«; II, 2.
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Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten der Kirchen

betraut wurde. ^)

Hatte sich demnach der kirchliche Provinzialverband

im Anschluss an die staatliche Eintheilung in Provinzen

gebildet, so wurde auch weiterhin der Grundsatz festgehal-

ten, dass in der Regel mit einer Veränderung der Grenzen

der weltlichen Provinzen die kirchlichen Provinzen sich

änderten und die Neugründung jener auch die Neugründung

dieser nach sich zog. Insbesondere muss dies stattgefunden

haben am Ende des 3. Jahrhunderts, als Diocletian die

Ileorganisation der Reichsverwaltung vornahm, die bis da-

hin sehr ausgedehnten Provinzen in kleinere zerlegte und

hierdurch eine grosse Zahl neuer Provinzen gründete. Im

Anfang des 4. Jahrhunderts spricht es das Concil von Nicäa

im Canon 4 als Regel aus, dass jede weltliche Provinz eine

kirchliche Provinz (Eparchie) bilde. Doch war diese Regel

keineswegs überall gleichmässig durchgeführt w^orden. So

hatte, um nur ein Beispiel hervorzuheben, bis auf Diocle-

tian eine Eintheilung Italiens in Provinzen nicht statt-

gefunden -) ; die Kirchen Italiens fanden ihren naturgemässen

Mittelpunkt in Rom. Der Bischof von Rom wurde unbe-

stritten als der erste Bischof des gesammten Landes an-

erkannt. Durch Diocletian wurde Italien eingetheilt in die

Hauptstadt und in 17 Provinzen.'^) Indessen war das Ueber-

gewicht, welches dem römischen Bischof als dem Bischof

der Reichshauptstadt zukam, ein so grosses, dass eine Thei-

lung des Landes in kirchliche Provinzen nicht erfolgte und

erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts, als Mailand, dann

'j So in der Provinz Pontus , wahrscheinlich auch in Nortlafrika.

^j Mommsen, Rom. Staatsrecht, II, 1005 %.

^) Mommsen, Verzcichniss der römischen Provinzen, aufgesetzt

um 297. Abhandlungen der Berhner Akademie der Wissenschaften,

18(;.3, S. 491 fg.
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später Ravenna kaiserliche Residenzen wurden, fand im

Norden, in den sieben Provinzen, die dem Yicarius Italiae

untergeben waren, die Bildung vom Metropolitanbezirkeri

statt. In den zehn südlichen Provinzen, die unter dem in

Rom residirenden Yicarius Urbis standen, waren die Kir-

chen noch im 6. Jahrhundert in einer unmittelbaren Ver-

bindung mit dem römischen Bischof und erst in der spätem

Zeit wurden auch dort kleinere kirchliche Provinzialverbände

eingeführt. ^)

lieber die Einrichtung vonProvinzialverbänden in Gallien ""^fn^Glmcn!^^

haben wir nähere Nachrichten erst aus dem Ende des 4. und

dem Beginn des 5. Jahrhunderts, obgleich dieselben voraus-

setzen lassen, dass dort schon seit längerer Zeit solche

Verbände bestanden haben. 2) Aus der zweiten Hälfte des

^) Ballerini, Leonis M. Op. II, 1033. Die dort erwähnte Ab-

handlung der gelehrten Brüder, ,,de origine antiquiorum ecclesiarum

et metropoleon Italiae" ist leider niemals veröffentlicht worden.

2) lieber den Bestand der kirchlichen Verbände in Gallien in

früherer Zeit liegen einige Andeutungen vor, die jedoch zu unbestimmt

sind, als dass sich durch sie die Existenz von Metropolitanverbänden

erweisen Hesse. Wenn Euschius (Hist. eccl., V, c. 23) berichtet von

einer YP^9'^ "^^'^ x.axa TaX/iav TLapo'.x!.(3v, a; E^privaCo; Izz'.oy.okv..^ so liegt

darin doch noch kein Beweis, dass Irenäus von Lyon Metropolit der

umliegenden Bisthümer gewesen ist, wie häufig angenommen wird

(z. B. Ziegler, Versuch einer pragmatischen Geschichte der kirchlichen

Verfassungsformen [1798], S. 81; Kober, Deposition, S. 490; Rotlie,

Vorlesungen, I, 353, u. s. w.). Noch weniger dürfte es gerechtfertigt

sein, daraus, dass im Jahre 254 die gallischen Bischöfe sich wegen

des dem Novatianismus beigetretenen Bischofs Marcian von Arles an

den römischen Bischof Stephanus wandten, zu schliessen, dass damals

der Bischof von Arles Metropolit aller gallischen Christengemeinden

gewesen, „weil die übrigen gallischen Bischöfe ihn nicht selbst abzu-

setzen gewagt haben" {liothe, a. a. 0.). Es wird doch kaum einem

Zweifel unterliegen , dass, wenn Marcian damals eine solche hohe
Würde bekleidet hätte, Cyprian von Carthago, dem wir allein die

Nachricht von dieser ganzen Sache verdanken (Ep. 68, ad Stephanum,

p. 744), nicht verfehlt hätte der Stellung, welche Marcian einnahm.
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4. Jahrhunderts sind uns die Beschlüsse mehrerer galli-

schen Synoden erhalten, und wenn dieselhen auch über die

kirchliche Verfassung keinen unmittelbaren Aufschluss ge-

währen, so zeigen sie doch, dass damals die Abhaltung von

Concilien in Gallien häufig stattfand. Daraus dürfen wir

aber schliessen, dass die einzelnen bischöflichen Kirchen in

Verbände unter einander getreten waren, als deren Organe

eben die Concilien und der erste Bischof der Provinz wirkten.

Die kirchliche Organisation war sogar schon soweit vorge-

schritten, dass die Bischöfe mehrerer Provinzialverbände ge-

meinschaftliche Concilien abhielten. Jedoch ist nicht erkenn-

bar, ob diese Concilien regelmässig stattfanden oder nur bei

besonderer Veranlassung zusammentraten. Ebensowenig

sind wir im Stande zu erkennen, wer dieselben berufen

und auf ihnen den Vorsitz geführt habe. ^)

zu erwähnen. — Dass liier die apokryphen Akten eines angeblichen

Concils von Köln vom Jahre 346 nicht weiter berücksichtigt werden,

bedarf wohl keine Rechtfertigung. Auch nach dem nochmaligen Ver-

suche Friedrichs (Kirchengeschichte Deutschlands [1867], I, 277—300)

sie zu retten, kann über ihre Unächtheit kaum noch ein ernstlicher

Zweifel bestehen. Vgl. auch Hefcle, Conciliengeschicbte (2. Aufl.,

1873), I, G28 und Bollernd. Acta Sanctorum. October. Supplementum

(1875), p. 65 sqq.

') Aus dem 4, Jahrhundert sind uns erhalten die Beschlüsse der

Concilien von Valence in der Provinz Viennensis vom Jahre 374

{Mansi, III, 491; Bruns, II, 111) und von Kimes in der Provinz Nar-

bonnensis I vom Jahre 394 (oder 396, Hefele, Conciliengoschichte,

II, 63) mit Angabe der Namen der Theilnehmer; jedoch kaim nur

von den wenigsten derselben der Bischofssitz ermittelt werden. An

der Spitze der Namenreihe von Valence steht Foegadius, der wohl

mit Recht mit dem anderweitig bekannten Fegadius von Agen (in der

Provinz Aquitanica II) für gleich gehalten wird (Vgl. Gallia christiana,

II, c. 895 ig.). Die erste Unterschrift unter den Concilsbeschlüsseu

von Nimes ist die des Bischofs Aprunculus, der auf eine sehr un-

Bichere Grundlage hin für den Bischof von Audi (Provinz Novompo-

pulana) gehalten wird. (Ein alter Bischofskatalog der Kirche von Auch

führt einen Bischof dieses Namens an, dessen Zeit jedoch in das 3.
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Ohne Berücksichtigung der provinziellen Gewohnheit,

nach welcher der älteste Bischof der Provinz die Stellung

des ersten Bischofs einnahm, hatte das Concil von Nicäa

(c. 4) bestimmt, dass in jeder Provinz dem Bischof der

Hauptstadt, der Metropole, die Befugnisse des Metropoliten

zukomme. Die hier zuerst überlieferte Bezeichnung ,, Me-

tropolit" wurde bald mit den Beschlüssen des Nicänums

in dem grössten Theil des Reichs aufgenommen. Dagegen

gelang es nicht so leicht auch der von dem Concil ge-

gebenen Vorschrift Eingang zu verschaffen. In Südgallien

herrschten in den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts in

mehrern Provinzen heftige Streitigkeiten über die ^Yürde

eines Metropoliten, deren Entscheidung die gallischen Bi-

schöfe einem Concil von norditalischen Bischöfen über-

trugen, die im Jahre 401 in Turin in der Provinz Ligurien

zusammentraten. Das Concil von Turin hielt im Prinzip

an dem von dem Concil von Nicäa ausgesprochenen Grund-

satz fest, dass jede Provinz einen Metropolitanverband bilde,

an dessen Spitze der Bischof der politischen Metropolis

stehe. Indessen hatten die Verhältnisse doch noch so wenig

Festigkeit erlangt, dass das Concil in der Entscheidung der

einzelnen Fälle von diesem Grundsatz abweichen konnte.

Aus einem besondern Grund, der nicht angegeben wird,

hatte der Bischof von Marseille, Proculus, obgleich seine

Stadt in der Provinz Viennensis lag und er keineswegs der

Metropolit dieser Provinz war, doch die Metropolitanrechte

über die Bischöfe der Provinz Narbonnensis II in Anspruch

genommen. Diese Provinz, deren Hauptstadt Aix war, um-

fasste sieben Bisthümer. Das Concil erklärte, dass zwar

oder spätestens in den Anfiinf^ des 4. Jahrhunderts faHon müsste.

(Vgl. Gallia cliristiana, I, c. 073.) Bemerkenswcrth ist nur, dass auf

beiden Concilien weder der Bischof der Provinzialhauplstadt noch der

IJiscliof der Stadt, wo das Concil tagte, den Vorsitz führte.

liOf'Hiii«?, (Jcscliiclitc des Kirclicnicclits. I 21
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dem Bischof von Marseille Metropolitanreclite iiiclit zu-

kommen, da Marseille in einer andern Provinz liege, dass

aber in Berücksichtigung der besondern Verhältnisse, in

welchen die Bischöfe von Narbonnensis II zu Proculus stän-

den, den sie wie ihren Vater verehren sollten, sie ihm per-

sönlich für seine Lebzeiten die Würde und Rechte eines

Metropoliten zugestehen sollten. ^)

Metropolitan- Femcr War ein Zwist entstanden zwischen den Bi-
lechte des Bi-

^'^'Aries^^"
schöfen von Vienne und Arles über die Metropolitanrechte

in der Provinz Viennensis. Bas Concil entschied, dass

nach Massgabe der Canonen (unter denen unzweifelhaft die

von Nicäa zu verstehen sind) derjenige als Metropolit an-

zuerkennen sei , der nachweise, dass seine Bischofsstadt

weltliche Metroj)olis sei. ^) Doch ertheilt das Concil den

beiden Bischöfen den Rath, um für alle Zeiten den Frieden

herzustellen, die Provinz zu theilen, so dass ein jeder über

die seiner Stadt zunächst gelegenen Bischofssitze die Me-

tropolitanrechte ausübe.^) Diese auffällige Entscheidung

erklärt sich aus den Veränderungen, die damals in der

politischen Organisation Galliens eintraten.

Wie schon früher erwähnt worden, bildete seit der

grossen Verwaltungsreorganisation Diocletians Gallien nebst

Britannien und Spanien das Gebiet des Präfectus Prätorio

Galliarum, der im 4. Jahrhundert in Trier seine Residenz

hatte. '^) Gallien selbst zerfiel in zwei Diöcesen, in die

») Concil von Turin von 401 {Brwis, II, 113), c. 1. Die Metro-

politanrechtc werden hier wie öfter als primatus bezeichnet.

2) c. 2: „lUud deinde inter episcopos urbium Arlatensis et Vien-

nensis, qui de primatus apud nos honore certabant, a s. synodo defi-

nitum est, ut, qui ex iis approbaverit suam civitatem esse inetropolim,

is totius provinciae honorem primatus obtineat."

=) c. 2.

*) lieber die Ausdehnung der Metropolitanverfassung in den rhei-

nischen Provinzen haben wir wenig Kunde. Sicher scheint nur zu
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Diöcesis Galliarum und die Diöcesis Vienneiifc^is oder die

sieben Provinzen. Letztere ^Yar dem Yicariiis der sieben

Provinzen unterstellt, während erster Immediatbezirk des

Praefectus Prätorio war. ^) Als jedoch gegen Ende des

4. Jahrhunderts die Germanen immer gefährlichere Ein-

fälle in Gallien machten, weite Landstrecken auf dem

linken Ufer des Rheins besetzten, musste Trier für die

Residenz des Generalstatthalters zu gefährlich erscheinen.

Um das Jahr 400 verlegte desshalb der Praefectus Prätorio

seinen Sitz nach Arles, der reichen und blühenden zweiten

Stadt der Provinz Viennensis. Diese Verlegung des poli-

tischen Mittelpunkts Galliens vom Norden nach dem Süden

darf W'Ohl in Verbindung gebracht w^erden mit der ersten

Zerstörung der Stadt Trier durch die Franken, von der

sein, dass der Bischof von Trier im 5. Jahrhundert MetropoHtanrechte

über Toul (und dann wohl auch über die übrigen Städte der Belgica I,

Metz und Verdun) ausübte. Friedrich^ I, 407. Siehe das Schreiben

des Bischofs Auspicius von Toul an den Comes Arbogast von Trier.

Nur F. Görres, behauptet neuerdings (Forschungen zur deutschen

Geschichte [1877], XVII, 163), Trier habe im 4. und 5. Jahrhundert

Metropolitanrechte nicht besessen. Er stützt sich hierfür hauptsäch-

lich auf eine Aeusserung des Papstes Gelasius von 405 {Jaffe, n. 395;

Thiel ^ I, 405): „Bisimus autem quod praerogativam volunt Acacio

(Constantinopolitano episcopo) comparari, quia episcopus fuerit regiae

civitatis. Numquid apud Bavennam, apud Mediolanum, apud Sirmium,

apudTreviros multis temporibus non constitit imperator? Numquidnam
harum urbium sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus
deputatam quippiam suis dignitatibus usurparunt?" Diese Aeusse-

rung schliesse wie einen Primat, so auch einen Metropolitanrang der

Trierischen Kirche aus (S. 174, 183). Die Unrichtigkeit dieser letztern

Schlussfulgerung ergibt sich aber daraus, dass die Metropolitanrechte

von Mailand seit dem 4. Jahrhundert, von Ravenna seit der Mitte

des 5. Jahrhunderts unzweifelhaft feststehen (siehe unten Kap. VIII);

die Worte des Gelasius also auch nicht gegen die Metropolitaiirechte

von Trier verwertliet werden können.

') JJöch'nf/, Not. Digiiit. Occid., p. 450; ^lonmisoi , ^\M•zeichniss,

.S. 408.

24*
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wir nur wissen, dass sie vor dem Jalire 413 stattgefunden

liat. ^) Darf desslialb angenommen werden, dass vor dem
Jahre 401 Arles zur Residenz des Praefectus Prätorio er-

lioben wurde, so wird der Streit zwischen den Bischöfen

von Vienne und Arles, sowie die Entscheidung des Concils

von Turin leicht verständlich. Yienne war die bisherige

Hauptstadt der Provinz Viennensis und dem Bischof von

Vienne kam desslialb die Stellung des Metropoliten zu.

Indem nun aber Arles Residenz des Praefectus Prätorio

und in Folge dessen, wie wohl angenommen werden kann,

auch Hauptstadt der Provinz Viennensis wurde, nahm der

Bischof von Arles die Metropolitanrechte für sich in An-

spruch, während der bisherige Metropolit auf seinen Vor-

rang zu verzichten nicht gewillt war. Das Concil von

Turin muss aber sehr bald nachher zusammengetreten

sein, denn sonst Hesse es sich nicht erklären, wie die Bi-

schöfe des nahen, durch lebliaftcn Verkehr mit Gallien

verbundenen Norditaliens die Thatsache noch zum Beweise

stellen konnten, welche Stadt in der Provinz Viennensis

Metropole sei. Es ist dies nur erklärlich bei der Annahme,

dass in Folge der Verlegung der Residenz des Praefectus

Prätorio eine Verlegung der Hauptstadt der Provinz so-

^) Gregor von Tours, Hist., II, c. 9, aus „Renatus Profuturus Frige-

ridus". — Dass Trier viermal zerstört worden sei, berichtet in der

Mitte des 4. Jahrhunderts Scdvian, De Gubernatione Dei, p. 122, 124.

Fauriel, Ilistoirc de la Gaule meridionale, I, 175, bezeichnet, jedoch

ohne Angabe von Gründen, als Jahre der Zerstörung Triers 399, 413

und 420. — Steininger, Geschichte der Trevirer (Trier 1845), S. 351,

setzt drei Zerstörungen in das Jahr 407, die vierte in das Jahr 411,

was mit Rücksicht auf die Stelle bei Gregor sicher falsch ist. — Vgl.

auch Weissmann, De Francorum primordiis (18G8), p. 35. — Böcking

(p. 162) nimmt an, dass die Verlegung der Hauptstadt nach Arles

ums Jahr 400; Fanriel (p. 54), dass sie um das Jahr 402 stattgefun-

den habe.
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eben eingetreten war oder unmittelbar bevorstand. ^) Nur

in diesem Zeitpunkt konnte es selbst in dem benachbarten

Norditalien zweifelhaft sein, welche der beiden Städte künf-

tig als Hauptstadt der Provinz zu gelten habe.

Die Befugnisse, welche dem Metropoliten zustanden,

waren bedeutend genug, um die Kämpfe zu rechtfertigen,

welche die Bischöfe um sie führten. Es waren theils solche,

welche dem Metropoliten als dem Vorsitzenden und Leiter

der Provinzialsynode und mit der Provinzialsynode zu-

kamen, theils solche, welche er als selbständiges Organ

des Metropolitanverbandes auch ohne Mitwirkung der Synode

ausübte.

Die Einrichtung der Provinzialsynoden erhielt eine in Vorschriften
o «/ des Loiiciis

der ganzen katholischen Christenheit anerkannte Grundlage X^AbbSui^rf^

durch das Concil von Nicäa. Die Väter des ersten all- ^^^synodeu!^^^

gemeinen Concils schrieben vor, dass jedes Jahr in jeder

Provinz zwei Provinzialsynoden gehalten werden sollen, die

eine im Frühjahr, die andere im Herbst. ^) Der Metropolit

^) Thiel (Epistolae, p. 152) meint, unter metropolis in c. 3 des

Concils von Turin sei die kirchliche Metropole zu verstehen, „nam

de civili nihil dubio esse poterat". In der Regel allerdings nicht,

wohl aber unter eigenthündichen Verhältnissen. Nach Thiel würde

übrigens das Concil die noch auffälligere Entscheidung gegeben haben:

Der Bischof der Stadt soll Metropolit sein, der beweisen kann, dass

seine Stadt kirchliche Metropole ist! Dazu hätten denn freilich die galli-

schen Bischöfe nicht des Concils von Turiu bedurft. — Unrichtig ist

die Ansicht von ZiegUr (a. a. 0., S. 85) und Hinschnis (Kirchenrecht,

I, 588), dass erst durch die berühmte Constitution des Kaisers Ilono-

rius von 418, durch welche die Abhaltung jährlicher Landtage der

Diücesis Yiennensis zu Arles wieder angeordnet wurde, Arles zur

Hauptstadt erhoben worden sei. Dieselbe setzt vielmehr voraus, dass

Arles schon seit längerer Zeit Hauptstadt war.

2) Concil von Nicäa, c. 5. — Wiederholt von dem Concil von

Antiochien, c. 20 und den Canoncs Apostolicoe, c. 38. Doch weichen

beide in der Bestimmung der Zeiten, an welchen die Provinzialsynoden

zusammenzutreten haben, von dem Nicänuni ab.
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hat die Versammlungen zu berufen und zu leiten. ^) Ohne

diese Berufung durch den Metropolitan dürfen die Bischöfe

keine Synode abhalten. 2) Indess wurden in vielen Pro-

vinzen die Provinzialsynoden nicht regelmässig abgehalten

und es bedurfte mehrfacher Wiederholung der Vorschrift

von Nicäa, um sie in Erinnerung zu bringen. 3) Doch

erwies es sicli vielfach, so in Südgallien in der Mitte des

5. Jahrhunderts, nicht möglich, zwei Concilien im Jahre

zu halten. Das Concil von Orange bestimmte desshalb,

dass nur einmal jährlich ein Concil zusammentreten solle,

das aber am Schluss seiner Berathungen gleich Tag und

Ort des nächsten Concils festsetzen solle. ^) Für die Dauer

der Provinzialconcilien wurde von dem Concil von Antiochia

(c. 20) etwa eine Woche gerechnet,

^p^r^ollnzfaf" Vollberechtigte Mitglieder der Provinzialsynode waren
Synode,

^^^^ j^^ Bischöfc, dic ja allein als die Träger der Kirchen-

gewalt galten.-'') Doch hatte sich die Sitte erhalten, dass

jeder Bischof sich auf die Synode von mehrern Geistlichen

begleiten liess, in der Hegel einem Priester und einem

Diakonen; indess konnte der Bischof auch untere Geistliche,

wie Lektoren, auf 'die Synode mitbringen, die dann in der

Versammlung anwesend waren und mit ihrem Bischof die

^) Concil von Antiochien, c. 20.

2) a. a. 0.

2) Concil von Riez 439, c. 8. — Statuta eccl. ant., c. 21.

^) Concil von Orange, c. 29.

^) Dass auch schon in dem 3. Jahrhundert die Bischöfe allein

auf den Concilien Stimmrecht hatten, zeigt in eingehender Weise

Bothe, Vorlesungen, I, 383 fg. — Für die gallischen Concilien des

4. und 5. Jahrhunderts ergibt sich dies aus dem Synodalschreiben

des Concils von Valence 374, aus c. 29 des Concils von Orange 441, c. 19

des II. Concils von Arles, den Eingängen zu den Concilien von Angers

und Tours (453, 460), sowie dem Synodalschreiben des Concils von

Vaiines 465, in welchen nur von Bischöfen als den eigentlichen Mit-

gliedern der Synoden die Hede ist.
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Synodalbesclilüsse unterschrieben. M Die Bischöfe waren

verpflichtet auf der Synode zu erscheinen oder, wenn sie

aus einem genügenden Grund ihre Abwesenheit entschul-

digen konnten, wenigstens durch einen Priester, der dann

für sie eine Stimme führte, sich vertreten zu lassen. -) Der

Bischof, der ohne genügende Entschuldigung von der Synode

weggeblieben war und keinen Vertreter gesandt hatte,

wurde von der bischöflichen Gemeinschaft ausgeschlossen,

bis er von einer spätem Synode wieder aufgenommen wurde.

Diese Strafe bestand darin, dass ihm die übrigen Bischöfe

den persönlichen Verkehr entzogen, er in andern Diöcesen

keine feierlichen Funktionen vornehmen durfte; dass die

von ihm ausgestellten Pässe für Geistliche (literae forma-

tae) keine Anerkennung fanden und er auf den Synoden

nicht zugelassen wurde. ^)

Was den Wirkungskreis der Provinzialsynoden be-

trifi't, so war derselbe ein weit ausgehender und umfasste

^) Vgl. insbesondere die Unterschriften der Concilien von Orange

und Vaison (441 und 442, bei Maassen, Geschichte, S. 956 fg.). Dass

aus der Unterschrift der Priester nicht auf ein Stimmrecht zu schliessen

ist, wie früher von protestantischen Schriftstellern vielfach geschah

(z. B. Bingham, II, c. 19, § 12, Works, I, 231 fg.), wird gerade durch

die Unterschrift der Lektoren erwiesen, denen ein Stimmrecht doch

nicht zugeschrieben werden kann. Andererseits ist es ein Versehen,

wenn Schulte (Stellung der Concilien u. s. w. , S. 84) angibt , in den

gallischen Concilien des 5. und 6. Jahrhunderts kämmen nur Bischöfe

und Vertreter solcher vor. üb in Gallien, wie in Spanien (Concil von
Elvira, Eingang) und Italien (Concil von Rom 465, Eingang) die

Priester berechtigt waren zu sitzen, während die Diakonen und untern

Geistlichen nur stehend den Sitzungen beiwohnen durften, bleibt bei

dem Mangel an Nachrichten dahingestellt.

^) Vgl. z. B. Unterschriften von Orange und Vaison. — c. 29 des

erstem: „(episcopi) qui synodo aut per se aut per consensus suos

vel ad vicem sui per legatos destinandos adesse deductant."

3) II. Concil von Arles, c. 19. Statuta eccl. ant., c. 21. — Concil

von Carthago von 101, c. 10 (Cod. cccl. Afr., c. 76). - Vgl. Kober,
Kirchenbann, S. V.\ i'g.
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die Befugniss, kircliliclie Vorschriften zu erlassen, die Dis-

ciplinargewalt auszuüben, und in einzelnen wichtigen Ver-

waltungsangelegenheiten der Kirche die Entscheidung zu

geben.

II. Erlass kirchliclier Vorschriften.

^"s^nodai^^^
^^^^^ grösster Bedeutung für eine gleichmässige Ent-

schiusse.
"svicklung der kirchlichen Verfassung und Verwaltung in den

verschiedenen Ländern war es, dass den Provinzialsynoden

von früh an die Befugniss zugestanden wurde, kirchliche

Vorschriften zu erlassen. Auf Grund der bekannten Stelle

des Evangeliums Matth. 18, 20 ,,Denn wo zwei oder drei

versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten

imter ihnen", ging jede bischöfliche Versammlung davon

aus, dass sie unter göttlichem Beistand tage und von Gott

berufen sei, die göttlichen Gebote und die kirchliche Ord-

nung aufrechtzuhalten. 1) Von den Bischöfen, Geistlichen

und Laien der Provinz forderte die Kirche Gehorsam gegen

die von dem Concil aufgestellten Canones. Die ,, Statuta

patrum" sollen beobachtet werden und wer sich einer Ver-

letzung derselben schuldig macht, gegen den hat der Bischof,

und ist er selbst ein Bischof, die Gesammtheit der Bischöfe

einzuschreiten. -) Als Hauptaufgabe betrachteten es die

Concilien die bestehenden, von den Vätern überlieferten

>) Vgl. die bekannten Stellen Tertidlians, De jejunio adv. Psychi-

cos, c. 13 (I, 871). Cyprian, Ep. 58, c. 4, ad Cornelium (p. G70). —
Synodalsclireibon des Concils von Antiochia, Mansi, II, 1320. — Vgl.

Schulte, Stellung der Concilien u. s. w., S. 49 fg.

2) Concil von Angers, c. 12, Schluss: ,,Quod ita inter praedictos

viros pari consilio et ordinatione decretum est, ut si qiüs contra lianc Ordi-

nationen! agcndum esse praesunipserit, obvius fuisse regulae ecclcsiasti-

cae judicetur: adversus quem ceteris fratribus suis quasi adversus con-

tcmptorem licebit cxsurgere." — Vgl. auch Concil von Tours, c. 13.
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Vorschriften der Kirche aufrecht zu halten, sie von neuem
f

einzuschärfen und ihre Verletzung mit Strafen zu bedrohen.

Diese Vorschriften fand man in der Heiligen Schrift, in"^^^^/J'^° "^^^
o ' Isesclilusse der

den Beschlüssen des Concils von Nicäa, der
,,
grossen Syno- conSiien'!

den", wie das Concil häufig genannt wird ^), und insbesondere

in der kirchlichen Ueberlieferung und Gewohnheit begrün-

det. Als Zeugnisse dieser kirchlichen Gewohnheit galten

zunächst die Beschlüsse der orientalischen und occidenta-

lischen Concilien. Eine bindende Kraft aber wurde keinen

andern Canones als denen von Nicäa zugeschrieben. ^) Die

Canones des zweiten und vierten ökumenischen Concils von

Constantinopel (381) und Chalcedon (451) fanden nur so-

weit allgemeine Anerkennung, als sie Glaubenssätze ent-

halten, während die Canones des zweiten ökumenischen

Concils von Ephesus von 431 im Abendland so wenig Ver-

breitung hatten, dass sie von Dionysius Exiguus in seine

grosse Sammlung der Concilienbeschlüsse nicht aufgenom-

men worden sind. ^) Es erklärt sich dies daraus, dass die

Canones keine allgemeinen Vorschriften enthalten, sondern

sich nur speciell auf die nestorianischen und pelagianischen

Streitigkeiten beziehen.^) Yv^ohl aber fanden die Beschlüsse

') II. Concil von Arles, c. 6, 56. In c. 24 wird das I. Concil von

Arles von 314 so bezeichnet,

^) Ausdrücklich sagt dies Dionysius Exiguus in der Vorrede zn

der zweiten, nicht mehr vorhandenen Uebersetzung der griechischen

Canonen ( T/ae?, I, 986 ; iltfaasse?«, Geschichte, I, 964). „Canones autem,

(jui dicuntur apostolorum et Serdicensis concilii atque Africanae pro-

vinciae, quos non admisit universitas, ego quoque in hoc opere j)rae-

termisi." Vgl. auch Leo I. ad Maximum Antiochenum episc. von 453

{Jafie, n. 273; Ballerini, 1,1217). „Si quid tarn ab his fratrii)us, quos

ad s. synodum vice mea misi, praeter id quod ad causam iidci per-

tincbat, gestum esse perhibetur, nullius erit pcnitus firmitatis."

3) Maassen, Geschichte, I, 429. Ucber die lateinischen Ueber-

setzungen der Akten und Canones von Ephesus, S. 137 i'g.; über die

Sammlungen derselben, S. 721 fg.

') Jlefclc, II, 182 fg., 211.
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der griechischen Concilien eine weite Verbreitung. Im
Laufe des 5. Jahrhunderts wurden sie mehrfach in Italien

und Gallien in die lateinische Sprache übersetzt und ge-

nossen überall eines hohen Ansehens. ^)

Die Beschlüsse der zahlreichen Concilien Nordafrikas,

die vielfach zuerst die bisher nur in der unsichern und

schwankenden Uebung ruhende kirchliche Ordnung in be-

stimmte und klare Vorschriften fassten, scheinen der gal-

lischen Kirche im 5. Jahrhundert unbekannt geblieben zu

sein. Wenigstens findet sich unter den gallischen Canones

des 4. und 5. Jahrhunderts kein einziger, welcher auf einen

nordafrikanischen Concilienbeschluss mit Sicherheit zurück-

zuführen wäre. Mehrfach treffen gallische und afrikanische

Concilien dem Sinne nach überein, während die Vorschrift

selbst nicht auf eine beiden gemeinschaftliche Quelle zurück-

geführt werden kann, wie z. B. in Bezug auf die Strafe der

Bischöfe -), welche auf den Provinzialconcilien nicht erschei-

nen. Jedoch weicht der Wortlaut soweit ab, dass eine

Verwandtschaft nicht anzunehmen ist, vielmehr beide Be-

stimmungen selbständig von einander zu sein scheinen.

Dagegen waren die Beschlüsse der römischen Syno-

den und die Schreiben der römischen Bischöfe in Gal-

lien bekannt. Ihre Vorschriften wurden zum Theil von

') Ueber diese Uebersetzungen vor Dionysius Exiguus vgl. die

ausgezeichneten Untersuchungen Maassens, I, 71— 108, der nachweist,

dass in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Italien eine Ueber-

setzung der Concilien von Ancyra, Neocäsarea und Gangra schon vor-

handen war, während die Uebersetzungen der Concilien von Antiochia,

Laodicea, Constantinopel und Chalcedon in der zweiten Hälfte des

5. Jahrhunderts gemacht worden sind. Bei der grossen Verbreitung

der griechischen Sprache, insbesondere auch in Südgallien darf an-

genommen werden, dass die Beschlüsse dieser Concilien auch schon

vorher im Abendland bekannt waren.

'^) Siehe üben S. 'dlb.
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den gallischen Provinzialconcilien wiederholt, wie eine An-

zahl Beschlüsse der römischen Synode unter Papst Siricius

vom 6. Januar 386 von dem Concil von Tours von 4G0 in

grösserer oder geringerer Anlehnung an das Original, doch

ohne Angabe der Quelle, wieder aufgenommen wurden. ^)

Bei der hohen Autorität, welche der römischen Kirche zu-

kam, geschah es auch, dass Provinzialconcilien sich an den

römischen Bischof wandten, um sich von der römischen

Synode Belehrung über zweifelhafte Fragen der Lehre

und der kirchlichen Disciplin zu holen. So beantwor-

tete eine römische Synode unter Papst Siricius (384

—

398) eine Reihe von Fragen, welche gallische Bischöfe an

sie gestellt hatten. ^) Sehr häufig wurden Canones galli-

scher Concilien von andern gallischen Concilien erneuert,

theils mit, theils ohne Angabe der Quelle. So hat ins-

besondere das zweite Concil von Arles aus der zweiten

Hälfte des 5. Jahrhunderts nicht nur eine ganze Zahl von

Canones des Concils von Orange von 441 wiederholt, sondern

auch aus den Canones der Concilien von Valence von 374,

von Turin von 401, von Yaison von 442 geschöpft^), ab-

gesehen davon, dass mehrere seiner Canones dem Concil

von Nicäa und dem ersten Concil von Arles von 314 ent-

^) Das die Concilieiibeschlüsse enthaltende Schreiben des Papstes

Siricius {Jaffe, n. 68), ist uns nur erhalten in den Akten des nord-

atrikanischen Concils von Telepte oder Zella und ist dort an die

afrikanischen Bischöfe gerichtet. Aber wahrscheinlich war das Schrei-

ben auch an andere Kirchen gesandt worden. Aehnlichen Inhalts das

Schreiben des Papstes Innocenz an Yictricius von Ronen. Vgl. Ball.,

III, 448, Note 14. Hefele, II, 48. Inhaltlich entsprechen sich Siricius,

c. 3 = Concil von Tours, c. 9; c. 4 = c. 4; c. 6 = c 9, c. 9 = c. 1.

2) Brw2S, II, 274.

3) Concil von Arles, c. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 (36, 37),

38—46 entsprechen dem Concil von Orange, c. 1—10, 12— 16, 21—23,
25, 27. ~ c. 2 dem Concil von Valence, c. 52. — c. 24 dem Concil

von Turin, c. 8. — c. 47, 48, 51 dem Concil von Vaison, c. 4, 5, 9, 10.
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nominell sind. ^) Aber aucli andere Concilien haben ältere

Vorschriften erneuert. So haben das Concil von Riez 439,

c. 1 und das von Orange 441, c. 21 den c. 3 des Concils

von Turin wiederholt; das Concil von Vannes 465, c. 1 und

3 die c. 7 und 8 des Concils von Tours (460). Neben den

häufigen Wiederholungen einzelner Canones des Concils

von Nicäa -) haben auch apocryphe Stücke, wie das Schrei-

ben des Clemens an Jacobus in gallische Concilienbeschlüsse

Aufnahme gefunden. ^)

Doch haben sich die Concilien nicht damit begnügt

ältere Vorschriften zu erneuern. Ihre Hauptaufgabe be-

stand vielmehr darin, der in der Uebung schwankend ge-

wordenen Praxis eine feste Grundlage zu geben und neue

Verhältnisse durch feste Normen von Anfang an zu ordnen.

So will das Concil von Vannes nicht nur die kirchliche

Regel, die aus Nachlässigkeit vielfach nicht beobachtet

werde, wieder einschärfen, sondern auch Verhältnisse, für

die in den Statuten der Väter sich keine Normen vorfinden,

durch heilsame Statuten regeln.^)

Durch die Canones der Provinzialsynoden wurde we-

nigstens in den Bisthümern der Provinz eine einheitliche

^) Concil von Arlcs, c. 6, 10, 15, 16 entstammen dem Concil

von Nicäa; c. 24 dem I. Concil von Arles, c. 14. — Yg\. Maasseu^

Geschichte, I, G4ü fg.

2) Ausser den in der vorigen Note angeführten Canones haben

c. 3 des Concils von Valence in c. 11; c. 3 des Concils von Ni]iics

(304) in c. 5 ; c. 7 des Concils von Turin in c. 5 und IG; c. 3 und 8

des Concils von Riez in c. 8 und 5 des Concils von Nicäa ihre Quelle.

3) Concil von Vaison (442), c. 6.

^) Synodalschreiben des Concils von Vannes {Brims, II, 142).

,. . .rectum esse credidimus de regula ecclesiastica quac nobis donantc

domino credita est et de districtione, cujus cura non sine culpa nostra

ommittetur, habita consultatione, ut quae in prioribus patrum statutis

videmus omissa et i^rocedcnte tempore licentia ex nimia prolabcntis

bacculi libertatc praesumpta, statutis saluberrimis sanciremus."
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kircliliclie Ordnung hergestellt und aufrecht erhalten und

damit der Weg gebahnt, um der Bildung particulärer und

localer Gewohnheiten in der Kirche entgegen zu arbeiten. ^)

Die von den Metropolitansynoden erlassenen Vor- ,
.^^i'^ .'^^^ß'^:

^ ^ licher Charak-

schriften hatten einen rein kirchlichen Charakter. Wie ^^^
"^nes!^^"""

die Synode keiner staatlichen Genehmigung bedurfte, um
zusammenzutreten, so bedurften ihre Beschlüsse zu ihrer

Giltigkeit auch keiner Genehmigung des Kaisers oder seines

Stellvertreters. Aber sie hatten und nahmen auch nur

in Anspruch Geltung auf rein kirchlichem Gebiet. Für

das weltliche Recht existirten sie nicht. Der staatliche

Richter hatte sie weder zur Anerkennung zu bringen in

seinen Urtheilen noch war ihre Verletzung mit weltlicher

Strafe bedroht. Die Kirche, deren Disciplinargewalt von

dem Staate anerkannt war, konnte gegen alle Gläubigen,

welche die Vorschriften der Synoden nicht beachteten, mit

den ihr zu Gebote stehenden kirchlichen Disciplinarmitteln

einschreiten; dadurch trat aber weder in den privatrecht-

lichen noch in den öffentlich rechtlichen Befugnissen und

Verpflichtungen des Disciplinirten eine Aenderung ein, so-

fern derselbe nicht durch Entfernung aus dem geistlichen

Stande der den Geistlichen zustehenden staatlichen Privi-

legien verlustig ging. Wünschte die Provinzialsynode, dass

ein oder der andere Beschluss auch von dem weltlichen

Rechte anerkannt werde, so musste sie die Bitte an den

Kaiser richten, ein dahingehendes Gesetz zu erlassen, wie

denn von den nordafrikanischen Concilien mehrfach der-

artige Bittgesuche an die Kaiser gerichtet worden sind. 2)

') Concil von Vannes, c. 15. ,,Rectum quoque duximus ut vel

intra provinciam nostram sacrorura ordo etpsallendi una sit consuetudo,

nc varia observatione in aliquo devotio nostra discrcpare crcdatur."

2) Cod. can. eccl. African., c. fjß, .08, (54, 82, 84. — So hatte denn
auch selhstvcrständlicli ein (!anon, \\'\o der 1.'). dos Toncils von Ancyra
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III. Die Disciplinargewalt der Provinzialsynode.

Innerhalb des Bistlmms übte der Bischof die kirchliche

Disciplinargewalt über Geistliche und Laien aus. Indessen

konnte einerseits das kirchliche Schicksal der Gläubigen

nicht endgiltig von der Entscheidung abhängig gemacht

werden, die der Bischof nach eignem Ermessen verhängte,

ohne durch die seinen Rath bildenden Geistlichen wesentlich

beschränkt zu sein. Gegen die Willkür und Parteilichkeit

des Bischofs musste eine Abhilfe, ein Schutzmittel geboten

werden. Von der Entscheidung des Bischofs konnte dess-

halb an die Metropolitansynode Berufung eingelegt werden.

Andererseits trat häufig genug der Fall ein, dass der

Bischof selbst in seinem Glauben von dem orthodoxen

Bekenntniss der Kirche abwich oder sich einer Verletzung

der kirchlichen Canones oder der weltlichen Strafgesetze

schuldig machte. Wenn er auch in diesem letztern Fall

dem weltlichen Gericht unterworfen war, so musste doch

auch in allen diesen Fällen die Kirche einschreiten. Der

Bischof war Vertreter der Kirchengewalt, aber er war Die-

ner der Kirche und wenn auch mit weitreichender Gewalt

innerhalb seines Sprengeis betraut, doch selbst der kirch-

lichen Disciplinargewalt, welche die Metropolitansynode

über ihn auszuüben hatte, nicht entzogen.

A. Die Provinzialsynode als zweite Instanz über dem Bischof.

Es handelt sich hierbei selbstredend nur um die Be-

rufung von Disciplinarurtheilen des Bischofs an die Synode,

von 314, der jeden Verkauf von Kirchengut während der Erledigung

des Bischofssitzes verbot und dem künftigen Bischof es anheimstellte,

ob er bei llückforderung der trotzdem verkauften Sache dem Käufer

den Kaufpreis zurückerstatten wolle oder nicht, nur in soweit Geltung,

als die Eigenthümer der gekauften Sache sie freiwillig zurückzugeben

bereit waren. Eine Abänderung des weltlichen Rechts konnte dadurcli

nicht herbeigeführt werden.



— 383 —

nicht um Berufung von den Entscheidungen des Bischofs

in privatrechtlichen Streitigkeiten, von welchen, wie ohen

ausgeführt worden ist, sei es dass sie eigentliche .Urtheile

waren, sei es dass sie nur als Schiedssprüche galten, eine

Berufung nicht möglich war. Schon das Concil von Nicäa

(c. 5) hatte hauptsächlich aus dem Grunde, um die Be-

rufung von der Entscheidung des Bischofs zu ermöglichen

und das endgiltige Urtheil zu beschleunigen, vorgeschrieben,

dass in jeder Provinz zweimal im Jahre Metropolitansynoden

stattfinden sollten, um die Beschwerden derjenigen, welche

behaupten aus Engherzigkeit, Streitsucht oder sonstiger

Gehässigkeit von dem Bischof mit dem Banne belegt wor-

den zu sein, zu untersuchen, das bischöfliche Urtheil zu

bestätigen, zu mildern oder aufzuheben. Hiermit stimmte

die Synode von Antiochia von 341 (c. G und 20) überein,

die Allen, welche glauben, dass ihnen von dem Bischof

Unrecht geschehen sei, durch Yerhängung des Bannes oder

in anderer Weise, die Berufung an die Synode freistellte.

Die spätem Concilen des Orients wie des Occidents haben

dies wiederholt. ^) Competent war selbstverständlich nur die

Synode der Provinz des betreffenden Bischofs. Papst Inno-

centius I. hatte es ausdrücklich für verboten erklärt, sich mit

Beschwerden über den Bischof an die Synoden anderer Pro-

vinzen zu wenden und hiergegen mit der Strafe der

Amtsentsetzung gedroht. 2) Doch konnte unter Ueberein-

*) Concil von Sardica, c. 14 (c. 17); Concil von Vaison , c. 5;

IL Concil von Arles, c. 48; Concil von Vannes, c. 9; Statuta eccl. ant.,

c. 66. — Nordafrikanische Concilien von Carthago von 390, c. 8 und
von 418, c. 17. Auf die vielfach eigenthümlichen Bestimmungen der

nordafrikanischen Concilien über die Ausübung der Discij^linargcwalt

in zweiter Instanz kann hier nicht eingegangen werden. Vgl. FesshVf

Der kanonische Prozess, S. 76 fg.

') Innoccntius an Victricius von llouen, c. 3. „Si quae autem
causae vel contentiones intcr clericos vel inter laicos tarn superioris

ordinis (luani etiam inferioris fuerint cxortae, secundum synodum
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Stimmung des Yerurtheilten und des Biscliofs die Ange-

legenheit auch der Synode einer andern Provinz zur Ent-

scheidung übertragen werden , wie denn das Concil von

Turin (401) über mehrere Berufungen von Geistlichen und

Laien gegen einen gallischen Bischof entschieden hat. ^)

Uebrigens hatte die Berufung an die Synode keinen

Suspensiveffekt. Insbesondere bleibt der ausgesprochene

Kirchenbann in Kraft, bis er von der Synode aufgehoben

wird. Das Concil von Sardica (c. 14) erklärt ausdrück-

lich: „Bevor Alles genau und glaubhaft (von der Synode)

untersucht ist vor erfolgter Entscheidung seiner Sache, darf

der Ausgeschlossene die Gemeinschaft nicht verlangen." 2)

Berufung an War dcmuach von der Kirche die Berufunf^; von dem bi-
die Staats- o
gewait. schöflichen Urtheil geregelt, so nahmen doch auch die

Kaiser die Befugniss in Anspruch, als Inhaber der höchsten,

unbeschränkten Gewalt in Staat und Kirche Beschwerden

von Geistlichen und Laien über die Ausübung der Dis-

ciplinargewalt durch den Bischof entgegenzunehmen und

darauf hin einzuschreiten. Es wird später zu besprechen

sein, dass insbesondere Bischöfe, die von Synoden bestraft

und abgesetzt waren, sich an den Kaiser wandten. Aber

Nicaenam cougregatis ejusdem provinciae opiscopis Judicium tcrmiiic-

tur nee alicui liceat. ... ad alias convolare provincias etc.. .
."

^) Concil von Turin, c. 4, 5. Dass der Bischof Triferius, gegen

dessen Urtheil von dem Laien Palladius und dem Priester Exuperan-

tius Berufung eingelegt worden war, ein gallischer Bischof war, geht

daraus hervor, dass das Concil, wie es in dem an die gallischen

Bischöfe gerichteten Synodalschreihon heisst, überhaupt auf Verlangen

o-allischer Bischöfe zusammengetreten war, um singula negolia za er-

ledigen, dann aber daraus, dass der Bischof Mitglied der Synode von

Nimes von 394 war {Hefele, II, 64).

') Vgl. Koher^ Kirchenbann, S. 214 fg. — Eine ausführliche Dar-

stellung des Verfahrens vor der Metropolitansynode im Falle einer

Berufung' von dem bischöflichen Urthcile gibt Ambrosnis, Ep. 5 ad

Syagrium Veroncns. episcopum (dessen Urtlieil von der Synode auf-

gehol)en ward), Opp. lü, 794 fg.
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auch einfache Geistliche betraten diesen Weg, um durch

die Hilfe des Kaisers sich der kirchlichen Disciplin zu ent-

ziehen. Das Concil von Antiochien (c. 12) verbot den von

dem Bischof abgesetzten Geistlichen nicht nur sich an den

Kaiser zu wenden, sondern erklärte auch, dass hierdurch

der Geistliche des Pvechts der Berufung an die Synode ver-

lustig gehe und späterhin nicht mehr in sein Amt ein-

gesetzt werden solle. Auch das Concil von Vannes be-

stimmte, dass ein Geistlicher, der, statt seine Berufung

gegen eine bischöfliche Entscheidung bei der Provinzial-

synode anzubringen, sich an die weltliche Gewalt wende,

excommunicirt werde. ^) Es geht daraus hervor, dass eine

Berufung an die Staatsgewalt erfolgen konnte und in

mehr oder wenigen Fällen erfolgte. Doch ist uns kein

Beispiel einer solchen Berufung eines Laien oder Geistlichen

an den Kaiser überliefert.

B. Die Synode als die Disciplinarbehörde der Bischöfe.

Wurde von der Entscheidung des Bischofs an die Jiage gegen
o den Jiiscnof,

Provinzialsynode Berufung eingelegt, so war die Beschwerde "vSung.^'

nur auf Abänderung des bischöflichen Urtheils gerichtet;

das Gesuch war wirkliche Appellation, nicht eine Klage

gegen den Bischof. Eine solche konnte mit ihr allerdings

verbunden werden, wenn dem Bischof zugleich vorgeworfen

wurde, dass er nach persönlicher Feindschaft oder Gunst

geurtheilt oder sich habe bestechen lassen. ^) Denn die

^) c. 9. ,.Si quis fortasse episcopi sui Judicium coeperit habere

suspectum aut ipsi de proprietate aliqua adversus ipsum episcopum

fueiit nata contentio, aliorum episcoporum audientiam, non saecula-

rium potcstatum debel)it ambire. Aliter a communione habeatur

alieiHis/'

2) Die Functionen der Provinzialsynode als zweite Instanz für

bischöfliche Urtlicile und als erste Instanz für die Disciplin über Bi-

schöfe werden klar geschieden von dem Concil von Carthago von 397,

c. 10. „Hoc etiani placuit, ut si a quibuscumque judicibus ccclesiasti-

liOCiiin;^, (Joschiolito (Um Kircliciuoclits. I. 25
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rroviiizialsynode übte gleichzeitig die Discipliuargewalt über

Bischöfe aus. Diese schon in der vorconstantinischen Zeit

bestehende Funktion der Synoden wurde von den Synoden

des 4. und 5. Jahrhunderts bestätigt und sanctionirt. ^)

AYie die übrigen Kleriker waren die Bischöfe der

kirchlichen Disciplinargewalt unterworfen wegen schwerer

öffentlicher Sünden und wegen Verletzung ihrer Amts-

pflichten. Auch konnten dieselben Strafen über sie ver-

hängt werden, wie über die andern Geistlichen. Sie konnten

insbesondere abgesetzt, aus dem geistlichen Stand gestossen,

excommunicirt werden. ^)

Das Vorfahren X)as Verfahren, in welchem die Synode die Disciplinar-
ifcgen l>ischofe. ' «^ ^

gewalt über Bischöfe ausübte, wurde von dem allgemeinen,

das ganze Disciplinarwesen der alten Kirche beherrschen-

den Grundsatz bestimmt, dass nur wegen offenkundiger

Vergehen, mochten dieselben in einer gemeinen schweren

Sünde oder in einer Verletzung der besondern Amtspflichten

bestehen, eine öffentliche Kirchenstrafe verhängt werde.

Von kirchlicher Strafe, in letzter Eeihe von der Ausschlies-

sung aus der kirchlichen Gemeinschaft getroffen sollte der

werden, welcher die Bedingungen der kirchlichen Gemein-

schaft missachtet und durch seine Handlungsweise der

Gemeinschaft öffentliches Aergerniss gegeben hatte. ^) Da-

durch war von vornherein ein tiefgreifender Unterschied

zwischen dem römischen Strafverfahren dieser Periode und

eis ad alios judices ecclesiasticos ubi est major auctoritas fuerit pro-

vocatum, non eis obsit, quorum fuerit soluta sententia, si convinci

non potuerint vel inimico animo judicasse vel aliqua cupiditate aut

<^ratia depravati."

') Concil von Antiocliien 341, c. 4, 14, 15. — Concil von Sardica

:347, c. 4.

2) Dass und aus welchen Gründen ein Bischof nicht zum Priester

degradirt werden sollte, ist oben (S. 2H3) erörtert worden.

') Vgl. oben S. 264 fg.
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dem kirchliclien Disciplinarverfaliren gegeben, wenn auch

die Kirche zahlreiche Formen des römischen Strafprozesses

in ihr Disciplinarverfahren aufnehmen konnte. Das rö-
y^[;'^jg7^^';^^'i\.

mische Strafrecht und das Strafverfahren des 4. und 5. Jahr- ^'veifahrlm

hunderts beruhten im wesentKchen noch auf dem Grundsatz,

dass die Bestrafung die Vergeltung des begangenen Un-

rechts bezweckt und desshalb zunächst demjenigen, welcher

durch die strafbare Handlung in seinem Recht verletzt

worden ist, Genugthuung zu verschaffen hat. Der Ver-

letzte hat desshalb die Klage zu stellen, er hat als Ankläger

dem Angeklagten gegenüberzutreten, den Beweis der straf-

baren Bechtsverletzung zu führen ; der Richter hat den

Streit der beiden Parteien zu entscheiden und in dem Ur-

tlieil dem Klagegesuch des Anklägers auf Bestrafung des

Angeklagten Folge zu geben oder den letztern von der

Anklage freizusprechen. Da aber durch öffentliche Ver-

brechen die Volksgesammtheit , also auch jeder Staats-

bürger verletzt wurde, so konnte jeder Bürger aus dem

Volke als Ankläger bei ihnen auftreten. Doch hatte dieser

letztere Grundsatz in der spätem Kaiserzeit seine allge-

meine Geltung verloren. Bei zahlreichen öffentlichen Ver-

brechen wurde statt dessen der Grundsatz aufgestellt, dass

nur der Beschädigte, nicht aber Jeder aus dem Volk die

Anklage erheben dürfte. Unbetheiligte Dritte wurden von

der Verfolgung dieser Verbrechen ausgeschlossen. Es wurde

ein förmlicher Gegensatz gemacht zwischen denjenigen un-

erlaubten Handlungen, welche von Jedem aus dem Volke,

und zwischen denjenigen, welche blos von den Betheiligten

selbst verfolgt werden konnten. ') Andererseits aber ge-

nügte in der Kaiserzeit zur Aufrechthaltung der Rechts-

ordnung nicht mehr die Befugniss, sei es eines jeden

Bürgers, sei es die ausschliessliche des Verletzten eine

') Vgl. Geib, Geschichte des römischen Criminalprozesses, S. 520 fg.

25*
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öft'eiitliche Anklage gegen den Verbrecher zu erheben. Die

Staatsgewalt miisste selbst dafür Sorge tragen, dass der

Verbrecher vor Gericht gestellt werde. Sie wurde dieser

Aufgabe gerecht, theils indem besondere Beamte bestellt

wurden, welche die Verbrecher zu entdecken und vor Ge-

richt die Anklage zu erheben hatten^); theils indem den

Beamten, welchen die Strafgerichtsbarkeit zustand, die Be-

fugniss gegeben wurde, einzelne Verbrechen, welche für

besonders wichtig gehalten und desshalb mit erhöhter Strenge

verfolgt wurden, von Amtswegen, auch ohne dass eine An-

klage erhoben worden wäre, zu verfolgen und zu bestrafen. -)

War hierdurch eine Bestrafung ohne vorhergegangene An-

klage möglich geworden, so galt in der Regel doch noch

der Grundsatz, dass jedes Strafverfahren durch die Erhe-

bung einer Anklage eingeleitet werden müsse. ^) Das kirch-

liche Disciplinarverfahren hatte dagegen von Anfang an

den Zweck, die Grundbedingungen der kirchlichen Gemein-

schaft aufrecht zu halten und die offenkundigen Verletzun-

gen derselben an dem Thäter zu ahnden, der nur durch

Bussübungen sich mit der Gemeinschaft wieder versöhnen

konnte. Das Verfahren hatte also weder den Zweck, zu-

nächst dem Beschädigten Genugthuung zu gewähren, wie

das römische Strafverfahren, noch auch den Sünder zu

bessern, was das spätere canonische Verfahren wenigstens

zum Theil beabsichtigte. Die Besserung sollte erst er-

folgen durch die Bussübungen, die aber, wie oben ge-

zeigt worden ist, nicht den Charakter von Strafen trugen,

') Die sogenannten stationarii, curiosi, nimtiatores. Vgl. Bindinff,

De natura inquisiticnis processus criminalis Romanorum (18G4), p. 21 sqq.

^) Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitionsprozesses

(1827), S. 16 fg. — Binding, p. 30 sqq. — Geih, Geschichte, S. 56G.

') Marc Aurel: ,,Non possumus reum facere, quem nullus accusat."

(Scriptorcs Hist. August. Avid. Cass., c. 2, ed. Peter, l, 79.)



— 389 —

sondern nur die Mittel waren, um den Bestraften mit der

Kirche wieder auszusöhnen und die Aufhebung der Strafe,

die Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft oder

in das geistliche Amt vorzubereiten. Durch die Yerhängung

von Disciplinarstrafen ahndet die kirchliche Gemeinschaft

die Verletzungen, die ihr selbst von ihren Mitgliedern zu-

gefügt worden sind. Vertreter der Gemeinschaft, Träger

der Gemeinschaftsgewalt ist der Bischof in dem Bisthum,

die Synode in der Provinz. Es bedarf desshalb keiner

Anklage, um die Bestrafung eines öffentlichen Sünders durch

den Bischof oder die Synode herbeizuführen. Es ist nur

erforderlich, dass Bischof oder Synode sich die Gewissheit

verschafft haben, dass ein Glied der Kirche ein offen-

kundiges Vergehen begangen hat. Es ist desshalb die

herrschende Annahme unrichtig, dass in der Kirche der

Anklageprocess, dessen Formen sie aus dem römischen

Recht entnommen hat, die Hauptform des kirchlichen Dis-

ciplinarverfahrens, der eigentliche modus procedendi Ordi-

narius, der allein zu wirklichen Kirchen strafen führen

konnte, in dieser Zeit gewesen sei. ^) Richtig ist vielmehr,

dass die alte Kirche keine ausschliesslich geltende Grund-

sätze über das Disciplinarverfahren vorschrieb, sondern dem
kirchlichen Richter, dem Bischof und der Synode die Auf-

gabe und die Befugniss übertrug, die Strafe zu verhängen,

sobald der Nachweis des offenkundigen Vergehens geführt

worden sei. Es konnte demnach ein verschiedenartiges

Verfahren stattfinden, je nachdem ein Ankläger auftrat

oder nicht.

1) In sehr vielen Fällen wurde von der Synode eine Accusatori-

förmliche Anklage gegen einen Bischof erhoben. Dann bot fa'!'^«"-

') Biener, Beiträge, S. 16. — Molitor, Kanonisches Gcrichtsvcr-

laliitMi gegen Kleriker, S. 32 fg.: „Die Aufnahme des röniischcn Accu-

sationsverfalirrn."
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der römische Anklageprozess ein naheliegendes Vorhihl für

das Verfahren und zahh-eiche Bestimmungen und Formen

desselben wurden von der Kirche herübergenommen und

insbesondere auf den Concilien des Orients von ihr be-

achtet.

Die grossen Concilien des 5. Jahrhunderts von Ephesus

431, von Ephesus 449 (die sog. Käubersynode), von Chalce-

don 451 wurden geleitet von kaiserlichen Commissären, die,

wenn sie auch in dogmatische Untersuchungen sich nicht

einzumischen hatten, doch dem kaiserlichen Befehle ge-

mäss vollständig das Verfahren und die Verhandlungen der

Concilien bestimmten.^) Durch kaiserliche Constitution

w^ar vorgeschrieben, dass das Verfahren der weltlichen

Gerichte als Vorbild dienen solle. ^) Es lassen sich aus

den Akten der von den orientalischen Concilien verhandel-

ten Disciplinarsachen zahlreiche Beispiele anführen, in

welchen die Bestimmungen des römischen Strafprozesses

beobachtet wurden. ^) Die Einwirkung der Staatsbeamten,

welche den Vorsitz auf den Concilien führten, w^ar es, durch

welche das weltliche Recht in die Kirche drang. In der

abendländischen Kirche, die sich mehr und mehr der

Staatsgewalt selbständig gegenüber stellte, lässt sich dess-

halb auch die Annahme der Formen des weltlichen Pro-

zesses durch die Concilien nicht nachweisen, wenn es gleich

wahrscheinlich ist, dass auch hier die Concilien in bald I

') Vgl die Instruktionen dor kaiserlichen Commissäre zu den Con-

cilien von 431, 449 und 451 hei Maust, IV, 1118 {Ilaenel, Corp. Leg.,

]). 245); VI, 595 (Corp. Leg. p. 253); VI, 563.

2) Graiian von 37G. c. 23, Cod. Theod., XVI, 2: „Qiii mos est

f.ausarum civilium, idem in negotii« ecclesiasticis oLtincndus est."

^j Eine gute, aber keineswegs vollständige Zusammenstellung

hiervon findet sich bei Devoti, Institut. Canon., IV, tit. 1, § 5. —
Molltor (S. 35 — 10) hat nur eine Ueberset/ung Dcvotis gegeben.
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grösserem, bald geringerem Umfang die Vorschriften des

Strafprozesses annahmen.

Indessen beschränkte sich die Kirche keineswegs darauf,

dem weltlichen Strafverfahren die Bestimmungen für das

kirchliche Disciplinarverfahren zu entnehmen. Sie ergänzte

dieselben vielmehr durch besondere kirchliche Vorschriften,

welche darauf berechnet waren, die kirchlichen Interessen

zu wahren und den römischen Anklageprozess nach Mass-

gabe des Zweckes, den die Kirche bei der Ausübung der

Disciplinargewalt verfolgte, umzugestalten. Die meisten

dieser Bestimmungen gehören den orientalischen und afri-

kanischen Concilien an; nur wenige den gallischen. Es

muss dahingestellt bleiben, in welchem Umfange die in

jenen zum Ausdruck gelangten Grundsätze auch in der

gallischen Kirche Geltung erlangten.

Wie in dem Strafprozess der damaligen Zeit besann Anklage und
^ O O Ankläger.

das Disciplinarverfahren in der Kegel mit der Ueber-

rcichung der Anklageschrift, die von dem Ankläger selbst

unterschrieben sein musste. ^) Bis in die zweite Hälfte des

4. Jahrhunderts war die Befugniss, Anklagen zu erheben,

nicht beschränkt. Wie aber das weltliche Recht die all-

gemeine Befugniss jedes Bürgers, eine Kriminalklage an-

^) Die Akten der Concilien des 5. Jahrhunderts bieten hierfür

zahlreiche Beispiele dar; die Anklageschriften (XfßiXXoi) der Ankläger

des Johannes Chrysostomos {Mcmsi, III, 1141, 1150 sqq.) auf der Sy-

node an der Eiche bei Chalcedon von 403; die Anklageschriften des

Bischofs Eusebius gegen Eutyches auf der Synode von Constantinopel

von 448 [Mansi , VI, 644); des Eutyches gegen Bischof Flaviaji auf

dem Concil von Ephesus von 449 {Mansi, VI, 644); des Eusebius

gegen Bischof Dioskur, sowie die Anklageschrift der alexandrinischen

Kleriker gegen denselben auf dem Concil von Chalcedon 451 {Mansi,

VI, 580, 1005). — Die subscriptio der Anklageschrift durch die An-
kläger wird bei der Klage des Eusebius gegen Eutyches ausdrücklich

erwähnt. Zahlreiche andere Beispiele lassen sich beibringen, die

darthun, dass auch da, wo einer Klageschrift nicht ausdrücklich Er-

wiihnuDg geschieht, deren Vorhandensein angonoinmon werden muss.
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zustellen, in der damaligen Zeit ausserordentlich beschränkte

und zahlreichen Klassen von Staatsangehörigen jene Be-

fugniss entzog ^), so folgte auch die Kirche diesem Beispiel.

Sie erachtete es im Interesse der Geistlichkeit für geboten,

mit der Annahme von Anklagen gegen Kleriker vorsichtig

zu sein. Zunächst wurde eine Beschränkung der An-

klagebefugniss nur in Bezug auf Klagen gegen Bischöfe

aufgestellt. Das Concil von Constantinopel von 382

hielt sich zu einer solchen Vorschrift genöthigt, da Yiele,

nm die kirchliche Ordnung zu stören, gehässige Klagen

gegen die orthodoxen Bischöfe erheben, um den Huf der-

selben zu beflecken und Unruhen im Volke zu stiften. Dess-

halb sollen Häretiker und Excommunicirte ebensowenig,

wie Personen, gegen die selbst eine Anklage anhängig sei,

gegen einen Bischof eine Anklage erheben dürfen, wenn

es sich nicht um eine Verletzung handele, die der Bischof

ihnen persönlich zugefügt habe. ^) Dem fügte das Concil

von Chalcedon von 451 (Canon 21) hinzu, dass überhaupt

Niemand, weder Kleriker noch Laie, mit einer Anklage

gegen einen Geistlichen zugelassen werden solle, ehe sein

Leumund geprüft worden sei.

Die Canones der afrikanischen Concilien schliessen

allgemein von der Erhebung von Anklagen gegen Geist-

liche die Personen aus, welche von dem weltlichen Recht

von der Erhebung von Criminalklagen ausgeschlossen waren,

so die Frauen, die Unmündigen, die Soldaten, die Ehrlosen,

die Sklaven und Freigelassenen u. s. w.; ferner aber auch

die Excommunicirten, Häretiker, Juden und Heiden. Doch

') Ueber das weltliche Recht vgl. Geih, S. 516 fg.

2) Der betreffende, dem Concil von 382 angehörige Canon findet

sich in den Conciliensammlungen irrthümlicher Weise als Canon G

der Canones der zweiten allgemeinen Synode von Constantinopel von

381 zugefügt. Hcfdc, II, 13, 2(3.
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durften aucli diese Personen als Ankläger in eigener Sache

auftreten, wenn sie selbst von einem Geistlichen verletzt

worden waren. ^)

Wie das weltliche Recht die Calumnie, die Erhebung ^^tfage."^""

von wissentlich falschen Anklagen gegen einen Unschul-

digen mit Strafe bedrohte, so auch die Kirche auf ihrem

Gebiete. Das erste Concil von Arles von 314 (c. 14) schloss

den falschen Ankläger, dessen Verläumdung nachgewiesen

worden, von der Kirchengemeinschaft auf Lebenszeit aus

und das zweite Concil von Arles (c. 24) wiederholte diese

Strafbestimmung, milderte sie jedoch, indem es Wieder-

aufnahme des Excommunicirten nach geleisteter Busse zu-

liess. 2) Da im weltlichen Hecht im Laufe des 4. Jahrhun-

derts der Grundsatz sich gebildet hatte, dass Caluminatoren

immer mit derjenigen Strafe belegt werden sollten, welche

den Angeklagten im Falle der Ueberführung getroffen haben

würde ^), so bestimmte demgemäss auch das Concil von

Constantinopel von 382, dass den falschen Ankläger die-

selbe Strafe treffen solle, mit der der Angeklagte durch

die Klage bedroht war. ^)

War der Angeklagte bei der Ueberreichung der Klage padung des'=>'=' o o Angeklagten.

in der Synode nicht anwesend, so wurde derselbe durch

eine Vorladung aufgefordert, vor der Synode zu erscheinen

und sich über die gegen ihn erhobene Anklage zu verant-

worten. Leistete er keinen Gehorsam, so wurde die Ladung

^) Concil von Carthago von 419. Cod. eccl. African., c. 128, 129.

— Vgl. IL Concil von Carthago von 390, c. 6 und III. Concil von

Carthago von 397, c. 7.

-) Hiermit übereinstimmend das III. Concil von Carthago von

397, c. 7.

3) Geib, S. 578.

*) So erklärte auch Bischof Eusebius, der Ankläger des Eutyches,

auf der Synode von Constantinopel von 448: ,,^aM aXw s'vw avx.o'^ocvrr.c,

cc'ya'.pitto xr^q ätia;" {Mülisi, VI, 73(.)).
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in der Regel noch zweimal, ansnalimsweise jedoch auch

dreimal -wiederholt. Bischöfen sollte die Ladung von zwei

Bischöfen, Priestern von zwei Priestern überreicht werden.

Sie waren häufig von einem Notar bekleidet, welcher über

die[^Ueberreichung der Ladung ein Protokoll aufzunehmen

hatte. ^) Während dies im wesentlichen dem weltlichen

Verfahren der damaligen Zeit entsprach, ist dagegen die

auch damals noch im weltlichen Gericht übliche Eröffnung

der Verhandlungen am eigentlichen Gerichtstag durch drei-

maligen Aufruf der Parteien von Seiten des Prätor in das

Verfahren vor der Synode nicht mit herübergenommen

worden. 2)

contumaciai- Erscliicn dcr Angeklagte trotz der drei oder viermali-
verfahren. '-' *-'

gen Ladung nicht, so wurde, ganz im Gegensatz zu dem

Strafprozess, das Verfahren in seiner Abwesenheit eröffnet

und durchgeführt und von der Synode das Urtheil ge-

sprochen. Während nach weltlichem Recht der Grundsatz

galt, dass über Abwesende kein Urtheil gefällt werden

solle und gegen den Ungehorsamen nur Beschlagnahme

seiner Güter und nach erfolglosem Ediktalverfahren Con~

fiscation derselben erfolgen könne, sofern es sich nicht um
reine Geld- und Vermögensstrafen handelte ^), hat die Kirche

dagegen schon frühe den entgegengesetzten Grundsatz auf-

gestellt, dass gegen den Ungehorsamen zu verhandeln und

über ihn zu urtheilen die Synode berechtigt sei.^) Das

)
') Die Concilien von Ephesus, Constantinopel und Chalcedon bie-

ten liierfür zahlreiche Belege. Can. Apost, , c. 74 über die Vor-

ladung eines angeklagten Bischofs: ,,£? ße xccXouijievo? [J-y^ uTiaxoTjaot,

xaA£(a!:o) /.at Scutepov , dTtoaT£XXo|j.£'va)v i-x aurov öuo ^TitaxoTitov." —
Fessler, Kan. Proz., S. 100, 107, 113, 128.

2) Dieser Aufruf führte den Namen citatio. Die Ladung der

Parteien dagegen hiess commonitio, sententia commonitoria u. dergl.,

daher auch in den ( oncilienakten die Ladung uT:o|j.vTjot? heilst.

3) Geib, a. a. 0.

*) Call. Apost., c. 71. Erscheint der angeklagte Bischof auf die
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dritte Concil von Cartliago von 327 (c. 7) hatte ausdrück-

lich bestimmt, dass der Angeklagte, welcher zur Verhandlung

vor dem Concil erscheine, sich selbst sein Verdammungs-

urtheil gesprochen haben soll. Doch ist damit nicht gesagt,

dass die Yerurtheilung als Strafe des Nichterscheinens er-

folgen solle, sondern nur dass sie trotz seiner Abwesenheit

erfolgen könne. So wurde gegen Athanasius, der sich zu-

erst vor der Synode von Tyrus im Jahre 335 gestellt und

seine Yertheidigung begonnen hatte, dann aber, seine Yer-

urtheilung fürchtend, geflohen war, das Yerfahren fort-

gesetzt und beendet. ^) Die Synode von Ephesus im Jahre

431 eröffnete gegen den abwesenden Bischof Nestorius, der

den Ladungen keine Folge geleistet hatte, das Yerfahren

und sprach die Absetzung von seinem Amte über ihn aus. ^)

Und ebenso verfuhr die Synode von Chalcedon 451 gegen

Bischof Dioskur von Alexandrien, der ebenfalls vor der

Synode zu erscheinen sich geweigert hatte. ^) Dem welt-

dreimalige Ladung nicht, ,,?] auvoSc? aTrocpa'.vej^co xax' autoö ta öokouvt«,

0-0); fj.T; 8o^Y] >^£pSa(v£(.v 9UYoötxc5v." Devoti, 1. c. ; Molitor, S. 39 fg.;

Fessler, S. 101 und andere nehmen auch hier eine Uebereinstim-

mung des kirchlichen mit dem weltlichen Yerfahren an, indem sie

theils die auf das Contumacialverfahren im Civilprozess bezüglichen

Stellen auf den Strafprozess übertragen, theils aber in Unklarheit

über den Begriff des Contumacialverfahrens sich befinden.

*) Devoti und Molitor meinen, das Urtheil der Synode gegen

Athanasius sei nichtig gewesen, weil es gegen einen Abwesenden ge-

sprochen worden, und berufen sich dafür auf das Sehreiben des Papstes

Julius an Danius, Flacillus u. s.w. {Coustant, I, 369, Äthan. Apolog.

contra Arian., c. 27, I, 116), der aber nur sagt, dass die Beweisauf-

nahme in Gegenwart des Anklägers und des Angeklagten vorgenom-
men werden soll, dabei aber selbstverständlich von der Voraussetzung

ausgeht, dass der Angeklagte der Synode sich gestellt habe.

2) Mansi, IV, 1212 sqq.

•') Mansi, VI, 1045. Aus beiden sehr ausführlichen Urtheilcn geht
unzweifelhaft hervor, dass die Absetzung ausgesprochen wurde nicht

als Strafe des Ungehorsams, sundeni als Strafe der dem Nestorius und
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liehen Rechte entsprechend konnte der Ankläger die An-

klage nicht fallen lassen, ohne strafbar zu werden. Das

III. Concil von Carthago von 397 (c. 7) bestimmte, dass der

Ankläger, der bei der Verhandlung nicht erscheine, aus

der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden solle, die

Anklage aber aufgehoben sei. ^) Auch auf einer Synode

von Antiochien (447 oder 448) wurde über Ankläger des

Bischofs Ibas von Edessa, welche bei der Hauptverhandlung

nicht erschienen waren, der Bann verhängt. ^) Doch konnte

unter Genehmigung der Synode und Zustimmung des An-

geklagten der Ankläger die Klage aufgeben und eine

Versöhnung zwischen beiden Parteien stattfinden. ^)

^syn^odSmit-" Eluc wciterc Abweichung vom weltlichen Hechte be-
ghedern.

^^.^^^ darin, dass den Parteien gestattet war, diejenigen

Bischöfe als richterliche Mitglieder der Synode zurück-

zuweisen, welche durch ihr bisheriges Verhalten oder ihre

frühere Thätigkeit sich als parteiisch erwiesen hatten. Die

Synode hatte nach Geltendmachung des Verdachtsgrundes

über seine Begründung und Wirkung zu entscheiden. Im

weltlichen Prozesse dagegen konnte der Magistrat nicht

recusirt werden. ^) Athanasius machte auf der Synode von

Tyrus (335), Johannes Chrysostomos auf der Synode an

Dioskurus zur Last gelegten kirchlichen Vergehen. — Auch Johannes

Chrysostomos wurde von der Synode bei der Eiche 403 im Contu-

macialverfahren verurtlieilt {Mansi, III, 1151).

') Concil von Carthago, c. 7. ,,Accusator. . . si numquam diebus

causae dicendae defuerit, a communione non removeatur; si vero ali-

quando defuerit, subtrahens se.. ipse removeatur."

2) 3Iansi, VII, 221.

2) Die Synode von Tyrus (von 448 oder 449) vermittelte eine

Aussöhnung zwischen dem Bischof Ibas von Edessa und seinen An-

klägern, deren einzelne Bedingungen in den Akten des Concils von

Chalcedon (9. Sitzung) enthalten sind. Mansi, VII, 201.

*) Geib, S. 600; Wetzeil , System des ordentlichen Civilprozcsses

(2. Aufl. 1865), S. 372.
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der Eiche (403) geltend, class einzelne der auf der Synode

versammelten Bischöfe ihre persönlichen Feinde seien und

desshalb nicht liber sie urtheilen könnten. ^) Allerdings

wurden beidemale die Recusationsgesuche von den Synoden

zurückgewiesen. Als dagegen auf der Synode von Ephesus

449 (der sogenannten Iläubersynode) der Abt Eutyches,

der gegen das ihn verdammende Urtheil der Synode voii

Constantinopel von 448 Berufung eingelegt hatte, die Ge-

sandten des Papstes Leo recusirte, weil sie in dem Hause

seines Gegners, des Bischofs Flavian, wohnten, mit ihm

speisten, Geschenke von ihm angenommen hätten, scheint

die Synode das Recusationsgesuch genehmigt zu haben.

An der Abstimmung über das Urtheil, durch welches die

Berufung für gerechtfertigt erklärt und Eutyches frei-

gesprochen wurde, betheiligten sie sich nicht. ^)

An dem von der Synode bestimmten Tage mussten
^Sfre^if"^"

Ankläger und Angeklagter vor der Synode persönlich

erscheinen. Sowenig wie im Strafprozess, war im kirch-

lichen Disciplinarverfahren eine Stellvertretung des An-

klägers oder des Angeklagten zulässig. ^) Selbst die in

dem damaligen gerichtlichen Verfahren ganz allgemeine

Zuziehung von Advokaten, um im Namen der Parteien

Reden zur Begründung der Anklage oder zur Yertheidigung

^) Athanasius Apolog. cont. Arian, , c. 71 (Opp. I, 147): „infAii;

[ivi oijv -ap-fjtoujjLeäa tou? TZipX Ei^ae'ß'.ov oS; i'^^pox)^ ö-.a ty]v a'i.psacv ovra?."

Palladius , Dial. de Vita Joli. Chrysost., c. 8. (Opp. Joli. Chrysost.,

XIII, 29.)

2) Mansi, VI, G49. Eutyches gibt an: die päpstlichen Legaten

UTüOTiroi fJLCt yiyo'i'Xü'.. Er bittet die Synode toOto TipaxptjjLa [j.ot fjiT; c^ipzrK

Die Abstimmungslistc bei Mansi, VI, 832—862. An andern Abstimmun-

gen haben sich die Legaten betheih'gt. Mansi, VI, 902.

^) Der von der Synode von Constantinopel (448) angeklagte Eu-

tyches wollte sich durch den Abt Abraham und einige Mönche ver-

treten lassen. Der Präsident der Synode erklärte: „ttw? dCvarov, rapa-

/.aXw Gl, a/.AOv xanQyopoi/jJLivou, aX/.o^j d'^ziu u:i£p auroO"; Mansi, W, 711.
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zu halten, scheint im Verfahren vor der Synode nicht statt-

gefunden zu haben. Wenigstens werden dieselben in den

Concilsakten nirgends erwähnt.

Beweismittel
jj^ Bczug auf die Beweismittel und das Beweis-

uiid Beweis- <-'

verfahren, verfahren hielt sich die Kirche im allgemeinen an die

Vorschriften des römischen Criminalprozesses, deren Ueber-

tragung um so leichter war, je unbestimmter sie gehalten

waren und je freiem Spielraum sie dem erkennenden Rich-

ter gewährten.^) Dagegen muss hervorgehoben werden,

dass zwar zunächst, wie im weltlichen Prozess, dem An-

kläger die Pflicht oblag, den Beweis seiner Anklage zu

fuhren, dass indessen der Pachter nicht auf die Beurthei-

lung der von dem Ankläger vorgeführten und von dem

Angeklagten entgegengestellten Beweismittel beschränkt war,

sondern dass die Synode selbständig die Wahrheit der An-

klage zu erforschen hatte, indem sie neue Beweisaufnahme

anordnete, neue Zeugen berief und verhörte und die Wür-

digung der Kraft der einzelnen Beweismittel ihrem Ermessen

überlassen war. 2)

W^as die einzelnen Beweismittel betrifft, so galt in

Bezug auf den Zeugenbeweis in Uebereinstimmung mit

dem damaligen römischen Recht und der heiligen Schrift

1) Vgl. Geih^ a. a. 0., S. GIO— G51. Zachariä, Handbuch des

deutschen Strafi)rozesses, II, 404.

2) So hatte z. 13. in dem Verfahren gegen Bischof Athanasius die

Synode von Tyrus im Jalire 335, nachdem es den Anklägern nicht

gelungen war, den Beweis ihrer Anklagen zu führen, von Amtswegen

eine Commission von Bischöfen ernannt, um in der Landschaft Mar-

eotis an Ort und Stelle die Sache genau zu untersuchen. Auch von

Athanasius, der sich im übrigen über das unregelmässigc Vorfahren

der Synode beschwerte, wurde ihr die Befugniss hierzu nicht bestrit-

ten. — Auch die Synode von Constantinopel ordnete eine Commission

ab, um die Wahrheit der gegen Eutyches erhobenen Anklage, dass er

die Mönche der umliegenden Klöster aufgewiegelt habe, zu ermitteln.

Manbi, VI, 70G.
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die Regel, dass das Vorhandensein von mindestens zwei

Zeugen unerlässliche Bedingung eines jeden Zeugenbewei-

ses sei. ^)

In Anlehnung an das weltliche Recht bestimmte die

Synode von Carthago von 419, dass zu Zeugenaussagen
nicht zugelassen werden sollen alle Personen, welche eine

Anklage nicht erheben können, welche der Familie des

Anklägers angehören, welche das 14. Jahr noch nicht voll-

endet haben. ^)

Wesentlich von dem weltlichen Recht wichen dagegen

die Vorschriften über die Beweiskraft des Geständnisses

ab. Während im Criminalprozess dieser Zeit dem Geständ-

niss keine unbedingte Beweiskraft mehr zugeschrieben wurde,

der Richter vielmehr dessen Glaubwürdigkeit zu prüfen hatte

und auf ein unglaubwürdiges, für sich allein stehendes und

durch keine andern Thatsachen unterstütztes Geständniss

keine Verurtheilung gründen konnte^), hatte dagegen im

kirchlichen Disciplinarverfahren auf ein jedes Geständniss

hin eine Verurtheilung zu erfolgen. Denn entweder war

das Geständniss der Wahrheit entsprechend und dann ein

genügender Beweis der Anklage, oder aber das Geständniss

war unwahr, dann lag eine öö'entliche Lüge des Angeklag-

ten vor, die als schweres kirchliches Vergehen zu stra-

fen war. ^)

^) Geih, S. 623 fg. — Amhrosms^ 1. c
, p. 795: ,,duobus, iiiquit

ecclesia, et tribus testibus stat omne verbum."

2) Cod. eccl. Afric, c. 131. Vgl. Geih, S. G25 %.
•0 Geih, S. 612 fg.

^) Concil von Valence von 374, c. 4. ,,...reos scilicet vel veri

confessione vel mendacio falsitatis. Neque enim absolvi in las potest,

si in se ij^sos dixerint, quod dictum in alios puniretur, cum omnis

qui sibi fuerit mortis causa major homicida fuerit." Synodalschreiben

an den Klerus und die Gemeinde von Frejus: ,,sedit in synodo ut

quisquis de se vel vera vel falsa dixisset, fides ei quam suomet testi-

monio confirmaret, haberetur" [Bruns, II, 112 sqq.).
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yerfahrcn ohne 2) Docli war die Eiiileitunc; des Yerfalirens nicht immerAnklager. y «-^ ^

an die Erhebung einer Anklage gebunden. Es konnte aucli

in einer dem weltlichen Ileclit ganz fremden Weise mit

einer Selbstanzeige und Geständniss beginnen, denen dann

einfach die Yerurtheilung zu folgen hatte. ^) Auch konnte

die Sjaiode das Verfahren von Amtswegen beginnen, wenn

das Vergehen der Synode bekannt war, so dass entweder

eine Beweisaufnahme überhaupt nicht mehr nothwendig

war, weil der Beschuldigte nicht läugnete, oder die Wahr-

heit der Thatsache sich durch Zeugenaussagen herstellen

liess. So antwortet Ambrosius von Mailand auf die Frage,

was zu einem ordnungsmässigen Verfahren gehöre, dass die

Aveltlichen Gesetze die Erhebung einer Anklage durch einen

Ankläger erfordern, die Kirche aber die Feststellung der

Wahrheit durch zwei oder drei Zeugen. -) W^ar die That-

sache selbst so bekannt, dass ein Läugnen derselben von

Seiten des Angeschuldigten als unmöglich erschien, so be-

durfte es keiner Zeugen mehr. ^) So eröffnete das Concil

') Es ergibt sich dies aus dem angeführten Canon und dem
Sclireibcn des Concils von Valence, c. 4. „Quicunque se sub ordina-

tione vel diaconatus vel presbyterii vel episcopatus mortah' (;rimine

dixerint se esse polkitos , a supradictis ordinationibus submovendos."

Hiermit übereinstimmend sagt Augustinus (Sermo 851, c. 4, de poe-

nitentia, VII, 13G0): ,,Noluit (apostolus) hominem ab liomine judicari

ex arbitrio suspicionis vel etiam extraordinario usurpato judicio, sed

potius ex lege Dei secundum ordinem ecclesiae sive nitro confessum,

sive accusatum atque convictum."

^) Amhrosius, Ep. 5, ad Syagrium, III, 795. . . ,,Si leges publicas

interrogamus, accusatorem exigunt, &i ecclesiae, duobus inquit et tri-

bus testibus stat omne verbum."

2) In den Pseudo-Augustinischen ,,Quaestiones veteri et novi testa-

menti," die etwa um das Jahr 370 geschrieben wurden, heisst es in

Quaest. 102: ,, Ilinc est, unde Apostolus plebem Corinthiorum arguit,

propterea quod illum qui publice uxorem patris habebat, non corri-

percnt aut evitarent ut se emendaret... cum enim non esset dux

aliquis aut praci)ositus ecclesiae, plebis erat corriperc cum quem vide-
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von Riez 439 ein Disciplinarverfahren gegen den Arnien-

tarius, der sich unter Verletzung der kirchlichen Vor-

schriften von zwei Bischöfen und ohne Zustimmung der

Provinzialbischöfe und des Metropoliten zum Bischof von

Embrum hatte weihen lassen, ohne dass eine besondere

Anklage erhoben worden wäre, da es allen bekannt sei,

dass eine kirchlich ungiltige Weihe stattgefunden habe. ^)

Immer aber, wie hier zum Schluss wiederholt werden
^^^j'^'^^j^'^^fg/^^^^

muss, wurden kirchliche Strafen im Disciplinarverfahren
sciiofe.

nur verhängt -wegen offenkundiger Vergehen, nicht wegen

geheimer Sünden. Hatte ein Bischof eine geheime Sünde

begangen, und war dieselbe auf die eine oder andere Weise

einem andern Bischof zu Ohren gekommen, so konnte der

letztere ihn nur unter vier Augen zur Besserung uud Busse

ermahnen und auf ihn • einzuwirken suchen. Trat eine

Sinnesänderung nicht ein, so konnte zwar der Bischof, der

um die Sünde wusste, die Kirchengemeinschaft m.it dem

Sünder abbrechen, aber eine Verurtheilung durch die Sy-

node konnte nicht herbeigeführt werden.-) Denn wie

bant, tarn turpiter et obscoene vita eos conversari. Ac per hoc quasi

consentientes eos crimine ejus Apostolus arguit. Nee en im in hac ro

accusatore opus erat aut testibus, publice enim novercam

suam loco uxoris habebat" {Äiigustimis, Opp. Append. III, t. XVI,

p. 4G9).

') Concil von Riez. Eingang, „irritam ordinationis speciem a

duobus temere convenientibus (episcopis) praesumptam esse clare-

bat." — Dass Augustinus in der S. 400, Note 1 angeführten Stelle nur

Selbstanzeige und Erhebung einer Anklage erwähnt, beweist nicht,

dass nicht auch die Synode unter der angegebenen Voraussetzung

von Amtswegen einschreiten konnte, da die Aeusserung Augustins

wie die des Amhrosius (S. 400, Note 2) nur eine gelegentliche ist, die

niclit den Zweck hat, die Sache in theoretischer Vollständigkeit zu

erörtern.

^) (.'oncil von Vaison von 44'?, c. 7, dessen dunkler Wortlaut von

liefeh ((/'onciHcngescliichte, II, 297) richtig übersetzt und erläutert

ist. Die Synode von Carthago von 419 hat dagegen einem Bischof,

JiOeniiig, Geschichte des Kiiclicinechts. I. 2'}
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Augustinus sagt, nur wer öffentlich sündigt, soll auch

öffentlich gestraft werden; wer im geheimen sündigt, soll

im geheimen ermahnt und gehessert werden. ^)

Einwirkuns des ^^YaY dic Kirchc iu der Ausübung der Disciplinargewalt
J\.n?ers aiil die o i o '

"^ ^

'^iMSpfitia'i-' selbständig und hatte sie schon frühe ein geordnetes Yer-
gewa t.

fa^i^j;.gji insbesondere für die Disciplinargerichtsbarkeit der

Provinzialsynoden herausgebildet, so war diese Selbständig-

keit doch keine unbeschränkte. Die Kirche stand auch hier

unter der Aufsicht und der obersten Gewalt der Kaiser,

die in verschiedener Weise auf die Ausübung der Dis-

ciplinargewalt einwirkten.

Eriass von Vor- |^ J)[q Kaiscr nahmen die Befugniss in Anspruch, Vor-
scluitten und ^ o x ?

Aufsicht. Schriften über das Verfahren in kirchlichen Disciplinarsachen

zu erlassen und über dasselbe eine Aufsicht zu führen. So

bestimmte Kaiser Gratian 376, dass die Vorschriften über

das weltliche Strafverfahren auch im kirchlichen Verfahren

zu beobachten seien und dass insbesondere die kirchlichen

Vergehen in dem Bisthum und von den Synoden der Diö-

cesen, in welchen sie begangen worden sind, abgeurtheilt

werden sollen. ^)

Zu Concilien, welche wichtige Disciplinarsachen vor-

der einem geheimen Sünder die Kirchengemeinschaft entzogen liat,

selbst mit der Entziehung der Gemeinschaft der übrigen Bischöfe

gedroht. Cod. eccL Afric, c. 133 [Ilefele, 11, 133).

^) Augustinus (Sermo 82 de verbis Evangelii Matth. XII, c. 7;

VII, 444): „Ergo ipsa corripienda sunt coram omnibus, quac peccantur

coram omnibus. Ipsa vero corripienda sunt secretius, quae peccantur

secretius." Die ganze sehr interessante Stelle in c. 19, caus. 11, qua est. 1.

^) c. 23, Cod. Theod., XVI, 2. ,,Qui mos est causarum civilium,

idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est; ut si qua sint ex qui-

busdam dissensionibus levibusque delictis ad religionis observantiam

pertinentia, locis suis et a suae dioeceseos synodis audiantur." Dass

causae civilcs nicht, wie F'essler, S. 91, übersetzt, bürgerliche Streit-

sachen sind, sondern weltliche Strafsachen, ergibt der Gegensatz. —
In der ganzen Kaiserzeit bildete der Gerichtstand des begangenen

Verbrechens die Regel; Geib, S. 490 fa;.
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handelten, sandten die Kaiser, im Orient wenigstens, be-

sondere kaiserliche Kommissare, welche darüber zu wachen

hatten, dass die Verhandlungen ordnungsmässig geführt

wurden und das Concil nach sorgfältiger Prüfung unver-

züglich die Entscheidung fälle, und welche dem Kaiser über

das ganze Verfahren Bericht erstatten mussten.^)

2) Schon seit Constantin dem Grossen hatten die Kaiser J^erufung geist-
^ licher Gerichte.

das Recht ausgeübt, zu kirchlichen Gerichten Bischöfe zu

berufen, welchen sie die Entscheidung von kirchlichen Dis-

ciplinarsachen übertrugen. Auf die Bitten der Donatisten

hatte Constantin das Zusammentreten des römischen Concils

von 313 veranlasst und das Concil von Arles im Jahre 314

selbst berufen, damit auf denselben die Anklagen gegen

Bischof Cäcilian von Carthago entschieden werden. Im

Jahre 335 wandten sich die Feinde des Bischofs Athana-

sius von Alexandrien an Constantin, mit der Bitte eine

Synode zu berufen zur Aburtheilung der dem Athanasius

zur Last gelegten Verbrechen, und als darauf hin die von

dem Kaiser berufene Synode von Tyrus den Angeklagten

verurtheilt und abgesetzt hatte, entschloss sich auch Atha-

nasius, die Autorität des Kaisers anzurufen, um ihn zu

veranlassen, durch eine neue Synode das Urtheil der Sy-

node von Tyrus umstossen zu lassen. 2) Und in der That

berief der Kaiser eine neue Synode nach Constantinopel,

die indessen das frühere Urtheil lediglich bestätigte. Die

Synode von Antiochien von 341 (c. 12) verbot zwar, dass

^) Siehe insbesondere die Instructionen der Kommissare, welche

Theodosius II. zu der Synode von Ephesus von 449 absandte, um das

Verfahren gegen Eutyches zu iU)ervvac]ieii. Mansi, VI, 596; Hefele,

Conciliongcscliiclito, II, l][)\.

2) Vgl. Hefde, 1, 199, 217, 471 f^. Fessicr, welcher das Ver-

fahren gegen Athanasius mit grosser Ausfülirlichkeit darstellt (S. 33—55),
ültergelit die Thatsaclie, dass Athanasius sich nn den Kaiser gewandt
)i!it, mit v(')lIigom Stillschweigen.

2,j*
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die von einer Synode abgesetzten Bischöfe sicli an den

Ivaiser wenden; indessen erlangte dieses Verbot im römi-

schen lleich keine Geltung. Bischof Photinns von Sirmium,

der von einer von Kaiser Constantius berufenen Synode im

Jahre 351 abgesetzt worden war, ergriff Becurs an den

Kaiser und verlangte, in des Kaisers Gegenwart und vor

Schiedsrichtern, die der Kaiser bestellen möge, in einer

Disputation mit seinen Gegnern seine Bechtgläubigkeit dar-

zuthun. Der Kaiser gewährte seine Bitte und bestellte

sechs Senatoren zu Schiedsrichtern. Doch fiel deren Spruch

gegen ihn aus und die Absetzung blieb in Kraft. ^)

Im Jahre 381 berief Kaiser Gratian auf Bitten der des

Arianismus angeklagten Bischöfe Palladius und Secundia-

nus, sowie ihres Gegners, des Bischofs Ambrosius von Mai-

land, eine Synode nach Aquileja, um über die Anklage zu

entscheiden. 2) Auch die römischen Bischöfe erkannten die

Befugniss der Kaiser an, Synoden zu berufen und dieselben

mit der Aburtheilung kirchlicher Vergehen zu betrauen.

Papst Siricius hatte sich 385 an den Kaiser Maximus ge-

wandt, weil von einem gallischen Bischof ein Geistlicher,

Namens Agricius, unter Verletzung der kirchlichen Vor-

schriften zum Priester geweiht worden war. Maximus ant-

wortete, er könne seine Ehrfurcht gegen die katholische

Religion nicht besser bezeugen, als dass er eine gallische

Synode zur Aburtheilung der Anklage berufe. ^) Die Synode

») Hcfde, I, G4ß fg.

2) Hefele, II, 34 fg.

^) Haenel, Corpus Legum
,

p. 230 (Maxiinus s. ap. viro Siricio):

„De Agricio quem indebite ad prcsbyterii gradum conscendisse com-

memoras, quid religioni nostrae catholicae i)raestare possum reveren-

tius quam ut de hoc ipso cujusccmodi esse videatur, catholici judi-

cent sacerdotes? Quorum couvciitum ex opporiunitate omnium vel

([ui iutra Gallias vel qui intra quiiique provincias commoraiitur, in qua

elegerint urbe, ut iisdem residentibus et cognoscentibus (piid liabeat

consuetudo, quid legis sit, judicotur."
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von Carthago von 407 (c. 10) erklärte es «ogar ausdrück-

licli für zulässig, von dem Kaiser ein Synodalgericlit zu

erbitten, während- sie es mit Strafe bedrohte, wenn Jemand

von dem Kaiser das Urtheil eines weltlichen Gerichts ver-

lange. ^)

Es ergibt sich aus den angeführten Beispielen und

Concilienbeschliissen, dass der Kaiser keine regelmässige

Instanz in kirchlichen Disciplinarsachen war, an welche

Berufung ergriffen werden konnte, um die von der Synode

erlassenen Urtheile abzuändern; dass dagegen der Kaiser

als der höchste Wahrer der Rechtsordnung in Staat und

Kirche die Befugniss hatte, jede Sache zur nochmaligen

Untersuchung und Aburtheilung an eine von ihm berufene

Synode zu verweisen. Es scheint, dass der Kaiser in Bezug

auf die Ausübung dieser Befugniss in keiner Weise sich

als beschränkt ansah. In seinem Ermessen stand es zu

bestimmen, welche Bischöfe zu der Synode berufen wurden.

So hatte Gratian zuerst beabsichtigt, die morgen- und

abendländischen Bischöfe zu der Synode von Aquileja 381

zu berufen, berief dann aber nur die benachbarten Bischöfe

und stellte den übrigen ihr Erscheinen frei. Auch nahm

der Kaiser die an ihn gerichtete Bitte um Verweisung der

Sache zur nochmaligen Untersuchung und Entscheidung an,

selbst wenn eine von ihm berufene Synode schon ein Ur-

theil gefällt hatte. Dagegen ist im Abendland kein Beispiel

bekannt, dass der Kaiser selbst wegen eines rein kirch-

lichen Vergehens eine kirchliche Strafe verhängt oder eine

Strafe, die eine Synode ausgesprochen, aufgehoben oder

al)geändert hätte. Ebensowenig scheint eine Berufung von

^) Codex eccl. Afric, c. 104. „Placuit, ut (luicüiiKiite al»

imperatorc cogiiitionem judiciorum publicorum pcticrit, lioiioio pio-

prio privetur; .si autcm cpiscopalc Judicium ab impcratorc postulaiit,

iiiliil ei obsit."
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einer kirchlichen Behörde an eine weltliche zulässig ge-

wesen zu sein. ^)

"eifkhx'iüicher ^) Endlich wirkten die Kaiser insofern auf die kirchliche
strafoii.

DisciplinargerichtsLarkeit ein, als sie der kirchlichen Strafe

eine weltliche folgen Hessen , auch wenn es sich nicht um
ein weltliches Verbrechen, sondern nur um ein rein kirch-

liches handelte. Die Voraussetzung der weltlichen Strafe

^var also nur die kirchliche Verurtheilung.

^" kui^e"^"
a) Es ist oben (S. 393) erwähnt worden, dass die Kirche

in Nachbildung des weltlichen Hechts die Erhebung einer

falschen Anklage gegen einen Unschuldigen mit der Excom-

nmnication bedrohte. Durch ein Gesetz des Kaisers

Honorius von 412 wurde aber die weltliche Strafe der

Infamie, w^elche die Calumniatoren traf, die vor einem welt-

lichen Gericht eine falsche Anklage erhoben hatten 2), auch

auf diejenigen ausgedehnt, welche einen Bischof oder an-

*) Zweifelhaft kann die c. 20, Cod. Thcod., XI, 36 erscheinen,

die ein Rescript Kaiser Valentiniana I. von 369 an den Praefectus

Urbi enthält: „Quoniam Chronopius ex antistite idem fuit in tuo, qni

fuerat in sejituaginta episcoporum ante judicio, et eam sententiam

provocatione suspendit, a qua non oportuit provocare, argentariam

mulctam (juam hujusmodi facto sanctio generalis imponit, cogatur

expendcre." Gotliofredus (IV, 320) hält Chronopius für einen Anhän-

ger des Gegenpapstes Ursicinus und glaubt, derselbe habe von dem

Urtheil des Concils an den Praefectus Urbi appellirt. Von letzterem sei

das Urtheil des Concils bestätigt worden, der Bischof habe dann Berufung

an den Kaiser eingelegt und sei zu der Geldstrafe verurtheilt worden,

weil die Urtlieile des Präf'ectus Urbi inappellabel damals gewesen

seien. Indessen ist die Annahme wohl richtiger, dass Chronopius

ziierbt wegen eines offenkundigen Verbrechens von dem Concil mit

der Absetzung als der kirchlichen Strafe bestraft worden war, dann

von dem Präfektus Urbi im weltliehen Ci'iminalverfahren verurtheilt

wurde. Hierfür sjjricht, dass Chronopius als ehemaliger Bischof be-

zeichnet wird, während das Urtheil des Präfectus noch sus]>endirt

war. Das Urtheil des kirchlichen Disciplinargerichts war also zur

Ausführung gelangt, das d<'S Strafrichters noch nicht.

-') Vgl. Geih, S. .^)7H.
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dern Geistlichen vor der Synode oder dem Bischof falsch

angeklagt hatten. ^)

b) Die Aufregung, welche durch die kirchlichen Streitig- y;ß^;^a»V""saij
^ o Dl o Folge der AL-

keiten der damaligen Zeit in der ganzen Bevölkerung hervor- setzuug.

gerufen wurden, die Parteiumtriebe der Bischöfe, welche sich

nicht scheuten, die Leidenschaften der untersten Volksklassen

aufzustacheln, um mit Hilfe von Strassenaufläufen, Plünderung

und Zerstörung der Kirchen und der Gebäude der Gegner

sich im Besitz der kirchlichen Macht zu halten oder die-

selbe wieder zu erringen, nöthigten schon Constantin,

verurtheilte und abgesetzte Bischöfe von dem Schauplatz

ihrer bisherigen Wirksamkeit zu verbannen und der kirch-

lichen Absetzung die Verbannung als weltliche Strafe folgen

zu lassen. So wurden die arianischen Bischöfe Theonas und

Secundus, welche sich weigerten in Nicäa das von dem

Concil aufgestellte Symbolum zu unterzeichnen und dess-

halb von der Synode verurtheilt worden waren,, vom Kaiser

verbannt. ^) So wurde im Jahre 330 der vor dem Concil

von Antiochia abgesetzte Bischof Eustathius ins Exil ge-

schickt^); so Athanasius von Alexandrien, nachdem ihn 335

das Concil von Tyrus abgesetzt und dieses Urtheil das

Concil von Constantinopel bestätigt hatte.*) Als im Jahre

338 von den Söhnen Constantins die Verbannung des Atha-

nasius auf dessen Bitte aufgehoben wurde, war damit zwar die

weltliche Strafe erlassen, aber keineswegs das frühere kirch-

liche Urtheil vernichtet. Mit vollem Hecht wurde desshalb

gegen Athanasius, der sich nach seiner Rückkehr in gewalt-

thätiger Weise wieder in den Besitz seines frühern Bisthums

gesetzt hatte, später die Anklage erhoben, dass er den kirch •

M c. 41, Cod. Theod., XVI, 2. — Coiistit. Sirinoud. XV.

2) Hefele, Conciliengeschichte, 1, 317 t'g.

3) Hefcle, I, 452.

') Ilefele, l, 47.'3.
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liehen Vorschriften zuwider, ohne durch ein kirchliches

Urtheil restituirt zu sein, seinen Sitz wieder eingenom-

men habe. ^)

Waren dies einzelne Fälle, in welchen die Verbannung

der abgesetzten Bischöfe für nothwendig erachtet wurde —
Fälle, deren Zahl sich aus der Geschichte des 4. und 5. Jahr-

hunderts leicht A'ermehren lies — so gab dagegen Kaiser

Gratian (375—383) ein allgemeines Gesetz, durch w^elches

über alle abgesetzten Bischöfe, welche nach ihrer Absetzung

Umtriebe machen, die öffentliche Ruhe stören und in einer

oder der andern Weise ihren frühern Sitz wieder zu er-

langen suchen, die Strafe der Verbannung aus der Stadt,

in welcher sie Bischöfe waren, und einem Umkreis von 100

Meilen um die Stadt verhängt wurde. Auch soll es ihnen

verboten sein, sich mit einer Bitte um Aufhebung dieser

Strafe an den Kaiser zu wenden. Als das Gesetz im Jahre

400 in mehrern Fällen zur Anwendung gelangen sollte,

wurde es von Honorius von neuem verkündet. ^) Die Kirche

nahm von den Kaisern diese Unterstützung, die sie ihrer

Disciplinargewalt gegeben, dankbar an, wie sie es wahr-

^) Sozomenos, Hist. eccl., III, c. 2; Socrates, Hist. cccl., II, c. 3. —
Dass in den Vertheidigungsschriften für Athanasius (Synodalsclireiben

der Synode voä Alexandrien von 339, Mansi, II, 1279; Athanasius,

Ai)ologet. contra Aiianos, c. 3) zwar der übrigen Anklagen, nicht

aber dieser erwähnt wird, erklärt sich wolil daraus, dass Athanasius

sich gegen sie nicht vertheidigen konnte, ohne die Autorität der vom

Kaiser berufenen und anerkannten Synoden anzugreifen, dies aber

damals noch nicht wagte. — Vgl. auch Fessler, Kan. Proz., S. 44.

2) c. 35, Cod. Theod., XVI, 2. ,,Quicunque residentibus sacer-

dotibus fuerit episcopali loco detrusus et nomine, si aliquid vel contra

custodiam vel contra quietem publicam moliri fuerit deprehensns

rursusque saccrdotium petere, a quo videtur expulsus
,
procul ab ea

urbe, quam infecit, secundum legem divae memoriae Gratiani centum

milibus vitam agat. etc." — Constit, Sirmond. II.
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scheinlich auch war, die den Erhiss des Gesetzes Gratians

veranlasste. ^)

IV. Die Proviiizialsynode als kircliliche Verwaltungs-

behörde.

Die Metropolitansynode hatte aher endlich neben der

Gesetzgebungs- und Disciplinargewalt noch wichtige Befug-

nisse in Bezug auf die kirchliche Verwaltung der Provinz

und der einzehien Bisthümer auszuüben. Schon die aposto-

lischen Canones (c. 35) und das Concil von Antiochien

(c. 9) hatten vorgeschrieben, dass die Bischöfe alle kirch-

lichen Angelegenheiten, welche über den Bereich ihres

Bisthums hinausgriffen, in Gemeinschaft mit dem Metropo-

liten auf der Metropolitansynode berathen und erledigen

sollen. Im einzelnen ergeben sich folgende Befugnisse der

Metropolitansynode:

1) Kirchliche Yerwaltunffsstreitickeiten zwi- Entscheidung
^

^

ö o ^^^ Verwal-

schen mehreren Bischöfen der Provinz werden von der tungsstreitig-
keiten.

Synode entschieden. Die Synode ist kirchliches Yerwal-

tungsgericht. So sind die Streitigkeiten über die Bisthums-

grenzen von der Synode zu entscheiden. ^)

^) Das unter Papst Darausus im Jahre 378 in Rom versammelte

Concil schreibt an Kaiser Gratian: ,,Ita ut qui clepositi fuerint, ab

ejus tantum civitatis finibus segregentur, in qua gesserint sacerdotium,

ne rursus impudenter usurpent, quod jure sublatum sit" {Mansi, III, 026).

2) Concil von Mileve von 402, c. 21 (Cod. eccl. Afric. , c. 120).

— Concil von Chalcedon von 451, c. 17. — Die Entscheidung derartiger

Streitigkeiten, welche Bischof Leontius von Arles vom Papst llihirus

erbeten hatte, ward von diesem der Provinzialsynode zugewiesen:

,,Sed moderaminis apostolici memores fraternitati vestrac querelam

ipsius remisinius audiendam, ut in vestro conventu ea... quae eccle-

siasticis regulis congruunt, decernantur" (Ililarus an die Bischöfe Süd-

galliens von -462, J<iJJ(', n, 330; 7'/ucl, p. 14(1).
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neue*?ms? ^) ^^^ Errichtung neuer Bistliümer konnte nur
thümer. geschehen in Folge eines Beschhisses des Metropoliten und

der Provinzialsynode. Zwar galt die allgemeine Regel, dass

jedes Stadtgebiet einen Bischof und nur einen Bischof

haben solle, dass der Bezirk der civitas und der der bi-

schöflichen Kirche zusammenfallen. Doch bildete diese

Regel keine unbedingte Vorschrift und schon frühe traf

die Kirche für den Fall Bestimmungen, dass sich die Noth-

wendigkeit herausstellen sollte, an Orten, die bisher dem

Bischof der Hauptstadt untergeordnet, oder in Städten, welche

wegen ihrer Kleinheit bisher dem Bischof einer andern

Stadt unterstellt waren, ein neues Bisthum zu gründen.

Das Concil von Sardicä (c. 6) bestimmte, dass in Ortschaften,

die so volkreich werden, dass sie eines Bisthums würdig

erscheinen, von der Provinzialsynode ein solches gegründet

werden solle. Das Concil von Carthago von 407 (c. 4) ver-

langt zur Gründung eines Bisthums an einem Orte, welcher

bisher zu einer andern Diöcese gehörte, die Zustimmung

der Provinzialsynode, des Primaten und des bisherigen

Diöcesanbischofs. 1) — Dagegen bedurfte die Gründung

neuer Bistliümer weder der Zustimmung des Kaisers noch

der Patriarchen noch des Papstes.^) Papst Innocenz I.

stellt am Anfang des 5. Jahrhunderts entschieden den Grund-

satz auf, dass die Eintheilung des kirchlichen Gebietes von

der Eintheilung des Reichs in Provinzen und Stadtgebiete

unabhängig sei. Wenn sich die Kirche auch äusserlich an

') Cod. eccl. Afric, c. 98. — Vgl. auch Concil von Carthago von

397, c. 5.

2) Dies wird auch von Hefele, IT, 100, ja sogar von Philipps^

Kirchenrecht, V, 332, anerkannt. Letzterer meint freilich, der Papst

habe auch damals die auf göttlichem Fundamente ruhende Befugniss

zur Errichtung neuer Bisthümer gehabt, von ihr aber keinen Gebrauch

machen v^^ollen, sondern sie den Provinzialconcilien und Metropoliten

überlassen.
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die politische Organisation angeschlossen habe, so müsse

sie doch erhaben sein über die Veränderlichkeit der welt-

lichen Dinge und die von dem Kaiser eingeführten Thei-

lungen und Vereinigungen von Verwaltungsbezirken seien

von keinem Einfluss auf die kirchliche Organisation, i) Im

Orient konnte freilich dieser Anspruch der Kirche auf

Selbständigkeit in der Eintheilung des Gebietes nicht durch-

dringen. Das Concil von Chalcedon (c. 17) sprach im

Gegensatz zu Innocenz den Grundsatz aus, dass die kirch-

liche Ordnung der politischen folgen müsse. Erhebe der

Kaiser eine Ortschaft zu einer Stadt, so sei darin auch ein

Bisthum zu errichten; theile der Kaiser eine Provinz in

zwei, so solle jede Provinz einen Metropoliten erhalten.

Nur erklärte es das Concil (c. 12) für unzulässig, dass der

Kaiser eine Provinz in zwei Metropolitansprengel theile,

ohne auch eine Theilung der Provinz selbst vorzunehmen.

Der Bischof einer Stadt, welche von dem Kaiser durch den

den Titel Metropole ausgezeichnet worden sei, ohne aber

wirklich Metropole einer Provinz geworden zu sein, solle

zwar ebenfalls den Titel Metropolit führen, die Pvechte aber

sollten dem wahren Metropolit verbleiben. 2) Gegen Ende des

5. Jahrhunderts griffen die oströmischen Kaiser selbständig

in die Ordnung der Kirche ein und gaben in streitigen

Eällen selbst die Entscheidung. ^)

3) Durch Beschluss der Provinzialsynode konnte die^^^^f^tf^^^^on
^ «^ Bischöfen.

Versetzung eines Bischofs von einer Kirche zu

einer andern gestattet werden. Das Verbot, dass Bi-

^) Innocenz I. an Bischof Alexander von Antiochien (um 415.

Jajffe, n. 107; Coustant, j). 850). „Ad mobilitatem necessitalum mun-
danarum ])ei ccclcsia non debet commutari honorcsque aut divisioncs

pcrpcti, quas pro suis populis facicndas duxerit Imperator."

2) Vgl. Hefele, 11, 463, 497, 517, 521; Fesshr, Kan. Proz.,

8. 152 fg., 159 fg.

^) Constitution Kaiser Zenos (474—491), c. 35, Cod. Just., I, 3.
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scliöfe die Kirche, für die sie geweiht worden waren, ver-

hissen, um in einer andern Stadt Bischof zu werden, wurde

im Orient häufig genug wiederholt ^), ohne indessen strenge

durchgeführt werden zu können. Die Apostolischen Cano-

nes (c. 14) hatten schon Ausnahmen zugelassen, sofern

zahlreiche Bischöfe (also wohl die Provinzialsynode) iln^e

Zustimmung ertheilen , und am Ende des 4. Jahrhunderts

rechnete Gregor von Nazianz jenes Verbot zu den längst

erstorbenen Vorschriften. ^) Im Westen hatten die Conci-

lien von Arles von 314 (c. 2) und von Bom (unter Siricius,

c. 13) jedes Verlassen der eigenen Kirche strengstens ver-

pönt, letzteres in Beantwortung der Anfragen gallischer

Bischöfe dasselbe dem Ehebruch gleichgestellt und mit

Amtsentsetzung bedroht. Doch hatte diese strengere An-

sicht in Gallien keine Herrschaft gewonnen. Die Statuta

ecclesiae antiqua verbieten zwar auch, dass ein Bischof aus

Ehrgeiz von einer unbedeutenden zu einer bedeutenderen

Kirche übergehe, jedoch könne er, wenn er von Geistlich-

keit und Volk einer andern Stadt gewählt werde und der

Vortheil der Kirche es verlange, durch Beschluss der Synode

versetzt werden. ^)

veruusserung 4^ Schou obcu (S. 237) ist crwähut worden, dass nach
von Kirchen- ^ ^ ^ '

s"*- den Vorschriften nordafrikanischer Synoden zu Voraus se-

rung von Kirchengut der Bischof der Genehmigung der

Provinzialsynode, bedurfte und dass Papst Hilarus im Jahre

4G1 den südgallischen Bischöfen eine ähnliche Vorschrift

ertheilte.

SJu^dirVfu ^) Das Concil von Antiochien von 341 schrieb in c. 11

ecliüfe an den
kaiserl. Hof.

^) Concil von Nicäa, c. 15; von Antiochien, c. 21; von Sardica,

c. 1 ; von Chalcedon c. 5.

2) Necmder, Kirclicngcscbichie, III, 233 (4. Aufl., 18G4).

3) Statuta cccl. ant., c. 27. ,,. .Sanc si id utilitas ecclesiae fieu-

dum poposcorit, decreto pro eo clericorum ei laicorum episcopis por-

rccto in praesentia synodi transferatur."
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vor, dass Bischöfe nur im Falle eines dringenden

Bedürfnisses sich an den kaiserlichen Hof begeben
dürfen, aber auch dann nur nach besonderer Prüfung des

Metropoliten und der Provinzialsynode und mit schrift-

licher Erlaubniss derselben. Doch muss es dahingestellt

bleiben, wie lange diese Vorschrift beobachtet wurde und

ob sie überhaupt im Abendland Eingang gefunden hat. ^)

6) Wie schon oben (S. 112) erwähnt worden, bedurfte

seit Alters die Wahl des Bischofs durch Klerus und Ge-

meinde der Bestätigung der benachbarten Bischöfe und

noch vor der Ausbildung der Metropolitanverfassung Avar

es in fast allen Theilen des Reichs Sitte, dass sich zur

Bischofswahl die Bischöfe der betreffenden Provinz in der

Stadt, wo der bischöfliche Stuhl erledigt war, versammel-

ten. 2) Doch wurde zur Giltigkeit der Wahl und Weihe

des Bischofs nur erfordert, dass mindestens zwei Bischöfe

sich dabei betheiligen. ^) Erst im 4. Jahrhundert, erst nach

der rechtlichen Anerkennung der Kirche durch den Staat

wurde von der Synode von Arles von 314 (c. 20) die An-

wesenheit von sieben, und wenn dies nicht möglich, we-

nigstens von drei Bischöfen verlangt. Diese letztere Zahl

hielt die Kirche fest, so lange sie überhaupt die alten

Normen der kirchlichen Ordnung bewahrte. Das Concil

von Nicäa bildete indessen die Befugnisse der Provinzial-

bischöfe und des Metropoliten bei der Bischofswahl weiter

^) Nach dem Concil von Sardica, c. 9, soll der Bischof, der am
kaiserlichen Hof ein Bittgesuch anzubringen hat, dieses dem Metro-
politen zusenden, der es durch einen Diakon mit Empfehlungsschrei-

ben an den Hof zu befördern habe. Doch verbot das Concil nicht

unbedingt den Bischöfen, persönlich an den Hof zu reisen. Vgl Hefele,

I, 583 fg., 587, über die Verschiedenheit des griechischen und latei-

nischen Textes in c. 9.

2) Cypricm, Ep. G7 (p. 739).

•') Constitutiones Apostolicac, III, c. 25; Canones Ap., c. 1.

Biscliofswahl
und Weihe.
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aus und gab ihnen eine feste und allgemein anerkannte

Grundlage. Nach c. 4 sollen zu jeder Bischofswahl die

sämmtlichen Bischöfe der Provinz zu einer Provinzialsynode

zusammentreten, um der Wahl des Klerus und der Gemeinde

ihre Zustimmung zu ertheilen. Ist eine solche Versamm-

sammlung wegen besonderer Verhältnisse, wie grosse Ent-

fernung u. s. w., nicht möglich, so müssen nach vorher-

gehender schriftlicher Einwilligung der abwesenden Bischöfe

wenigstens drei Bischöfe die Bischofsweihe vornehmen.

Doch ist es nicht erforderlich, dass die Bestätigung der

Wahl mit Einstimmigkeit erfolgt; eine streitsüchtige Mino-

rität wird überstimmt (c. 6). Dagegen ist zu jeder giltigen

Bischofsweihe die besondere Genehmigung des Metropoliten

nothwendig, der auch die ganze Wahlhandlung zu leiten

(c. 4, 6) und die Bischöfe zur Synode zu berufen hat (Concil

von Antiochien, c. 19). Hiermit stimmen die Vorschriften

der Concilien von Sardica von 343 (c. 6)^) und Laodicea

(c. 12) überein. Die abendländischen Concilien gaben zwar

die von dem Concil von Nicäa gegebene Vorschrift, dass

in der Hegel die vollständige Provinzialsynode zusammen-

trete, auf, hielten aber an den von dem Concil aufgestell-

ten Hauptpunkten fest:

a) Der Metropolit hat die schriftliche Zustimmung der

Provinzialbischöfe einzuholen. 2) Die Majorität entscheidet.

b) In allen Fällen ist aber die Genehmigung des Me-

tropoliten erforderlich.'^)

') c. G, in dem uns erhaltenen griechischen Texte, der ausführt,

dass , wenn ein Bischof der Aufforderung des Metropoliten, auf der

Synode zu er.selieinen oder seine Stimme schriftlich abzugelten, nicht

nachkommt, dadurch der Fortgang der Handlung nicht gehindert

werden solle.

2) II. Concil von Arles, c. 5.

^) Römische Synode von 386 (Synode von Telepte), c. 1; Synode

von Carthago von 'VJO, c. 12, von 397, c. 7; von Turin von 401, c, 1, 3;



— 415 —

c) Die Biscliofsweihe muss in Anwesenheit von drei

Bischöfen vorgenommen werden. Die Befugniss dazu steht

dem Metropoliten zu , der aber auch andere Bischöfe da-

mit beauftragen kann. ^) Das Concil von Chalcedon 451 (c. 25)

hatte übrigens vorgeschrieben, dass die Weihe des Bischofs

innerhalb dreier Monate nach der Erledigung des Bischofs-

sitzes stattfinden soll.

Die ohne Beachtung dieser Vorschriften vorgenomme-

nen Bischofsweihen Avaren nichtig und die Bischöfe, welche

sich bei einer solchen uncanonischen Weihe betheiligten,

wurden bestraft. In der gallischen Kirche bestand die

Strafe für den Fall, dass die Bischöfe aus Unwissenheit ge-

handelt haben, in der Entziehung des Rechts, künftighin bei

Bischofsweihen sich zu betheiligen und auf der Provinzial-

von Riez von 439, c. 1; Statuta eccl. ant. , c. 1. — IL Concil von

Arles, c. 5, will, dass der Metropolit, wenn unter den Provinzial-

bischöfen eine Spaltung entsteht, der Majorität zustimme, erklärt aber

c. 6, dass derjenige, qui sine conscientia metropolitani constitutus fuerit

cpiscopus, nicht Bischof sein könne. — Dass die Zustimmung des

Metropoliten zur Bischofs wähl nothwendig sei, wird auch von den

Päpsten häufig wiederholt. Vgl. z. B. Innocenz I. an Victricius von

Rouen. I^eo I. hat sogar bestimmt, dass bei einer zwiespältigen Wahl
dem Metropoliten die Entscheidung zustehen soll: ,,Quum de summi
sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus praeferatur quem cleri

plebisque consensus concorditer protulavit, ita ut si in aliam forte

personam partium sc vota diviserint, metropolitani judicio is alteri

praeferatur, qui majoribus et studiis juvatur et meritis." An Bischof

Anastasius von Thessalonich., c. 4 {Ballerini, I, 681; Jaffe, n. 189).

^) Die in der vorigen Note angeführten Stellen; ferner Concil von

Orange, c. 21. — Ziegler, Versucheiner pragmatischen Geschichte, S. 131,

bemerkt mit Hecht, dass dem Metropoliten durch keinen Canon ausdrück-

lich das Recht der Bischofsweihe zugesprochen worden sei, dass dasRecht

aber überall als bestehend angenommen werde. Vergleiche insbeson-

dere Concil von Turin, c. 1. — In den päpstlichen Schreiben wird es

sehr häufig ausdrücklich erwähnt. Pai)st Zosimus 417 {Jaße, n. 123,

12«;, 129); Bonifacius I. 422 {Jafe, n. 145) ; Leo L 445 {Joffe, n. 185)u.s. w.
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synode zu erscheinen. ^) Dagegen drohte das Concil von

Orange von 441 (c. 2) für den Fall, dass zwei Biscliöfe

einen dritten zum Bischof geweiht haben, allen dreien mit

der Strafe der Absetzung. War die Weihe gegen den

Willen des Geweihten erfolgt, so sollte derselbe einen der

erledigten Sitze erhalten.

Erledigtes Bis- 7) ^[[^ den Bcfuguissen, welche dem Metropoliten und

den rrovinzialbischüfen in Bezug auf die Wahl und die

Weihe eines neuen Bischofs zukamen, steht das Aufsichts-

reclit in Verbindung, welches der Metropolit über die Ver-

waltung des Bisthums während der Erledigung des bischöf-

lichen Stuhls ausübte. Nach alter Gewohnheit wurde die

kirchliche Verwaltung während dieser Zeit von den Geist-

lichen der bischöflichen Kirche, insbesondere dem Archi-

diakon und dem Oekonomen geführt, welch letzterer von

dem Concil von Chalcedon ausdrücklich dafür verantwort-

lich gemacht wird, dass die kirchlichen Einkünfte nicht zu

anderweitigen Zwecken verwandt werden. ^) Der Metropolit

hatte während dieser Zeit das Bisthum öfters zu besuchen,

um sich von der ordnungsmässigen Verwaltung zu über-

zeugen. ^) Indessen kam es bei bedeutenden Bischofssitzen

häufig vor, dass benachbarte Bischöfe, welche bei Gelegen-

') Concil von Turin von 401, c. 3; Concil von Riez von 430, c. 1, 2;

Concil von Tours von 460, c. 10. — Birtgham, II, c. 11, § 4, 5

(Works, I, 137 fg.), führt eine Reihe von Fällen an, in welchen gegen

die canonischen Vorschriften' die von zwei oder einem Bischof vor-

genommene Weihe eines Bischofs für giltig angenommen wurde.

^j Vgl. Bau, Die Rechte der Domkapitel während der Erledigung

oder Verhinderung des bischöflichen Stuhls (Tübinger Theol. Quartal-

schrift 1842, S. 3G5 fg.).

^) So beauftragte Ambrosius den Bischof Constantius die Kirclio

von Forum Cornelii öfter zu besuchen, donec ei ordinetur episcopus;

da er selbst durch kirchliche Geschäfte daran verhindert sei. „üccu-

patus diebus ingruentibus quadragesimae tarn loiige non possum

cxcurrerc" (Kp. 2, ad Constant. III, 7GJ).
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lieit der Exequien des verstorbenen Bischofs in die Stadt

gekommen Avaren , dort blieben , und durch Umtriebe aller

Art es dahin brachten, dass Klerus und Gemeinde sie zum

Nachfolger des verstorbenen wählten. Um diesem Miss-

brauch vorzubeugen, bestimmte das Concil von Riez von

439, dass nur der Bischof einer benachbarten Stadt, um
die Exequien zu halten, in die Stadt, die ihren Bischof ver-

loren, kommen und während der Trauerwoche, in der die

Exequien gefeiert werden, auch die Verwaltung der vakanten

Kirche führen sollte. Nach Ablauf dieser Zeit habe er

nach Hause zurückzukehren und fernerhin kein Bischof die

Stadt mehr zu betreten, bis der Metropolit die Bischöfe

der Provinz zur Bischofswahl und Weihe berufe. ^) Traten

Unordnungen ein, entstand Gefahr, dass das Kirchenvermö-

gen verschleudert werde, so w^ar es Aufgabe der benach-

barten Bischöfe einzuschreiten, die Verwaltung zu beauf-

sichtigen und ein Inventar des Kirchenvermögens anfertigen

zu lassen.^)

\

*) Concil von Riez, c. 6. ,, . .ne quis ad eam ecclesiam, quae epi-

scopum perdidisset, nisi vicinae ecclesiae episcopus exequiarum tempore

accederet: qui (späterer Zusatz : visitatoris vice) tarnen statim ecclesiae

ipsius curam districtistime gereret. ." c. 7. ,,Haec autem omnia exe-

quiarum tempore usque ad septimam defuncti diem aget. Exin sc

ecclesiae referens mandatum metropolitani simul cum omnibus sanctis

episcopis oi^perietur." — Dass der Metropolit einen Verwalter des

Bisthums zu ernennen gehabt habe, ist nicht, wie Hinschius, Kirchen-

recht, II, 221) irrthümlich angibt, in den Canonen von Riez enthalten.

^) Concil von Riez, c. 6. „..ne quid ante ordinationcm discor-

dantiura in novitatibus clericorum subversioni liceret. Itaque cum
talc aliquii accidit, vicinis vicinarum ccclesiarum inspectio, recensio

descriptioque mandatur." — In Nordafrika wurden benachbarte Bi-

schöfe zu Bisthumsverwesern (intcrvcntorcs , intercessores) bestellt

(Concil von Carthago von 401, c. 8; Cod. can. eccl. Afric. , c. 74); in

Europa lassen sich solche vor dem 6. Jahrhundert nicht nachweisen.

Die Verwaltung ward hier, und in Gallien noch später, von dem
eiiih(M"nii8(;hen Klerus geführt (II. Concil von Orleans [r)33] , c. G;

V. Concil von Paris [014 1, c. 7).

liOoiiiiic, («p«nliic-lito dos K irclitMiiocIits. I. 27
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wl^iho\ie"Me. ^) ^^^ endlicli die Wahl und die Weihe des Me-
tropoiiten. tropoHteii selbst betriift, so stand in Gallien das Reclit

der Bestätigung der Wahl und der Vornahme der Weihe

den Provinzialbischöfen ausschliesslich zu, während im

Orient diese Befugnisse den Patriarchen von Alexandrien,

Antiochien und Constantinopel, seit 451 auch dem von

Jerusulem, in Illyrien dem Bischof von Thessalonich zuer-

kannt waren. ^) Von einem Hecht des römischen Bischofs,

die Wahl der gallischen Metropoliten zu bestätigen und

sie zu ordiniren, findet sich keine Spur, und als in der

ersten Hälfte des G. Jahrhunderts das zweite Concil von

Orleans die in Verfall gerathene alte Ordnung der Wahl

und Weihe der Metropoliten wiederherstellte, wurde nur

bestimmt, dass der Metropolit von den Bischöfen der Pro-

vinz, dem Klerus und der Gemeinde des Metropolitan-

bisthums zu wählen und von sämmtlichen Bischöfen der

Provinz zu ordiniren sei. ^) Das Concil von Sardica hatte

ausserdem vorgeschrieben, dass zur Wahl und Weihe eines

Metropoliten auch die Bischöfe der benachbarten Provinzen

^) Vgl. Hinschius, Kirchenrecht, I, 538 fg.; insbesondere

S. 549; 58G.

2) IL Concil von Orleans von 533, c. 7. ,,In ordinandis metropo-

litanis episcopis antiquam institutionis formulam renovamus, quam per

incuriam omnimodis vidcmus amissam. Itaque metropolitanus episco-

pus a comprovincialibus episcopis, clericis vel populis electiis, con-

gTCgatis in unum omnibus comprovincialibus episcopis ordinetur." —
Als die südgallischen Bischöfe im Jahre 449 dem Papst Leo L mit-

getheilt hatten, dass sie den Ravennius zum Bischof von Arles gewählt

hätten, erklärte der Papst in seiner Antwort: ,,quod... Ravcnnium

consecrastis, bonum fraternitatis vestrac oi)us nostro judicio robora-

mus" (22. August 449, Jaffe, n. 213; Ballerini, I, 890). Indessen

liegt hierin nicht die Ausübung eines Bestätigungsrechts der Wahl,

da die Bischöfe dem Papst nicht nur die Wahl, sondejn auch die schon

vollzogene Weihe des Kavennius angezeigt hatten. Der Papst spricht

nur seine Zufriedenheit mit der Person des neuen Bischofs aus. Vgl.

auch BaUerini, II, 4G9, Note 38 : p. 794, Note 4.



— 419 —

eingeladen werden sollen. ^) Diese Bestimmung fehlt al)er

in dem lateinischen Text der Concilienbeschlüsse.

V. Befugnisse, welclie dem Metropoliten allein zustehen.

Bisher haben wir die Stellung des Metropoliten als des

Vorsitzenden der Provinzialsynode betrachtet. Die Synode

erschien als das mit bedeutenden Befugnissen ausgestattete

Organ der Kirchenprovinz, welches eine umfassende kirch-

liche Gewalt auf den Gebieten der Gesetzgebung, Hand-

habung der Disciplin und der anderweitigen kirchlichen

Verwaltung über die Bischöfe der Provinz auszuüben hatte.

Der Metropolit, der die Synode berief und leitete, der

überall als ausführendes Organ der Synode thätig zu wer-

den hatte, wurde dadurch im Rang, in Ansehen und Macht

über seine Mitbischöfe hinausgehoben. An die ihm als Vor-

sitzenden der Synode zukommenden Befugnisse schlössen

sich nun aber noch einige andere an, die, wenn sie auch

nicht die Bedeutung der bisher besprochnen haben, doch

zur Erhöhung seines persönlichen Einflusses beitrugen und

das Gegengewicht, welches in der Metropolitanverfassung

gegenüber der wenig beschränkten Macht der Bischöfe

innerhalb ihres Bisthums lag, in hohem Maasse verstärkten.

Abgesehen von dem Hecht, der von Klerus und Gemeinde

vorgenommenen, von den Bischöfen der Provinz gebilligten

Wahl eines Bischofs die Genehmigung zu crtheilen oder zu

versagen, wovon schon oben die Ptede war, standen dem

Metropoliten noch folgende Befugnisse zu, welche er ohne

Mitwirkung der Provinzialsynode auszuüben hatte:

1) Er hatte die Kirchen seiner Provinz zu visitiren. Visitation der
' Kirchen der

Zwar wird in keinem Canon eines Concils dem Metro- i^i'^viuz.

') Concil von Sardica, c. 6: „Xp-r ök xal fJLSTaxaXsTa^a'. xal rou;;

dcTtb rf,? ::X-r)!j'.0)(^(i)pou i-xri.p'fi'xc, cTC'.axoTCOu? Ttpo? tyjv xataaraaiv toO tt,;

|j.T]TpoTioA£w; i-'.axoTrcj.'' — Vc^l. Hefcle, I, f)71>.

97 *
:i(
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politen ausdrücklich diese Befugaiss zugesprochen; aber sie

ergibt sich aus dem Oberaufsichtsrecht, welches dem Metro-

politen zustand. Die Berechtigung zur Visitation wurde

als selbstverständlich betrachtet und demgemäss auch er-

Avähnt, z. B. in dem Concil von Turin von 401. *)

Ertheihxng der 2) Wie icder Geistliclic bedurfte auch der Bischof einer
Erlaubniss. die ^ <^

^^'"J^g^^^j"^'^^' besondern Erlaubniss, die durch das Empfehlungsschreiben

(literae formatae) des Metropoliten ertheilt wurde, um eine

Beise ausserhalb seiner Diöcese zu unternehmen. In den

Apostolischen Canonen werden in dieser Beziehung die

Bischöfe den übrigen Geistlichen ganz gleichgestellt ^), ohne

dass jedoch erwähnt würde, von wem die literae formatae

für Bischöfe auszustellen seien. Indess scheint schon frühe

den Bischöfen eine grössere Freiheit des Beisens einge-

räumt worden zu sein. Nach dem Concil von Antiochia

bedürfen Bischöfe nur zu Reisen an den kaiserlichen Hof

der Erlaubniss des Metropoliten und der Synode.'^) In

Nordafrika bedurften die Bischöfe seit dem Ende des

4. Jahrhunderts nur zu überseeischen Reisen das Empfeh-

lungsschreiben des Primaten der Provinz'*), und in Gallien

bestimmte das Concil von Vaison von 442, dass gallische

Bischöfe zu Reisen in Gallien keiner Legitimationsschreiben

') Das Concil gab, wie erwähnt, den Bischöfen von Vicnne und

Ai'les, welche um die Metropolitanrechte der Provinz Viennensis

Streit führten, den Ilath, die Proviuz zu thcilen in zwei Metropolitan-

sprengel. Jeder solle eas eclesias visitare, quos oppidis suis vi-

cinas magis esse constiterit. — Visitationsreisen des Metropoliten

llilarius von Arles werden erwähnt Vita S. Ililarii, c. IG {Balle-

rini, S. Leonis Opp. II. 332).

^) Can. Apost., c. 34: ,,MTf)S£va twv ^e'vwv ^Tttay.orcwv t)' Trp£ai3\jT£pwv

i] S'.axovwv avcu aucjTaTtxtov 7rpoi;6£X£CJ^ai."

^) Concil von Antiochien, c. 11. Der Canon bestimmt aber nicht,

wie Ilinscldvs^ Kirchenrecht, II, 2, angibt, dass der Metropolit den

Bisch(")fen zu Reisen den nöthigen Urlaub zu crtheilen habe.

*) III. Concil von Carthago von 897, c. 28; Codex cün. Afric,

c 23, .%.
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bedürfen, sondern es genüge, dass der Bischof aus der

bischöflichen Gemeinschaft nicht ausgeschlossen worden

sei. 1) Dass die Papste seit dem 5. Jahrhundert den Bi-

schöfen von Arles die ausschliessliche ßefugniss zusprachen,

Bischöfen und Geistlichen aus ganz Gallien Empfehlungs-

schreiben zu Reisen nach Rom zu ertheilen, wird später

zu erörtern sein. Nach einem Schreiben des Papstes

llilarus an die südgallischen Bischöfe von 461 ist es jedem

Geistlichen verboten, ohne Erlaubniss des Metropoliten die

Provinz zu verlassen. Versagt der Metropolit die Erlaub-

niss, so soll auf Beschwerden des Geistlichen hin der

Bischof von Arles mit den Metropoliten zweier benach-

barten Provinzen die Sache untersuchen und endgiltig ent-

scheiden. -)

ätorfestcs.
3) Bekanntlich bestanden in der Kirche seit alter Zeit

^j^g^'^Jy^"'"""'

grosse Streitigkeiten über die Feier des Osterfestes und

über die Berechnung des Tages, an welchem dasselbe zu

feiern sei. Obgleich das Concil von Nicäa die Streitfragen

zu lösen und die Zwistigkeiten zu beseitigen gesucht hatte,

so hatte das Concil doch seinen Zweck nicht völlig er-

reicht und sehr bald wurde die Kirche von neuem durch

diese Fragen entzweit. ^) In Gallien hatte schon vor dem

Concil von Nicäa das erste Concil von Arles von 314 (c. 1)

') Concil von Vaison, c. 1. „Placiiit ergo tractalu liubito cpisco-

pos de Gallicanis provinciis venientes iiitra Gallias non discutiendos,

sed solum sufficere si nullus communioncm alicujus interdixerit; quia

inter circunihabitantcs ac sibi pcno inviceni notos non tarn testimonio

indigcnt pruLi, (]uam denotatione ac dcnuntiationibus dcpravati."

2) llilarus, vom o. Dezember 4()2 {Jdffe, n. 330; 'Thiel, I, 145);

c. 3. ,,Quibus e contrario liac ratione prospicimus ut si hoc impe-

trare per alicpiani non nieruerint simultatem, cinn duobus metropoli-

taiiis pr()\ ineiaruni, (piac congriiae sunt, Arelatensis cpiscopus cuiicta

discuticns pro caiisae ([ualilale olibervanda coiistituat."

3) Ifrfcle, I, 87 fg., 32()~31->.
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die Autorität des römischen Bischofs in dieser Frage cin-

erkaunt und denselhen aufgefordert, den Tag des Oster-

festes allen Kirchen des Erdkreises anzuzeigen, i) Doch

fand auch im Abendlande dieser Beschluss keine allgemeine

Durchführung. In Nordafrika empfingen alle Kirchen von

dem Bischof von Carthago die Zeitangabe für die Feier

des Osterfestes. -) In Spanien hatte der Metropolit mit

den Frovinzialbischöfen sich über die Berechnung des Oster-

tages zu vereinigen und dann dafür Sorge zu tragen, dass

an diesem Tag überall die Feier stattfand. ^) Der Metro-

politanbischof von Mailand scheint den Bischöfen seiner

Provinz ohne vorherige Berathung den Tag des Osterfestes

verkündet zu haben. ^) In Gallien dagegen scheint auch

im 5. Jahrhundert in Bezug auf die Feier des Osterfestes

die Ansicht des römischen Bischofs für massgebend erachtet

worden zu sein"*), und noch im G. Jahrhundert bestimmt

die vierte Synode von Orleans, dass, wenn Zweifel ent-

stünden, die Metropoliten die Entscheidung vom Papst

einholen sollten. ^')

') Vgl. HefeU, I, 205.

'^) III. Concil von Carthago von 397, c. 1, 41; Cod. can. eccl.

Afric, c. 51.

^) II. Concil von Braga von 572, c. 9 {Brims, II, 41).

^) Amhrosms, Epist. 23, Ad cpiscopos per Acmiliam coiistiiuios

(II, 935).

^) Leo L an die gallischen Bischöfe vom 28. Juli 454 {Jcijf'^,

n. 290; Ballerini ^
I, 1283); nachdem sich der Papst mit dem oströ-

niischen Kaiser verständigt hatte, setzt er nun den Tag der Feier

auch für Gallien fest.

'') IV. Concil von Orleans von 541, c. 1 [Bruns, 11, 201).



Kapitel VIII.

Der Primat des Bischofs von Rom
und der gallisclie Primat des Bischofs von Aiies.

I. Der Bischof von Rom.

Die Ausbildung der Metropolitanverfassung gehört dem ^jj^j^°^
gröss^e-

4. und 5. Jahrhundert an. Sie entsprang dem Bediirfniss
^^''^^"'i«-

der Kirche, die einzelnen Gemeinden, die rechtlich selbständig

und unabhängig von einander unter einem Bischof zu ge-

schlossenen kirchlichen Gemeinwesen sich entwickelt hatten,

in höhern Verbänden zu vereinen und durch diese Ver-

einigung zu Provinzialkirchen die Gemeinden aus ihrer

Vereinzelung zu reissen und einer grössern Gesammtheit

als Glieder einzuordnen.

Seitdem das Christenthum herrschende Keligion zu

werden begann und jeder Stadtbezirk des ungeheuren Welt-

reichs auch der Bezirk eines Bischofs wurde, seitdem auch

die Keichen und Mächtigen dem Christenthum sich zuge-

wandt hatten und nicht selten die Bischöfe aus den Reihen

der hohen Staatsbeamten und der Aristokratie die heiligen

Stühle bestiegen, seitdem keine Verfolgung der Kirche mehr

zu befürchten war, sondern die Gesetzgebung sich nur be-

mühte , die Kirche und ihre Diener mit Privilegien aller

Art auszustatten, seitdem konnte der in der Kirche lebende

Drang nach grösserer äusserer Einheit sich ungehemmt

Geltung verschaffen. Nicht nur waren alle Hindernisse

entfernt, -welche der verfolgten oder der doch fortwährend

v()ii d( r VciTolgung bedrohten Kirche jede äussere Organi-
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satioii , welche über das Gebiet einer Stadt hinaiiöging,

ausserordentlich erschwerten. Je reicher sich die Kirche

aber nach aussen und innen entfaltete, um so mehr musste

auch der Gefiihr vorgebeugt werden, dass die einzelnen

Gemeinden das innere Band, Avelches sie alle bisher um-

schloss, zerreissen, in Glauben und Lehre von Glauben und

Lehre der allgemeinen Kirche abweichen, in der Bildung

der Verfassung ihre eignen Wege gehen. Es musste ver-

hindert werden, dass die bisher bewahrte und aus manchen

Stürmen gerettete innere Einheit bei dem Mangel äusserer

Organisation zerfalle und die Kirche sich in Sektenkirchen

auflöse. Es musste aber auch der Gefahr vorgebeugt wer-

den, dass die vereinzelten, jedes gemeinsamen Organs ent-

behrenden kirchlichen Gemeinden nicht widerstandslos der

kaiserlichen Allmacht unterworfen und nur Verwaltungs-

bezirke eines kirchlichen Despotismus wurden, wie die

Städte nur Verwaltungsbezirke der allgewaltigen staatlichen

Centralisation geworden waren. Der allgemeine Zug der

Verfassungsbildung in der Kirche ging während dieser Zeit

überall, im Orient wie im Occident, auf Bildung grösserer

kirchlicher Verbände, welche die einzelnen Bisthümer in

Metropolitanprovinzen, die Provinzen in Patriarchate ver-

einigten.

T)ic patri- gQ waren schon zur Zeit des Concils von Nicäa im
arcliate des
Ostens.

Orient unter den Bischöfen von Alexandrien und Antiochien

mehrere Provinzen zu grössern Verbänden vereinigt. So

wurden im Laufe des 4. Jahrhunderts, wenn nicht schon

früher, die Bischofssitze von Ephesus, Ileraklca und Cäsa-

rea die Älittelpunkte grösserer Sprengel, die mehrere Pro-

vinzen umfassten, während sie selbst seit dem Ende des

4. Jahrhunderts dem Uebergewicht des immer mächtiger

werdenden Stuhls von Constantinopel sich beugen mussten

und seit der Mitte des 5. Jahrhunderts (Concil von Chal-

ccdon 451) dem Bischof der Hauptstadt des östlichen Reichs
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untergeordet wurden. Zugleich hatte der Bischof von Jeru-

salem, gestützt auf die historische Bedeutung seines Sitzes,

den gleichen Rang und die gleichen Hechte über mehrere

Provinzen erworben, wie sie die Bischöfe von Alexandrien,

Antiochien und Constantinopel besassen.

Alexandrien, Antiochien, Constantinopel und Jerusalem

Avaren die vier grossen Patriarchate^), in welche sich die

Kirche des oströmischen Reichs gliederte, und welche in

ihrer Vereinigung unter der Gewalt und dem Schutze des

Kaisers die Einheit der Kirche wahrten und Abwehr von

Irrlehre und Spaltung zur gemeinsamen Aufgabe hatten.^)

Eine andere Entwicklung nahm die Verfassung der j^^® JJ^*^^'^J|j

Kirche im Occident. Von früh an hatte der Bischof der ^'*"'^^*

Beichshauptstadt im ganzen römischen Reich in grossem

Ansehen gestanden. Der ganze Erdkreis, soweit er der

römisch-griechischen Bildung zugänglich war, blickte nach

Rom als dem Mittelpunkt der Macht, des Reichthums, des

geistigen Lebens. Dorthin strömten von allen Theilen des

ungeheuren Reichs alle hervorragenden Elemente, die geisti-

gen und materiellen Schätze aller Völker des Mittelmeers.

Von dort aus wurde das Schicksal ganzer Provinzen ent-

schieden, wie von dort aus in das Leben einer jeden Ge-

meinde eingegriffen wurde. Wie Rom auf allen Gebieten

*) Die Bezeiclinung Patriarch war im 4. Jahrhundert noch Ehren-

name für jeden Bischof und erst seit dem Concil von Chalcedon 451

wurde der Patriarchentitel auf die vier Hauptkirchen im Osten be-

schränkt. Fichler^ Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen

dem Orient und Occident, 11, 619. Doch wurde auch noch später der

Titel Patriarch in allgemeinerer Bedeutung gebraucht. HinscJiiiis,

I, 54G.

'^) Doch gab es auch im Orient einige Metropoliten, welche sich

eine Selbständigkeit bewahrt hatten und in keinem Patriarchalver-

band standen. Jiingham, II, c. IS (Works, I, 21G fg.); Ifnischius,

\, 578 f^r.
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des öffentliclien, geistigen und wirtliscliaftlichen Lebens als

Haupt- und Mittelpunkt der Welt galt, so musste es sich aucli

gleichsam von selbst ergeben, dass die christliche Gemeinde

in Rom schon im 2. und 3. Jahrhundert die dem Ansehen

nach erste christliche Gemeinde der Erde und der Bischof

von Rom dem Range nach der erste unter den Brüdern

war. Seit dem 3. Jahrhundert Avurde diesem Vorrang der

römischen Bischöfe, der auf der politischen Bedeutung der

Reichshauptstadt beruhte, auch eine rein kirchliche Grund-

lage gegeben. Nach der kirchlichen Ueberlieferung sollten

die Apostel Petrus und Paulus die Christengemeinde zu

Rom gegründet haben. Der Bischof von Rom galt dem-

nach als der Nachfolger beider, als der Vorsteher der

Kirche des Petrus und Paulus. In der römischen Kirche

schien deshalb vor allen andern die apostolische Tradition

bewahrt und bei ihrer Feststellung musste das Zeugniss

der römischen Kirche von massgebender Bedeutung sein.

An den Bischof von Rom wandten sich die andern Kirchen,

um in schwierigen Fragen von ihm und den ihn umgeben-

den Bischöfen Italiens Rath und Belehrung zu empfangen,

und selbst die heidnischen Kaiser erkannten die hohe Auto-

rität, welche der römische Bischof in der ganzen Christen-

heit genoss, an, indem sie, um Streitigkeiten in der Kirche

zu entscheiden, das Urtheil den Bischöfen von Rom und

Italien überliessen.

Autorität des Indcsseu war ausserhalb Italiens diese Autorität nur
Bischofs von

Kom.
g^j^g moralische. Es lässt sich nicht nachweisen, dass vor

Constantin der Bischof von Rom ausserhalb Italiens irgend-

welche Befugnisse ausgeübt hätte, insofern er nicht in ein-

zelnen Fällen um seinen Rath angegangen worden ist. Eine

verfassungsmässige Unterordnung der Kirchen ausserhalb

Italiens unter Rom war vor dem 4. Jahrhundert weder

vorhanden noch auch von irgend einem römischen Bischof

in Anspruch genommen. Als Constantin sich um die kircli-
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liehen Angelegenlieiteii zu kümmern begann und sich be-

mühte, die Streitigkeiten, welche die kirchliche Einheit zu

zerstören drohte, zu beseitigen, übertrug er die Entschei-

dung der Streitfragen nicht dem römischen Bischof, son-

dern Synoden, deren Zusammensetzungen nicht der Bi-

schof von Bom bestimmte. So berief er schon 313 zu

einer Synode nach Bom 3 gallische und 16 italienische

Bischöfe zur Aburtheilung der von den Donatisten gegen

Bischof Cäcilian von Carthago erhobenen Anklagen. So

berief er im folgenden Jahre zu einer grössern Synode

nach Arles Bischöfe aus fast allen westlichen Provinzen

des Beichs, aus Italien, Gallien, Spanien u. s. w. Wie im

Jahre 313 auf der römischen Synode der Bischof von Bom
den Vorsitz führte, so im Jahre 314 in Arles der Bischof

von Arles, obgleich der Bischof von Bom durch zwei

Priester und zwei Diakonen vertreten war. ^) Das Concil

fasste endgiltige Beschlüsse und theilte dieselben nach-

träglich dem römischen Bischof mit, damit er dieselben den

ihm untergebenen Bischöfen bekannt mache. ^)

^) Die Unterschriften des Concils von Arles sind nicht mehr er-

halten; wohl aber ein Personalverzeichniss, sowie die Unterschriften

des von dem Concil an den römischen Bischof erlassenen Schreibens,

die jedoch nicht ganz mit einander übereinstimmen. Mansi, II, 469,

476; vgl. Ballerini, II, 851, 1018; Hefele, I, 201. In beiden steht

der Name des Bischofs von Arles voran; die Namen der römischen

Gesandten folgen erst an fünfter Stelle. Vgl. Schulte, Stellmig der

Concilien, Päpste u. s. w., S. 74.

-) Die Synode, von dem Kaiser zur Entscheidung der donatisti-

schen Streitigkeiten berufen, fasste aus eigener Initiative noch eine

Reibe wichtiger Beschlüsse über Lehre und Disciplin. Sie sandte

dieselben mit einer kurzen Vorrede an den römischen Bischof Syl-

vester (Quid decrevimus commune consilio caritati tuae significamus,

ut omnes sciant, quid in futurum observarc debeant) und richtete

ausserdem noch ein grösseres Schreiben mit einem kurzen Auszug
aus denselben an ihn {Manai , II, 461)). ,,riacuit etiam a tc, qui ma-
jores dioeccses tenes, per te potissimum omnibus insinuari*' {Xolte,
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äi'von Kicäal
Die Bcdeutuiig und das Aiisclicii, welche dem rönii-

scheii Stuhl zukamen, mussten aber klar hervortreten bei

dem ersten grossen Concil, in welchem zum ersten Mal die

gesammte Kirche des weiten römischen Reichs ein einheit-

liches Organ gefunden und über Lehre und Verfassung der

Kirche hochwichtige Grundsätze verkündet hatte , die all-

gemeine Anerkennung forderten und überall allgemeine

Anerkennung fanden. Gerade hier aber zeigte es sich,

dass, so hoch auch das Ansehen des römischen Bischofs

stand und so unbestritten er als der erste Bischof des

Reichs galt, er nicht als Vertreter der Gesammtkirche

angesehen wurde, dass ein päpstlicher Primat iiicht existirte.

Die erste allgemeine Synode der Christenheit wurde, wie

nicht bestritten werden kann, von dem Kaiser berufen. ')

Den Ehrenvorsitz auf der Synode führte der Kaiser, wäh-

rend derselbe die Leitung der eigentlichen Verhandlungen

Tübinger Theol. Quartalsclirift, 18G7, S. 54, will statt dessen lesen:

,,qui ninjoris dicoeeseos g-iibernaciila tcnct." Hefele, 1, 20 t, stimmt

ihm zwar zu, trotzdem aber hat diese, jeder handschriftlichen Grund-

lage entbehrende Conjectur keine Berechtigung). Der Ausdruck

majores dioeceses dürfte sich daraus erklären, dass der römische

Bischof der einzige im römischen Ecich war, dem die Bisthümer

zweier staatlichen Diöcesen, nämlich der Diöcese des Vicarius Italiae

und der des Vicarius Urbi, untergeordnet waren.

^) Eusehnis, Vita Constant, III, c. 6. Hefele, I, 8, meint, da uns

keines der Bcrufungsschi eiben erhalten sei, so könnten wir auch nicht

wissen, ob sie einer vorausgegangenen Rücksprache mit dem Papste

gedachten oder nicht. Gewiss nicht. Aber wir dürfen auch nicht

aus der Angabe des Concils von Constantinopel von G80 {Mansi, XI,

6G1) und aus dem in spätem Jahrhunderten angefertigten Liber

liontificalis schliessen, dass der Kaiser und der Papst Sylvester

gemeinschaftlich die Synode berufen haben, wie dies Ilefele zu tliun

geneigt ist. Noch weniger kann selbstredend die Nachricht Bujins,

(Ilist, eccl. cont., I, c. 1), dass der Kaiser ex sententia sacerdotum die

Synode berufen habe, zu Gunsten Roms verwerthet werden, obgleich

auch dies versucht wurde.
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kirchlichen Vorsitzenden überliess. ^) Wer diese Vorsitzen-

den waren, ist nicht unbestritten. Doch darf als sicher

angenommen werden, dass der Vorstand gebildet wurde

aus dem Bischof Osius von Cordova, dem Vertrauten und

kirchlichen Rathgeber des Kaisers, und den beiden Priestern,

welche der Papst als seine Vertreter gesandt hatte. Da-

gegen muss es dahingestellt bleiben, ob Osius als Stell-

vertreter des Papstes diese Würde bekleidete oder aber ob

ihn der Kaiser als Mitglied des Präsidiums bezeichnet hatte.

Wie dem aber auch sei, jedenfalls trat in der Thatsache,

dass die Vertreter des römischen Bischofs zur Leitung der

allgemeinen Synode berufen waren , die allgemeine Ueber-

zeugung hervor, dass der Bischof von llom dem Bange

nach als der erste Bischof der Kirche zu verehren sei. ^)

Was endlich die Giltigkeit der Beschlüsse des Concils

von Nicäa betrifft, so lässt sich nicht nachweisen, dass zu

denselben eine besondere Bestätigung durch den Papst

nothwendig gewesen oder auch nur ertheilt worden

wäre. Wie die übrigen Theilnehmer der Synode hatten

die Vertreter des Papstes die Beschlüsse unterschrieben.

Der Kaiser erhob dieselben am Ende der Synode sofort

zu Beichsgesetzen und forderte von allen seinen Unter-

thanen genaue Befolgung derselben. ^) Schon hierdurch

ist erwiesen, dass die kirchliche Giltigkeit der Beschlüsse

nicht von einer besondern Annahme durch den Papst ab-

hängig gemacht wurde, und diese Thatsache kann weder

durch gefälschte und unächte Dokumente aus dem 6. und

spätem Jahrhunderten noch durch eine Bemerkung einer

') Ilefelc, I, 38; Ettsehius, Vita Constant., III, c. 13.

'^) HefeUj I, 39 fg., dem Schulte, Stellung, S. 65, beistimmt, grün-

det seine Annahme, da^s Osius als Legat des Papstes das Präsidium

geführt, insbesondere auf (ielasius von Kyzikos (Volumen actorum conc.

Nie., If, 5; Maust, U, 806) und auf das Vcrzeiehniss der Ilntersehriften.

•') Siehe Hefcle, C'onciliengeschic.-hle, I, 44.
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römisclien Synode von 485 erscliüttert werden. ^) Irgend

eine glaubwürdige Nachricht, dass eine solche Bestätigung

eingeholt worden sei, liegt nicht vor.

Canon G des Das Concü von Kicäa hat aber auch über die Stellung
Conc:ls von *-'

Nicäa. (^gg i'ömischen Bischofs selbst eine Bestimmung aufgenom-

men, von deren Erklärung wesentlich die Ansicht über die

Befugnisse des Papstes im 4. Jahrhundert abhängig ist.

Nachdem in Canon 4 und Canon 5 das Concil bestimmt

hatte, welche Rechte in Bezug auf Wahl und Ordination eines

neuen Bischofs dem Metropoliten und denProvinzialbischöfen

zustehen, sowie welche Befugnisse der Provinzialsynode zu-

kommen, fährt Canon 6 fort: ,,Die alte Sitte, die in Aegypten,

Libyen und in der Pentapolis stattfindet, behalte auch ferner

ihre Giltigkeit, dass nämlich der Bischof von Alexandrien

über alle diese (Provinzen) Gewalt habe, da auch für den

römischen Bischof ein gleiches Verhältniss besteht." ^) Es

fragt sich, welche Rechte wurden dem Bischof von Alexan-

drien hierdurch bestätigt? Welche Rechte sind es, die in

gleicher Weise dem Bischof von Rom zustanden? End-

lich in welchem Gebiet übte der Bischof von Rom diese

Rechte aus?

I

') Dass das Schreiben der Synode von Nicäa an Papst Sylvester

eine Fälschung ist, wird allgemein anerkannt und es beruht wohl

nur auf einem Versehen, dass Schulte^ Stellung, S. 107, dasselbe als

acht annimmt. — Das römische Concil von 485 schrieb an die orien-

talischen Bischöfe: ,,trecenti decem et octo patres apud Nicaeam con-

gregati confirmationem rerum atque auctoritatem s. llomanae ecclesiae

detulerunt" {Thiel, I, 255). — Socrates (Hist. eccL, II, 8), auf den

man sich häufig beruft (so auch Ilefde, 1, 46), sagt nicht, dass die

Beschlüsse der Synoden der Genehmigung des römischen Bischofs

bedürfen, sondern nur, dass kein kirchlicher Canon ohne vorherige

Berathung des römischen Bischofs erlassen werden solle (;j.y] (5£u Tiotpa

tt;^ y-ibitj/r^'i toO oTX'.ctxo'tiou 'Pt6|j,TQ? ta; ^/xATjaia? /.avovi^^stv).

^) Ta ap^afa I'^y] y.paT£'!ia) ta cv ÄlyüTZXM xa\ Atßi>-f] y.y.\ Mi'mxizo'kit.,

y.y.\ To'j iV tV] To')ij.Tj ^t^'.ctxo-w toOxo auvY^bsc idzvi.
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Die Prozinzen iVegypten, Libyen und Pentapolis bilde-

ten im Jahre 325 noch keine besondere staatliche Diöcese,

gehörten vielmehr damals noch zur Diöcese Oriens, wurden

jedoch später zwischen 3G5 und 386 mit der in dem Canon

nicht genannten Provinz Thebais zu der Diöcese Aegypten

unter einem Praefectus Aegypti, der den Vicarii des Prae-

fectus Prätorio gleichgestellt wurde, zu einer selbständigen

Diöcese vereinigt. ^) Es darf mit Wahrscheinlichkeit an-

genommen werden, dass von der Synode die Provinz The-

bais (Oberägypten) unter Aegypten mit inbegrifi'en worden

ist. ^) Aus dem Wortlaut und dem Zusammenhang, in wel-

chem der Canon steht, geht nun unzweifelhaft hervor, dass

dem Bischof von Alexandrien eine Ausnahmestellung be-

stätigt wird, die ihm vor den übrigen Metropoliten zu-

kommt. ^) Diese Ausnahmestellung beruhte zunächst und

hauptsächlich darauf, dass, während nach Canon 4 in jeder

Provinz ein Metropolit bestellt sein soll, der Bischof von

Alexandrien über mehrere Provinzen Gewalt hat. Dabei

lässt der Canon 6 unerwähnt, ob in jeder dieser Provinzen

ein Metropolit vorhanden war, der unter dem Bischof von

Alexandrien stand, oder aber ob der letztere die Metropo-

litanrechte in allen vier Provinzen ausübte. Da nun aber

in der Mitte des 4. Jahrhunderts die Existens eines Me-

tropoliten der Provinz Pentapolis nachgewiesen ist, da

wahrscheinlich zur Zeit des Concils von Nicäa auch ein

Metropolit der Provinz Thebais existirte, da endlich in

der Mitte des 5. Jahrhunderts der Bischof von Alexandrien

^) Mommsen, Verzeichniss der römischen Provinzen, aufgesetzt

um 297, S. 494 fg.

^) Macisscn, Der Primat des Bischofs von Kom und die alten

Patriarchalkirchen (1853), S. 30-39"; Hefele, I, 290; Hinschius, I, 539.

3) Dagegen in neuerer Zeit nur Pichler ^ II, 618, der, ohne auf

die neuern Untersuchungen Rücksicht zu nehmen, behauptet, dass in

('anon 6 nur von der Metrox^olilangewalt die Hede sei.
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10 Metropoliten unter sich hatte, so muss angenommen

werden, class auch schon zur Zeit des Concils von Nicäa

dem Bischof von Alexandrien Metropoliten einzelner Pro-

vinzen unterstanden, i) Doch hatte die Metropolitanverfas-

sung weder damals noch später eine vollständige Ausbildung

in Aegypten erfahren. Denn das wichtigste Recht des

Metropoliten hatte der Bischof von Alexandrien sich selbst

vorbehalten. Der Bischof von Alexandrien hatte

das Hecht, alle Bischöfe sämmtlicher obengenann-

ten Provinzen zu ordiniren.^) Den Metropoliten der

einzelnen Provinzen war nur die Befugniss gelassen, die

Wahl der Bischöfe ihrer Provinz zu bestätigen, sodass erst

nach dieser Bestätigung der Bischof von Alexandrien die

Ordination vornehmen konnte. ^) Es kann keinem ernst-

lichen Zweifel unterliegen, dass diese dem Bischof von

Alexandrien zustehende Befugniss in Betreft* der Ordina-

tion der Bischöfe unter der Gewalt verstanden wird, welche

der Canon (3 dem Bischof von Alexandrien bestätigt.

Fragen wir nun, welche Rechte des Bischofs von Rom
mit dieser Gewalt verglichen werden, so ist, da auch der

zweite Theil des Canon von der Bestätigung und Ordination

neuerwählter Bischöfe handelt, nur möglich, dass auch die

Rechte des Bischofs von Rom sich hierauf beziehen. Die

Auslegungen der Cardinäle Baronius und Bellarmin, wor-

nach in dem Canon eine Bestätigung der Rechte des Bi-

schofs von Alexandrien durch den Papst enthalten wäre^).

1) Siehe die Belegstellen bei Maassen, S. 20—2G; Hefde, l, 301

—303; Ilinschnis, I, 530 fg.; Phillips, Kirchenrecht, II, 30 fg.

2) Maassen, S. 24.

^) Maassen, S. 26. — Canon 6: ,,xaioAOD öe TrpoÖY^Xov ^kscvo, oti.

\j.z^{6.):(\ auvoöoc uigiaz \y.r\ <5£iv eivat £tcic>x.otcov."

^) Baronius, Annal. a. 325, n. 126. — Bellarmin, De Rom. Pontif.,

JI. 0. 13. Vgl. Maassen, S. 87.



— 433 -

bedürfen ebensowenig wie die Behauptung neuerer Schrift-

steller, dass die Rechte des Bischofs von Alexandrien über

Aegypten mit der Primatialgewalt des Papstes in Vergleich

gesetzt wäre, einer besondern Widerlegung. Jede Erklä-

rung des Canon, die in demselben nicht mehr finden will,

als darin enthalten ist, muss davon ausgehen, dass die

Rechte der Bischöfe von Alexandrien und Rom ähnlichen

Inhaltes sein müssen, um mit einander verglichen werden

zu können.

Die Rechte des Bischofs von Alexandrien sind 'aber

dadurch von den Rechten der gewöhnlichen Metropoliten

unterschieden, dass ihm nicht blos das Bestätigungs- und

Ordinationsrecht der Bischöfe einer weltlichen Provinz

zusteht, sondern der Bischöfen mehrerer Provinzen, von

denen w^ahrscheinlich eine oder zwei noch besondere Me-

tropoliten hatten, die unter dem Bischof von Alexandrien

standen. Auch der Bischof von Antiochien, dessen Vor-

rechte im Canon 6 im Anschluss an die Stelle über den

Bischof von Alexandrien bestätigt werden, hatte über meh-

rere Provinzen, denen je ein Metropolit vorstand, höhere

Befugnisse, die sich aber von denen des Bischofs von Alexan-

dria dadurch unterschieden, dass ihm nur das Ordinations-

recht der Metropoliten zustand, während die einfachen

Bischöfe von dem betreffenden Metropoliten unter Zustim-

mung des Bischofs von Antiochien ordinirt wurden. ^)

Da nun nicht die Rechte des Bischofs von Antiochia,

sondern nur die des Bischofs von Alexandria mit denen

des Bischofs von Rom auf dieselbe Linie gestellt werden,

so muss das Verglichene das beiden allein eigenthümliche

^) Die Belegstellen bei Maassen^ S. 41 fg.; Hefele, I, 363 fg.;

JLinschius, I, 540. — ("anon G (im Anschluss an die Stelle S. 430,

Note 2) : „6[jLo(a)? Se y.a\ xaxa !\vTiox£iav y.y\ £v TaT; 'IWoli^ ^:iapx^3ci? toc

ripiaßeta aw^e^^ai Tat; ^xxXY;a(ats."

JiOpniiig, (Josohichte dea Kirclienrerhta. J. 28
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Verhältniss sein. Dies bestellt aber darin, dass der Bi-

schof von Rom wie der von Alexandrien die Bischöfe aus

niehrern weltlichen Provinzen zu ordiniren haben.

Mit dem Bestätigungs- und Ordinationsrecht des Bi-

schofs von Alexandrien war allerdings auch die Befugniss

verbunden, die untergebenen Bischöfe zu einer Synode zu-

sammenzurufen und über sie die Disciplinargewalt auszu-

üben. Da hierin aber keine charakteristische Verschieden-

heit der Rechte des Bischofs von Alexandrien lag, wie denn

dem* Bischof von Antiochia ebenfalls das Recht zukam, die

Bischöfe der verschiedenen Provinzen seines Sprengeis zu

einer Synode zu berufen und sie seiner obersten Disciplinar-

gewalt unterstanden^), so kann auch hierin nicht der Punkt

der Vergleichung der Rechte von Rom und Alexandria lie-

gen. Selbst wenn erwiesen wäre, was aber nicht erwiesen

ist, dass dem Bischof von Rom diese letztere Befugniss

über das ganze Abendland zugestanden hätte, so könnte

darauf der Canon G seine Vergleichung nicht beziehen.

Da nun aber für die Zeit des Concils von Nicäa sich nicht

nachweisen lässt, dass dem Bischof von Rom die Befugniss

zugestanden habe, die Bischöfe des Abendlands zu einer

Synode zu berufen und über sie eine Disciplinargewalt

auszuüben 2), so kann um so weniger in dem Canon G ein

Zeugniss dafür gefunden werden, dass der Bischof von

Rom von der ersten ökumenischen Synode als Patriarch

des Abendlandes anerkannt worden wäre. ^^)

') Theodoret, Ep. 81 (IV, P. 2, p. 1130); Bingham, II, c. 17, § 13

(Works, I, 209).

2) Von beiden Punkten wird später noch die Rede sein.

^) Die meisten neuern katholischen Canonisten finden in dem
Canon 6 eine ausdrückliche Anerkennung des Patriarchats des Bischofs

von Rom über das ganze Abendland, d. h. über die Provinzen der

westlichen Reicbshälfte. Doch soll die politische Eintheilung des

Reichs in die östliche und westliche Hälfte dem römischen Patriarchal-
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Wenn die Vertheidiger der Ansicht, dass in Canon 6

die Patriarclialgewalt des Bischofs von Rom über das ganze

Abendland anerkannt worden sei, sagen, dass „bei der Ver-

weisung auf die Analogie des Bischofs von Rom das den

Vergleich motivirende Rechtsverhältniss keineswegs in allen

einzelnen Beziehungen ein gleiches gewesen sein müsse" ^),

so ist dies ganz richtig. Soll aber die Vergleichung einen

Zweck haben, so muss das Verhältniss verglichen werden,

welches den beiden in Vergleich gezogenen Subjekten ge-

meinschaftlich und ihnen allein eigenthümlich ist.

Der Fortbestand der dem Bischof von Alexandria zu-

stehenden Rechte wird damit gerechtfertigt, das dem Bischof

vom Rom dieselben Rechte zustehen. Eine solche Recht-

fertigung war aber für die Befugnisse des Bischofs von

Alexandria geboten und nur für sie erforderlich, weil

diese Befugnisse im Widerspruch standen mit dem Canon 4

der Synode, welcher vorschrieb, dass in jeder Provinz von

dem Metropolit der Provinz die Bestätigung und Leitung

der Wahl der Bischöfe zu erfolgen habe. Eine höhere

Gewalt über die Bischöfe mehrerer Provinzen stand auch

dem Bischof von Antiochia zu; der Vergleich wird aber

nur gezogen zwischen Alexandria und Rom. Also nicht der

Unterschied der höhern von der einfachen Metropolitan-

gewalt ist das Moment, welches den Vergleichungspunkt

bildet 2) , sondern die Befugniss, die Wahl der Bischöfe in

mehrern Provinzen zu leiten und die Bischöfe zu ordiniren.

gebiet nur den Namen gegeben, für das Verhältniss selbst keine

ursächliche Bedeutung gehabt haben. So Phillips, Kirchenrecht, II,

37 fg.; Hefele, I, 399; Walter, Kirchenrecht, § 155 (14. Aufl., S. 363);

insbesondere Maassen, S. 120, dessen angeführte Schrift der Verthei-

digung dieser Ansicht gewidmet ist. Sie wird auch getheilt von

Schulte, System des katholischen Kirchenrechts (1856), S. 201 fg.;

Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (3. Aufl., 1873), S. 234.

') Maassen, S. 133.

'^) wie Maassen S. 133 sagt.

28*
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Metropolitan- ^^T^^ [^ ^Qy Tliat liGss sicli iii Bgzuc^ liierauf auch der
bezirk des li\- ^

Rom^ -iS!
Vergleich mit voller Berechtigung ziehen. Zur Zeit des

Concils von Xicäa übte der Bischof von Rom unbestritten

diese Befugniss über alle bischöflichen Kirchen Italiens

aus. Zwar war Italien in Folge der diocletianischen Reichs-

theilung (292) in 17 Provinzen eingetheilt worden. ^) Die-

selben bildeten eine der drei Diöcesen der Präfectura

Italiae und standen unter zwei Vicarii, von welchen der

eine in Rom residirte und daher Vicarius in Urbe oder

Vicarius Urbis hiess, der andere in Mailand seinen Sitz

hatte und den Titel Vicarius Italiae führte. Sämmtliche

Bisthümer dieser 17 Provinzen waren dem Bischof von

Rom untergeben, der die Wahl der Bischöfe leitete, sie

bestätigte und ordinirte. Die Metropolitanverfassung fand

erst in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts Eingang,

während bis dahin der Bischof von Rom die Metropolitan-

rechte über ganz Italien ausübte. ^)

^) Einige derselben werden in dem veroneser Vcrzeichniss von

297, das an dieser Stelle lückenhaft ist, nicht aufgeführt, obgleich sie

damals unzweifelhaft bestanden, wie Sicilien und Sardinien. Andere

sind erst im Laufe des 4. Jahrhunderts gebildet worden, wie die

Provinzen Aemilia und Flaminia et Picenum annonarium. Vgl. Momm-
sen, Veroneser Vcrzeichniss, S. 513 fg.; Böcking, Notitia Dignitatum

occid., p. 439 fg. ; Marquart, Römische Staatsverwaltung (1873), I, 81 fg.

-) Bachiiiij De eccl. hierarcliiae originibus (Mutinao 1703), P. 11,

c. 3, p. 317; Bianchi , Della Potestä e della Politia della Chiesa

(Romae 1746), L. II, c. 1, § 16, IV, 260 fg. — Hinschius, I, 102, 213,

558; Phillips, V, 382. Die Unterordnung der Bischöfe ganz Italiens

unter den Bischof von Rom geht insbesondere hervor aus dem Syno-

dalschreiben der Synode von Sardica 343 an Papst Julius, in welchem

er beauftragt wird, die Synodalbcschlüsse den Bischöfen von Sicilien,

Sardinien und Italien mitzutheilen: (Tua autem excellens jirudontia

disponere debet, ut per tua scripta qui in Sicilia, qui in Sardinia et

in Italia sunt fratres nostri quae acta sunt et quae definita, cognoscant.

Jlansi, III, 41). Italia kann nicht, wie Ziegler, a. a. 0., S. 96, meint,

hier die Diöcese des Vicarius Urbis bedeuten, da dieselbe niemals mit
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Mochte es nun auch in andern Theilen des Abend-

landes, in denen die Metropolitanverfassung zur Zeit des

Concils von Nicäa noch nicht durchgeführt war, vorkom-

men, dass ein Bischof die Bischöfe anderer Provin-

zen ordinirte, so bot doch jedenfalls die Befugniss des

Bischofs von Rom das hervorragendste und bekannteste

Beispiel, dass ein Bischof über zahlreiche grosse Provinzen

Bestätigungs- und Ordinationsrechte ausübte.

Diese Auslegung des Canon 6 des Concils von Nicäa suburbicaii-
^ ^

^

sehe Kirchen.

findet nun ihre Bestätigung durch die Inhaltsangabe, welche

Rufinus in der Fortsetzung der Kirchengeschichte des Euse-

bius davon gibt. ,,Es soll auch in Alexandria und in der

Stadt Rom die alte Gewohnheit befolgt werden, dass jener

für Aeg3^pten und dieser für die suburbicarischen Kirchen

Sorge trage." ^) Allerdings ist der letztere Ausdruck ausser-

ordentlich bestritten und es wird zunächst nothwendig sein,

diesem Namen bezeichnet wird, übrigens Sicilien und Sardinien auch

zu derselben gehörten, sondern nur das italienische Festland, das bis

auf Diokletian allein Italien hiess und im Sprachgebrauch des täglichen

Lebens auch späterhin diesen Namen behielt, während allerdings seit

Diokletian Sicilien, Sardinien und Korsika zu der Diöcese Italia ge-

hörten. Mit dem 4. Jahrhundert hatte Italia drei Bedeutungen: 1) das

Festland nach dem altern offiziellen Sprachgebrauch; 2) der Ver-

waltungsbezirk des Präfectus Prätorio , und 3) der Verwaltungs-

bezirk des Vicarius Italiae , der die nördlichen Provinzen umfasste.

Auch die Nichterwähnung von Korsika in dem Schreiben des Concils

von Sardica beruht auf älterm Sprachgebrauch, da bis auf Diokletian

Korsika mit Sardinien eine Provinz bildete und unter Sardinia immer

die combinirte Provinz zu verstehen ist. Erst Diocletian trennte die

beiden Inseln. Marquardt^ a. a. 0., S. 97, 98.

^) Hist. eccl., X (I), c. G: „Et ut apud Alexandriam et in urbe

Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel ille Aegypti vel hie subur-

bicariarum ecclesiarum sollicitudineni gerat." — Der Sinn des Canon G

von Nicäa ist nur ungenau wiedergegeben. Die Rechte Alexandriens

werden nicht unter Berufung auf die gleichen Rechte Roms bestätigt,

wie in c. 6, sondern die Rechte beider Kirchen werden gleiclimässig

bestätigt. Ferner ist der Canon G in zwei zerlegt.
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sich über den Sinn desselben zu verständigen. Seit dem

Beginn des 17. Jahrhunderts ist die Frage fast ununter-

brochen mit grosser Lebhaftigkeit erörtert worden und

keiner der Hauptansichten ist es bisher gelungen, die an-

dern vollständig zu verdrängen. Da neben den suburbi-

c arischen Kirchen, die ausser bei Ruiinus nur noch in

einer noch zu erwähnenden alten Uebersetzung des Canons

vorkommen, in den römischen Gesetzen dieser Zeit mehr-

tacli suburbicarische oder urbicarische Regionen
als ein staatlicher Verwaltungsbezirk erwähnt werden,

so dreht sich der Streit um die Fragen: 1) was ist unter

den suburbicarischen Regionen zu verstehen? und 2) ent-

spricht das Gebiet der suburbicarischen Kirchen dem der

suburbicarischen Regionen oder hat der erstere Ausdruck

eine selbständige kirchliche Bedeutung? Jacobus Gotbofre-

dus und Salmasius, welche den Streit eröifneten, wollen

unter den suburbicarischen Regionen nur den innerhalb

des hundertsten Meilensteins im Umkreise Roms belegenen

Verwaltungsbezirk des Gouverneurs von Rom, des Prä-

fectus Urbi, verstehen. Diese Ansicht hat auch in neuster

Zeit noch Anhänger gefunden, so insbesondere Savigny,

Böcking, Maassen, Hefele, Walter und andere.^) Gegen

') Vollständige Angabe der altern Literatur in der Vorrede zu

Jac. Gothofredi Opera Juridica minora (ed. Trotz, Lugd. Bat. 1733,

p. 16). — Gothofredus in der anonym erschienenen Schrift: ,,De sub-

urbicariis regionibus et ecclesiis scu de praefectura et episcopi urbis

Romae dioecesi conjectiira, Francof. 1618; ferner Commentar zu c. 2,

(od. Theod., II, 16 (I, 185, auch IV, 19) und Vindiciae pro conjectura

adv. censuram J. Sirraondi 1619. — 67. Salmasius in der anonym er-

schienenen Schrift: Aniici ad amicum de suburb. regionibus et eccle-

siis epist., Paris 1619 (Epistol. I, 1. Lugd. Bat. 1656) und desselben:

Eucharisticon J. Sirmondo pro Adventoria, Paris 1621. — von Savigny^

Vermischte Schriften, H, 105. Böcking^ Not. Dignit. occ, p. 172. —
Maassen^ a. a. 0., S. 102 ^g. Hefele, I, 398. Walter, Geschichte des

Komischen Rechts (2. Aufl. 1860), I, § 389. Kirchenrecht (14. Aufl.), S.364.
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diese Ansicht trat aber der gelehrte und scharfsinnige Jesuit

Jacob Sirmond auf und erklärte die suburbicarischen Ke-

gionen für die dem Vicarius Urbis unterstellten Pro-

vinzen der südlichen Hälfte der Halbinsel. Er hat nach-

gewiesen, dass in zahlreichen Gesetzen dieser Verwaltungs-

bezirk mit jenem Ausdruck bezeichnet wird und nachdem

neuerdings Mommsen diese Nachweisungen vermehrt und

gegen die wider seine Ansicht gerichteten Angriffe verthei-

digt hat, kann für eine unbefangene Betrachtung kaum

ein Zw^eifel bleiben, dass suburbicarische Regionen nicht

das innerhalb des hundertsten Meilensteins belegene Ge-

biet, sondern den Bezirk des Vicarius Urbis bezeichnen, ^j

Wenn diese Annahme richtig ist, so ist damit aller-

dings noch nicht erwiesen, dass auch das Gebiet der subur-

bicariae ecclesiae mit dem Verwaltungsbezirk des Vicarius

Urbis zusammenfalle. Es wäre immerhin möglich, dass

Rufinus unter dem erstem etwas anderes verstanden hätte,

wie denn auch fast alle Anhänger der Gothofredischen An-

sicht (mit Ausnahme von Gothofredus und Salmasius selbst)

die Obergewalt des Papstes keineswegs auf die innerhalb

des hundersten Meilensteins belegenen Kirchen beschränken

^) /. Sirmondi Censura conjecturae anonymi scriptoris de suburb.

reo-ionibus, 1618. — Adventoiia causidico Divionensi advers. amici ad

amicum epistolam, 1621. — Propempticum 67. Salmasio adv. eius

eucharist., 1622. (Wieder abgedruckt in Sirra. Opp., IV, 1— IbO). —
Ihm stimmen bei de Marca, De Concord. Sacerd. et Imp. , I, c. 7,

§ 6 fg. u. a. — Mommsen in den Schriften der römischen Feldmesser

(herausgeben von Blume, Lachmann und Rudorff, Berlin 1852), II,

200 fg. Wiederholung der Ausführungen Mommsens und Widerlegung

der von Maassen gegen Sirmond gemachten Einwände {Maassen^

dessen Schrift 1853 erschienen, hatte Mommsens Untersuchung noch

nicht gekannt, Geschichte der Quellen u. s. w., S. 11), bei Hinschius,

Kirchenrecht, I, 555 fg. Die Ansicht Sirmonds und Mommsens thcilen

IlicJiter-Dove, S. 36 fg.; Marquardt, Römische Staatsverwaltung, I, 80;

Budorff in Pitc/itas Cursus der Institutionen, I, § 80.
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Avollen. 1) Dagegen ist nun aber folgendes in Betracht

zu ziehen.

Rufiuus. Rufinus, aus der Umgegend von Aquileja gebürtig,

schrieb seine Bearbeitung und Fortsetzung der Kirchen-

geschichte des Eusebius auf Anregung des Bischofs Chro-

niatius von Aquileja in den Jahren 402— 403.^) Wie bei

der Bearbeitung des Eusebius kam es ihm auch bei der

Wiedergabe von Aktenstücken u. s. w. nicht auf wort-

getreue Uebersetzung an. Er schaltete vielmehr mit seinem

Original mit grosser Freiheit. „Er hatte nicht den Sinn

des Historikers, er dachte nicht an die Nachwelt, sondern

an die Mitwelt bei der Abfassung seines Werkes. Er übte

nicht nur eine literarische Kritik, sondern auch eine theo-

') PhillijJS, Kirchenreclit , II, 41, meint, dass, wie die provinciae

suburbicariae ihren Namen von dem Vicarius Urbis erhalten hätten,

80 die ecclesiae suburbicariae von dem episcopus Urbis und also alle

Kirchen darunter zu verstehen seien, welche zu dem Obermetropoli-

tangebiet Roms gehört hätten. Maassen, S. 110, versteht darunter

den ganzen Bezirk der kirchlichen Herrschaft, d. h. das Abendland,

sofern nicht anzunehmen sei, dass Rufinus eine falsche Erklärung

gegeben habe. Hefele, I, 390, hält das letztere für das wahrschein-

lichere. Walter (Kirchenrecht, S. 364) glaubt, der Ausdruck suburb.

ecclesiae habe eine selbständige Bedeutung gehabt, die sich nicht

mehr bestimmen lasse. Hinscliius äussert sich ziemlich unbestimmt.

Er sagt (I, 559): ,,Durch die Untersuchung der vom römischen Bischof

zur Zeit des Nicänums ausgeübten Befugnisse lässt sich .... nichts über

den Sinn der Rufinischen Paraphrase... ermitteln... Dafür, dass die

]Metropolitanrechte gerade auf das Gebiet der suburbikarischen Pro-

vinzen. . . beschränkt waren, ergibt sich kein Anhalt... Die Unbe-

stimmtheit des betreffenden Canon hat Rufinus. . . näher präcisircn wollen

und wahrscheinlich mit Rücksicht auf die grössere Einwirkung des

römischen Stuhls auf die nahe liegenden Provinzen... namentlich in

Hinblick auf das hier geübte Ordinationsrecht hat er nach dem Vor-

bild des damals geläufigen Ausdrucks suburb. prov. die Bezeichnung

suburb. cccl. gewählt."

') Ehert, Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande
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logische Censiir." ^) Das Verhältniss nun, in welchem das

Concil von Nicäa die Rechte der Kirchen von liom und

von Alexandria verglich, bestand, wie wir gesehen haben,

darin, dass die Bischöfe beider Städte das Recht hatten,

Bischöfe aus mehrern Provinzen zu ordiniren. Zur Zeit des

Concils erstreckte sich dieses Eecht des Bischofs von Rom
über ganz Italien mit Einschluss der Inseln. Zur Zeit

Rufinus aber war dasselbe beschränkt worden. Es waren

neben dem Bischof von Rom in Italien andere Bischöfe

Metropoliten geworden mit dem Rechte, innerhalb eines

bestimmten Sprens;els die Bischöfe zu ordiniren. So hatte Metropoiitan-
^ ^ bezirk des Bi-

zunächst der Bischof von Mailand Metropolitanrechte er- schofs von
•- Mailand.

worben und zwar erscheint zuerst Ambrosius (Bischof von

374— 397) in der Stellung eines Metropoliten. Er übte

Metropolitanrechte nachweisbar in folgenden Provinzen aus:

1) in Italia Transpadana oder Liguria, deren Haupt-

stadt Mailand selbst war. ^)

2) in Aemilia. So führte Ambrosius die Aufsicht über

das erledigte Bisthum Imola (Forum Comelii) und beauf-

tragte einen Bischof Constantins mit der Visitation des-

selben. ^)

3) in Venetia et Istria. Die Metropolitansynode von

Mailand bildete zur Zeit des Ambrosius die zweite Instanz,

an welche Berufung von dem Urtheil des Bischofs von

(1874), I, 310. Prooem. Ep. ad Chromat. „Tempore quo diruptis

Italiae claustris ab Alarico duce Gotliorum se pestifer morbus infudit etc."

1) Ebert, S. 211.

2) Hierfür liegen mehrere Belege vor. So bestätigte und ordinirte

Ambrosius den neuerwählten Bischof von Como (Ep. 4, II, 791), Ihm
lag die Aufgabe ob, für die Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhles

von Vercelli Sorge zu tragen (Ep. G3, II, 1119). Beide Städte gehör-

ten der genannten Provinz an.

3) Amhro.sius, Ep. 2 (II, 781).
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Verona eingelegt Avurde.^) Ferner hatte Ambrosiiis die

Wahl des Bischofs von Trient zu bestätigen. -)

4) in Raetia. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts

verfiel Kätien in zwei Provinzen Raetia I und 11,^) Raetia I

wenigstens gehörte unzweifelhaft zu dem Metropolitan-

sprengel von Mailand. Der Bischof der Hauptstadt Chur

war 451 auf einer Mailänder Provinzialsynode vertreten,

wie denn das Bisthum Chur bis in das 9. Jahrhundert

zur Kirchenprovinz Mailand gehörte.^)

5) Dass schon am Ende des 4. Jahrhunderts die kleine

Provinz Alpes Cottiae, die nur aus wenigen Gemeinden

bestand, dem Metropoliten von Mailand untergeordnet war,

ist zwar nicht ausdrücklich erwähnt, kann aber nicht be-

zweifelt werden.

Ausser diesen Provinzen, von denen es als sicher an-

genommen werden kann, dass sie gegen Ende des 4. Jahr-

hunderts den Metropolitansprengel des Bischofs von Mai-

I

^) Ep. 5 (II, 794), an den Bischof von Verona, „Prospiciendum

esse, ne de nostro obloquantiir judicio carissimi nostri Veronenses,

propriis tenuisti litteris . . . cum exasperati huc veniant, pacifici ad te

revertantur."

2) Ep. 19 (II, 888), an den Bischof Vigilius von Trient: „Popo-

scisti a me institutionis tuae insignia, quoniam novus accitus es ad

sacerdotium. Et quoniam te ipsum aedificasti ut oportuit qui dignus

liabitus es tanto munere, quomodo et alios aedifices significandum

videtur."

3) Marquardt, Staatsverwaltung, I, 85.

*) Das Synodalschreiben an Leo I. (in Leonis Opp. ed. Ballerini,

I, 1080), ist unter andern unterschrieben von dem Vertreter des Bischofs

von Chur. Dass Raetia II. mit seiner Hauptstadt Augsburg damals

überhaupt Bischöfe gehabt hat, ist nicht nachweisbar, wenn auch sehr

wahrscheinlich, üb dasselbe Mailand unterstellt war, muss demgcmäss

unentschieden bleiben. Auch ob der in einem Schreiben istrischer Bischöfe

an den Kaiser Mauritius von 590 {Baronius, Ann., a. 590, n. 43) er-

wähnte Bischof von Augusta der Bischof von Augsburg ist, wie Rett-

hcrrj (Kirchcngeschichtc Deutschlands, II, 19) und andere meinen,

Hiuss dahingestellt bleiben.
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land bildeten, gehörte im 5. Jahrhundert nur die Provinz

Flaminia et Picenum annonarium zum Verwaltungs-

bezirk des Vicarius Italiae, zu Italien im engern Sinne des

damaligen Sprachgebrauchs. Dass der Bischof von Mailand

in dieser Provinz Metropolitanrechte ausgeübt hätte, lässt

sich nicht nachweisen. Die kirchliche Geschichte der Pro-

vinz steht in Zusammenhang mit der wechselnden politi-

schen Eintheilung.

Zur Zeit Diocletians und bis in die zweite Hälfte des Metropoiitan-
bezirk des Bi-

4. Jahrhunderts bildete das Gebiet der genannten Provinz ^E^v^enna!"

einen Theil der Provinz Flaminia et Picenum, welche dem
Vicarius Urbis unterstand und also zu den regiones sub-

urbicariae gehörte. ^) Dies war noch im Jahre 364 der

Fall.^) In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wurde

aber die Stadt Pavenna, die bis dahin Hauptstadt der

Provinz gewesen war, mit der nordwestlich angrenzenden

Provinz Aemilia vereinigt.^) Doch dauerte diese Verbin-

dung nicht lange. In dem ersten oder zweiten Jahrzehnt

des 5. Jahrhunderts erscheint das nördliche Küstenland

der alten Provinz als eine besondere Provinz, die den Na-

^) Mommsen, Römisclie Feldmesser, II, 210; Veroneser Verzeicli-

iiiss, S. 513. — MarquaQ'dt, Staatsverwaltung, S. 84, 88.

2) Wie sich aus c. 1, 3, Cod. Theod., IX, 20, ergibt, wo die un-

getheilte Provinz Flaminia et Picenum zu den urbicariae regiones

gerechnet wird. Hierdurch wird auch der von Hinschius nicht be-

rücksichtigte Einwand Maassens (a. a. 0., S. 109) beseitigt, dass die

in c. 1, h. t. aufgeführten und in c. 3 als suburb. regiones bezeich-

neten Provinzen gar nicht alle zu dem Verwaltungsbezirk des Vicarius

Urbis gehört hätten.

3) Dies wird erwiesen aus der im Jahre 399 gesetzten Inschrift,

OrelH Henzen, n. 3G49: „Cronio Eusebio v. c. Consulari Aemiliae

addita pracdictae provinciae. . . Ra vennatensium civitate, quae
antea Piceni caput provinciae videbatur." 3Iarqitardt, a. a. 0.

schliesst mit Unrecht hieraus, dass die ganze spätere Provinz Flaminia

et Picenum annonarium mit der Aemilia zeitweise vereinigt gewesen
sei. Es ist nur von dem Stadtbezirk Ravcnna die Rede.
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mcn Flaminia et Picenum annonarium fülirt und, wie schon

der Name besagt, von den suburbicarischen Regionen ge-

trennt nnd dem Verwaltungsgebiet des Vicarius Italiae ein-

geordnet war.^) Ravenna, das nun von der Provinz Aemilia

wieder getrennt wurde, bildete die Hauptstadt. In der

Zeit aber, in welcher Ravenna zur Aemilia gehörte, muss

der Bischof von Ravenna Metropolitanrechte erhalten

haben. Es ergibt sich dies daraus, dass in der zweiten

Hälfte des 5. Jahrhunderts der Bischof von Ravenna als

Metropolit erscheint, nicht aber die Provinz Flaminia seinen

Metropolitansprengel bildet, sondern die Provinz Aemilia.^)

') Das frühste Zeugniss für diese Provinz gibt die Notitia Digni-

tatum, deren Abfassungszeit nicht feststeht, die aber jedenfalls zwischen

400 und 420 entstanden sein muss. Böcking hatte in seiner Schrift,

lieber die Not. Dign. (1834), S. 119, die Zeit der Abfassung zwischen

400 und 404 gesetzt, in seiner Ausgabe aber (Annotat., p. 380) an

diesem Endtermin nicht mehr festgehalten. Neuerdings wird die

Abfassungszeit zwischen 411 und 413 gesetzt von Seele, Quaest. de

Notit. Dign. (1872), p. 11.

2) Papst Simplicius an Bischof Johannes von Kavenna, der den

Gregorius gegen dessen Willen zum Bischof von Modena geweiht

hatte, vom 29. Mai 482 {JaJJe, n. 351; Thiel, I, 201). „Denuntiamus

autem quod si post hac quidquara tale praesumpseris .... ordinationes

tibi Ravennatis ecclesiae vel Aemiliensis noveris auferendas." Ein

Zeugniss für die Metropolitanrechte des Bischofs von Kavenna über

die Bischöfe der Aemilia aus der Mitte des Jahrhunderts liefert der

Bischof Petrus Chrysologos von Ravenna (430—450) in seiner Rede

zur Ordination des Bischofs von Imola (Forum Cornelii), Sermo 165

(Sermones, ed. Seh. Pmihts, Aug. Vind. 1758, p. 230). Vgl. auch

J. Aloys. Ämadesius, De Metropoli eccl. Ravennatensi, p. 55, 96.

— Dagegen muss das Dekret Valentinians III. von 432, in welchem

die Kirche von Ravenna zur Metropolitankirche erhoben und dem

Bischof von Ravenna das Pallium verliehen wird, als unächt betrachtet

werden, wie schon der ganz absonderliche Eingang erweist. Die

Fälschung ist nachgewiesen von Baronitis, a. 432, n. 92, V, doch hat

sich neuerding wieder Hefele, Beiträge, 11, 216, für die Aechtheit

ausgesprochen, aber ohne Angabe von Gründen. Uebrigens wird auch

hier dem Bischof von Ravenna nur die Provinz Aemilia zugewiesen:
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Der Fall, dass eine Kirche, die in ihrer eigenen Provinz

nicht Metropolitankirclie ist, mit Metropolitanrechten über

eine andere Provinz ausgestattet wird, steht ganz vereinzelt

da und lässt sich meines Erachtens nur dadurch erklären,

dass Ravenna zur Zeit, als es zur Provinz Aemilia gehörte,

kirchliche Metropole wurde, der Bischof von Ilavenna aber

nach der Trennung seiner Stadt von dieser Provinz seine

frühern Rechte beibehielt. i) Die Städte aber, welche bis

zur Bildung einer besondern annonarischen Provinz zu der

suburbicarischen Provinz Flaminia und Picenum gehörten,

blieben auch späterhin noch dem Bischöfe von Rom als

ihrem Metropolitan untergeordnet.^)

Ob, wie es allerdings wahrscheinlich ist, die Verlegung

der kaiserlichen Residenz nach Ravenna im Jahre 402

zunächst zur Erhebung des Bischofs von Ravenna zum

Metropoliten der Aemilia, dann aber zur Bildung einer

eigenen Provinz mit der Hauptstadt Ravenna die Veran-

lassung gegeben hat, muss dahingestellt bleiben.-^)

Zur selben Zeit, am Ende des 4. oder Anfang des ^gJj^^PfJ^*^^;

5. Jahrhunderts wurde auch die Provinz Venetia et Istria ^Aq°uüeja!^

von dem Metropolitansprengel Mailand getrennt und der

Bischof der Hauptstadt Aquileja mit Metropolitanrechte

über die Bischöfe der Provinz ausgestattet. Während

,,Constituentes sub s. s. ejus ecclesiae dictione ordinationem totius Aemi-

liae nostrae provinciae, civitatum omnium. . .episcoporum creationes."

^) Das Concil von Turin 401, c. 1, hatte zwar auch dem Bischof

Proculus von Marseille die Metropolitanrechte über die benachbarte

Provinz Narbonensis II zugesprochen , aber nur ihm persönlich und

unter ausdrücklicher Anerkennung, dass dies ein Ausnahmefall sei,

den das Concil contemplatione pacis atque concordiae iÜr die Lebens-

zeit des Proculus zulasse.

2) Hierfür liegen insbesondere aus der Zeit Gregor des Grossen

(590—G04) zahlreiche Belege vor. Ep. I, 58; II, 12, 35, 41, 42; 111,

24, 25; V, 44; VI, 45, 4ß, 47; Vll, 13, 20, 21.

^) Vgl. GothoJ'rediis, Chronologia, Cod. Theod.
,
p. CLX.
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Ambrosius, wie wir gesehen, noch Bischöfe dieser Provinz

bestätigte, während unter ihm noch die MaiUinder Provinzial-

synode als zweite Instanz für ihre bischöflichen Gerichte

fungirte, so erscheint nach dem Tode des Ambrosius (397)

der hochangesehene und wegen seiner Frömmigkeit und

Rechtghiubigkeit berühmte Bischof Chromatius von Aquileja

in der Steüung eines Metropoliten.^)

Canon 6 und Während also zur Zeit des Concils von Nicäa der
Rutiuus.

Bischof von Rom das Recht, die Bischöfe zu bestätigen

und zu ordiniren, in der grossen Diöcese Italien auszuüben

hatte, war dagegen am Anfang des 5. Jahrhunderts sein

unmittelbares Machtgebiet auf die suburbicarischen Provin-

zen beschränkt und erst, nachdem ein Tlieil der Provinz

Flaminia und Picenum zu den annonarischen Provinzen

geschlagen worden, erstreckten sich seine Befugnisse auch

über einige Bisthümer, die zu dem Verwaltungsbezirk des

Vicarius Italiae von da an gehörten. Wir dürfen indessen

annehmen, dass diese Veränderung der politischen Grenzen

^) Scbreiben des Johannes Chrysostomos an die Biscliöfe von

Rom, Mailand und Aquileja von 404 {Cou&tant, Ep. p. 787); Schrei-

ben des Honorius an Arkadius in Sachen des Johannes Chrysostomos,

dem der Kaiser Schreiben der Bischöfe von Rom und Aquileja bei-

fügte, von 404 [Mansi^ III, 1101). — de Buheis, Monumenta ecclesiac

Aquilejensis (Argent. 174G), p. 184 fg., bemüht sich nachzuweisen, dass

Aquileja gleichzeitig mit Mailand Metropolitanrechte erhalten und

niemals unter Mailand gestanden habe. Indessen ist dies, wie sich

aus den oben angeführten Briefen des Ambrosius ergibt, unrichtig.

Sein hauptsächlichster Beweissgrund besteht darin, dass der Bischof

von Aquileja die Akten und Beschlüsse des Concils von Aquileja von

381 zuerst unterschrieben habe, Ambrosius von Mailand erst an zwei-

ter Stelle stehe. Dies ist aber nicht beweiskräftig. Es kam auch sonst

vor, dass der Bischof des Concilsorts zuerst unterschrieb, selbst wenn

der Metropolit anwesend war; so z. B. auf dem Concil von Vaison 442,

wo trotz der Anwesenheit des Ililarius von Arles der Bischof von

Vaison seinen Namen an erster Stelle unter die Beschlüsse setzte

{Mdftsscn, Geschichte der Quellen, S. 952).



— 447 —

nicht vor 400 stattgefunden hat. Da nun Rufinus um die-

selbe Zeit seine Kirchengeschichte schrieb, so fügte er in

der Inhaltsangabe des Canon 6 des Concils von Nicäa eine

Notiz bei, durch welche das nun bedeutend beschränkte Macht-

gebiet des Bischofs von Rom näher bezeichnet wurde.

Er musste hierzu um so mehr veranlasst sein, als sein

Gönner und Freund, der Bischof von Aquileja, selbst in

einem Theile Italiens in die Rechte getreten war, die früher

dem römischen Bischof zustanden. Die Inhaltsangabe des

Rufinus stimmt also zwar nicht mit dem Inhalt, wel-

chen der Canon 6 im Jahre 325 hatte, wohl aber

mit dem, welchen er im Jahre 402 besass. Im Jahre

325 hatte das Concil nicht nothwendig das Gebiet zu be-

zeichnen, in w^elchem der römische Bischof dieselben Rechte

ausübte, wie der Bischof von Alexandrien in den ägypti-

schen Provinzen. Denn es musste eine überall bekannte

Thatsache sein, dass dieses Gebiet mit der grossen Diöcese

Italien zusammenfiel. Im Jahre 402 aber lagen die Ver-

hältnisse anders. Schon die Besorgniss, dass der Bischof

von Rom später bei Gelegenheit versuchen würde, das

Ordinationsrecht in dem frühern Umfang wieder in An-

spruch zu nehmen, musste die Constatirung der Grenzen

seines Gebietes wünschenswerth erscheinen lassen.^) Selbst

wenn wir annehmen, dass im Augenblick, wo Rufinus schrieb,

schon jene oben besprochene Veränderung der Provinzial-

eintheilung vollzogen und dem Rufinus bekannt gewesen

sei — was aber nicht erwiesen ist — würde die Gleich-

stellung des Machtgebiets des römischen Bischofs mit den

suburbicarischen Provinzen keinen Anstand finden können.

1 Dass eine solche Besorgniss, wenn sie gehegt worden wäre,

nicht unbegründet war, zeigt Papst Simplicius, der 482 dem Bischof

von Ravenna drohte, ihm das Ordinationsrecht der Bischöfe der

Acmilia wieder zu entziehen {Thiel, p. 201; siehe oben S. 444, Note 2).
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Zwar hätten dann drei Bistliümer, die seit dieser Zeit zu

einer annonarischen Provinz gehörten, trotzdem dem römi-

schen Bischof unterstanden.^) Indessen ist bei Rufinus

nicht anzunehmen, dass er auf diese eben damals erst ein-

getretene Ausnahme llücksicht genommen hätte. Im grossen

und ganzen waren die Bisthümer der suburbicarischen

Regionen diejenigen, über welche der Bischof von Rom
dieselben Rechte ausübte, wie der Bischof von Alexandrien

über die ägyptischen. Die Annahme, dass dem Ausdruck

suburbicariae ecclesiae eine selbständige Bedeutung zu-

komme, die sich nicht mehr bestimmen lasse, oder welche

sich auf das ganze Abendland beziehe, wäre nur dann

gerechtfertigt, wenn nachzuweisen wäre, dass dem Bischof

von Rom nach 400 auch ausserhalb der suburbicarischen

Regionen das Recht zugestanden hätte, Bischöfe zu bestä-

tigen und zu ordiniren. Abgesehen von der oben erwähn-

ten und erklärten Ausnahme der drei flaminischen Bisthü-

mer lässt sich aber eine derartige Befugniss des Bischofs

von Rom nicht erweisen.^)

^) Im 6. Jalirhundert lassen sich in der Provinz Flaminia et Picc-

num annonarium ausser Ravenna, das hier ausser Petracht bleibt,

nur die Bisthümer Ariminum , Pisaurum und Fanum nacLv/eisen,

Vgl. die auf S. 445, Note 2 angeführten Stellen.

2) Fhüipps, Kirchenrecht, II, 41, und nach ihm Hefele, Concilien-

geschichte, I, 398, meinen, noch ein Jahrhundert später sei das Ordi-

nationsrecht des römischen Bischofs nicht auf die suburbicarischen

Provinzen beschränkt gewesen. Bennettis (Privilegia S. Petri vindi-

cata, llomae 1756, IV, 115 sqq.), auf den sich beide berufen, vv^ie auch

schon vor ihm der Cardinal Noris (Dissert. de synodo V, 1073, in

Opp. Omn., II, 109, Venet. 1769) führen zum Beweise nur die o))en

erwälintcn Schreiben Gregors I. an in Bezug auf die drei flaminischeu

Bisthümer. — Doch ist noch ein Einwand, der gcgan die gegebeiio

Erklärung des Canon und der Paraphrase des Bufinus erhoben

werden kann, zu beseitigen. Der Zusatz des Rufinus
,
„ut... subur-

läcariai-um ccclesianim sollicitudincm gerat" findet sich nämlich nicht

nur bei llufinus, sondern auch in einigen Handschriften, welche die-
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Die Beschlüsse des Concils von Nicäa enthalten dem-

nach sowenig wie der Auszug, den Paifinus giht, irgend

jenige üebersetzung der Canonen von Nicäa enthalten, die von Bischof

Cäcilianus von dem Concil mit nach Carthago gebracht und auf dem
Concil von Carthago im Jahre 419 verlesen wurde {Maassen, Geschichte,

S. 11, 173 fg.). Der Zusatz lautet hier: „ut in suburbicaria loca soUi-

citudinem gerat." Es kann, da in dem griechischen Original hiervon

gar nichts enthalten ist, keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stelle

mit Rufinus im Zusammenhang steht, und es fragt sich nur in welchem.

Wäre diese Stelle in der That in der von Cäcilian von Nicaea mit-

gebrachten üebersetzung enthalten gewesen, so hätte sie Rufinus als

Quelle gedient und die von uns gegebene Erklärung des c. 6 wäre falsch.

Indessen lässt sich mit grÖsster Wahrscheinlichkeit darthun, dass die

Stelle erst später in die Üebersetzung Cäcilans eingeschoben w^orden

ist. In jenem Falle müsste diese Üebersetzung schon vor 419 im

übrigen Abendland ausserhalb Afrika verbreitet gewesen sein. Es

müsste, wie Maassen S. 10 annimmt, diese üebersetzung auch von

andern Bischöfen von Nicäa mit nach Hause genommen worden sein.

Dagegen spricht aber 1) dass Hilarius von Poitiers, der im Mittel-

punkt eines eifrigen kirchlichen und literarischen Verkehrs stand, bis

zu seiner Verbannung nach Phrygien im Jahre 356 das Glaubens-

bekenntniss und die Beschlüsse von Nicäa nicht gekannt hatte. De
Synodis, c. 91 (ed. Majfei 1730, II, 518) : „Regeneratus pridem et in

episcopatu aliquantisper manens fidem Nicenam numquam nisi exsula^

turus audivi." Es wäre dies kaum möglich gewesen, wenn eine latei-

nische Üebersetzung im Abendland verbreitet gewesen wäre. 2) Die

üebersetzung des Cäcilian ist von keiner der andern im 4. und 5. Jahr-

hundert in Italien und Gallien entstandenen üebersetzungen (vgl. hier-

über Maassen^ S. 11—36) benutzt worden. Dies wäre unerklärlich,

wenn in Italien eine üebersetzung vorhanden gewesen wäre , welche

die Bischöfe von Nicäa mitgebracht hätten. 3) Hätte Rufinus aus

der üebersetzung des Cäcilians geschöpft, so wäre es unerklärlich,

wesshalb er sie gerade nur an dieser einen Stelle benutzt hätte,

an allen andern sie von ihm unbeachtet geblieben wäre. Die sorg-

fältigste Vergleichung der Paraphrase des Rufinus mit dieser üeber-

setzung kann keine weitere Verwandtschaft zwischen ihnen entdecken.

Bei Rufinus fehlt der letzte Canon, die übrigen 19 Canons sind in

22 getheilt; c. 6, 8, 16 und 19 zerfallen je in zwei Canones; c. 9 und
10 sind in einen zusammengezogen (vgl. Haussen^ S. 33). Von diesen

Eigenthümlichkeiten findet sich bei Cäcilian keine Spur. 4) Endlich

Lücuiiig, Geschichte des Kirclienreclilä. 1. 29
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eine Angabe in Betreff einer kircliliclien Herrschaft des

römischen Bischofs über die gesammte Kirche oder über

die Uebersetzung- des Cäcilian ist uns in vier Handschriften erhalten.

Drei derselben (Handschrift von Freising, Maassen, S. 476, von Wien,

S. 487 und von "Würzburg, S. 551) stehen in einem unzweifelhaften

Zusammenhang unter einander, so dass entweder die Handschrift von

Freising den beiden andern als Quelle gedient hat oder aber dass sie

alle aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft haben (siehe Maassen,

S. 487, 553). Hiernach ist die Uebersetzung gedruckt bei Maassen,

Beilage I, 903 fg. Die vierte Handschrift dagegen ist die Sammlung

des Diakonen Thcodosius, die in einem Veroneser Codex erhalten ist

{3Iaassen^ S. 54G). Sie ist von den andern Handschriften unabhängig

und enthält zahlreiche kleine Abweichungen von ihnen, die ihr allein

eigenthümlich sind, die jedoch die Thatsache, dass überall die gleiche

Uebersetzung vorliegt, nicht berühren. Sie ist gedruckt in Ballerini,

S. Leonis M. Opp. HI, 581 sqq.; Mayisi, VI, 1195 sqq. Die Varianten

sind angegeben bei Maassen, S. 903 fg. Diese Sammlung enthält nun

in c. 6 den Zusatz in Betreff der suburbik arische n Orte

nicht, sondern enthält nur die wörtliche Uebersetzung ,,quo-

niam et urbis Romae episcopo similis mos est". Es weist dies mit

grösster Bestimmtheit darauf hin , dass der Zusatz der andern Hand-

schriften eine spätere Einschiebung ist, die bei der grossen Verbrei-

tung des Rufinus sehr leicht zu erklären ist. Derartige Einschiebungen

und Zusätze aus Rufinus waren nicht selten. So enthält die Ueber-

setzung der Canonen von Nicäa, welche im Jahre 419 der Bischof

Atticus von Constantinopel durch die Priester Philo und Euaristus

hatte anfertigen lassen (gedruckt in der Collect. Can. eccl. Hispan.

Matr. 1808, I, 109. — Maassen^ S. 11), am Schluss einen Zusatz aus

Rufinus {Maassen, S. 46). So ist ein anderer Zusatz zu Canon G

in der sogenannten Versio prisca, die jedenfalls nach 419 ent-

standen und im übrigen lediglich eine Zusammensetzung aus der

Uebersetzung des Atticus und derjenigen der Sammlung der Handschrift

von Chieti ist, {Maassen, S. 30, hat den Nachweis hierfür geliefert),

aller Wahrscheinlichkeit nach' auch nur dem Rufinus entnommen. Er

lautet: ,,ut suburbicaria loca et omneni provinciam suam (al. sua) sol-

licitudine gubernet". Die zugefügten Worte omnem provinciam sind

vielleicht gerade dadurch zu erklären, dass seit dem Anfang des

5. Jahrhunderts einige Bisthümer, die, wie oben gezeigt, bis dahin in

den suburbicarischen Regionen lagen, politisch zu dem annoiiarischcn

Gebiet geschlagen worden waren, ohne jedoch dem Metropolitangebiet

des Bischofs von Rom entzogen zu werden.
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das Abendland. Die kirchliche Stellun«; Roms in der ersten „^^l'^'^'^'f:^'*'^ btellung Itoms.

Hälfte des 4. Jahrhunderts lässt sich dahin bestimmen,

dass dem Bischof von Rom als dem Bischof der Reichs-

hauptstadt und der ersten Stadt der Welt, als dem Bischof

der einzigen abendländischen Gemeinde, die der Tradition

nach von den Aposteln gegründet worden ist, als dem

Nachfolger der Apostelfürsten Petrus und Paulus i) der

Rang, die Ehren und die Autorität des ersten Bischofs der

Christenheit zuerkannt wurden. Dazu kam, dass der rö-

mische Bischof in einem weitern Gebiete als irgend ein

anderer Bischof Metropolitanrechte ausübte, dass ganz

Italien .seiner unmittelbaren Einwirkung unterworfen war.

Dagegen kann die Geschichtsforschung, die nicht durch die

kirchliche Lehre gezwungen ist, bestimmte Sätze von vorn-

herein als erwiesen anzunehmen, auch wenn in den Quellen

kein Beweis dafür zu finden ist, dem römischen Bischof

zur Zeit Constantins keine Rechte zusprechen, welche auf

einen Primat des Papstes über die gesammte Kirche oder

auf ein Patriarchat desselben über das Abendland zu grün-

den wären.

Indessen wuchsen Macht, Ansehen und Befugnisse des ^^eheTdes

römischen Bischofs im Laufe des 4. Jahrhunderts rasch, ''^schofs'inf

'

wenn auch der Kreis seines Metropolitangebietes bedeutend ' ^ "^ ""^^' '

beschränkt wurde. Es ist früher darauf hingewiesen wor-

den, wie die römischen Kaiser eine höchste Gewalt über

die Kirche in Anspruch nahmen, und wie dieser Anspruch

auch von den Bischöfen anerkannt wurde, solange die

Kaiser nach deren Ansicht rechtgläubig Avaren. Es ist aber

auch gezeigt worden, wie schon im 4. Jahrhundert unter den

1) Schulte, Stelluiio- der Concilien u. s. w. gibt eine Saimiilimcr

der Stellen der Concilien nnd Kirchenvater, in welc4icn Petrus und

Paulus als Apostclfürsten (S. 128 fg.) und die römischen Bischöfe als

ihre Nachfolger bezeichnet werden (S. 131 fg.).

29*
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Söhnen Constantins die Unabliiingigkeit der Kirche von der

kaiserlichen Gewalt behauptet und vertheidigt wurde, wie

dann am Wendepunkt der Jahrhunderte Augustinus ent-

schiedner als irgend ein anderer Kirchenvater vor ihm die

Ueberordnung der Kirche über das Reich predigte. Mit

der Ausbreitung dieser Ansichten musste in der Kirche

das Bedürfniss nach einem reinkirchlichen Mittelpunkt

entstehen und wo konnte derselbe anders gefunden werden

als in Rom? Zwar hatten die römischen Bischöfe in den

dogmatischen Streitigkeiten und Kämpfen, welche die Kirche

des 4. Jahrhunderts erschütterten und zerrütteten, keinen

entscheidenden Antheil genommen. Selbst in den ariani-

schen Streitigkeiten gehörte der römische Bischof nicht zu

denen, welche, unbeirrt durch die Anfechtungen und Ver-

folgungen des arianisch gesinnten Kaisers, den Ruhm der

unerschütterlichen Glaubenstreue sich bewahrt haben. Der

römische Bischof Liberius erkaufte sich die Rückkehr aus

der Verbannung mit der Verdammung des Athanasius und

der Unterzeichnung des arianischen Glaubensbekenntnisses.

Weder die Befugniss, dogmatische Fragen zu entscheiden

und die orthodoxe Lehre festzustellen, noch die Befugniss,

allgemeine oder abendländische Synoden zu berufen oder

allgemein giltige Vorschriften zu erlassen, noch endlich die

oberste richterliche Gewalt wurden von den römischen

Bischöfen damals ausgeübt oder auch nur in Anspruch

genommen,
concii von Docli musstc sicli bald das Bedürfniss zeltend machen,

eine reinkirchliche Instanz zu schaffen, um eine nochmalige

Prüfnng der von den Metropolitansynoden erlassenen IJr-

theile, insbesondere der durch sie ausgesprochnen Absetzung

von Bischöfen zu ermöglichen. Die Bischöfe suchten ein

Mittel, um sich gegen die Gewalt der Metropoliten und der

Metropolitansynode zu schützen. Das Concii von Sardica

von 343 (oder 344) fassto, um das Andenken des Apostels
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Petrus zu ehren, den Beschluss, class ein von seiner Pro-

vinzialsynode abgesetzter Bischof sich an den römischen

Bischof wenden könne, um durch ihn eine nochmalige Un-

tersuchung seiner Sache durch eine andere Synode zu er-

langen. Der Bischof von Born hatte darnach nicht die

Befugniss, selbst zu untersuchen und als Richter zweiter

Instanz zu urtheilen. Ihm sollte es nur zukommen, im

Falle er die Beschwerde des abgesetzten Bischofs für ge-

rechtfertigt erachtete, die Bischöfe der dem betreffenden

Bischofssitz benachbarten Provinzen zu einer Synode zu

berufen und, wenn er es für nöthig hielt, sich auf dieser

Synode durch einen Legaten vertreten zu lassen. Diese

von dem römischen Bischof gebildete Synode hatte allein

über die eingelegte Berufung zu entscheiden. Bis zu ihrer

Entscheidung sollte der durch die Absetzung erledigte

Bischofssitz nicht wieder besetzt werden. ^)

Die Befugnisse, die hierdurch dem römischen Bischof

zuerkannt wurden, waren nicht sehr ausgedehnt. Der Papst

hatte nur das Hecht, die Beschwerde gegen das Urtheil

der Synode zu verwerfen oder eine neue Synode zu berufen,

*) Concil von Sardica, c. 3—5 (in der lateinischen Redaktion,

c. 3, 4 und 7). Vgl. insbondere die umsichtige und besonnene Er-

klärung dieser Canonen bei Hefele, I, 561—577, wo auch die wiclitigerc

ältere Literatur angegeben und besprochen ist. Kur ist Hefele ge-

nöthigt, anzunehmen, dass das Concil nicht eine neue Befugniss dem
römischen Bischof übertragen, sondern nur das göttliche Recht des

Papstes, die höchste richterliche Gewalt auszuüben, bestätigt habe

(S. 570). Ferner scheint es nicht begründet, wenn Hefele daraus, dass

dem von dem römischen Bischof gesandten Legaten das diesem ge-

bührende Ansehen zukommen soll {i^o'ixd^ xt tt,v au^ivtiav toutou Ttap'

O'j ä-£OTaXY]aav), schliesst, dass die Legaten den Vorsitz der Synoden

zu führen haben (S. ÖGO). Dagegen hält Hefele mit Recht daran fest,

dass das Concil dem römischen Bischof, nicht dem Papst Julius per-

sönlich die Befugnisse übertragen habe. Anderer Ansicht, aber ohne

Bcgiüiiduiig, Julius, Der Papst und das Concil (ISGD), S. 84.
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nicht aber selbst ein neues Urtheil zu fällen. Ferner bezog

sich dies Recht nur auf den einen Fall einer Absetzung

eines Bischofs, nicht auf das gesammte Gebiet der Disci-

plinargewalt der Provinzialsynode. Das Concil von Sardica

beabsichtigte nicht sowohl dem Bischof von Rom eine oberste

richterliche Gewalt über die ganze Kirche zu übertragen,

als sie eine Einrichtung schaffen wollte, welche den Bischö-

fen eine Sicherheit gewährte gegen die Gefahr, durch eine

von Parteileidcn Schaft, Yerfolgungswuth oder scliAvächlicher

Unterwürfigkeit unter den kaiserlichen Willen erfüllte Synode

ihrer Sitze beraubt zu werden,
liasseibe fand Indcsseu Avurdcu dic Beschlüsse des Concils von Sardica
keine allge-

"kcnumig^' niemals von der gesammten Kirche angenommen. Selbst

im Abendland lässt sich nicht nachweisen, dass sie in Kraft

getreten sind und überall Geltung erhalten haben , trotzdem

sie vielfach mit den nicänischen Canones ohne Unterschei-

dung verbunden und desshalb häufig selbst für nicänische

gehalten wurden. Diese Verbindung mag zunächst absichts-

los geschehen sein; die Canones von Sardica wurden in

Exemplaren der damals noch allein circulirenden Canones

von Nicäa diesen angehängt, sei es nun dass dies sofort ohne

Unterscheidung geschah, sei es dass der Unterschied erst

später sich verwischte. Auch in griechischen Exemplaren

kam eine solche Verbindung vor.^)

Seine Canones Indesscu uiuss CS doch liöchst bedenklich erscheinen,
werden für

ris"C"cbSr wenn die römischen Bischöfe, denen unzweifelhaft das richtige

Verhältniss bekannt sein konnte, ja musste, die Canones

von Sardica für nicänische ausgeben, Avenn sie auf die Autori-

tät des ersten, überall anerkannten allgemeinen Concils sich

') Vgl. die eingehende und abscliHessende Untersuchung Maassens,

Geschichte, S. 52—63. lieber die Verbindung in griechischen Exem-

])l;ii-eu, Ballerini, De antiquis collect, canonum, P. 1, c. VI, n. 14

(Lconis M. Opp. III, p. 41), P. II, c. I, n. 10 (p. 62).
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berufen, um die ihnen von dem Concil von feardica zuer-

kannten Befugnisse durchzusetzen, i) So hatte Innocenz I.

(402—417) solche Exemplare, in denen die Sardicensischen

Canones als Kicänische bezeichnet wurden, nach Gallien

gesandt. 2) So hatte Zosimus (417—418) den Versuch gemacht,

die afrikanische Kirche dadurch zur Anerkennung der ihm

von dem Concil von Sardica übertragenen Rechte zu nöthigen,

dass er die für ihn wichtigen Beschlüsse von Sardica den

Vätern von Nicäa zuschrieb. Das Concil von Sardica war

in Afrika so wenig bekannt, dass seine Canones dort über-

haupt nicht vorhanden waren. Die afrikanischen Bischöfe,

welche sich den römischen Gesandten gegenüber nur auf

die Uebersetzung der nicänischen Canones berufen konnten,

die Bischof Cäcilian von Carthago aus Nicäa selbst mit-

gebracht hatte , verschafften sich aus Alexandrien und Con-

stantinopel beglaubigte Copien der ächten Canones von

Nicäa und erklärten hierauf dem Papste Cölestinus I.

(422— 432) im Jahre 424, die Canones, auf die sich die

römischen Bischöfe beriefen , seien nicht nicänisch und

^) Für den guten Glauben der römischen Bischöfe würde es aller-

dings sprechen, wenn auch der heilige Hieronymus sich eine solche

Verwechselung hätte zu Schulden kommen lassen, wie 3Iaassen, S. 57,

annimmt. Aber die Stelle auf die sich Maassen beruft (Ep. 83, ad

Oceanum: „Hoc in Nicaena synodo a patribus est decretum, ne de alia

in aliam ecclesiam episcopus transferatur, ne virginalis pauperculae

societate contempta ditioris adulterae quaerat amplexus"), kann eben-

sogut auf c. 15 des Concils von Nicäa wie auf c. 1 des von Sardica

Bezug nehmen. Auch bezieht Maassen^ S. 56, irrthümlicher Weise

das Citat in c. 10 des unter Siricius (oder Innocenz I.) gehaltnen

römischen Concils, ad Gallos episcopos {Brims, II, 279), auf c. 10 (13)

des Concils von Sardica, während es dem Inhalt und Wortlaut nach

dem c. 2 des Concils vcn Nicäa viel näher steht. Unmittelbar vorher

hatte das Concil den nicänischen Canon 1 angeführt und schliesst mit

„dcinde" das Citat aus c. 2 an.

'') Den Nachweis liefert Maassen^ S. 57 lg.
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würden desshalb von ihnen nicht anerkannt. Sie würden

daher auch Berufungen nach Rom nicht dulden und der

römische Bischof möge desshalb keine Legaten mehr nach

Afrika senden, um richterliche Befugnisse auszuüben, damit

nicht in die Kirche Christi, welche das Licht der Einfach-

heit und die Tageshelle der Demuth und Liebe sei, die

dunstige Anraaassung der Welt einziehe.^) Aber trotzdem

von den afrikanischen Bischöfen in so gründlicher Weise

nachgewiesen worden war, dass das Concil von Nicäa dem

römischen Bischof keine richterliche Gewalt irgendwelcher

Art übertragen hatte, dass die Canones von Sardica mit dem

Concil von Nicäa nichts zu thun haben
,
glaubte Papst Leo

der Grosse im Jahre 449 doch sich dem Kaiser Theodosius IL

gegenüber auf das Concil von Nicäa stützen zu können, um
sein Recht, Berufungen aus der ganzen Kirche anzunehmen,

darzuthun.^) Bei der geringen Verbreitung, welche die

Beschlüsse von Sardica damals noch gefunden hatten, musste

es in entferntem Gegenden, wie z. B. Gallien, nicht so

leicht gewesen sein, den von den Päpsten, wenn nicht ver-

anlassten, so doch beförderten und benutzten LTthum zu

entdecken. Es musste dadurch der Anspruch der römischen

Bischöfe auf eine richterliche Gewalt über die ganze Kirche

wenigstens im Abendland eine werthvolle Stütze erhalten,

vcrüuderung Niclit miudcr musste eine andere Veränderung, die an
des Textes des
Canons 6 von (jg^-Q Xcxte dci Nicänischcn Canones in einzelnen lateinischen

iNicaa.

Uebersetzungen vorgenommen wurde, dazu beitragen, den

Ansprüchen Roms einen besonderen Glanz und einen mäch-

1) Vgl. Hefele, 11, 120 fg., 133 fg., 137 fg. Schreiben der afrika-

nischen Bischöfe an Cölestin von 424, Mansi. III, 839 sqq.; auch in

Cod. eccl. Afric, c. 138 {Bruns, I, 200 sqq.).

2) Leo I. an Theodosius IL von 449 [Jaffe, n. 21G; Ballerini ^ I,

901). „Quam autem i)ost appellationem interpositam hoc neccssario

postuletur, canonum Nicaea habitorum decreta tcstantur quae a totius

niundi sunt sacerdotibus constituta."
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tigen Halt verleihen. Sclion in der ersten Hälfte des

5. Jahrhunderts tauchten lateinische Uebersetzungen auf,

wahrscheinlich zuerst in Italien , in welchen der oben-

besprochene Canon 6 eine besondere Ueberschrift und einen

eigenthümlichen Eingang erhalten hatte. Im Original war

der Bischof von Rom nur erwähnt worden, um die Befug-

nisse des Bischofs von Alexandrien mit den seinen in Vergleich

zu stellen. Jetzt erhält der Canon die Ueberschrift: De pri-

niatu ecclesiae Romanae, und beginnt: Ecclesia Boraana sem-

per habuit primatum.^) Mit diesen Zusätzen ward der Canon 6

auf dem Concil von Chalcedon 451 von dem römischen

Legaten Paschasinus vorgetragen. Da die Streitfragen , die

verhandelt wurden, sich nicht auf die Rechte des Bischofs

von Rom bezogen, so Hessen sich die griechischen Bischöfe

über diese Zusätze in keine weitere Diskussion ein, ver-

wahrten sich aber gegen die Folgerungen, die hieraus ge-

zogen werden konnten, dadurch, dass sie durch den Con-

sistorialsecretär Constantinus den ächten Canon aus einem

griechischen Text vorlesen Hessen. 2)

1) Diese Zusätze zu c. 6 finden sicli in der Sammlung der Hand-

schrift von Chieti (Cod. Vat. Eeg. 1997 ; Maassen , Ö. 526 fg. Die

Uebersetzung des Nicänums edirt in BalUrini^ Leonis Opp., III, 567)

und hieraus entlehnt in der eigenthümlichen Form der isidorischen

Version, die sich in der Quesnelischen Sammlung und in andern Hand-

schriften (vgl. Maassen] S. 15 fg.) vorfindet.

2) Vgl. 3Iaassen, S. 19 fg., 744. — Hefele, II, 541. — Die BaUe-

rini (Leonis Opp., III, p. 37 sqq.) und ihnen folgend Hefele, II,

541, haben die Vermuthung aufgestellt, dass von griechischer Seite

der Canon 6 in seiner ächten Gestalt gar nicht vorgelesen worden sei,

sondern in den Handschriften eine spätere Interpolation vorliege.

Doch ist diese Vermuthung ohne genügende Gründe. Maassen, (Der

Primat u. s. w., S. 95) und Hinschiiis (Kirchenrecht, I, S. 554) sind

der Ansicht, die Väter von (Jhalcedon hätten in der von Paschasinus

vorgetragnen Fassung denselben Sinn gefunden, wie in dem ächten

Canon und eine Verfälschung des Canons sei desshalb nicht anzu-

nehmen. Iliüschius Ijeruft sich darauf, dass über die Verschiedenheit
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Wenn der römische Legat sich nicht scheute, mit dieser

Fälschung — ob sie eine bewusste oder unbewusste war,

darüber lasst sich natürlich heute keine unbedingte Gewiss-

heit erlangen — auf dem Concil von Chalcedon hervor-

zutreten auf die Gefahr hin, sofort aus dem authentischen

Texte wiederlegt zu werden, so ist als gewiss anzunehmen,

dass in Italien, Gallien u. s. w. von Rom aus diese Fassung

des Canon 6 im 5. Jahrhundert weite Verbreitung ge-

funden hat.

'der AiuoHt'u^ Indcsscn auch abgesehen von diesen Fälschungen,

Bischofl"dmch welche jedenfalls wesentlich dazu beitrugen, die Autorität

der römischen Bischöfe zu stärken, führte die Entwicklung

des staatlichen und kirchlichen Lebens seit der Mitte des

5. Jahrhunderts mehr und mehr im Abendland dahin, die

Ansprüche der römischen Bischöfe zu steigern und ihnen

in den einzelnen Ländern in grösserm oder geringerm Um-
fang zur Anerkennung zu verhelfen. Von Seiten der Kaiser

wurde der Bischof von Rom als der Hüter des wahren

Glaubens anerkannt und Theodosius der Grosse verkündete

im Jahre 380 dem Volk von Constantinopel, dass alle seine

Unterthanen den Glauben zu bekennen haben, den der

Apostel Petrus den Römern überliefert habe und welche

der Bischof Damasus von Rom und der Bischof Petrus von

Alexandrien befolgen. ^) Im folgenden Jahre erklärte das

zweite ökumenische Concil von Constantinopel (c. 3), dass

beider Fassungen nichts bemerkt wurde. Aber diese Thatsaclie er-

klärt sich aus dem oben angegebenen Grunde sehr leicht. Die Ver-

schiedenheit des Inhalts ist so gross, dass sie den Griechen unmöglich

entgangen sein kann. In der gefälschten Fassung schreibt der Canon 6

dem römischen Bischof den Primat über die ganze Kirche zu.

') c. 2, Cod. Theod., XVI, 1. „Cunctos populos. . . in tali volumus

rcligioni versari quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis

religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamquc pontificem

Damasuni sequi clarct et Petrum Alexandriac episcopum."
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der Bischof von Rom den Vorrang (tcc Tcpsaßsla) vor allen

andern Bischöfen habe und ihm der Bischof von Constanti-

nopel folge, weil diese Stadt Neu-Rom sei. Seit dem Ende

des 4. Jahrhunderts wandten sich Bischöfe aus Gallien

und Spanien häufig an die römischen Bischöfe, um die in

Rom bewahrte alte Disciplin zu erfahren oder um sich über

einzelne wichtige Fragen Ratli und Belehrung zu erholen.

Diese Schreiben fanden dann unter den Bischöfen des be-

treffenden Landes rasche Verbreitung und schon Papst

Damasus (366—384) konnte in seiner Antwort auf die von

dem Bischof Himerius von Tarragona gestellten Fragen

bemerken, dass keinem Bischof die Entscheidungen des

römischen Bischofs, an den er sich mit Recht als an das

Haupt seiner Kirche gerichtet habe, unbekannt bleiben

dürften, so wenig wie die Canones der Concilien.^) Ins-

besondere wurden, w^as uns hier zunächst interessirt, aus

Gallien häufig Anfragen an die römische Kirche gerichtet,

deren Beantwortung durch die römischen Bischöfe meist nach

vorheriger Berathung in einer Bischoftssynode erfolgte.^)

Von grösster Wichtigkeit war vornehmlich die Wirk- innocenz

samkeit, welche Papst Innocenz I. in Gallien durch seine

Schreiben ausübte. Wenige Jahre ehe er den römischen

Bischofsstuhl bestiegen, war die letzte endgiltige Theilung

^) J(^ff^) n. 65 {Coustant, p. 637): ,,Statuta sedis apostolicae vel

canonum venerabilia definita nulli sacerdotum doraini ignorare sit

liberum Ad singulas causas de quibus... ad Romanam eccle-

siam utpote ad caput tui cor23oris retulisti sufficientia, . . .responsa

reddidimus."

^) Hierher gehören Canones Synodi Romanorum ad Gallos epi-

scopos juxta quaestiones ab illis propositas, wahrscheinlich aus der

Zeit des Siricius (384—398), Bruns, II, 274. Schreiben des Papstes

Innocenz I. (402—417) an Victricius von Ronen und Exsuperius von

Toulouse {Jcr(lc, n. 85, 1)0; Coustant, p. 745, 789). Die zahlreichen

Sammlungen, in welche diese beiden letztern Schreiben Aufnahme
gefunden huljcii, sind bei Maaaacn ^ S. 243, 244, verzeichnet.
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des römischen Reichs in eine abendländische und eine

niorgenlandische Hälfte erfolgt. In dem nnn selbständigen

abendländischen Reiche musste der Glanz des Stuhles von

Rom, der im ganzen Reiche allein von den Aposteln ge-

gründet zu sein sich rühmte, um so hellerstrahlen, davon

jetzt ab die Verbindung der lateinischen Kirche mit den

alten apostolischen Patriarchensitzen von Alexandrien und

Antiochien wie mit der Kirche der neuen Reichshauptstadt

Constantinopel noch lockerer wie zuvor werden musste.

Während im weströmischen Reich der Staatsverband aus-

einander zu fallen drohte, in den grössten und reichsten Pro-

vinzen aufständische Generale der Staatsgewalt sich zu be-

mächtigen suchten, während die Barbaren schon den ge-

heiligten Boden Italiens betraten, ja Rom selbst erstürmten,

und in breiten Massen sich über den Rhein auf die blühenden

Fluren Germaniens und Belgiens ergossen und das nordische

Rom binnen kurzen Zeiträumen viermal plünderten, suchte

die gallische Kirche die Verbindung mit Rom aufrechtzu-

erhalten und fester zu knüpfen. Bischof Victricius von

Ronen beugte sich vor der Autorität der römischen Kirche

und bittet um ihre Norm, damit die gallische Kirche sich

darnach zu richten vermöge. Innocenz I. sendet ihm in

ausführlichem Schreiben wichtige Vorschriften, damit den

Bischöfen Galliens dies Schreiben als eine Lehr- und Er-

mahnungsschrift dienen könne. ^) Er benutzt die Gelegen-

heit, um für den römischen Stuhl eine oberste richterliche

') a. a. 0. ... ,,Quia Romanae ecclesiae normam atque auctorita-

tem magnopere postulasti. . . , Erit dilectionis tuae per plebes finitimas

et consacerdütales nostros qui in illis regioiiibus propriis ecclcsiis

pracsiflent, regularum hunc librum quasi didascalicum atque moni-

torem sedulo insinuare, ut et nostros cognoscere et ad fidem con-

Huentium mores valeant docendi sedulitate formare. . . . Quoniam non

pro nobis tantum, sed et pro populo Cliristi pracstarc cogimur ratio-

neni, di>:cii)liiia dominica populum crudirc dcbcinus."
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Gewalt zu beanspruchen, wie sie in dieser Ausdehnung

bisher überhaupt unerhört war. Er deutet nicht nur an,

dass in jeder kirchlichen Angelegenheit die Berufung nach

Rom zulässig sei, sondern er behält dem römischen Stuhle

geradezu die Endentscheidung in allen wichtigen Fällen

vor. Diesen Anspruch, für den sich in der damaligen Ver-

fassung der Kirche eine Begründung nicht finden liess,

stützte er durch eine allgemeine Berufung auf die Synode

und die gesegnete Gewohnheit.^) Es war damit weit über

das hinausgegangen, was die in Sardica versammelten Väter

dem römischen Bischof zugesprochen hatten. Innocenz I.

schrieb damit in der That dem Stuhl Petri eine oberste

richterliche Gewalt zu und führte als unwiderlegliche Zeug-

nisse, denen die höchste Autorität zukommen musste, die

grosse Synode und die alte Tradition an. Während er mit

diesen Behauptungen einem von dem Mittelpunkte der Cultur

und des kirchlichen Lebens weit entfernten Bischof des

nordwestlichen Galliens gegenüber die Autorität des römi-

schen Stuhls zu begründen suchte, ist seine Sprache gegen-

über dem Bischof von Toulouse eine andere. Auch ihn

belobt er, dass er lieber dem Vorgange der Verständigen

^) a. a. 0. , c. 5. ,,Si quae autem causae vel contentiones inter

clericos tarn superioris ordinis quam etiam inferioris fuerint exortae,

ut secundum synodum Nicaenam congregatis ejusdem provinciae epi-

scopis jurgium terminetur nee alieni liceat, sine praejudicio ta-

rnen Romanae ccclesiae, cui in omnibus causis debet re-

verentia custodiri, ...ad alias convolare pronvincias. .
." c. 6.

„Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad sedem apo-
stolicam, sicut synodus statuit et beata consultudo exigit, post
Judicium episcopale referentur." Gemeint ist offenbar die Synode

von Sardica, die auch hier, absichtlich oder unabsichtlich mit der vorher

erwähnten Synode von Nicäa verwechselt wird. — Ueber die Lesart

beata consuetudo, statt deren andere Handschriften vetus consuetudo

haben, vgl. Ballerini ^ Leonis Opp. III, 2Ü7. — Im allgemeinen vgl.

über die Auslegung der Stelle Fltillips^ Kirchenrecht, V, 108 fg.
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gefolgt sei und sicli an den apostolischen Stuhl gewandt

habe, um die Entscheidung zweifelhafter Fragen zu erhalten,

als in dünkelhafter Anmassung nach dem Gutdünken Ein-

zelner zu verfahren. Aber doch fügt er hinzu, gleichsam

um die Belehrungen, die er ertheilt, zu rechtfertigen, es

sei nicht schimpflich, sich belehren zu. lassen. Auch er habe

nur dadurch seine Kenntnisse und Lehrfähigkeit erworben,

dass er genöthigt worden sei , um viele Anfragen zu beant-

worten, die Fragen genau zu untersuchen und zu berathen.

Dadurch geschehe es, dass der immer etwas lerne, der um
Belehrung ersucht werde. ^) Musste Innocenz in dem für

das südliche Gallien bestimmten Schreiben seine Fähigkeit

und Berechtigung zur Belehrung in kirchlichen Dingen auf

diese rein menschliche Art begründen, so konnte er einem

Bischof des ihm unmittelbar untergebenen Gebiets in ganz

anderer Weise gegenübertreten. Die Kirche bedarf der

Einheit, belehrt er den Bischof von Gubbio, sie kann keine

Verschiedenheit, keine Abweichung in der kirchlichen Ver-

fassung und Ordnung dulden. Die einzelnen Bischöfe sollen

nicht ihrem Gutdünken folgen, sondern was von dem Apostel-

fürsten Petrus der römischen Kirche überliefert und von

ihr bis jetzt bewahrt sei, das müsse von Allen beachtet

und befolgt werden; sie allein könne als Eichtschnur dienen,

da es unzAveifelhaft sei, dass im ganzen Abendland, in

Italien, Gallien, Spanien, Afrika, Sicilien u. s. w. niemand

anders eine christliche Gemeinde gegründet habe, als die-

jenigen, die der Apostel Petrus und seine Nachfolger aus-

gesandt haben. Desshalb müssen auch Alle das befolgen,

^) a. a. 0. „Cur enim magis pudendum putemus discere aliquid,

quam omnino iiescire? Mihi quoque ipsi de collatione docibilitas

accidit, dum perscrutatis rationibus ad proposita responderc comjjcllor:

eoque fit ut aliquid semper addiscat, qui postulatur, ut doccat."
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was die römische Kirche lehre, von der sie ihren Ausgang

genommen. 1)

IL Der Biscliof von Arles.

Die politischen und kirchlichen Verhältnisse in Gallien ^^^^^j^^^^^^^^^-

gaben den Nachfolgern Innocenz I. bald die erwünschte ^^'®^'

Gelegenheit von der von ihnen beanspruchten Suprematie

Gebrauch zu machen und durch die Ausübung ihr einen

festern Halt zu geben. Es ist oben erwähnt worden, wie

in Folge der Verlegung der Kesidenz des Präfectus Prätorio

von Trier nach Arles zwischen den Bischöfen von Vienne

und Arles ein Streit ausbrach über die Metropolitanrechte

in der Provinz Viennensis und wie von dem Concil von

Turin 401 der Streit dahin entschieden wurde, dass der

Bischof Metropolit sein soll, dessen Stadt weltliche Metro-

pole der Provinz wäre. Der Rath, den das Concil gab,

die Provinz in zwei Metropolitansprengel zu theilen, wurde

nicht befolgt, und trotz des Urtheils des Concils der Streit

^) Innocenz an Bischof Decentius von Eugubium (Gubbio in Um-
brien) von 416 {Jaffe, n. 108; Coustant, p. 855): „Si instituta eccle-

siastica, ut sunt a beatis apostolis tradita, integra vellent servare do-

mini sacerdotes, nulla diversitas, nulla varietas in ipsis ordinibus et

consccrationibus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum

est, sed quod sibi visum fuerit, hoc aestimat esse tenendum , inde

diversa in diversis locis vel ecclesiis aut teneri aut celebrari videntur

ac fit scandalum populis . . . Quis enim nesciat aut non advertat id

quod a principe apostolorum Petro Romanae ecclesiae traditum est et

nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari, .... praesertim

quum sit manifestum in oranem Italiam Galliam etc. . . nullum in-

stituisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut ejus suc-

cessores constituerunt sacerdotes? Aut legant, si in his provinciis alius

apostolorum invenilur aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nus-

quam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod ecclesia Romana custodit." —
Vgl. übrigens Schulte, Stellung u. s. w., S. 155. Auch dieses Schreiben

fand eine grosse Verbreitung und wurde insbesondere von zahlreichen

gallischen Sammlungen aufgenommen. Vgl. Maiiimen, Geschichte, S. 24G.
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nicht beendet. Doch wussten die Bischöfe von Arles den

Vortheil, den ihnen die Erhebung ihrer Stadt zur Haupt-

stadt von Gallien gab, auszubeuten, und im Anschluss und

mit Hilfe der politischen Machthaber ihre Stellung nicht

nur zu befestigen, sondern zu erhöhen. Wenige Jahre nach

dem Concil von Turin war Gallien mit leichter Mühe durch

einen britischen General, Constantinus, den seine Soldaten

zum Imperator ausgerufen hatten , der Herrschaft des

schwachen Honorius entzogen worden (407) und während

vier Jahren erkannten Gallien, Britannien und Spanien,

soweit die Barbaren nicht eingedrungen waren, die Regierung

des Usurpators, der seinen Sitz in Arles genommen, an.

Die wichtigsten bischöflichen Stühle Südgalliens wurden mit

seinen Anhängern besetzt, so Arles und Aix, die Hauptstadt

von Narbonensis H, und der hochangesehene Bischof Proculus

von Marseille, dem das Concil von Turin die Metropolitan-

rechte über Narbonensis II zugestanden hatte, obgleich sein

Sitz ausserhalb der Provinz lag, unterstützte ihn mit seiner

Autorität und seinen geistlichen Machtmitteln.

Indessen der Sturz des Usurpators zog auch den Sturz

der unter seinem Einfluss eingesetzten Bischöfe nach sich.^)

Volk und Geistlichkeit, denen sie als Fremdlin.cfe aufgedrängt

^) Schreiben des Papstes Zosimus vom 21. September 417 {Jüffc^

n. 125; Coiistmit, I, 949) gegen die Bischöfe Lazarus von Aix und

Heros von Arles: Lazarus, der von Proculus von Marseille zu Turin

401 selbst wegen falscher Anklage des Bischofs Britius von Tours

verurtheilt worden sei ,,..ab eodem Proculo fit post multos annos

sacerdos tyranni (Constantini) judicio defensor civitatis Aquensis: cum

contrairet addicta in ipsum penetrale et sacerdotale solium sanguino

innocentis pene respersum irrepit. Stetitque in eo hactenus umbra

sacerdotii, donec in tyranno imago staret imperii, quo loco post iiiter-

necionem patroni sponte se exuit et propria cessione damnavit. Le
Ilerote vero oninia similia; idem tyrannus patronus, caedes, turbae,

presbyterorum coiitradicentium vincula et custodiao et totius civitatis

addictio, similis pfjcnitentia ac abdicatione sacerdotii."
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worden waren ^), empörten sich gegen sie und vertrieben

sie. ^) Der Besieger des Usurpators, der Magister militum

Constantius, suchte vor allem den wichtigen Bischofssitz von

Arles mit einem seiner Freunde und zuverlässigen Anhänger

zu besetzen. Die Gemeinde von Arles wählte bereitwillig,

um sich die Gunst des siegreichen Feldherrn zu erwerben,

seinen Kandidaten Patroclus zum Bischof. -')

Jedoch wurde die kaum wiederhergestellte Herrschaft

des Ravennatischen Schattenkaisers bald wieder gestört

durch neue Empörungen und Durchzüge der Westgothen

und erst im Jahre 416 trat für einige Zeit Ruhe in Süd-

gallien ein, nachdem Constantius mit den Gothen in Spanien

einen Vertrag geschlossen und die Schwester des Kaisers,

Placidia, aus ihren Händen befreit hatte. Constantius stand

auf der Höhe der Macht, er wurde zum Patricius ernannt,

und die Prinzessin Placidia musste sich darin fügen, seine

Hand anzunehmen (417). Die Beruhigung und lieorgani-

sation der durch zehnjährige Unruhen zerrütteten südgalli-

schen Provinzen scheint ihm übertragen worden zu sein."^)

Auf seine Yeranlassuns? wurde im Jahre 418 den sieben

*) a. a. 0., p. 946. „Patuit hos (Lazarum et Ilerotem), inobserva-

tis ordinationibus
,
plebe cleroque contradicente, ignotos, alienigenas

inter Gallias sacerdotia vindicasse."

^) Zosimus behauptet zwar in dem angeführten Schreiben, dass

sie freiwillig ihre Stelle niedergelegt hätten, indcss erzählt Prosi^er

Aquit. zu 412 wenigstens von Heros: „Eodem tempore vir sanctiis

et B. Martini discipulus cum Arelatensi oppido episcopus praesideret,

a populo ejusdem civitatis insons et nulli insimulationi obnoxius

pulsus est,"

^) Frosper: „in ejus locum PatroelüS ordinatus amicus et familia-

ris Constantini magistri militum, cujus per ipsum gratia quaerebatur,

quac res inter ejjiscopos regionis illius magnarum discordnntium

causa fuit.'*

*) Vgl. insbesondere c. 14, Cod. Theod., XV, 14, und den Commen-
tar des Goihofredus (V, 473 fg.) dazu.

Lofiiing, (jc'scliiclite des Kirclioiuoclifs. J. '"»(j
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südlichen Provinzen Galliens, die früher unter einem he-

sondern Vicarius gestanden hatten, eine engere Organi-

sation gegeben und der frühere Landtag der sieben Pro-

vinzen, der erst seit der Zeit der Usurpation des Constantin

ausser Uebung gekommen war, wieder nach Arles einbe-

rufen. Er soll jährlich zusammenkommen, um die gemein-

schaftlichen Angelegenheiten zu berathen.^) Arles, die

Hauptstadt (urbs metropolitana) Galliens, wird in der Con-

stitution in fast überschwenglichen Ausdrücken, die eher

in einer dichterischen Verherrlichung der Stadt am geeigneten

Orte wären, als in einer kaiserlichen Constitution, gepriesen

als die Stadt, mit der sich keine andere messen könne, als

der Mittelpunkt des gesammten Handels und Verkehrs des

Mittelmeers. Dieser Stadt diene alles, was die Erde köst-

liches hervorbringe, alle Produkte des Reichs würden ihr

zugeführt zu Schiff und zu Wagen, auf der Erde, dem Meere,

dem Flusse. Wie sollte Gallien nicht dankbar sein, da der

Landtag gerade nach der Stadt berufen werde, welche

gleichsam durch göttliche Vorsehung zum Sitze des Handels

und aller Bequemlichkeiten des Lebens bestimmt sei. —
Li Arles sollte offenbar ein starker Mittelpunkt für die

durch die Aufstände und Durchzüge der Gothen unter-

wühlten südlichen Provinzen gebildet werden, von dem aus

die Reichsregierung die lange verlornen Provinzen schützen

und zusammenhalten konnte.

') Constitution des Kaiser Honorius vom 17. April 418 über den

Landtag zu Arles; herausgegeben von Haenel, Ex Libro Authoritatum

eccl. Arelat. 1844; auch Corpus Leguin, p. 238. Mit Commentar bei

Wenck, Cod. Theod. Libri V (1825), App. IH, 371 sqq. Dass Con-

stantius der geistige Urheber der Constitution gewesen, deutet diese

selbst an: „Quae provisione plurimum et provincialibus nostris gra-

tiae nos intelligimus utilitatisque praestare et Arelatensi urbi , cuius

tidei secundum testimonia atque suffragia Parcntis Patriciique
nostri multum debemus, non parum adiiccre nos constat oniatui."
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Mit dieser politischen Bedeutung, welche Constantius^'jJ^^J^'^^^j^f^j'jl;'

Arles beilegte, steht es nun in offenbarer Verbindung, dass ^ä*^g\-üudenf

um dieselbe Zeit der Freund und Schützling des Constantius,

der Bischof Patroclus von Arles, die ersten Versuche macht,

um auch in kirchlicher Beziehung Arles zum Mittelpunkt

Südgalliens zu erheben und sich selbst Metropolitanrechte

über die umliegenden Provinzen zu erwerben.^) Während

es noch im Anfang des Jahrhunderts streitig war, ob dem

Bischof von Arles die Stellung eines Metropoliten in seiner

eigenen Provinz Viennensis zukomme, nahm er nun das

wichtigste Recht des Metropoliten, das Bestätigungs- und

Ordinationsrecht der Bischöfe, in den Provinzen Viennensis,

Narbonensis I und II in Anspruch, Provinzen, in denen

für die damalige Zeit 26—28 Bisthümer nachweisbar

sind.^) Trotz der Unterstützung, auf die Patroclus

von Arles rechnen konnte, musste es doch schwer fallen,

den Widerstand der bisher selbständigen Provinzen zu

brechen. Patroclus wandte sich an den römischen Bischof,

der unter dem allmächtigen Einfiuss des Constantius nicht

zögerte, seine Autorität für den südgallischen Primat von

Arles in die Wagschaale zu legen. In einem Schreiben

') Der von den Bischöfen von Arles im 5. und 0. Jalnhundert

in Anspruch genommene südgallische Primat ist früher Gegenstand

sehr eingehender und gelehrter Untersuchungen gewesen, die jedoch

nicht immer unpartheiisch geführt wurden, da die Freunde und Gegner

der gallikanischen Kirche diese Frage in ihrem Interesse auszubeuten

suchten. Hervorzuheben sind: P. de Marca, De Primatu Lugdunensi,

s^ G9 sqq. (zuerst 1G4G; in der Bamberger Ausgabe der AV'erke Marcis,

117891, IV, 50 sqq.). Baluzius in dem Zusatz zu Marca, De concor-

dia sacerdotii et imperii, V, c. 30 — 42 (zuerst 1G65; Bamberg, II, 538

— Gll). Paschasivs Quesnel in seiner Ausgabe der Werke I^eos des

(i rossen (1G75) Dissertatio V seu Apologia pro S, Ililario (abgedruckt

in Ballerini, Leonis Op]). II, 753—898). Hiergegen sind gerichtet die

Observationes der Bullcriui (H, 899— 1()G8).

2) Vgl. Guh'ard, Essni sur le Systeme des Divisions territ. de la

Gaule (1K'J2), S. 24 i'^^.

30*
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'* H.n cHllt^""' vo"^ 22. März 417 verkündete Papst Zosimus den sämmt-

liehen Bischöfen Galliens, 1) dass künftighin kein Bischof

und Priester, überhaupt kein Geistlicher ohne besondern

Erlaubnissschein (literae formatae) des Bischofs von Arles

nach Rom reisen dürfe. Dieses Privilegium habe er dem

Patroclus in Anbetracht seiner besondern Verdienste ver-

liehen. 2) Dass in den Provinzen Viennensis, Narbonnensis

I und II dem Bischof von Arles das ausschliessliche Becht,

Bischöfe zu ordiniren, zustehe. Wer künftighin gegen diese

Vorschrift des apostolischen Stuhls und gegen die Ueber-

lieferung der Vorfahren, Jemanden zum Bischof ordinire,

oder wer sich ordiniren lasse, werde abgesetzt. 3) Endlich

werden dem Bisthum Arles noch einige streitige Gemeinden

zugesprochen. Diese Vorrechte stehen aber Arles zu, weil

hier der Apostelschüler, der heilige Trophimus, von Rom
aus die erste christliche Gemeinde in Gallien gegründet

habe, von der die Bäche des Glaubens sich über ganz

Gallien verbreitet hätten. Desshalb sei auch aus ganz Gal-

lien an den Bischof von Arles zu berichten, sofern nicht

die Wichtigkeit der Sache eine Untersuchung durch den

römischen Bischof erfordere.^)

Der römische Bischof ist, wie wir sehen, bereit, den

kirchlich -politischen Zwecken, die von Constantius und

Patroclus verfolgt wurden, seine Autorität zu leihen, er

ist bereit mit denselben Gründen einen südgallischen Primat

in Arles zu stützen, mit denen er selbst seine kirchliche

Obergewalt über das Abendland zu stützen suchte. Wie

^) Jaffe^ n. 123; Cottstant, I, 935. „...Sanc quoniam mctropoli-

tanae Arelatcnsium urbi vetus Privilegium minime derogandum est,

ad quam primum ex hac sede Trophimus summus antistcs, ex cuius

i'onte tütae Galliae fidei rivulos acccperunt, directus est. . . Ad cuius

notitiam si quid ilüc negotioruiri emerserit, referri censemus, nisi

iiiagnitudo causae etiam nostrum requirat examcn."
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Rom die einzige Kirclie in Westen ist, die von einem Apostel

gegründet worden und von der aus alle andern christlichen

Gemeinden ihren Ursprung genommen haben, so ist die

Kirche von Arles' die einzige in Gallien, die von einem

Apostelschüler gestiftet worden und die desshalb die Mutter

aller gallischen Kirchen ist. Eben desshalb ist Arles llom

untergeordnet, wie die gallischen Kirchen Arles.

Dass die Geschichte von der Bekehrung Galliens und

Gründung der Kirche zu Arles durch den bis dahin un-

bekannten Apostelschüler Trophimus eine zu Arles oder

Rom gemachte Erfindung war, ist unzweifelhaft.^) Indessen

waren die gallischen Bischöfe durchaus nicht geneigt, diesen

Ansprüchen sich zu fügen. Im September 417 verkündet

Zosimus den Bischöfen in Afrika, Gallien und Spanien,

die Bischöfe, die ohne Genehmigung des Patroclus von Arles

ordinirt worden seien, dürften von Niemanden in die Kirchen-

gemeinschaft , von der sie gänzlich ausgeschlossen seien,

aufgenommen werden.^) Der Bischof Hilarius von Narbonne,

Metropolit der Provinz Narbonensis I, der gegen die An-

sprüche des Patroclus und die römischen Dekrete demonstrirt

und behauptet hatte, letztere seien erschlichen, ward von

Zosimus energisch zurückgewiesen. Nicht was ihm gut

dünke, sondern was die alte Gewohnheit lehre, sei zu

befolgen. Durch Akten, die in Rom aufbewahrt werden und

durch das Zeugniss zahlreicher Bischöfe sei erwiesen, dass

2) Es wird dies anerkannt und nachgewiesen von de Laiiiioi, De

tempore quo primum in Galliis suscepta est Christi fides c. 13 (1G59;

Opp. cd. Cül. Allobrog. , 1731, IIT, 72 sqq.). Vgl. ferner Ttlkmont,

Memoires pour servir a l'histoire eccl., IV, 707; X, 838. Ballerim,

a.a.O., p. 909 sq(j. "Weder das Concü von Turin 401 weiss etwas

von dem Apostelschüler Trophimus noch der um das Jahr 410 gestor-

bene Prudentius, der vielmehr als den Heiligen von Arles den Mär-

tyrer Genesius verherrlicht {Pcristvphanou^ IV, v. 35. ,,Teque praepol-

lens Arelas habcbit, 8ancte Genesi", ed. Drcssel, 18()0, p. 342).

-) Vom 22. ^September 417. JciJ/'i", n. 126j Cuuntunt, p. 955.
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Jer heilige Troi)liiiniis Arles gegründet habe und dass seit

seiner Zeit alle Bischöfe von Aiies Metropolitanrechte in

den drei Provinzen ausgeübt haben. Für den Fall des

Ungehorsams wird ihm mit Excommunication gedroht.^)

Aber selbst in der eignen Provinz des Patroclus wurde

seine Autorität nicht anerkannt. Bischof Simplicius vonYienne

gab seine Metropolitanrechte nicht auf.-) Den heftigsten

Widerstand leistete Proclus von Marseille, der die ihm von

dem Concil von Turin anvertrauten Rechte über Narbonen-

sis II an Patroclus nicht abzutreten gewillt war. Zosimus

forderte ihn auf, sich zur Pechenschaft in Rom zu stellen.

Er erschien nicht, sondern berief sich nur auf den Beschluss

des Concils von Turin. Der Papst, der erklärte, der Be-

schluss dieses Concils sei ungiltig und unter Verletzung

der dem römischen Stuhl zustehenden Rechte gefasst, Hess

Proclus verurtheilen, eventuell seines Bischofsstuhles für ver-

lustig erklären.^) Indessen Proclus erkannte dem römischen

Bischof keine richterliche Gewalt über sich zu, er behauptete

sich in Marseille und in seinem Metropolitansprengel und

rüstete sich, Gewaltthätigkeiten, die gegen ihn unternommen

werden könnten, mit gewaffneter Hand entgegenzutreten.^)

J) Vom 26. September 417. Jaffe, ii. 127; Coustant, p. 960.

„...S. Tropliimus ad Arelatensem urbem ab apostolica sede trans-

missus ad illas regiones et tanti nominis reverentiam primus coliibuit

et in alias (regiones sc.) transfudit atque hanc ordinandi consuetudinem

et pontificatum loci illius.... custoditum utque in proximiim tempiis,

gcstis apud nos habitis, multorum coiisaccrdotum testimoniis appro-

batur."

2) Zosimus an die Bischöfe der drei Provinzen vom 29. Sept.

417. Jaffe, n. 129; Coiistant, p. 959.

^) Zosimus an Patroclus vom 29. Sept. 417. Jaffe, n. 128; Coii-

i^ttint, ]). 961, an die Bischöfe der drei Provinzen vom selben Tage;

Jaffe, n. 129; Coustant, p. 964.

*) Zosimus an Patroclus vom 5. März 418. Jaffe, n. 132; Cou-

slmil, p. 971. ,,...Ad nos rumor advcnit, Proculum quasi consuctis
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Zosimus übertrug nun die Verwaltung des Bistliums Mar-

seille an Patroclus, den er aufforderte gegen Proclus ein-

zuschreiten. An den Klerus und das Volk von Marseille

richtete er ein Schreiben, in dem er sie hiervon in Kennt-

niss setzt, ihnen anbefiehlt, dem Patroclus Gehorsam zu

leisten und aus seinen Händen einen neuen Bischof zu

empfangen.^)

Auch der Nachfolger des Zosimus, Papst Bonifacius L,

scheint zunächst die Ansprüche des Patroclus auf den Primat

über die drei Provinzen unterstützt zu haben, nachdem er

durch die Entscheidung der von Kaiser Honorius nach

Ravenna berufenen afrikanischen und gallischen Bischöfe

als Bischof von Rom anerkannt worden war und über den

Gegenbischof Eulalius gesiegt hatte. ^) Wenige Wochen

nach seinem Einzug in Rom (10. April 419) beauftragte er

den Patroclus, auf den ersten November eine Synode der

drei Provinzen zu berufen, um über den angeklagten Bischof

Maximus von Valence zu urtheilen.^) Zugleich aber

ludere et uti moribus suis junxisse sibi quosdam idoneos turbationi-

bus homines."

1) Vom 5. März 418. Jaffe, n. 133; Cousteint
,
p. 973. Er habe

dem Patroclus die Verwaltung übertragen, „ut ipsius tuti consilio et

pro disciplinarum ratione formati ejus obtemperantes nutibus dignum

possitis accipere sacerdotera." — In Jaffe^ n. 132 wird die Befugniss

des Patroclus gegründet auf das : „tibi nostrum delegatum officium."

^) Vgl. das Schreiben des Honorius an den Proconsul Largus von

420. Baronius, Annales, V, a. 419, n. 36; Haenel, Corpus Legum,

p. 240.

3) Vom 13. Juni 419. Jaffe, n. 141; Coustant, p. 1015. Das

Schreiben ist ausser an Patroclus auch an alle Bischöfe von Gallien

gerichtet; aber nur, wie Bonifacius selbst sagt, weil Maximus flüchtig

war und ihm Kenntniss von dem Schreiben gegeben werden sollte,

„Nos autem per omnes provincias litteras dirigcmus, ne excusationem

sibi ignorationis obtendat, ut ad provinciam venire cogatur et illic

sc constituto praesentari judicio." Die provincia, deren Bischöfe zur

Synode zusammentreten sollen, ist die alte Narboncnsis, d. h. die drei

damaligen Provinzen Vienucusis, Narboncnsis I und II.
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behielt sich der Papst das Recht vor, das von der Synode

gefällte Urtheil zu hestätigen.M

verüluieriKis Aber kurze Zeit darauf starb Constantius (421) und
in der 1 olitiK \ /

'^^%'tuhiSs.''^"
damit hatte Patroclus . seine Stütze verloren. Von da an

veränderte sich die Politik des römischen Stuhls vollständig.

Schon im Anfang des folgenden Jahres kennt Bonifacius

die alten Akten des römischen Archivs, die Zeugnisse so

vieler Bischöfe, auf die sich sein Vorgänger berufen hatte,

nicht mehr. Patroclus hatte in der Provinz Narbonensis I

einen Bischof von Lodeve (Luteva) geweiht und eingesetzt

gegen den Willen eines Theils des Klerus. Der Papst, auf

die an ihn gebrachte Klage, findet es unerhört, dass Pa-

troclus unter Missachtung des Concils von Nicäa gewagt

habe, in einer fremden Provinz Metropolitanrechte auszu-

üben. Er fordert den Bischof von Narbonne, der Metro-

pole der Provinz, auf, seine Rechte wahren, sich nach

Lodeve zu begeben, die Sache zu untersuchen und zu er-

ledigen oder darüber nach Rom zu berichten. Die Autorität

des römischen Stuhls habe die Anmassung derer zu besei-

tigen, welche sich Eingriffe in die Rechte des Metropoliten

erlaubten. 2) Von einer kirchlichen Obergewalt des Bischofs

von Arles über die südgallischen Provinzen war nicht mehr

die Rede, die Selbständigkeit des Metropolitanverbandes

einer jeden Provinz anerkannt.

Damit scheinen für längere Zeit die Bestrebungen

der Bischöfe von Arles, einen südgallischen Primat zu be-

gründen, zur Ruhe gebracht worden zu sein. Wenigstens

hören wir nichts von weitern Streitigkeiten, obgleich Patroclus

I

') „Quidquid autem vestra Caritas de hac causa diixerii decerneii-

duin, cum ad nos relatum fucnt, nostra, ut condccet, necesse est auc-

torilatc firmetur."

2) Vom 9. Februar J22. Jrt/c, u. 145; Coiistmit, p. 1032. —
„ . . .Cesset hujusmodi pressa nostra auctoritate praesumptio corum^

«pii ultra licitum luac liiriitem dignitatis extendunt."
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erst 426 starb, i) Der Nachfolger von Boiiifaz L, Cölestinus I.

(422—432) blieb den von ßonifaz in seinem Schreiben von

422 ausgesprochenen Grundsätzen treu, er erkannte keine

über die Provinz Viennensis hinausgreifenden Eechte an

und wiederholte die schon im Concil von Nicäa begründete

Vorschrift, dass der Metropolit einer jeden Provinz mit

seiner Provinz sich zufrieden geben und nicht in anderen

Provinzen übergreifen soll.^)

Trotz dieses schroffen Wechsels der römischen Politik AnsehS'des

war doch durch den Verlauf der Angelegenheit die Autorität
^^p^^^^-

des römischen Bischofs in Gallien ausserordentlich gesteigert

worden. Der Bischof von Arles, der zuerst eine Einmischung

Roms in die kirchlichen Verhältnisse Galliens veranlasst

hatte, musste nun der von ihm selbst angerufenen Autorität

w^eichen. Es war dem Papste gelungen, den Anspruch, den

Innocenz I. gegen Victricius von Ronen erhoben hatte, zur

Durchführung zu bringen. Die wichtigsten Angelegenheiten

wurden seiner Entscheidung unterworfen; er hatte über

Bisthümer verfügt, Klagen gegen Bischöfe wurden direkt

bei ihm angebracht^), er behielt sich die Bestätigung der

^) Prosper Aquit. zu diesem Jahre. Er wurde von einem germa-

nischen Tribunen ermordet. Die That soll auf Veranlassung des

magistcr militum Felix erfolgt sein.

^) An die Bischöfe der drei Provinzen vom 2G. Juli 428. Jojfc^

n. 152; Coustmit, p. 1065, c. 4.

^) So hatte sich der Klerus der Stadt Valence mit seinen Klagen

gegen den Bischof Maximus, so der Klerus der Stadt Lodeve mit den

Klagen gegen Patroclus von Arles und den von ihm ordinirten Bischof

an Papst Bonifacius gewandt. Jnffe, n. 141, 145. Wie es scheint

wurde auch die Klage gegen den Bischof von Marseille, der den Mör-

der eines Bischofs (vielleicht den des Patroclus) aufgenommen hatte,

direkt bei Papst Cölestin angebracht, der die.Provinzialsynode mit

der Untersuchung beauftragte. Jciffe, n. 152. „Massiliensis ecclesiae

sacerdotem qni dicitur. . . in necem fratris taliter gratulatns, ut huic,

qui ejus sanguine cruentatus advcnerat, portionem cum codem habitu-

rus occurrerct, vcstro cum audicndum coUcgio delcgamus."
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Urtlieile der Synoden über Bischöfe vor und ordnete an,

dass Synoden abgehalten werden; er bestimmte selbst den

Tag, an dem sie zusammentreten sollen.^) Freilich war mit

der Erhebung solcher Forderungen noch keineswegs die

Anerkennung des Rechts dazu gegeben, auch wenn es den

Päpsten gelang, in einzelnen Fällen ihren Befehlen Gehor-

sam zu verschaffen. Vor allem aber nahm auch der Kaiser

selbst noch das Hecht der obersten Entscheidung in kirch-

lichen Dingen in Anspruch und, wenn es die Verhältnisse

gestatteten, übte er dieses Recht auch aus. Zur selben Zeit,

wo die römischen Bischöfe in Gallien ihre Macht zu be-

gründen wussten, ertheilte Valentinian III. oder vielmehr

seine für ihn regierende Mutter Placidia dem Bischof

Patroclus Befehl, einige Bischöfe, die im Verdacht standen

den Lehren des Pelagius anzuhängen, zu ermahnen, dass

sie zu dem vom Kaiser anerkannten Glauben zurückkehren,

und liess sie auffordern, binnen 20 Tagen ihre Irrthümer

abzulegen. Er gab zugleich dem Präfectus Prätorio von

Gallien Befehl, sie nach Ablauf dieser Frist aus Gallien

zu verbannen und für die Neubesetzung ihrer bischöflichen

Stühle Sorge zu tragen.^)

Hiiarius von Weniffc Jalirc nach der Ermordung des Bischofs Pa-
Arles lind der o <^

Ter Grünli'ung troclus von Arlcs, 429, wurde der Vorsteher des berühmten

^'"^p?hiats^.^'^" Klosters auf der Insel Lerins, Hiiarius, zum Bischof von Arles

gewählt. Die Nachrichten, die uns über die politischen und

kirchlichen Verhältnisse jener Zeit erhalten sind, lassen

1) Jaffe, n. 141.

2) Constitutioncs Sirmond. VI, vom 9. Juli 425 {llaenel, p. 457),

an Amatius Pf. Pr. Gall. „Diversos vero episcopos, nefarium Pela-

giani et Caelestiani dogmatis errorem sequentes, per Patroclum sacros.

legis antistitem praecipimus convcniri. Qiios quia confidimus emen-

dari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deli-

berandi tribuimus facultatem, errata correxerint. . . Gallicanis regioni-

bus expclli atquc in corum loco saccrdotium fidelibus bubrogari."
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leider den innern Zusammenhang der Ereignisse wenig er-

kennen; sie sind so lückenliaft, dass wir nicht berechtigt

sind, aus den wenigen überlieferten Thatsachen weitgehende

Schlüsse zu ziehen. Doch lassen sie darüber keinen Zweifel,

dass die Besetzung des Bischofstuhls von Arles als ein Er-

eigniss von grosser politischer Tragweite betrachtet wurde.

Die römische Yerwaltungsorganisation in Gallien war so

geschwächt und zerrüttet, dass der Staat der Hilfe der

Kirche bedurfte, um durch ihre Machtmittel das gelockerte

Gefüge des römischen Reichs zusammenzuhalten und zu

stützen. Von Arles dem Sitz des Gcneralgouverneurs aus

konnte auch der massgebende kirchliche Einfluss ausgeübt

werden. Der Bischof von Arles nahm wegen der politischen

Bedeutung der Stadt die erste Stelle im gallischen Episcopat

ein, seine Haltung war thatsächlich von entscheidender

Wichtigkeit, wenn auch der erste Versuch einen südgalli-

schen Primat zu gründen fehlgeschlagen war. So sahen

wir, dass Heros durch den Einfluss des Constantin, dass

Patroclus durch den des Constantius zur bischöflichen Würde

erhoben wurden. Die Ermordung des letztern wurde dem

commandirenden General zugeschrieben. So wurde auch

Hilarius zum Bischof gewählt auf Veranlassung und unter

der Einwirkung des Generals Cassius, der damals in Süd-

gallien commandirte.^) Gestützt auf den Beistand, den

ihm der einflussreiche Feldherr gewährte, begann Hilarius

von neuem der Aufgabe sich zu widmen, die Patroclus nicht

hatte erfüllen können. Die Lage, in der sich damals Gallien Poetische Lage
Galliens.

befand, musste in der That fast dazu nöthigen, der galli-

^) S. Uilarii Arcl. Vita, c. G (Leonis Opp. ed. Ballcrini, II, 323).

„. . .Divinitatis potentia. . . illustris Cassii, qui tunc pracerat militibiis,

aiiimum rcpciitc succcndit, ut ignotum . . . ardcntcr expcteret. . , Elec-

tuiii civium iiumcruni cum non parva manu dirigit militantuni." Der
Titel illu;^tri3 kam den maoistri militum zu.
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sehen Kirclie einen festen Mittelpunkt zu geben, wenn die-

selbe nicht demselben Schicksal entgegen gehen sollte, das

der römischen Herrschaft in Gallien drohte. Der ganze

Südwesten befand sich in der Hand der arianischen West-

gothen, die seit 419 von der Hauptstadt Toulouse aus

immer neue Versuche machten, das ihnen zugestandene

Gebiet auszudehnen. Im Norden wiederholten die Franken

unaufhörlich ihre verheerenden Einfälle und kaum hatte

428 Aetius die Ripuarischen Franken besiegt, als er schon

431 die Ausdehnung des salischen Gebiets bis zur Somme
zugestehen und sich mit einer formalen Anerkennung der

Oberhoheit begnügen musste. Im Nordosten des Reichs,

in Germania I hatten seit 413 die Burgunder ein eignes

Reich gegründet, und nöthigten durch räuberische Einfälle

im Jahre 435 (oder 436) Aetius, gegen sie zu Felde zu

ziehen. Den Westen beunruhigten die aufständischen Briten

der Armorica und zwangen den unermüdlichen Feldherrn

auch dorthin seine Aufmerksamkeit zu richten, um die

römischen Städte vor Plünderung zu bewahren und die

römische Herrschaft aufrecht zu erhalten. Die Heere aber,

die so nach allen Seiten hin das wankende römische Reich

in Gallien zu vertheidigen hatten,, bestanden selbst zum

grossen Theil aus Barbaren, Alanen und Franken. Vor

allen aber Avaren es Hunnen, die unter dem Sarmaten

Aetius plündernd und verwüstend das Land durchzogen,

um nocli für eine kurze Spanne Zeit bald in diesem, bald

in jenem Theil im Namen des römischen Volkes die Bar-

baren zu bekämpfen und zurückzudrängen. Die unsägliche

Noth, die über das arme Land hereingebrochen, die uner-

schwingliche Steuerlast, die auf der ländlichen Bevölkerung

lastete, die völlige Hoffnungslosigkeit auf eine Besserung der

Zustände riefen auch im Innern Galliens, das bisher noch

von Einfällen der Barbaren verschont geblieben, Aufstände

der misshandelten Bauern hervor, die sich in den dichten
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Wäldern der gebirgigen Auvergne sammelten, sich Waffen

verschafften und mordend und brennend die Städte und

Landsitze der vornehmen Römer überfielen. Erst im Jahre

438 gelang es Aetius, der Bewegung Herr zu werden und

den Bauernkrieg zu unterdrücken. Aber noch lange zogen

vereinzelte Banden der sogenannten Bagauden^) im Lande

umher und suchten im lläuberleben Ersatz für die Miss-

handlungen und den Mangel an Rechtsschutz, unter denen

sie gelitten.

Während das Land von äussern und innern Eeinden
^n^i^E.'J^ige

zerwühlt und zerrissen wurde, konnten auch die bischöf- ^Hifarius*?^^

liehen Kirchen nur schwer die Verbindung unter einander

aufrecht halten. Jedes äussere Band, das sie zu einer ge-

schlossenen Einheit geeinigt hätte, fehlte. Die kaiserliche

Gewalt, welche bisher auch in kirchlichen Angelegenheiten

die Einheit gewahrt hatte, war nicht mehr im Stande, regel-

mässig zu functioniren. Die Provinzialverbände waren in

Gefahr entweder sich aufzulösen oder ohne jede Berührung

unter einander eigenartige Wege in Glauben und Verfassung

einzuschlagen. Die Kirche bedurfte eines Mittelpunktes,

sie bedurfte einer Fortbildung der Verfassung, die bisher

in den Provinzialverbänden ihren Abschluss gefunden hatte.

Aus diesem Bedürfniss wird zu erklären sein , dass Hilarius,

wie es scheint ohne grosse Mühe, die Provinzen Südgalliens,

soweit dasselbe damals noch römisch war, unter seinem

Primat vereinte. Er entzog den Metropoliten der einzelnen

Provinzen ihre Befugnisse und übte dieselben als Metropolit

aller Kirchen allein aus. Er nahm das Hecht ausschliess-

lich für sich in Anspruch, die Bischöfe dieser Provinzen zu

bestätigen, sie zu ordiniren und sie zu einer Synode

') Es sei liier erlaubt darauf aufmerksam zu machen, dass Apol-

linaris Sidonius die Bagauden mit dem aus der Lex Salica (55, c. 2)

bekannten Ausdruck vai'gi bezeiclmct. E]). Vf, c. 4 (p. 577).
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zu versammeln, welche die Gerichtsbarkeit über die Bischöfe

auszuüben hatte. So tritt er zuerst in der Synode von

Pdez in der Provinz Narbonensis II als Metropolit der ver-

einigten Provinzen Viennensis, Narbonensis II und Alpes

Maritima auf.^) Er Hess den Bischof von Embrün, der

Hauptstadt der Provinz Alpes Maritima, absetzen, weil der-

selbe ohne seine Genehmigung und seinen Auftrag geweiht

worden war.-)

Keine Wahl eines Bischofs sei giltig ohne des Metro-

politen von Arles Genehmigung, dem auch allein die Leitung

der Wahlhandlung zustehe.'^) Im Jahre 441 hielt Hilarius

eine Synode zu Orange in der Provinz Viennensis ab, auf

der ausser 10 Bischöfen dieser Provinz 3 aus Narbonensis II

') Unter seinem Vorsitz waren in Riez versammelt 6 Bischöfe

aus Viennensis, 3 aus Karhonnensis, 3 ans Alpes Maritima. Der Sitz

eines anwesenden liiscliofs (Valerius) kabn nicht bestimmt werden.

Die Unterschriften bei Mausig V, 1195. Der Text der Canons von

Riez bei Briins, II, 118. — Hilarius unterschrieb an erster Stelle mit

den Worten: „Ego Hilarius episcoj)us juxta id quod universis sanctis

coepiscopis meis, qui mecum subscripserunt, placuit, deßnita patrum

secutus, his definitionibus subscripsi."

^) Dass der Bischof von Embrün früher als Metropolit in seiner

Provinz anerkannt worden war, geht aus dem Schreiben des Papstes

Hilarus von 4G3 (oder den beiden folgenden Jahren) hervor; „Habeat

itaque pontificium frater et coepiscopus noster Ingenuus (von Embrün)

provinciae suae, de cuius dudum ab apostolica sede est illicita cessionc

culpatus" [Jaffe, n. 337; Thiel, I, 151). Den Zweifel, den Hmschiiis,

Kirchenrecht, I, 589, ausspricht, ob auch schon vor Hilarus Embrün

Metropolitanrechte besessen habe, erscheint nicht begründet. Auch

Hefele hat dieses Bedenken aufgegeben (Conciliengeschichte, 2. Aufl.,

II, 28!>).

^) c. 2, G, 7. Diese Stellen sprechen allerdings nur von dem

Metropolitanus; dass aber darunter der von Arles zu verstehen sei,

ergibt sich daraus, dass die Wahl des Bischofs von Embrün für un-

giltig erklärt wird, weil ihr die Bestätigung des Bischofs von
Arles felilto. Vgl. Tiahize in Do Marca Conc, V, r.?>\, §3 (11,549)
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und 2 aus Alpes Maritima erschienen. ^) Doch waren viele

Bischöfe der Einladung zur Synode nicht gefolgt und die

Synode musste ihre Misshilligung dieser Verachtung der

Kirchengesetze aussprechen. In Anbetracht der schlimmen

Zeiten beschloss sie (c. 29), dass künftighin nur einmal

im Jahre eine Synode stattfinden soll. Hilarius wurde

beauftragt die Beschlüsse der Synode den nicht anwesenden

Bischöfen mitzutheilen. Zahlreicher erschienen die Bischöfe

auf der Synode des nächsten Jahres, die nicht, wie die

Synode von Orange beschlossen hatte, in der Nähe von

Orange, sondern zu Vaison abgehalten wurde,-)

Mit 440 war in Gallien verhältnissmässige Ruhe ein-

getreten. Aetius hatte nach allen Seiten hin die Feinde

zurückgedrängt und dem erschöpften Lande eine mehr-

jährige Friedenszeit geschaffen.^) Wie es scheint, benutzte Hi-

larius die eingetretene Ruhe und die damit wdeder hergestellte

Möglichkeit des Verkehrs, um das Gebiet seiner kirchlichen

Macht noch weiter auszudehnen. Im Jahre 444 finden war

ihn in Besangen , der Hauptstadt der Provinz Maxima

Sequanorum, einer Synode versitzen, welche über die gegen

') Die Unterschriften der Bischöfe mit Angabe der Städte und

Provinzen, denen sie angehörten, bei Maas&en, I, 951. Ein Bischof

war durch einen Presbyter vortreten. Ausserdem war anwesend der

Bischof Euchcrius von Lyon, der jedoch seinem Namen hinzufügte:

„s. sacerdotum comprovincialium meorum super his expectaturus assen-

sum." Dieser Zusatz findet sich allerdings nicht in der Handschrift

von Köln , w'clcher Maassen die Unterschriften entnommen hat, wohl

aber in der Hispana (Collect, can. Matiit. [1808], j). 224).

2) Die Unterschriften mit Angabe der bischöflichen Sitze beiilfaassert,

I, 952. Die Canones bei Brutts, II, 127. In Vaison waren anwesend

oder vertreten 12 Bischöfe aus Viennensis, 6 aus Alpes Maritima, 5 aus

Narbonensis II, und einer aus Narbonensis I, eine Provinz, deren Bi-

schofssitze zum Thcil in den Händen der Westgothen sich befanden.

^) Vgl. insbesondere Pftif/inj, Etudes sur l'histoire, les lois et les

institutions de repoque Mei-ovingienne (1851), II, 75 fg.
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den Bischof der Stadt, Celidonius, erhobenen Ankhigen ver-

handelte.^) Auf Betreiben des Hilarius wurde Celidonius

seines Amtes entsetzt, weil er vor seiner Erhebung zum
Bischof eine Witwe geheirathet und als Staatsbeamter

mehrere Todesurtheile selbst ausgesprochen habe. Indessen

Celidonius war nicht gewillt, dem Bischof von Arles zu

weichen. Bisher war der römische Bischof den Bestrebungen

des Hilarius, einen gallischen Primat zu gründen, nicht ent-

gegengetreten. Es ist möglich, dass der Schutz und die

Unterstützung, welche Hilarius an den höchsten Beamten

des Landes gefunden hatte , den römischen Bischof verhin-

derten, die Rechte, welche seit dem Anfang des 5. Jahr-

hunderts Rom in Gallien geltend zu machen suchte, auch

ihm gegenüber zu vertheidigen.

') S. Hilarii Vita, c. 16 (p. 332). Dass Celidonius Bischof von

Besangon war, sngt die Vita nicht ausdrücklich, sondern nur dass er

Bischof einer nicht in der Nähe von Arles gelegenen Stadt war.

Dagegen wird Celidonius als Bischof von Besangon bezeichnet in der

wenig spätem, sehr glaubwürdigen Vita S. Romani {BoH., Acta Sancto-

rum, 28. Febr., III, 740). ,,Hilarius venerabilem Celidonium supra-

dictae metropolis (Vesontiensis) patriarcham, patritio praefectorioque

fultus favore, indebitam sibi per Gallias vindicans monarchiam, a scde

episcopali nulla existente ratione dejecerat." Romanus war Abt des

im Jura in dem Bisthum Besangon gelegenen Klosters Condat und

starb um das Jahr 460. Ein Mönch des Klosters, ein jüngerer Zeit-

genosse des Abtes, wurde sein Biograph. Ueber seine Glaubwürdig-

keit vgl. JRettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, I, 96. Jahn

allerdings (Geschichte der Burgundionen) bestreitet mit ungenügenden

Gründen die Aechtheit der Vita S. Rom. (I, 523 fg. ; II, 356) und will

in ihr ein Machwerk aus dem 16. Jahi-liundert sehen. Aber im An-

fang des 17. Jahrhunderts erklärt J. J. Chifßet, dass er sie in einem

pervetestus codex des Klosters S. Claude im Jura gefunden habe

(Vesontio [1618], II, 99). Es liegt kein Grund vor, die Wahrheit dieses

Berichts zu bezweifeln. Dass dem Bischof von Besangon Metropoli-

tanrechte in seiner Provinz zukamen, geht aus obiger Stelle hervor.

Die hiergegen erhobenen Einwände hat schon Marca (De Primati-

bus, § 79, 80, p. 59 sqq.) richtig zurückgewiesen. Vgl. auch Gutrard^

p. 107.



— 481 —

Seit dem Jalire 440 f^ass auf dem römischen Stuhl Leo Leo der (irossc

der Grosse, der mehr wie irgend einer seiner Vorgänger

von dem Bewusstsein durchdrungen war, ah-; Xachfolger

des Apostels Petrus und als Bischof der einzigen apostoli-

schen Gemeinde des Ahendlands zum Oberhaupt der abend-

ländischen Kirclie berufen zu sein. Die gallischen Ver-

hältnisse konnten ihm nicht unbekannt sein, denn unmittel-

bar vor seiner Wahl war er von dem Kaiser nach Gallien

gesandt worden, um Streitigkeiten zwischen dem comman-

direnden General Aetius und Albinus, der wie es scheint

damals Präfectus Prätorio von Gallien war, beizulegen.
i)

Von dieser Gesandtschaft wurde er abberufen, um den

römischen Stuhl zu besteigen. Die Person des Hilarius

und seine Pläne mussten ihm also bekannt sein. Doch erst

jetzt, wo eine unmittelbare Beschwerde gegen den Bischof

von Arles an ihn gelangte, glaubte er gegen ihn einschreiten

zu dürfen. Hilarius eilte selbst nach Rom, weigerte sich

aber den Anspruch Leos auf eine richterliche Gewalt über

ihn anzuerkennen. Er Hess sich zwar bereit finden, vor

Leo mit seinem Ankläger in Verhandlung zu treten, erging

sich dabei aber, wie Leo später schreibt, in solchen Aeusse-

rungen, welche kein Laie zu sagen, kein Geistlicher aucli

nur zu hören wage.^) Er erklärte nach Rom gekommen zu

sein, um Leo seine Ehrfurcht zu erweisen, ihn von der Sach-

lage zu unterrichten und an den Altären Roms zu beten,

nicht aber um sich einer gerichtlichen Verhandlung zu

') Frosper Aqnit. zu diesem Jfilire. Yc^l. TiUononf, Histoire des

empereurs, VI, 222.

-) Leo I. ad episcopos per Provinciam Vicnneiisem coiistitutos

von 445 {Joffe, n. 185; BaUerim, I, (i33): ,,Quod postquam Hilarius

rationabile, quod in sanetorum coiuilio saecrdotimi posset respondere,

non liabuit, ad ea se occulta cordis ipsius franstulcrniit
,

qnae nuUus

laicorum dicere, nuUus saccrdotum possct aiidire."

Loojiing, Gcscliiclite dos Kirclionrechts. I. 31
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unterwerfen.^) Um ihn zu nöthigen sich vor den Richtor-

stulil des Papstes zu stellen, scheint ihn Leo mit Wachen
umgeben zu haben. Doch Hilarius entzog sich diesen Ver-

suchen, Gewalt anzuwenden, und eilte trotz des strengen

Winters nach Arles.

Der Papst Hess nun, ohne durch die Entfernung des

Hilarius sich aufhalten zu lassen, eine S3'node zusammen-

treten, welche über die erhobenen Anklagen gegen Hilarius

zu urtheilen hatte. Es handelte sich zunächst um die Ent-

scheidung der von Celidonius gegen das Urtheil der Synode

von Besangen eingelegten Appellation. Da Celidonius durch

Zeugen den Beweis erbrachte, dass die ihm zur Last gelegten

Handlungen nicht von ihm begangen worden seien, so hob

die Synode des Papstes das Urtheil der Synode von Besangen

auf und setzte ihn wieder in seine bischöfliche Würde ein.^)

Ferner war gegen Hilarius die Beschwerde erhoben worden,

dass er in einer fremden Provinz einen neuen Bischof einge-

setzt und geweiht habe, ol)gleich der frühere noch lebe und

nur krank gewesen sei.-^) Der frühere Bischof ward wieder in

^) S. Hilarii Vita c. 17, p. 333. ,,...se ad officia, non ad caussam

venisse. .
.'*

-) Leo. Jciffe^ n. 185. ,,Cehdoiiius episcopus, quoniam se injuste

sacerdotio fuisse dejectum manifesta testium responsione ii^so etiam

pracsente monstraverat; mansisset namque in illum prolata

«ententia, si objectomm veritas extitisset." Aus diesem

letzten Satz haben Quesnel und andere (auch neuerdings wieder Par-

tliel^ Papst Leos I. Streit mit dem Bischof von Arles, in Hlgens Zeit-

schrift für historische Theologie, 1843, lieft II, S. 32 fg.) schliessen

wollen, dass Leo die Berechtigung des Hilarius, den Bischof von

Besangon abzusetzen, anerkannt, nur das Urtheil selbst als falsch auf-

gehoben habe. Indessen haben schon die Ballerini die Unrichtigkeit

dichicr Schlussfolgerung nachgewiesen (I, 636, Note 20; II, 914).

^) Leo. Jaffe, n. 185, c. 4. Der bischöfliche Sitz, um den es sicli

handelt, wird nicht erwähnt. Die Ballerini machen es wahrscheinlich,

dass er sich in der Provinz Narbonensis I befunden habe (II, 999).

Die Anklageschrift war von vielen Bürg(;rn unterschrieben. Das Vor-
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seine Rechte eingesetzt. Ferner wurde dem Hilariiis noch

vorgeworfen, dass er in unanständiger, ja hlcherlicher Eile,

ohne seine Ankunft vorher anzukündigen, in die Bischofs-

stadt gekommen, den neuen Bischof eingesetzt und sie dann

sofort wieder verlassen habe. ,,Er war sclion wieder fort,

ehe wir nur wussten, dass er gekommen war'', klagte die

Bevölkerung.^) Endlich aber war gegen ihn die Klage er-

hoben worden, dass er mit einer Schaar bewaffneter Tra-

banten die Provinzen durchziehe und, gestützt auf diese

weltliche Macht, überall sich anmasse, in die kirchlichen

Verhältnisse einzugreifen, und da, wo ein Bischofssitz erle-

digt sei, den Städten Bischöfe aufdringe, die ihnen vorher

ganz unbekannt gewesen seien. ^) So habe Hilarius die alte

kirchliche Ordnung gestört und die Einheit der Kirche zu

zerreissen gesucht. Er habe nicht nur dahin gestrebt,

alle Bischöfe Galliens seiner Obergewalt zu unterwerfen,

sich die Ordinationen in allen gallischen Bisthümern an-

gemasst und dadurch sich zum alleinigen Metropoliten von

Gallien zu erheben gesucht, sondern er habe auch der

Unterordnung unter den Apostelfürsten Petrus sich entzo-

gen und die Ehrfurcht vor ihm durch unverschämte ßedens-

gehen des Hilarius stützte sich wahrscheinlich auf c. 30 des Coiacils

von Orange, wonach bei schwerer Krankheit eines Bischofs nicht ein

Priester ihn vertreten, sondern ein benachbarter Bischof statt seiner

die bischöflichen Funktionen vollziehen soll.

^) Leo I., a. a. 0., c. 5. „. . .j^er longinquas provincias tanta imma-

turitate discurrens ut videatur gloriam de scurrili velocitate potius

quam de sacerdotali moderatione captasse. Haec enim directarum ad

nos civium verba sunt literarum: Ante abscessit quam eu)n venisse

noscemus."

2) c. 6. „Militaris manus, ut didicimus
,
per provincias sequitur

sacerdotem et armati praesidii praesumtione suffulto ad invadendas

per tumultum famulatur ecclcsias, quae proprios amiserint sacerdotes.

Trahuntur ordinandi ante hoc officium bis, quibus praeficiendi sunt,

rivitatibus iguorati/'

:^l
*•
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arten verletzt. Der Papst wolle nichts neues einführen,

sondern nur die alte Ordnung wiederherstellen. Die

kirchliche Gewalt sei von dem Herrn zunächst dem ersten

aller Apostel, dem Petrus, übertragen worden, und von ihm

durchströme sie, wie von dem Haupte aus, den ganzen

Körper der Kirche. Wer es wage von dem festen Grunde

Petri abzuweichen, der solle wissen, dass er sich damit

von dem göttlichen Mysterium ausschliesse.^) In unzähli-

gen Fällen hätten die gallischen Bischöfe sich aus Ver-

ehrung des heiligen Petrus an den römischen Stuhl gewandt,

um von ihm Belehrung und Ratli sich zu erholen, und eine

alte Gewohnheit sei es, dass an ihn von den Urtheilen der

Synoden Berufung eingelegt werde, damit er das Urtheil

entweder abändere oder bestätige.^) Hilarius habe dem-

nach künftighin sich jedes Uebergriffes in fremde Provinzen

zu enthalten, es stehe ihm weder die Befugniss zu, Bischöfe

fremder Provinzen zu einem Concil zu versammeln nocli

sie zu ordiniren. Die Gnade des apostolischen Stuhls ge-

statte ihm dagegen, Bischof seiner Stadt za bleiben. Nicht

aber sei es künftighin erlaubt, dass Metropoliten an einen

andern Metropoliten ihre Hechte übertragen. Das Ordi-

nationsrecht in deren Provinz gehe sonst über auf den

ältesten Bischof derselben. In der Provinz Viennensis sei

fortan der Bischof von Yienno als alleiniger Metropolit

anzuerkennen.

') c. 1. ,,lluius muneris sacrameiitum ita Dominus ad omnium

apostolorum officium pertinerc vuluit, ut in beatissimo Pctro aposto-

lorum omnium summo principalitcr collocarit et ab ipso quasi quodam

capite dona sua veht in corpus oninc manare, ut exortem se mystcrii

intelligcret esse divini qui ausus fuipset a Petri soliditate rcccdere."

^) . . . „Nobiscum vestra fraternitas recognoscat apostolicam sedcm

pro feui reverentia a vestrae etiam provinciac sacerdotibus innumeris

relationibus esse consultum et per diversarum, quemadmodum vctus

consuetudo poscebat, apppllaiionom caussarum aut rctractata aut con-

firmata esse judicia."
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War liierdiircli auch für die Zukunft dem A^ersuche

vorgebeugt, auf friedlichem Wege eine die südgallischen

Provinzen umfassende kirchliche Obergewalt zu begründen,

so konnte doch unter den damaligen politischen Verhält-

nissen eine Vereinigung der gallischen Bischöfe zu einer

gemeinsamen Synode nicht verhindert werden. Aber nicht

der Bischof von Arles sollte die Befugniss haben, eine

solche zu versammlen •, dies Vorrecht sollte nach Leos An-

weisung künftighin dem Bischof Leontius von Frejus in der

Provinz Narbonensis II zustehen, dessen Alter ihn dazu

berufe. Die Rechte der einzelnen Metropoliten sollen aber

dadurch in keiner W^eise verletzt werden.

Indesen war die Autorität des römischen Bischofs nicht ^^V'^^^r'^'H^*^

ausreichend, um diese Vorschriften und Ansprüche zur j^Jjf'^^'^"'^"^^

Durchführung zu bringen. Zum ersten Male hatte ein

Bischof von Rom nicht blos eifien Ehrenvorzug vor allen

andern Bischöfen, nicht blos die erste Stellung in der

Kirche für sich in Anspruch genommen, er hatte auch sich

die höchste Disciplinargewalt in der Kirche zugeschrieben

und sie zu verwirklichen gesucht. Die behaupteten Vor-

rechte gingen weit über das hinaus, was das Concil von

Sardika dem römischen Bischof zugesprochen hatte. Das

letztere hatte dem Papste nur die Befugniss gegeben, ein

(Jericht zweiter Instanz aus Bischöfen der ])enachbarten

Kirchenprovinzen zu bilden und sich bei demselben durch

einen Legaten vertreten zu lassen. Jetzt aber hatte Leo

selbst auf einer römischen Synode die Entscheidung gefallt

und in allen Angelegenheiten sich die letzte Entscheidung

vorbehalten. Die Persönlichkeit des Hilarius, der bisher

seine selbständige Stellung mit Hilfe der ihm gewährten

staatlichen Unterstützung gewahrt hatte, schien nicht dazu

angcthan, den von Rom ergangnen Befehlen sich zu fügen.

Leo musste die Staatsgewalt zu Hilfe ruicn, um seine An-

sprüche durchsetzen zu können. Ilatic llilarius sich auf den
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rräfectus Prätorio von (uillieii und die rrovinzialstattluil-

ter gestützt, so gelang es nun Leo, den allmächtigen Mini-

ster und Feldlierrn Aetius zum Bundesgenossen sich zu

gewinnen. Von dem Schattenkaiser Yalentinian III. erwirkte

Leo ein kaiserliches Gesetz, durch welches nicht nur die

von Leo und der römischen Synode getroffenen Entschei-

dungen bestätigt Avurden, sondern welches auch alle von

Leo erhobenen Ansprüche auf eine oberste richterliche und

gesetzegebende Gewalt in der Kirche sanktionirte.^) Unter

Berufung auf die Bestimmung des Concils von Nicäa wird

dem römischen Stuhl der Primat über die Kirche zuerkannt;

nur dann könne der kirchliche Friede gewahrt Averden,

wenn die ganze Christenheit den Nachfolger Petri als ihren

Leiter betrachte.-) Hilarius habe sich gegen die Majestät

des Reichs und gegen die dem apostolischen Stuhle schul-

') Novellae Valeiitiiiians III., tit. 16, vom 6. Juni 445, gegeben zu

Rom und gerichtet an Aetius (illustri comiti et Magistro utriusque

miütiae et Patricio).

2) „Cum sedis apostolicae primatum s. Petri meritum, qui princcps

est episcopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam

synodi firmarit auctoritas, ne quid joraeter auctoritatem sedis istius

ilHcita praesumtio attentare nitatur: tunc enim demum ecclesiarum

pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas." —
Unter der Synode kann nur die von Nicäa verstanden sein, deren

Canon 6 Papst Leo wold in derselben Form vorlegte, in welcher sein

Legat ihn sechs Jahre später zu Chalcedon vortrug. Vgl. S. 457. In

der Regel versteht man jedoch unter der Synode die von Sardika

{Richter- IJove, § 22, S. 49; Jäger in der deutschen Zeitschrift für

christliche Wissenschaft, herausgegeben von Schneider u. s. w. , 1855,

Der päpstliche Primat und das Edikt Valentinians III., S. 24—28;

Hinschius, Kirchenrecht, I, 504). Indessen v^ird in dem Concil von

Sardika der Primat des rchnisehen Bischofs nirgends erwähnt, sondern

dem letztern nur eine spezielle Befugniss zugesprochen. Dagegen ent-

hielt die von Leo I. gebrauchte Version der Nicänischen Canons den

unächtcn Zusatz: ,,Ecclesia Romana sempcr habuit primatum." Dazu

kommt, dass, wie oben gezeigt, Leo sich weder auf das Concil von

Sardika jemals berufen noch an dessen Beschlüsse sich gehalten hat.
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dige Ehrerbietung vergangen. Zwar sei der von Leo ge-

fällte Spruch auch ohne kaiserliche Sanktion in Gallien

giltig. Aber doch wolle auch der Kaiser befehlen, dass

künftig weder Hilarius, der nur der Milde des Papstes es

verdanke, dass er noch Bischof heisse, noch irgend ein

anderer es wage, Waffengewalt in kirchlichen Angelegen-

heiten zu gebrauchen oder den Befehlen des römischen

Bischofs sich ungehorsam zu erzeigen. Denn durch jeden

Versuch dieser Art werde die Treue und Ehrerbietung gegen

das Reich verletzt.^) Für alle Zeiten bestimmt der Kaiser,

dass weder die Bischöfe Galliens noch die anderer Provin-

zen gegen die alte Gewohnheit ^vagen dürfen, etwas ohne

die Autorität des Bischofs der ewigen Stadt zu unternehmen.

Was der apostolische Stuhl befiehlt oder noch befehlen

wird, solle für Alle geltendes Gesetz sein, so dass jeder

Bischof, welcher sich w^eigert einer Ladung vor das Gericht

des römischen Bischofs Folge zu leisten, durch den Statt-

halter der Provinz dazu gezwungen werden solle. Denn

die Verordnungen, welche seine kaiserlichen Vorfahren der

römischen Kirche gewährt haben, sollen beobachtet werden.^)

Aetius habe für die Ausführung dieses Gesetzes Sorge zu

tragen. Jeder Beamte, der eine Verletzung desselben dulde,

wird mit einer Geldstrafe bedroht.

Somit war die kirchliche Obergehalt des römischen

Bischofs wenigstens über das ganze Abendland durch Staats-

gesetz anerkannt und sanktionirt worden. Allerdings war

die Schwäche der Pieichsregierung nicht im Stande, in allen,

zum Theil schon von Barbaren überschwemmten Provinzen

^) jjAusibus eijim talibus fidcs et reveicntia nostri violatur imperii."

'^) ,,öed liüc illis oinnibufcque pro lege sit, qiiiccinid sanxit vel

sfinxerit aiiostolicae sedis auctoritas, ita iit quisquis episcoporum ad

Judicium Komaiii antistitis evocatus venire neglexerit, per moderato-

rcni ciusdcm provinciae adcsse cogatur, per oiiiuia scrvatis, (piae divi

parciilcs iioslri iluiuaiiac ccclcGiac dctuloruiit."
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des Reichs das Gesetz aucli zur Aiisfiilirung zu bringen.

Aber in den nächsten Jahrzehnten sehen wir in Gallien

wenigstens die flacht des Papstes fest begründet und erst

nach vielen Jahrhunderten sollte es den Päpsten Aviederum

gelingen, ihren Ansprüchen auf die kirchliche Obergewalt

und die Herrschaft über die Kirchen jenseits der Alpen

eine solche Anerkennung zu verschaffen, wie sie sie in dem

der Auflösung entgegengehenden weströmischen Keiche

gefunden hatten, llilarius musste, so schwer es seinem

starren und herrschsüchtigen Charakter ankam, den Be-

fehlen von Kaiser und Papst sich fügen ; ein selbständiger

gallischer Primat im Gegensatz zu dem römischen war für

immer beseitigt.^)

^on liicswi- Dagegen zeigte sich der Papst bereit, den Nachfolger
kar des Papstes,

^^g Hilarius auf Bitten der südgallischen Bischöfe wieder

als Metropolit anzuerkennen und ihm das Hecht zuzuge-

stehen, die gallischen Bischöfe zu einem gallischen Concil

zu berufen. Im Jahre 449 war Hilarius gestorben und Leo

zeigte sich mit der Wahl des Ravennius sehr einverstanden.^)

^) Seit der Zeit der Gallicaner {Qucsnel, Dissert., V, P. 1, c. 8,

p. 791; Baluziiis^ c. 33, § 1) wird mit Vorliebe von protestantischen

Canonisten und Kirchenliistorikern behauptet, Hilarius habe bis zu

seinem Tode 449 trotz Leo und Valentinian HI. seine Stellung in

Gallien zu wahren gevvusst (z. B. Ziegler ^ S. 302; Hinschnts, 1, .589;

Perthel, S. 36 und viele andere). Indessen sagen die Quellen gerade

das Gegentheil. Seine Lebensbeschreibung erklärt, nach sjsincr Bück-

kehr „totum se ad placandum timc animum s. Leonis inclinata humi-

litatc convertit". Zu diesem Ende schickte er erst yeinen Priester

Ravennius, dann die Bischöre von Avignon und Usez an Leo. Auch

sein Gönner, der frühere Präfectus Prätorio Auxiiiaris, gab ihm den

Rath, sich Leo zu fügen, und sein Biograph schliesst, er habe sich

von da an ausschliesslich dem Gebet, der Predigt und den frommen

Werken gewidmet.

-) Leo an 12 gallische Bischöfe vom 22. August 440 [Jaffc, n. 213;

Jiallerini, I, 890). Die Sitze voji 7 Bischöfen lassen sich aus den
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liaveniiius aber, olmc die Genelimigung des Papstes abzu-

warten, übte sofort die Metropolitanrechte über die ßis-

thümer der Provinz Vienne aus, trotzdem Leo den Bischof

von Vienne zum alleinigen Metropoliten seiner Provinz

erklärt hatte. ^) Indessen obgleich sich der Bischof von

Vienne darüber bei dem Papste beschwerte, so hatte Leo

doch gute Gründe, gegen diese Nichtachtung der päpst-

lichen Entscheidung nicht einzuschreiten. In Folge der so-

genannten Räubersynode von Ephesus (August 449) war

Leo in einen heftigen Streit mit der oströmischen Kirche

und mit Kaiser Theodosius IL gerathen und sein Bestreben

musste darauf gerichtet sein, die Bischöfe des ganzen west-

römischen Reichs um sich zu schaaren, um als anerkannter

Vertreter der abendländischen Kirche auftreten zu können.

Als daher im Anfang des Jahres 450 eine grosse Zahl süd-

gallischer Bischöfe -) sich an Leo wandten und unter Be-

rufung auf die politische und kirchliche Bedeutung von

AngaLeii der Unterschriften des Concils von Vaison von 442 nach-

weisen; sie gehören sämmtlich der Provinz Viennensis an, die im

ganzen 13 bischöfliche Städte hatte. Dazu kam noch das Bisthum

Tarantasia in der Provinz Alpes Graiä , \Yelches zum Metropohtan-

S]3rengel von Vienne gehörte. — Ferner Leos Schreiben an Ravennius

von demselben Tag {Joffe, n. 214; Balleriiii, I, 891).

^) Die Ballerini meinen, Leo habe nur den Hilarius persönlich

die Metropolitanrechte entzogen, nicht dem Bisthum Arles, so dass

Ravennius ohne ^veiteres auch nach dem ürtheil des Papstes wieder

in deren Besitz getreten wäre (II, 1059 sqq.). Das ist falsch. Leo sagt

{'Tciffe, n. 185): ,,Hilarium non solum ab alieno jure depulsum, sed

ctiam Viennensis provinciae, quam male usurjia verat, potestate

privatum."

2) Die Antwort Leos vom 5. Mai 450 {Jaffc, n. 228; Ballerini,

I, 998) ist an 19 Bischöfe gerichtet; soweit ihre Sitze sich nachweisen

lassen, gehören 7 der Provinz Viennensis, 3 der Provinz Alpes Mari-

tima, 3 der Narbonen«is II und 1 der Narbonensis I an. Die Angaben

(^hiCönch {Ballerini, II. 1474 sqq.) sind theilweisc ungenau und müssen

nach den Unterschriften von Vaison corrigirt werden.
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Arles, und gestützt auf die Anerkennung des Primats des

Bischofs von Arles durch Papst Zosimus ihn baten, Paven-

nius wieder in die Rechte einzusetzen, welche Leo seinem

Vorgänger entzogen^), ging Leo insoweit darauf ein, dass

er Ravennius wieder als Metropolit anerkannte. Die galli-

schen Bischöfe hatten angeführt, dass, wie die römische

Kirche durch den Apostelfürsten Petrus die Obergewalt

über alle Kirchen der Welt führe, so müsse auch die Kirche

von Arles, die von dem heiligen Trophimus gegründet und

die Mutter aller gallischen Kirchen geworden sei, mit dem-

selben Rechte eine Obergewalt über die gallischen Kirchen

beanspruchen.^) Desshalb käme dem Bischof von Arles

seit Alters nicht nur die Befugniss zu, die Bischöfe der

drei Provinzen zu ordiniren , sondern er habe auch, da

ihm die Stellvertretung des päpstHchen Stuhls

übertragen sei, über ganz Gallien eine kirchliche Auf-

sicht zu führen.^)

Theiiunf? der Sowcit wolltc ledocli Lco uicht gehen. Um den alten
Provinz \ lenne. "^ ^

Streit zwischen Arles und Vienne für immer zu schlichten,

theilte er aus eigner Machtvollkommenheit die Provinz

') Das Schreiben bei BaUerini, I, 993.

2) Ballerini, I, 994. ,,. . .credentes planum esse ratioiiis atque

justitiae, ut sicut per beatissimum Petrum Apostoloriim j^i'incipem

sacros. ecclesia Romana teneret supra omnes totius mundi eccle-

sias principatum, ita eiiam intra Gallias Arelatciisis ecclesia....

ordinandi pontificium vindicaret,"

3) ,,...Ciii id etiam honoris dignitatisque collatimi est, ut non

solum taiitum has (3) provincias potestate propria gubernaret, verum

etiam omnes Gallias sibi apostolicae sedis vice mandata sub

omni ecclcsiastica regula contineret." Es wird hier zum ersten Mal

der Primat des Bischofs von Arles auf die Verleihung des Vikariats

gestützt, da die delcgatio und das delegatum ofücium, von denen

Zosimus in seinem Schreiben an Patroclus von 418 spricht, sich nur

auf die dem letztern aufgetragene Verwaltung des Bisthums Marseille

bezieht. — Darnach ist Hinschiiis, I, 588 i'g., zu berichtigen.
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Vieniie in zwei Metropolitansprengel, wies dem Bischof

von Yienne die Bistliümer Valence, Genf und Grenoble.

sowie das Bisthiim Tarantasia in den graiischen Alpen zu,

Avährend er die aclit andern Bisthiimer der Provinz dem

Bischof von Arles unterstellte. \) In dem uns erhaltenen

Schreiben erw^ähnt zwar Leo nicht, dass Ravennius, wde

sein Vorgänger, die gallischen Bischöfe zu Concilien zu

berufen wdeder berechtigt sei, doch sehen wir, Eavennius

fortan diese Befugniss ausüben und zwar zunächst gerade

im Interesse Leos. Im Jahre 451 versammelte der Bischof

von Arles 44 Bischöfe um sich in Arles, um Leo die Zu-

stimmung der gallischen Kirche zu seinem Auftreten der

oströmischen Kirche gegenüber zu geben^), und Leo beeilte

') Die Provinz der graiischen Alpen enthielt zwei Bisthiimer,

Tarantasia und Octodurum (Montier en Tarantaise und Martigny).

Dass sie keinen eignen Metropolitansprengel bildete, erklärt sich ein-

fach daraus, dass ein Metropolit wenigstens drei Bisthiimer unter sich

haben muss, weil bei der Weihe eines Bischofs wenigstens drei Bischöfe

sein müssen. In welchem Verbände das Bisthum Octodurum stand,

ist nicht klar. Ulme Grund nimmt Guerard, p. 116 an, dass Taran-

tasia ursprünglich kirchliche Metropole gewesen sei; ebenso wenig

begründet ist die Ansicht de Marcas (De Primatibus, § 74, p. 54),

dass Octodurum auch nach 450 dem Bischof von Tarantasia unter-

geordnet gewesen sei. Gelpke (Kirchengeschichte der Schweiz, I, 94,

101) meint, das Bisthum von Octodurum habe im 4. Jahrhundert zu

Mailand gehört, aber sein Beweis beruht nur darauf, dass der Bischof von

Octodurum auf der Synode von Aquileja .381 anwesend war, der zahl-

reiche Bischöfe beiwohnten, die nicht Mailand untergeordnet waren.

Zwischen 381 und 419 sei Octodurum zu dem Motropolitanbezirk von

Lyon geschlagen worden, was aber ebenfalls unbewiesen ist. Die

Ballerini halten es für wahrscheinlich, dass die Provinz der graiischen

Alpen in kirchlicher Beziehung zwei verschiedenen gallischen Metro-

politanbezirken zugetheilt war (II, 1049). Später, im 8. Jahrhundert,

wurde Tarantasia zur Metropolis erhoben und ihm die Bisthümcr

Aosta, Mauriennc und Sitten, wohin das Bisthum Octodurum verlegt

worden war, unterstellt. Vgl. Gallia christiana, XI f, 700, 732, 801.

'') Ballcrini, I, 1107.
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sich in tloii ersten Wochen des folgenden Jahres, ihnen und

vor allen dem Kavennius seinen Dank auszusprechen.^)

AVenige Jahre später (455) berief letzterer eine andere süd-

gallische Synode, um die Streitigkeit zwischen dem Bischof

von Frejus und dem Kloster Lerins zu entscheiden.^) In-

dem Leo dem Bischof von Arles dieses Vorrecht zuerkannte,

machte er um so entschiedener die Unterordnung der galli-

schen Kirche unter den römischen Bischof geltend. Den

Bischof von Frejus, der sich um Entscheidung einiger Fra-

gen an ihn gewandt, weist er zunächst an seinen Metro-

politen. In Fragen aber, welche die allgemein kirchliche

Disciplin betreffen, könne ohne den Primaten nichts ent-

schieden werden.'^)

^dTe^g^aütcire'^
^^ ^^'^^^' ^^^ gallischc Kirchc mit Hilfe der- Staatsgewalt

Kirche.
^^j^j durch kaiscrlichcs Gesetz dahingebracht, die kirchliche

Obergewalt des Bischofs von Ilom anzuerkennen. Die

oberste richterliche und Gesetzgebungsgewalt des Papstes

wurde im 5. Jahrhundert in Gallien nicht mehr bestritten

und der Nachfolger Leos, Papst liilarus, konnte, ohne

Widerstand zu finden, geradezu eine Herrschaft über die

gallische Kirche ausüben.

Als er im Jahre 461 den römischen Biscliofsstuhl be-

stiegen hatte , brachte ihm der Bischofs von Arles seine

Huldigung dar. ,,I)enn der Sohn freut sich über die Ehre

der Mutter und, da die römische Kirche die Mutter aller

ist, so herrscht Freude bei uns, weil in solcher Verwirrung

aller Dinge und solchem Verfall der Welt du über sie

^) Vuiii 27. Januar 452, JnJJe, u. 257; Ballcrini, I, 1 !.'](>.

2) Mcmsi, VII, 907.

2) lico an Bischof Theodor von Frejus vom 11. Juni 452, Jaffe.

n. 263; BaUerhn, 1, 1173. „...in caussis quae ad generalciii obser-

vantiani pertiucut onmiuni domini sacerdoluni, nihil sine priniatiluis

i iifjuii i."
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gesetzt bist, damit du die Völker in Gerechtigkeit richtest

und alle Stämme auf Erden leitest." Die Kirche von Arles,

welche immer von dem apostolischen Stuhl mit Auszeich-

nungen und Privilegien geschmückt worden sei, möge er

auch fernerhin erhöhen, i) Der Papst nahm diese Unter-

würfigkeit bereitwilligst an und, indem er dem Bischof von

Arles die Befugniss, die gallischen Bischöfe zu einem Con-

cil zu berufen, bestätigte, verlangte er auch von ihm, dass

er die Pflichten eines päpstlichen Vikars in Gallien erfülle.

Er stellte ihn zur Rede, dass er uneingedenk seiner Ver-

pflichtung über schwere kirchliche Vergehen nicht nach

Rom Bericht erstattet habe.^) Er befiehlt ihm, jährlich

die Bischöfe Galliens zu einem Concil zu berufen, und

schreibt ihm vor, durch die Metropoliten der einzelnen

Provinzen den Bischöfen Zeit und Ort der Zusammenkunft

anzeigen zu lassen. Er erklärt die Bischöfe für verpflich-

tet, sofern die Verhältnisse es erlauben, auf diesen Con-

cilien zu erscheinen, welche Leontius in seinem Auftrage

versammele.^) Diese Concilien sollen für die Aufrechthal-

tung der kirchlichen Vorschriften Sorge tragen, Streitig-

keiten entscheiden u. s. w.; aber in allen wichtigen Fällen

muss die Entscheidung des päpstlichen Stuhls eingeholt

^) Leontius an Papst Hilarus. Thiel, I, 138 sqq.

2) Hilarus an Leontius von Arles, vom 3. November 4G2. Jaffe^

n. 329; Thiel, I, 140.

3) Jajfe, n. 330; Thiel, p. 144, vom 3. Dezember 4«2, an die

Bischöfe der Provinzen Viennensis, Lugdunensis, Narbonensis I und II

und Alpes Maritima, c. 4: „Per annos itaque singulos ex provinciis,

quibus potuerit congregari, habeatur episcopale concilium, ita ufc

opportunis locis atquc temporibus secundum disj-tositionem fratris et

coepiscopi nostri Leontii, cui sollicitudincm in congregandis fratribus

delegavimus, metropolitanis per litteras ejus admonitis celebretur." —
Jaffe, n. 334; Thiel, p. 102, von 464, an die Bischöfe derselben Pro-

vinzen: ,,...ut inexcusabilior quisquis tarn necessarium et salubre

constitutum nostrum ncgligondum put:n'et, nppareat.''
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werdoii.^) So hcliält sicli der Papst die ausschliessliche

Befugniss vor, über die Metropoliten die kirchliche Disci-

plinargewalt auszuüben. Der Bischof Ilusticus von Nar-

bonne hatte seinen Archidiakon Hermes zuerst zum Bischof

von Beziers geweiht und, als ihn diese Stadt nicht aufnahm,

zu seinem eignen Nachfolger auf dem Stuhle von Narbonne

empfohlen. Unter Verletzung der kirchlichen Vorschriften

Avurde Hermes nach dem Tode des Busticus Bischof von

Xarboniie. Durch den Bruder des Westgothenkönigs Theo-

dorich n., dessen Gebiet damals schon die ganze Provinz

Narbonensis I umfasste ^) , war dies dem Papste gemeldet

worden, der sofort von Leontius von Arles darüber Bericht

verlangte, um das Urtheil fällen zu können. Ehe der Be-

richt jedoch eintraf, waren schon zwei gallische Bischöfe

in dieser Angelegenheit in Rom erschienen und in ihrer

Anwesenheit hielt der Papst Hilarus eine römische Synode,

in der er das ürtheil über Hermes verkündete. Derselbe

sollte zwar Bischof von Narbonne bleiben, die Metropolitan-

rechte über die Provinz aber während seiner Lebzeiten

von dem ältesten Bischof der Provinz ausgeübt werden.^)

Wenige Jahre darauf hatte der Bischof von Vienne

unter Missachtung der vom Papst Leo getroffenen Theilung

der Provinz Viennensis in zwei Metropolitansprengel der

zum Metropolitansprengel Arles gehörigen Stadt Die gegen

den Willen der Bürgerschaft einen Bischof aufgedrängt

und denselben geweiht. Der Burgunderkönig Gundioch,

^) Jaffe^ n. 330; Thiel
^ p. 145: ,,[ii dirimendis sane gravioribua

causis et quae illin non potucriiit ter^iinari, apostolicae f^odis seiitentia

consulatnr."

2) Im Jahre 4GI war die Hauptstadt Narbonne den Westgothen

ül »erliefert worden. Siehe Petigmj, H, 190. — JJahv, Die Könige der

Germanen, V, 84.

^) Hilarus an die Bischöfe der siulgallischen Provinzen vom 3. Dez.

402. Jaffc, n. 330; Thiel, p. 141 sqq.
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der damals seine Herrschaft über Die ausgedehnt liaben

muss^), klagte darüber bei dem Papst. Dieser beauftragte

den Bischof von Arles auf der von ihm zu berufenden

Synode die Angelegenheit zu untersuchen und ihm darüber

Bericht zu erstatten, damit er auf Grund desselben die

Entscheidung fällen könne. 2) Die gallische Synode sandte

dem Papste durch den Bischof Antonius das Resultat ihrer

Untersuchung und Hilarus verkündete auf einer römischen

Synode das Urtheil über den Bischof Mamertus von Vienne.

Derselbe verdiene eigentlich Amtsentsetzung, da er an die

von Papst Leo sanktionirte Th eilung der Metropolitan-

sprengel Arles und Yienne sich nicht gebunden habe und

da doch auch durch kaiserliches Gesetz verordnet sei, dass,

was der römische Bischof zum Wohl der Kirche und zur

Beseitigung von Verwirrung festgesetzt habe, in Ehrfurcht

anzunehmen und unverbrüchlich zu halten sei; denn das

dürfe niemals missachtet werden, was auf die kirchliche

Vorschrift des römischen Bischofs und das Gesetz des Kai-

sers sich gründe. •'^) Doch wolle der Papst, um den Frieden

^) lieber die damaligen Grenzen des burgundischen Reichs gehen

die Meinungen ^^•eit auseinander. Siehe Jahn, Die Geschichte der

Burgundionen und Burgundiens (1874), I, 478. Die Ansicht Jahns,

dass damals die ganze Provinz Viennensis in den Händen der Burgun-

der gewesen sei, ist grundlos. Nur soviel kann aus dem gleich anzu-

führenden päpstlichen Schreiben geschlossen werden, dass die Burgun-

der damals über Die ihre Macht ausgedehnt hatten. Diese Stadt liegt

übrigens nicht im Süden der Provinz Viennensis, wie Jahn, S. 477,

meint, sondern im Nordosten und war das nördlichste der zum Metro-

politansprengel Arles gehörigen Bisthümer. Später wurde sie auch

mit Arles in kirchlicher Beziehung verbunden.

-) Hilarus an Leontius von Arles, vom 10. Octobcr 463. Jaffe,

n. 331; Thiel, p. IIG: „...ut quod sancto Si)iritu dictantc est facien-

dum, ad comprimendos conatus iüicitos ordinemus."

^) Hilarus an die südgallischen Bischöfe, vom 25. Februar 4G4.

TaJJ'p, n. 332; Thiel, p. 148: ,, . . .(piia Clirisiianorum q'joque principum

lege decrettim est, ut rpii(l([ni(l ccclesiis oarumque rectoribus pro
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aufrecht zu erhalten , Gnade für Recht ergehen hissen.

Wenn aber Mamertus noch einmal einen Versuch mache,

in die Befugnisse des Bischofs von Arles einzugreifen, so

Averde der Papst ihm auch die vier Bisthiimer entziehen,

die bisher noch zu dem Sprengel von Vienne gehört haben.

Der der Stadt Die aufgedrängte Bischof solle von Leontius

von Arles nachträglich bestätigt und noch einmal geweiht

werden.

Auch in andern Fällen wurde von den gallischen Bi-

schöfen die Entscheidung des Papstes eingeholt, um Strei-

tigkeiten, die zwischen ihnen ausgebrochen waren, endgiltig

zu entscheiden. Zu der Provinz Alpes Maritima gehörte

der Stadtbezirk Cemelenum (Cimiez), dessen Bischof also

dem Metropoliten von Embrün untergeordnet war. Der

Bischof von Aix, Metropolit der Provinz Narbonensis II,

suchte das Bisthum Cemelenum mit seiner Provinz zu ver-

einigen und hatte von Hilarus eine Entscheidung erwirkt,

die seine Ansprüche darauf bestätigte. ^) Der Biscliof In-

genuus von Embrün jedoch beruhigte sich hierbei nicht.

Da, wie es scheint, der Bischof von Aix, gestützt auf die

päpstliche Entscheidung, einen Bischof von Cemelenum

bestätigt und geweiht hatte, so Hess Ingenuus einen andern

Bischof in dem in dem Stadtbezirk von Cemelenum liegen-

den Castellum Kicäense (Nizza) wählen und weihte ihn.

quiete omiiium Domini saccrclotum atque ipsius ohscrvantia disciplina

in conferendis confusionibus apostolicac sedis anti«iites suo pronun-

tiassent examine, veneranter accipi tenaciterque servari cum suis

plebibus Caritas vestra cognosccret ; nee unquam possent convclli,

quae et sacerdotali ecclesiastica pracceptionc fulcircntur et regia."

1) Hilarus an Leontius von Arles 463—4G5. Jciffc, n. 337; Thiel,

]). 152. Der Papst nennt nur den Bischof Auxanius, ohne seinen

Bischofssitz anzugeben. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass er Bischof

von Aix gewesen ist. Vgl. de Marca, De Primatibus, § 73, p. 54;

BaluziKS, c. 34, § 11, p. 578; Ballerini, If, 1049; Gallia christiana,

IIl, 1273.
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um die Rechte der Metropolitankirclie von Embrün über

das Bisthiim zu behaupten und der Anmaassung des Bischofs

von Aix entgegenzutreten. Er bat den Papst um eine

nochmalige Untersuchung der Angelegenheit und, da er

den Nachweis erbrachte, dass sein Gegner die frühere

päpstliche Entscheidung erschlichen habe, so nahm sie

Hilarus zurück, erkannte die Zugehörigkeit des Bisthums

Cemelenum zur Provinz Embrün an und befahl die Wie-

dervereinigung von Nizza und Cemelenum unter einem

Bischof, da die Theilung eines Bisthums sich nicht gezieme.^)

Selbst geringere Zwistigkeiten, wie die, ob einige Ort-

schaften zu dem einen oder dem andern Bisthum gehörten,

Avurden dem Papste vorgetragen und sein Urtheil erwartet,

so dass Hilarus sich genöthigt sah, die gallischen Bischöfe

daran zu erinnern, dass er nur die wichtigern Angelegen-

heiten seiner Entscheidung vorbehalten habe, dass aber

diese geringfügigen Streitsachen von dem Concil, das der

Bischof von Arles in seinem Auftrag jährlich abzuhalten

habe, zu beenden seien. ^)

Aus diesen angeführten Beispielen ergibt sich, dass der

Papst in der zv;eiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, in den

letzten Jahrzehnten der römischen Herrschaft, als schon

ein Gebiet nach dem andern in die Hände der arianischen

Barbaren fiel, eine kaum beschränkte Disciplinargewalt

über die Kirche und die Bischöfe Galliens ausübte. Wich-

•) Jaffc^ n, 337. Schon Leo I. scheint in die Streitigkeiten zwi-

schen Aix und Embrün über das Bisthum Cemelenum eingegriffen

und sich zu Gunsten des Bischofs von Embrün ausgesprochen zu

hHl)en. Das Schreiben des Hilarus, die einzige Quelle unserer Kennt-

niss, ist sehr Vinklar abgefasst und lüsst manche Fragen unbeantwortet.

2) Hilarus an die südgallischen Bischöfe vom 3. Dezember 4G"2.

Jaffe^ n. 330; Thiel
^ p. 146, c. G: „Scd moderaminis apostolici me-

mores, fraternitati vestrac qucrelam ipsius remisimus audiendam: ut

in vestro convcntu ea, quae a nobis sperata sunt, allegentur et quae

ecclosiasticis regulis congrucrant, dccernantur."

Locning, Gesehiclite des Kirclicnrechts. I. 32
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tigere Erkenntnisse scheint er meist auf einer römisclien

Sjaiode, die aus Bischöfen der suburbicarischen Provinzen

bestand, verkündet 7a\ haben auf einen Bericht des Bischofs

von Arles und des südgallischen Concils hin. Der Ange-

klagte selbst wurde, wenigstens soweit unsere Nachrichten

reichen, in keinem dieser Fälle gehört; Hilarus würde,

wenn dies der Fall gewesen wäre, es sicherlich angeführt

haben.

/::.. ;Der Papst hatte die Bildung eines südgallischen, von

Bom unabhängigen Primats verhindert, er hatte die Metro-

politanverfassung, zum Theil gegen den Willen der Metro-

politane selbst, aufrecht erhalten; er hatte andererseits

aber sich in dem Bischof von Arles, dessen Vorrang vor

den gallischen Kirchen er anerkannte, einen Stellvertreter

geschaffen, der kraft seines Auftrags den von den ariani-

schen Barbaren umdrängten und in politischer Beziehung

von Rom losgelösten gallischen Bischöfen einen Halt und

Yereinigungspunkt bieten und ihre kirchliche Verbindung

mit Bom aufrecht erhalten konnte. Es wird hiervon noch

weiterhin die Rede sein müssen.

Als das römische Reich zusammenbrach und damit

das äussere Band, welches bisher die Bischöfe der ganzen

christlichen Welt zu einer Einheit unter dem Kaiser ver-

knüpfte, sich löste, da schien auch der Verfassungsbau der

katholischen Kirche im Abendlande vollendet zu sein. Die

abendländische Kirche hatte sich selbst ein kirchliches

Oberhaupt geschaffen, dem sie sich bereitwillig unterwarf,

um in den Stürmen der Völkerwanderung, die über das

weströmische Reich dahinbrausten , in dem römisclien Bi-

schof den Schutz und die Einheit zu finden, die ihr der

römische Kaiser nicht mehr gewähren konnte. In dem

-Jahrhundert, das seit dem Concil von Sardika verflossen,

hatten die römischen Bischöfe zu dem ehrenvollen Vorrang,

der ihnen als den Bischöfen der Reichshauj^tstadt vor den
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andern Bischöfen zugestanden worden war, die oberste

richterliche Gewalt in der Kirche sich erworben, sie hatten,

unterstützt von der kaiserlichen Gewalt, die Herrschaft

über die Kirche sich errungen. Die Kirche leistete ihnen

Gehorsam und, soweit noch die kaiserliche Macht reichte,

waren die Beamten verpflichtet, jeden Widerstand gegen

ihre Vorschriften mit weltlicher Gewalt zu brechen. Die

Herrschaft des römischen Kaisers fiel, die Herrschaft des

römischen Bischofs schien in der katholischen Kirche des

Abendlandes fest begründet. Aber allerdings war der

Fortbestand der katholischen Kirche im Abendland damals

selbst bedroht. Der Westen Europas war in Gefahr eine

Beute der arianischen und heidnischen Barbaren zu werden.

32*



Kapitel IX.

Die katliolisclie Kirche in den arianischen

Eeiclien Galliens.

I. Die katholische Kirche in Gallien unter

westgothischer Herrschaft.

Eückbiick und
jj^ (jgj^ anderthalb Jahrhunderten, innerhalb welcher

Kesultate. '

die christliche Religion seit ihrer Anerkennung durch Con-

stantin die römische Welt völlig erobert und die alte heid-

nische Staatsreligion wenigstens in ihrem äussern Kultus

verdrängt hatte, waren auch die Verfassung der Kirche und

die rechtlichen Normen ihres Lebens unter dem Schutz

der kaiserlichen Gewalt auf den Grundlagen, welche schon

in den ersten Jahrhunderten errichtet worden waren, weiter

entwickelt und ausgebaut worden. In den vorhergehenden

Kapiteln ist diese Entwickelung in ihren Hauptzügen vor-

geführt worden. Es haben sich daraus insbesondere folgende

Sätze ergeben:

1) Das Laienelement war mehr und mehr zu-

rückgedrängt und von jedem Antheil an der Verwaltung

der Kirche entfernt. Nur noch an einem , allerdings sehr

wichtigen Punkt hatten die Laien ihre alten Befugnisse

gewahrt. Der Bischof wurde von ihnen in Gemein-

schaft mit dem Klerus gewählt; allerdings unter Bestäti-

gung des Metropoliten und der Provinzialbischöfe. Wurde

i
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vielfach auch thatsächlich dieses Wahlrecht wenig beachtet

und den Städten auch gegen den Willen der Bürgerschaft

ein Bischof aufgedrängt, so blieben doch die Versuche, das

Wahlrecht durch Concilienbeschluss zu beschränken, erfolg-

los. Das Wahlrecht, dessen Ausübung wenig geordnet war,

gab immerhin den städtischen Aristokratien einen bedeu-

tenden Einfluss auf die kirchliche Verwaltung. Durch das

Wahlrecht der Laien konnte es geschehen, dass im 5. Jahr-

hundert das Bischofsamt zu dem Abschluss einer in den

höchsten Staatsämtern verbrachten Laufbahn wurde und

die Besetzung des bischöflichen Stuhls nicht sowohl nach

kirchlichen als nach politischen Gesichtspunkten erfolgte.

2) Innerhalb der einzelnen kirchlichen Sprengel,

die mit den Stadtgebieten zusammenfielen, war die kirch-

liche Gewalt in die Hände des Bischofs gelegt, der

mit eben solcher Machtvollkommenheit in geistlichen Dingen

Klerus und Laien beherrschte, wie er alle äussern Verhält-

nisse der Kirche leitete und verwaltete. Der Klerus in

seinen verschiedenen Abstufungen war gänzlich von ihm

abhängig, indem seine Mitglieder ihren Lebensunterhalt in

der Regel ausschliesslich aus dem Kirchenvermögen bezogen,

das letztere aber dem unbeschränkten Verfügungsrecht des

Bischofs unterstand. Je mehr das Vermögen der einzelnen

bischöflichen Kirchen wuchs, um so grösser wurde auch die

Macht, welche der Bischof über den Klerus und die untern

Schichten der Bevölkerung auszuüben vermochte. Der Bi-

schofwar nicht nur der hohe Geistliche, der allein berechtigt

war, im Auftrage Gottes den Segen in der Kirche zu er-

theilen, durch die Taufe in die Kirche aufzunehmen, der

allein die Excommunication aussprechen und die Busse

auferlegen konnte, der aber auch allein nach vollbrachter

Busse den reumüthigen Sünder wieder in di(> Kirchen-

gemeinschaft zulassen konnte, der Biscliof war auch, in

vielen Städten wenigstens, im Besitze des grössten Vermö-
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gens. AVälirend die Bevölkerung mehr und mehr verarmte,

wuchs der kirchliche Reichthum. Es war dadurch den

Bischöfen ermöglicht, in Zeiten der Noth der Bevölkerung

in grossartiger Weise Unterstützung zu gewähren, die in

die Hände der Barbaren gefallenen römischen Gefangenen

massenweise zu befreien, durch Errichtung von Kranken-

und Armenhäusern eine Armenpflege ins Leben zu rufen,

wie sie wenigstens in dieser Art dem Heidenthum unbekannt

gewesen war. p]s w^ar durch diesen grossen Reichthum

aber andererseits den Bischöfen auch ermöglicht, sich mit

Schaaren von Bewaffneten zu umgeben und in dem der

Auflösung entgegengehenden Reiche, in dem sich schon alle

Bande der staatlichen Ordnung lockerten, in Streifzügen

benachbarte Städte zu überfallen, bald um der Bürgerschaft

einen Bischof aufzudrängen, bald um einen Bischof seines

Sitzes zu berauben. Je ohnmächtiger die staatlichen und

städtischen Organe waren, um so mehr ergab es sich gleich-

sam von selbst, dass der Bischof thatsächlich die Stadt

beherrschte, wenn ihm auch noch nicht, wie später im ost-

römischen Reiche, gesetzlich eine Aufsicht über die ge-

sammte städtische Verwaltung übertragen worden war.^)

') Es ist ein, insbesondere bei französisclien Scbriftstellern weit-

verbreiteter Irrthum als sei im 5. Jahrhundert auch im weströmischen

Reich der Bischof gesetzlich mit der städtischen Verwaltung betraut

worden und an Stelle des defensor getreten (siehe z. B. Fauriel,

Histoire de la Gaule meridion., I, o70). Doch findet sich dieser Irr-

thum auch noch in neuern deutschen Werken, wie z. B. bei Friedrich,

Kirchengeschichte Deutschlands, II, 45, der geradezu sagt : „Eine der

weitgreifendsten Neuerungen hinsichtlich des Instituts der Curie war

'dhevy dass mit dem Amte eines Defensor anfänglich der Bischof

(^oncurrirte, schliesslich in den bischöflichen Städten dasselbe allein

in den Händen hatte, also der Chef der Curie geworden war."

Im weströmischen Reich hatten der Bischof und die Geistlichkeit

nach der Constitution des Kaisers Ilonorius von 409 neben den Ilono-

rati, rossessoren und Curialen nur sich an der Wahl der Dcfensorcu
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3) Die Bisthümer einer Provinz waren in dem
Metropolitanverband vereinigt. Die auf der Synode

vereinigte Gesammtheit der Provinzialbiscliöfe führte die

Aufsicht über die bischöfliche Verwaltung, übte die Disci-

plinargewalt über den Bischof aus, erliess Vorschriften

über das religiöse Leben und die kirchlichen Verhaltnisse,

welche wenigstens innerhalb der Provinz als zu befolgende

Normen galten. Weder Klerus noch Laien hatten auf den

Metropolitansynoden eine Vertretung. Die Aristokratie der

Bischöfe war es, die ihre einzelnen Mitglieder selbst über-

wachte, und gegen den Missbrauch der bischöflichen Gewalt

war nur in der Berufung an die Gesammtheit der Bischöfe

der Provinz ein kirchliches Schutzmittel gegeben. Dem
Bichof der Hauptstadt der Provinz, dem Metropolitan,

fielen einige besondere Befugnisse in Bezug auf Berufung

und Leitung der Synode wie in Bezug auf die Vertretung

des Metropolitanverbands zur Zeit, wo die Synode nicht

versammelt war, zu. Er nahm die erste Stelle unter den

Bischöfen der Provinz ein. . ..

4) Der Kaiser war, sobald er die christliche Re-

ligio n zur Staatsreligion erhoben hatte, der Kirche
mit dem Anspruch gegenüber getreten, dass ihm,

wie in allen weltlichen Dingen, so auch in allen

kirchlichen eine unumschränkte Gewalt zukomme,
und dass die Bischöfe, wie alle Angehörigen des Reichs ihm

einen unbedingten Gehorsam zu zollen haben. Wenn die Kai-

ser, kirchlichen Einflüssen nachgebend, eine immer sich stei-

gernde Bedrückung und Verfolgung der ketzerischen Sekten

und der Anhänger der alten heidnischen Religion ins Werk
setzten, so mussten auch die von ihnen berufenen und zum

zu betlieiligcii (c. 8, Cod. Just., I, 55). Weitergehende Befugnisse sind

den Bischöfen erst durch Justinian ertheilt worden; die betreffenden

Gesetze sind alx-r im Frankcnrcieh niemals in Geltung getreten.
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Tlieil geleiteten grossen Concilien nach ihrem Willen und

unter ihrem unmittelbaren Einfiuss die wichtigsten Glaubens-

streitigkeiten entscheiden. In alle Gebiete des kirchlichen

Lebens griffen die Herrscher der Welt mit ihrer Gesetzgebung

ein und übten kraft ihrer kaiserlichen Yollgewalt da, wo

es ihnen gut dünkte, auch kirchliche Verwaltungsakte aus.

Diese kaiserliche IMacht über die Kirche, ihre Lehre und

ihre Verwaltung wurde jedoch von den Bischöfen nur inso-

weit anerkannt, als der Kaiser die rechtgläubige Lehre

bekannte, schützte und ihre Anhänger mit Vorrechten aus-

stattete. Die Bischöfe erkannten dem Kaiser die Macht

zu, kirchliche Gesetze zu erlassen, die Lehre festzustellen,

an der Verwaltung der Kirche sich zu betheiligen, aber

nur unter dem stillschweigenden Vorbehalt, dass der Kai-

ser diejenigen Glaubenssätze für die orthodoxen erkläre,

welche der Bischof bekannte. Seit dem Anfang des 5. Jahr-

hunderts tritt jedoch mehr und mehr eine Verschiedenheit

hervor in der Stellung, welche die Kirche in der westlichen

und in der östlichen Hälfte des Reichs dem Kaiser gegen-

über einnimmt. Während im Osten die Kirche fast jedes

Gefühl der Selbständigkeit verliert und bald einem voll-

endeten Cäsaropapismus verfällt, befreit sich die Kirche

im Abendland in immer höherem Grade von jeder Beein-

flussung durch die kaiserliche Gewalt.

Je schwächer die kaiserliche Regierung wird, je macht-

loser das abendländische römische Reich den herandrängen-

den Barbaren gegenüber sich zeigt, je rascher sich die

einzelnen Schattenkaiser aufeinander folgen, um so selb-

ständiger tritt die Kirche auf, um so weniger zeigt sie sich

bereit, dem Willen des Kaisers und den Beschlüssen der

unter seinem Einfluss stehenden Concilien sich zu fügen,

so fern dieselben n)it ihren Ansichten oder Wünschen nicht

in Einklang standen. Denn schon ist die Kirche zu der

Behauptung gelangt, dass das Briestcrthum nicht nur un-
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abliängig von jeder irdischen Gewalt, sondern dass das

Priesterthum auch der kaiserlichen Macht übergeordnet

sei. Die kaiserliche Gewalt hat der Kirche zu dienen,

nicht sie zu beherrschen.

5) Aber auch in dem schwachen weströmischen

Reich konnte die Kirche, wenn sie auch der Beein-

flussung des Kaisers in rein kirchlichen Dingen sich erwehrte,

in ihren weltlichen Verhältnissen dem staatlichen

Recht und dem staatlichen Gericht sich nicht

entziehen. Constantin hatte die Kirche und ihre Diener

mit grossen, weitreichenden Privilegien ausgestattet, seine

Nachfolger hatten dieselben zum Theil noch erweitert.

Seitdem aber die Kirche die gesammte Bevölkerung des

römischen Reichs in ihren Schooss aufgenommen hatte und

die Grenzen der Kirche fast mit den Grenzen des Reichs

zusammenfielen, mussten die grossen Vorrechte, die der

Kirche verliehen waren, die Befürchtung erwecken, dass

die Kirche, von den staatlichen Lasten befreit, über die

Gerichtsbarkeit der weltlichen Gerichte sich erheben und den

Staatsorganismus selbst zersprengen könne. Constantin der

Grosse hatte den Bischöfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gewährt. Am Ende

des 4. Jahrhunderts wurde diese Gerichtsbarkeit der Bi-

schöfe aufgehoben und ihnen nur für die Ausübung der

schiedsrichterlichen Thätigkeit ein Privilegium gewährt. ^)

Kaiser Constantius hatte im Jahre 355 die Bischöfe von der

Criminalgerichtsbarkeit der weltlichen Gerichte befreit

und die Aburtheilung ihrer Verbrechen den Concilien zu-

gewiesen. Es ist früher nachgewiesen worden, dass seit

dem Ende des 4. Jahrhunderts die Bischöfe wiederum der

weltlichen Strafgerichtsbarkeit unterworfen waren.-) Der

J) Siehe oben S. 299.

2) Siehe üben S. oOl5 fg.
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unbereclitigten Einmiscliiiiig des Klerus in die Strafreclits-

pflege zu Gunsten der Angeklagten, Verurtlieilten und Ge-

fangenen traten die Kaiser seit dem Ende des 4. Jahrhun-

derts in wiederholten Gesetzen mit strenger Strafandrohung

entgegen.^) Das Grundeigenthum der Kirche war zwar

niemals völlig von der Tragung der Grundsteuer befreit

worden, jedoch war der Kirche schon früh die Last der an

Grund und Boden haftenden Frohndienste für öffentliche

Zwecke abgenommen worden; seit dem Ende des 4. Jahr-

hunderts blieb sie auch von den ausserordentlichen Zu-

schlägen zu der Grundsteuer verschont. Im 5. Jahrhundert

dagegen wurden der Kirche diese Privilegien entzogen und

im Jahre 441 das Grundeigenthum der Kirche allen staat-

lichen Lasten unterworfen.^) Die Befreiung der Geistlichen

von der Gewerbesteuer, die schon im Jahre 399 von Kaiser

Arcadius auf den Fall beschränkt wurde, dass die Kleriker

nicht gewerbmässigen Handel treiben, wurde von Kaiser

Valentinian IIL im Jahre 452 gänzlich aufgehoben.^)

So waren die Kirche und die Geistlichen der Gerichts-

hoheit und der Steuerhoheit des Staats untergeben und die

gemeinrechtlichen Bestimmungen fanden auf sie fast aus-

nahmslose Anwendung. AVährend im Mittelalter die Kirche

sich befreite von Gerichts- und Steuergevvalt des Staats

und damit überhaupt von dem Staatsverband sich löste

und den staatlichen Organismus untergrub, ordnete das

römische Reich noch in den Jahrzehnten seiner langsamen

Auflösung auf das entschiedenste die Kirche dem Staats-

verbande ein und entzog ihr jede Ausnahmestellung in

Bezug auf Gerichtsbarkeit und Steuerpflicht.

6) Indem die christliche Religion zur Staatsreligion

'j Siehe oben S. 311 fg.

'^) Siehe oben S. 232.

•') Siel IC oben S. 171.
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erklärt, dio cliristliche Kirche in ihrer Organisation vom

Staat anerkannt wurde, empfing die Kirche zugleich

die Möglichkeit, auch äusserlich als ein einheit-

licher Organismus aufzutreten. Der Kaiser selbst
,

der eine oberherrliche Gewalt über die Kirche in Anspruch

nahm, war das Organ dieser Einheit, welches allen einzel-

nen Diöcesen und Provinzen gemeinsame, gleichmässige

Normen für die Verwaltung der Kirche ertheilte und sich

berechtigt hielt, in alle ihre Verhältnisse nach Belieben

einzugreifen. Der Kaiser hatte aber auch ein reinkirch-

liches Organ jener äussern Einheit geschaffen, indem

er in dem von ihm berufenen ökumenischen Concil

der gesammten Kirche eine Vertretung gab. Indessen wa-

ren die ökumenischen Concilien, obgleich anerkannt wurde,

dass ihre dogmatischen Beschlüsse vom heiligen Geist den

Bischöfen eingegeben wurden, in der Regel nur ein Werk-

zeug in der Hand des Kaisers. Der Kaiser allein konnte

sie berufen , er leitete sie durch seine Kommissare , unter

seinem Einfluss wurden die Beschlüsse gefasst. Ihm wird

von dem Concil selbst ein priesterlicher Charakter zuge-

sprochen, ja es wird geradezu erklärt, dass er von dem

heiligen Geist erleuchtet, mit göttlicher Inspiration begabt

sei.^) Aber diese ökumenischen Concilien, die als Vertre-

tungskörper der gesammten Kirche gelten, waren thatsäch-

lich nur ein sehr unvollkommenes Organ der kirchlichen

Einheit. Sie waren fast nur von orientalischen Bischöfen

besucht; die ganze westliche Hälfte des römischen Reichs

war entweder gar nicht oder nur durch einige wenige Bi-

schöfe vertreten.-) Seit der Theilung des Reichs unter die

') Siehe oben S. 67 fg.

2) In Nicäa waren unter 318 Bischöfen 5 aus dem Abencllande;

dazu kamen noch die beiden päpstlichen Legaten. In Constantinupel

('381) befanden sich nur 180 orientalische Bischöfe. Auf dem dritten

ökumenischen Concil zu Ephcsus waren 108 orientalische Bischöfe. Auf
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Söhne Tlieodosius des Grossen entfremdete sich die Kirche

des Abendlandes mehr und mehr von der unter dem un-

mittelbaren Einfluss des oströmischen Kaisers stehenden

Kirche des Morgenlandes. Die Einwirkungen, welche von

Constantinopel auf die westliche Hafte des Reichs geübt

werden konnten, waren nur geringfügig. Die weströmischen

Kaiser aber waren nicht in der Lage, der Kirche ihres

Reichstheils einen Mittelpunkt zu geben, für sie ein Organ

der Einheit zu bilden.

7) An die Stelle des Kaisers trat der Bischof

von Rom. Der Ehrenvorrang, der ihm seit Alters vor

allen Bischöfen der Christenheit zuerkannt worden, liatte

dahin geführt, dass der römische Bischof auch eine ihm

von Christus verliehene Obergewalt über die gesammte

Kirche beanspruchte und, wenn es ihm auch selbst in dem

abendländischen Reich nicht überall gelang diesen Anspruch

durchzusetzen, so hatte er seit der Mitte des 5. Jahr-

hunderts doch in Italien, lUyrien und Gallien Anerkennung

gefunden. Wir haben gesehen, wie die in Gallien gemach-

ten Versuche, der gallischen Kirche in einem auf eignem

Rechte ruhenden Primate einen Mittelpunkt und damit

ein Organ der äussern Einheit zu schaffen, scheiterten.

Die Noth der Zeit drängte mehr und mehr dazu, dass die

einzelnen kirchlichen Kreise sich zusammenschlössen und

in Anlehnung an eine allgemein anerkannte Autorität die

Widerstandskraft gegen die drohenden Gefahren suchten.

Diese Autorität Avar gegeben in dem Bischof von Rom.

Seit des Mitte des 5. Jahrhunderts erscheint Rom als das

Haupt der Kirche in Gallien. Die gallischen Bischöfe un-

terwarfen sich seiner Aufsicht, seiner Disciplinargewalt,

seiner Gesetzgebung.

1

1

dem Coneil von Chalcedon waren aus dem Abendland nur zwei

Bischöfe aus Nordafrika anwesend.
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Dies sind die Gruiidzüffe der Verfassuii«^ der Kirche ^'^Y^-""^
^^'^

'-' o westrüniiscneu

in Gallien zur Zeit, als der letzte Kaiser des weströmischen ^e^chs.

Reichs von einem glücklichen deutschen Heerführer des

Thrones entsetzt und in die Verbannung geschickt, als das

weströmische Reich thatsächlich aufgelöst wurde. In Gal-

lien war das der römischen Herrschaft noch unterworfene

Gebiet schon vorher auf einen geringen Rest zusammen-

geschmolzen, wenn auch die germanischen Könige, die neue

Reiche zu gründen im Begriff standen, die Majestät des

römischen Reichs noch formell anerkannten. Das ganze,

im Westen von der Rhone, im Norden von der Loire be-

grenzte Gebiet war von dem grossen Westgothenkönig

Eurich zu einem mächtigen Reich vereinigt worden. Der

Osten war von den Burgundern eingenommen, deren Reich

in der Provinz Viennensis gegen das Westgothenreich seine

schwankende Grenze hatte. Von dem östlichsten Theil von

Südgallien hatten bald nach dem Sturze des weströmischen

Reichs die Ostgothen Besitz ergriffen. Im Norden waren

die Franken seit der Mitte des Jahrhunderts immer wei-

ter vorgedrungen und nur in dem Lande zwischen Loire,

Somme und Maas auf beiden Seiten der Seine konnte

sich noch ein Jahrzehnt ein römischer Feldherr als letzter

Vertreter des römischen Weltreichs auf einem verlorenen

Posten halten.

War die Verdrängung der römischen Herrschaft aus

Gallien auch nur nach und nach erfolgt, so musste nun

doch die welthistorische Thatsache, dass das römische Reich

im westlichen Europa aufgehört hatte zu existiren, von den

tiefgreifendsten Folgen für die Verfassung und die recht-

liche Stellung der katholischen Kirche in Gallien sein.

Schon seit Jahrzehnten waren der Süden und Osten

Galliens, seit wenigen Jahren auch das Centrum des Lan-

des in den Händen der Westgothen und Burgunder. Die

reichen, zum Theil noch stark bevölkerten Lande gehorch-
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tcn den ])arbarisclion Völkerschaften und ihren Königen.

Die katholische Geistlichkeit und die katholischen Gläubi-

gen niussten dem arianischen Herrschern sich beugen.

Doch war immer noch die Verbindung mit der kaiserlichen

Regierung in Ravenna, mit Rom aufrecht erhalten worden.

Die fast ununterbrochenen Kämpfe zwischen den Barbaren

und den römischen Heeren Hessen den verworrenen Zustand

als einen unentschiednen, vielfach als einen vorübergehen-

den erscheinen. Die katholischen Bischöfe konnten immer

noch hoffen, dass durch die Gnade Gottes den römischen

Waffen noch einmal der Sieg verliehen werde, dass noch

einmal ein Feldherr wie Aetius die römische Herrschaft und

damit die katholische Kirche gegen die andrängenden Bar-

baren und Ketzer retten werde. Nach dem Fall des West-

reichs dagegen galt es, in ein geordnetes Verhältniss zu den

arianischen Königen zu treten und unter der ketzerischen

Herrschaft soviel wie möglich die Interessen der katholi-

schen Kirche zu wahren.

t

1

Duldsamkeit j?g jg^ q^^^^q intercssaute
,

jetzt allgemein anerkannte
der arianischen ' »^ *-'

westgüthen. Thatsachc, dass die Westgothcn, trotz der feindseligen

Haltung, welche viele katholische Bischöfe gegen sie ein-

nahmen, von ihrem ersten Auftreten in Gallien an bis

auf König Eurich (4G6—484) der katholischen Religion

völlige Duldung gewährten und die Ausübung des katho-

lischen Kultus nicht beeinträchtigten.^) Die Verfassung der

Kirche wurde nicht dadurch berührt, dass thatsächlich

Arianer das Land beherrschten. Der Metropolitanverband

wurde nicht gestört, auch wenn die zu ihm gehörenden

Bisthümer theils unter westgothischer Herrschaft stand(Mi,

theils noch von ihr befreit waren. Die Concilien wurden

') DaJtn, Köni^ro der Germimon (1872), VI, .JßO fg
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nach wie vor gehalten und unbehindert konnte der

Bischof von Arles kraft der ihm vom römischen Bischof

ertheilten Vollmacht die Bischöfe Südgalliens um sich ver-

sammeln. Katholische Priester, wie Salvian, zeigen, w^enn

auch keine Hinneigung zu der arianischen Ketzerei, doch

eine freundliche Gesinnung für das gothische Volk. Sie

entschuldigen dessen Ketzerei und anerkannten seine wahre

Frömmigkeit. Die Ketzerei der Gothen sei aus Unkennt-

niss des wahren Glaubens hervorgegangen. Sie sind Ketzer,

aber sie wissen es nicht; nicht aus Hass, sondern aus Liebe

zu Gott.^) Sie werden den Römern als nachahmen swerthes

Beispiel vorgeführt. Denn was nütze die wahre Lehre,

wenn sie nicht befolgt werde. Ob die Ketzer wegen ihres

Irrthums gerichtet werden, das wisse nur Gott. Die Ver-

dammniss der Lasterhaften dagegen, auch wenn sie den

rechten Glauben bekennen, sei sicher.^)

Am Hofe Theodorichs H. (453—4G6) versammelten sich

die vornehmsten Römer und Apollinaris Sidonius verherr-

lichte seine Toleranz, seine Bildung, seine Herrschertalente.
^)

Die Verbindung der katholischen Kirche mit dem römischen

Bischof wurde nicht nur nicht gestört, sondern anerkannt

und von den Gothen selbst das Einschreiten des Papstes

gefordert, um Verletzungen der kirchlichen Verfassung

innerhalb des gothischen Gebietes zu bestrafen und Streitig-

keiten der Bischöfe zu entscheiden. Der Bruder des Königs,

Friedrich, sandte im Jahre 461 einen Diakon mit einem

^) SaUian, De Gubernatioiie Dei, V: ,,Erraiit ergo, sed bono animo

errant, iion odio, sed afifectu Dei, honorare se dominum atque amare

credentes. Quamvis non habcant rectam fidem, tarnen hoc perfectani

Dei aestimant caritatem."

2) „. . .Qualiter pro hoc ipso falsae opiuionis errore in die judicii

puniendi sunt, nullus potest scire nisi judex .... ignosci aliquatenus

ignorantiae potest; contemptns voniam non meretur."

3) Apoll. Sid., Ep. I, 2 (p. 4GG).
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Schreiben an Papst Hilarus, um ilm von der widerrecht-

lichen Besetzung des Bischofsstuhls von Narbonne zu be-

nachrichtigen und Abhilfe zu verlangen, und der Papst thut

sofort die nöthigen Schritte, um der Aufforderung „seines

Sohnes", des ketzerischen Prinzen, nachzukommen.^)
Eccirängiing D^s Verliältniss der Westgothen zu der katholischen
der Kiicne ^

'^"Eurich"'^ Kirche änderte sich jedoch unter Eurich. Im Jahre 470

auf 471 begann der kriegerische Fürst seine Angriffe auf die

noch römischen Lande in Gallien und erst nach fünfjähri-

gem Kampfe musste Rom im Jahre 475 das ganze Gebiet

bis an die Loire und die Rhone an den glücklichen Er-

oberer abtreten. Während dieses Krieges aber hatten die

Bischöfe fast überall den Mittelpunkt des Widerstands

gegen die Westgothen gebildet und durch Wojt und That

zum Kampf und zur Yertheidigung angefeuert. Der Krieg

nahm dadurch vielfach den Charakter eines Religionskrie-

ges an. Eurich sah sich genöthigt, um den ihm von den

Bischöfen entgegengesetzten Widerstand zu brechen und zu

beseitigen, zu gewaltthätigen Mitteln zu greifen. Ob dieses

entschiedene Auftreten der Bischöfe, dieses Eingreifen in

den Kampf selbst veranlasst war durch den Hass, den

Eurich gegen den Katholizismus an den Tag legte, und

durch die Befürchtung vor Verfolgungen und Gefahren,

denen sie unter der Herrschaft eines glaubenseifrigen aria-

nischen Herrschers ausgesetzt würden, oder aber ob Eurich

erst durch den Widerstand der Bischöfe zu seiner feind-

seligen Haltung gegen die katholische Kirche gereizt wurde,

muss dahingestellt bleiben. Die Katholikenverfolgung

unter Eurich nur aus politischen Motiven herzuleiten, wie

*) Papst Hilarus an Bischof Lcontius von Arlcs vom 3. Nov. 4G2

{Jaffe, n. 329; Thiel, I, 140). ,,., .Johannes diaconus, qui a magni-

fico viro filio nostro Fritherico Jittcris suis nobis insinuatus est." —
Vir], oben S. 494.
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dies neuerdings meistens geschieht, geht iedenfiills zu weit,

da die Zeugnisse, welche Eurich geradezu religiösen Fana-

tismus zuschreiben, nicht ohne weiteres beseitigt werden

können.^) Die wichtigsten Massregeln, die Eurich ergriff,

bestanden darin, dass er die Bischöfe, welche gegen ihn

aufgetreten waren, verbannte und verbot, die durch den

Tod erledigten Bischofssitze wieder zu besetzen. So wurde

nach der Einnahme von Clermont der Bischof Apollinaris

Sidonius in der Festung Livione bei Carcassone internirt; ähn-

liches Schicksal wie ihn traf die Bischöfe Crocus und Simpli-

cius.-) Das Verbot, die erledigten Bischofssitze wieder ^^^^iJ^t^Ähümer
zu besetzen.

') Es kommt hier insbesondere der häutig citirte Brief" des Apolli-

naris Sidonius^ Ep. VII, 6 in Betracht. Sidonius spricht sich aller-

dings in leidenschaftlicher und vielfach gewiss übertreibender Weise

aus. Seine bestimmte Aussage aber, dass Eurich von religiöser

Feindschaft gegen die katholische Kirche erfüllt gewesen und dass dieses

Motiv auf seine Politik eingewirkt habe, lässt sich nicht, wie dies

Dahn, Könige, VI, 370, thut, als „eine Deklamation frommen Hasses"

abfertigen. Dass der Minister Eurichs, Leo, ein Katholik war, steht

damit nicht in Widerspruch; wir wissen, dass Leo, um den Willen

seines Herrn zu erfüllen, auch vor der Zerstörung katholischer Kir-

chen nicht zurückschreckte. Nach der Legende, die Gregor von

Tours erzählt, wurde er dcsshalb mit Blindheit geschlagen. Gregor.

T'ur., De Gloria martyrum, I, c. 92 (ed. Biiinart [1G99], p. 825).

'') Apoll Sidon., Ep. VIII, 3; Ep. VII, 6. Auf die Autorität von

Sirmond (p. 594) hin wird Crocus in der Regel zum Bischof von Nimes

gemacht; z. B. von Dahn, VI, 371. Die Behauptung Sirmonds ist aber

gänzlich unerwiesen, wie Gallia Christiana, VI, 427, dargethan ist. Die

Missverständnisse und Uebertreibungen Gregors von Tours (Ilist. , II,

c. 25), dessen Quelle ApoU. Sid., VII, 6, bildete, sind schon mehrfach

wiederlcgt und auf das richtige Maass zurückgeführt worden. Ncustens

wieder von Dahn^ a. a. 0. Die Verbannung und Hinrichtung zahl-

reicher Bischöfe Südgalliens durch Eurich, von welchen die französi-

schen Lokalhistoriker und, ihnen folgend, zahlreiche kirchenhistorische

Werke berichten, sind alle unerwiesen. So sollen die Bischöfe Vale-

rius von Antibes, Gratian von Toulon, Leontius von Erejus, Deuterius

von Nizza u. a. den Märtyrertod erlitten, andere wie Lcontus von

Loening, Geschichte des Kirchenrechts. I. 33
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besetzen, war jedenfalls nur eine vorübergehende Massrcgel,

die durch den Kriegszustand und das Verhalten der Bischöfe

gerechtfertigt gewesen sein mag. Sidonius berichtet, dass

infolge derselben die Bischofssitze von Bordeaux, Perigueux,

Limoges, Ehodez, Eauze, Javols, Bazas, Comminges und an-

dere nicht hätten besetzt werden können, dass wegen des

Älangels an Bischöfen auch die Lücken im niedern Klerus,

die der Tod gerissen habe, nicht ausgefüllt werden konn-

ten, dass das verwaiste Volk über den Verlust des Glau-

bens trauere.^) Dass jedoch dies Verbot kein allgemeines

war, ergibt sich aus Sidonius selbst. Schon bei anderer

Gelegenheit haben wir seine Briefe über die Erwählung

eines Metropoliten von Bourges angeführt. Diese Wahl

fand während des Krieges statt ^), zwischen 472 und 475.

Bourges war schon 470 von Eurich erobert worden und

von den Bischofsstädten der Provinz Aquitania I, deren

Hauptstadt eben Bourges war, befand sich nur noch Cler-

mont im römischen Besitz.^) Die meisten der Bischofssitze

Apt ver])annt worden sein. Einen ganzen Katalog von Märtyrern

gibt Anthehmis, De Initiis Foro Juliensis ecclesiae (Aquis Sext. 1G80),

p. 148. In Gallia Christiana haben diese Erzählungen Aufnahme

gefunden und sind von da auch in neuere Werke übergegangen. So

werden sie von Bevilloitt, De l'Arianisme des peuples germaniques

(1850), p. 102, zum grossen Theil aufgezählt und verwerthet. Auch

Binding, Geschichte des burgundisch-romanischen Königreichs (1868),

S. 78, i)2, benutzt dieselben. Sie sind offenbar nach Gregor, II, c. 25,

fabrizirt, um die Bischofskataloge der einzelnen Städte mit Märtyrern

zu verzieren. Sie entbehren, wie gesagt, der historischen Grundlage.

1) Ep. VII, 6.

2) Sidonius schreibt als Bischof von Clermont, d. h. nach 472,

während Clermont noch in römischen Händen war, also vor dem

Frieden von 475.

3) Die Stadt Bourges wurde von Eurich in dem Kriege gegen die

Britonen unter Riothimus erobert. Jordanes, De Gct. orig. , c. 45.

Dass dieser Krieg 470 stattgefunden, wird fast ausnahmslos anerkannt.

Siehe Binding, S. 79 und die dort angeführten; Jahn, Geschichte
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der Provinz waren unbesetzt und da die Consecration eines

Bischofs nur in Anwesenheit von drei Bischöfen erfolgen

konnte, so wandte sich Sidonius an die benachbarten Bi-

schöfe von Sens und Autun mit der Bitte, bei der Wieder-

besetzung des Stuhles von Bourges mitzuhelfen.^) Es konnte

also während des Krieges die Besetzung eines bischöflichen

Stuhles in einer unter gothischer Herrschaft stehenden

Stadt erfolgen in Anwesenheit und unter Mitwirkung von

zwei Bischöfen aus dem noch römischen Gebiete, aus Cler-

mont und Sens, und einem Bischof aus dem burgundischen

Reich, aus Autun.

War demnach dieses Verbot, die erledigten Bischofs-

sitze wieder zu besetzen, kein allgemeines, so wird es da-

gegen an einzelnen Gewaltthaten gegen Katholiken und

gegen katholische Kirchen nicht gefehlt haben. Letztere

wurden nicht selten von den Gothen in Besitz genommen

und dem arianischen Kultus gewidmet.-) Eine nicht un-

begründete Vermuthung spricht dafür, dass auch durch

Drohungen, Anwendung von Gewalt, Versprechungen u. s. w.,

Bekehrungen zu dem Arianismus versucht und erreicht

wurden.^)

der Burgundionen, I, 481. Nur Fauriel, I, 314, nimmt 469 an. Dass

Bourges zur Zeit der Biscliofswahl gothisch war, geht auch aus Sido-

nius selbst hervor, der sagt, dass Clermont die einzige noch römische

Stadt der Provinz Aquitania I sei. ApoU. Sid., VII, 5: „lis accedit,

quod de urbibus Aquitaniae I solum oppidum Arvernum Romanis

reliquum partibus bella fecerunt."

1) Apoll Sid., VII, 5, 8, 9.

2) Gregor. Tur., Glor. Confess. , c. 48. „Ilaud secus et Reontio

villa est (Rions in der Nähe von Bordeaux) in qua cum esset ecclcsia

catholica advenientibus Gothis ad suam seetae iramunditiam eam
transtulerunt." Das Faktum, an dem zu zweifeln kein Grund vorliegt,

wird nicht vereinzelt gewesen sein.

^) In dem zweiten Concil von Arlcs finden sich zwei Canones

über die BussÜbungen derjenigen, welche in der Verfolgung, freiwillig
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''Än^i^'ifng

'

Doch waren es trotz oder vielleicht wegen der Be-
naoh 4... Jrücknngen gerade die katholischen Bischöfe von Arles,

Aix, Biez nnd' Marseille, welche auf den Ahschluss eines

oder durch Gewaltthaten dazu gebracht, den Glauben an Christus ver-

läugnet haben, c. 10, 11. Der erstere Canon beruft sich ausdrücklich

auf das Concil von Nicäa, c. 11, dessen Bestimmungen er nach der

Umschreibung des Rufinus, jedoch mit wichtigen Abänderungen, wie-

derholt. Canon 11 scheint in dem Concil von Ancyra, c. G, seine

Quelle zu haben. Das zweite Concil von Arles hat jedenfalls statt-

gefunden in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, zwischen 442 und

r)OG (Siehe Maasseriy Geschichte, S. 199 fg.). In diesem ganzen Zeit-

abschnitt hat der Katholizismus nur unter Euricli eine Verfolgung zu

l)estehen gehabt, so dass c. 10, 11 des Concils von Arles, wenn sie

überhaupt eine praktische Bedeutung für die damalige Zeit gehabt

haben, sich nur auf die Regierungszeit Eurichs beziehen können.

Dass sie aber nicht nur aus Gedankenlosigkeit andern Concilien ent-

lehnt worden sind, sondern für anwendbar gehalten wurden, dafür

spricht, dass die Bestimmungen von Nicäa und Ancyra Abänderungen

erfahren haben. Nach dem Concil von Nicäa soll die Busszeit der-

jenigen, die freiwillig abgefallen sind, 12 Jahre dauern, von denen

3 Jahre auf der Stufe der audientes, 7 auf der der substrati, 2 auf

der der poenitentes zugebracht werden müssen (vgl. Ilefele, Concilien-

geschichte, I, 414). Nach c. 10 des Concils von Arles soll die Wie-

deraufnahme schon nach 7 Jahren erfolgen, von denen 5 unter den

Catechumenen und 2 unter den Pönitenten vcrbüsst werden sollen.

In ähnlicher Weise ist die von dem Concil von Ancyra auf 6 Jahre

bestimmte Busszeit auf 5 Jahre ermässigt (vgh TIefele, I, 227). Aller-

dings sprechen die Concilien von Nicäa und von Ancyra nicht von

dem Abfall zur Ketzerei, sondern zum Heidenthum. Aber ihre Be-

stimmungen wurden in dieser Zeit auch sonst auf den Abfall zur

Ketzerei ausdrücklich ausgedehnt. Die römische Synode vom 13. März

487, welche über die Wiederaufnahme derer, die unter der Verfolgung

der Vandalen in Afrika vom Glauben abgefallen waren, Bestimmungen

traf, wendet ebenfalls ausdrücklich die Vorschriften des c. 11 des Con-

cils von Nicäa auf sie an {Thiel, p. 2G0; Jaffe, n. 370). Nur erregt

es Bedenken, dass c. 11 des Concils von Arles geradezu von solchen

spricht: „qui. . . negare vel sacrificare compulsi sunt." Der Ausdruck

sacrificare passt selbstverständlich nur auf Heiden, nicht auf Ketzer.

Doch kann derselbe aus Unachtsamkeit aus der Quelle mit herüber

genommen sein, da er in den lateinischen Uobersetzungen des Concils



— 517 —

Friedens mit Eurich drangen und denselben vermittelten.^)

Nach Herstellung des Friedens, welcher das ganze Gebiet

zwischen Loire, Rhone und den beiden Meeren der gothi-

schen Herrschaft überliess, traten für die katholische Kirche

ruhigere Zeiten ein. Eurich stellte die Feindseligkeiten

und Verfolgung katholischer Bischöfe ein. Die neuerwor-

bene Auvergne ward einem Katholiken zur Verwaltung

anvertraut, der durch die Errichtung katholischer Kirchen

und Kapellen^) die Bevölkerung zu versöhnen suchte. Die

verbannten Bischöfe kehrten auf ihre Sitze zurück'^) und

Sidonius selbst erscheint in naher Beziehung zu Eurichs

Hofe.^)

Die neuen Grenzen des gothischen Ileichs fielen keines- Aiancii ii.

wegs mit den alten Provinzial- und Metropolitangrenzen

zusammen. Aber hierdurch wurde der bisherige Metro-

politanverband nicht aufgehoben'^), sowenig wie die Ver-

von Ancyra, c. 4—6 mehrfach gebraucht wird (vgl. die älteste Gestalt

der isidorischcn Version bei Maasseti, S. 930, und die alte gallische

Version ebenda, S. 939). Ist die hier gegebene Vermuthuiig richtig,

so müsste das zweite Concil von Arles bald nach 475 gehalten worden

sein. Die c. 1x0 und 11 sind erlassen, nachdem die Verfolgung auf-

gehört hat, da sie nur von solchen sprechen, die ihren Glauben schon

verläugnet haben. Nach 475 finden wir aber katholische Bischöfe

in friedlichem Verkehr mit Eurich. Es rnuss also angenomman wer-

den, dass ein Zwang zur Bekehrung nur während des Krieges statt-

gefunden hat.

^) A;poll. Sid.^ VII, 6, 7, an die Bischöfe Basilius von Aix und

Gräcus von Marseille.

2) Gregor. Tur., Hist., II, c. 20.

3) Apoll Siel, Ep. VIII, 3.

4) Apoll Sid., Ep. IV, 22.

^) Fälschlich behauptet dies Kaufnuutn in seiner sonst trefflichen

Skizze, Ueber Leben und Charakter des Sidonius (1865 aus dem Neuen

Schweiz. Museum), S. 24. Er beruft sich für seine Ansicht auf die

oben angeführte Stelle aus Sidon., VII, 5, in Betreff der Bischofswahl

in Bourges. Dieselbe beweist aber gerade das Gegentheil, da Bourges

sich seit 470 schon unter gothischer Herrschaft befand. Ferner führt
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Liiidung der Bischöfe mit dem Papste unterbrochen oder

beschränkt wurde. Unter dem Nachfolger Eurichs, unter

Alarich IL, konnte die katholische Kirche ungehemmt ihre

Wirksamkeit entfalten. Ohne Eingriffe des arianischen

Königs befürchten zu müssen, liatten die Bischöfe die Mög-

lichkeit, nach Maassgabe der kirchlichen Vorschriften die

Kirche zu leiten und zu verwalten. Die westgothischen

Beamten lebten mit den Bischöfen und den angesehensten

Männern der bischöflichen Städte in nahem Verkehr und

waren zum grossen Theil selbst Katholiken. ^)

Opposition der Trotzdcui crtrugcu viele Bischöfe die Herrschaft der
xsiscuuie. '-'

Arianer nur mit Widerwillen. Sie w^aren genöthigt einem

verhassten Ketzer zu gehorchen und, wenn auch im Augen-

er an Äpoll. Sid., Ep. VII, 7 an Gräcus von Marseille. Sidonius

schreibt: ,,jam non primi comprovincialium coepistis esse, sed ultimi",

d. h. nach Kaufmann: ,,bislang war Marseille die erste unter den

Bischofsstädten der Provinz
,
jetzt aber sind die übrigen Städte vom

römischen Reich getrennt und zugleich aus dem Metropolitanverband

gelöst, so dass Marseille der einzige und also der erste und letzte Bi-

schofssitz der Provinz ist". Der Brief rührt aus der zweiten Hälfte

des Jahres 474 her. Die angegebene Erklärung ist aber desshalb

unrichtig, weil Marseille niemals der erste Bischofssitz der Provinz

war, vielmehr zu der Provinz Viennensis gehörte und seit der Thei-

lung von 450 dem Metropoliten von Arles zugetheilt war. Die Stelle

bezieht sich vielmehr darauf, dass das reiche Marseille durch den

Krieg gelitten hatte und in seinem Wohlstand herabgesunken war.

Der geschraubte, übertreibende Ausdruck ist bei Sidonius nicht weiter

auffallend.

') Ein freundschaftliches Verhältniss des Sohnes des Apollinaris

Sidonius, Apollinaris, mit dem gothischen Dux der Auvergne beweist

Gregor. Tur., De Gloria martyrum, I, 45 (p. 774). Der Bischof Per-

petuus von Tours bestellte in seinem 475 gemachten Testament den

gothischen Grafen Agilo zu seinem Testamentsvollstrecker und ver-

machte ihm ein Pferd und einen Maulesel, „ob egregia tua in ccclc-

siam mcam et pauperes filios mcos merita et ut pergas corum defen-

sionem robuste suscipere, sicut coepisti." Er nennt ihn: filius dilectis-

simus {Brequigoiy- Pardessus, Diplomata, Chartae etc., I, 25).
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blick die katholische Kirche nicht beeinträchtigt wurde,

konnten nicht die Zeiten der Verfolgung wiederkehren V

In Nordafrika hatt der Vandalenkönig Hunrich von 477 bis

485 alle Mittel der List und Gewalt angewandt, um die

römische Bevölkerung zum Uebertritt zum Arianismus zu

zwingen. Im Jahre 484 waren sämmtliche katholische

Bischöfe des Yandalenreichs vertrieben, ihres Vermögens

beraubt und in die Grenzgebiete Afrikas oder nach

Korsica verbannt worden, um dort Zwangsarbeiten zu ver-

richten. Und selbst als nach dem Tode Hunrichs sein

Nachfolger Guntamund eine mildere Behandlung der Katho-

liken eintreten Hess (485), durften die verbannten Bischöfe

nicht zurückkehren.

Die Kunde von diesen Bedrückungen der afrikanischen

Kirche musste auch in Gallien Besorgniss erregen. Wer bürgte

dafür, dass nicht auch ein westgothischer König in blindem

Fanatismus in derselben Weise gegen die Kirche verfahren

werde? Trotz einer äussern Annäherung, die in einzelnen

Fällen stattfand, mussten der Gegensatz des religiösen Be-

kenntnisses, der Gegensatz der Nationalität, der Gegensatz

der Bildung und Anschauungsweise die Entstehung eines

westgothischen Staatsbewusstseins bei den katholischen Bi-

schöfen unmöglich machen. Sie fühlten sich unter einer

Fremdherrschaft stehend und frei von jeder Verpflichtung

gegen dieselbe. Sobald im Norden Galliens eine neue katho-

lische Macht entstanden war, zögerten die Bischöfe nicht,

ihre Augen dorthin zu w^enden und in mehr oder weniger

landesverrätherische Verbindungen mit dem Frankenkönig

sich einzulassen. So sah sich Alarich II. trotz seiner Milde

und Versöhnlichkeit genöthigt, gegen einzelne Bischöfe ein-

zuschreiten und sie wenigstens zu verbannen. Der Äletro-

polit von Tours, Volusianus, der ein Verwandter seines im

Jahre 490 (oder 491) gestorbenen Vorgängers Perpetuus

w^ar und durch seine Familienverbindungen und seinen
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Reichtlium grossen Einfluss besass, maclite sich des liocli-

verrätherisclien Einvernehmens mit den Franken verdächtis:

und wurde nach Toulouse internirt, wo er starb. ^) Aehn-

liches Schicksal traf aus demselben Grunde seinen Nach-

folger Verus, der ebenfalls sein Leben in der Verbannung

endete.-) Der Bischof Quintianus von Ilhodez, ein Nord-

afrikaner von Geburt, der die Verfolgungswuth der Arianer

in seiner eigenen Heimath erfahren hatte, wurde sogar von

den katholischen Bürgern seiner Stadt selbst bei den Gothen

verdächtigt, als wollte er die Stadt den Franken in die

Hände liefern, und musste fliehen. -^

)

Die Lex Ro- Indcsscu wcuu dicsc Fälle auch beweisen, dass in dem
mana Visigo-

thorura. gallischen Episcopate eine den Westgothen feindliche Strö-

mung herrschte, die dem lieiche Gefahr zu bringen geeignet

war, so liess sich König Alarich H. dadurch doch nicht zu

einer Verfolgung der katholischen Kirche verleiten. Im

Gegentheil, je näher der Zeitpunkt rückte, in welchem zwi-

schen den ungeduldig vorwärts drängenden Franken und

den Gothen die Entscheidung um die Herrschaft in Gallien

erkämpft werden musste, um so mehr suchte Alarich die

katholischen Bischöfe mit der arianischen Herrschaft aus-

zusöhnen und durch Gewährung voller Freiheit in kircli-

*) Gregor. Tur., Ilibt, X, c. 31: „Volusiamus ...ex generc scna-

torio. . valde dives propinquus et ipse Perpetui episcopi decessoris sui."

2) Ebenda.

") Gregor. Tiir.^ Hist., 11, c. 26: „üotthos qui in hac urbe moraban-

tur, suspicio attigit exprobrantibus civibus, quod vclit se Francorum

ditionibus subjugare". Vitac Patrum, IV, c. 1. — Andere Erzählungen

dagegen, wie die von der Verbannung des Bischofs Faustus von Tar-

bes, von dem Tode des Bischofs Galactorius von Lescar werden nur

von spätmittelalterlichen Biographien überliefert und sind demnach

nicht zu verwerthen. Vita S. Liccrii, Boll, Acta Sanctorum, 27. Au-

gust, VI, 47; Vita S. Galkictorii, 27. Juli, VI, 434. Vgl. auch Gallia

Clirist., I, 1223, 1285. Trotzdem geschieht dies noch gegenwärtig;

z. B. von Friedrich, Kirchengeschichtc Deutschlands (18()0), II, 420.
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liehen Dingen, durch eine Bestätigung der wichtigsten Privi-

legien, deren sich die Kirche nach römischen Kecht zu er-

freuen hatte, die religiösen Streitigkeiten zu beseitigen und

dem lleiche die innere, einheitliche Kraft zu geben, die ihm

trotz der äussern Machtstellung noch fehlte. Auch in die-

ser Beziehung hatte das wichtige Gesetzeswerk König Ala-

richs IL, die Sammlung, Bearbeitung und Erläuterung der

sämmtlichen römischen Rechtsquellen in der Lex Romana

Visigothorum eine hohe politische Bedeutung. Die katho-

lischen Bischöfe wurden selbst bei der Abfassung mit heran-

gezogen. Der von der gewählten Gesetzgebungscommission

gemachte Entwurf wurde der Genehmigung der Bischöfe

und gewählter vornehmer Laien unterworfen ^) und das auf

diese Weise von den Vertretern der katholischen Kirche

und der einheimischen katholischen Bevölkerung genehmigte

Gesetzbuch von dem König im Mire 506 sanktionirt. Unter

Ausschluss aller übrigen Rechtsquellen sollten künftighin

') Auetori tas Alarici regis (Lex Rom. Visigoth. ed. Haenel, 1848,

p. 2). ,,...ut omnis legum Romanarum et antiqui juris obscurita«,

adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in lucem intelligentiae melio-

ris deducta resplendeat, . . Quibus omnibus enucleatis atque in unum
librum prudentium electione collectis , haeo, quae excerpta sunt vel

clariori interpretfitione composita, venerabilium episcoporum vel elec-

torum provincialium nostrorum roboravit assensus." — Die crstere

Stelle ist nicht, wie dies von Haenel, Proleg., c. 1, und Stohbe, Ge-

schichte der deutschen Rechtsquellen, I, 6G, geschieht, darauf zu be-

ziehen, dass der König mit Genehmigung der Bischöfe und edlen

Laien seines Reiches die Commission der Rechtsgelehrten ernannte,

sondern wie der Zusammenhang zeigt, darauf, dass die Bischöfe u. s. w.

zur Berathung des Entwurfs hinzugezogen wurden. Siehe auch Beth-

mann-HoUweg, Civilprozess in geschichtlicher EntvvickeUmg, IV, 186.

Dagegen weist Haenel mit Recht die frühere Ansicht, dass die pru-

dentes die adhibiti sacerdotes et nobiles seien, zurück (p. VII). Dahn,

Könige, VI, 248, nimmt diese letztere irrige Ansicht wieder auf und

folgt Ilaencl nur da, wo dieser irrt.
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allein nach diesem revidirten römischen Rechte alle Ver-

hältnisse geordnet, alle Entscheidungen getroffen werden.

Es war damit für die grössere Hälfte von Gallien eine neue

Codification des Rechts gegeben, die zwar den grössten

Theil des materiellen Rechts unverändert bestehen Hess,

aber doch auch einige wichtige Aenderungen einführte.

Privilegien. Was die rechtlichen Verhältnisse der Kirche und der

Geistlichkeit betrifft, so wurden im wesentlichen die bis-

herigen Normen durch Aufnahme in das Gesetzbuch bei-

behalten. Die Redaktion des Gesetzbuchs wie die Inter-

pretation lassen nicht verkennen, dass die Bischöfe darauf

einen bedeutenden Einfluss geübt und die kirchliclien Inter-

essen gewahrt haben. Zwar fiel die den Bischöfen von Tlieo-

dosius I. gewährte Befreiung von der Zeugenpflicht weg,

da die betreffende Constitution des Codex Theodosianus in

das westgothische Gesetzbuch keine Aufnahme fand.^) Dafür

wurde die Beschränkung, dass keine wohlhabenden Perso-

nen in den Klerus Aufnahme finden sollten, aufgehoben,

wie sie denn freilich auch bisher nur allzuhäuftg missachtet

worden war.-) Ebenso wurde das Verbot Kaiser Majorians

von 458, dass Frauenzimmer unter 40 Jahren den Schleier

nicht nehmen dürfen, ausser Kraft gesetzt.^) Valentinian III.

hatte im Jahre 441 die Befreiung des Kirchenguts von den

Grundlasten und den ausserordentlichen Zuschlägen zu der

Grundsteuer aufgehoben. Das Avestgothische Gesetzbuch

nahm diese ausdrückliche Aufhebung der Befreiung des

Kirchenguts von den allgemeinen Staatslasten nicht auf.

^) c. 8, Cod. Theod., XI, 30, fehlt in dem Brcviarium. Vgl. oben

S. 309. Dagegen blieb den Priestern das Privilegium, der Tortur nicht

unterworfen zu werden (c. 10, Cod. Theod., XI, 39), erhalten. Lex

Rom., c. 5, XI, 14.

2) c. 6, 17, Cod. Theod., XVI, 2. ~ Vgl. oben S. 152.

3) NovcUae D. Majoriani, tit. V.
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wenn es allerdings auch nicht die Lastenfreiheit wieder-

herstellte. ^)

Von grosser Wichtigkeit und weitreichender Bedeutung
^^^/^'l^^g^Jj'^^^J^

für die Folgezeit war die Auswahl, welche das westgothische

Gesetzbuch unter denjenigen Stellen des Codex Theodosia-

nus und der spätem Novellen traf, welche die geistliche

Gerichtsbarkeit und den Gerichtsstand des Klerus bestimm- '

ten. Wir haben früher gesehen, dass Kaiser Constantius

im Jahre 355 die Bestimmung getroffen hatte, dass die Bi-

schöfe nicht mehr vor den weltlichen Gerichten in Straf-

sachen ihren Gerichtsstand haben, sondern dass sie vor den

Concilien angeklagt und von ihnen abgeurtheilt werden

sollen. Wir haben aber auch gesehen, dass dieses Gesetz

nur eine vorübergehende Geltung hatte und, obgleich es in

den Codex Theodosianus aufgenommen worden war, doch

dadurch keine neue gesetzliche Kraft erhalten hatte, da

spätere Gesetze, die ebenfalls in den Codex Theodosianus

eingeschaltet worden waren, allgemein bestimmten, dass alle

Geistliche in Strafsachen den weltlichen Gerichten unter-

stehen. Noch im Jahre 452 hatte Valentinian III. erklärt,

dass die Bischöfe in Criminalsachen vor dem weltlichen

Richter Recht zu nehmen haben. Das westgothische Ge-

setzbuch nahm nun zwar dieses letztere Gesetz auf und

erklärte auch in der Interpretatio, ganz in Uebereinstim-

mung mit dem Gesetz, dass die Bischöfe bei Criminalklagen

persönlich vor dem weltlichen Richter zu erscheinen haben,

und nur bei der actio pervasionis und injuriarum sich durch

einen Procurator vertreten lassen können.-) Auch die Be-

^) Sowohl die Constitutionen, welche das Kirchengut befreiten

(c. 15, 18, 21, Cod. Theod., XI, 16), wie die Novelle Yalentinians III

von 441 fehlen in der Lex Kom. Visigoth. — Siehe oben S. 232.

2) Interpretatio zu Nov. Valent. III. , tit. 12 (34): „Episcopis ta-

rnen et presbyteris hac lege praestatur, ut in talibus caussis misso

procuratorc rcspondcant, sine dubio ut ad eos redeat sentcntia judi-
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Stimmung Valentinians III. von 447, dass Bischöfe, welche

sich einer Grabschändung schuklig machen, mit Verlust des

Vermögens und lebenslänglicher Deportation gestraft wer-

den sollen, wurde von neuem bestätigt, i) — Trotzdem aber

in diesen gesetzlichen Bestimmungen der Gerichtsstand der

Bischöfe in Criminialsachen vor dem weltlichen Richter be-

sonders betont wird, fand die Constitution von 355, welche

die Bischöfe von eben diesem Gerichtsstand befreite, nicht

nur Aufnahme in das westgothische Gesetzbuch, sondern

die Interpretatio bestätigte auch ausdrücklich, dass Nie-

mand einen Bischof vor dem weltlichen Richter anklagen

dürfe; Criminalklagen gegen Bischöfe sollen vielmehr bei

den Concilien angebracht und von diesen entschieden Aver-

den. -) Dieser Widerspruch in dem Gesetzbuche selbst er-

cati. In reliquis vero criminalibus caussis, ubi de scelere persona

convincenda est, suam in judicio praesentiam exliibere procurent."

') Nov. Valentinlan III., tit. 22, § 5; in der Lex Rom. Visigoth.,

tit. 5. — Dahn, Könige, VI, 380, behauptet irrthümlicli in der ange-

führten Novelle Valentinians bilde der geistliehe Stand einen sehr

bedeutenden Strafminderungsgrund. Die Novelle sagt aber gerade das

Gegenthcil. Der geistliche Stand bildet einen Strafschärfungs-
grund: ,,Clericos vero, quos tarn diri operis constiterit auctores,

dignos credimus, majore supplicio ; vehementius enim coercendus est,

quem peccasse mireris: scelus omne gravius facit claritudo personae. .

.

Quod ita servari oportere censemus, ut nee ministris nee antistibus

sacrae religionis in tali caussa statuamus esse parcendum."

2) Interpretatio zu c. 2, Cod. Theod., XVI, 1 (XVI, 2, 12). „Spe-

cialiter prohibctur, ne quis audcat aj)ud judices publicos episcopiim

accusare, sed in episcoporum audientiam perferre non dififerat, quicquid

sibi pro qualitate negotii putat esse competere, ut in episcoporum

aliorum judicio, quae asserit contra episcopum, debeant definiri." —
Den in der Lex Rom. enthaltenen Widerspruch gibt Dahn, ohne ihn

zu bemerken, wieder. Nach Könige, VI, 379, haben die Bischöfe

nach dem römischen Recht einen gefreiten Gerichtsstand vor den

andern Rischölcn, und auf derselben Seite, Anmerkung 8, wird bemerkt,

dass episcopi wegen pervasio und graves injuriae im Criminalprozesse

.sich durch einen procurator vertreten lassen dürfen, nicht auch bei

andern Critninalklaj'en.
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möglichte es den Bischöfen sich für ihre Befreiung von der

weltliclien Strafgewalt auf den WortLaut des weltlichen

Gesetzes zu berufen, und wir werden später sehen, Avie ge-

rade diese Stelle des westgothischen Gesetzbuches dazu be-

nutzt wurde, um die Freiheit von der weltlichen Straf-

gerichtsbarkeit zur Anerkennung zu bringen.

Sehr eigenthümlich sind auch die Angaben der west-

gothischen Interpretatio über die Gerichtsbarkeit der Bi-

schöfe in Bezug auf die Privatrechtsstreitigkeiten der Geist-

lichen unter einander. Wie wir früher (S. 300 fg.) gesehen,

hatte Valentinian III. im Jahre 452 (Nov. Val. III, tit. 34)

den bisherigen Rechtszustand noch einmal bestätigt. Dar-

nach kommt den Bischöfen auch über Geistliche in welt-

lichen Sachen keine Gerichtsbarkeit zu, wohl aber können

Geistliche wie Laien auf Grund eines Compromisses den

Bischof zum Schiedsrichter erwählen. Die Kirche dagegen

hatte den Geistlichen verboten, ohne Erlaubniss des Bischofs

das weltliche Gericht anzurufen, und insbesondere hatte das

zweite Concil von Arles, c. 31, die Entscheidung der Streitig-

keiten der Geistlichen unter einander den Bischöfen vor-

behalten. Die Lex Bomana nahm nun zwar die Novelle

Yalentinians IIL von 452 auf, die Interpretatio erklärte

aber, nach einem neuern Gesetze Majorians sei dieselbe

dahin abgeändert worden, dass es bei Streitigkeiten von

Klerikern unter einander eines Compromisses nicht mehr

bedürfe, d. h. also, dass den Bischöfen in Bezug auf der-

artige Streitigkeiten eine mit den weltlichen Gerichten con-

currirende Gerichtsbarkeit zukomme. ^) Die Novelle Ma-

jorians, auf die sich diese Verweisung bezieht, führt zwar

die Ueberschrift de episcopali judicio etc.-), hat aber nur

1) Siehe oben S. 304.

2) Nov. Majoriani, tit. 11, von 4G0. Sie ist nur in der Lex Ro-

mana uns erlialtcn, so dass die von letzterer niclit aufgenommenen

Tlieilc uns unl)ekannt sind.
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in denjenigen Tlieilen in die Lex Romana Aufnahme gefun-

den, welche nicht von der Rechtsprechung d-er Bischöfe han-

dehi, weil, wie die Interpretatio erklärt, die anderweitigen

Bestimmungen des Gesetzes schon in den frühern Gesetzen

in hinreichender Deutlichkeit enthalten ^) seien. In Bezug

auf einen für die Praxis sehr wichtigen Punkt finden wir

also zunächst in der Interpretatio eine sehr bedeutsame

Aenderung des in dem interpretirten Gesetze enthaltnen

Hechts unter Verweisung auf ein späteres Gesetz. Dieses

Gesetz ist in der Sammlung enthalten, gerade der Theil

aber, auf welchen verwiesen wird, ist ausgelassen unter dem

Vorwande, dass er nichts neues enthalte. Wenn nun auch

an einigen andern Stellen der Interpretatio sich Verweisun-

gen auf andere Stücke des Rechtsbuchs finden, die trotzdem

in der Lex Romana nicht enthalten sind^), so ist der hier

vorliegende Fall doch anderer Art und lässt sich kaum

aus einem Missverständniss oder einem Uebersehen erklä-

ren. Denn da die Interpretatio ausdrücklich sagt, die

weggelassenen Theile der Novelle Majorians ent-

hielten keine neue Bestimmungen, so wird an dieser

Aussage nicht gezweifelt werden dürfen. Es darf vielmehr

angenommen werden, dass die Verfasser der Interpretation

zur Novelle Valentinians III., unter bischöflichem Einflüsse

stehend, eine Aenderung des bestehenden Rechts vornehmen

wollten, um der von der Kirche seit langem gestellten For-

derung eine rechtliche Anerkennung zu verschaffen. Dass sie

^) Interpretatio : „Hace lex ideo ad integrum scripta non est,

quia jam, quae de diversis negotiis loquitur, in reliquis legibus evi-

denti interprctatione habentur expressa."

2) Vgl. Sav'igny , Geschichte des Körn. Rechts im Mittelalter

(2. Aufl.), II, 55. Baenel, Prolegom., p. XIV; Fitting in der Zeit-

schrift für Rechtsgeschichte (1873), XI, 222; Dcgenkolh in der Kriti-

schen Viertcljahrsscbrift (1873), XIV, 504.
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zu diesem Zweck auf eine Constitution Majorians sich beriefen,

die zwar die Ueberschrift de episcopali judicio führte, nicht

aber die Neuerung enthielt, welche eingeführt werden sollte,

konnte in einer Zeit, wo zahlreiche päpstliche Schreiben und

Synodalbeschlüsse ^) im angeblichen Interesse der Kirche

oder einer kirchlichen Partei gefälscht wurden, kein Be-

denken erregen.

Endlich verdient noch hervorgehoben zu werden, dass ^""p^pstes!'^^

die Novelle (16) Valentinians III. vom Jahre 445 über die

Autorität des römischen Stuhls in die Lex Romana nicht

übergegangen ist. Es wurde damit die gesetzliche An-

erkennung der obersten Disciplinargewalt des römischen

Bischofs über die Bischöfe des Abendlandes aufgehoben,

wenn auch zunächst dadurch das Yerhältniss der gallischen

Bischöfe zu Rom nicht thatsächlich geändert wurde. Aber

es war doch von grosser Bedeutung, dass in dem Rechts-

buch, welches in den nächstfolgenden Jahrhunderten die

Kenntniss des römischen Rechts in Gallien fast ausschliess-

lich vermittelte, diese kaiserliche Bestätigung der päpst-

lichen Ansprüche sich nicht vorfand und, wenn sie auch

nicht ganz unbekannt blieb ^), so konnte sie doch nicht in

der Weise verwerthet werden, wie dies unzweifelhaft ge-

schehen wäre, wenn sie in die Lex Romana Eingang ge-

funden hätte.

^) Das Verzeichniss dieser Fälschungen bei Maassen, Geschichte,

S. 411 fg. Dass dieselben nach 501, mit Gewissheit aber vor der Mitte

des 6. Jahrhunderts verfasst worden sind, hat Coustcmt, Epistolae

Append., p, 29 sqq. nachgewiesen. Maassen hält dafür, dass die Ent-

stehung dieser apocryphen Stücke dem Anfang des 6. Jahrhunderts

beträchtlich näher als seiner Mitte liegt.

2) Die Constitution Valentinians III. findet sich nur in einer

einzigen kirchenrechtlichen Sammlung der frühern Zeit, nur in der

Sammlung der Handschrift von Köln, deren Abschluss nach Maassen
(Geschichte, S. 584) in die zweite Hälfte des G. Jahrhunderts zu

setzen ist. Siehe Maassen, S. 326.
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Die Metropoii- \\r^-^^ clurcli cljis GesetzLucli Alariclis IL die äussere

Serofmcn. ^'Rechtsstellung der Kirche nach Maassgahe der bisherigen

Normen anerkannt worden, so sollte nun auch die innere

Disciplin der Kirche, die in den langen Kriegsjahren unter

den AYechselfällen der verschiedenen Regierungen sicherlich

stark gelockert worden war, neu gekräftigt werden. Das

westgothische Reich umfasste jetzt in Gallien die alten rö-

mischen Provinzen Narbonensis I, Aquitania I und II und

Novempopulana, welche den Metropolitanverbänden von

Narbonne, Bourges, Bordeaux und Elusa entsprachen. Dazu

kamen noch Theile der Provinzen Yiennensis, Narbonensis II

und Alpes Maritima im Süden, sowie die südlich der Loire

gelegenen Gebiete der Provinz Lugdunensis III im Norden.

Insbesondere war auch die wichtige Hauptstadt der letztern

Provinz, Tours, in westgothischen Händen. So waren denn

auch Bisthümer der Metropolitanverbände von Arles, Aix

und Enibrün dem gothischen Reiche einverleibt. Unter

den Bischöfen nahm der Bischof von Arles den ersten Rang

ein. Er galt als Stellvertreter des römischen Bischofs und

hatte die Befugniss, die Bischöfe der südgallischen Pro-

vinzen zu Concilien zu berufen. Wir haben früher gesehen,

wie ihm durch Papst Leo im Jahre 450 der grössere Theil

der Provinz Yiennensis als Metropolitansprengcl zugewiesen

war. Arles mit den südlich der Dürance gelegenen Bischofs-

städten war ungefähr seit 480 der westgothischen Herrschaft

unterworfen, während die nördliche Hälfte des Metropolitan-

sprengeis zu dem Reiche der Burgunder gehörte. ^) Der

') Es ist mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden, die in den

Jaliren 470— 510 melirfach wechselnden Grenzen des westgothischen

und burgundischen Ileichs für die einzelnen Jahre genau zu bestimmen.

Insbesondere herrscht darüber grosse Meinungsverschiedenheit, wann

Arles und die südliche Hälfte der Provinz zuerst von den Westgothen

in Besitz genommen wurden und seit wann sie dieses Gebiet dauernd

in Besitz hielten. Sicher ist nur, dass im Jahre 483—484 und nach
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Metropolitanverband war dadurch nicht aufgehoben; wohl

aber wurde von Vienne der alte Streit über die Metropo-

litanrechte von neuem angefacht und die Entscheidung des

Papstes Leo umzustossen gesucht.

Auf dem Bischofsstuhl von Vienne, der Hauptstadt des Avitus und

burgundischen Reichs, sass etwa seit 490 ^) Alcimus Ecdicius

Avitus, der bedeutendste und einflussreichste Staatsmann

des Reichs. Er hatte seinen ganzen Einfluss aufgeboten,

um den Papst zu veranlassen, die Entscheidung Leos wieder

aufzuheben und den Bischof von Vienne als den alleinigen

Metropoliten der alten Provinz Viennensis anzuerkennen.

Auch von Seiten des Burgunderkönigs scheint in Rom für

den Plan des Avitus gewirkt worden zu sein. Das hohe poli-

tische Literesse, das dabei ins Spiel kam, lag klar zu Tage.

Per grosse Einfluss des unter westgothischer Herrscliaft

stehenden Bischofs von Arles, der als Stellvertreter des

römischen Bischofs besondere Rechte genoss und dessen

dem Jahre 500 Arles und die übrigen Städte westgotliisch waren.

Jiinding setzt die dauernde Besitznahme von Arles durch die Gothen

in das Jahr 470—-471 (Geschichte des Burgundisch-Romanischen König-

reichs , S. 91); die von Marseille dagegen, unter Annahme einer 471

stattgefundenen kurzen Occupation, in das Jahr 478 (S. 9G). Ganz

abweichend hiervon Jahn (Geschichte der Burgundionen, I, 495; II,

210 fg.), welcher annimmt, dass Arles, Marseille u. s. w. bis zum Jahre

476 römisch gewiesen seien, aber unter der Schutzherrschaft der Bur-

gunder gestanden hätten ; Eurich habe sie 476 in seine Gewalt gebracht.

Indessen seien sie nach dessen Tod 484 wieder verloren worden und in die

Gewalt der Burgunder gelangt, deren Herrschaft bis nach dem Jahre 500

gedauert habe. — Dahn (Könige, V, 92, 98) ist der Ansicht, dass

Arles und Marseille 471 von den Westgothen erobert, dann aber wie-

der aufgegeben worden und erst 481 in dauernden Besitz derselben

gekommen seien. — Bei den wenigen Andeutungen, die uns in den

Quellen gegeben sind, dürfte überhaupt eine endgiltige Entscheidung

dieser P'ragen unmöglich sein. Auf das Detail der Untersuchung

kann hier nicht eingegangen werden. Ich halte die Ansicht Dahns

für die wahrscheinlichere.

1) Jahn, II, 132.

Loening, ricscliiclitc des Kirchonreclits. I. 34
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Sprengel einzelne burgundisclie Bisthümer umfasste, konnte

für das burgundisclie Reich gefaliilicli werden, während,

wenn es gelang Arles zu einem Suffraganbisthum von Vienne

herabzudrücken und die Metropolitanrechte von Yienne

über die ganze Provinz auszudehnen, nicht nur der kirch-

liche P^influss des burgundischen Metropoliten, sondern auch

der politische des burgundischen Königs ausserordentlich

gesteigert werden musste. Die Vorrechte, mit welchen Arles

seit der Mitte des 5. Jahrhunderts von dem römischen Bi-

schof ausgestattet worden war, mussten dann auf Vienne,

auf Avitus übergehen. In der That gelang es den Be-

mühungen des katholischen Bischofs und des arianischen

Königs den Papst für ihre Pläne zu gewinnen. Anastasius IL

(496—498) hob die Entscheidung Leos wieder auf und er-

kannte dem Avitus als dem Metropoliten der Provinz Vien-

nensis das Recht zu, alle Bischöfe derselben zu bestätigen

und zu weihen. ^) Der Bischof von Arles jedoch war nicht

gesonnen, dieser Entscheidung sich zu fügen. Nach dem

Tode des Anastasius erwirkte er von dessen Nachfolger

Symmachus eine nochmalige Untersuchung der Sache und,

als auf die Aufforderung des Papstes, dass beide Parteien

Vertreter nach Rom senden sollten, nur der Bischof von

Arles dieser Aufforderung nachkam, hob Symmachus im

Jahre 500 die Entscheidung seines Vorgängers als erschlichen

auf und bestätigte die frühere Theilung der Provinz in die

(

') Sdireiben des Papstes Symmachus an Biscliof Aconius von

Alles vom 21. Oct. 499 {Jciffe, n. 4G9; Thiel, I, 654). Dass Avitus

die päpstliche Entscheidung mit weltlicher Hilfe erlangt hatte, geht

aus dem Schreiben desselben Papstes an Cäsarius von Arles vom
6. Xov. 513 hervor {Jaffe, n. 478; 'Thiel, I, 722), das v^^iederum die

Entscheidung Leos bestätigt und hinzufügt: ,,Proinde. . . singuli ho-

noris sui distributione contenti nee per saecularium patrocinia

nee per cuiuslibet excusationis obtentum, illicite pracsumtione ter-

minos concessae potestatis excedant." Von dem Verkehr burgundi-

scher Könige mit dem Papst wird später noch die Rede sein.
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beiden Metropolitansprengel Yienne und Arles ^), von denen

der letztere Bistliümer im burgundisclien nnd gothisclien Ge-

biet umfasste. Ans diesen Verhältnissen erklärt es sich auch,

dass im Jahre 499 die Bischöfe von Arles und Marseille

dem burgundischen lleligionsgespräch zu Lyon beiwohnten.

Sie waren durch den Spruch des Papstes Anastasius für

Suifragane des Bischofs von Yienne erklärt Avorden und muss-

ten dessen Berufung zu einem Conril Folge leisten. ^)

^) Syramachus an Bischof Aeonius von Arles vom 29. September

500 {Joffe ^ n. 470; Thiel, I, 655) und an Avitus von Vienne vom
1.3. Oct .501 {Jaffe, n. 472; Thiel, I, 65G).

2) Jahn (II, 2G, 218) zieht aus der Anwesenheit der Bischöfe von

Arles und Marseille in Lyon den Schluss, dass beide Städte damals

zu Burgund gehört haben. Er geht hier wie an andern Orten von

der Annahme aus, dass an den in Gallien um jene Zeit gehaltenen

Concilien nur Bischöfe des betreffenden Reichs Theil nahmen (11, 6)

und verwerthet diese Annahme zur Bestimmung der Grenzen in den

verschiedenen Jahren. Binding (I, 136, 148, 806) nimmt diese Regel

ebenfalls an, lässt jedoch Ausnahmen zu, wie dies in einem Falle

auch Jahn (II, 369) thut. Wir werden indessen mehrfach gothische

Bischöfe auf burgundischen Concilien finden. Es ist desshalb nicht

statthaft, blos aus dem Umstände, dass ein Bischof an einem burgun-

dischen oder gothischen Concil Theil nimmt, zu schliessen, dass die

betreffende Stadt zu dem burgundischen oder dem gothischen Reich

gehörte. Es ist vielmehr in der damaligen Zeit zu unterscheiden

zwischen Landescoiicilien und Provinzialconcilien. Auf den erstem,

zu denen die Concilien von Agatha und Epao gehören, wie wir noch

erörtern werden, erscheinen die Landesbischöfe, da sie berufen sind,

über die kirchlichen Verhältnisse des betreffenden Reichs zu berathen

und zu beschliessen. Auf den Provinzialconcilien erscheinen die Bi-

schöfe der Kirchenprovinz, ohne Unterschied, welchem Reich ihre

Städte angehören. Zu den Provinzialconcilien sind auch zu rechnen

die von dem Bischof von Arles berufenen Concilien der drei Provinzen

Viennensis, Narbonensis II und Alpes Maritima. Wenn Avitus in

einem nach Rom gerichteten Brief von 501—502 sagt: ,,er hätte ge-

wünscht, dass ein Concil aller gallischen Bischöfe einen Bericht nach

Rom sende, dies sei aber nicht möglich, quoniara hujus quoque nos

voti non potos reddit provincia praefixis regnorum determinata limi-

tibus" (Kp. 31, cd. Sirmond, Opp. Varia Venct. 1728, II, 47), so ist

34^
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In der Folge wurde Arles in dem Besitz seiner Metro-

politanrechte mehrfach hestätigt. Insbesondere seitdem im

Jalire 502 der durch seine Frömmigkeit, werkthätige Milde

und Kanzelberedsamkeit ausgezeichnete Cäsarius den bi-

schöflichen Stuhl bestiegen hatte, war der Bischof von Arles

als der erste der gallischen Bischöfe anerkannt. Cäsarius

entfaltete nach allen Seiten hin eine sehr eingreifende Thätig-

keit. Er suchte in die gährenden, unklaren, schwankenden

Verhältnisse der damaligen, staatenzerstörenden und staaten-

bildenden Zeit einzugreifen und wurde, mit Hecht oder Un-

recht mag dahin gestellt bleiben, bei den gothischen Herrn

des Landes mehrmals landesverrätherischer Umtriebe ver-

dächtigt. Doch gelang es ihm jedesmal wieder sich von

dem Verdachte zu reinigen,

concii von Naclidcm im Jahre 506 von Alarich II. durch Ver-
Agdc.

kündigung der Lex Ilomana die Bechtsstellung der katholi-

schen Kirche auch unter dem arianischen König gesichert

und befestigt erschien, berief Cäsarius ein Concii der Bi-

schöfe des westgothischen Galliens zusammen, um über die

Lage der Kirche zu berathen und die kirchliche Disciplin

durch gemeinsame Beschlüsse wiederherzustellen. Im Sep-

tember 506, acht Monate nach Publikation der Lex Romana,

kamen 24 Bischöfe und 10 Vertreter von Bischöfen in Agde,

einer kleinen, am Meere gelegenen Bischofsstadt der Provinz

Narbonensis I ^), zusammen. An ihrer Spitze stand Cäsarius,

darin niclit gesagt, dass die Bischöfe nicht Concilien besuchen dürfen,

die ausserhalb des betreffenden Reichs gehalten werden, sondern nur,

dass die Abhaltung eines grossen gesammtgallischen Concils der poli-

tischen Verhältnisse wegen nicht möglich sei. Im Frankenreich durf-

ten dagegen wahrscheinlich die Bischöfe ohne Erlaubniss des Königs

das Land nicht verlassen. Davon später.

') In dem römischen Verzeichniss der provinciae und civitates

wird Agatha nicht unter den letztern aufgezählt. Ob der Ort noch in

nimischer oder erst in gothischer Zeit zum Bischofssitz erhoben ward,

niuss dahiniicestellt bleiben.
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der auch den Vorsitz führte. Neben ihm erschienen die

Metropoliten von Bordeaux, Elusa und Bourges. Die Me-

tropoliten von Narbonne und Tours hatten Vertreter ge-

sandt und auch aus gothischen Bischofssitzen der Provinzen

Narbonensis II und Alpe Maritima waren Bischöfe an-

wesend. ^)

In der Einleitung zu den Concilsbeschlllssen wenden p^^",il'j'".|!f

sich zunächst die Bischöfe an den König, danken ihm f^i^
^er Beruiung

die Erlaubniss, die er ihnen ertheilt habe, zu einem Concil

zusammenzutreten, und senden auf den Knieen eifrige Ge-

bete zum Himmel für das Reich, das lange Leben und das

Volk des arianischen Herrschers. Auch zum Schlüsse

drücken sie noch einmal das Gefühl des Dankes ihrem

Herrn, dem Könige dafür aus, dass er zur Abhaltung des

Concils seine Erlaubniss gegeben habe. Man hat darin,

dass der König die Berufung des Concils an seine Geneh-

migung knüpfte, vielfach eine Neuerung gesehen. Während

früher von einer Concurrenz der weltlichen Gewalt bei der

Berufung noch keine Spur zu finden gewesen sei, habe bei

^) Dass die auf dem Concil von Agde vertretenen ßischofsstädte

gothisch waren, unterliegt keinem Zweifel. Nur in Bezug auf Avig-

non lierrsclien verschiedene Ansichten. Schmitt, Memoires hist. sur

le diocese de Lausanne (Memorial de Fribourg, 1859, V, 159 sqq.)

und Binding, I, 190, erklären Avignon im Jahre 50G für burgundisch;

Duhos, Hist. crit. de l'etablissement de la monarchie frang., IV, 11 sqq.

und Petigny, Etudes II, 480, für ostgothiseh. Jahn, II, 220 fg., niuss

Avignon nach der von ihm befolgten Regel für westgothisch halten.

Aus der Anwesenheit des Bischofs auf einem in einer wcstgothischen

Stadt gehaltenen Concil würde dies noch nicht folgen. Die in Agde
versammelten Bischöfe erkennen aber in Alarich ihren Landesherrn,

dominus noster, an und beten für sein Reich und sein Volk. Es ist

nicht anzunehmen, dass ein fremder Bischof dies unterschrieben hätte.

Da ein anderer, zwingender Grund, Avignon im Jahre 506 für bur-

gundisch oder ostgothiseh zu halten, nicht vorliegt, so dürfen wir

desshalb annehmen, dass es westgothisch war, wie die übrigen Städte,

deren Bischöfe in Agde anwesend waren.
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dem Coiicil von Agde zuerst die Sttiatsgewalt das Recht

der Genehmigung in Anspruch genommen. ^) Indessen ist

dies keineswegs richtig. Es ist eine bekannte Thatsaclie,

dass auch im römischen Reich alle allgemeinen Concilien

nur von dem Kaiser berufen wurden. Hieran anknüpfend

nahm der westgothische Konig die Befugniss in Anspruch,

den Zusammentritt von allgemeinen Concilien seines

Reichs von seiner Genehmigung abhängig zu machen, da er,

alsArianer, doch keine katholischen Concilien berufen konnte.

So trat an die Stelle der Berufung die Genehmigung der

Berufung. Ein neuer Eingriff der staatlichen Gewalt in

die kirchlichen Verhältnisse lag also hierin nicht. Es geht

dies auch daraus hervor, dass die königliche Genehmigung

nur erforderlich war zur Berufung allgemeiner Reichs-

concilien, keineswegs aber zum Zusammentritt von blossen

Provinzialconcilien. -)

^^^condis
'^'^ Das Concil erlicss 48 Canones ^j, die jedoch zum gröss-

^) h)ielie Bichter-lJoi'e^ Lehrbuch, S. 53; Bindiag, I, 136 fg.

^) Es ergibt sich dies aus c. 35 des Concils von Agde. Derselbe

wiederholt die Bestimmung früherer Concilien, dass die Bischöfe ver-

pflichtet sind auf den von dem Metropoliten berufenen Provinzialcon-

cilien zu erscheinen. Ausgenommen sind nur diejenigen, welche durch

Krankheit oder einen Befehl des Königs (praeceptio regia) zurück-

gehalten werden. Von einer königlichen Genehmigung der Berufung

ist nicht die Rede, sondern es wird nur der Fall vorgesehen, dass

ein einzelner Bischof am Erscheinen auf dem Concil durch den König

gehindert werde.

^) In der Ilispana sind zwischen c. 47 und 48 noch 23 Canones

eingeschoben, die in allen übrigen das Concil enthaltenden Sammlun-

gen fehlen. Dass diese 23 Canones, die auch in vielen Handschriften

der Hispana zum zweiten Mal am Schluss des Concils wiederholt wer-

den unter dem Titel: „Scntentiae quae in veteribus exemplaribus

conciliorum non habentur, sed a quibusdam in ipsis insertae sunt,"

dem Concil von Agde nicht angehören, ist allgemein anerkannt.

Maassen, Geschichte, S. 203. Sie sind frühern und spätem Concilien

entnommen. Die Quellen der einzelnen Canones sind nachgewiesen

von Melassen. Nur für c. 1, 2, 17 (48, 49, G4) kann er die Quelle,
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teil Theil nur die bisherige Disciplin bekräftigten, indem

sie bald wörtlicii, bald nur dem Sinne nach ältere Con-

cilienbeschlüsse wiederholten. Von den Canones, welche

eine Aenderung der bis dahin geltenden kirchlichen Nor-

men oder eine weitere Ausbildung derselben enthalten,

sind insbesondere folgende hervorzuheben:

1) Wurde einerseits durch Wiederholung älterer Be-

stimmungen die Unterordnung des Klerus unter den Bischof

und dessen Disciplinargewalt innerhalb der Diöcese aufs

neue gekräftigt 1), so wurde andererseits die Wirkung
des von dem Bischof verhängten Kirchenbannes in

einer Beziehung abgeschwächt. Wir haben früher

gesehen, dass der von einem Bischof ausgesprochene Bann

in der ganzen Kirche seine Wirkung ausüben sollte und

die andern Bischöfe gehalten waren, dem Excommunicirten

ebenfalls die Kirchengemeinschaft zu versagen. Nach c. 3

unsers Concils dagegen sollen die benachbarten Bischöfe,

wenn sie diese Excommunication für ungerecht halten oder

wenn sie wegen unbedeutender Vergehen verhängt wurde,

bis zur Entscheidung der Synode dem Excommunicirten

die Kirchengemeinschaft nicht entziehen. Obgleich der c. 3

es nicht ausdrücklich sagt, so geht doch daraus hervor,

dass dieser Suspensiveffekt der Excommunication in andern

Bisthümern nur dann eintreten soll, wenn der Excommu-

nicirte Berufung an die Synode eingelegt hat. Später ist die

Kirche wieder zur altern Praxis zurückgekehrt.-)

/

der sie wörtlich entlehnt wären, nicht angeben. Doch ist c. '2 (40)

wörtlich den Statuta ecclesiae antiqua, c. 31 {Briots, I, 144) entnom-

men und c. 1 (48) scheint eine theilweise Wiedergabe des c. 24 des

Concils von Antiochia zu sein. — Hefele, ConcilieDgeschichte, II, 650,

und Dahn , Könige, VI, 431, halten irrthiimlichcr Weise auch den

c. 48 (71) für uüächt.

') C. 2, 5, 23, 27, 31, 32 u. s. w.

") ^'gl. Kobcr, Kiruhciil)ann, S. 221. Der c.3 i.sl in die sptilen\
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2) Gegen die Lockerung der kirchlichen Dis-

ciplin mussten besondere Massregeln getroffenwer-

den. Häufig war es vorgekommen, dass Kleriker, um der

kirchlichen Strafe zu entgehen, ihr Amt verliessen und den

Schutz eines vornehmen Laien aufsuchten. C. 8 drohte

desshalb den Klerikern, welche zu Laien ihre Zuflucht neh-

men, sowie den Laien, welche sie gewähren, gleichmässig

mit dem Bann.

3) Die Eintheilung des Bisthums in Pfarreien

(parochiae) erscheint in einer grössern Ausbildung

als in den frühern Quellenzeugnissen. C. 21 macht

einen scharfen Unterschied zwischen parochiae, in quibus

legitimus est ordinariusque conventus, und blossen Orato-

rien. Letztere sind den erstem untergeordnet. Auch in

Oratorien darf Messe gelesen werden ; aber an den grossen

Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten u. s. w, darf nur in

der bischöflichen Kirche und in den Pfarrkirchen Messe

gehalten werden, sofern nicht der Bischof im einzelnen Fall

auch für ein Oratorium die Erlaubniss hierzu ertheilt. Da

nun nach c. 18 alle Gläubigen an den genannten drei grossen

Festen communiciren müssen bei Strafe des Bannes, so war

hierdurch der erste Schritt zu dem später ausgebildeten

Pfarrzwang geschehen.

4) \Yir haben früher gesehen, wäe eifrig die Kirche im

5. Jahrhundert darauf drang, dass die Gläubigen ihre Sünden

durch reiche Schenkungen und letztwillige Vergabungen an

Sammlungen wie auch in das Dekret Grattans, c. 8. C. XI. qu. ,'3,

übergegangen, aber mit einer der spätem Praxis angepassten Aende-

rung; statt: „communio illis... a reliquis episcopis non negetur",

haben Gratian und seine Vorgänger: ,,communio ilhs. . . denegetur",

wodurch denn der Sinn gerade umgekehrt und der ganze Canon fast

unverständlich wird. Koher, S. 131), meint freilich, Gratian habe nur

eine kleine Aenderung des Nachsatzes vorgenommen, die ohne Be-

deutung sei.
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die Kirclio und die Geistliclien abkaufen sollen. Alle Mittel

der geistlichen Ueberredungskunst wurden angewandt. Die

kaiserliclie Gesetzgebung musste sogar wiederholt gegen

die klerikale Erbschleicherei einschreiten. Diese Gesetze

waren zwar aufgehoben worden; aber es mochte häufig

genug vorkommen, dass Bischöfe es verstanden, die für die

Kirche und die kirchliche Armenpflege bestimmten Schen-

kungen und Vermächtnisse sich anzueignen. Es entspricht

ganz der strengen, ascetischen Richtung des Cäsarius von

Arles, dass das Concil bestimmte (c. 6): alle Schenkun-

gen und letztAvillige Zuwendungen, welche dem
Bischof von fremden, also nicht mit ihm ver-

wandten Personen gemacht werden, sollen der

Kirche zukommen, als seien sie ihr zugewandt
worden. Denn der Geber habe nicht dem Bischof einen

Vermögensvortheil zuwenden, sondern das Heil seiner Seele

erkaufen wollen.

5) Die altern Bestimmungen, welche die Yeräusse-

rungen des Kirchenguts durch den Bischof und die

Geistlichen verboten, wurden wiederholt in c. 7 ^) und c. 22.^)

Jedoch fügte das Concil mehrere Zusatzbestimmungen hinzu.

Zunächst erlaubte es dem Bischof auch ohne Zustimmung

der Provinzialsynode kleine Grundstücke der Kirche, die

geringen Ertrag bringen, zu veräussern. Ferner soll der

Bischof die Befugniss haben, flüchtige Sklaven, die, nach-

dem sie einmal eingefangen worden sind, wieder Flucht-

versuche machen, ohne weiteres zu verkaufen.^) Endlich

^) Derselbe beruft sich auf die prisca canonum auctoritas und ist

dem c. 4 des V. Concils von Carthago vom 30. September 401 (Cod.

cccl. Afric., c. 20) entnommen. Es ist dies das früheste Beispiel einer

Benutzung der afrikanischen Concilienbeschlüsse hi der gallischen

Kirche.

^) Denselben Inhalt wie c. 22 hat c. 5 des Concils von Carthago

von 419 (Cod. cccl. Afric, c. 33).

^) c. 45 und 46.
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Avabrte das Concil das kirchliche Interesse für den Fall,

dass der Bischof aus dem Kirchenvermögen eine Sache

nicht zum Nutzen der Kirche veräusserte oder verschenkte,

und zwar unterschied das Concil mehrere Fälle. Hatte der

Bischof die Kirche zu seinem Erben eingesetzt, so ward

angenommen, dass dadurch der Kirche eine genügende

Entschädigung gewährt sei. Hatte der Bischof Söhne oder

Enkel, so sollen diese aus der Erbschaft den Schaden der

Kirche ersetzen. Hatte der Bischof dagegen keine Söhne

oder Enkel und hatte er einen Fremden zum Erben ein-

gesetzt und diesen der Kirche vorgezogen, dann soll die

Veräusserung als nichtig angefochten werden.^)

6) Es ist oben bemerkt worden, dass die Constitution

Kaiser Majorans vom Jahre 458 (Nov. Maj., tit. 5), welche

die Einkleidung einer gottgeweihten Jungfrau vor

dem 40. Jahr untersagte, dadurch ausser Kraft gesetzt

wurde, dass sie in die Lex Romana keine Aufnahme fand.

Nachdem der Staat diese Beschränkung hatte fallen lassen,

wurde sie von der Kirche selbst wieder durch c. 19

des Concils hergestellt.-)

^) c. 33: ,,Episcopus qui filios aut nepotes non habens alium quam

ccclesiam relinquit liaeredem , si quid de ecclesia non in ecclesiae

causa aut neccssitate praesumpsit, quod distraxit aut donavit, irritum

habeatur: qui vero filios habet, de bonis quae relinquit ab haeredibus

ejus indemnilatibus ecclesiae consulatur." Der erste im Text erwähnte

Fall ist in dem Kanon nicht besonders hervorgehoben. Seine Nor-

niirung ergibt sich aber aus dem Zusammenhang, Fromme Bischöfe

betrachteten es als ihre Pflicht, ihre Kirche zum Erben einzusetzen.

Testament des Perpetuus von Tours: ,,Abire nolui sine testamento,

ne fraudenter pauperes iis quae superna gratia mihi... contulit, et

ne, quod absit, transeant ad alios quam ad ecciesiane sacerdotis bona"

(PardessuSy Dipl., I, 23). Vgl. auch das Testament des Cäsarius vo7i

Arles von 542 {Pardessus, Dipl., I, 104).

^) ,,Sanctimoniales . . . ante annum aetaÜR suao quadragcsimum

non velcntur."
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7) Zum Schlüsse traf das Concil die Bestimmung, dass

in jedem Jahre die Reichssynode einmal zusam-

mentreten solle./)

Doch wenige Monate nach dem Concil von Agde brach ^ändeJungeu.'''

das Verhängniss über das westgothische Reich in Gallien

herein. Franken und Burgunder griffen im Frühjahr 507

Alarich II. an, der in der Schlacht von Youllon lleich und

Leben verlor. In Folge des Einschreitens Theodorichs,

des grossen Ostgothenkönigs, zog sich der Krieg zwar noch

mehrere Jahre hin (bis 510), aber die Ausdehnung des

Frankenreichs bis zu den Grenzen der Burgunder im Osten,

bis zur Garonne und darüber hinaus bis Elusa und Tou-

louse war entschieden. Theodorich, welcher die vormund-

schaftliche Regierung für Amalrich, Alarichs IL jungen

Sohn, führte, rettete zwar dem Westgothenreich einen Strei-

fen Landes nördlich der Pyrenäen und einen Küstenstrich

am mittelländischen Meere bis zur fränkischen Grenze mit

der Hauptstadt Narbonne (das spätere Septimanien), ver-

einigte dafür aber mit seinem Reich die westgothischen

Gebiete an der untern Rhone und dem Löwengolf mit

Arles, Marseille, Toulon, Avignon u. s. w. Gegen Burgund

blieb die alte Grenze an der Dürance bestehen.

Durch diese Gebietsveränderunpfen wurde die kirchliche n*®">!'"/
^""^

o üiscnois von

Stellung des Bischofs von Arles nicht geschwächt, wenn ^^^^^'

er nun auch nicht mehr Bischöfe aus dem grössten Theile

von Gallien, wie in Agde, um sich versammeln konnte.

^) c. 48 (71): ,,Synodum ctiain secundum coiistituta patrum aiinis

siiigulis placuit congregari." Es kann hier nur von der Reichssynode,

nicht von Provinzialsynoden die Rede sein, da diese nicht einmal,
sondern jedes Jahr zweimal zusammentreten sollen. Siehe oben

S. 374. Dagegen hatte Papst Hilarus im Jahre 4G2 den Bischof von

Arles angewiesen , jährlich einmal die gallischen Bischöfe zu einem

Concil zu berufen. Siehe oben S. 493. T>ics sind wolil die constituta

patrum des c. 48.
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Je seilwankender die politisclien Zustände sich erwiesen,

um so mehr schloss sich der südgallische Episcopat an den

Bischof von Arles und dieser an den römischen Papst an.

Die milde und tolerante Regierung Theodorichs legte der

katholischen Kirche keine Beschränkungen auf. Cäsarius,

gestützt auf die von dem Papste der Kirche von Arles

gewährten Vorrechte, berief in den nächsten Jahrzehnten

mehrere Concilien, auf welchen die Bischöfe seines eigent-

lichen Metropolitanverbandes sowie der beiden ehemaligen

Provinzen Narbonensis II und Alpes Maritima zu erschei-

nen hatten. Die nördlich der Dürance gelegenen Bisthümer

gehörten zwar dem burgundischen Reich an, aber der Me-

tropolitanverband war durch die Gründung der neuen

Reiche nicht gelöst worden. Diese Thatsache, die bisher

allgemein verkannt wurde , wird dadurch völlig erwiesen,

dass gothische Bischöfe auf Concilien, die in Burgund ge-

halten wurden, und umgekehrt burgundische Bischöfe auf

Concilien erscheinen, die in gothischen Städten zusammen-

traten, i) So hatte auch eine zeitweise Verschiebung der

') Es kommen für diese Frage in Betracht die Concilien von

Arles 524 {BIcmsi, VIII, G25), Carpentras 527 {3Ia)isi, VIII, 707), Va-

lence 520, Orange 529 {3Iansi, VIII, 711), Vaison 529 (Mansi, VIII,

725) und Marseille 533. Von allen, mit Ausnahme von dem Concil

von Valence, sind uns die Canones und Unterschriften erhalten; letztere

allerdings ohne Ortsanga])e, jedoch können wir wenigstens einzelne

Bischofsnamen mit Sicherheit bestimmten Sitzen zuweisen. Die Ent-

scheidung der Frage wird aber dadurch erschwert, dass die Ost-

gothen zwischen 523 und 532 einzelne burgundische Gebiete eroberten,

dieselben aber wieder zurückgaben. Welches diese Gebiete waren,

wird nicht angegeben. Die einzige Quelle, die uns über diese Terri-

torialveränderungen berichtet, ist Cassiodor , A^ariae, VIII, 10, und

XI, 1, und zwar in so allgemeinen Ausdrücken, dass weder die Zeit

noch der Umfang der Eroberung daraus genau bestimmt werden kön-

nen. Nur darüber kann nach den Worten Cassiodors kein Zweifel

sein, dass die Gothcn das ganze eroberte Gebiet an Burgund zurück-
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gothisch-biirgundischcn Grenze (zwischen 523 und 531) auf

die kirchliclien Verliältnisse keinen Einfiuss geübt.

gaben. Variae, XI, 1: „Burgimdio quin etiam ut sua reciperct,

devotus effectus est reddens se totum, dum accepisset exiguum. Eligit

quippe integer obedire quam imminatus obsistere; tutius tunc defendit

regnum quando arma deposuit. Recuperavit enim prece, quod
amisit in acie." Es kann ferner darüber kein Zweifel sein, da^^s

die Rückgabe vor 532, vor der Niederlage der Burgunder bei Autun

erfolgt ist. Endlich ergibt sich aus den Akten des Concils von Orange,

dass diese Stadt, welche 517 noch zu Burgund gehörte, 529 ostgothisch

war. Im übrigen hat man die Unterschriften der genannten Concilien

dazu benutzt, um den Umfang des gothischen Landerwerbs zu bestim-

men, indem man von der Voraussetzung ausging, dass alle Städte,

deren Bischöfe auf denselben anwesend waren, der gothischen Herr-

schaft unterstanden. Nun ist, eben infolge des Mangels anderweitiger

Nachrichten, nicht nachzuweisen, dass eine dieser Städte in jenen

Jahren nicht gothisch war, wohl aber ist nachzuweisen, dass auf den

Concihen von Valence 529 und von Marseille 533 zugleich g-othische

und burgundische Bischöfe anwesend waren. Was das erstere

betrifft, so ist uns hierüber nur erhalten eine Mittheilung der völlig

glaubwürdigen Vita S. Caesarii {Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis

S. Benedicti, I, 64G). Dieselbe meldet (I, c. 35), dass Cäsarius wegen

seiner Lehre bei Vielen in Verdacht kam und desshalb, damit er sich

rechtfertigen könne, ein Concil zusammentrat. ,,0b hoc antistites

Christi ultra Iseram consistentes caritatis amore coUecti in Valen-

tina civitate conveniunt, ubi etiam beatus Caesarius infirmitatis solitae

causa, sicut disposuerat, properare non potuit. Misit tamen praestan-

tissimos viros de episcopis cum presbyteris et diaconibus, inter quos

etiam S. Cyprianus Telonensis magnus et clarus extituit." Es ist

streitig, ob dieses Concil im Jahre 529 vor dem Concil von Orange

oder 530 nach diesem stattgefunden hat. Für die letztere Ansicht er-

klären sich Cardinal Noris, Historia Pelagiana, II, '23, und Pcigi, Crit.

in Bar. ann. 529, n. 8 sqq.; für die erstere mit überwiegenden Grün-

den Ilefele, Conciliengeschichte, II, 739. Auf die einzelnen Gründe

haben wir nicht einzugehen. Jedenfalls steht es fest, dass Valence und
die episcopi ultra Iseram consistentes dem burgundischen, Cäsarius

und der Bischof von Toulon dem gothischen Reiche angehörten.

Ferner sind uns die Akten des Concils von Marseille erhalten, auf

welchem am 25. Mai 533 der Bischof Contumeliosus von Ricz verur-

theilt wurde (zuerst edirt von Knust in dem Bulletin de la Societe
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Auf den Concilien von Arles 524, von Carpentras 527,

von Orange und Vaison 529, von Marseille 533, vereinigte

Cäsarius von Arles Bischöfe der drei Metropolitanverbände

Arles, Aix (Narbonensis II) und Embrun (Alpes Maritima)

um sicli.^) In der damaligen üebergangszeit scheinen auch

de l'histoire de France von 1839. Darnach abgedruckt in der Frei-

burger Zeitschrift für Theologie [1844], XI, 471 fg. und bei Hefele,

Conciliengeschichte, II, 752 fg.). Da in diesem Jahre jedenfalls die

von den Gothen gemachten Erwerbungen an Burgund restituirt waren,

so waren damals auch die Städte Vaison, Orange, Cavaillon, Apt und

St. Paul de trois Chateaux, deren Bischöfe auf dem Concil anwesend

waren, burgundisch, während die Bischöfe von Arles, Toulon, Aix,

Vence u. s. w. unzweifelhaft aus gothischen Städten kamen, wie ja

Marseille selbst die zweite Stadt der gothischen Provinz war. Das

burgundische Reich war damals allerdings der Auflösung nahe, aber

die Eroberung des Landes noch nicht vollendet (vgl. darüber die ein-

gehenden Untersuchungen Jahns ^ II, 68 fg.). Jedenfalls beweist das

Concil von Marseille, dass der Metropolitanverband, durch die gothisch-

burgundische Grenze nicht aufgehoben war. Damit fallen aber alle

Schlussfolgerungen, die man aus der Anwesenheit einzelner Bischöfe

auf den verschiedenen Concilien gezogen hat. Binding (I, 2G8) hält

es für ausserordentlich schwierig gegenüber jenen Concilien -Unter-

schriften zu sagen, worin jene Rückgabe Seitens der üstgothen be-

standen habe, und kommt zu dem Resultat, dass die P'rage noch nicht

spruchfrei sei. Die Schwierigkeit ist beseitigt, sobald man erkennt,

dass die bis jetzt allgemein herrschende Ansicht von der Territoriali-

tät der genannten Concilien grundlos ist. Aus den Concils-Unterschrif-

ten kann eben nicht auf den Umfang des von den Gothen eroberten

und zurückgegebenen Gebiets geschlossen werden. Vgl. Jahn, II,

248—253, bei dem auch die gesammte ältere Literatur seit VaJcsius,

Res francicae, VII, 350 sqq., angezogen ist. Die Concilien von Valence

und Marseille sind jedoch auch von ihm nicht beachtet worden.

') Alle Bischöfe in den Unterschriften der genannten Concilien,

deren Sitze ermittelt werden können, gehören den drei Verbänden an.

Dass der auf den Concilien von Arles, Orange und Marseille anwesende

Bischof Maximus nicht der gleichnamige Bischof von Genf gewesen,

ist jetzt allgemein anerkannt. Binding, I, 267; Jahn, II, 183 fg.;

Hefele, Conciliengeschichte, II, 752. Ob er aber der auf dem Concil

von Orleans 541 erscheinende Bischof Maximus von Aix war, wie die

(ienannten glauben, oder einer andern bischöflichen Stadt angehörte,
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die Bischöfe von Aix und Embrun für mehrere Jahrhun-

derte der schon früher bestrittenen Metropolitanrechte ver-

lustig gegangen zu sein zu Gunsten des Bischofs von Arles,

der bis zum Ende des 8. Jahrhunderts unbestritten in Nar-

bonensis II und Alpes Maritima als Metropolit anerkannt

war. Der Bischof von Arles dürfte diesen Erfolg wesent-

lich der Unterstützung des päpstlichen Stuhls zu danken

gehabt haben.

Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts finden wir Arles unjerorJnun?
uuter den Bi-

in engster Verbindung mit Rom. Der Bischof Aeonius^^^'^^'^""^''™*

von Arles hatte dem Papst Gelasius, der in den Kämpfen

Theodorichs und Odoakers um Italien in seinen Einkünf-

ten geschmälert worden war, reichliche Unterstützung ge-

sandt und dessen Dank dafür geerntet. ^) Schon oben haben

wir gesehen, wie Papst Symmachus den Bischof von Arles

in seiner Stellung gegenüber dem Bischof von Yienne be-

stätigt und befestigt hatte. In einem Schreiben vom

G. Nov. 513, das an alle gallischen Bischöfe gerichtet ist,

wiederholt der Papst noch einmal diese Bestätigung. ^j

Zu gleicher Zeit verleiht er ihm als eine besondere Gnade

die Befugniss das Pallium zu tragen und zeichnet seine

Diakone dadurch aus, dass er sie berechtigt gleich den

römischen Diakonen sich mit der Dalmatica zu schmücken. ^)

niuss dahin gestellt bleiben. Der Name Maximus war bei Bischöfen

sehr häufig. Dafür, dass der auf dem Concil von Marseille anwesende

Rusticus Bischof von Aire in Novempopulana gewesen wäre, wie He-

fele vermuthungsweise annimmt, spricht nichts.

^) Schreiben des Paj)stes Gelasius an Rusticus von Lyon und

Aeonius von Arles, vom 25. Januar 493 {Jaffe, n. 390; ThieJ, I, 359).

„...Qui in petra solidabantur, cum petra exaltabantur."

2) Jaffe, n. 478; Thiel, I, 722.

^) Vita S. Cacsarii, I, c. 30: ,,
(Symmachus) Caesario speciali pri-

vilegio pallii usum permittit." Papst Vigilius an den Nachfolger des

Cäsarius: „usum tibi pallii, sicut decessori tue praedecessor noster

sanctac recordationis Symmachus Icgitur contulisse, 1). Petri sancta

auctoriiatc concedinius" {'Taffe, n. 593; 3fa)isi, IX, 41).
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Cäsarius war selbst in Rom gewesen nnd hatte diese Gnade

erwirkt. Indessen wollte wenigstens der Bischof von Aix

die Metropolitenstellung nicht ohne weiteres aufgehen, er

weigerte sich den Aufforderungen des Bischofs von Arles,

7Ai Concilien und Bischofsweihen sich einzufinden, Folge zu

leisten. Auf die von Cäsarius bei dem päpstlichen Stuhl

erhobene Klage, drohte der Papst dem Bischof von Aix,

wenn er seinem Metropoliten, dem Bischof von Arles, niclit

den Gehorsam leiste, den ein Bischof seinem Metropoliten

zu leisten habe, mit den canonischen Disciplinarstrafen.^)

Und widerstandslos wurde, soviel wir zu erkennen vei'-

mögen, die Autorität des Papstes anerkannt. Als ein

äusseres Zeichen dieser Unterordnung ist es zu betrachten,

dass das Concil von Vaison von 529 beschloss, von nun an

solle der Name des jedesmaligen Papstes Avährend des

Gottesdienstes verlesen werden. 2) In den grossen dogma-

tischen Kämpfen, die damals die Geister in Südgallien in

Bewegung setzten, in dem Streite über die Gnade und den

freien Willen, wurde die Entscheidung des Papstes nach-

gesucht und anerkannt.'^) Der Bischof von Arles wurde

^) Schreiben des Cäsarius an den Papst {Thiel, I, 720). Antwort

des Papstes vom 11. Juni 514 {Joffe, n. 481; Thiel, I, 7-28). „...Et

si tarn ecclesiae Aquensis antistes vel alius quilibet metropoli-

tano pontifex juxta canonum definitionem vocatus obtemperare

noluerit, noverit subdendum se . . . ecclesiasticae disciplinae." Der

Bischof von Aix wird liier als einfacher Suifraganbischof des Metro-

politen von Arles behandelt.

2) Concil von Vaison, c. 4 (Z?nms, 11, 184). ,,Et hoc nobis justum

visura est, ut nomen domini jiapae, quicumque sedi apostolicae prae-

fuerit, in nostris ecclesiis recitetur." Obgleich in der damaligen Zeit

nicht selten noch jeder Bischof papa und jeder Bischofssitz scdes

apostolica genannt wurden, so kann doch kein Zweifel sein, dass an

dieser Stelle der römische Bischof gemeint ist, wie dies aus c. 3,

Anfang, hervorgeht.

^) Schreiben des Papstes Bonifacius IL an Cäsarius von Arles

vom 25. Januar 531 {Jaffe, n. 5G9; Mansi , VIII, 735). — Vgl. auch
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von dem Papste beauftragt, iille religiösen Bewegungen

und Streitigkeiten in Gallien und Spanien sorgfältig zu

verfolgen, die daraus entspringenden Schwierigkeiten, soweit

möglich, durch eine Synode zu beseitigen und, wenn der

Synode dies nicht gelinge, die Entscheidung des römischen

Stuhls einzuholen.^) Kein Geistlicher solle aus Spanien

und Gallien nach llom reisen, ohne vorher die Erlaubniss

des Bischofs von Arles eingeholt zu haben. ^)

Vor allem aber tritt die Stellung, welche damals der

Papst und auf ihn gestützt der Bischof von Arles einnahmen,

deutlich hervor in einem uns überlieferten concreten Falle,

in dem Prozess gegen den Bischof Contumeliosus von liiez

in Narbonensis II. Der Bischof war von dem Gerücht des

Ehebruchs sowie der Yeräusserung von Kirchengut ])ezich-

tigt Avorden. Zur Untersuchung und Aburtheilung des

Bischofs berief Cäsarius die Bischöfe der Provinzen von

Arles, Aix und Enibrun zu einem Concil nach Marseille,

das am 25. Mai 533 stattfand. Durch Zeugen wurde Con-

tumeliosus überführt und daraufhin verurtheilt, in einem

Kloster Busse zu thun und für das veräusserte Kirchengut

der Kirche nus seinem Yerm()gen Schadenersatz zu leisten.
"j

den Eingang fies Concils von Orange (Brmis, II, 177). ,,unde id

nobis secunduni admonitionem et auctoritatem sedis apostolicae justum

et rationabile visum est. ut paiica capitula ab apostolica nobis sedf

transmissa .... ab omnibus observanda proferre et nianibiis nostris

subscribere deberemus."

') Schreiben des Papstes Symmachus vom 11. Juni 514 {Jaffe,

n. 481; Thiel, p. 728): ,,. . .Deccrnimus ut circa ea quae tarn in

Galliae quam in Hispaniae provinciis de causa religionis emerserint,

solertia tuae iraternitatis invigilet. . . . alioquin existentis negotii qua-

litas ad sedcm apostolicam te referente perveniat.''

-) ebenda „ ...ut si quis de Gallicana vel Ilispana regicmibus

ecclesiastici ordinis atque officii ad nos venire compulsus l'uerit, cum
fraternitatis tuae notitia iter peregrinationis anipiat,"

^) Concil voji Marseille, a. a. ().

Loeninf,', (Jpscliichto dos KirclicnrocIifH. 1. 35
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CÜRarins nmchte hiervon dem Papste Mittlieihmg, der aber

mit der milden Beliandlung, welche dem Bischof zu Theil

geworden, wenig zufrieden w^ar. Er erklärte, Contumeliosus

müsse abgesetzt werden, siispendirte ihn von seinem Amte

und schrieb vor, dass bis zur Neubesetzung des bischöflichen

Stuhls das Bisthum von einem Administrator verwaltet

werde, der jedoch keine Ordination von Geistlichen vor-

nehmen und in die Vermögensverwaltung sich nicht mischen

solle.') Zugleich beauftragte er den Bischof Cäsarius mit

der Unterbringung des Contumeliosus in ein Kloster und mit

der Administration des Bisthums.^) Cäsarius von Arles

sandte das päpstliche Schreiben an seine Bischöfe mit der

dringlichen Aufforderung, gemäss der vom Papste erlasse-

nen Weisung das über Contumeliosus gefällte Urtheil zu

reformiren und seine Absetzung förmlich zu erkennen.-")

Denn Ungehorsam gegen den Ausspruch des Papstes und

der Concilien, w^elche vom heiligen Geist eingegeben wor-

^) Schreiben des Papstes Jobannes IL an die gallischen Biscböfe

und an den Klerus von Riez {Jaffe, n. 573, 574; Mansi, VIII, 807),

vom 7. April 534. — Jojf^^ n. 573: ,,...Quia hujusmodi persona

sacris non potest inhaerere mysteriis, ab bodierno vel officio eum

nostra censet removere auctoritas .

. " Jaffe, n. 574: „..Atque ideo

praedictum ab episcopatus ordine nostra suspendit auctoritas."

2) Schreiben an Cäsarius (ohne Datum, doch wahrscheinlich eben-

falls vom 7. April 534. Jaffe, n. 575; Mansi, VIII, 801)). In dem

Schreiben sind eine Reihe Belegstellen aus Concilienbeschlüssen und

päpstlichen Dekrctalen beigefügt, welche der Sammlung des Dionysius

Exiguus entnommen sind, das frühste Citat aus dieser Sammlung.

Maassen, Geschichte, 1, 105, 297, 43G.

3) Auf dem Concil von Marseille war ein Beschluss darüber, was

nach geleisteter Busse mit Contumeliosus geschehen solle, nicht ge-

fasst worden. Aus dem zu erwälinenden Schreiben des Papstes Agax)et

ergibt sich, dass er nach Riez zurückgekehrt war. Das Schreiben des

Cäsarius an die Bischöfe ist uns erhalten in dem überschriftslosen

Aktenstück ,.Ecc(' manifestissime constant" bei Mansi, VIII, 811.



- 547 -

den, sei nicht nur verwegen, sondern gefährlich.^ j In der

That wurde die Absetzung des Contumeliosus ausgesprochen.

Indessen nun legte Contumeliosus Berufung an den päpst-

lichen Stuhl ein, den inzwischen ein neuer Papst, Agape-

tus I, bestiegen hatte. Der Papst nahm die Berufung an

und erliess an Cäsarius sofort den Befehl, die Ausführung

des Urtheilsspruchs zu suspendiren. Contumeliosus solle

zwar bis zur weitern Entscheidung keine geistlichen Amts-

handlungen verrichten, ihm aber sein Privatvermögen, das

offenbar zur Entschädigung der Kirche eingezogen worden

war, zurückgegeben und ihm von der bischöflichen Kirche

der Unterhalt bestritten werden. Der Papst werde ein

neues Gericht bestellen, welches entgiltig zu urtheilen habe.'-^j

Ueber den weitern Verlauf der Angelegenheit sind Avir

nicht unterrichtet.

Die bisherige Darstellung zeigt, 1) dass die Disciplinar-

gewalt über einen Bischof der Provinz Narbonensis II niclil

von einem von dem Bischof der Metropole Aix berufenen

Concil, sondern von einem von dem Bischof von Arles be-

rufenen, aus Bischöfen der drei Provinzen bestehenden

Concil ausgeübt ward. Aix hat aufgehört kirchliche Metro-

pole zu sein. 2) In allen wichtigen Angelegenheiten ward

an den Papst berichtet, der in dem einen Fall nach Belie-

ben die Entscheidung eines Concils aufhebt, auch ohne

dass Berufung an ihn eingelegt worden ist (vgl. die Schrei-

ben des Papstes Johannes von 534), in dem andern Falle

die eingelegte Berufung an ihn annimmt und ein neues

^) a. a. 0. „Nemo autem alia quaelibet contra aiictoritatem sedis

apostolicae et 318 episooporum (von Nicäa) praecepta vcl reliquorum

oanonum statuta objiciat; quia quidquid contra illornm definitionem,

in qui})us spiritum sanctum locutum nssc rredimus, dictum fuorit.

rocipere non sohim temerarium, sod ctiani pcricolosum esse non dubito."

^) Agapetus an Cäsarius vom 1<S. Juli 535. Jaf*'. n. 570; Mavsi,

Vlir, 856.

35*
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Ciericlit bestellt, das iu seinem Auftj'ag das IJrtbeil zu

l'iill.Mi hat.')

Im folgenden Jalire 530 traten die Ostgothen ihre

sUdgallischen Besitzungen an die Franken ab und mit

Ausnahme von Septimanien war fortan die gesammte gal-

lische Kirche unter der fränkischen Herrschaft vereinigt.

Es liegt desslialb unserer Aufgabe fern, die Entwickelung

des Kirchenrechts im westgothischen Tieich nocli weiter zu

verfols^en.

li. Die katholische Kirclie im hurgundisclien Reich. ^)

Duldsamkeit Wie iu dem westgothischen Reich stand auch in dem
und AVohlwol-
len der ariani-jjm.oundischen dic kathoHschc Kirchc mit der katholischen
sehen liurguu- ^
der segen die einlieimischeii l)evölkerung dem arianischen Herrscher und
katholische "-^

Kirche. ^^^ arianisclieu Barbaren gegenüber. Erüher aber als dort

gelang es hier dem Eifer der Bischöfe, vielleicht auch den

Rathschlägen der Politik, den König und sein Haus zur

orthodoxen Lehre zurückzuführen. Nachdem im Jahre 510

ein katholischer König den burgundischen Thron bestiegen,

machte der Katholizismus reissende Fortschritte und drängte

den Arianismus bald völlig zurück. Aber sow^eit wir über-

liaupt das Verhalten des burgundischen Volks zu der katho-

^) Jaße^ n. 576. „Delegaturi eiiim ... sumus examen, ut. . .

ümTiüi, quae apucl fraternitatem tuam de hujusmodi negotia acta

gestavc sunt, dilHgentissima vestigatione flagitentur."

^) Die Verhältnisse der kathohschen Kirche im burgundischen

Reich sind in neuerer Zeit mehrfacli eingehend untersucht und dar-

gestellt worden. Hervorzuheben sind: B. Haureaii, L'cglise et l'ctat

sous les Premiers rois de Bourgogne in Memoires de l'Academie des

Inscriptions et Beiles Lettres, XXVI, 137—172 (18G7); Bmdirtfj, 1,

122 fg.; Jahn, I, 111 fg., 11, passim. Des Letzern Untersuchungen

zeichnen sich durch ausserordentlichen Fleiss aus, leiden aber nicht

selten an Weitschweifißkoit und Unklarheit.
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lischen Kirche verfolgen können ^), finden wir überall nicht

nur Duldung, sondern ein ausgesprochenes Wohlwollen, mit

welchem die Aiianer die katholische Kirche behandelten,

deren Interesse zu eignem Schaden wahrten und ihr eine

völlige Freiheit gestatteten, wie sie eine solche weder im

römischen Pieich genoss noch wie sie ihr später im Fran-

kenreich zu Theil geworden ist.-) Kamen auch einzelne

Fälle vor, in welchen katholische Kirchen in arianische

verwandelt wurden, w^eil entweder der Eigenthümer dersel-

ben zum Arianismus abfiel, oder auch weil in gewaltthäti-

ger Weise die Katholiken ausser Besitz gesetzt wurden,

Fälle, die selbstredend bei der Besitzergreifung des Landes

nicht ausbleiben konnten, so waren dies doch nur verein-

zelte Erscheinungen, welche den Charakter der burgundi-

schen Kirchenpolitik nicht bestimmten, sondern ihm zu-

widerliefen.'^)

1) Ob die Burgunder zunächst nach ihrer ersten ^S'iederlassuug- in

Gallien das Christentlmm nach dem katholischen GlaubensV>ekcnntniss

angenommen, wie Orosius, Adversus Paganos YII, 32, 41, meldet,

und sie erst später sich zu dem Arianismus bekehrt haben, oder aber

ob diese Nachricht des Orosius nur auf einem Irrthum ruht, ist noch

streitig. Jahn^ I, 112 fg., schenkt Orosius Glauben und sucht, aber

mit unzureichenden Gründen, nachzuweisen, dass die Burgunder erst

nach 473 Arianer geworden seien. Die Unglaubwürdigkeit des Orosius

thun dar FHiguy, Etudes, II, 50, und Haureau, p. 139 sqq. Audi

Binding ist dieser Ansicht (I, 40), die übrigens schon von Aug.

Thierry, Histoire de la conquete de l'Anglcterre, I, 41, ausgesprochen

worden war.

-) Von katholischen Schriftstellern , welche die Verbindung der

burgundischcn Bischöfe mit Chlodovech zu rechtfertigen suchten,

wurde und wird noch häufig den Burgundern Intoleranz und Verfol-

gung der katholischen Kirche vorgeworfen. Dieser Vorwurf gründet

sich aber wesentlich mir auf mittelalterliche Erdichtungen, wie sie

noch einmal von liei'illoKt, p. ISO, 205, vorgebracht und zu dem an-

gegebenen Zweck verwerthet werden, lieber die Duldsamkeit der

Burgunder, vgl. insljosondere Haureau, a.a.O.; Jahu. 1, 113, 121).

"•) In c. 33 dos Concils von Kpao dlruii!^, 11, 171) werden Kirclien
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^Ictiopolitan-
veibände in
üurguod.

Die Grenzen des burgunclisclien lieiclis zur Zeit seiner

Blütlie bis zu seinem Untergang umfassten die gesammte

romische Provinz Lugdunensis I mit der Hauptstadt Lyon,

die grössere nördliche Hälfte der Provinz Viennensis bis

zur Dürance mit der Hauptstadt Yienne, den grössten Theil

der Provinz Maxima Sequanorum mit der Hauptstadt Be-

sangon, die Provinz der Grajischen Alpen mit Tarantaise

und die nördlich von der Dürance gelegenen Theile der

Provinzen Narbonensis K und Alpes Maritima.^) Es fielen

erwähnt, welche von den Arianein den Katholiken per violentiam entris-

sen worden sind. Aber dass dies nur Ausnahmen waren, zeigt der Zu-

sammenhang. Auch aus dem später noch zu besprechenden Brief des

Bischofs Avitus von Vienne an den Bischof Victorius von Grenoble

(Ep. 3, p. 2G) kann geschlossen werden, dass die Fälle, in welchen

solche Gewaltthätigkeit vorkam, äusserst selten gewesen waren, da

Avitus ihrer gar nicht erwähnt. — Von dem Abfall der Katholiken zu

dem Arianismus handelt c. 29 des Concils von Epao. Darin ist keine

Rede davon, dass von den Arianern Gewalt oder Drohung angewandt

worden wären, um die Bekehrung herbeiziiiühren.

*) Ueber die südliche burgundisch-westgothische Grenze und deren

Veränderungen in diesem Zeiträume ist schon oben das Nöthige be-

merkt worden. Von der Provinz Maxima Sequanorum hat sicher der

nordwestliche Theil mit den Gebieten von Basel und Castrum Raura-

cense (Äugst bei Basel) nicht zu Burgund gehört, sondern stand unter

alamannischer Herrschaft (vgl. Bindwg, I, 308; Jahn, 11, 3G5 fg.).

Bestritten ist dagegen, ob der nordöstliche Theil mit dem Bisthum

Vindonissa dem burgundischen Reiche einverleibt war oder nicht.

Für das erstere spricht die Anwesenheit des dortigen Bischofs auf

dem burgundischen Reichsconcil von Epao 517. Dass diese Thatsache

allein jedoch nicht unbedingten Beweis liefert, erkennt in diesem

Falle auch Ja?m an, der hier eine Ausnahme von seiner sonstigen Regel

zulassen muss, da nach ihm die gesammte nördliche Schweiz nicht zu

Burgund gehört haben kann (II, 365, 367 fg.). Doch bringt er einen

entscheidenden Grund hierfür nicht bei. Da das Concil von Epao den

Burgunderkönig als dominus gloriosissimus princeps nostcr (c. 18)

bezeichnet, so muss bis zum Beweis des Gegentheils angenommen
werden, dass alle Bischöfe, die die Concilsbeschlüsse unterschrieben

haben , Burgund angehörten. Auf dem Concil erscheint zum ersten

Mal ein Bischof von Nevers. Derselbe war später Suffragan des
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(lemnacli au«li im burgundischen Reiche die Liindesgrenzen

mit den Grenzen der Metropolitanverbände nicht durchweg

zusammen. Nur die Metropoliten von Yienne, Lyon und

Besan^.on gehörten "dem Keiche an. Die Bischöfe von Die,

Vaison, St. Paul de trois Chäteaux, Orange, Carpentra«,

Cavaillon, Apt, Gap, Sisteron und Emhrun erkannten den

Bischof von Arles als Metropoliten an und erschienen auf

den von ihm berufenen Synoden. Ein Theil wenigstens

des Metropolitansprengeis von Besangon lag ausserhalb der

burgundischen Grenzen. Unter den Metropoliten nahmen

die Bischöfe von Vienne und Lyon den ersten Hang ein,

während der Metropolit von Besangon zurücktrat, ja viel-

leicht schon damals die Metropolitanrechte verloren hat. \)

Dagegen hat weder der Bischof von Yienne noch der der

Reichshauptstadt Lyon eine Stellung in Burgund einge-

nommen, wie sie dem Bischof von Arles in dem westgothi-

schen Gallien zukam. Sie standen vielmehr als gleichbe-

rechtigte Metropoliten unabhäugig von einander ihren Pro-

vinzen vor. Zu dem Reichsconcil von 517 wurden die Bischöfe

der einzelnen Provinzen gesondert von dem betreffenden

Metropoliten eingeladen-) und, wenn auf dem Religions-

Metropoliten von Sens. Nevers gehörte in römisclier Zeit zur civitas

Aeduorum (Autun). Siehe Desjardiiis, Geographie de la Gaule (1869),

p. 221. Es darf angenommen werden, dass es erst in fränkischer

Zeit zu der Kirchenprovinz Sens gezogen wurde, damals aber, wie Autun,

5iur Lugdunensis I gehörte.

^) Die Bischöfe von Vienne und Lyon unterschrieben an erster

Stelle die Beschlüsse des Concils von Epao mit dem Zusatz: „consti-

tutiones nostras, id est sacerdotum provinciae Viennensis (bez. eccle-

siae Lugdunensis) relegi et subscripsi." Der Bischof von Besanyon

unterzeichnet ohne Zusatz erst an achter Stelle, wie er auch auf dem
Concil von Lyon von 517 erst an sechster Stelle- unterschreibt. —
Ueber die kirchlichen Verhältnisse der Provinz der Grajischen Alpen

siehe oben S. 49L
2) Siehe das Einladungsschreiben des Avitiii<^ Ep. iSU (]). 8U) mit der

l'alschcn Aufschrift Quintiano cpiscopo (Arvernorum). Die Aufschrift



— ÜÜ'J —

gespriicli mit den Arianerii zu Lyon im Jahr%3 4t)9 Avitus

im Namen der Katholiken das Wort führte, so geschah

dies nur, wie ausdrücklich bemerkt wird, weil er als der

fähigste und gewandteste liedner anerkannt wurde. M

Durch die Bildung des burgundischen Staats, der nocli

lange Jahre hindurch in einem Zwitterverhältniss zu dem

römischen Reich stand und selbst nach dem Zusammen-

brechen des AYestreichs noch in dem oströmischen Kaiser

formell den Herrn der Welt anerkannte, Avar der liechts-

zustand der katholischen Kirche, wie er in den römischen

(iesetzen normirt war, nicht verändert worden. Das römische

liecht blieb in unbestrittener Geltung und es zeigte sich

Aveder auf Seiten der arianischen Herrscher noch auf Seiten

der katholischen Bischöfe das Bedürfniss oder das Verlangen,

eine Revision und Codification des geltenden Rechts vor-

zunehmen, wie sie in dem westgothischen Reich unter

Alarich H. stattgefunden hat.

l)ezielit sich, wie allgemein seit Sirmod (Note zu ]<]p. 80) unerkannt

ist, auf einen fehlenden Brief und ist aus Versehen dem Einladungs-

schreiben vorgesetzt worden. Binding, I, 227; Jahn, II, 145. Das

Schreiben des Bischofs Viventiolus von Lyon, das gerichtet ist an

„fratres et episcopi, universi clerici, lionorati ac possessores territorii

nostri", bei Mansi, VIII, 55G. Dasselbe wird von Jahn, 11, 14G, für

das Fabrikat eines Fälschers erklärt, weil in demselben auch Laien

zu dem Concil eingeladen werden. Dass jedoch Laien damals auf

('oncilien, allerdings ohne Stimmrecht, erschienen, wird später erörtert

werden. Einstweilen sei nur auf das Concil von Marseille von 533

verwiesen, auf welchen die Anwesenheit von Laien ausdrücklich er-

wähnt wird.

^) Collatio episcoi)orum bei Manai, VIII, 2-13: „Avitus, cui licet

uon esset senior nee dignitate nee aetate, tamen pluriinum defere-

batur...'' Die Nachrieht der späten und werthlosen Vita Aviti, c. 1

(Boll., Acta Sanctorum, 5. Februar, l, GbT), dass Avitus die Bischöfe

von Lyon, \'cranus (der nicht existirt hat) und Viventiolus, geweiht

habe, würde, selbst wenn sie begründet wäre, für das rechtliche Ver-

haitniss yow Vioiiie und livou nichts beweisen.
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Die iicsaiumte Kirclieiiverfassuuij;, wie sie sich im Laufe ^^\'r
^"'^^'e"-~

'-' Verfassung und

des 5. Jahrhunderts gestaltet hatte, blieb im burguiidischen '^'^ Kumye.

Keich unangetastet und von den Königen anerkannt. Fast

überall, wo wir die burgundischen Könige in kirchlichen

Verhältnissen thätig finden, sehen wir sie zum Schutze der

Kirchenverfassung und der kirchlichen Freiheit auftreten.

Schon im Jahre 4G3 wurde König Gundioch zu Gunsten

der Bürgerschaft seiner Stadt Die thätig, welcher entgegen

den kirchlichen Normen und der von Papst Leo gefällten

Entscheidung von dem Bischof von Vienne ein Bischof auf-

gedrängt werden sollte. Für die Rechte der Stadt, zugleich

aber auch für die Hechte des Bischofs von Arles wandte

der Arianerkönig sich an Papst Hilarus, um ihn zur Auf-

rechthaltung der kirchlichen Ordnung zu veranlassen.^)

Der Bruder Gundiochs, Chilperich L, begünstigte die schon

vor der burgundischen Occupation im Jura gegründeten

Klöster und wies ihnen jährliche Lieferungen aus Krongut

zu.-) Der bedeutendste Burgunderkönig Gundobad zeigte

während seiner langen Regierung (473—51Gj ununterbrochen

der katholischen Religion und den katholischen Bischöfen

nicht nur Duldung und Ünpartheilichkeit, sondern er be-

vorzugte sie eher vor seinen arianischen Glaubensgenossen.

In so bedenklicher Weise neigte er der katholischen Kirche

zu, dass das Gerücht entstehen und sich verbreiten konnte,

dass er in seinen letzten Lebensjahren zu dem Katholizis-

mus heimlich übergetreten sei, und auch heute noch lässt

die Frage, ob er den LTebertritt nicht wirklich vollzogen

') Siehe oben S. 494.

2) Gregor. Tur., Vitae Patrum, I, e. ö (p. 1150); Juliu^ 1, 115,

scliliesst aus dieser Erzählung, dass Chilperich Katholik gewesen.

Indesen folgt dies aus den Thatsaehen selbst keineswegs. Aueh über-

sieht er, dass Gregor von dem frommen Abte liupicinus. dein der

König jene Zuwendung machte, sagt: ,,Stetit coram rege, sicut (juou-

(hini Jacob coiani Pharaone."
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habe, sich nicht mit voller Sicherheit entscheiden.^) Zahl-

reiche Prinzen und Prinzessinnen des hurgundischen Hau-

ses traten zu seinen Lebzeiten und gewiss nicht ohne seine

Billigung offen zu der katholischen Kirche über. Selbst

sein Sohn und Nachfolger Sigismund bekannte offen das

orthodoxe Bekenntniss und die Herrschaft der katholischen

Kirche im hurgundischen Reich erschien schon lange vor

dem Tode des letzten arianischen Königs festbegriindet. —
In jeder \Veise erzeigte sich Gundobad den katholischen

Bischöfen entgegenkommend. Die von Theodorich dem

Grossen gesandten katholischen Bischöfe Epiphanius von

Pavia und Victor von Turin, welche den Loskauf der von

den Burgundern in Italien gemachten Gefangenen erwirken

sollten (494), bedurften kaum des von Papst Gelasius an

Bischof Ilusticus von Lyon gerichteten Empfehlungsschrei-

hens -), um von Gundobad günstig aufgenommen zu werden.

Der König gab (3000 (gefangene unentgeltlich frei, die an-

dern gegen ein massiges Lösegeld."') Als Burgunder von

den Ostgothen gefangen genommen und nach Arles ge-

*) Gregor. Titr., II, c. 34 (p. 81)), berichtet, Gundobad sei heirniicli

übergetreten, habe aber ans Furcht vor dem Volk sich geweigert,

oH'entiich den orthodoxen Glauben zu bekennen. Bisehof Avitus habe

ihm desshalb das Chrisma nicht crtheilen wollen und der Kchiig sei

im Wahnsinn gestorben. Dass Gundobad im Arianismus gestorben,

(•rschcint trotzdem wahrscheinlich. Vgl. Jh'ndinfj, I, 21G. Anderer-

seits sind aber die Briefe des Avitus an den Kernig (Ep. 1 , p. 4

;

Ep. 2, p. 5) kaum begreiflich, wenn man nicht eine geheime Bekehrung

Gundobads annimmt. Auch HaureaKj der eine solche ebenfalls nicht

zulassen will, erklärt die Briefe für veritablement inexplicables ([). 1()4).

Sagt doch Avitus geradezu: „Unicum sinml et simplex donum saeculo

nostro nutu divinitatis indultum est, ut inter regias ordinationes gl.

principatus vestri principaliter de tuen da catholicae partis

V eritate curetis"!
'') Vom 25. Jaimar 494. Jaffe, n. 3U0; Thiel, I, 359.

^) Vita Epiphanii von Ennodius (ed. Sirmoiid, Opp. Var., J, 1019).

Vgl. besonders Haureau, p. 153.
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schleppt worden waren, sandte Gundobad Lebensmittel

lind andere Vorräthe an Cäsarius von Arles, um sie durch

den katholischen Bischof unterstützen zu lassen.^) Seine

Käthe waren meist Katholiken 2) und dem Vorkämpfer des

katholischen Glaubens in Burgund, Avitus von Vienne,

gestattete der König nicht nur den grössten Einfluss auf

die Staatsgeschäfte, sondern er beauftragte ihn auch, die

andern Ketzer, wie Eutychianer und Photinianer, in beson-

dern Schriften zu bekämpfen.-'^)

Der König selbst nahm den lebhaftesten Antheil an

den religiösen Streitfragen und liess in den religiösen

Disputationen, welche er mit Avitus, Heraclius und andern

hielt, seinen katholischen Gegnern volle Freiheit, ihren

Glauben zu vertheidigen und den seinigen anzugreifen. "*)

Im Jahre 499 gestattete Gundobad, dass zwischen den

katholischen und arianischen Bischöfen ein Keligionsge-

spräch in seiner Gegenwart stattfinde. Zwar gelang es der

Beredsamkeit des Avitus, der seinen Glauben durch Wun-
der zu erweisen sich anbot, nicht, die Arianer, die sich auf

die Schrift beriefen und die angeblichen Wunder als Zau-

berkünste zurückwiesen, zur Kückkehr in den Schooss der

alleingläubigen Kirche zu bewegen.^)

') Vita Caesarii, I, c. 17.

*) Die Katholiken Aridius, Laconius, Placidus, Liicaiius, lleraciius

u. a. werden uns als die vertrauten Rathgeber und Staatsmänner

Gundobads genannt. Ennodiiis^ a.a.O.; Gregor. Tur.^ II, c. 32;

Collat. episc, a. a. 0.; Avitus, Ep. 47 (p. 65); vgl. Julin^ I, 153 fg.

3) Avitus, Ep. 2 (p. 5), 3 (p. 24), 28 (p. 45).

^) Av'iivs, Ep. 21 (p. 28), 28 (p. 45). Insbesondere aber das

Schreiben an Heraclius und dessen Antwort. Ep. 47, 48 (p. .59). In

dem erstem lobt Avitus den Heraclius: ,,Itaque sicut alias laudando

regem reddidistis Caesari, quod Caesaris erat, ita hie, ut redderitis

Deo, quae Dei bunt nee Caesari (d. li. Gundobad) pcpercistis." Hera-

clius rühmt in der Antwort den König „..ut scmper conventibus

niitissimo parcat auditu."

^) Es beruht auf einer Unkenntniss der schon damals herrschen-

/
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Aber als das Gespräch rcsultatlos verlaufen war, eri^riff

der König die Bischöfe von Lyon und von Vienne an der

Hand, führte sie bis zu seinem Gemach, umarmte sie und

bat sie, für ihn zu beten. ^) So gab er öffentlich ein Zei-

chen des Vertrauens und der Sympathien, die ihn an die

ersten Bischöfe der katholischen Kirche und an diese selbst

knüpften. Und wenn der uns erhaltene Bericht über das

Beligionsgespräch, der wahrscheinlich aus der nächsten

Umgebung des Bischofs Avitus herstammt, hinzufügt, seit

jenem Tage seien viele Arianer in sich gegangen und hätten

Busse gethan, so wird hierauf das Benehmen des Königs

nicht ohne Einfluss gewesen sein.'-^)

den Lelu'e der katholischen Kirche sowie ihrer Redeweise, wenn
Jahn, I, 115; 11, 28, als einen unwidersprechlichen Beweis für den

ursprüngb'chen Katholizismus der Burgunder, von dem sie erst nach

473 zu dem Arianismus abgefallen seien, die Aeusserung des Avitus

auf dem Religionsgespräch ansieht: ,,redite cum populo vestro ad

legem Dei!" (Coli, episc, a. a. 0.) Der Uebcrtritt von der Ketzerei

zum rechten Glauben wurde schon damals als ,,Rückkehr" bezeichnet,

da durch die Taufe der Ketzer der Kirche unterworfen wurde, seine

Ketzerei also immer nur ein A])fall ist. So spricht auch Gregor der

Grosse von der „Rückkehr der Häretiker". Ep. XI, 67 (Opp. ed.

GalUccioU, Venet. 17G8, VIII, 315); Moralium, XVI, c. 7 (II, 142);

Isagoge Liturgica, VIII, c. 3 (IX, 206). Allerdings ist Jahn, I, 118,

auch der irrthümlichen Meinung, übertretende Arianer seien nochmals

getauft worden, und perfectio in Avitim, Ep. 1, p. 5, bedeute Taufe.

^) Coli, episcop.: ,,rex. . . accipiens per manus domnum Stepha-

num et domnum Avitum, duxit eos usque ad cubiculum suum et, cum
intraret, amjjlexus est eos dicens, ut orarent pro eo."

'^) a. a. 0. ,,Ex ca die y)lurimi Ariani ad poi nitentiam veneruiit

et post aliquot dies baptizati fuerunt." Es kann sich hier nur von

solchen handeln, welche die Taufe noch nicht erhalten haben; denn

dass damals in der ganzen Kirche die Ansicht, nacli welcher die von

Arianern vorgenommene Taufe gültig ist und nicht wiederholt werden

darf, durchaus die herrschende war, ist zweifellos (vgl. z. B. IL Concil

von Arles, c. 17). Liegt also hier nicht ein verdorbener Text vor (etwa

chrismati stalt baptizati), so kann nur von Ungetauften die Rede sein.

%
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Doch gelang es dein König niclit, den Episcopat iiiit
^er hTscS^zu

der arianischen Herrschaft auszusöhnen. Seit Chlodovech "^^'^ Franken.

mit seinen Franken den Katholizismus angenommen und

als Vorkämpfer der Kirche aufgetreten war, wandten sich

die Sympathien der Bischöfe ihm zu. Landesverrätherische

Verbindungen wurden geschlossen und, wie im Reiche der

Westgothen, so konnte auch im burgundischen Reich Chlo-

dovech die katholischen Bischöfe als seine Bundesgenossen

betrachten. Einzelne lenkten den Verdacht in allzu offener

Weise auf sich und mussten durch die Flucht sich der

Rache der Burgunder entziehen, wie z. B. Aprunculus, Bi-

schof von Langres, der in Clermont Aufnahme fand und

bald der Nachfolger des Apollinaris Sidonius auf dem dor-

tigen Bischofsstuhl wurde. ^) Aber auch wenn die Hinnei-

gung zu den Franken keinen solchen verbrecherischen

Charakter annahm, musste doch die enge Verbindung, in

welcher der burgundische mit dem fränkischen Episcopate

und insbesondere mit dem einflussreichen Reraigius von

Reims stand, nicht unbedenklich erscheinen.^) Trotzdem

aber, selbst nachdem der Krieg mit den Franken aus-

gebrochen und Gundobad nur mit der grössten Anstrengung

aller Kräfte das Reich vor dem Untergange gerettet hatte,

änderte er seine milde, ja znghafte Politik der katholischen

^) Gregor. Tiir., II, c. 23. „Interea cum jam terror Francorum
resonaret in bis partibus et omnes eos amore desiderabili cuperent

regnare, S. Aprunculus Lingonicae civitatis episcopus apud Burgun-

diones cocpit haberi suspectus, etc." Dass die Flucht des Apruncu-

lus nicht vor Chlodovech zu setzen ist, wie dies JiingJians (Geschichte

der fränkischen Könige Childerich und Chlodovech, 1857), S. 17, und
ihm folgend Bindinr/, 1, 105, gethan haben, hat Kaufmann, Die Werke
des Apoll. Sidonius (1864), S. 40, gezeigt. Vgl. auch Jahn, II, 80.

2) Die enge Verbindung dos burgundischen p]piscopats mit Re-

nigius wird von der Coli, episc. bezeugt. Auf seine Anregung wurde
das Keligionsgcspi-äch in Lyon von den Bischöfen beantragt.
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Kirche gegenüber nicht. Bald nach Beendigung des Krie-

ges erliess Gundobad auf dem Reichstag zu Amberieux bei

Lyon im Jahre 501 ein die Hechte der katliolischen Kirche

und Geistlichen bestätigendes Gesetz und verbot jede Be-

einträchtigung derselben.^)

^''nuimi.^'^
Als nach dem Tode Gundobads sein schon früher ka-

tholisch gewordner Sohn Sigismund den Thron bestieg (oH)),

da war dem Arianismus der letzte Halt genommen und

rasch eroberte die katholische Kirche die Stellung der

herrschenden Kirche im Reich. Die Arianer, die überall

die katholische Kirche vom Glück begünstigt sahen, konn-

ten nicht lange den mehr oder minder gewaltthätigen Be-

kehrungsversuchen widerstehen und die Hilfe der Staats-

gewalt wurde von den Bischöfen gegen die Arianer ange-

rufen, die eben noch vor einem arianischen Könige sich

gebeugt und in ihm die Quelle und den Hort ihres Rechtes

und Besitzstandes gepriesen hatten. Während noch in den

letzten Jahren Gundobads Avitus von Vienne in dem Kö-

nig den Mann verehrt und preist, auf dem das Gedeihen

der katholischen Religion beruhe, während er erklärt hatte,

dass alles irdische Gut, was die Kirche besitze, dem aria-

nischen Könige gehöre und ihr von ihm gewährt sei ^),

') Lex Burgundionum, iit. 107 (Additament., II, ed. Bhihme, Müh.

Germ. Loges, III, 577), c. 12. „Praeterea ecclesiae aut saccrdotcs in

nullo penitus contempnantur." Bindmr/, I, 185, will urinöthiger Weise

iiullo in nulla verändern und sclireibt das Gesetz dem König Godomar

zu, indem er den Reichstag von Amberieux ins Jalir 524 verlegt (S. 260).

Doch hat er den Beweis hierfür nicht erbracht. Vgl. Bliihme , Jahr-

buch für gem. deutsches Hecht von BeJcker und Mitther, Bd. V, 207 fg.

und Mon. Germ. Leg., III, 499, 575.

2) Avitus, Ep. 5 (p. 26). „Illic repositum est, quicquid prosperiim

fuit catholicae veritati." Ep. 30 (p. 55). „Quicquid habet ecclesiola

mea, immo omnes ecclesiae nostrae, vestrum est, de substantia quam

vel scrvastis hactenus vel donastis." Beide Briefe sind an Gundobad

gorif^htf't.
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fordert derselbe Avitus noch vor dem Tode des Vaters

den künftigen Herrscher auf, ein wachsames Auge auf die

Ketzerei zu halten und den Ruhm seiner Regierung in die

Unterdrückung der Ketzerei zu setzen.^)

Die ganze Regierung des schwachen Königs Sigismund

zeigt, wie er bald wilden Leidenschaften hingegeben, die

ihn bis zum Mord des eignen Sohnes treiben, bald dem

Einfluss herrschsüchtiger Bischöfe unterstehend in schwäch-

licher und schwankender Weise das Reich dem Untergang

entgegenführte. Die Bischöfe, den Charakter des Fürsten

kennend, scheuten sich nicht, bald nach seiner Thronbe-

steigung ihre Macht mit der königlichen Macht zu messen

und den König zur Nachgiebigkeit gegen die Kirche zu

nöthigen. AYir müssen auf diesen Fall etwas näher ein-

gehen ; denn er bietet das erste Beispiel eines Conflikts der

Kirche mit der Staatsgewalt eines germanischen katholi-

schen Königs. Er ist für die Kenntuiss des Verhältnisses,

in Avelchem damals die Kirche dem Staate gegenüber stand,

von grösster Bedeutung.

Es ist bekannt, dass die christliche Kirche schon in den sein confiikt
mit den Bi-

ersten Jahrhunderten in Erweiterung des mosaischen Rechts schöfeu.

das Verbot der Heirath mit dem Bruder oder der Schwester

des verstorbenen Mannes oder der verstorbenen Frau auf-

stellte.-) Dies dem römischen Recht bis dahin unbekannte

Eheverbot wurde bald von dem weltlichen Recht anerkannt

und, trotzdem es der Sitte und wohl auch der sittlichen

Anschnuunp: nicht entsprnch. in häufigen AViederhohmgen

') Avitua^ Ep. 29, an Sigisiiiuiid. Im einzelnen ist der Brief

schwer verständlich und unklar. Vgl. Bin ding, I, 218 und Billiet in

Memoires et documents publies par la Soo'cte d'hist." et d'archeol. do

(Jeneve, XVI, 31 fg.

^) Concil von Neocäsarea, c. 2; von Klvira, c. Gl; (,'ano?i Apost..

c. 19.
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aufrecht erhalten und durcligeführt.^) Auch die Ivirclu^

sah sich veranhisst noch mehrfach ihr Verbot einzuschärfen.-')

Trotzdem kamen derartige Ehen nicht selten vor und gaben

dem burgundischen Ileichsconcil von Epao von 517 Veran-

lassung, die alte Satzung zu wiederholen.'') Indessen fand

das Concil nicht überall Gehorsam Ein hoher Staats-

beamter, der Verwalter des königlichen Fiscus, Stephanus

hatte die Schwester seiner verstorbenen Gattin geheirathet

und spottete des weltlichen Gesetzes wie der kirchlichen

Vorschrift. Avitus von Vienne und sein Bruder, Bischof

Apollinaris von Valence, hielten sich verpflichtet, auch dem

mächtigen Beamten gegenüber das kirchliche Gebot zur

Durchführung zu bringen. Da sie wohl voraussahen, dass

Stephanus, auf die Gunst des Königs vertrauend, Wider-

stand leisten werde, so wurde der Kirchenbann nicht von

dem Diöcesanbischof ausgesprochen, sondern es wurde von

den Bischöfen von Vienne und Lyon ein Eeichsconcil be-

rufen, dass über ihn und seine Gattin den Kirchenbann

') Schon die Söhne Constantins erhoben die kircliliche Vorsclirift

/u weltUchem Gesetz, c. 2, Cod. Theod., III, 13. Vgl. ferner c. 3, 4,

8, li. t. ; c. 2, 5, 6, Cod. Just., V, 5. — Trotz diesen Gesetzen hatte

Kaiser Honorius nach einander die beiden Töchter des Stilicho ge-

lieiratliet. Vgl. Tülemont, Hist. des Empereurs, V, 557.

2) Römisches Concil unter Papst Siricius, c. 9, Concil von Orleans

von 511, c. 18.

^) Concil von Epao, c. 30 {Brwts, 11, 171). Schon vorher hatte

Avitus auf eine Anfrage des Bischofs Victorius von Grenoble einen

derartigen Fall, in welchem die Ehe mit der Scliwägerin schon

30 Jahre gedauert hatte, dahin entschieden, dass die Eliegatten sicli

scheiden und getrennt leben sollen. Nach dem C(mcil von Elvira,

c. 61, soll ein fünfjähriger Kirchenbann die Strafe sein, doch kann

der Bischof diese Zeit verkürzen. In dem vorliegenden Fall will

Avitus in Anbetracht der Umstände von jeder kirchlichen Strafe ab-

sehen und CS den Parteien überlassen, ob sie eine Busso übernehmen

woUon. Arüiis, Ep. 14, 15, IG (p. 33 fg.)
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verhängte.^) Der König, über diesen Scliritt gegen seineu

Günstling ergrimmt, brach seinen Verkehr mit den liisclu)-

fen ab und hielt sich von ihren Kirchen entfernt. Die

Bischöfe Hessen sich nicht einschüchtern, sondern versam-

melten sich von neuem zu einem Concil, das in Lyon statt-

liatte. Elf Bischöfe aus allen Theilen des Beichs hatten

sich eingefunden. Doch fehlte Avitus von Yienne. Die

Bischöfe verpflichteten sich, die über Stephanus und seine

Gattin ausgesprochene Kirchenstrafe aufrecht zu halten und

in allen künftigen Fällen in gleicher Weise vorzugehen.

Solle der König auch fernerhin in seiner feindlichen Hal-

tung gegen die Bischöfe beharren, so wollten sie alles

Ungemach und jede Verfolgung gemeinsam ertragen. Dem
König solle Gelegenheit gegeben werden, mit der Kirche

sich wieder zu versöhnen. Stelle er den Frieden der Kirche

nicht Avieder her, so werden sich alle Bischöfe in Klöster

zurückziehen. Kein Bischof dürfe dann sein Kloster früher

verlassen, als bis der König allen Bischöfen ohne Ausnahme

den Frieden wieder gegeben habe. Zugleich wurden die

alten kirchlichen Vorschriften den Geistlichen ins Gedächt-

niss gerufen, wonach kein Bischof in der Diöcese eines

andern Amtshandlungen vornehmen und vor dem Tode des

Bischofs kein Nachfolger ernannt werden darf. Um jedoch

dem König die Hand zur Versöhnung zu bieten, erleichter-

ten die Bischöfe dem excommunicirten Paare den Wieder-

eintritt in die kirchliche Gemeinschaft. Es wurde ihnen

gestattet, gleich in die zweite Klasse der Büssenden zu

treten und als Hörende während der Verlesung des Evan-

geliums in der Kirche zu weilen, die sie aber vor dem

allgemeinen Gebet der Gemeinde zu verlassen haben.
2)

') Concil von liyon, Eingang (Brims, TI, 172). Vita S. Apollina-

i-is, c. 3 {BüIL, Acta Sanct., 5. Octohor, IIF, GO).

^) Concil von Lyon, e. 1—G; c. 6: ,, Domini quo(iuo gl. regis

sonlentiam secuti id teniperamenti praestitimus, ut Stepliano praedicto

Loening, (leßchiclite des Kirclicnrcclits. I. 36
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Iiidesöen beruliigtc sicli der König hierbei iiiclit. Mit

%veltlicher Gewalt suchte er den geistlichen Widerstand der

Bischöfe zu brechen — und scheiterte. Die Bischöfe hatten

sicli nach einem in der Nähe von Lyon gelegenen Ort

zurückgezogen. Der König aber befahl ihre Rückkehr in

die Ileimath, docli sollte jeder der Bischöfe auf je einen

Monat in der Umgebung des Königs sich auflialten und

zwar traf der königliche Befehl zunächst den Bischof Apol-

linaris von Valence \), dessen Diöcese, wie es scheint, Ste-

phanus angehörte. Da traf den König eine schwere Krank-

heit. Die Königin wandte sich um Hilfe an Apollinaris.

Seinen Widerstand überwandt sie durch Thränen und fuss-

falliges Flehen. Er lieh ihr seinen Mantel, der denn auch

seine wunderthätige Wirkung niclit verfehlte. Der König

vel Palladiae usque ad orationem plebis, quae post evarigelia legeretur,

orandi in locis sanctis spatium pracstaremus." — Die Zeit dieser Con-

cilien ist nicht genau zu bestimmen. Dass sie nach dem Concil von

Epao stattgefunden, ist wahrscheinlich, aber nicht so sicher, wie Bin-

divg, 1, 238; Jahn, If, 45; Hefele, 11, 687, den altern Schriftstellern

folgend, angenommen haben. Der c. 30 des Concils von Epao kann

ebenso gut vor dem Concil von Lyon wie nach demselben abgefasst

sein. Auch die weitere Annahme, dass das Concil bald nach dem

Concil von Epao (ol7, Mansi, VIII, 573 und Hefele, 518, Jahn; 519,

Bindwg) zusammengetreten sei, ist ohne Anhalt in den Quellen. Wir

wissen nur, dass es zur Zeit König Sigismunds 516—523 statthatte. —
Die Darstellungen Bindirujs und Jahns sind insofern irrthümlich, als

ersterer davon ausgeht, das Verbot der Ehe mit der Schwägerin sei

eine Neuerung des Concils von Epao gewesen (I, 236 fg.), letzterer

das Verbot auf eine altrömische Sitte zurückführt (f, 168).

'j Kenntniss hiervon übermittelt uns allein die Vita S. Apoll.,

c. 3, deren dunkle Sprache jedoch schwer verständlich ist: „Videns

vero rex ille constantiam eorum incorruptibilem esse ab ira non de-

sinens praecepit, ut pontifices qui ibidem habitarent ad propria rever-

terentur et singillaiini per singulos mcnses regem operire (?) deberent.

Sed quia . . . AjjoUinaris in condemnatione . . . perseverans videbatur,

ipsum primum studuit observare." Vgl. Binding , I, 239; Jahn, II,

47. Auch Gelplc. Kirchengeschichtc der Schweiz (1856), I, 330.
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wird geheilt, wird von tiefer Reue ers^riffen und bittet fuss-

fällig und mit Thränen um Verzeihung. So die alte und

im übrigen zuverlässige Lebensbeschreibung des heiligen

Apollinaris. ^) Als historischen Kern der Legende dürfen

wir jedenfalls die Thatsache annehmen, dass der König

den Ansprüchen der Bischöfe nachgegeben und die über

Stephanus und seine Frau ausgesprochene Excommunication

anerkannt habe. Die Bischöfe hatten das bestehende Recht

und die alte Vorschrift der Kirche dem König gegenüber

vertheidigt. Sie hatten ihre Macht erprobt und durch

Ausdauer und Festigkeit den schwachen, der geistlichen

liCitung bedürftigen Fürsten zur Umkehr gebracht. Dabei

verdient aber das bei aller Festigkeit gemässigte Auftreten

der Bischöfe gegen den König Beachtung. Sie wagen es

nicht, über ihn eine Kirchenstrafe zu verhängen, sie bieten

vielmehr die Hand zur Versöhnung und leisten seinen Be-

fehlen, sich in die Heimath zu begeben, ohne Widerstand

Gehorsam. Apollinaris findet sich sogar am königlichen

Hoflager ein. Die Befürchtung, dass der König dem Aria-

nismus wieder verfallen könne, mag diesem Verhalten nicht

fremd gewesen sein.

In der Folgezeit scheint das Verhältniss des Königs zu

den Bischöfen nicht mehr getrübt worden zu sein. Selbst als

er im Jahre 522 seinen eigenen Sohn ermordete, beruhigten

sich die Biscliöfe, als er in das von ihm schon früher be-

reicherte und vergrösserte Kloster Agaunum im Rhonethal

flüchtete, um dort durch Einsetzung geistlicher Uebungen und

durch eigene Busse seine Schuld zu sühnen. ^1 Dos Zuriick-

^) Vita S. Apoll., c. 4.

-) Dass die Neugründuiig und Erweiterung des Klosters Agaunum
nicht nach der Ermordung des Sohnes, wie früher angenommen wurde
(Rilliet, a. a. 0., p. 44 und Bi)iding, I, 247), sondern schon vor der

'J'lironbf'Etoigung Sigismunds im Jahre 51.0 stattgefunden, zeigen JaJin



— 504 ~

drängen des Arianismus, die Herrschaft der katliolisclien

Kirche in Burgund erfüllten die Bischöfe mit Befriedisunü:

und im Jahre 522 glaubte Avitus von Yienne, wenige Mo-

nate nach der Sehreckensthat des Königs, dem Volke eine

glückliche Zukunft ankündigen zu können.^) Trotzdem

aber die burgundischen Könige das Bekenntniss ihrer Vater

aufgegeben hatten und der Arianismus in raschen Schritten

seinem Untergang entgegenging, hatten die katholischen

Bischöfe keine grössere Anhänglichkeit an den burgundi-

schen Staat gewonnen. Das mächtige Frankenreich schien

ihnen der wahre Hort der katholischen Kirche zu sein und

die Vorbereitung der fränkischen Eroberung ihre x\ufgabe

in Burgund. Nicht weniger als drei Bischöfe finden wir

allein in Tours, die unter König Sigismund von ihren

burgundischen Sitzen fliehen mussten, weil ihre landesver-

rätherische Verbindung mit den Franken entdeckt w^orden

war. ^)

II, 290 und W. Arndt, Kleine Denkmäler aus der Merovinger Zeit

(1874), S. 10 fg. Im Jalire 522 stiftete Sigismund nur den ewigen

Psaltergesang (vgl. Jahn, II, 298).

^) Vgl. die merkwürdige Homilie, welche Avitus am 22. Septem-

ber 522 zur Einweihung einer Basilica in Annemasse bei Genf ge-

halten hat und die neuerdings wieder vollständig aufgefunden wurde.

MiUiet, a. a. 0., p. 24—29. ,,IIaeretico rariscente profectus religionis

adjicitur; dispendiis perfidiae fides recta ditatur. Paene est ut in

praesentibus jam subradiat, quod promittitur in futuris."

2) Gregor. Tur., III, c. 17; X, c. 31, § 10. An beiden Stellen

nennt Gregor Theodorus, Proculus und Definius. Alle drei bekleide-

ten die bischöfliche Würde in Tours. In welcher Reihenfolge aber

und welche Zeit sie auf dem Bischofsstuhl sassen, gibt er an beiden

Stellen verschieden an. Dass sie zur Zeit Sigismunds nach Tours

kamen, ergil)t sich aus den angeführten Stellen im Vergleich mit III,

c. 6. In Bezug auf ihre Flucht sagt zwar Gregor imr ,,ab liostilitate

de urbibus .suis expulsi fuerant" (X, c. 31). Doch zeigt gerade die

Aufnahme, die sie im Frankenreich fanden, dass sie um der Franken

willen aus ihren Bischofsstädten fliehen mussten. In dem einen Fall
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Üeber die Zeit des letzten Burgiiiiderkönigs Godomar
^.^^it'^o'J^^

(523^—534) sind so wenig Nachrichten aufbewahrt, dass wir

über seine Stellung zur Kirche lediglich nichts wissen.^)

Sowohl unter den arianischen wie unter den katholischen

Fürsten blieb die Kirche in engster Verbindung und in

Unterordnung unter den römischen Bischof. Schon oben

ist erwähnt worden , dass wahrscheinlich König Gundobad

die Bestrebungen des Bischofs Avitus, den Papst zur Auf-

hebung der Entscheidung Leos I. übel- die Theilung der

Viennensis in die beiden Metropolitansprengel zu veran-

lassen, unterstützt hat. Aber auch nachdem diese Bestre-

bungen gescheitert waren, wankte Avitus keinen Augenblick

in seiner Gesinnung gegen den römischen Stuhl. In den

entschiedensten Ausdrücken erkennt er ihn als das Haupt

des Episcopats an, als den Giebel der Kirche, als den

Hirten der Heerde, als den Bischof der gesammten Kirche.-)

In allen Zw^eifelsfällen muss an den Papst Bericht erstattet,

von ihm die Entscheidung eingefordert werden, denn die

Glieder müssen dem Haupte folgen.'^) Dass die römische

ist es der König selbst, in dem andern die Königin, welche sie zu

Bischöfen von Tours erheben.

^) Binding y I, 260, sagt von Avitus:. „Unter dem neuen König

(Godomar) war seine Rolle ausgespielt: Godomar theilte weder Avitus

Anschauungen, noch war er gewohnt, sich von Fremden leiten zu lassen."

Woher er dies aber weiss, theilt er nicht mit.

2) Im Namen Königs Sigismunds schreibt er an Symmachus, „ad

universalis ecclesiae praesulem" (Ep. 27, p. 43). Ep. 31, p. 47. „Dura

de causa Romanae ecclesiae anxiamini ac trepidi essemus utpote nutare

statum nostrum in lacessito vertice sentientes. .
." Gegen Schluss

des Briefes: „Reddet rationem, qui ovili dominico praeest, qua comis-

sam sibi agnorum curam administratione dispenset.''

^) Ep. 36, an Senaiius, den Comes patrimonii Theodorichs des

Grossen: ,,Et quia scitis synodalium legiim esse, ut in rebus, quae

ad ecclesiae statum pertincnt, si quid fuerit dubitationis exortum, ad

Romanae ecclesiae maximum sacerdotem (|uasi ad caput nostrum
membra sequentia rccurramus. . . . Tantum milii vcritas innotescoro
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Synode von 501 es gewagt hat, den Papst zur Reelienscliaft

zu ziehen, die gegen ihn erhobenen Anschukligungen anzu-

nehmen und über ihn zu urtheilen, findet Avitus unbegreif-

lich. Wie können Untergebene den höher Stehenden ab-

urtheilenP) Er beschwört als Bischof und als römischer

Senator die Senatoren Faustus und Symmachus, an die das

Schreiben gerichtet ist, für die römische Kirche ebenso

Sorge zu tragen wie für das lleich und ihr den Frieden

wieder zu geben. Auf dem Papste ruhe der ganze Episco-

pat. Werde der Papst in Zweifel gezogen, so gerathe nicht

ein einzelner Bischof, nein der ganze Episcopat ins Schwan-

ken.'^) In den dogmatischen Streitigkeiten des Papstes

Hormisdas mit den griechischen Bischöfen versicherte Avi-

tus dem Papste seinen treuen Gehorsam und sein Fest-

halten an der von dem Papst für wahr erklärten Lehre. '^)

Noch nie zuvor hatte der gallische Episcopat so un-

verhohlen, in solcher Unterwürfigkeit die Obergewalt des

Papstes über die Kirche anerkannt. In den Zeiten der

arianischen Herrschaft musste der Bischof von Piom den

Katholiken als die letzte und einzige Säule der Einheit der

Kirche erscheinen, an sie mussten die Bischöfe sich anleh-

nen, wenn sie nicht in der Vereinzelung das Bewusstsein

der Zusammengehörigkeit verlieren sollten.

l)<)terit, quantum se Romanae urbis antistes auctoritatis privilegio

expetentibus respondisse gaudebit."

^) Ep. 31. „. . .11011 facile datur iutelligi, qua vol ratioiio vel lege,

ab iiiferioribus eminentior judicetur. Nam cum celebri praecei)to

Apostolus clamet, accusationem vel in presbyterum recipi uoii debere,

quid in praecipuum generalis occlesiae criminaiioiiibus licere censen-

dum est?"

^) ebenda ,, ...ai si papa urbis vocatur in dubiuiu, episcopalus

jain videbitur, iion episcopus vacillare."

^) Schreiben des Avitus an den Papst vom 15. Februar .517 und

des letztern Antwort an Avitus und die lUacliöle der Vienncnsis.

Jrrp., n. 49J; Thiel, I, 783 sqfi.
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War nun auch die (Jefalir vorhanden, dass die ein-
^^"jJg'JI^'J^^'jJ;^,

heitliche Kirche in Landeskirchen sich auflöse und diente ^
v^on^Epao'^*''

der Anschluös an den römischen Bischof dazu, diese Gefahr

zu beseitigen, so war doch keineswegs, wie schon oben

nachgewiesen wurde, durch die Biklung des burgundischen

und westgothischen Reichs in Gallien der Metropolitanver-

band, sofern er über die neuen Landesgrenzen hinausging,

aufgelöst worden. Noch im Jahre 475, kurz vor dem Sturz

des Westreichs, ercheinen burgundische Bischöfe in dem

noch in römischen Händen befindlichen Arles auf einem

Concil, das von dem Bischof von Arles aus den südgalli-

schen Provinzen berufen worden war.^) Wir haben schon

früher burgundische Bischöfe auf gothischen und gothische

Bischöfe auf burgundischen Concilien gefunden. Doch muss

die Versammlung von Concilien im burgundischen Reich

in Verfall gerathen sein. Papst Hormisdas machte dem

Avitus von Vienne harte Vorwürfe darüber, dass er unter

Missachtung der kirchlichen Vorschriften die Einberufung

von Provinzialconcilien versäumt habe.^) Und doch war

die Berufung von Concilien nicht, wie meist angenommen

wird, von der königlichen Genehmigung abhängig.'"^)

1) Die Beschlüsse des Concils von Arles sind nicht erhalten, wohl

aber ein Schreiben des Bischofs Faustus von Riez an den Priester

Lueidus und dessen Schreiben an Faustus und die in Arles versam-

melten Bischöfe. 3£ansi, VII, 1007, 1010. Die Namen der Bischöfe

sind ohne Ortsangabe, doch finden wir die bui'gundischen Bischöfe

von Lyon, Vienne, Autun, Genf unter ihnen, deren Namen auch sonst

uns erhalten sind. Vgl. Jahn, I, 496 fg.

2) Avitus j Ep. 80 (p. 80). ,,...Nam et papae venerabiiis urbis

nobis hanc negligentiam succensentis mordalia mihi nonnumtiiiam

scripta perlata sunt."

3) Gelpice, a.a.O., I, 328; Bindruf/. I, 136: Jahv , I, 164, l)e-

haupten glcichmässig, die Berufung der Concilien habe in Ihirgund

der Genehmigung des Königs unterlegen. Als Beweise werden ange-

führt: 1) Collaiio episcoporum:
,, factum est ut cpiscopi phires non
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Akten oder Nacliricliten über burgundisclie Proviiizial-

coiicilieh sind uns nicht erhalten, doch ist nicht zu zweifehl,

dass solche, insbesondere nach dem Concil von Epao, das

contradicente rego congregarentur, si fieri posset, ut Ariani, qui reli-

gionem Christiaiiam scindebant, ad unitatem possent reverti." Aber

die stillschweigende Zustimmung des Königs, von der hier die Rede

ist, bezieht sich nicht darauf, dass katholische Bischöfe zusammentre-

ten, sondern darauf, dass sie ein Religionsgespräch mit den Arianern

abhalten wollen. Hierzu bedarf es des Einverständnisses mit dem
König, das denn auch wie die weitere Erzählung zeigt, hergestellt

ward. 2) Das sogenannte Prooemium des Concils von Epao, das aber

in Wirklichkeit, wie Hefele schon richtig erkannt hat (II, G82), eine

Rede ist, welche ein Concilsmitglied bei Eröffnung der Versammlung
gehalten hat: ,,Praecipientibus tantis dominis meis ministerium i)ro-

ferendi sermonis assumo.... Sic dominus nieus mediocritatis meae
eo amplius honoravit imperitiam, quo minus potest ornare doctrinam"

{Bruns, II, 166). Hier sollen nach Binditig, I, 229, tanti domini und

dominus meus König Sigismund bezeichnen, der dem Redner, in wel-

chem Binding Avitus vermuthet, den Auftrag gegeben habe, dem Con-

cil die nöthigen Vorlagen zu machen und die Verhandlungen zu leiten.

Abgesehen nun davon, dass von all dem kein Wort in dem Proömium

zu lesen ist, erscheint es doch unbegreiflich, wie tanti domini den

einen König bedeuten können. Sie sind vielmehr die Concilsväter.

Dominus meus im zweiten Satz ist nicht ein irdischer, sondern der

himmlische Herr. Von dem König ist gar nicht die Rede. Der Ansicht

Bindings stimmt Jahn, I, 164; II, 146 zu. 3) Jahn, I, 164, beruft

sich auf die Akten des Concils von Lyon, das in Sachen des Stepha-

nus abgehalten worden, und auf die Vita S. ApoUinaris, die aber beide

von einer königlichen Genehmigung kein Wort sagen. 4) Binding,

1, 136, zieht die Ep. 5 (p. 23) des Avitus an König Gundobad herbei,

in welcher jener sagt: „ad consolandum me, dominos et conservos

meos sacerdotes vobis jubentibus puto venisse." Indessen handelt es

sich, wie Binding selbst bemerkt, um eine Zusammenkunft der Bi-

schöfe, die der König selbst veranlasst hat, damit sie ihn über einen

herben Verlust trösten. Von einem Concil ist nicht die Rede. Dage-

gen liegen bestimmte Zeugnisse vor, welche die Annahme rechtfertigen,

dass die königliche Genehmigung zur Berufung von Concilicn nicht

erforderlich war. Weder in dem Einladungsschreiben des Avitus

noch in dem des Viventiolus von Lyon zu dem Concil von Epao wird

eine solche erwähnt. Das Concil von Epao schweigt darüber vollstän-

dig. ])as Concil von Lyon in Sachen des Stephanus ist zweifellos ohne
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in c. 1 die Verpflichtung der Suffraganbiscliöfc. den Ein-

ladungen der Metropoliten zu Concilien Folge zu leisten,

einschärfte, mehrfach stattgefunden haben. Indessen, wie

wir im Westgotlienreich neben den Provinzialconcilien auch

Reichsconcilien gefunden haben, so mussten auch im bur-

gundischen Eeicli die gemeinsamen Interessen die Bischöfe

veranlassen, gemeinschaftliche Concilien abzuhalten. Diesen

Charakter hatten die Concilien von Epao und Lyon. Wäh-

rend das letztere nur zur Berathung einer einzelnen Ange-

legenheit zusammentrat, war es dagegen die Aufgabe des

grossen Concils von Epao, die kirchliche Disciplin neu zu

ordnen, nachdem durch die Thronbesteigung König Sigis-

munds die Herrschaft des lleichs in katholische Hände

gelangt war, sowie streitige Fragen über das Verhältniss

zu dem Arianismus zu entscheiden, i) Auf dem von den

Metropoliten des lleichs berufenen Concil von Epao -), das

königliche Genehmigiincr oehalten worden. Wir müssen also annehmen,

dass eine solche nicht nothwendig war.

^) Es wird keiner Rechtfertigung bedürfen, dass auf das angeb-

liche Concil von Agaunuin, dessen Akten uns die falsche Schenkungs-

urkunde Sigismunds überliefern {Pardessus, Dipl., I, 66, 70; Gremaial,

Memorial de Fribourg, IV, 337), keine weitere Rücksicht genommen
wird. Mögen auch darin, wie Arndts a. a. 0., S. 12, annimmt, manche

Kachrichten enthalten sein, die auf alter und richtiger Ueberlieferung

beruhen, so ist es doch kaum möglich, sie, sofern sie nicht ander-

weitig beglaubigt sind, von dem Unächten auszuscheiden. Die ünächt-

heit ist neuerdings wiederum ausführlich dargethan worden von Jahn,

II, 293 fg. Die Vertheidigung, die Friedrich, Kirchengeschichte

Deutschlands, I, 115, versucht hat, darf als völlig missglückt bezeich-

net werden. Hefele (2. Aufl., II, 667 fg.) enthält sich des Urtheils.

^) Epao ist das heutige Albon unweit Anneyron zwischen Valence

und Vienne im Bisthum Vienne. Zuerst festgestellt in: L'Art de veri-

fier les dates (ed. 1818), U, tit. 11, p. 311. Darnach bei Pardesttut!,

Dipl., I, 64; Jahn, II, 144. Avitus gibt in seinem Einladungsschrei-

ben den 6. September an ; die Heschlüsse sind am 15. September

unterschrieben worden. Die Canoncs bei Briota, II, 166 fg.; mit den

Unterschriften l)ei Mmisi, VI IT, 565.
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am 6. September 517 zusammentrat und am 15. September

seine Beratliungen scliloss, erschienen sämmtliclie Bischöfe

des Reichs.^) Die von dem Concil gefassten Canones ent-

halten zum grössten Theil Wiederholungen älterer kirch-

licher Vorschriften, die sich auf die Unterordnung des

•Diöcesanklerus unter den Bischof, die Verwaltung des Kir-

chenvermögens und das Busswesen beziehen. Sie berühren

sich mehrfach in ihrem Inhalt mit Canones des Concils

von Agde und des im Jahre 511 gehaltenen fränkischen

Concils von Orleans,

veriuiitniss zu y^j-, sri^ossem Intcrcsse sind die Bestimmungen über
deu Arianern. •-' o

die Stellung der Kirche zu den Arianern. Seit kurzem

war die katholische Kirche die herrschende im Reich ge-

worden und, wenn ihre Bischöfe auch nicht über die welt-

liche Gewalt verfügen konnten, um die Ketzer zu vernich-

ten, so suchten sie doch auf jede Weise das Werk der

Bekehrung, das sie schon so erfolgreich unter dem ariani-

schen König begonnen hatten, zu vollenden. Die vollkom-

mene Gleichberechtigung, deren sie bisher sich erfreut

hatten, die Gunst, welche ihnen von dem arianischen König

selbst erwiesen worden war, wohl auch die geheime Furcht,

') Die Canones sind von 24 Bischöfen und einem Priester als dem

Vertreter des Bischofs von Aveiiches unterzeichnet. Von burgundischen

Städten, die nachweisbar im G. Jahrhundert Bischöfe hatten, waren

nur Mäcon und BeUoy nicht vertreten. Ein Bischof von Mäcon, das

als Castrum Matisconense in der Notit. prov. et civit. unter den civi-

tates der Lugdunensis I erscheint, tritt zuerst auf dem III. Concil

von Orleans von 538 auf. Unter den Unterschriften des IV. Concils

von Orleans von 543 findet sich zuerst ein Bischof von Belley (episco-

piis Bellicensis). Es wird angenommen, dass im Anfang des 5. Jahr-

hundorts l)ei der Ankunft der Burgunder der Bischof der civitas

Equostrium oder Noiodunus (Nyon am Genfer See) seinen Sitz nach

Belley verlegt habe {Giierard, Essai, p. 107; GeJ^Jce, I, 153. Gallia

Christiana. XV. G03). Doch beruht diese Annahme auf keiner sichern

Grundlage.



— 571 -

dass ein lUicksclihig erfolgen und der Arianisnius wieder

lierrscliend werden könnte, bestimmten die Concilsviiter,

mit Mässigung und Milde vorzugehen. Unmittelbar nach

dem Tode Gundobads wurde schon die Frage praktisch,

wie es mit arianischen Kirchen und Kapellen zu halten

sei, deren Gründer zur katholischen Kirche zurückgekehrt

seien. Das Concil von Orleans hatte wenige Jahre vorher

bestimmt, dass die arianischen Kirchen nach einer neuen

Consecration dem katholischen Gottesdienst gewidmet wer-

den sollen (c. 10). Jetzt wandte sich der Bischof von Gre-

noble an Avitus, ihn um Kath angehend. Avitus billigt

die Entscheidung des Concils von Orleans nicht. Er will

den Ketzern keinen Vorwand geben über Bedrückung zu

klagen; er will den benachbarten gothischen König nicht

reizen, Gegenmassregeln gegen die Katholiken zu ergreifen.

Auch die Kirchengeräthe der Arianer sollen die Katholiken

sich nicht aneignen. Doch wolle er gerne die entgegen-

gesetzte Ansicht annehmen, wenn sie durch die Autorität

früherer Concilienbeschlüsse bestätigt werde (de canonicis

voluminibus auctoritate). ^) Das Concil von Epao schloss

sich seiner Ansicht an, indem es allerdings eine andere

Begründung gab, die aber in dem in ihr enthaltenen Wider-

spruch gerade zeigt, dass man die wahren, von Avitus an-

gegebenen Gründe nicht öffentlich anführen wollte.^) Nur

Kirchen, welche früher den Katholiken gehört haben, können

von ihnen wieder in Besitz genommen werden. Der üeber-

tritt der Ketzer ward möglichst erleichtert. Die Aufnahme

') Avitus, Ep. G (p. 24).

^) c. 33. „Basilicas haereticorurn, quas tanta cxecratiouc liabeiiius

oxosas, ut pollulioiiein oarum puroabilcni non putcnius, sanctis usibu.s

aiiplicare dcspicimus: saue quas per violentiam nostris tulerant, pos-

sumus revocare." Es ist klar, dass, wenn der angegebene Grund die

Fienutzung häretischer Kirchen unmöglich nuicht, er aucli auf dio

Kirchen der z\v(Mtcn Kategorie Auwcndimg finden niu.ss.



— 572 —

in die Kirche erfolgte diircli die von dem Bischof vorge-

nommene Haiidauflegung und Salbung mit dem Chrisma.

Schwerkranke Häretiker soll jedoch auch der Priester durch

die Salbung mit dem Chrisma aufnehmen können (c. 16).

Katholiken, die zur Ketzerei abgefallen und wieder zurück-

kehren wollen, ward die Aufnahme erleichtert. Schon nach

zweijähriger Busszeit ward ihnen die Versöhnung mit der

Kirche gewährt (c. 29) , während die von den Concil von

iSicäa bestimmte Busszeit 12 Jahre betrug und das römische

Concil von 487, welches über die in Afrika unter vandali-

scher Herrschaft vom Glauben Abgefallenen Bestimmungen

traf, nur für die Laien, die zum Abfall gezwungen worden

waren, eine Abkürzung der Busszeit zuliess.^) Dagegen

soll mit den Ketzern, die in der Ketzerei verharren, ein

katholischer (geistlicher keinen Umgang pflegen. Höhere

Geistliche, die mit einem Arianer speisen, werden auf ein

Jahr aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, jüngere

Geistliche werden mit körperlicher Züchtigung gestraft (c. 15).

Verwaltung
jj-^ Bezucj; auf dic Verwaltung des Kirchenvermö-

des Kirchen- o o

FreuSng g^ns crlicss das Concil eine lleihc von Bestimmungen,

welche alle den Zweck verfolgen, jeder Verminderung des

Kirchenguts vorzubeugen. Die Vorschriften über Veräusse-

rung von Kirchengut wurden wiederholt, verschärft und

auf das Klostergut ausgedehnt. Ganz im Gegensatz zu der

von der Kirche den Laien gegebenen Lehre, dass Freilas-

sung der Sklaven ein Gott wohlgefälliges Werk und vor

allem dazu geeignet sei, ihnen den Himmel zu verdienen und

Vergebung ihrer Sünden zu erwirken, ward den Klöstern

verboten, Sklaven freizulassen.^) So wenig betrachtete die

von Sklaven.

') lieber die Jiestimmungen des IJ. Coiicils von Arlcs sielie oben

S. 515, Note 3.

2) V. 8. „ . . .mancipia monacliis donata ab abbatc non liceal

uianuniitti. Injustam eiiim putanius ut monacliis quotidianum rurale
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damalige Kirche es als ihre Aufgabe, für die Aufhebung

der Sklaverei zu wirken, dass sie die Freilassung ihrer

eigenen Sklaven sogar geradezu ausschloss. Indem sie den

Laien die Freilassung ihrer Sklaven empfahl, war sie weit

davon entfernt, an der Berechtigung der Sklaverei als einer

socialen und rechtlichen Einrichtung einen Zweifel zu hegen

;

sie empfahl nur dem Einzelnen die Freigebung seiner Skla-

ven, wie sie ihm überhaupt die Dahingabc seines irdischen

Guts als eine Pflicht des Christen, als nothwendig zur

Tilgung seiner Vergehen gegen Gottes Gebote darstellte.

Damit stand nicht im Widerspruch, dass der eigne Besitz

der Kirche durchaus zusammengehalten, befestigt, vermehrt

wurde, dass die Concilien eine jede Veräusserung eines der

Kirche gehörigen Werthobjects zu erschweren suchten.

Das Kirchenvermögen gehört nach der von der Kirche

immer und überall gepredigten und sehr häufig auch be-

folgten Lehre den Armen. Wer sich an dem Kirchengut

vergreift, ist ein Mörder der Armen, i) Die Veräusserung

des Kirchenguts, und nur als eine solche betrachtete die

Kirche die Freilassung von Sklaven, ist desshalb verboten,

weil durch sie den Armen das ihnen gehörige Gut entzogen

wird. So verdienstlich die Freilassung der Sklaven, die

sich im Privateigenthum befinden, erscheint und so sehr

die Kirche dahinwirkt, dass von Laien und Geistlichen

Sklaven freigelassen werden, so hält sie doch, wie wir sehen

werden, noch lange Zeit hindurch daran fest, dass die der

Kirche gehörigen Sklaven sogut wie jedes andere Ver-

opus facientibus scrvi eorum libertatis otio potiantur." Dieser Canon

ist auch in die den Canones von Agde zugefügten Sententiae aufge-

nommen worden, ein Zeichen, dass seine Bestimmung auch anderwärts

befolgt worden ist (Conc. Agath., c. 5G).

') ,,...necator pauperum, egentium", an zahlreichen Stellen ; z.V*.

Concil von Vaisoii von 4G2, c 4; von IJom von 50i; von Agde von
5or;, n. 4.
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inögensstück bei der Kirche bleiben \\m\ ihrem kirchlichen

Zweck erhalten werden müssen.

Andere Be- Ucber andcrweiticfe Bestimmungen des Concils von

'von^Epaof Epao, welchc die Erhaltung und Verwaltung des kirchlichen

Vermögens betreffen, Avird später im Zusam^menhang mit

der Darstellung der darüber in der fränkischen Kirche gel-

tenden Vorschriften noch zai sprechen sein.

Auch der Canon 30 des Concils, welcher zuerst in der

Kirche das den kirchlichen Normen Avie den Staatsgesetzen

unbekannte Verbot der Ehe zwischen Geschwisterenkeln

aufstellte, kann erst später in Verbindung mit der Ent-

wickelung des Ehehindernisses der Verwandtschaft über-

haupt in seiner Bedeutung gewürdigt werden.^)

Andere Vorschriften des Concils schliessen sich an das

weltliche Recht an und suchen durch die kirchliche Auto-

rität dessen Beachtung zu sichern und seine Durchführung

zu erleichtern. Hierher gehört c. 34, welcher den Herrn,

der einen Sklaven ohne Urtheil des Richters tödtet, mit

zweijährigem Kirchenbann bedroht.^) Damit in Zusammen-

hang steht c. 39, wodurch die römische Bestimmung über

den den flüchtigen Sklaven gewährten Asylschutz wieder-

gegeben wird, jedoch nicht ohne eine Abschwächung, die

vielleicht nothwendig geworden war, um den Schutz des

*) Nach Bindiiig, I, 237, hatte das Concil sich zur Aufgabe ge-

stellt, von nun an hinsichtlich der Eingehung der Ehen die Grenzen

des Erlaubten und des Unerlaubten zu bestimmen. Er zählt dann die

einzelnen, von dem c. 30 aufgeführten Verwandtschaftsverhältnisse auf,

jedoch nur diejenigen, die schon früher nach kirchlicher oder staat-

licher Vorschrift als Ehehindernisse galten. Die einzige Neuerung,

welche der c. 30 enthält, das Verbot der Ehe unter Geschwisterenkeln,

aber übersieht er.

^) c. 34. „Si quis servum proprium sine conscientia judicis occi-

derit, excommunicatione biennii effusionem sanguinis expiabit," Der

Canon schliesst sich offenbar an an c. 2, Cod. Theod., IX, 12, worin

der Herr, der einen Sklaven absichtlich t<")dtet. mit Strafe bedroht wird.
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kirchlichen Asyls in der Praxis Avirklich zu machen. Nach

dem früher (S. 322) angeführten Gesetz von Theodosius II.

von 432^), soll der in die Kirche geflüchtete Sklave dem

Herrn nur ausgeliefert werden, wenn dieser eine völlige

Verzeihung geloht. Das Concil von Epao dagegen verlangt

nur, dass der Herr das eidliche Versprechen leistet, dem

Sklaven keine Strafe an Leib und Lehen zuzufügen. Da-

gegen soll ein weiteres Versprechen nicht verlangt werden. 2)

Darf es als sicher ans^enommen werden, dass die Bc-i^^c^'t^desKö-
^ ' nigg. Beamte

bedürfen seiner
Erlaubniss zum
Eintritt in den

KleruB.

1) c. 5, Cod. Theod., IX, 45.

2) c. 39. ,,Servus reatu atrociore culpabilis si ad ecclesiam con-

fugerit, a corporalil)us tantum suppliciis excusetur. De capülis vero

vel quocunque opere placuit a dominis juramenta non exigi." Die

Worte de capillis des letzten Satzes haben eine verschiedene Auslegung

erfahren. Diicange (ed. Henschel) s. v. capilli erklärt die Stelle:

,,id est quin a dominis retraherentur in servitium, de tonsis ut in ser-

vis fieri solebat, capillis et ab iis operae imperarentur." Aber dass

der Herr, dem der Sklave ausgeliefert wird, denselben als Sklaven

behandelt, versteht sich von selbst. Es ist vielmehr de capillis von

der Strafe des Scheerens des Haares zu verstehen, die als Strafe des

Sklaven Öfter erwähnt wird. Capit. Ludwig des Frommen von 817,

c. IG {Pertz, Mon. Leg., I, 215). „Et si servus fuerit, . . . caput ejus

tondeatur." Capit. Karls des Grossen von 809, c. 11, „centum viginti

ictus accipiat et insuper dimidium caput ejus tondeatur." Der letztere

Zusatz findet sich jedoch nur in dem von Baluze edirten Cod. S. Vin-

centii Mettensis (Cod. Paris. Suppl. lat. 75), und ist von Pertz auch

nicht als Variante zu dem caji., das bei ihm das dritte ist, angeführt

worden {Bahiziiis, Capitularia regum franc. [Paris 17801 , ^5 465.

Mon. Leg., I, 155). Auch Ansegisus sowie der Liber Papiensis, die

beide das betreffende Kapitel enthalten {Ansegisus, III, c. 49; Liber

Papiensis, Karol. Mag., c. 50), haben obigen Zusatz nicht. Obgleich

er also wohl als eine spätere Zufügung zu betrachten ist, so beweist

er doch, dass das Scheeren des Kopfes eine Strafe der Sklaven war.

Von ihr ist in c. 39 die Rede, da auch der Zusammenhang eine Strafe

verlangt, die nicht zu den supplicia corporalia gehört. — Der den

Sklaven gewährte Asylscliutz wurde übrigens auch, unter ausdrück-

licher Berufung auf den Cod. Theod., von der Lex Uomana I»urg.

(sog. Pa})ianus). gewährleistet. II. r. ^ (Mon. Ijcg., III, 597).
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rufung und die Versammlung von Concilien im burgundi-

sclien lleicli nicht von einer kiinigliclien Genelimigung nl)-

liängig gemacht waren, sondern dass die Bischöfe frei und

unbehindert sich versammeln und die Angelegenheiten der

Kirche berathen konnten, so übte der König dagegen in

andern Beziehungen einen Einfluss auf die kirchliche Yei"-

waltung aus. Zunächst ist hervorzuheben, dass den könig-

lichen Beamten der Eintritt in den geistlichen

Stand nur mit Genehmigung des Königs erlaubt

war.^) Es war dies um so wichtiger, als auch im burgun-

dischen Reich, wie schon in römischer Zeit, die Avichtigsten

Bischofsstühle mit Vorliebe mit Männern besetzt Avurden,

die bis dahin hohe Staatsämter bekleidet hatten. So finden

wir, dass der Vater des Avitus, Isicius, von einem Staats-

amte auf den Bischofsstuhl erhoben wurde. ^) Gregorius

von Langres war, ehe er Bischof wurde, 40 Jahre lang

Comes von Antun ^) , Rusticus verwaltete vor seiner Wahl

^) Diese Thatsache wird erwiesen durch die kürzlich zuerst ver-

öffentlichte Vita abbatum Agaunensium
(
W. Arndt, Kleine Denkmäler

aus der Merov. Zeit, S. 12—21). Der Verfasser dieser kurzen Ge-

schichte der vier ersten Aebte des Klosters Agaunum (St. Moritz

bei Sitten) schrieb aus eigner Kenntniss etwa zwischen 52G und 540

(vgl. Arndt, S. 6 fg.). Er kennt also die Zustände und llechtsordnung

des burgundischen Reichs aus eigner Anschauung und es ist nicht zu

befürchten, dass er Sätze des fränkischen Staatskirchenrechts auf

burgundische Zeiten übertragen habe. Er meldet in c. 1, dass der

Burgunde Hymnemodus, der am Hofe des Königs ein Amt bekleidete,

den Abt des Klosters Grigny bei Vienne um Aufnahme in den

Mönchsstand gebeten habe, dieser aber ,,in monasterio coenobio

propter officium ei a rege traditum interim eum suscipere non aude-

bat." Darauf zieht sich Hymnemodus in eine Höhle zurück, gibt sich

selbst die Tonsur und wird später in das Kloster aufgenommen.

,,Quantumque regis minaces insidiae procedebant, tantum illc in Christi

servitio acrius excellebat." Der König ertheilt ihm später Verzeihung,

wie sich aus dem Verlauf der Geschichte ergibt.

2) Aviti Poematum, Lib. VI, v, 658 sqq. (p. 215); Vgl. Jahn, H, 132.

2) Gregor. Tur., Vit. Patrum, VH, c. 1.
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ein liülics Ricliteranit ^), Namatius von Yiennc war Comcs

dieser Stadt gewesen -), Pantagatlms, einer seiner nächsten

Nachfolger, der im Jahre 538 anf dem Concil von Orleans

erscheint, bekleidete vorher das Amt eines Quästor Palatii.'^)

Da sich demnach der Episcopat zum grossen Theil ans den

vornehmen römischen Familien rekrutirte, in deren Händen

sich auch die hohen Staatsämter befanden, da, wie in

frühem Zeiten, die Bischofswürde als der würdigste Ab-

scliluss eines im Staatsamte zugebrachten Lebens galt, so

wahrte sich der König nur einen berechtigten, ja nothwen-

digen Einfluss auf die Verwaltung des Staats und der

Kirche, indem er den Uebertritt von dem Staats- zum
Kirchendienst von seiner Genehmigung abhängig machte.

Ob dagegen zur Besetzung der bischöflichen Stühle selbst

noch eine besondere Genehmigung des Königs erforderlicli

war, muss dahin gestellt bleiben. Gregor von Tours, der

ein halbes Jahrhundert nach der Vereinigung Burgunds

mit dem Frankenreich schrieb, ist der einzige, der eine

Nachricht uns überliefert, die auf die Nothwendigkeit der

königlichen Genehmigung schliessen Hesse. Er erzählt,

dass Florentius, ein Mann aus senatorischer Familie, der

Vater des Bischofs Nicetius von Lyon, im Jahre 513 zum

^) Seine Grabschrift bei Le Blant, Inscriptions chretiennes de la

Gaule anterieures au VIII^' Siecle, II, 51. Siehe ferner EnnocUus, Vit.

S. Epiphanii (p. 1018). Jahn macht ihn, in ungeschickter Uebersetzung

des legiferum tribunal der Grabschrift, zum Vorsteher des „gesetzo-e-

benden Tribunals" von Lyon (II, 18).

2) Seine Grabschrift bei Le Blant, II, 96. Dieselbe wird von
Lecointe, Annales ecclesiastici Francorum, I, 821 [ad ann. 558], c. 2,

und ihm folgend von Jahn, II, 139, in das Jahr 558 gesetzt. Le Blant
weist überzeugend nach, dass sie in das Jahr 522 gehört. Dass Avi-

tus von Vienne im September 522 noch lebte, ist kein Grund daceo-cn •

da er bald darauf gestorben und sein Nachfolger nur kurze Zeit auf

dem bischöflichen Stuhle gesessen haben kann.

3) Seine Gräbschrift bei Le Blant, W, 101. Vgl. Jahn, II, 14u.

Looning, Geschichte dos Kirchenrechls. 1. 37
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Bischof von Genf gewählt worden und die Genehmigung

des Fürsten erhalten habe.^) Unter dem Fürsten kann

nur König Gundohad oder sein Sohn Sigismund verstanden

werden, der damals im Auftrage des Vaters die Verwaltung

einzelner Landestheile führte und in Genf seine Residenz

hatte. ^) Es ist nun allerdings möglich, dass Gregor, der

keine Besetzung eines bischöflichen Stuhles kannte, die

nicht vom König befohlen oder von ihm genehmigt worden

wäre, diesen ihm geläufigen Satz des fränkischen Staats-

kirchenrechts auf Burgund übertragen hätte. ^) Aber auch

unter der Annahme, dass die von Gregor berichtete könig-

liche Genehmigung in der That ertheilt worden ist, dass

wir also Gregor auch bei dem Bericht dieser für den Fort-

gang seiner Erzählung unwichtigen Einzelheit Glauben

^) Gregor. Tur., Vit. Patrum, VIII, c. 1. „Igitur Florentius quidam

ex senatoribus. . . ad episcopatum Janubensis urbis expetebatur et re

jam obtenta cum principe ad domum revertitur." Die Stelle ist ])is-

her allgemein übersehen worden. Dass die Präposition cum hier im

Sinne von a gesetzt ist, wie dies im damaligen Sprachgebrauch sehr

häufig war, hat schon JRuinart^ p. 1183, bemerkt, lieber diesen Ge-

brauch vgl. auch Sohm, Zeitschrift für Kirchenrecht (herausgegeben

von Dove und Friedberg), IX, 259 fg. Die Zeitbestimmung ergibt

sich daraus, dass Nicetius, mit dem damals seine Mutter hochschwan-

ger ging, im Jahre 573 sechzig Jahre alt starb. Gregor. Tur., Vit.

Patrum, VIII, c. 5. Seine Grabschrift bei Le Blant, I, 57.

^) Siehe Jahn, II, 176. Sigismund führte noch zu Lebzeiten des

Vaters den Titel Rex, Avitns, Ep. 27. Der Brief ist an den Papst

Symmachus (408—514) gerichtet, während Gundobad erst 516 starb.

Dass unter dem princeps bei Gregor eher Sigismund als Gundobad

zu verstehen ist, erscheint desshalb wahrscheinlich, weil die Erzählung

Gregors doch wohl voraussetzt, dass der princeps ebenfalls in Genf

gewohnt habe.

^) In der altern Vita S. Nicetii, welche Gregor als Quelle gedient

hat (Vit. Patrum, VIII, Prooera.), findet sich über die Jugend und

Herkunft des Nicetius überhaupt keine Angabe, so dass also Gregc)r

noch andere Nachrichten benutzt haben muss. Die ältere Vita in IJoll.,

Acta Sanct., 2. April, I, 100.
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schenken, wäre die Möglichkeit vorhanden, dass Florentius

bei seinem hohen Hang ein Staatsamt bekleidet und dess-

halb die königliche Ermächtigung habe einholen müssen.

Da anderweitige Nachrichten nicht vorliegen, so kann eine

bestimmte Entscheidung der Frage, ob zur Besetzung der

bischöflichen Stühle königliche Genehmigung erforderlich

war, nicht gegeben werden.^)

) Bindinfj, S. 138, 188, schliesst aus der Vita S. Eptadii {Bali.,

Acta Sanct. , 24. August, IV, 779), dass die königliche Genehmigung

zu Bischofswahlen erforderlich war; begeht aber dabei den Irrthum,

Auxerre, um dessen Bischof es sich dort handelt, das damals aber

unzweifelhaft fränkisch war, für eine burgundische Stadt zu halten.

Ygl. Kaufmann, Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 391; JaJm,

II, 106 fg. Ebensowenig darf, wie dies Binding, I, 138, thut, das

Auftreten König Gundiochs im Jahre 463 zu Gunsten der Stadt Die

hierher gezogen werden. — Eigenthümlich ist die Mittheilung der

Vita S. Marii, des berühmten Abtes des Klosters Beuvons (Bodanum)

in der Diöcese Sisteron, deren Verfasser, der Patricius Dynamius, sie

um das Ende des 6. Jahrhunderts schrieb. Darnach wurde der heilige

Marius, der in einem Kloster zu Orleans lebte, mit Zustimmung des

Königs Gundobad zum Abt von Beuvons erw'ählt und von dem Bischof

von Sisteron bestätigt {3Ia'biUon, Acta Sanct. ord. Bcned., I, 105).

Binding, I, 138, findet darin ein königliches Bestätigungsrecht der

Abtwahl. Der Consensus des Königs wird sich aber w^ohl nur darauf

bezogen haben, dass ein Mönch aus dem Auslande zum Abt gewählt

ward. Binding nimmt an, dass Marius schon vor seiner Wahl als

Mönch im Kloster Beuvons gelebt habe. Es ist dies ein Irrthum, den

schon Jahn, II, 268, berichtigt hat.
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